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1 EINLEITUNG 

1.1 Projekthintergrund 

Ausgehend von der VN-Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels (Palermo 
Zusatzprotokoll) im Jahre 2000 und den darauffolgenden Aktivitäten und Umsetzungen auf 
Ebene der VN, EU, OSZE u. a., bis hin zu diversen nationalen Aktivitäten gibt es eine 
Vielzahl von Papieren und Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels.  

Die vorliegende Zusammenstellung und Aufbereitung der wichtigsten rechtlichen Vor-
gaben, Erlasse, Handlungsempfehlungen und anderen Dokumente zum Thema Menschen-
handel zum Zweck sexueller Ausbeutung soll der Unterstützung der praktischen Arbeit 
dienen und eine Übersicht bereits geförderter EU-Projekte zum Thema vermitteln. 

1.1.1 Gegenstandsbereich 

Die VN-Konvention legt eine sehr umfassende Definition des Menschenhandels fest, die 
alle Altersgruppen sowie verschiedene Formen der Ausbeutung umfasst. Im Kontext des 
vorliegenden Projektes steht Menschenhandel gemäß § 232 StGB im Fokus, so dass eine 
Einschränkung auf Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung vorgenommen 
wurde. Hierbei wurde der Fokus auf volljährige Opfer gerichtet, der Handel mit Kindern 
oder sexueller Missbrauch sind nicht Gegenstand der Ausarbeitung. 

Um einen möglichst großen Adressatenkreis ansprechen zu können, wurden in die 
Materialsammlung nur solche Informationen aufgenommen, die öffentlich zugänglich sind. 
Nicht öffentlich verfügbare Projekte wurden auch nicht in der Projektliste berücksichtigt. 

1.1.2 Zielgruppe 

Die Materialsammlung adressiert den Kreis der (fachlich interessierten) Leser aus den Be-
reichen Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Justiz), Fachberatungsstellen, Nichtregierungs-
Organisationen (NRO), ggf. Politik sowie die Fachöffentlichkeit (z. B. Wissenschaft, 
Fachjournalisten). 

1.1.3 Ziele 

Die vorliegende Material- und Informationssammlung zu nationalen und internationalen 
eher strategisch ausgerichteten Übereinkommen sowie Aktivitäten zur Umsetzung (inkl. 
deren Umsetzungsstand) soll der o. g. Zielgruppe als Basis für die Ableitung von 
Handlungsempfehlungen für die polizeipraktische Anwendung sowie zur Identifikation 
weiteren Forschungsbedarfs dienen.  



PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

10    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

1.1.4 Inhalt der Materialsammlung zum Thema „Menschenhandel zum 
Zweck sexueller Ausbeutung“ 

Im Rahmen dieses Projekts soll eine Erhebung und Sammlung der nationalen und 
internationalen eher strategisch ausgerichteten Übereinkommen sowie Aktivitäten zur 
Umsetzung inkl. deren Umsetzungsstand (soweit bekannt) erfolgen.  

Die Informationssammlung bezieht die folgenden Themenbereiche im Kontext der 
Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck sexueller Ausbeutung ein:  

• Völkerrechtlicher Hintergrund:  
Maßnahmen der UN: UN-Konvention, Palermo-Protokoll 

• Umsetzung auf europäischer Ebene: 
Maßnahmen des Europarats: Konvention und Maßnahmen 

• Maßnahmen der EU: Übersichtsdarstellung relevanter EU-geförderter 
Projekte und deren Ergebnisse 

• Darstellung relevanter nationaler sowie internationaler Aktionspläne  

• Umsetzung in nationales Recht:  

o Umsetzung der UN-Konvention in nationales (dt.) Recht  

o Strafrecht (§§ 232, 233a StGB) 

o Zeugenschutz und Opferschutz 

o relevante aufenthaltsrechtliche Rahmenbedingungen 

• Übersicht über relevante internationale Organisationen (mit Arbeits-
schwerpunkt im Bereich Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung: 
Beschreibung der Tätigkeitsschwerpunkte zum Thema MH sowie Darstellung 
ausgewählter Projekte 

Die Fassung dieser Materialsammlung enthält insbesondere Informationen zu der 
Umsetzung der völkerrechtlichen Rahmenbedingungen in nationales Recht. Die resul-
tierenden Schwerpunktsetzungen der EU und Deutschlands in der Bekämpfung des 
Menschenhandels zeigen sich in den verschiedenen Aktionsplänen und den daraus 
abgeleiteten Maßnahmen bzw. Projekten, deren Inhalte ebenfalls dargestellt werden. 

1.2 Methode 

Es wurde zunächst eine Literaturrecherche ("Desk-Review") zum Thema "Menschen-
handel zum Zwecks sexueller Ausbeutung" durchgeführt. Als Ausgangspunkt der 
Recherchen wurden die folgenden Begriffe verwendet: 

• Trafficking Human Beings 
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• Human Trafficking 

• Trafficking AND Human 

• Menschenhandel 

• Frauenhandel 

• THB 

• Trafficking in Women 

• Sexual Exploitation AND Trafficking 

Grundlage für die Bestandsaufnahme bzw. Sammlung nationaler und internationaler 
Aktivitäten mit eher strategischer Ausrichtung im Bereich Menschenhandel für die 
Materialsammlung waren die EU-Programme AGIS, ARGO, DAPHNE, FALCONE, 
GROTIUS, HIPPOKRATES, ISEC, ODYSSEUS, OISIN, STOP. In der vorliegenden 
Materialsammlung wurden die im Internet zugänglichen Listen der „Action Grants“ 
(Kofinanzierung für spezielle nationale und transnationale Projekte) der oben genannten 
Programme aus dem Jahr 2000 bis heute nach Projekten mit Menschenhandelsbezug 
durchsucht. Ausnahme hiervon waren lediglich vier Projekte aus dem Programm der 
DAPHNE-Initiative 1997 – 1999, bei denen es sich um Vorläufer von Projekten im 
untersuchten Zeitraum handelt und welche aus Gründen der Vollständigkeit ebenso 
aufgenommen wurden. Projekte, welche sich indirekt mit dem Thema Menschenhandel 
beschäftigten, wurden nicht berücksichtigt (z. B. Prävention, Kinder, Knechtschaft). In die 
Auswertung einbezogen wurden Projekte, die in den Sprachen Deutsch, Englisch, 
Französisch, Spanisch oder Portugiesisch publiziert worden sind. Nach abgeschlossener 
Durchsicht der „Action Grant“-Listen wurden 97 Projekte für das Kompendium als relevant 
identifiziert. Ergänzend wurden Informationen zu fünf weiteren Projekten berücksichtigt, 
die von den angeschriebenen Organisationen zugeliefert wurden.  

In einem zweiten Schritt wurden alle verfügbaren Projektinformationen (z. B. Zwischen- 
oder Abschlussberichte, Handbücher, Empfehlungen oder Seminar- bzw. Schulungsunter-
lagen) über das Internet recherchiert. Hier war jedoch nur ein Teil der Informationen 
verfügbar, die über Homepages der Organisationen bzw. der Projektbeteiligten recherchiert 
werden konnten. Ergänzend wurde eine Anfrage zu EU-geförderten Projekten an die 
Europäische Kommission gerichtet. Von der Europäischen Kommission wurden 
Übersichtslisten zu den aktuellen DAPHNE-Programmen übermittelt, darüber hinaus 
wurden im Rahmen der Projektlaufzeit (bis 30. 09. 2009) jedoch keine weiteren konkreten 
Projekt-Unterlagen übersandt. 

Parallel wurden - soweit aktuelle Kontaktdaten recherchierbar waren - die Projektnehmer 
aus Wissenschaft, Politik, NRO und Polizei angeschrieben und um Übermittlung relevanter 
Materialien zu den Projekten gebeten. 
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Die Primärquellen relevanter Rechtsgrundlagen wurden in (Online-) Datenbanken (Lexis, 
SCADPlus1, u. a.) recherchiert. Offizielle EU-Dokumente wurden von relevanten Seiten 
der EU-Webpräsenz bezogen.2 

1.3 Ausblick 

In der vorliegenden Material- und Informationssammlung wurde für die Auswertung der 
Projekte der Fokus auf die Europäische Union gesetzt. Im Rahmen einer Weiterführung 
der Materialsammlung könnten hier neben einer kontinuierlichen Aktualisierung auch 
Erweiterungen hinsichtlich des thematischen Fokus (z. B. Ausbeutung der Arbeitskraft) 
aber auch der ausgewerteten Quellen (z. B. Erfassung nicht EU-geförderter Projekte) 
erfolgen. 

Aktuell in diesem Dokument inhaltlich nicht oder nicht abschließend ausgeführte Kapitel 
lassen nicht auf ein unvollendetes Werk schließen. Vielmehr handelt es sich dabei um ein, 
für Kompendien typischen Gliederungslack. 

Die Erfassung der strukturierten Ergebnisse der Auswertung der EU-geförderten Projekte 
in einer Datenbank ermöglicht eine kontinuierliche Pflege des Werkes, da eine Erwei-
terung auf weitere EU-Projekte bzw. auch thematische Erweiterung auf andere 
Themenschwerpunkte oder andere Quellen z. B. im Rahmen der Auswertung der Aktivi-
täten einzelner Organisationen problemlos möglich ist. Eine derartige weitere Auswertung 
aktueller Projekte und Themenstellungen könnte dafür Sorge tragen, dass das Gesamtwerk 
seine Aktualität und damit verbunden auch Attraktivität nicht verliert. 

                                                      
1  Europäische Kommission (2008). SCADPlus. http://europa.eu/scadplus/, Online Zugriff am 21. 03. 09.  

Die Website wurde zwischenzeitlich ersetzt durch: Europäische Gemeinschaften (2009). Zusammenfassungen 
der EU-Gesetzgebung. Verfügbar unter: http://europa.eu/legislation_summaries/index_de.htm, Online Zugriff 
am: 10. 09. 2009. 

2  European Communities (2007). Freedom, Security and Justice - EU legislation being adopted against 
trafficking in human beings and the sexual exploitation of children. Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/ 
justice_home/doc_centre/crime/trafficking/printer/doc_crime_human_trafficking_en.htm, Online Zugriff am: 
11. 09. 2009. 

 Europäische Gemeinschaften (2009). Amtsblatt der Europäischen Union. Verfügbar unter: http://eur-
lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=de, Online Zugriff am: 11. 09. 2009. 

http://europa.eu/scadplus/
http://europa.eu/legislation_summaries/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/trafficking/printer/doc_crime_human_trafficking_en.htm
http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=de
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2 VN-KONVENTION MIT PALERMO-PROTOKOLL  

Mit Inkraftsetzung der Konvention der Vereinten Nationen gegen Transnationales 
Organisiertes Verbrechen aus dem Jahr 2000 und den ergänzenden Zusatzprotokollen 
(insbesondere dem sog. „Palermo-Protokoll“) im Jahre 20033 verpflichtete sich die inter-
nationale Staatengemeinschaft (bzw. die Ratifikationsstaaten), nationale Straftatbestände 
gegen Organisiertes Verbrechen zu schaffen. Daneben sollte ein Rahmenabkommen für 
Auslieferungen sowie Rechtshilfeabkommen und Zusammenarbeit der Strafverfolgungs-
behörden beschlossen werden. Als dritte Säule der Bekämpfung des Organisierten 
Verbrechens sollten Training und technische Unterstützungsmaßnahmen zum Aufbau der 
notwendigen Kapazitäten der nationalen Behörden gefördert werden. 

Die Ratifizierung in Deutschland erfolgte am 08. September 2005.4 

Das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität vom 15. November 2000 (im 
Folgenden: Palermo-Protokoll) lieferte die erste international anerkannte Definition von 
Menschenhandel. Das Protokoll definierte den Straftatbestand neu und vollzog den 
Paradigmenwechsel weg von der alleinigen Bestrafung des Handels zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung hin zur Bestrafung des Handels in die Ausbeutung an sich. Dabei 
wurden insbesondere Arbeitsausbeutung, sexuelle Ausbeutung, illegale Organentnahme, 
Leibeigenschaft und sklavereiähnliche Praktiken sowie illegale Adoption und Zwangsheirat 
als Facetten des Menschenhandels benannt. 

Die konkrete textliche Umsetzung in nationales Strafrecht bleibt den Vertragsstaaten 
vorbehalten. 

2.1 Übersicht über relevante Rechtsgrundlagen 

In den letzten Jahren wurde durch eine Reihe von nationalen und internationalen Verträgen 
bzw. EU-Rechtsinstrumenten die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Menschen-
handels intensiviert. Im Folgenden werden die wichtigsten Abkommen in der Bekämpfung 
des Menschenhandels genannt und erläutert. Tabelle 1 zeigt die Chronologie der Verab-
schiedung bzw. Inkraftsetzung relevanter internationaler Rechtsinstrumente zur 

                                                      
3 United Nations Office on Drugs and Crime (Hg.) (2004). The United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime and its Protocols. Verfügbar unter: http://www.ungift.org/docs/ 
ungift/pdf/knowledge/Conv_Trans_Orga_Crime.pdf, Online Zugriff am: 21. 03. 2009. 

4  Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 15. November 2000 gegen die grenzüber-
schreitende Kriminalität sowie den Zusatzprotokollen gegen den Menschenhandel und die Schleusung von 
Migranten v. 01. 09. 2005 (BGBl II S. 945). Verfügbar unter: http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav 
?SID=bibliothek45auskunft64bmj46bund46de25726449533895&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2F
Bundesgesetzblatt%20Teil%20II%2F2005%2FNr.%2021%20vom%2008.09.2005%2Fbgbl205s0954.pdf, 
Online Zugriff am: 24. 04. 2009. 

http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/Conv_Trans_Orga_Crime.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=bibliothek45auskunft64bmj46bund46de25726449533895&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20II%2F2005%2FNr.%2021%20vom%2008.09.2005%2Fbgbl205s0954.pdf
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Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck sexueller Ausbeutung und Umsetzung in 
Maßnahmen (Aktionspläne, Rahmenprogramme). 

Tabelle 1: Wichtige Meilensteine in der Umsetzung der VN-Konvention und des 
Palermo-Protokolls 

Jahr Institution / 
Organisation 

Titel Datum des 
Inkraft-
tretens 

2000 Vereinte  
Nationen 

VN-Übereinkommen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität 

01. 09. 2000

2000 Vereinte 
Nationen 

Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels 
(„Palermo-Protokoll“) 

15. 11. 2000

2002 Ministerrat der 
Europäischen 
Union für Justiz 
und Inneres 

Aktionsplan zur Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung und des Menschenhandels 

14. 06. 2002

2002 Rat der Euro-
päischen Union 

Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des 
Menschenhandels 

19. 07. 2002

2002 IOM /  
KOM / EP 

Brüsseler Erklärung zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels 

20. 09. 2002

2003 OSZE Aktionsplan gegen den Menschenhandel  24. 07. 2003

2003 KOM Einrichtung einer Sachverständigengruppe 
"Menschenhandel"  
(als Folge der „Brüsseler Erklärung“) 

25. 03. 2003

2003 Bundesregierung Aktionsplan zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexueller Gewalt und 
Ausbeutung 

2003 

2004 Rat der 
Europäischen 
Union 

Richtlinie über die Erteilung von Aufenthalts-
titeln für Drittstaatenangehörige, die Opfer 
des Menschenhandels sind oder denen 
Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet 
wurde und die mit den zuständigen Behörden 
kooperieren (sog. Opferschutzrichtlinie) 

29. 04. 2004
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Jahr Institution / 
Organisation 

Titel Datum des 
Inkraft-
tretens 

2004 Europäischer 
Rat 

Haager Programm  
(Fünfjahresprogramm (2005 – 2010) für eine 
engere Zusammenarbeit auf EU-Ebene im 
Bereich Justiz und Inneres; fordert den Rat 
auf, einheitliche Standards und Mechanismen 
für die Verhütung und Bekämpfung des MH 
zu entwickeln und einen Aktionsplan 
auszuarbeiten) 

01. 08. 2004 

2005 Bundestag 37. Strafrechtsänderungsgesetz 19. 02. 2005 

2005 Europarat Übereinkommen des Europarats zur 
Bekämpfung des Menschenhandels 

16. 05. 2005 

2005 Rat der 
Europäischen 
Union 

EU-Plan über bewährte Vorgehensweisen, 
Normen und Verfahren zur Bekämpfung und 
Verhütung des MH (als Umsetzung der 
Forderung aus Haager Programm) 

09. 12. 2005 

2006 Ostseerat Task Force on Trafficking in Human Beings November 
2006 

2007 Bundesregierung Aktionsplan II der Bundesregierung zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

September 
2007 

2007 KOM Einrichtung der neuen 
„Sachverständigengruppe Menschenhandel“ 

17. 10. 2007 

2009 KOM Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des 
Rates zur Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung 
von Kindern sowie der Kinderpornographie 

noch nicht 
in Kraft  

 

Auf EU-Ebene wurde der „Aktionsplan zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und 
des Menschenhandels in der Europäischen Union“ von 2002 (Abl. C 142 vom 14. 06. 2002) 
verabschiedet, durch den ein gemeinsames und integriertes Konzept definiert werden sollte. 
Er enthält Maßnahmen und Aktionen, die in sieben Bereichen angenommen und ausgeführt 
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werden sollen: Visumpolitik, Informationsaustausch, Rückübernahme- und Rückkehr-
politik, Grenzkontrolle, Maßnahmen beim Grenzübertritt, Europol und Sanktionen.5 

Ebenfalls auf EU-Ebene wurde der „Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des Menschen-
handels“ (2002/629 JI) im Jahre 2002 verabschiedet. Ziel des Rahmenbeschlusses ist die 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der polizeilichen 
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen zur besseren Bekämpfung des 
Menschenhandels. Auf europäischer Ebene sollen so bestimmte Fragen in den Bereichen 
Anklageerhebung, Strafmaß, erschwerende Umstände, Gerichtsbarkeit und Auslieferung 
einheitlich geregelt werden.6 

Auf die Initiative der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms STOP II, 
wurde von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in enger 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission die 
„Europäischen Konferenz über Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels – 
Globale Herausforderung für das 21. Jahrhundert“ vom 18. – 20. September 2002 
ausgerichtet. Ziel der Konferenz war es, die Entwicklungstrends im Bereich des 
Menschenhandels zu erörtern, sowie eine politische Antwort Europas auf die 
Herausforderung zu erarbeiten. Als Resultat der Konferenz ging die „Brüsseler Erklärung“ 
hervor, deren Ziel es ist, die Zusammenarbeit auf europäischer und internationaler Ebene, 
die konkreten Maßnahmen, Standards, nachahmenswerten Verfahren und Mechanismen 
zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels weiterzuentwickeln.7  

Ferner erfolgte die Zusammenarbeit in den Fachgremien der OSZE (Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit für Europa), die sich im Dezember 2003 auf den 
„Aktionsplan der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels“ (Beschluss Nr. 
557/Rev.1)8 einigten. Zweck des Aktionsplans ist einerseits, bewährte Praktiken und fort-
schrittliche Betrachtungsweisen in seine Politik zur Bekämpfung des Menschenhandels 
einfließen zu lassen und andererseits die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaaten 

                                                      
5 Europäische Gemeinschaften (2009). Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung. Gesamtplan zur 

Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Menschenhandels in der Europäischen Union. Verfügbar 
unter: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33191b_de.htm, Online Zugriff am: 20. 10. 2009. 

 Ministerrat der europäischen Union für Justiz und Inneres (2002). Vorschlag für einen Gesamtplan zur 
Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Menschenhandels in der Europäischen Union. (ABl. der EG 
2002/C 142/02 v. 14. 06. 2002). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: 
C:2002:142:0023:0036:DE:PDF, Online Zugriff am: 21. 03. 2009. 

6 Rat der Europäischen Union (2002). Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung des Menschenhandels v. 
19.07.2002. Rahmenbeschluss 2002/629/JI, ABl. L 203 v. 01. 08. 2002. Verfügbar unter: http://eur-lex.europa. 
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0001:0004:DE:PDF, Online Zugriff am: 21. 03. 2009. 

7 International Organization for Migration (IOM) (2002). Brüsseler Erklärung zur Verhütung und Bekämpfung 
des Menschenhandels v. 20. 09. 2002. Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/news/information 
_dossiers/conference_trafficking/documents/bruesseler_erklaerung.pdf, Online Zugriff am: 09. 06. 2009. 

8 Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - Ständiger Rat (2003). Aktionsplan der OSZE zur 
Bekämpfung des Menschenhandels (Beschluss Nr. 557/Rev.1 v. 07. 07. 2005). Verfügbar unter: 
http://www.osce.org/item/15594.html?lc=DE, Online Zugriff am: 21. 03. 2009. 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33191b_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:142:0023:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0001:0004:DE:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/conference_trafficking/documents/bruesseler_erklaerung.pdf
http://www.osce.org/item/15594.html?lc=DE
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zu erleichtern. Darüber hinaus beauftragt er alle OSZE-Organe, sich verstärkt an den 
Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Bekämpfung des Menschenhandels zu 
beteiligen. 

Mit der Einrichtung der „Sachverständigengruppe Menschenhandel“ (2003/209/EG) im 
Jahre 2003, kam die Europäische Kommission den Forderungen der „Brüsseler Erklärung“ 
nach.9 

Die Gruppe soll einen wichtigen Beitrag zur Fortsetzung in der Bekämpfung des 
Menschenhandels leisten und die Kommission mit Blick auf weitere Maßnahmen beraten.10 

Der „Aktionsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und 
Ausbeutung“ wurde im Januar 2003 vom Bundeskabinett beschlossen und zielt darauf ab, 
den Schutz der Opfer sexueller Gewalt nachhaltig zu gewährleisten. Im sog. „Yokohama 
Global Commitment“ des 2. Weltkongresses gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung 
von Kindern und Jugendlichen hatte sich Deutschland mit anderen Staaten zur Erstellung 
eines nationalen Aktionsplanes verpflichtet.11 Zu den zentralen Themen- und Aktions-
bereichen gehören die Bekämpfung von Kindesmissbrauch, Kinderpornografie im Internet, 
Kinderhandel und Kinderprostitution.  

Auf EU-Ebene hat der Europäische Rat im November 2004 das „Haager Programm“ 
(KOM(2005)184)12 für die Schaffung eines gemeinsamen Raumes der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts angenommen, welches u. a. den Rat und die Kommission auf-
forderte, einheitliche Standards und Mechanismen für die Verhütung und die Bekämpfung 
des Menschenhandels zu entwickeln und zu diesem Zwecke bis Ende 2005 einen 
Aktionsplan auszuarbeiten. Das Haager Programm wird näher in Kapitel 4.2 beschrieben.  

Mit der EU-Richtlinie über die „Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, 
die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung 
geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren“ vom 29. April 2004 
(2004/81/EG des Rates) „wird für die Opfer des Menschenhandels oder - sofern ein 

                                                      
9  Europäische Kommission (2003). Beschluss der Kommission vom 25. März 2003 zur Einrichtung einer 

Beratenden Gruppe mit der Bezeichnung „Sachverständigengruppe Menschenhandel“ (2003/209/EG, ABl. L 
79/25 v. 26. 03. 2003). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 
?uri=CELEX:32003D0209:DE:HTML, Online Zugriff am: 24. 03. 2009. 

10  Vgl. Europäische Gemeinschaften (2008). Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebungen – Sachverständigen-
gruppe Menschenhandel. Verfügbar unter: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social 
_policy/equality_between_men_and_women/l33209_de.htm, Online Zugriff am: 13. 09. 2009. 

11 Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland (2003). Aktionsplan der Bundesregierung zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) (Hg.), Berlin. Verfügbar unter: http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/ 
Abteilung5/Pdf-Anlagen/aktionsplan-schutz-von-kindern-deutsch,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de, 
rwb=true.pdf, Online Zugriff am: 24. 03. 2009. 

12 Rat der Europäischen Union (2004). Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der 
Europäischen Union (KOM(2005)184, ABl. 2005/C 53/01 v. 03. 03. 2005). Verfügbar unter: http://eur-lex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:DE:PDF, Online Zugriff am: 
01. 10. 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0209:DE:HTML
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/l33209_de.htm
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung5/Pdf-Anlagen/aktionsplan-schutz-von-kindern-deutsch,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:DE:PDF


PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

18    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

Mitgliedstaat eine entsprechende Ausweitung des Geltungsbereichs dieser Richtlinie 
beschließt - für Drittstaatsangehörige, denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet 
wurde, ein Aufenthaltstitel eingeführt, der diesen hinlänglich Anreize für eine Kooperation 
mit den zuständigen Behörden bietet und gleichzeitig an gewisse Voraussetzungen 
geknüpft ist, um Missbrauch zu verhindern.“13 

Mit dem Inkrafttreten des 37. Strafrechtsänderungsgesetz vom 19. Februar 2005 (37. 
StrÄndG) in Deutschland wurde die strafrechtliche Definition des Menschenhandels, 
entsprechend den Vorgaben der Vereinten Nationen (Zusatzprotokoll zur Verhütung, 
Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität) und des EU-Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung 
des Menschenhandels, erweitert (vgl. Kapitel 5.1.1).14 

Das „Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels“ (ETS 197, 
2005) (sog. „Europarats-Konvention“) trat am 1. Februar 2008 in Kraft. Demnach trifft 
jede Vertragspartei „die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die einem Opfer gewährte Unterstützung nicht von dessen Bereit-
schaft, als Zeuge oder Zeugin aufzutreten, abhängig gemacht wird.“ (Art. 12, Abs. 6)15 
(vgl. Kapitel 3.2). 

Im Dezember 2005 verabschiedete der Rat der Europäischen Union den „EU-Plan über 
bewährte Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur Bekämpfung und Verhütung des 
Menschenhandels“ (2005/C311/01). Damit kommen Kommission und Rat der Euro-
päischen Union den Forderungen aus dem „Haager Programm“ nach. Der Plan soll als 
Grundlage für die Entwicklung von gemeinsamen Normen, vorbildlichen Verfahrens-
weisen und Mechanismen zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels dienen16 
(vgl. Kapitel 4.2.1). 

                                                      
13 Rat der Europäischen Union (2004). Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Erteilung 

von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur 
illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren (2004/81/EG, ABl. 
der EU L 261/19 v. 06. 08. 2004). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 
?uri=OJ:L:2004:261:0019:0023:DE:PDF, Online Zugriff am: 24. 03. 2009. 

14 Siebenunddreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz -  §§ 180b, 181 StGB -  (37. StrÄndG) v. 11. 02. 2005 
(BGBl. I S. 239). Verfügbar unter: http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=bibliothek45auskunft64 
bmj46bund46de25725394832771&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%2
0I%2F2005%2FNr.%2010%20vom%2018.02.2005%2Fbgbl105s0239.pdf, Online Zugriff am: 10. 07. 2009. 

15 Europarat (2005). Konvention des Europarats gegen Menschenhandel v. 16. 05. 2005. (ETS 197, 2005). 
Verfügbar unter: http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/PDF_Conv_197_Trafficking_E.pdf, 
Online Zugriff am: 01. 04. 2009; offizielle deutsche Übersetzung Verfügbar unter: http://www.coe.int/t/dg2/ 
trafficking/campaign/Source/20050515_CoE_Conv_197_Trafficking_German.pdf, Online Zugriff am: 
01. 04. 2009. 

16 Rat der Europäischen Union (2005). EU-Plan über bewährte Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur 
Bekämpfung und Verhütung des Menschenhandels v. 09: 12. 2005 (2005/C 311/01, ABl C 311/1 v. 
09. 12. 2005). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:311:0001: 
0012:DE:PDF, Online Zugriff am: 21. 02. 2007. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0019:0023:DE:PDF
http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=bibliothek45auskunft64bmj46bund46de25725394832771&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2005%2FNr.%2010%20vom%2018.02.2005%2Fbgbl105s0239.pdf
http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/PDF_Conv_197_Trafficking_E.pdf
http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/20050515_CoE_Conv_197_Trafficking_German.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:311:0001:0012:DE:PDF
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Im November 2006 wurde im Rahmen der Ostseeratszusammenarbeit die „Task Force on 
Trafficking in Human Beings“ gegründet, in der die Bundesregierung aktiv mitarbeitet. 
Diese Task Force lehnt sich an die Vereinbarungen des „Übereinkommens des Europarats 
zur Bekämpfung des Menschenhandels“ an. Das übergeordnete Ziel der Task Force ist die 
Bekämpfung des Menschenhandels in der Ostseeregion durch präventive und proaktive 
Maßnahmen. Die Task Force konzentriert sich auf volljährige Opfer von Menschenhandel 
(über 18 Jahre).17 

Die Europäische Kommission setzte 2007 eine neue „Sachverständigengruppe für 
Menschenhandel“ (2007/675/EG ) ein, die zusätzlich zur Fortführung der Arbeit der 2003 
eingerichteten Sachverständigengruppe die Aufgabe hat, Vorschläge zur Vereinheitlichung 
der unterschiedlichen Vorgehensweisen in der Europäischen Union zu formulieren.18 

Bereits 1999 verabschiedete das Bundeskabinett einen „Aktionsplan der Bundesregierung 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“. Damit entwickelte die Bundesregierung erst-
mals in Deutschland ein umfassendes Gesamtkonzept für alle Ebenen der Gewalt-
bekämpfung (vgl. Kapitel 7.1).19 

Der im September 2007 verabschiedete „Aktionsplan II der Bundesregierung zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“ setzt da an, wo nach dem ersten Aktionsplan 
besondere Handlungsnotwendigkeiten bestehen. Der Aktionsplan behandelt in 130 Punkten 
alle Formen von Gewalt gegen Frauen. Besondere Aufmerksamkeit gilt Frauen mit 
Migrationshintergrund, Frauen mit Behinderungen und dem Bereich der medizinischen 
Versorgung (vgl. Kapitel 7.2).20 

Am 25. März 2009 legte die Kommission den „Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des 
Rates zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz von Opfern 
sowie zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI“ (2009/0050(CNS)) vor. In den 
neuen Rahmenbeschluss sollen die Bestimmungen des bestehenden Rahmenbeschlusses 
und einige Bestimmungen des Übereinkommens des Europarats sowie weitere in diesen 
Rechtsinstrumenten nicht enthaltene Bestimmungen einfließen. Der neue Rahmenbeschluss 

                                                      
17  Vgl. Council of the Baltic Sea States (2009). Legal Framework. Verfügbar unter: http://www.cbss.org/ 

component/option,com_attachments/id,87/task,download/, Online Zugriff am: 22. 10. 2009. 
18 Europäische Kommission (2007). Beschluss der Kommission vom 17. Oktober 2007 über die Einsetzung einer 

Sachverständigengruppe für Menschenhandel (2007/675/EG, ABl L 277 v. 20.10.2007). Verfügbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:277:0029:0032:DE:PDF, Online Zugriff 
am: 20. 10. 2007. 

19 Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland (2006). Aktionsplan I der Bundesregierung zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen (1999). in: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) 
(Hg.): BMFSFJ-Informationen, Berlin. Verfügbar unter: http://www.bmfsfj.bund.de/bmfsfj/generator/ 
BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=67514.html, Online Zugriff am 21. 09. 2009. 

20  Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland (2007). Aktionsplan II der Bundesregierung zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen. in: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSJ) (Hg.): BMFSFJ-Informationen, Berlin. Verfügbar unter: http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/ 
RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/aktionsplan-II-zur-bek_C3_A4mpfung-von-gewalt-gegen 
-frauen,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, Online Zugriff am: 25. 03. 2009. 

http://www.cbss.org/component/option,com_attachments/id,87/task,download/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:277:0029:0032:DE:PDF
http://www.bmfsfj.bund.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=67514.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/aktionsplan-II-zur-bek_C3_A4mpfung-von-gewalt-gegen-frauen,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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soll Bestimmungen zur Verfolgung von Straftätern, dem Opferschutz und Präventiv-
maßnahmen enthalten.21 Der Entwurf wird zurzeit in den Ratsarbeitsgruppen beraten, 2010 
ist mit dessen Verabschiedung zu rechnen. 

2.2 „Palermo-Protokoll“: Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und 
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität22 

Artikel 3, Paragraph (a) des Protokolls zur „Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des 
Menschenhandels“ definiert “Menschenhandel” als die „Anwerbung, Beförderung, Ver-
bringung, Beherbergung oder Aufnahme von Personen durch die Anwendung von Gewalt 
oder anderen Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch 
von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder durch die Gewährung oder 
Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer 
Person, die Gewalt über eine andere Person hat, zum Zweck der Ausbeutung. Ausbeutung 
umfasst mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder anderer Formen 
sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklaverei-
ähnlichen Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von Organen.“ 

Die Definition von “Menschenhandel” im Palermo-Protokoll verdeutlicht, dass Menschen-
handel aus drei Elementen besteht: der Handlung, den Mitteln und dem Zweck: 23 

Die Handlung  

Darunter fallen die Anwerbung, die Beförderung, die Beherbergung und die Aufnahme 
von Personen, die Opfer des Menschenhandels sind. 

Die Mittel  

Als Mittel werden angesehen: Androhung oder Anwendung von Gewalt, Nötigung, 
Entführung oder Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer 
Hilflosigkeit und Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen an eine 
Person, die die Kontrolle über das Opfer von Menschenhandel hat. 

                                                      
21 Vgl. Europäische Kommission. (2009). Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates zur Verhütung und 

Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz von Opfern sowie zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2002/629/JI (2009/0050(CNS)). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 
?uri=COM:2009:0136:FIN:DE:PDF, Online Zugriff am: 11. 08. 2009. 

22  United Nations Office on Drugs and Crime (Hg.) (2004). The United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime and its Protocols. Verfügbar unter: http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/ 
knowledge/Conv_Trans_Orga_Crime.pdf, Online Zugriff am: 21. 03. 2009. 

23 Vgl. United Nations Office on Drugs and Crime (2009). Human Trafficking. Verfügbar unter: 
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html, Online Zugriff am 
20. 03. 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0136:FIN:DE:PDF
http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/Conv_Trans_Orga_Crime.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
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Der Zweck 

Der Zweck des Menschenhandels ist die Ausbeutung, die mindestens die Ausnutzung der 
Prostitution anderer oder anderer Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder 
Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die 
Entnahme von Organen umfasst. 

 

Tabelle 2: Elemente des Menschenhandels gemäß Palermo–Protokoll 

Handlung  Mittel  Zweck   

Anwerbung 

Beförderung 

Verbringung 

Beherbergung 

Aufnahme von 
Personen 

+ 

Androhung oder 
Anwendung von 

Gewalt 

Nötigung 

Entführung oder 
Betrug 

Täuschung 

Missbrauch von 
Macht oder 
Ausnutzung 
besonderer 

Hilflosigkeit 

Zahlungen oder 
Gewährung von 

Vorteilen 

+

Ausbeutung 
inklusive: 

Ausnutzung der 
Prostitution 

anderer 

Sexuelle 
Ausbeutung 

Zwangsarbeit 
oder Zwangs-
dienstbarkeit 

Sklaverei oder 
ähnliche 
Praktiken 

Organentnahme 

Andere Formen 
der Ausbeutung 

=
Menschen-
handel 

 
Die in Artikel 3 des Palermo-Protokolls enthaltene Definition von „Menschenhandel” soll 
Kontinuität und Übereinstimmung bezüglich des Menschenhandels in der Welt fördern. 
Daher werden in Artikel 5 die Vertragsstaaten aufgefordert, die in Artikel 3 genannten 
Handlungen, wenn vorsätzlich begangen, als Straftaten zu umschreiben. Die konkrete 
textliche Umsetzung in nationales Strafrecht bleibt den Vertragsstaaten vorbehalten.  

Neben der Kriminalisierung des Menschenhandels fordert das Palermo-Protokoll auch die 
Kriminalisierung  

• des Versuchs eine mit Menschenhandel zusammenhängende Straftat zu begehen, 

• der Beteiligung als Mittäter oder Gehilfe bei einer mit Menschenhandel 
zusammenhängenden Straftat und 

• der Organisation oder Begeheung und die Anleitung anderer zu einer mit 
Menschenhandel zusamenhängenden Straftat. 

Die nationale Gesetzgebung sollte die weite Definition von „Menschenhandel“, wie sie im 
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Palermo-Protokoll vorgeschrieben ist, annehmen. Die gesetzliche Definition sollte dyna-
misch und flexibel sein, so dass sie den Herausforderungen der Bekämpfung des 
Menschenhandels immer angepasst werden kann. Denn Menschenhandel  

• findet grenzüberschreitend und innerhalb der Grenzen eines Landes statt, 

• betrifft eine Reihe von Ausbeutungsformen  
(nicht nur die sexuelle Ausbeutung), 

• betrifft Kinder, Frauen und Männer und 

• findet mit oder ohne Beteiligung von organisierten kriminellen Gruppen statt. 

Eine Übersicht gibt Abbildung 1 auf nachfolgender Seite.  
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Abbildung 1: Zusammenhangsdarstellung: VN-Konvention und andere relevante strategische Papiere zur Bekämpfung des Menschenhandels 
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3 ÜBEREINKOMMEN DES EUROPARATS  

3.1 Der Europarat 

Abbildung 2: Struktur des Europarates24 

Mitgliedstaaten des Europarates (Gründungmitglieder sind fett gedruckt) 

Albanien Finnland Litauen Polen Spanien 

Andorra Frankreich Luxemburg Portugal 
Tschechische 

Republik 

Armenien Georgien Malta Rumänien Türkei 

Aserbaidschan Griechenland 
Republik 

Mazedonien 
Russische 
Föderation 

Ukraine 

Belgien Irland Moldawien San Marino Ungarn 

Bosnien-
Herzegowina 

Island Monaco Schweden 
Vereinigtes 
Königreich 

Bulgarien Italien Montenegro Schweiz Zypern 

Dänemark Kroatien Niederlande Serbien  

Deutschland Lettland Norwegen 
Slowakische 

Republik 
 

Estland Liechtenstein Österreich Slowenien  

Beobachterstatus 

Japan Kanada Mexiko USA Vatikan 

                                                      
24 Renker, A. (2007). Geographie Infothek. Infoblatt Europarat. Verfügbar unter: http://www.klett.de/sixcms/ 

list.php?page=geo_infothek&miniinfothek=&node=Europa&article=Infoblatt+Europarat, Online Zugriff am: 
15. 10. 2009. 

http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=geo_infothek&miniinfothek=&node=Europa&article=Infoblatt+Europarat
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Der Europarat (engl. Council of Europe, CoE) ist keine Einrichtung der EU, sondern eine 
1949 gegründete zwischenstaatliche Organisation, die unter anderem das Ziel verfolgt, die 
Menschrechte zu schützen, die kulturelle Vielfalt Europas zu fördern und gesellschaftlichen 
Problemen wie Rassismus und Intoleranz entgegenzutreten. Zu den frühen Errungen-
schaften des Europarates zählt die Erarbeitung der Europäischen Menschrechtskonvention. 
Damit die Bürger die Rechte im Rahmen dieser Konvention ausüben können, setzte der 
Europarat den Europäischen Gerichtshof für Menschrechte ein. Dem Europarat, der seinen 
Sitz im Palais d’Europe in Straßburg (Frankreich) hat, gehören derzeit 47 Mitglieder an.  

3.2 Übereinkommen des Europarats gegen Menschenhandel 

Die Konvention über Maßnahmen gegen den Menschenhandel des Europarates, trat am 01. 
Februar 2008 in Kraft. Sie stellt ein wichtiges regionales Instrument gegen den Menschen-
handel dar, das die 47 Mitgliedsstaaten dazu aufruft, nationale Aktionspläne gegen den 
Menschenhandel zu entwickeln. Hierfür liefert die Konvention ein Muster, an dem sich die 
Staaten orientieren können. Der Mehrwert der Konvention liegt u. a. darin, dass sie den 
Menschenhandel als Menschenrechtsverletzung definiert. Somit sind in den Ratifizierungs-
ländern auch andere Menschenrechtsverträge hinsichtlich des Menschenhandels von 
Bedeutung. Des Weiteren schließt die Konvention auch innerstaatlichen Menschenhandel 
und Menschenhandel außerhalb des organisierten Verbrechens ein, wodurch sie über das 
Palermo-Protokoll hinausgeht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Konvention die 
Gleichbehandlung der Opfer fordert, unabhängig von legalem oder illegalem Aufenthalts-
status.25 

Schon vor der Verabschiedung der Konvention 2005 hat sich der Europarat aktiv mit der 
Bekämpfung des Menschenhandels auseinander gesetzt und dementsprechend diverse 
Empfehlungen verabschiedet und Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt. 

Tabelle 3: Empfehlungen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels zum 
Zweck sexueller Ausbeutung vor Inkrafttreten des Übereinkommens des Europarats 
zur Bekämpfung des Menschenhandels vom 16. 05. 2005 (ratifiziert 01. 02. 2008) 

Empfehlungen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels 

Empfehlung Gegenstand 

Recommendation No. R (2001) 11 Action against trafficking in human beings for the 
purpose of sexual exploitation 

Recommendation Rec (2001) 16 Protection of children against sexual exploitation 

 

                                                      
25 Vgl. UNICEF (Hg.) (2009). Stoppt sexuelle Ausbeutung! Köln., S. 43. 
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Das Ministerkomitee des Europarates hat zwei Empfehlungen verabschiedet, die sich 
insbesondere mit dem Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung befassen (s. 
Tabelle 3).  

Diese betonen eine gesamteuropäische Strategie und behandeln im Einzelnen: 

Definitionen, allgemeine Maßnahmen, Methodik und Aktionsrahmen, Prävention, Opfer-
schutz und Opferhilfe, Strafverfolgungsmaßnahmen, juristische Zusammenarbeit und 
Maßnahmen zur internationalen Zusammenarbeit und Koordination. 

Vor diesem Hintergrund sind zusätzlich folgende Empfehlungen von Bedeutung: 

Tabelle 4: Empfehlungen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels 
(gemäß umfassender Definition) vor Inkrafttreten des Übereinkommens des Euro-
parats zur Bekämpfung des Menschenhandels vom 16. 05. 2005 (ratifiziert 01. 02. 
2008) 

Empfehlungen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels 

Empfehlung Gegenstand 

Recommendation 1325 (1997) Traffic in women and forced prostitution in Council 
of Europe member States 

Recommendation 1450 (2000) Violence against women in Europe 

Recommendation 1523 (2001) Domestic Slavery 

Recommendation 1526 (2001) A campaign against trafficking in minors to put a 
stop to the East European route: the example of 
Moldova 

Recommendation 1545 (2002) Campaign against trafficking in women 

Recommendation 1610 (2003) Migration connected with trafficking in women and 
prostitution 

Recommendation 1611 (2004) Trafficking in organs in Europe 

Recommendation 1663 (2004) Domestic Slavery: servitude, au pairs and "mail 
order brides" 

 

Die Mitglieder des Europarates verpflichten sich zum Schutz und der Förderung 
gemeinsamer Ideale und Grundsätze, wozu vor allem die Achtung der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten sowie die Vorherrschaft des Rechtes gehören. Entsprechend dem 
intergouvernementalen Prinzip, sind die Strukturen des Europarates auf die freiwillige 
Zusammenarbeit von Regierungen ausgerichtet. Vorherrschendes Rechtsinstrument ist die 
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Konvention, ein Abkommen das erst durch individuelle Zustimmung in den Mitgliedstaaten 
in Kraft tritt.26  

Die Stärkung der Menschenrechte der Opfer ist eines der Hauptziele der Konvention, was 
sich in der Präambel widerspiegelt, die Menschenhandel als Menschenrechtsverletzung und 
als sklavereiähnliches Verhältnis bezeichnet und Respekt für die Opferrechte und Schutz 
der Opfer betont. Sie stellt auch die Verbindung zur Europäischen Menschenrechtskonven-
tion her.27 

Das Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels ist am 
1. Februar 2008 in Kraft getreten. Deutschland hat die Konvention unterzeichnet, jedoch 
noch nicht ratifiziert (Stand: 23. 09. 2009).  

Tabelle 5: Inhaltsübersicht: Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des 
Menschenhandels vom 01. 02. 2008 

Inhalte des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels 

Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen 

Kapitel 2 Vorschriften zur Prävention und Kooperation sowie zu 
Grenzkontrollen und Dokumentensicherheit 

Kapitel 3 Regelungen zu Schutz und Förderung der Opferrechte 

Kapitel 4 Regelungen zum materiellen Strafrecht 

Kapitel 5 Regelungen zum Verfahrensrecht und zu Institutionen 

Kapitel 6 Verpflichtungen zu internationaler Zusammenarbeit und 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 

Kapitel 7 Zusammensetzung und Kompetenzen des Kontrollmechanismus 
GRETA 

 

3.2.1 Regelungen zu Opferschutz und Opferhilfe 

Kapitel III der Europaratskonvention befasst sich ausdrücklich mit dem Schutz und der 
Förderung der Rechte der Opfer und enthält einen Maßnahmenkatalog, der alle relevanten 
Punkte abdeckt. Im Gegensatz zum Palermo-Protokoll lassen die strengen Formulierungen 
                                                      
26 Schmuck, O. (2003). Motive, Leitbilder und Etappen der Integration (S. 5 – 16). In: Bundeszentrale für 

Politische Bildung (Hg.). Informationen zur Politischen Bildung Nr. 279, Bonn., S. 12. 
27 Vgl. Follmar-Otto, P., Rabe, H. (2009). Menschenhandel in Deutschland. Die Menschenrechte der Betroffenen 

stärken. Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin. Verfügbar unter: http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Studie/studie_menschenhandel_in_deutschland.pdf, 
Online Zugriff am: 10. 10. 2009. 

http://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Studie/studie_menschenhandel_in_deutschland.pdf
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den Vertragsstaaten keinen Raum für eigene Beurteilungen. Während das Zusatzprotokoll 
seine Vertragsparteien in den meisten Fällen lediglich dazu verpflichtet entsprechende 
Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, werden ihnen im Europarats-Übereinkommen mit 
einigen wenigen Ausnahmen absolute Verpflichtungen auferlegt.28 

Tabelle 6: Wichtige Bestimmungen der Europaratskonvention zu Opferschutz und 
Opferhilfe29 

Wichtige Bestimmungen zu Opferschutz und Opferhilfe 
Artikel Absatz Gegenstand 

10 Maßnahmen zur Identifizierung der Opfer 
 2 Abschiebungsverbot bis zur Identifizierung 
 4 Spezielle Regelungen für minderjährige Betroffene 

11 – Schutz des Privatlebens 
12 – Zentrale Opferschutzbestimmungen 

 1 Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer bei ihrer körperlichen, 
psychischen und sozialen Erholung 

 2 Berücksichtigung der Bedürfnisse der Opfer nach Schutz und 
Sicherheit 

 3 – 5 Weitergehende Rechte für Betroffene, die sich rechtmäßig im 
Hoheitsgebiet des jeweiligen Vertragsstaates aufhalten 

 6 Unterstützung darf nicht von der Kooperationsbereitschaft der / 
des Betroffenen abhängig gemacht werden 

 7 Generalklausel für Durchführung von 
Opferschutzbestimmungen 

13 – Erholungs- und Bedenkzeit, Mindestdauer 30 Tage, Abschiebungsverbot 
14 – Aufenthaltstitel 
15 – Entschädigung und Rechtsschutz 
16 – Repatriierung und Rückführung der Opfer 
26 – Straffreiheit für Opfer von Menschenhandel für erzwungene Beteiligung an 
rechtswidrigen Handlungen 
28 – Schutz von Opfern, Zeugen und Zeuginnen und Personen, die kooperieren während 
des Strafverfahrens 

 

                                                      
28 Vgl. Koopmann-Aleksin, Kirsten (2007). Internationale und Europäische Rechtsinstrumente zur Bekämpfung 

des Menschenhandels. KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen 
im Migrationsprozess e. V. S. 24. Verfügbar unter: http://www.kok-buero.de/data/Medien/Internationaleund 
EuropaischeRechtsinstrumentezurBekampfungdesMenschenhandels.pdf, Online Zugriff am: 01. 08. 2009. 

29 Ebd., S. 3. 

http://www.kok-buero.de/data/Medien/InternationaleundEuropaischeRechtsinstrumentezurBekampfungdesMenschenhandels.pdf
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3.2.2 Regelungen zur Strafverfolgung30 

Gemäß dem Übereinkommen des Europarates wird der Menschenhandel als Straftat 
betrachtet. Neben den Menschenhändlern und ihren Komplizen sieht das Übereinkommen 
auch die Möglichkeit vor, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die die Dienste von Opfern 
des Menschenhandels in Anspruch nehmen. 

Des Weiteren stellt das Übereinkommen die Herstellung, Beschaffung oder Versorgung mit 
einem gefälschten Reisedokument oder Ausweis oder die Beschädigung, Einbehaltung, 
Abnahme, das Verbergen oder Zerstören eines Ausweisdokumentes einer anderen Person 
unter Strafe. 

Nach den Bestimmungen haften kommerzielle Unternehmen, Vereinigungen und ähnliche 
Rechtskörperschaften für Straftaten, die in ihrem Namen von einem ihrer Angestellten in 
leitender Position begangen wurden. Einrichtungen, die für den Menschenhandel genutzt 
werden, müssen geschlossen, die Gewinne beschlagnahmt werden und die Täter, 
Unternehmen oder Einzelpersonen müssen das Opfer entschädigen. 

Das Übereinkommen ermöglicht den Behörden, die Täter und ihre Komplizen strafrechtlich 
zu verfolgen, ohne dass eine Anzeige des Opfers notwendig wäre. Ziel ist es, zu vermeiden, 
dass Menschenhändler Druck auf die Opfer ausüben oder sie bedrohen bei dem Versuch, sie 
von einer Anzeige bei den Behörden abzuhalten. 

Folgende Umstände werden als strafverschärfend für die Festlegung des Strafmaßes für den 
Tatbestand des Menschenhandels angesehen: 

• Tat gefährdete absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit das Leben des Opfers 

• Tat wurde an einem Kind begangen 

• Tat wurde von einem Staatsbeamten/in Ausübung seiner/ihrer Pflicht begangen 

• Tat wurde im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begangen 

Das Übereinkommen enthält eine Nichtbestrafungsklausel, die es dem Staat ermöglicht, 
Opfern für ihre Beteiligung an ungesetzlichen Aktivitäten keine Strafen aufzuerlegen, da sie 
dazu gezwungen wurden.  

                                                      
30  Vgl. Europarat (2008). Kampf gegen den Menschenhandel. Verfügbar unter: http://www.coe.int/t/dghl/ 

monitoring/trafficking/Source/German%20brochure.pdf, Online Zugriff: 16. 10. 2009. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Source/German%20brochure.pdf
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Tabelle 7: Wichtige Bestimmungen des Übereinkommens des Europarats zur 
Strafverfolgung  

Wichtige Bestimmungen zur Strafverfolgung 
Artikel Absatz Gegenstand 

18 – Kriminalisierung des Menschenhandels 
19 – Kriminalisierung der Nutzung der Dienste eines Opfers 
20 – Kriminalisierung von Handlungen im Zusammenhang mit Reise- oder 
Identitätsdokumenten 
21 – Versuch der Beihilfe oder Anstiftung 
23 – Sanktionen und Maßnahmen 
24 – Strafverschärfungsgründe 
25 – Vorstrafen 
26 – Bestimmungen über das Absehen von Bestrafung 
27 – Verfolgung auf Antrag oder von Amts wegen 
28 – Schutz von Opfern, Zeugen beziehungsweise Zeuginnen und Personen, die mit 
Justizbehörden zusammenarbeiten 
29 – Spezialisierte Berhöden und Koordinierungsstellen 

 1 Maßnahmen zur Spezialisierung von Personen oder sonstigen 
Rechtsträgern zur Bekämpfung des Menschenhandels und 

Schutz der Opfer 
 2 Koordinierungsmaßnahmen 
 3 Schulung der zuständigen öffentlichen Bediensteten auf dem 

Gebiet der Verhütung und der Bekämpfung des 
Menschenhandels, einschließlich der Schulung auf dem Gebiet 

der Menschenrechte 
 4 Erwägung Einsetzung nationaler Berichterstatter/innen oder 

andere Mechanismen  
32 – Allgemeine Grundsätze und Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit 
33 – Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährdeten oder vermissten Personen 
34 – Informationen 

 1 Übermittlung von Informationen auf Ersuchen einer 
Vertragspartei 

 2 Übermittlung von Informationen ohne vorheriges Ersuchen 
einer Vertragspartei 

 3 Vertrauliche Behandlung oder Verwendung unter bestimmten 
Bedingungen von Informationen 

 4 Übermittlung von Informationen im Zusammenhang mit den 
Artikeln 13 (Erholungs- und Bedenkzeit), 14 

(Aufenthaltstitel), und 16 (Repatriierung und Rückführung der 
Opfer) unter Beachtung von Artikel 11 (Schutz des 

Privatlebens) 
35 – Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
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3.2.3 Das Monitoring–System der Übereinkommen des Europarats gegen 
Menschenhandel 

Am 1. Februar 2008 trat die Europaratskonvention gegen Menschenhandel in Kraft, 
nachdem die vorgeschriebene Mindestzahl an Ratifikationen vorlag. In Kapitel VII der 
Konvention ist der unabhängige Kontrollmechanismus verankert, der die effektive 
Implementierung der Konvention in den Mitgliedsstaaten gewährleisten soll. Die Um-
setzung und Anwendung des Übereinkommens wird von zwei Gremien überwacht: 

1. „Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA)” 
GRETA setzt sich aus einer Gruppe unabhängiger Experten zusammen, die 
Evaluationsberichte bezüglich der Maßnahmen der einzelnen Vertragsstaaten 
erstellt. Die Mitglieder von GRETA werden vom Ausschuss der Vertragsparteien 
gewählt. 

2. “Ausschuss der Vertragsparteien” 
Der Ausschuss setzt sich aus Vertretern der Vertragsstaaten des Europarates und 
Vertretern von Vertragsstaaten, die nicht Mitglied des Europarates sind, zusammen. 
Auf Grundlage der Berichte von GRETA ist der Ausschuss befugt, Empfehlungen 
an die Staaten auszusprechen.  

Artikel 38 der Konvention legt die Details des „Monitoringverfahrens“ und die Interaktion 
zwischen den beiden Kontrollorganen fest.  

Die Evaluationsprozedur ist in verschiedene Schritte unterteilt. Zunächst definiert GRETA 
unabhängig, welche Maßnahmen überwacht werden sollen und legt die Methode der 
Evaluation fest. Eingeleitet wird das Verfahren durch die Versendung eines Fragebogens an 
jede Vertragspartei, gefolgt von der Anforderung zusätzlicher Informationen. Falls erfor-
derlich, kann GRETA zusätzlich Informationen von der Zivilgesellschaft einholen und 
einzelne Länder besuchen. 

Sobald GRETA alle notwendigen Informationen zur Verfügung stehen, wird ein Berichts-
entwurf an die jeweiligen Vertragsparteien zur Kommentierung gesandt. Anschließend wird 
der Abschlussbericht einschließlich der Schlussfolgerungen dem Ausschuss der 
Vertragsparteien sowie den jeweiligen Vertragsländern vorgelegt. Abschließend wird der 
Evaluationsbericht zusammen mit den Anmerkungen des Ausschusses veröffentlicht. 

Der Ausschuss ist befugt, auf Basis der Evaluationsberichte von GRETA, Empfehlungen an 
die Staaten auszusprechen und Termine zu veranschlagen, zu denen die Vertragsparteien 
Informationen zum Umsetzungsstand der Schlussfolgerungen des Evaluationsberichtes 
vorzulegen haben. 
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Abbildung 3: Das Monitoring-System der Übereinkommen des Europarats gegen Menschenhandel [CETS No. 197]31 

                                                      
31  Vgl. Europarat (2009). Workflow of the Monitoring Mechanism of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197).  

Verfügbar unter: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Source/Workflow_en.pdf, Online Zugriff am: 16. 10. 2009. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Source/Workflow_en.pdf
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4 UMSETZUNG AUF EBENE DER EUROPÄISCHEN UNION (EU) 

Um die Umsetzung der VN-Konvention in nationales Recht nachvollziehen zu können und 
einen Überblick über die Vielzahl internationaler Papiere, die entweder unmittelbar rechts-
verbindlich sind, in nationales Recht umgesetzt werden müssen oder nur Empfehlungs-
charakter haben zu bekommen, soll nachfolgend kurz beschrieben werden, welche Organe 
an der relevanten europäischen Gesetzgebung beteiligt sind. Von besonderer Bedeutung im 
Zusammenhang mit dem Projektkontext, der Unterstützung der Bekämpfung des 
Menschenhandels zum Zweck sexueller Ausbeutung, sind hierbei vor allem die Polizeiliche 
und Justizielle Zusammenarbeit (PJZ) sowie die Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik (GASP) der EU. Für die einzelnen Organe wird jeweils dargestellt, welche 
legislative Bedeutung sie haben.  

Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich die Europäische Union mit der Bekämpfung des 
Menschenhandels vor allem in den Bereichen „Justiz und Inneres“ und „Außen-
beziehungen“. 

Der Phänomenbereich Menschenhandel hat politisch große Beachtung gefunden und es 
wurden vor diesem Hintergrund eine Reihe von Mitteilungen („Commission Communi-
cations“), Schlussfolgerungen („Council Conclusions“) und anderen EU-Dokumenten 
veröffentlicht, sowie EU-finanzierte Projekte und rechtliche Instrumente vereinbart. In 
diesem Zusammenhang können als Meilensteine betrachtet werden: 

• Rahmenbeschluss des Rates vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschen-
handels - 2002/629/JI 

• Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Erteilung von 
Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind 
oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den 
zuständigen Behörden kooperieren 

Im Bereich der Strategieentwicklung („policy development“) ist von Bedeutung: 

• die Schlussfolgerungen der Kommission im Rahmen der Brüsseler Erklärung vom 
Mai 2003 

Diese entwickelten sich zum Rahmenwerk („policy framework“) in der Bekämpfungs-
strategie der EU. In Folge der Brüsseler Erklärung gab es eine Reihe von Aktivitäten zur 
Umsetzung der formulierten Forderungen, wie z. B. die Einrichtung einer beratenden 
Expertengruppe gegen Menschenhandel („Sachverständigengruppe Menschenhandel“)32, 

                                                      
32 Europäische Kommission (2003). Beschluss der Kommission vom 25. März 2003 zur Einrichtung einer 

Beratenden Gruppe mit der Bezeichnung „Sachverständigengruppe Menschenhandel“ (2003/209/EG, ABl. L 
79/25 v. 26. 03. 2003). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 
?uri=CELEX:32003D0209:DE:HTML, Online Zugriff am: 24. 03. 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0209:DE:HTML
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die 2004 einen umfassenden Bericht mit 132 Empfehlungen vorgelegt hat. Gegenwärtig 
arbeitet die mit Beschluss vom 17. 10. 2007 eingesetzte neue Expertengruppe an weiteren 
Empfehlungen für die Kommission. 

Eine Vielzahl von EU Strategie-Papieren, von welchen nachfolgend die wichtigsten ge-
nannt werden, behandelt die Ausbeutung von Frauen und Kindern, welche die am 
stärksten vom Menschenhandel betroffene Gruppe darstellt. 

• Mitteilung der Kommission im Hinblick auf eine EU-Kinderrechtsstrategie vom 
04. 07. 200633 

• Leitlinien der EU für die Förderung und den Schutz der Rechte des Kindes 
vom 10. 12. 200734 

• Außenmaßnahmen der EU: Ein besonderer Platz für Kinder vom 05. 02. 200835 

• Child Trafficking in the EU: Challenges, Perspectives and Good Practices 
(2009)36 

Die EU-Strategie gegen Menschenhandel verfolgt einen opferzentrierten Menschenrechts-
basierten Ansatz, der die besonderen Anforderungen bestimmter Gruppen, wie Frauen, 
Kinder und Minderheiten berücksichtigt. Ausführlich dargestellt wird diese im: 

• 10. Jahresbericht der EU zur Menschenrechtslage 2008 (2009)37 

Auf diesem Rahmen basierend, wird der Phänomenbereich „Menschenhandel“ auch in 
einer Vielzahl von Übereinkünften zwischen der EU und Drittländern behandelt wie z. B. 
in der Strategischen Partnerschaft Afrika-EU vom Dezember 2007, in welcher unter dem 
Punkt „Partnership on Migration, Mobility and Employment“ die gemeinsame 
Bekämpfungsstrategie gegen Menschenhandel festgelegt wurde. Ein weiteres Beispiel 
sind die Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der EU und südost-

                                                      
33 Europäische Kommission (2006). Mitteilung der Kommission im Hinblick auf eine EU-Kinderrechtsstrategie 

(KOM(2006) 0367 endg.). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 
?uri=COM:2006:0367:FIN:DE:PDF, Online Zugriff am: 30. 09. 2009. 

34 Rat der Europäischen Union (2007). Leitlinien der EU für die Förderung und den Schutz der Rechte des 
Kindes vom 10. Dezember 2007. Verfügbar unter: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 
16031.de07.pdf, Online Zugriff am: 30. 09. 2009. 

35 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2008). Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäi-
sche Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 
05. 02. 2008. Außenmaßnahmen der EU: Ein besonderer Platz für Kinder {SEK(2008) 135} {SEK(2008) 136} 
(KOM(2008) 55 endg.). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008: 
0055:FIN:DE:PDF, Online Zugriff am: 30. 09. 2009. 

36 European Union Agency for Fundamental Rights (2009). Child Trafficking in the European Union – 
Challenges, perspectives and good practices. Luxemburg. Verfügbar unter: http://fra.europa.eu/fraWebsite/ 
attachments/Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf, Online Zugriff am: 10.07.2009. 

37 Deutscher Bundestag (2009). Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Menschenrechte und 
humanitäre Hilfe (17. Ausschuss) zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung – Drucksache 16/10958 
A.43 – EU-Jahresbericht 2008 zur Menschenrechtslage. Ratsdok. 14146/08. Bundestags - Drucksache 15/4048 
v. 27. 10. 2004. Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/040/1504048.pdf, Online Zugriff am: 
10. 07. 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:DE:PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.de07.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:DE:PDF
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/040/1504048.pdf
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europäischen Ländern. Des Weiteren wird das Thema „Menschenhandel“ in einer Reihe 
von Länderstrategie-Papieren und Regionalprogrammen (z. B. Süd- und Süd-Ost-Asien) 
behandelt. Zusätzlich existiert eine Reihe von bilateralen Aktionsplänen mit Ländern im 
Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik. Ingesamt findet ein politischer Dialog zu 
Menschenhandel, vor allem im Rahmen der Menschenrechtsdialoge, mit über 30 Ländern 
statt. 

In Übereinstimmung mit dem „Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und 
Recht in der Europäischen Union“ vom November 2004, wurde im Dezember 2005 von der 
Europäischen Kommission ein „Aktionsplan über bewährte Vorgehensweisen, Normen und 
Verfahren zur Bekämpfung und Verhütung des Menschenhandels“38 verabschiedet. Im 
Oktober 2008 wurde von der Kommission ein Evaluationsbericht zur Umsetzung des 
Aktionsplanes präsentiert: 

• Evaluierung und Überwachung der Umsetzung des EU-Plans über bewährte 
Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur Bekämpfung und Verhütung des 
Menschenhandels39 

Der Bericht schlägt vor, die Bemühungen auf wenige Schlüsselaktionen zu konzentrieren 
und basierend auf den Ergebnissen bis Ende 2009 eine neue Strategie zu entwickeln. Der 
Entwurf des neuen Aktionsplanes wird aktuell diskutiert.40 

4.1.1 Der Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung des 
Menschenhandels41 

Der Rahmenbeschluss des Rates vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschen-
handels42 stellt ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung des Menschenhandels dar. Er 

                                                      
38 Rat der Europäischen Union (2005). EU-Plan über bewährte Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur 

Bekämpfung und Verhütung des Menschenhandels v. 09: 12. 2005 (2005/C 311/01, ABl C 311/1 v. 
09. 12. 2005). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:311: 
0001:0012:DE:PDF, Online Zugriff am: 21. 02. 2007. 

39 Europäische Kommission (2008). Arbeitsunterlage der Kommission - Evaluierung und Überwachung der 
Umsetzung des EU-Plans über bewährte Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur Bekämpfung und 
Verhütung des Menschenhandels. Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 
?uri=COM:2008:0657:FIN:DE:PDF, Online Zugriff am: 01. 08. 2009. 

40 Europäische Kommission. (2009). Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz von Opfern sowie zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2002/629/JI (2009/0050(CNS)). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 
?uri=COM:2009:0136:FIN:DE:PDF, Online Zugriff am: 11. 08. 2009. 

41 Vgl. Koopmann-Aleksin, Kirsten (2007). Internationale und Europäische Rechtsinstrumente zur Bekämpfung 
des Menschenhandels. KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen 
im Migrationsprozess e. V. Verfügbar unter: http://www.kok-buero.de/data/Medien/InternationaleundEuro 
paischeRechtsinstrumentezurBekampfungdesMenschenhandels.pdf, Online Zugriff am: 01. 08. 2009. S. 24. 

42 Rat der Europäischen Union (2002). Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung des Menschenhandels v. 
19.07.2002. (Rahmenbeschluss 2002/629/JI, ABl. L 203 v. 01. 08. 2002.). Verfügbar unter: http://eur-lex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0001:0004:DE:PDF, Online Zugriff am: 
21. 03. 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:311:0001:0012:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0657:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0136:FIN:DE:PDF
http://www.kok-buero.de/data/Medien/InternationaleundEuropaischeRechtsinstrumentezurBekampfungdesMenschenhandels.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0001:0004:DE:PDF
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legt die Grundelemente der strafrechtlichen Verfolgung des Menschenhandels fest, mit 
dem Ziel, die Rechtsordnungen in den Mitgliedsstaaten anzugleichen und Unterschiede 
abzubauen. 

Der Rahmenbeschluss ist hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt 
jedoch die Wahl der Form und Mittel den innerstaatlichen Stellen und bedarf der Um-
setzung in nationales Recht. 

Tabelle 8: Inhaltsübersicht: Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung des 
Menschenhandels vom 19.07.2002 

Inhalte des Rahmenbeschlusses des Rates zur Bekämpfung des Menschenhandels 

Artikel 1 Straftatbestand des Menschenhandels zum Zwecke der Ausbeutung 
der Arbeitskraft oder zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung 

Artikel 2 Anstiftung, Beihilfe und Versuch 

Artikel 3 Strafen 

Artikel 4 Verantwortlichkeit jurisitischer Personen 

Artikel 5 Sanktionen gegen juristische Personen 

Artikel 6 Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung 

Artikel 7 Schutz und Unterstützung der Opfer 

Artikel 8 Geografischer Anwendungsbereich 

Artikel 9 Anwendung und Gemeinsame Maßnahme 97/154/JI 

Artikel 10 Umsetzung 

Artikel 11 Inkrafttreten 

 

Abbildung 4: Rahmenbeschluss des Rates der EU zur zur Bekämpfung des 
Menschenhandels v. 19. 07. 2002 

(s. nächste Seite) 
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Definition des Gegenstandsbereichs:  
Straftatbestand des Menschenhandels zum 
Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft oder 
zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung (Art. 1):

(1) Anwerbung, Beförderung, Weitergabe, Beher-
bergung und spätere Aufnahme einer Person, ein-
schließlich Tausch der Kontrolle oder Weitergabe 
der Kontrolle über sie, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist:  

a) Anwendung oder Androhung von Gewalt oder 
anderen Formen der Nötigung, einschließlich 
Entführung, oder 

b) arglistige Täuschung oder Betrug, oder 

c) Missbrauch einer Machtstellung oder 
Ausnutzung einer Position der Schwäche, in einer 
Weise, dass die betroffene Person keine wirkliche 
und für sie annehmbare andere Möglichkeit hat, 
als sich dem Missbrauch zu beugen, oder 

d) Gewährung oder Entgegennahme von 
Zahlungen oder Vergünstigungen mit dem Ziel, 
das Einverständnis einer Person zu erhalten, die 
die Kontrolle über eine andere Person hat,  

zum Zwecke der Ausbeutung der Person durch 
Arbeiten oder Dienstleistungen, mindestens ein-
schließlich unter Zwang geleisteter Arbeiten oder 
Dienstleistungen, Sklaverei oder der Sklaverei 
oder der Knechtschaft ähnlichen Verhältnissen, 
oder 

zum Zwecke der Ausbeutung einer Person 
mittels Prostitution oder anderer Formen der 
sexuellen Ausbeutung einschließlich 
Pornografie. 

(2) Das Einverständnis eines Opfers von Men-
schenhandel zur beabsichtigten oder tatsächlich 
vorliegenden Ausbeutung ist unerheblich, wenn 
eine der in Absatz 1 aufgeführten 
Voraussetzungen gegeben ist. 

(3) Betrifft die Handlung nach Absatz 1 ein Kind, 
so ist sie auch dann als Menschenhandel unter 
Strafe gestellt, wenn keine der in Absatz 1 
aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist. 

(4) Im Sinne dieses Rahmenbeschlusses bezeich-
net der Ausdruck „Kind“ Personen im Alter von 
unter 18 Jahren. 

Strafbarkeit von Anstiftung, Beihilfe 
und Versuch   (Art. 2) 

Strafen (Art. 3) 

• wirksam, angemessen, abschreckend 

• Höchststrafe von mind. 8 Jahren 
wenn 

- Leben vorsätzlich od. leichfertig 
gefährdet wird,  

- besondere Schutzbedürftigkeit des 
Opfers 

- schwere Gewalt / besonders 
Schwerer Schaden für das Opfer 

- Straftat durch kriminelle 
Vereinigung begangen wurde 

Verantwortlichkeit juristischer 
Personen  (Art. 4) 

Sanktionen gegen juristische 
Personen  (Art. 5) 

Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung  
(Art. 6) 

- Straftat im Hoheitsbereich begangen 

- Täter ist Staatsangehöriger 

- Straftat zugunsten einer im Hoheits-
gebiet niedergelassenen juristischen 
Person begangen  

Schutz und Unterstützung der Opfer 
(Art. 7) 

- nicht von der Anzeige oder Anklage 
durch Opfer abhängig 

- Kinder als besonders gefährdete 
Opfer 

- angemessene Unterstützung der 
Familie von Opfern, die ein Kind 
sind 

Rahmenbeschluss des Rates der EU zur Bekämpfung des Menschenhandels 
v. 19. 07. 2002 

Umsetzung durch Mitgliedstaaten: bis 01. 08. 2004 
Inkrafttreten: 01. 08. 2002 



PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

38    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

Vor allem für die deutsche Strafrechtspraxis ist der Rahmenbeschluss zur Bekämpfung 
des Menschenhandels von Bedeutung. Entsprechend der im Rahmenbeschluss der EU und 
im Zusatzprotokoll der VN enthaltenen Vorgaben, wurden am 19. 02. 2005 die deutschen 
Strafvorschriften, die sich mit Menschenhandel befassen, geändert.  

4.2 Übereinkommen des Europäischen Rats: Haager Programm für die 
Schaffung eines gemeinsamen Raums der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts 

Das Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der Euro-
päischen Union43 ist vom Europäischen Rat im November 2004 in Den Haag verab-
schiedet worden. Es knüpft an das im Jahr 1999 in Tampere / Finnland angenommene 
Mehrjahresprogramm an. 

Das Fünfjahresprogramm (2005 – 2010) legt Leitlinien für die europäische Zusammen-
arbeit im Bereich Inneres und Justiz fest. Im Vordergrund stehen Maßnahmen auf den 
Gebieten Einwanderungs- und Asylpolitik sowie der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen.44 

Ziel des Haager Programms ist „die Verbesserung der gemeinsamen Fähigkeit der Union 
und ihrer Mitgliedsstaaten zur Gewährleistung der Grundrechte, der Mindestnormen für 
Verfahrensgarantien und des Zugangs zur Justiz im Hinblick auf den Schutz von 
schutzbedürftigen Menschen in Übereinstimmung mit der Genfer Flüchtlingskonvention 
und anderen internationalen Verträgen, zur Regulierung von Wanderungsbewegungen und 
zur Kontrolle der Außengrenzen der Union, zum Kampf gegen organisierte grenzüber-
schreitende Kriminalität und zur Bekämpfung der Bedrohung durch den Terrorismus, zur 
Realisierung des Potentials von Europol und Eurojust, zur Weiterentwicklung der 
gegenseitigen Anerkennung von Gerichtsentscheidungen und Urkunden sowohl in Zivil- 
als auch in Strafsachen sowie zur Beseitigung rechtlicher und gerichtlicher Hindernisse 
bei Rechtstreitigkeiten in Zivil- und Familiensachen mit grenzüberschreitenden Bezügen“. 
Die Schwerpunkte des Haager Programmes zeigt nachfolgende Tabelle 9. 

                                                      
43 Rat der Europäischen Union (2004). Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der 

Europäischen Union (KOM(2005)184, ABl. 2005/C 53/01 v. 03. 03. 2005). Verfügbar unter: http://eur-lex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:DE:PDF, Online Zugriff am: 
01. 10. 2009. 

44  Vgl. Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (2009). Was ist das „Haager Programm“? Verfügbar 
unter: http://www.im.nrw.de/inn/513.htm, Online Zugriff am: 24. 09. 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:DE:PDF
http://www.im.nrw.de/inn/513.htm
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Tabelle 9: Die zehn Schwerpunkte des Haager Programmes 

Schwerpunkte 

1. Stärkung der Grundrechte und der Unionsbürgerschaft 

2. Bekämpfung des Terrorismus 

3. Ausgewogenes Konzept zur Steuerung der Migrationsströme 

4. Gemeinsames Asylverfahren 

5. Maximierung der positiven Auswirkugen der Einwanderung 

6. Integrierter Schutz an den Außengrenzen der Union 

7. Datenschutz und Informationsaustausch im richtigen Verhältnis 

8. Organisierte Kriminalität: Ausarbeitung eines strategischen Konzepts 

9. Ein leistungsfähiger europäischer Rechtsraum für alle 

10. Verantwortung und Solidarität gemeinsam ausüben 

 

4.2.1 EU-Plan über bewährte Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur 
Bekämpfung und Verhütung des Menschenhandels45 

In Nummer 1.7.1 des Haager Programms wird die Kommission vom Europäischen Rat 
beauftragt „im Jahr 2005 einen Plan auszuarbeiten, damit gemeinsame Normen, vor-
bildliche Verfahrensweisen und Mechanismen zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels entwickelt werden können“.46 

Die allgemeinen Grundsätze für die Umsetzung des Aktionsplans sind: 

1. „Das Engagement der EU und der Mitgliedsstaaten für die Verhütung und 
Bekämpfung eines auf Ausbeutung jeglicher Art ausgerichteten Menschen-
handels und für den Schutz, die Unterstützung und die Rehabilitierung der 
Opfer zu stärken“.  

2. Das „[…] kollektive Verständnis der Probleme zu verbessern und diese im 
Interesse der größtmöglichen Effizienz gemeinsam anzugehen.“ 

                                                      
45 Rat der Europäischen Union (2005). EU-Plan über bewährte Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur 

Bekämpfung und Verhütung des Menschenhandels v. 09: 12. 2005 (2005/C 311/01, ABl C 311/1 v. 
09. 12. 2005). Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:311: 
0001:0012:DE:PDF, Online Zugriff am: 21. 02. 2007. 

46 Rat der Europäischen Union (2004). Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der 
Europäischen Union (KOM(2005)184, ABl. 2005/C 53/01 v. 03. 03. 2005). Verfügbar unter: http://eur-lex. 
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:DE:PDF, Online Zugriff am: 
01. 10. 2009. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:311:0001:0012:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:DE:PDF
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3. Anerkennung der „Bedeutung eines auf Menschenrechte und auf die Bedürf-
nisse der Opfer ausgerichteten Ansatzes“. 

4. Intensivierung der „operativen Maßnahmen gegen Menschenhandel“ 

5. Ermittlung „weiterer und gezielterer Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit“ 

4.2.2 Struktur des Aktionsplans47 

1. Koordinierung des Vorgehens der EU:   
Festlegung der Prioritäten, Steigerung der Effizienz von EU-weiten Maß-
nahmen, Gewährleistung gemeinsamer Normen, kontinuierliche Diskussion 
zum Thema Menschenhandel. 

2. Erfassung des Problems:  
Datenerhebung und gemeinsame Forschungsmodelle 

3. Vorbeugung des Menschenhandels:   
Durch Aufklärung über Gefahren und Veröffentlichung von Informationen 
über Kriminalitätsprävention und Strafverfolgung soll in Herkunfts-, Transit- 
und Zielländern dem Menschhandel vorgebeugt werden. Von Bedeutung ist in 
diesem Zusammenhang die frühe Identifizierung von potentiellen Opfern u. a. 
durch Informationsveranstaltungen für Fluglinien und den Aufbau eines 
gemeinsamen Visainformationssystems. 

4. Minderung der Nachfrage:  
In den Zielländern soll diese durch eine Expertengruppe geprüft werden, die 
dazu private Arbeitsvermittlungsstellen durchleuchten und Aufklärungs-
material entwickeln soll. 

5. Ermittlung der Strafverfolgung:  
Verbesserung des auf strategischem und taktischem Informationsmanagement 
beruhenden Kenntnisstands sowie Verbesserung der Ermittlungsarbeit und 
operativen Zusammenarbeit. Europol, Eurojust und Frontex sind hier von 
besonderer Bedeutung. 

6. Schutz und Unterstützung der Opfer des Menschenhandels:   
Personal und Einsatzkräfte vor Ort sollen über das nötige Know-how ver-
fügen, um Opfer identifizieren und entsprechende Schutz- und Unter-
stützungsmaßnahmen einleiten zu können. Dazu sollen Kontakte zwischen 
Nicht-Regierungsorganisationen aufgebaut und konsolidiert werden. 

                                                      
47 Vgl. Fröhlich, Johann (2007). Bekämpfung des Menschenhandels auf europäischer Ebene unter besonderer 

Berücksichtigung Österreichs. Verfügbar unter: http://www.gegenfrauenhandel.de/download/20070308 
_Froehlich.pdf, Online Zugriff am 01. 10. 2009. 

http://www.gegenfrauenhandel.de/download/20070308_Froehlich.pdf
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7. Rückkehr und Wiedereingliederung:   
Möglichkeiten zur Unterstützung der in Drittstaaten zurückgekehrten Opfer 

8. Außenbeziehungen:   
Verbesserung der Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Dazu sollen Länder-
strategiepapiere entwickelt und ein Schwerpunkt auf multilaterale Maßnahmen 
gelegt werden. 

 

 

Abbildung 5: Struktur des EU-Plans über bewährte Vorgehensweisen, Normen  und 
Verfahren zur Bekämpfung und Verhütung des Menschenhandels vom 09.12.2005  

(s. nächste Seite) 
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1. Koordinierung des Vorgehens der EU 

• Festlegung gemeinsamer Prioritäten, 
Verbesserung der Wirksamkeit der EU-
Maßnahmen 

- Austausch von Listen über Herkunfts- und 
Transitländer sowie Routen 

- EU-Fördermittel (z. B. AGIS)  

- künftige Förderprogramme und finanzielle 
Unterstützung von NRO 

• Gewährleistung einer kontinuierlichen 
politischen Debatte 

• EU-weite Gewährleistung gemeinsamer 
Normen 

4. Minderung der Nachfrage 

• Aneignung von Sachkompetenz zur 
Minderung der Nachfrage nach Ar-
beitskräften zum Zweck ihrer 
Ausbeutung 

• Minderung der Nachfrage nach 
Opfern des Menschenhandels in den 
Zielländern 

5 Ermittlung und Strafverfolgung 

• Verbesserung des auf strategischer 
und taktischer Intelligence beruhenden 
Kenntnisstandes  

• Verbesserung der Fähigkeiten zur 
wirksamen Ermittlungsarbeit (CEPOL) 

• Verbesserung der operativen 
Zusammenarbeit  

• Wirksame Zusammenarbeit bei 
Ermittlung und Strafverfolgung 

6. Schutz und Unterstützung der 
Opfer des Menschenhandels 

• Gewährleistung, dass das Personal 
vor Ort über geeignete Mittel und das 
Wissen verfügt, um Opfer des 
Menschenhandels zu ermitteln und 
Schutz anbieten zu können (Seminar)

• Verbesserung der Kontakte zwischen 
Mitliedstaaten und NGOs 

3. Vorbeugung des Menschenhandels  

• Ansetzen bei den Ursachen 

• Vorbeugung in den Herkunfts-, Transit- und 
Zielländern durch Aufklärung und 
Veröffentlichungen 

• Ermöglichen einer frühen Identifizierung der 
Opfer, um Ausbeutung zu verhindern

7. Rückkehr und Wiedereingliederung 

• Erfahrungsaustausch über 
Wiedereingliederungsprogramme

8. Außenbeziehungen 

• Stärkung des Vorgehens gegen den 
Menschenhandel in den Beziehungen 
zu Drittstaaten 

- Länderstrategiepapiere, 
Dialogaufnahme der EU mit 
Herkunftsländern 

- Bekämpfung des Menschenhandels 
sollte im JI-Bereich der EU eine 
Priorität darstellen 

- Schwerpunktsetzungen, z. B. 
globaler Fonds von UNODC 

EU - Plan über bewährte Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur 
Bekämpfung und Verhütung des Menschenhandels  

vom 09. 12. 2005 
(2005/C 311/01) 

2. Erfassung des Problems 

• Erlangen besserer Kenntnis über Ausmaß und 
Charakteristika des Menschenhandels, von dem 
die EU betroffen ist 

- Ausarbeitung gemeinsamer Leitlinien für die 
Datenerhebung einschließlich vergleichbarer 
Indikatoren 

- Überprüfung der unionsweit laufenden 
Arbeiten zur Erfassung des Ausmaßes des 
Problems  

- Ausarbeitung eines gemeinsamen 
Forschungsmodells für die Mitgliedstaaten 

- Einberufung einer Sitzung geeigneter Vertreter 
nationaler Koordinierungsstrukturen, z. B. 
nationale Berichterstatter
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5 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 
UMSETZUNGSAKTIVITÄTEN AUF NATIONALER EBENE 

5.1 Deutsche Rechtsnormen mit Bezug zu Menschenhandel zum Zweck 
sexueller Ausbeutung 

5.1.1 Das 37. Strafrechtsänderungsgesetz (37. StrÄndG) vom 11. 02. 2005 

Änderungen und Erweiterungen der Straftatbestände gegen den Menschenhandel sind mit 
dem 37. Strafrechtsänderungsgesetz vom 11. 02. 200548 vorgenommen worden. Mit dem 
Beschluss der Gesetze49 wurde den Verpflichtungen aus dem Zusatzprotokoll zur Verhü-
tung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität vom 15. 11. 2000 sowie dem Rahmenbeschluss des 
Rates der Europäischen Union zur Bekämpfung des Menschenhandels vom 19. 07. 2002 
nachgekommen. Die genannten Dokumente erweitern den Begriff des Menschenhandels auf 
die Ausbeutung der Arbeitskraft und zeigen detaillierte Forderungen für die nationale 
Gesetzgebung.  

Im deutschen Strafrecht wurde an der „ebenso traditionellen wie irreführenden Begriff-
lichkeit festgehalten“50, obwohl sich die Bestimmungen nur in Teilbereichen mit dem 
eigentlichen Menschenhandel – also der „Degradierung vom Menschen zur Handelsware“, 
wie im Gesetzgebungsverfahren begründet51, befassen.  

Die Straftatbestände finden sich systematisch im 18. Abschnitt des Strafgesetzbuches 
(Straftaten gegen die persönliche Freiheit) wieder.52  

Nachfolgend werden die Regelungen zur Strafbarkeit des Menschenhandels zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung (§§ 232, 233a und 233b StGB) aufgezeigt, der Straftatbestand des 
Menschenhandels zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233 StGB) bleibt hierbei 
unbeachtet. 

                                                      
48 Siebenunddreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz -  §§ 180b, 181 StGB -  (37. StrÄndG) v. 11. 02. 2005 

(BGBl. I S. 239). Verfügbar unter: http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=bibliothek45auskunft64bmj 
46bund46de25725394832771&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I 
%2F2005%2FNr.%2010%20vom%2018.02.2005%2Fbgbl105s0239.pdf, Online Zugriff am: 10. 07. 2009. 

49 Neben textlichen Änderungen in einzelnen strafrechtlichen Bestimmungen wurden die §§ 180b und 181 
aufgehoben und die §§ 232, 233, 233a, 233b StGB neu eingeführt. 

50  Renzikowski, J. (2005). Die Reform der Straftatbestände gegen den Menschenhandel. Juristenzeitung, 18, 
S. 880. 

51 Bundestags-Drucksache 15/4380 vom 30. 11. 2004, S. 2. Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/ 
btd/15/043/1504380.pdf, Online Zugriff am: 10. 07. 2009. 

52 Die Einordnung von § 232 StGB in diesen Abschnitt ist nicht unumstritten, soll aber hier nicht diskutiert 
werden. 

http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=bibliothek45auskunft64bmj46bund46de25725394832771&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2005%2FNr.%2010%20vom%2018.02.2005%2Fbgbl105s0239.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/043/1504380.pdf
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5.1.1.1 § 232 StGB Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 

§ 232 StGB Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 

(1) Wer eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der Hilflosigkeit, 
die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zur Aufnahme oder 
Fortsetzung der Prostitution oder dazu bringt, sexuelle Handlungen, durch die sie 
ausgebeutet wird, an oder vor dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen oder von dem 
Täter oder einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine Person unter 
einundzwanzig Jahren zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder zu den sonst 
in Satz 1 bezeichneten sexuellen Handlungen bringt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn 

1. das Opfer der Tat ein Kind (§ 176 Abs. 1) ist, 

2. der Täter das Opfer bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die 
Tat in die Gefahr des Todes bringt oder 

3. der Täter die Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur 
fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, begeht. 

(4) Nach Absatz 3 wird auch bestraft, wer 

1. eine andere Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel 
oder durch List zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder zu den 
sonst in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten sexuellen Handlungen bringt oder 

2. sich einer anderen Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfind-
lichen Übel oder durch List bemächtigt, um sie zur Aufnahme oder Fort-
setzung der Prostitution oder zu den sonst in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
sexuellen Handlungen zu bringen. 

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 ist auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 

 
§ 232 Absatz 1 StGB: 

Der Grundtatbestand des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ist 
Inhalt von Absatz 1.  

Die Tathandlung ist das „Bringen“ einer Person zur Prostitution oder zu sexuellen Hand-
lungen unter Ausnutzen einer Zwangslage oder der auslandsspezifischen Hilflosigkeit. 
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„Dazu bringen“ bedeutet demnach „die tatsächliche Aufnahme oder Fortsetzung der 
Prostitution oder die Vollziehung oder Duldung der sonstigen sexuellen Handlungen zu ver-
anlassen, das Opfer also dazu zu bestimmen.“53 Nach Renzikowski ist eine kommunikative 
Beeinflussung erforderlich; es genügt nicht, „wenn der Täter lediglich eine äußere Situation 
herbeiführt, in der etwa die Ausübung der Prostitution wesentlich erleichtert oder der 
Entschluss des Opfers dazu begünstigt wird.54 In einer Entscheidung des Bundes-
gerichtshofes vom 07. 04. 2005 wurde für das Tatbestandsmerkmal des „dazu Bringens“ ein 
„schlichtes Angebot“ oder „die Vermittlung an einen Prostitutionsbetrieb“ als ausreichend 
angesehen.55 

Der Begriff „Zwangslage“ bezeichnet ernste wirtschaftliche oder persönliche Schwierig-
keiten, die mit wesentlichen Einschränkungen der Entscheidungs- und Handlungsmöglich-
keiten des Opfers verbunden sind. Die „Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem 
fremden Land verbunden ist“ ist wörtlich zu verstehen, d. h. dass die Hilflosigkeit gerade 
darauf beruhen muss, dass sich das Opfer in einem fremden Land befindet. Kriterien dafür 
können z. B. fehlende Sprachkenntnisse, keinerlei Barmittel, das Maß der Überwachung 
durch den Täter oder einbehaltene Personaldokumente sein. Entscheidend ist eine 
Gesamtbewertung der vorliegenden objektiven und subjektiven Umstände.56  

Das Merkmal des Ausbeutens eines Opfers ist „im Sinne einer wirtschaftlichen Ausbeutung 
zu verstehen“.57 

Bei Personen unter 21 Jahren (sog. Schutzaltersgrenze) ist die Voraussetzung der Zwangs-
lage bzw. der auslandsspezifischen Hilflosigkeit als Tatbestandsmerkmal nicht gefordert. 

Der Strafrahmen für Tathandlungen nach Absatz 1 wird von sechs Monaten bis zehn Jahren 
festgelegt (Vergehen). 

§ 232 Absatz 2 StGB: 

Nach dieser Vorschrift ist der Versuch strafbar. 

                                                      
53  Tröndle, H. & Fischer, T. (2006). Strafgesetzbuch und Nebengesetze (53. Auflage). München.  

Rd.-Nr. 8 zu § 232 StGB. 
54 Renzikowski, J. (2005). S. 880. 
55 Bundesgerichtshof, Beschluss v. 07. 04. 2005, 2 StR 524/04. Neue Zeitschrift für Strafrecht – Rechtspre-

chungsreport 2005, S. 234 - 235. Verfügbar unter: http://www.juris.de/jportal/index.jsp, Online Zugriff am: 
07. 11. 2008. 

56 Tröndle, H. & Fischer, T. (2006). Rd.-Nr. 9 und 10 zu § 232 StGB. 
57  Bundestags-Drucksache 15/4048 v. 27. 10. 2004. S. 12. Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/ 

15/040/1504048.pdf, Online Zugriff am: 10. 07. 2009. 

http://www.juris.de/jportal/index.jsp
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/040/1504048.pdf
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§ 232 Absatz 3 StGB: 

Absatz 3 beinhaltet Strafverschärfungen von einem bis zu zehn Jahren (Verbrechen), 
wenn 

1. das Opfer ein Kind ist58, 
2. das Opfer schwer misshandelt oder in die Gefahr des Todes gebracht wird, 
3. gewerbsmäßiges oder bandenmäßiges Vorgehen gegeben ist. 

§ 232 Absatz 4 StGB: 

Der Täter wird ebenso wie nach Absatz 3 bestraft, wenn die besonderen Mittel nach 
Absatz 4 Nr. 1 (Gewalt, Drohung, List) oder eine Tathandlung nach Nr. 2 (sich einer 
Person bemächtigen59) vorliegen.  

§ 232 Absatz 5 StGB: 

Geregelt wird das Strafmaß für minder schwere Fälle der Absätze 1 (Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren) bzw. der Absätze 3 und 4 (Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren). Der BGH hat in einem Beschluss vom 07. 03. 2006 zur 
Annahme eines minder schweren Falles des § 232 Absatz 1 StGB ausgeführt (Orien-
tierungssatz):60 „Umstände, die die Annahme eines minder schweren Falls des § 232 Abs. 
1 Satz 1 StGB nahelegen können, sind etwa eine nur kurzfristige Beschäftigung des 
Opfers, seine erhebliche Mitschuld an der Tat oder Taten von Personen, die selbst Opfer 
sind. Für § 232 Abs. 1 Satz 2 StGB liegt die Prüfung eines minder schweren Falls nahe, 
wenn das Alter des Tatopfers nur knapp unter der Schutzgrenze liegt, bei Fehlen 
schädigender oder ausbeuterischer Tendenz oder bei Veranlassung einer freiwilligen 
Prostitutionstätigkeit.“ 

5.1.1.2 § 233a StGB Förderung des Menschenhandels 

§ 233a StGB Förderung des Menschenhandels 

(1) Wer einem Menschenhandel nach § 232 oder § 233 Vorschub leistet, indem er eine 
andere Person anwirbt, befördert, weitergibt, beherbergt oder aufnimmt, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

(2) Auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn 

                                                      
58 Auf den Widerspruch zur Strafbarkeit beim schwerer sexuellen Missbrauch von Kindern nach § 176a II u. III 

StGB, der eine Mindeststrafe von nicht unter zwei Jahren vorsieht, wurde bereits in der der Bundestags-
Drucksache 15/4380, S. 2, vom 30. 11. 2004 vor Einführung des § 232 StGB hingewiesen. 

59 Nach Tröndle & Fischer (2006, Rd.-Nr. 31 zu § 232 StGB) wird unter „sich bemächtigen“ das Erlangen der 
physischen Herrschaft über eine andere Person verstanden. 

60 Bundesgerichtshof, Beschluss v. 07. 03. 2006, 2 StR 555/05. Strafverteidiger 2006, S. 418. Verfügbar unter: 
http://www.juris.de/jportal/index.jsp, Online Zugriff am: 11. 03. 2008.  

http://www.juris.de/jportal/index.jsp
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1. das Opfer der Tat ein Kind (§ 176 Abs. 1) ist, 

2. der Täter das Opfer bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die 
Tat in die Gefahr des Todes bringt oder 

3. der Täter die Tat mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen 
Übel oder gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur 
fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, begeht. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

 
§ 233a Absatz 1 StGB: 

Durch die Vorschrift des § 233a StGB sollte ein „verselbstständigter Beihilfetatbestand 
geschaffen werden, bei dem auch der Versuch strafbar ist“.61 Tathandlung ist das „Vor-
schub leisten“62 zum Menschenhandel, indem eine andere Person angeworben, befördert, 
weitergegeben, beherbergt oder aufgenommen wird. Insofern werden Taten mit Strafe 
bedroht, die dem eigentlichen Sinn des Menschenhandels entsprechen.63 Der Rahmen der 
angedrohten Freiheitsstrafe wird hierfür von drei Monaten bis zu fünf Jahren festgelegt. 

§ 233a Absatz 2 StGB: 

Eine Strafverschärfung von sechs Monaten bis zu zehn Jahren findet sich in Absatz 2. Bei 
den Alternativen, die mit Strafe bedroht sind, wurde sich an den Regelungen des § 232 
Absatz 3 Nr.1 bis 3 und Absatz 4 Nr. 1 StGB orientiert (s. o.). Nicht aufgenommen wurde 
der Einsatz von List.  

§ 233a Absatz 3 StGB:  

Absatz 3 stellt den Versuch unter Strafe. 

5.1.1.3 § 233b StGB Führungsaufsicht, Erweiterter Verfall 

§ 233b Führungsaufsicht, Erweiterter Verfall § 

(1) In den Fällen der §§ 232 bis § 233a kann das Gericht Führungsaufsicht anordnen 
(§ 68 Abs. 1). 

(2) In den Fällen der §§ 232 bis 233a ist § 73d anzuwenden, wenn der Täter gewerbs-
mäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher 
Taten verbunden hat. 

                                                      
61 Bundestags-Drucksache 15/4048 vom 27. 10. 2004, S. 13. 
62 Der Begriff „Vorschub leisten“ meint nach Tröndle und Fischer (2006, Rd.-Nr. 3 zu § 233a StGB) das 

Schaffen von günstigen Bedingungen für die Begehung der Tat nach §§ 232 bzw. 233 StGB. 
63 Vgl. Renzikowski, J. (2005). S. 882. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/040/1504048.pdf
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Mit eingeführt wurde § 233b StGB, der im 1. Absatz die Anordnung der Führungsaufsicht 
(§ 68 I StGB)64 in Fällen der §§ 232 bis 233a StGB vorsieht.  

Nach Absatz 2 ist der erweiterte Verfall65 nach § 73d StGB anzuwenden, wenn in den 
Fällen der §§ 232 bis 233a StGB der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande 
handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat. 

Sind einem Opfer Erträge aus der Prostitutionsausübung vorenthalten worden, ist es 
Verletzter im Sinne des § 73d I S. 2 StGB und kann Schadensersatzansprüche geltend 
machen.66 

5.1.2 Strafrechtliche Nebengesetze 

Ergänzend zu den o. a. Bestimmungen des Strafgesetzbuches können Tathandlungen im 
Zusammenhang mit einer illegalen Einreise und einem illegalen Aufenthalt stehen, die der 
Schleuserkriminalität67 zuzurechnen sind. Nach § 14 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) reist 
eine Person unerlaubt ein, wenn sie weder einen erforderlichen Pass oder Passersatz, noch 
den erforderlichen Aufenthaltstitel oder eine Betretungserlaubnis besitzt. Ein unerlaubter 
Aufenthalt liegt gemäß § 4 AufenthG vor, wenn ein Ausländer im Inland angetroffen 
wird, ohne im Besitz erforderlicher Dokumente oder Berechtigungen zu sein.  

                                                      
64 Nach § 68 I StGB kann das Gericht bei Freiheitsstrafen von mindestens sechs Monaten Führungsaufsicht im 

Anschluss an die Strafverbüßung anordnen, wenn die Gefahr besteht, dass der Täter weitere Straftaten begehen 
wird. 

65 Maßnahmen zum Verfall, zur Einziehung und Vermögensabschöpfung sind in den §§ 73 – 76a StGB sowie §§ 
111b – 111l StPO geregelt. Ziel der Regelungen zum Verfall ist es, dem Täter das zu entziehen, was er für oder 
aus einer Straftat erlangt hat. Auch die Gegenstände, die zur Tatbegehung benutzt wurden, sollen dem Täter 
entzogen werden (Einziehung). Der Verfall zugunsten des Staates wird nicht angeordnet, wenn dem Verletzten 
aus der Straftat ein Anspruch erwachsen ist. Um aber den Opfern die Durchsetzung ihrer Ansprüche zu ermög-
lichen, können (Vermögens-) Gegenstände zunächst durch den Staat im Rahmen der sog. Rückgewinnungs-
hilfe gesichert werden. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Rückgewinnungshilfe und der Vermögensab-
schöpfung (in Kraft seit 01. 01. 2007) sollten auch Maßnahmen zum Schutz der Opfer verbessert werden. So 
ist z. B. die Rückgewinnungshilfe auf drei Jahre nach Urteilsverkündung verlängert worden, mit dem Ziel, die 
Position der durch eine Straftat materiell geschädigten Opfer - ergänzend zum Opferrechtsreformgesetz und 
den Regelungen des Informationsrechts der Verletzten in Strafverfahren und Adhäsionsverfahren - zu stärken.  

 Vgl. Bundestags-Drucksache 16/700 vom 21. 02. 2006, S. 9. Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/ 
btd/16/007/1600700.pdf, Online Zugriff am: 11. 03. 2008. 

66 S.a. Tröndle, H. & Fischer, T. (2006). Rd.-Nr. 2 zu § 233b StGB. 
67 Nach dem Ersten Periodischen Sicherheitsbericht des BMI/BMJ (2001, S. 331) wird eine Differenzierung des 

Begriffes Schleuserkriminalität, der nur solche Verhaltensweisen umfasst, die sich als Beteiligung an der uner-
laubten Einreise und dem unerlaubten Aufenthalt darstellen, und Schleusungskriminalität vorgenommen, unter 
den alle mit der unerlaubten Einreise bzw. Einschleusung von Ausländern im weiteren Sinne im Zusammen-
hang stehenden Delikte, wie Urkundendelikte, illegale Beschäftigung und Menschenhandel, zu subsumieren 
sind. 

 Bundesministerium für Inneres, Bundesministerium für Justiz (2001). Erster Periodischer Sicherheitsbericht. 
Berlin. Verfügbar unter: http://www.bka.de/lageberichte/ps/psb_langfassung.pdf, Online Zugriff am: 
11. 03. 2008. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/007/1600700.pdf
http://www.bka.de/lageberichte/ps/psb_langfassung.pdf
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Die Strafbestimmungen finden sich in folgenden Paragrafen des Aufenthaltsgesetzes:  

• § 95 Strafvorschriften 

• § 96 Einschleusen von Ausländern 

• § 97 Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen 

• § 98 Bußgeldvorschriften 

 

5.1.3 Zeugenschutz (Opferschutz) 

Die Polizei hat per (Polizei-)Gesetz die Aufgabe, Gefahren abwehrende Maßnahmen zu 
treffen. Für Personen, die einer Gefährdung ausgesetzt sind und in einem Ermittlungs-
verfahren aussagen, müssen Maßnahmen für deren Schutz (und ggf. ihrer Angehörigen) 
getroffen werden. Im Rahmen des Zeugenschutzes werden demzufolge zwei Ziele verfolgt: 
Einerseits der Schutz von gefährdeten Personen und andererseits die Sicherung der 
Strafverfolgung und des Strafverfahrens. 

In nachfolgend aufgeführten Stufen wurden Verbesserungen des Zeugenschutzes erreicht: 
Mit dem Organisierte Kriminalitätsgesetz (OrgKG) vom 15. 07. 1992 war der erste Schritt 
zur Einführung wirksamer Bestimmungen des strafprozessualen Zeugenschutzes vorge-
nommen worden. 1998 wurden Regelungen durch das Gesetz zum Schutz von Zeugen bei 
Vernehmungen im Strafverfahren; Zeugenschutzgesetz – ZSchG68 in die Strafprozess-
ordnung (StPO) eingefügt, die den Einsatz von Videotechnik bei Vernehmungen und die 
Einführung des Zeugen- und Opferbeistandes beinhalten. Für die polizeilichen Zeugen-
schutzmaßnahmen ist das seit 2001 geltende Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz 
(ZSHG) die bundeseinheitliche Rechtsgrundlage. Sie wurde geschaffen, um den spezifi-
schen Anforderungen des Zeugenschutzes gerecht zu werden und für Rechtssicherheit für 
die Beteiligten zu sorgen und somit schwere Formen der Kriminalität erfolgreich bekämp-
fen und Zeugen, die trotz Gefährdung bereit sind auszusagen, besser schützen zu können.  

Da aber ein großer Teil der Betroffenen von Menschenhandel zum Zweck sexueller 
Ausbeutung die Kriterien zur Aufnahme in den Zeugenschutz nicht erfüllt69, sind Maß-
nahmen zum Schutz auf andere Rechtsgrundlagen zu stützen. Dies sind im Ermittlungs- und 
Strafverfahren in erster Linie Bestimmungen der Strafprozessordnung.  

Anzumerken ist, dass neben dem Zeugenschutzgesetz, welches hauptsächlich Maßnahmen 
des Opferschutzes beinhaltet, durch das Opferrechtsreformgesetz (OpferRRG)70 2004 

                                                      
68 Durch das ZSchG wurden in der StPO geändert: §§ 58a, 68b, 168e, 247a, 255a, 395, 397a, 406g, 406h. 
69 Vgl. Preising, T. (2006). Die Bekämpfung des Menschenhandels im deutschen und internationalen Recht. 

Köln. S. 324. 
70  Geändert wurden durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Verletzten im Strafverfahren – Opfer-
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eine Reihe von Änderungen der StPO (teilweise auch der Bestimmungen, die Inhalt des 
ZSchG waren) erfolgt ist, die der Verringerung der Belastungen der Opfer, der Stärkung 
deren Rechte, der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen sowie der Verbesserung 
des Informationsstandes der Opfer über das Verfahren dienen. 

Die Umsetzung von Schutzmaßnahmen für Opferzeuginnen und Opferzeugen von 
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung soll nach dem Kooperations-
konzept der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel für die Zusammenarbeit von Fach-
beratungsstellen und Polizei vorrangig durch ein polizeiliches Zeugenschutzprogramm 
erfolgen; liegen die Voraussetzungen dafür nicht vor, ist die Aufnahme in das im Bundes-
kooperationskonzept vorgeschlagene Programm zu prüfen.71 

Die für die Strafverfolgungsbehörden wesentlichen verfahrensrechtlichen Regelungen72 
für Gesichtspunkte des Zeugenschutzes werden nachfolgend aufgezeigt; daran 
anschließend findet sich eine Kurzbeschreibung des Inhaltes der Bestimmungen des 
Zeugenschutz – Harmonisierungsgesetzes. 

5.1.3.1 Strafprozessordnung (StPO) 

§ 58a StPO Aufzeichnung auf Bild- und Tonträger 

Entsprechend dieser Bestimmung kann eine polizeiliche, staatsanwaltschaftliche und 
richterliche Zeugenvernehmung aufgezeichnet werden. Sie soll aufgezeichnet werden bei 
Personen unter 16 Jahren, die durch eine Straftat verletzt worden sind oder wenn die 
Befürchtung nahe liegt, dass der Zeuge in der Hauptverhandlung nicht vernommen 
werden kann und die Aufzeichnung zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist (§ 58a I 
StPO). Durch die Vorschrift sollen besonders schutzbedürftigen Zeugen durch eine 
richterliche Vernehmung mit Bild- und Tonaufnahme spätere mehrfache Vernehmungen 
erspart bleiben. Sie soll außerdem für Fälle angewandt werden, in denen der Zeuge in der 
Verhandlung vermutlich nicht zur Verfügung steht. Dies wäre beispielsweise der Fall, 
wenn Zeugen nach der Vernehmung in ihr Herkunftsland zurückkehren und einer Ladung 
zur Gerichtsverhandlung nicht folgen (können). 

                                                                                                                                                      
rechtsreformgesetz vom 24. 06. 2004 folgende Bestimmungen der StPO: §§ 48, 58, 81d, 136, 138c, 214, 243, 
247a, 273, 323, 395, 397a, 403, 404, 405, 406, 406a, 406b, 406d, 406f, 406g, 406h, 473. 

71  Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel. (2007). Kooperationskonzept für die Zusammenarbeit von 
Fachberatungsstellen und Polizei für den Schutz von Opferzeugen/innen von Menschenhandel zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.). Berlin. S. 10. 
Verfügbar unter: http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gewalt-
kooperationskonzept,property=pdf,bereich=bmfsfj,rwb=true.pdf, Online Zugriff am: 15. 08. 2008. 

72 Überschriften zu den jeweiligen Paragrafen der StPO wurden übernommen aus: Meyer-Goßner, L. (2006). 
Strafprozessordnung, Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetze (49. Auflage). München. 

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gewaltkooperationskonzept,property=pdf,bereich=bmfsfj,rwb=true.pdf
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§ 68 StPO Vernehmung zur Person 

Nach § 68 II StPO kann dem Zeugen gestattet werden, anstatt seines Wohnortes eine andere 
ladungsfähige Anschrift anzugeben, wenn Anlass zur Besorgnis, dass durch die Angabe des 
Wohnortes der Zeuge oder eine andere Person gefährdet wird. Dies gilt für Vernehmungen 
in bzw. außerhalb der Hauptverhandlung. In der Hauptverhandlung kann der vorsitzende 
Richter dem Zeugen gestatten, von einer Angabe sogar völlig abzusehen. Als weitest-
gehender Schutz kommt die Nichtangabe der Identität des Zeugen in Betracht (nach § 68 III 
StPO bei Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit des Zeugen oder einer anderen Person). 

§ 68b StPO Zeugenbeistand 

Die Vorschrift ist anwendbar für staatsanwaltschaftliche und richterliche Vernehmungen, 
bei denen der Zeuge seine Befugnisse bei der Vernehmung nicht selbst wahrnehmen und 
seinen schutzwürdigen Interessen auf andere Weise nicht Rechnung getragen werden kann. 
Für diesen Fall kann dem Zeugen für die Dauer seiner Vernehmung ein Rechtsanwalt auf 
Kostenrisiko des Staates beigeordnet werden. Liegen die Voraussetzungen vor, so ist eine 
Bestellung eines Zeugenbeistandes bei Vernehmungen, die u. a. ein Verbrechen oder auch 
ein Vergehen nach § 232 I , II oder 233a StGB zum Gegenstand haben, auf Antrag des 
Zeugen oder der Staatsanwaltschaft anzuordnen. 

§ 96 StPO Schriftstücke in Ämtern 

Nach dieser Vorschrift wird die Pflicht zur Amtshilfe (Art. 35 I GG) der Behörden 
begrenzt. Sie ermöglicht das Sperren behördlicher Akten oder anderer amtlich verwahrter 
Schriftstücke über die oberste Dienstbehörde, unter anderem wenn das Bekanntwerden des 
Inhaltes der Akten oder Schriftstücke dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes 
Nachteile bereiten würde. D. h., dass eine Anwendung z. B. auch für Auskunftsverlangen 
nach Anschriften und Namen von behördlich geheim gehaltenen Zeugen in Frage kommt, 
wenn eine Gefahr für Leib oder Leben besteht. 

§ 147 StPO Akteneinsicht 

Gemäß § 147 StPO besteht für die Verteidigung ein Akteneinsichtsrecht, das jederzeit 
wahrgenommen werden kann. Vor Ermittlungsabschluss kann eine Akteneinsicht jedoch 
versagt werden, wenn diese den Untersuchungszweck gefährden kann (§ 147 II StPO). Die 
in Abs. III benannten Aktenteile73 dürfen jedoch nicht vorenthalten werden. Die 
Entscheidung wird im Vorverfahren durch die Staatsanwaltschaft getroffen (§ 147 V StPO). 

                                                      
73 § 147 III StPO: „Die Einsicht in die Niederschriften über die Vernehmung des Beschuldigten und über solche 

richterlichen Untersuchungshandlungen, bei denen dem Verteidiger die Anwesenheit gestattet worden ist oder 
hätte gestattet werden müssen, sowie in die Gutachten von Sachverständigen darf dem Verteidiger in keiner 
Lage des Verfahrens versagt werden.“ 
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§ 161a StPO Zeugen- und Sachverständigenvernehmung durch die StA 

Auf Ladung der Staatsanwaltschaft ist der Zeuge verpflichtet, vor der StA zu erscheinen 
und zur Sache auszusagen. Die in § 68 StPO geregelten Schutzmaßnahmen können hierbei 
zur Anwendung gelangen. Der Verteidiger eines Beschuldigten hat bei Vernehmungen 
durch die StA (und anderen nichtrichterlichen Vernehmungen) kein Recht auf An-
wesenheit.74 

§ 168c StPO Anwesenheitsrechte 

Bei der richterlichen Vernehmung eines Zeugen ist entsprechend § 168c II StPO der 
Staatsanwaltschaft, dem Beschuldigten und dem Verteidiger die Anwesenheit gestattet. 
Allerdings kann der Richter einen Beschuldigten von der Anwesenheit bei der Ver-
handlung ausschließen, wenn dessen Anwesenheit den Untersuchungszweck gefährden 
würde, was namentlich dann gilt, wenn zu befürchten ist, dass ein Zeuge in Gegenwart 
eines Beschuldigten nicht die Wahrheit sagen werde (§168c III StPO). Abs. V sieht vor, 
dass eine Benachrichtigung der Anwesenheitsberechtigten unterbleibt, wenn sie den 
Untersuchungserfolg gefährden würde.  

§ 168e StPO Getrennte Durchführung der Zeugenvernehmung 

Geregelt wird die richterliche Zeugenvernehmung unter Einsatz von Videotechnik.75 Der 
Richter soll die Vernehmung eines Zeugen getrennt von den Anwesenheitsberechtigten 
durchführen, sofern die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für das Wohl 
des Zeugen besteht, falls er in Gegenwart der Anwesenheitsberechtigten vernommen wird 
und diese nicht anders abgewendet werden kann. Die Vernehmung wird hierbei den von 
der Anwesenheit ausgeschlossenen Personen zeitgleich übertragen. Mitwirkungsbefug-
nisse der Anwesenheitsberechtigten bleiben im Übrigen unberührt. Verwiesen wird auf 
die Anwendung von §§ 58a und 241a StPO.76 

§ 200 StPO Inhalt der Anklageschrift 

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft enthält u. a. Angaben zu Zeugen und anderen 
Beweismitteln. Für den Fall, dass die Identität eines Zeugen ganz oder teilweise nicht 
offen gelegt werden oder der Wohn- oder der Aufenthaltsort nicht bekannt gegeben 
werden soll, ist dies anzugeben (§ 200 I StPO). Der Angeklagte und das zuständige 
Gericht werden über die Anklageschrift davon in Kenntnis gesetzt, dass Aussagen von 
geschützten Personen in der Hauptverhandlung vorgesehen sind. 

§ 222 StPO Ladungsmitteilung; Namhaftmachung 

                                                      
74 Vgl. Meyer-Goßner, L. (2006), Rd.-Nr. 2 zu § 68b StPO. 
75 In der Hauptverhandlung nach § 247a StPO. 
76 § 58a StPO betrifft die Aufzeichnung einer Zeugenvernehmung auf Bild- und Tonträger. § 241a StPO regelt 

die richterliche Vernehmung von Zeugen unter 16 Jahren in der Hauptverhandlung. 
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In der Ladungsmitteilung des Gerichts sind die geladenen Zeugen dem Angeklagten und der 
Staatsanwaltschaft mitzuteilen. In § 222 I S. 3 StPO findet sich ein Verweis auf die 
Schutzmaßnahmen bei Zeugen nach § 200 StPO (§ 200 I Satz 3 und 4 gilt sinngemäß.). 

§ 247 StPO Vorübergehende Entfernung des Angeklagten 

Auf Anordnung des Gerichts kann in der Hauptverhandlung der Angeklagte während einer 
Vernehmung entfernt werden, wenn zu befürchten ist, dass der Zeuge bei seiner Ver-
nehmung in Gegenwart des Angeklagten nicht die Wahrheit sagen werde. Der Ausschluss 
des Angeklagten ist auch möglich, wenn bei einer Zeugenvernehmung einer Person unter 
16 Jahren in Anwesenheit des Angeklagten ein erheblicher Nachteil für das Wohl des 
Zeugen zu befürchten ist oder wenn bei der Vernehmung eines Erwachsenen als Zeuge in 
Gegenwart des Angeklagten die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für die 
Gesundheit des Zeugen besteht. 

§ 247a StPO Audiovisuelle Zeugenvernehmung 

Die Vorschrift betrifft den Unmittelbarkeitsgrundsatz, da eine Übertragung der Verneh-
mung eines Zeugen von einem anderen Ort aus (auch aus dem Ausland) in den Sitzungssaal 
per Bild und Ton erfolgen kann. Das Gericht kann dies u. a. anordnen, wenn die dringende 
Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für das Wohl des Zeugen besteht, wenn er in der 
Gegenwart der in der Hauptverhandlung Anwesenden vernommen wird. Weiterhin wird 
festgelegt, in welchen Fällen diese Vernehmung aufgezeichnet werden soll; auf die An-
wendung von § 58a II StPO wird verwiesen. 

§ 255a StPO Vorführung der Bild– und Tonaufzeichnung 

In Abs. I der Vorschrift wird klargestellt, dass für die Vorführung der Bild-Ton-Aufzeich-
nung einer Zeugenvernehmung in der Hauptverhandlung die gleichen Voraussetzungen wie 
für die Verlesung einer Niederschrift über eine Vernehmung gelten (auf §§ 251, 252, 253 
und 255 StPO wird verwiesen).  

Sind besondere Straftaten Gegenstand des Verfahrens – u. a. Straftaten nach §§ 232 bis 
233a StGB – kann die Vernehmung eines Zeugen unter 16 Jahren durch eine Vorführung 
der Bild-Ton-Aufzeichnung einer früheren richterlichen Vernehmung ersetzt werden, wenn 
der Angeklagte und sein Verteidiger ihre Mitwirkungsrechte haben wahrnehmen können. 
Eine ergänzende Vernehmung des Zeugen ist zulässig. 

§ 395 StPO Befugnis zum Anschluss 

Es wird geregelt, wem das Recht zur Nebenklage zusteht. Nach Abs. I Nr. 1d sind dies u. a. 
Verletzte einer Straftat nach §§ 232 bis 233a StGB.  

Nach § 187 II GVG haben zur Nebenklage berechtigte Personen, wenn sie der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind (oder hör- oder sprachbehindert sind), Anspruch auf einen un-
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entgeltlichen Dolmetscher oder Übersetzer in der Hauptverhandlung und für vorbereitende 
Gespräche mit dem Vertreter der Nebenklage.77 Der Anspruch ergibt sich allein aus der 
Berechtigung zur Nebenklage, unabhängig davon, ob sich der Verletzte in dem Verfahren 
der Nebenklage angeschlossen hat.78 

§ 397a StPO Bestellung eines Beistandes; Prozesskostenhilfe 

Der Nebenkläger kann auf Antrag auf Kostenrisiko des Staates einen Rechtsanwalt als 
Beistand in Anspruch nehmen, unter anderem wenn er durch eine rechtswidrige Tat nach 
den §§ 232 bis 233a StGB verletzt worden ist und die Tat ein Verbrechen darstellt. Für 
Verletzte unter 16 Jahren oder wenn die Interessen ersichtlich nicht selbst ausreichend 
wahrgenommen werden können, ist die Unterstützung durch einen Rechtsanwalt auch bei 
Vergehen (der angeführten Straftaten) möglich.79  

§ 406g StPO Nebenklageberechtigte Verletzte 

Es werden die Rechte des zur Nebenklage Berechtigten – auch ohne Zulassung als 
Nebenkläger -  festgelegt.  

§ 406h StPO Hinweise 

Der Verletzte ist gemäß § 406 h I StPO auf seine Befugnisse nach den §§ 406d (Anspruch 
auf Mitteilungen zum Verfahren), 406e (Akteneinsicht), 406f (Rechtsbeistand, Person des 
Vertrauens) und 406g StPO (Rechte des Nebenklageberechtigten Verletzten) sowie auf 
seine Befugnis, sich der erhobenen öffentlichen Klage als Nebenkläger anzuschließen 
(§ 395 StPO) und auf die Bestellung bzw. Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes als 
Beistand (§ 397a StPO) hinzuweisen. Aus § 406h II ergeben sich Hinweispflichten darauf, 
dass und in welcher Weise der Verletzte vermögensrechtliche Ansprüche geltend machen 
kann. Der Verletzte soll außerdem auf die Möglichkeit, Unterstützung und Hilfe auch von 
Opferhilfeeinrichtungen zu erhalten, hingewiesen werden (§ 406h III StPO). 

5.1.3.2 Gerichtsverfassungsgesetz 

§ 172 GVG 

Für die Hauptverhandlung oder einen Teil davon kann das Gericht die Öffentlichkeit unter 
verschiedenen Voraussetzungen ausschließen, u. a. wenn eine Gefährdung des Lebens, des 

                                                      
77 S. a. Popova, D. (2006a). Auswertung der Studie - Das Opferrechtsreformgesetz: Kann es die Stellung der von 

Menschenhandel betroffenen Frauen im Strafprozess verbessern? KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis 
gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e. V. (Hg). Potsdam. S. 13. Verfügbar unter: 
http://www.kok-buero.de/data/Medien/ORRG.pdf, Online Zugriff am: 15. 06. 2009. 

78 S. a. Meyer-Goßner, L. (2006), Rd.-Nr. 2 zu § 187 GVG. 
79 „Die Beiordnung eines Rechtsanwaltes nach 397a I StPO schließt die Bestellung eines Zeugenbeistands nach § 

68b StPO aus.“, s. Meyer-Goßner, L. (2006), Rd.-Nr. 2 zu 397a StPO. 

http://www.kok-buero.de/data/Medien/ORRG.pdf
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Leibes oder der Freiheit eines Zeugen oder einer anderen Person zu besorgen ist oder eine 
Person unter sechzehn Jahren vernommen wird. 

§ 176 GVG 

Der vorsitzende Richter ist für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung verant-
wortlich und kann durch die Sitzungspolizei im Rahmen der Ausübung des Hausrechtes 
auch Maßnahmen zum Schutz von Zeugen verfügen (z. B. Besondere Art der Zuführung 
eines Zeugen, Einlasskontrollen). 

5.1.3.3 2. Opferrechtsreformgesetz 

Im Juli 2009 wurde das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im 
Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz – 2. OpferRRG) beschlossen; es knüpft an 
Regelungen an, die vor allem Inhalt des Opferrechtsreformgesetzes aus 2004 waren und tritt 
am 01. 10. 2009 in Kraft. Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über die Änderungs-
schwerpunkte aufgezeigt. Die entsprechende Umsetzung in der StPO bzw. dem GVG 
konnten jedoch zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

Das 2. Opferrechtsreformgesetz sieht Verbesserungen in drei Bereichen vor.80 Im Rahmen 
der Verbesserungen zum Schutz von Verletzten im Strafverfahren wird z. B. nun auch 
Opfern von Zwangsheirat oder sexueller Nötigung der Anschluss als Nebenkläger (§ 395 
StPO) ermöglicht. Der Kreis der Personen, die Anspruch auf die Beiordnung eines kosten-
losen Opferanwaltes haben, wird erweitert (§ 397a StPO). Die Informationspflichten der 
Strafverfolgungsbehörden gegenüber Verletzten werden durch eine Neufassung von § 406h 
StPO erweitert; Opfer von Straftaten sind beispielsweise bereits bei der Anzeigenerstattung 
von der Polizei umfassender als bisher und für sie verständlich über ihre Rechte zu belehren 
und auf spezielle Hilfsangebote von Opferhilfeeinrichtungen hinzuweisen. Über Änderun-
gen einzelner Vorschriften der StPO werden außerdem die Möglichkeiten der Verletzten 
zur Wahl eines anwaltlichen Beistandes vergrößert sowie die Anzeigenerstattung von 
Verletzten in Deutschland, die von einer Straftat im Ausland betroffen waren, erleichtert. 
Regelungen zur Verbesserung zum Schutz von Zeugen im Strafverfahren beinhalten die 
eindeutige Festschreibung der Rechte von Zeugen bei der polizeilichen Vernehmung (§ 163 
Abs. 3 StPO) sowie das erstmalig festlegte Recht des Zeugen, jederzeit einen Anwalt als 
Zeugenbeistand hinzuzuziehen. Darüber hinaus werden die bestehenden Möglichkeiten 
erweitert, dass Zeugen ihren Wohnort nicht angeben müssen. Zum Schutz der persönlichen 
Daten des Zeugen sind weitergehende Regelungen, die beispielsweise die Akteneinsicht 

                                                      
80 Vgl. Bundesministerium der Justiz (2009). Bundestag beschließt Gesetz zum Schutz von Opfern und Zeugen 

im Strafverfahren, Pressemitteilung, Berlin, 02. 07. 2009. Verfügbar unter: http://www.bmj.bund.de/enid/ 
d991271cf68fc948959d29249e9774d8,879b6d636f6e5f6964092d0931343335093a095f7472636964092d09313
53432/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html, Online Zugriff am: 10. 07. 2009. 

http://www.bmj.bund.de/enid/d991271cf68fc948959d29249e9774d8,879b6d636f6e5f6964092d0931343335093a095f7472636964092d0931353432/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html
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und die Anklageschrift betreffen, aufgenommen worden. Verbesserungen beim Schutz 
von jugendlichen Opfern und Zeugen im Strafverfahren sollen durch die Stärkung deren 
Rechte erreicht werden. In verschiedenen Regelungen der Strafprozessordnung und des 
Gerichtsverfassungsgesetzes ist die Schutzaltergrenze von 16 auf 18 Jahre angehoben 
worden. Dies betrifft z. B. den Ausschluss der Öffentlichkeit oder des Angeklagten aus 
dem Gerichtssaal sowie die Videovernehmung. Bei Fällen von Genitalverstümmelungen 
bei Kindern und Jugendlichen wurde die Strafverfolgungsmöglichkeit verlängert, d. h. 
dass eine Erstattung der Anzeige auch noch nach Eintritt der Volljährigkeit erfolgen kann. 

5.1.3.4 Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter Zeugen 
(Zeugenschutz–Harmonisierungsgesetz) 

Die Voraussetzungen für die Aufnahme in den polizeilichen Zeugenschutz sind in § 1 
ZSHG zu finden. Demnach kann eine Person geschützt werden, wenn ohne ihre Aussage 
die Ermittlungen aussichtslos oder wesentlich erschwert wären, sie einer Gefährdung von 
Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder wesentlicher Vermögenswerte ausgesetzt ist, ihr 
Einverständnis vorliegt und sie sich für Zeugenschutzmaßnahmen eignet. Zeugenschutz-
maßnahmen kommen auch für Angehörige bzw. sonst nahestehende Personen in Frage. 
Festgelegt wird außerdem, dass die Beendigung des Strafverfahrens nicht generell zur 
Aufhebung der Schutzmaßnahmen führt.  

§ 2 ZSHG beinhaltet die allgemeine Aufgabenzuweisung für die polizeilichen Zeugen-
schutzdienststellen und weist darauf hin, dass bei Entscheidungen der Zeugenschutz-
dienststellen insbesondere die Schwere der Tat sowie der Grad der Gefährdung, die 
Rechte des Beschuldigten und die Auswirkungen der Maßnahmen zu berücksichtigen 
sind. Geregelt wird, dass Zeugenschutzakten der Geheimhaltung unterliegen und nicht 
Bestandteil der Ermittlungsakte sind. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass bis zum 
rechtskräftigen Abschluss eines Strafverfahrens über Beginn und Beendigung des 
Zeugenschutzes das Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft herzustellen ist. 

Geheimhaltung, Verpflichtung und Zeugenschutz in justizförmigen Verfahren regeln die 
§§ 3 und 10 ZSHG. 

In § 4 ZSHG finden sich Ausführungen zur Verwendung von personenbezogenen Daten. 
So werden öffentliche Stellen berechtigt, auf Ersuchen der Zeugenschutzdienststelle Daten 
zu sperren oder nicht zu übermitteln. Öffentliche und nicht öffentliche Stellen haben der 
Zeugenschutzdienststelle jedes Ersuchen um Bekanntgabe von gesperrten oder sonst von 
ihr bestimmten Daten unverzüglich mitzuteilen. 

§ 5 ZSHG beinhaltet Regelungen zum Aufbau vorübergehender Tarnidentitäten. In § 6 
ZSHG sind Bestimmungen nach der Beendigung des Zeugenschutzes zu finden. 

Die §§ 7 und 9 ZSHG betreffen die Ansprüche gegen Dritte bzw. von Dritten.  

§ 8 ZSHG befasst sich mit Zuwendungen (vorübergehender wirtschaftlicher Unter-
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stützung) der Zeugenschutzdienststelle. 

§ 11 ZSHG bezieht sich auf den Zeugenschutz bei freiheitsentziehenden Maßnahmen. 

Mit Einführung des Zeugenschutz–Harmonisierungsgesetzes wurden weitere Gesetze 
geändert und nachträglich ergänzt, von denen für Betroffene des Menschenhandels, die sich 
im Zeugenschutz befinden und keine deutschen Staatsangehörigen sind, die Änderungen im 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) besondere Bedeutung besitzen: 

Nach § 72 IV S. 2 AufenthG darf „ein Ausländer, der zu schützende Person im Sinne des 
Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetzes ist, nur im Einvernehmen mit der Zeugenschutz-
dienststelle ausgewiesen oder abgeschoben werden“.  

§ 87 IV S. 4 AufenthG verpflichtet die Zeugenschutzdienststelle, die zuständige Ausländer-
behörde unverzüglich über Beginn und Ende des Zeugenschutzes für einen Ausländer zu 
unterrichten. 

5.1.4 Aufenthaltsstatus und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für 
Opfer des Menschenhandels 

Mit der nachfolgenden Darstellung soll ein Überblick über die verschiedenen Aufenthalts-
titel sowie die Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung bei Betroffenen des Menschen-
handels zur sexuellen Ausbeutung gegeben werden. Da es sich bei den festgestellten Opfern 
von Menschenhandel sowohl um Deutsche als auch um Ausländer (innen) handelt, ergeben 
sich – abhängig vom jeweiligen Aufenthaltsstatus – unterschiedliche Möglichkeiten der 
finanziellen Unterstützung.  

In Frage kommen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), dem 
Sozialgesetzbuch II (SGB II) und dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). Außerdem können 
Entschädigungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) und bzw. oder über das sog. 
Adhäsionsverfahren im Rahmen des Strafverfahrens oder über einen zivilrechtlichen 
Prozess erfolgen. 

Zusätzliche Finanzierungshilfen ergeben sich über Rückkehr- und Integrationsprogramme 
einzelner Organisationen. 

Grundsätzlich ist für eine finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes von Bedeutung, welche aufenthaltsrechtliche Stellung ein Opfer besitzt.  

Für die Einreise und den Aufenthalt von EU-Bürgern und ihren Familienangehörigen finden 
sich neben dem Europäischen Gemeinschaftsrecht Regelungen für Deutschland im Gesetz 
über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz-EU – 
FreizügG-EU).81  

                                                      
81 Ausführlich dargestellt in: Westphal, V. & Stoppa, E. (2007). Ausländerrecht für die Polizei. Erläuterungen 

zum Ausländer- und Asylrecht unter Berücksichtigung des Europarechts und der Schengen-Regelungen. 
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Das Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern 
im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) findet keine Anwendung auf den 
Personenkreis der EU-Bürger (soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist) und 
weiterer ausländischer Personengruppen, die in § 1 AufenthG genannt sind. Es dient der 
Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutsch-
land und sieht nach § 4 AufenthG das Erfordernis eines Aufenthaltstitels für Ausländer 
vor (der jeweils gesondert in diesem Gesetz geregelt ist). 

5.1.4.1 Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz 

Nach dem Aufenthaltsgesetz (§ 4 AufenthG) werden die vier nachfolgend aufgeführten 
Aufenthaltstitel erteilt.  

Visum (§ 6 AufenthG): 

Das Visum wird vor der Einreise als Schengen-Visum oder nationales Visum erteilt und in 
der Regel mit maximaler Gültigkeit von drei Monaten ausgestellt. 

Aufenthaltserlaubnis (§ 7 AufenthG): 

Bei der Aufenthaltserlaubnis handelt es sich um einen befristeten „Ersttitel“ nach der 
Einreise, der verlängert werden kann. Der Aufenthaltsgrund ist angegeben. 

Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthG): 

Die Niederlassungserlaubnis wird bei Vorliegen der Voraussetzungen unbefristet erteilt. 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG (§ 9a AufenthG): 

Die Erlaubnis ist unbefristet und wird unter den geforderten Voraussetzungen mit einem 
Aufenthaltstitel in Deutschland gewährt. Nach § 9a I S. 3 AufenthG ist die Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG der Niederlassungserlaubnis gleichgestellt, soweit das Aufenthalts-
gesetz nichts anderes regelt.82 

Eine Duldung, d. h. die Aussetzung der Abschiebung nach § 60a AufenthG, stellt keinen 
Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz dar, dem Betroffenen wird aber bescheinigt, 
dass von einer Durchsetzung der bestehenden Ausreisepflicht für einen angegebenen Zeit-
raum abgesehen wird.83 

Das Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) gilt für Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte 
nach Artikel 16a Abs. 1 des Grundgesetzes oder Schutz vor Verfolgung nach dem Ab-

                                                                                                                                                      
Lübeck. S. 276ff. 

82 Nach Westphal & Stoppa (2007, S. 150) ist der Titel der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG vergleichbar mit 
der Niederlassungserlaubnis, jedoch in der Rechtswirkung teilweise darüber hinausgehend. 

83 Vgl. Ebd., S. 181. 
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kommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) 
beantragen (§ 1 AsylVfG).  

Nach § 55 AsylVfG ist einem Ausländer, der um Asyl nachsucht, zur Durchführung des 
Asylverfahrens der Aufenthalt im Bundesgebiet gestattet. Er erhält eine sogenannte 
Aufenthaltsgestattung, die auf längstens sechs Monate befristet ist. 

5.1.4.2 Aufenthaltsrechtliche Regelungen für Opfer des Menschenhandels 

Für den Aufenthalt von Opfern des Menschenhandels in Deutschland kommt vorrangig die 
Regelung des § 25 Absatz 4a im Aufenthaltsgesetz in Frage, mit der die sog. Opferschutz-
richtlinie (Richtlinie 2004/81/EG v. 29. 04. 2004) der Europäischen Union in nationales 
Recht umgesetzt wurde.84 Nach § 25 IVa AufenthG kann einem Ausländer, der Opfer von 
Menschenhandel nach den §§ 232, 233 oder 233a StGB geworden ist – auch wenn er voll-
ziehbar ausreisepflichtig ist – für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden. Die entsprechende Formulierung nach § 25 IVa S. 2 AufenthG 
lautet:  

„Die Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 

1. seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen 
dieser Straftat von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht 
erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert 
wäre, 

2. er jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt werden, die Straftat begangen 
zu haben, abgebrochen hat und 

3. er seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als Zeuge 
auszusagen.“ 

Eine vorangegangene illegale Einreise nach Deutschland bzw. ein illegaler Aufenthalt im 
Bundesgebiet ist also unschädlich (vgl. § 5 III S. 1 AufenthG). Die erteilte Aufenthalts-
erlaubnis wird grundsätzlich für sechs Monate ausgestellt und kann verlängert werden, eine 
längere Geltungsdauer ist in begründeten Fällen möglich (§ 26 I S. 3 AufenthG). 

Weiterhin wurde in das Aufenthaltsgesetz eine Bedenkzeit für Opfer von Menschenhandel 
eingeführt, in der diese eine Entscheidung über ihre Bereitschaft zur Zeugenaussage treffen 
können. Diese Regelung richtet sich im Wesentlichen an vollziehbar ausreisepflichtige 
Ausländer und verpflichtet die Ausländerbehörde bei Vorliegen von konkreten Anhalts-

                                                      
84 Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union v. 19. 08. 2007 

(BGBl. 1 S. 1970). Verfügbar unter: http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=bibliothek45auskunft64 
bmj46bund46de25723841330898&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%2
0I%2F2007%2FNr.%2042%20vom%2027.08.2007%2Fbgbl107s1970.pdf, Online Zugriff am: 11. 05. 2009. 

http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=bibliothek45auskunft64bmj46bund46de25723841330898&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl%2FBundesgesetzblatt%20Teil%20I%2F2007%2FNr.%2042%20vom%2027.08.2007%2Fbgbl107s1970.pdf
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punkten dafür, dass ein Ausländer Opfer einer Straftat nach §§ 232, 233, 233a StGB ge-
worden ist, eine Frist bis zur Ausreise einzuräumen. Entsprechend der Opferschutz-
richtlinie soll die Frist durch die Mitgliedstaaten festgelegt werden. Nach deutschem 
Recht (§ 50 IIa AufenthG) beträgt die Ausreisefrist mindestens einen Monat. Für diese 
Zeit werden die Opfer geduldet. Entsprechend § 50 IIa S. 4 AufenthG sind die betroffenen 
Personen vom Ausländeramt (oder einer beauftragten Stelle) über die geltenden 
Regelungen, Programme und Maßnahmen zu unterrichten.  

Die Beteiligungs- und Mitwirkungspflichten der verschiedenen Behörden (Ausländer-
behörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte) bei aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen 
(z. B. Erteilung, Verlängerung, Widerruf eines Aufenthaltstitels) wurden in das 
Aufenthaltsgesetz aufgenommen (vgl. §§ 72 VI, 87 V, 90 IV AufenthG). 

5.1.4.3 Weitere Regelungen des Aufenthaltsrechtes 

Die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen (u. a. m.) kommen für vollziehbar ausreise-
pflichtige Ausländer in Betracht, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. 
Sie gelten dann auch für Opfer des Menschenhandels. 

§ 25 III AufenthG  

Nach dieser Regelung soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein Abschie-
bungsverbot nach § 60 II, III, V oder VII Aufenthaltsgesetz vorliegt. Dies könnte bei-
spielsweise der Fall sein, wenn für eine ausländische Person in ihrem Heimatland die 
konkrete Gefahr besteht, der Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Bestrafung unterworfen zu werden (§ 60 II AufenthG). Auch bei einer erheblichen kon-
kreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit wäre dies gegeben (§ 60 VII S. 1 AufenthG).  

§ 25 V AufenthG 

Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 V AufenthG kann erteilt werden, wenn die Ausreise 
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich85 ist und mit dem Wegfall der 
Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Diese soll erteilt werden, 
wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Sie darf aber nur erteilt werden, 
wenn der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert ist. 

§ 60a II AufenthG 

Eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung) eines Ausländers hat zu 
erfolgen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich 
ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird (§ 60 II S. 1 AufenthG). 

                                                      
85 Die Unmöglichkeit der Ausreise könnte beispielsweise bei Fällen von unbegleiteten Minderjährigen, Reise-

unfähigkeit oder auch unverschuldeter Passlosigkeit in Frage kommen. 
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Die Abschiebung ist auch auszusetzen, wenn die vorübergehende Anwesenheit im 
Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft 
oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne die Angaben die Erfor-
schung des Sachverhalts erschwert wäre (§ 60 II S. 2 AufenthG). 

Eine Duldung kann erteilt werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe 
oder erhebliche öffentliche Interessen eine vorübergehende weitere Anwesenheit im 
Bundesgebiet erfordern (§ 60 II S. 3 AufenthG). 

5.1.4.4 Erwerbstätigkeit 

Die Erwerbstätigkeit umfasst sowohl die selbständige Erwerbstätigkeit als auch die 
Beschäftigung im Sinne der nichtselbständigen Arbeit. Eine Berechtigung zur Erwerbs-
tätigkeit eines Ausländers ergibt sich aus dem Aufenthaltstitel. Bei jedem Aufenthaltstitel 
muss erkennbar sein, ob die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist.86 Gemäß den 
Übersichtsdarstellungen von Westphal & Stoppa berechtigen sowohl die Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG (DauerAE-EG) als auch die Niederlassungserlaubnis (NE) kraft 
Gesetzes zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Die Aufenthaltserlaubnis kann zur Aus-
übung einer selbständigen Tätigkeit oder Beschäftigung kraft Gesetzes aufgrund des 
erteilten Zweckes oder durch eine gesonderte Erlaubnis (Nebenbestimmung) berechtigen. 
Beim Schengen-Visum wird die Berechtigung ebenfalls durch eine Nebenbestimmung 
erteilt, ein Nationales Visum kann kraft Gesetzes oder durch Nebenbestimmung zur 
Erwerbstätigkeit berechtigen. Bei einer für Opfer des Menschenhandels vorübergehend 
erteilten Aufenthaltserlaubnis nach § 25 IVa AufenthG ist eine Erwerbstätigkeit nur 
aufgrund einer Nebenbestimmung zulässig.87 Durch die Regelung des § 6a Beschäftigungs-
verfahrensverordnung (BeschVerfV) können Opfer von Menschenhandel, die einen Aufent-
haltstitel nach § 25 IVa AufenthG erhalten haben, ohne eine Vorrangsprüfung (§ 39 II S.1 
Nr. 1 AufenthG88) die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung erhalten.89  

5.1.4.5 Finanzielle Unterstützung und Wiedergutmachung 

Inhaber einer Niederlassungserlaubnis können Unterstützung nach dem Sozialgesetzbuch, 
Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und dem Sozialgesetzbuch, 
Zwölftes Buch – Sozialhilfe (SGB XII) erhalten. Ausländer mit einer befristeten Aufent-

                                                      
86 Vgl. § 4 II und III AufenthG.  
87 Vgl. Westphal & Stoppa (2007), S. 150 u. 154. 
88 §§ 39ff AufenthG. 
89 Vgl. Popova, D. (2008). Expertise zu den Rahmenbedingungen für die soziale Betreuung von Opfern von 

Menschenhandel und deren praktischer Umsetzung in Deutschland für das Nationale Thematische Netzwerk 
Asyl in der europäischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hg.), 
Berlin. S. 34ff. 
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haltserlaubnis werden nach Zweck und Dauer ihres Aufenthaltstitels unterstützt. Dabei ist 
entscheidend, ob sie sich dauerhaft in Deutschland aufhalten90 und damit ein Anspruch auf 
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII besteht oder ob sie sich nur vorübergehend in 
der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und grundsätzlich ausreisepflichtig sind. In 
diesem Fall erfolgen Unterstützungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG).91 Danach umfassen die Leistungen Unterkunft, Lebensunterhalt und 
medizinische Versorgung. 

Leistungen der beiden Gesetze (AsylbLG und SGB) schließen sich gegenseitig aus (vgl. § 
23 II SGB XII). Eine Leistung kann auch nur entweder nach dem SGB II oder dem SGB 
XII in Anspruch genommen werden, wobei das SGB II Vorrang besitzt.92 

Eine Wiedergutmachung für erlittene Schäden bzw. Verletzungen kann im Wege des 
Zivilverfahrens, des Adhäsionsverfahrens im Strafverfahren und des Opferentschädi-
gungsgesetzes (OEG) angestrebt werden.  

Mit dem Inkrafttreten des Opferrechtsreformgesetzes93 zum 01. 09. 2004 hat das 
Adhäsionsverfahren, „mit dem zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat auf Antrag 
bereits im Rahmen des Strafverfahrens zugesprochen werden können, der zusätzliche 
Gang vor das Zivilgericht also erspart wird“,94 eine Aufwertung erfahren. Es kann ein 
Anerkenntnisurteil erlassen und ein vollstreckbarer Vergleich über die aus der Straftat 
erwachsenen Ansprüche abgeschlossen werden. Das Gericht ist in der Pflicht, eine 
Entscheidung über den Antrag des Opfers zu treffen, von der nur unter engen 
Voraussetzungen abgesehen werden darf. Gegen eine Ablehnung durch das Gericht kann 
vom Verletzten eine sofortige Beschwerde erhoben werden. Die entsprechenden 
gesetzlichen Regelungen finden sich in den §§ 403ff StPO. 

Der zivilrechtliche Weg (§§ 823ff BGB) ist für Opfer des Menschenhandels, die eine 
Zeugenaussage im Strafverfahren abgelehnt haben und einen festen Aufenthaltstitel 
besitzen, geeignet.95 

                                                      
90 Nach § 44 I S. 2 AufenthG ist von einem dauerhaften Aufenthalt in der Regel auszugehen, wenn der Ausländer 

eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als einem Jahr erhält oder seit über 18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis 
besitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vorübergehender Natur. 

91 Vgl. Popova, D. (2006b). Darstellung aller finanziellen Möglichkeiten für die Opfer von Frauenhandel. KOK - 
Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e. V. 
(Hg.), Potsdam. S. 4. Verfügbar unter: http://www.kok-buero.de/index.php?idcatart=226&lang=1, Online 
Zugriff am: 15. 06. 2009. 

92 Vgl. Ebd., S. 14. 
93 Zum Opferrechtsreformgesetz s. a. Popova, D. (2006a). 
94 Bundesministerium der Justiz (2004). Mehr Rechte für Opfer. Pressemitteilung mit Anlage v. 14. 05. 2004, 

Berlin, S. 2. Verfügbar unter: http://www.bmj.bund.de/enid/0679545e25def73726755d05aaab05b4,0464e8706 
d635f6964092d0931343335093a095f7472636964092d0935323933/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html,  
Online Zugriff am: 15. 06. 2009. 

95 So Popova, D. (2006b). S. 23. 

http://www.kok-buero.de/index.php?idcatart=226&lang=1
http://www.bmj.bund.de/enid/0679545e25def73726755d05aaab05b4,0464e8706d635f6964092d0931343335093a095f7472636964092d0935323933/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html
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Über das Opferentschädigungsgesetz können Opfer von Gewalttaten auch dann Ent-
schädigungsleistungen erhalten, wenn der Täter nicht ermittelt werden konnte bzw. 
zahlungsunfähig ist oder aber die Ansprüche im Adhäsionsverfahren abgelehnt worden 
sind. Die nicht erfolgte Durchsetzung von vermögensrechtlichen Ansprüchen im Zivil- oder 
Strafverfahren ist jedoch keine Voraussetzung.96 Anspruchsberechtigt sind alle Menschen, 
die auf deutschem Hoheitsgebiet Opfer einer vorsätzlichen rechtswidrigen Gewalttat ge-
worden sind. Alle Ausländer, die sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten und Opfer einer 
Gewalttat geworden sind, sind anspruchsberechtigt. Der Umfang der Leistungen hängt 
dabei von der Dauer des Aufenthaltes und dem Herkunftsland ab (vgl. dazu § 1 OEG).97 

Nach dem „Programm der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Bundes-
länder für die finanzielle und operationelle Unterstützung der Beförderung und Reinte-
gration von Asylbewerbern, abgelehnten Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen, Bürger-
kriegsflüchtlingen, Illegalen, Opfern von Zwangsprostitution oder Menschenhandel sowie 
von anderen Ausländern (leistungsberechtigt nach § 1 AsylbLG), die aus eigenem Ent-
schluss freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren wollen oder in einen aufnahmebereiten 
Drittstaat weiterwandern können“ (REAG- bzw. GARP-Programm 200998), ist eine finan-
zielle und operationelle Unterstützung möglich. Es handelt sich um ein humanitäres 
Hilfsprogramm, das die freiwillige Rückkehr und Weiterwanderung fördert, Starthilfen 
bietet und der Steuerung von Migrationsbewegungen dient. Die Durchführung erfolgt durch 
die Internationale Organisation für Migration (IOM) im Auftrag des Bundesministeriums 
des Innern (BMI) und den zuständigen Ministerien der Bundesländer, die Finanzierung wird 
von diesen gemeinsam je zur Hälfte vorgenommen. Es werden Reisekosten übernommen 
und Reisebeihilfen pro Person gezahlt (REAG-Rückkehrhilfen). Eine finanzielle GARP-
Starthilfe ist in unterschiedlicher Höhe – abhängig vom Herkunftsland der Betroffenen – 
vorgesehen. Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Opfer von 
Zwangsprostitution oder Menschenhandel sind, fallen unter den Personenkreis, dem REAG-
Rückkehrhilfe und GARP – Starhilfe gewährt werden können.99  

                                                      
96 Vgl. Popova, D. (2006b). S. 25. 
97 Vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde von der Bund – Länder – Arbeits-

gruppe Frauenhandel eine Broschüre zur Geltendmachung von Leistungsansprüchen nach dem Gesetz über die 
Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz) für Opfer von Menschenhandel zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung, mit Stand Mai 2007 herausgegeben, die die Voraussetzungen und das 
Vorgehen nach dem OEG ausführlich darstellt.  

 Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel (2007). Broschüre zur Geltendmachung von Leistungsansprüchen 
nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz) für Opfer 
von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (Hg.), Berlin. Verfügbar unter: http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/ 
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/leistungsansprueche-opferentschaedigungsgesetz,property=pdf,bereich=bmfsfj, 
sprache=de,rwb=true.pdf, Online Zugriff am: 15. 06. 2009. 

98 Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG), Government Assisted 
Repatriation Programme (GARP). 

99 Vgl. International Organization for Migration (IOM) (2009). REAG- / GARP-Programm 2009. Merkblatt für 
deutsche Behörden, Mitglieder der Wohlfahrtsverbände, Fachberatungsstellen, Zentrale Rückkehrberatungs-

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/leistungsansprueche-opferentschaedigungsgesetz,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Tabelle 10: Darstellung der verschiedenen Finanzierungsmittel bzw. Entschädi-
gungen für Opfer von Frauenhandel100: Leistungsberechtigung und Leistungs-
umfang 

Finanzierungs-
mittel 

Leistungsberechtigung, 
Antrag und Frist 

Leistungsumfang 

AsylbLG • grundsätzlich zur Ausreise 
verpflichtete Ausländer 

• antragsunabhängig 
• nach 48 Monaten* unter best. 

Bedingungen - SGB XII 

• circa 190 Euro 
(30% weniger als nach 
dem SGB XII und II) 

• Vorrang der 
Sachleistung 

SGB XII 
(Hilfe zum 
Lebensunterhalt) 

• Niederlassungserlaubnis o. 
befrist. Aufenthaltserlaubnis 
beim dauerhaften Aufenthalt 

• antragsunabhängig 
• unbefristet 

• Regelsatz: 345 Euro 
• Vorrang der 

Geldleistung 

SGB II  
(Grundsicherung) 

• gewöhnlicher Aufenthalt, 
Erwerbsfähigkeit und 
Arbeitserlaubnis 

• auf Antrag 
• befristet 

• Regelsatz: 345 Euro 
• Vorrang der 

Geldleistung 
• Leistungsabsprache ist 

verpflichtend 
Adhäsions-
verfahren 

• Beteiligung am Strafverfahren 
als Zeugin o. Nebenklägerin 

• auf („rechtzeitigen“!) Antrag 
beim Gericht 

abhängig von der Art und 
dem Ausmaß der zuge-
fügten Schädigung 

Zivilrechtl. 
Schmerzensgeld- 
bzw. Schadens-
ersatzanspruch 

stattgegebene Klage 
eigenes Kostenrisiko u. eigene 
Beweisaufstellung 

abhängig von der Art und 
dem Ausmaß der zuge-
fügten Schädigung 

OEG • auf Antrag 
• keine Antragsfrist 
• lange Bewilligungszeiträume 

abhängig von der Art und 
dem Ausmaß der zuge-
fügten Schädigung 

                                                                                                                                                      
stellen, Ausländerbeauftragte und den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR). 
Verfügbar unter: http://www.iom.int/germany/downloads/REAG-GARP-Programm%202009_Merkblatt 
%20lang.pdf, Online Zugriff am: 21. 08. 2009. 

100 Die Übersicht wurde übernommen aus Popova, D. (2006b, S. 33), und an den mit * gekennzeichneten Stellen 
ergänzt. 

http://www.iom.int/germany/downloads/REAG-GARP-Programm%202009_Merkblatt%20lang.pdf
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Tabelle 11: Darstellung der verschiedenen Finanzierungsmittel bzw. Entschädigungen 
für Opfer von Frauenhandel101: Versagensgründe, Zuständigkeiten und Anwaltliche 
Vertretung 

Finanzierungs-
mittel 

Versagungsgründe Zuständige Behörde/ 
Zuständiges Gericht 

Anwaltliche 
Vertretung 

AsylbLG Verweigerung einer 
Arbeitszuweisung 

Der örtliche 
Leistungsträger / 
Sozialgerichte 

nicht 
erforderlich 

SGB XII 
(Hilfe zum 
Lebens-
unterhalt) 

• Leistungsberechti-
gung nach 
AsylbLG oder 
SGB II 

• Einreise zum 
Zweck Sozialhilfe 

Behörde für Soziales und 
Familie 

empfehlenswert 

SGB II  
(Grund-
sicherung) 

• Stationäre 
Unterbringung 

• Ausbildung oder 
Studium 

• Altersrente 

• Behörde für Soziales 
und Familie 

• Widerspruch (inner-
halb von 1 Monat) bei 
der Arbeitsagentur 

• Klage beim 
Sozialgericht 

nicht 
erforderlich 
empfehlenswert 

Adhäsions-
verfahren 

der Antrag ist: 
• unzulässig 
• unbegründet 
• ungeeignet 

abhängig vom Ausmaß 
der Straftat beim 
Amtsgericht oder 
Landesgericht 

nicht 
erforderlich 
empfehlenswert 

Zivilrechtl. 
Schmerzensgeld- 
bzw. Schadens-
ersatzanspruch 

 Klage ab 5.000 Euro nur 
am Landgericht möglich  

Klage ab 5.000 
Euro nur mit 
Anwalt 

OEG keine (rechtzeitige) 
Anzeigeerstattung 
Verwicklung in die 
organisierte 
Kriminalität 

• Versorgungsamt* 
• Klage* beim 

Sozialgericht 
(ausnahmsw. 
Verwaltungsgericht) 

nicht 
erforderlich 

5.2 Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel 

Um die Bekämpfung des Frauenhandels besser zu koordinieren, hat die Bundesregierung im 
Frühjahr 1997 die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel eingerichtet. Dieser gehören 
die zuständigen Bundesressorts, das Bundeskriminalamt sowie Vertretungen der Länder 
und Nichtregierungsorganisationen an. 

                                                      
101 Die Übersicht wurde übernommen aus Popova (2006b, S. 33) und an den mit * gekennzeichneten Stellen 

ergänzt. 
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Zu den Aufgaben der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel gehören: 

• ein kontinuierlicher Informationsaustausch über die vielfältigen Aktivitäten in 
den Bundesländern sowie in den nationalen und internationalen Gremien, 

• eine Analyse der konkreten Probleme bei der Bekämpfung des Frauenhandels, 

• die Erarbeitung von Empfehlungen und gegebenenfalls gemeinsamen Aktionen 
zur Bekämpfung des Frauenhandels. 

Zu den konkreten Ergebnissen zählen: 

• Vorschläge für die Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz bezüglich den 
Umgangs mit Opfern von Menschenhandel (zum Beispiel Mindestfrist von vier 
Wochen für den Vollzug der Abschiebung), 

• die Erarbeitung eines Kooperationsmodells für einen speziellen Zeuginnen-
schutz, die nicht in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden können 
oder wollen (bereits Grundlage entsprechender Modelle in einzelnen Bundes-
ländern), 

• die Erarbeitung einer Handreichung für die Behörden nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz und für die Sozialhilfeträger zur Zuständigkeit bei Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. dem Bundessozialhilfegesetz an 
Opfer von Menschenhandel, 

• die Erarbeitung einer Empfehlung für die Bundesländer zum Anwendungs-
bereich des Opferentschädigungsgesetzes für Opfer von Menschenhandel, 

• die Erarbeitung einer Handreichung zur Zulassung von ausländischen Arbeit-
nehmerinnen zum Arbeitsmarkt im Rahmen von Zeugenschutzprogrammen der 
Länder, 

• die Durchführung von speziellen Fortbildungen des Bundeskriminalamtes im 
Bereich der Polizei, 

• Erarbeitung eines „Arbeitspapiers zur Standardisierung der Aus- und Fort-
bildung im Bereich Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung“. 

5.2.1 Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt 
an Frauen im Migrationsprozess e. V. (KOK e. V.) 

Der Bund fördert die bundesweite Vernetzung der Fachberatungsstellen im Bereich der 
Bekämpfung des Frauenhandels und der Gewalt im Migrationsprozess, den Bundesweiten 
Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrations-
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prozess e. V. (KOK e. V.), die jährlichen Vernetzungstreffen der Fachberatungsstellen und 
verschiedene Einzelmaßnahmen.102 

Der Koordinierungskreis e. V. ist ein bundesweit einzigartiger Zusammenschluss aus 39 
Frauenorganisationen und Fachberatungsstellen, die sich gegen Frauenhandel und Gewalt 
an Migrantinnen einsetzen. Der KOK e. V. bildet sowohl national auch als international die 
Schnittstelle zwischen Fachberatungsstellen, Politik und Öffentlichkeit sowie relevanten 
Kooperationspartnern. 

Zu den Aufgaben des KOK e. V. gehören:103 

• Bekämpfung jeglicher Gewalt an Frauen im Migrationsprozess 

• Sensibilisierung der Öffentlichkeit und relevanter Institutionen für die Themen 
Frauenhandel und Gewalt an Migrantinnen 

• Umsetzung nationaler und internationaler Standards im Umgang mit den Be-
troffenen 

• Verbesserung der aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Situation von Migrantinnen 

• Recherche und Sammlung von Informationen zu den Themen, die im Zusammen-
hang mit Frauenhandel und Gewalt gegen Migrantinnen aktuell und relevant sind. 
Der KOK e. V. verfasst dazu Stellungnahmen und bringt den Handlungsbedarf in 
Gremien, Politik und Öffentlichkeit ein. 

• Öffentlichkeitsarbeit  

• Gremien- und Vernetzungsarbeit - bundesweit und international 

Die Expertise des KOK e. V. und der Fachberatungsstellen wird in die Bund-Länder-
Arbeitsgruppe Frauenhandel, in die politische Arbeit zu diesem Themenbereich und in 
Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Der KOK e. V. ist sowohl für die Bundesregierung 
als auch für internationale Gremien zentraler Ansprechpartner. 

Der KOK e. V. veröffentlicht zahlreiche Fachbeiträge zum Thema „Menschenhandel“.104 
Ausgewählte Themen von Publikationen des KOK. e. V. mit Bezug zu Deutschland sind: 

• Frauen handeln - Neuauflage 2009 

                                                      
102 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2009). Bekämpfung des Menschen-

handels auf nationaler Ebene. Verfügbar unter: http://www.bundespruefstelle.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/ 
gleichstellung,did=73024.html, Online Zugriff am: 21. 10. 2009. 

103 Vgl. KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrations-
prozess e. V. (2009). Schwerpunkte. Verfügbar unter: http://www.kok-buero.de/index.php?idcat=23&lang=1, 
Online Zugriff am: 21. 10. 2009. 

104 S. KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrations-
prozess e. V. (2009). Publikationen. Verfügbar unter: http://www.kok-buero.de/index.php?idcat=161&lang=1, 
Online Zugriff am: 30. 09. 2009. 

http://www.bundespruefstelle.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/gleichstellung,did=73024.html
http://www.kok-buero.de/index.php?idcat=23&lang=1
http://www.kok-buero.de/index.php?idcat=161&lang=1
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• Übersicht: Nationale Berichterstatter oder vergleichbare Einrichtungen zu 
Menschenhandel (2009)  

• Leistungen nach SGB II / XII für Angehörige eines EU-8-Mitgliedstaates, 
Bulgariens oder Rumäniens, bei denen konkrete Hinweise vorliegen, dass sie 
Opfer von Menschenhandel geworden sind (2009) 

• Problemanalyse - Ausbeutung und Missbrauch im Rahmen von Au-Pair 
Verhältnissen (2008) 

• Studie zum Thema Gewalt an Migrantinnen (2008)  

• Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes- 
Anmerkungen und Empfehlungen für den KOK und seine Mitglieds-
organisationen (2008) 

• Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft (2007) 

• Internationale und europäische Rechtsinstrumente zur Bekämpfung des 
Menschenhandels (2007) 

• Broschüre zur Geltendmachung von Leistungsansprüchen nach dem Opfer-
entschädigungsgesetz (2007) 

• Arbeitspapier zur Standardisierung von Aus- und Fortbildung im Bereich 
Menschenhandel (2007) 

• Darstellung finanzieller Möglichkeiten für Opfer von Frauenhandel (2006) 

• Auswertung der EU-Studie "Nationale Gesetzgebung zu Prostitution und 
Frauen-/Kinderhandel" (2006) 

• Schattenbericht unter Art. 6 CEDAW (Frauenhandel) zum Staatenbericht der 
deutschen Bundesregierung (2006) 

• Praktische Auswirkungen des Opferrechtsreformgesetzes auf die Situation von 
Frauenhandel betroffener Frauen (2006) 

• Länderfonds zur Unterstützung von Opfern von Menschenhandel in Deutschland 
(2005) 
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6 EU–FÖRDERPROGRAMME MIT BEZUG ZUM THEMA 
„MENSCHENHANDEL ZUM ZWECK SEXUELLER 
AUSBEUTUNG“ 

6.1 Übersicht: EU–Programme 

Zunächst wird eine Übersicht der im Rahmen der Projektrecherche identifizierten rele-
vanten EU–Förderprogramme gegeben, die Bezug zum Thema Menschenhandel zum 
Zweck sexueller Ausbeutung aufweisen. In den Quellenangben werden jeweils die 
relevanten EU-Dokumentationen genannt, die Grundlage der Projektbeschreibungen sind, 
soweit keine weitergehenden Projektunterlagen zur Verfügung standen. 

 

Programm Laufzeit Ziele 

GROTIUS –  
Zivilsachen  

1996 – 
2002 

• Förder- und Austauschprogramm für 
Rechtsberufe im Bereich des Zivilrechts 

• Erleichterung der justiziellen Zusammenarbeit 
zwischen Mitgliedstaaten durch die 
Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis der 
Rechts- und Gerichtssysteme  

GROTIUS II –  

Strafsachen  

1996 – 
2002 

• Förderung der Fortbildung, des Austauschs von 
Sachkunde sowie von Arbeitsprogrammen im 
Bereich des Strafrechtssystems 

• Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den 
Rechtsberufen in den Mitgliedstaaten  

OISIN I + II 1996 – 
2002 

• Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den 
Polizei- und Zollbehörden 

• Bekämpfung der Drogen-, Terrorismus- und 
Cyberkriminalität 

STOP I + II 1997 – 
2002 

• Koordination von Initiativen und zum 
Austausch von Informationen bezüglich 
Verbrechen im Bereich des Menschenhandels, 
einschließlich der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern und Frauen 

FALCONE 1998 – 
2002 

• Stärkung der Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung des organisierten Verbrechens 
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Programm Laufzeit Ziele 

ODYSSEUS 1998 – 
2001 

• Ausbildungs-, Informations-, Studien- und 
Austauschprogramm  

• Förderung der effizienten Zusammenarbeit der 
Verwaltungen der Mitgliedstaaten in den 
Bereichen Asyl, Einwanderung und 
Überschreiten der Außengrenzen 

HIPPOKRATES 2001 – 
2002 

• Förderung und Stärkung der Beziehungen 
zwischen öffentlichen und privaten Stellen, die 
an der unionsweiten Prävention von 
Verbrechen beteiligt sind 

• Schaffung eines Rahmens für den Austausch, 
die Aus- und Fortbildung sowie die 
gegenseitige Zusammenarbeit in dem Bereich 

AGIS 2003 – 
2006 

• Förderung der Zusammenarbeit in Strafsachen 
und Verbrechensbekämpfung durch Polizei, 
Justiz und Fachleute aus den EU–
Mitgliedsstaaten und Kandidatenländern 

ARGO 2002 – 
2006 

• Verwaltungszusammenarbeit in den Bereichen 
Asyl, Visa, Einwanderung und Außengrenzen 

DAPHNE 
Inititative, I + II 

1997 – 
2013 

• Bekämpfung der Gewalt gegen Kinder, 
Jugendliche und Frauen 

ISEC 2007 – 
2013 

• Kriminalprävention und 
Kriminalitätsbekämpfung 
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Abbildung 6: EU–Förderprogramme – Eine Übersicht* 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
    

GROTIUS GROTIUS II                       

OISIN OISIN II                       

  STOP STOP II                       

    FALCONE                       

    ODYSSEUS                         

          HIPPOKRATES                       

              AGIS               

            ARGO               

  DAPHNE INITIATIVE DAPHNE  DAPHNE II DAPHNE III 

                      ISEC 
 

* Informationen über die EU – Programme sind den Internet-Seiten der Europäischen Union entnommen:  

Abgelaufene Programme: Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_expired_en.htm, sowie unter 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_2004_2007_en.htm, Online Zugriff am: 12. 09. 2009.  

Aktuelle Programme: Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm, Online Zugriff am: 12. 09. 2009. 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_expired_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_2004_2007_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm
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6.2 EU-geförderte Projekte zum Thema „Menschenhandel zum Zweck 
sexueller Ausbeutung“ 

An dieser Stelle werden nur diejenigen EU–Förderprogramme inhaltlich näher erläutert, 
welche für das Kompendium als relevant erachtet wurden, d. h. durch welche Projekte 
finanziert wurden bzw. werden, die sich direkt mit Menschenhandel zum Zweck sexueller 
Ausbeutung beschäftigen.  

Die Auswahl der Projekte und eine allgemeine Projektbeschreibung basiert auf der 
Dokumentation der Kommission über EU-geförderte Projekte der verschiedenen Programme 
(„List of selected projects“). Diese wurde in nachfolgender Aufstellung auch dort berück-
sichtigt, wo keine weiteren Projektinformationen zugänglich waren.  

Verwendet wurden die folgenden Dokumente:  

• Europäische Kommission (2001). Commission Staff Working Paper: Forth Report of the 
Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the 
GROTIUS, STOP and OISIN programmes and third report of the Commission to the 
European Parliament and the Council on the implementation of the ODYSSEUS and 
FALCONE Programmes (2000) (Rep. No. SEC(2001) 903).105 

• Europäische Kommission (2003). Commission Staff Working Paper: Fifth Report of the 
Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the 
Title VI programmes (GROTIUS II-Criminal, STOP II and OISIN II, HIPPOCRATE 
and FALCONE programmes (Year 2001) (Rep. No. SEC(2003) 316).106 

• Europäische Kommission (2003). Commission Staff Working Paper: Sixth Report on the 
implementation of the Title VI programmes (GROTIUS II-Criminal, OISIN II, STOP 
II, Hippocrate and Falcone programmes. Year 2002. (Rep. No. SEC(2003) 1176).107 

• Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit (o. J.) List of 
selected projects AGIS in 2006.108 

                                                      
105 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/expired/guidelines/2002/reporttotal_2000_en.pdf, 

Online Zugriff am: 09. 06. 2009. 
106 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/doc/sec_2003_316_en.pdf, Online 

Zugriff am: 09. 06. 2009. 
107 Verfügbar unter: http://www.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/doc/ 

2002_report_previous_programme.pdf, Online Zugriff am: 09. 06. 2009. 
108 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/doc/ 

selected_projects_2006_en.xls, Online Zugriff am: 09. 06. 2009 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/expired/guidelines/2002/reporttotal_2000_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/doc/sec_2003_316_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/doc/2002_report_previous_programmes.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/doc/selected_projects_2006_en.xls
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• Europäische Kommission (2005). Commission Staff Working Document: Second annual 
report to the European Parliament and the Council on the implementation of the AGIS 
programme. YEAR 2004 (Rep. No. Sec(2005) 1764).109 

• Europäische Kommission (2005). Commission Staff Working Document: First annual 
report to the European Parliament and the Council on the implementation of the AGIS 
programme. YEAR 2003 (Rep. No. Sec(2005) 542).110 

• Europäische Kommission (2006). Commission Staff Working Document: Third annual 
report to the European Parliament and the Council on the implementation of the AGIS 
programme. YEAR 2005 (Rep. No. Sec(2006) 1535).111 

• Europäische Kommission (o. J.) , Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit 
Evaluation of projects 2003 - final list of selected projects ARGO call for proposals 
2003.112 

• Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit (o. J. ) 
Prevention of and Fight Against Crime. Action Grants 2008 - Conclusion.  

• Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit (o. J.) ISEC 
2007 Action Grants.113 

• Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit (o. J.) 
Evaluation of projects 2002 - final list of selected projects ARGO call for proposals 
2002.114 

• Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit (o. J.) List of 
selected projects ARGO call for proposals 2004 (first call).115 

                                                      
109 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/doc/sec_2005_1764_en.pdf,  

Online Zugriff am: 09. 06. 2009. 
110 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/doc/sec_2005_542_en.pdf,  

Online Zugriff am: 09. 06. 2009. 
111 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/doc/sec_2006_1535_en.pdf,  

Online Zugriff am: 09. 06. 2009. 
112 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/ 

list_grants_awarded_2003_en.pdf, Online Zugriff am: 09. 07. 2009. 
113 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/doc/projects_2007_en.pdf, Online Zugriff am: 

09. 07. 2009. 
114 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/ 

list_grants_awarded_2002_en.pdf, Online Zugriff am: 09. 07. 2009. 
115 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/ 

list_grants_awarded_2004_01_en.pdf, Online Zugriff am: 09. 07. 2009. 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/doc/sec_2005_1764_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/doc/sec_2005_542_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/agis/doc/sec_2006_1535_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/list_grants_awarded_2003_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/doc/projects_2007_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/list_grants_awarded_2002_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/list_grants_awarded_2004_01_en.pdf
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• Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit (o. J.) List of 
selected projects ARGO call for proposals 2004 (second call).116 

• Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit (o. J.) List of 
selected projects ARGO 2005 Mini Work Programme.117 

• Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit (o. J.) List of 
selected projects ARGO 2005 General Call for Proposals.118 

• Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit (o. J.) Projects 
accepted for funding ARGO 2006 specific (urgent) actions.119 

• Europäische Kommission (2009). Daphne Toolkit. Verfügbar unter 
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/, Online Zugriff am: 09. 07. 2009. 

• Europäische Kommission (o. J.). List of selected projects Daphne 2006. 

• Europäische Kommission (o. J.). List of selected projects Daphne 2007. 

• Europäische Kommission (o. J.). List of selected projects ISEC 2007.120 

• Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit (o. J.). 
Prevention of and Fight Against Crime: Action Grants 2008 – Conclusion.  

 

                                                      
116 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/ 

list_grants_awarded_2004_02_en.pdf, Online Zugriff am: 09. 07. 2009. 
117 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/ 

argo_2005_mwp_%20amounts_granted.pdf, Online Zugriff am: 09. 07. 2009. 
118 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/ 

argo_2005_gcp_%20amounts_granted.pdf, Online Zugriff am: 09. 07. 2009. 
119 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/ 

argo_2006_sa_amounts_granted.pdf, Online Zugriff am: 09. 07. 2009. 
120 Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/doc/ 

projects_2007_en.pdf, Online Zugriff am: 09. 07. 2009. 

http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/list_grants_awarded_2004_02_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/argo_2005_mwp_%20amounts_granted.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/argo_2005_gcp_%20amounts_granted.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/argo/doc/argo_2006_sa_amounts_granted.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/doc/projects_2007_en.pdf
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6.2.1 STOP 

STOP: 1997 – 2000 

Das Programm wird von der Europäischen Kommission finanziert und unterstützt die 
Koordination von multidisziplinären Initiativen und den Austausch von Informationen 
bezüglich Verbrechen im Bereich des Menschenhandels, einschließlich der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern und Frauen. 

Ziele 

• Förderung koordinierter Initiativen zur Bekämpfung des Menschenhandels und 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern, zur Auffindung vermisster Minderjähriger 
und zum Einsatz von Telekommunikationsmitteln im Bereich Menschenhandel 
und sexueller Ausbeutung von Kindern 

• Im Sinne dieser gemeinsamen Maßnahme sind unter „Personen, die für Maß-
nahmen gegen Menschenhandel und die Ausbeutung von Kindern zuständig sind“ 
folgende Personengruppen zu verstehen, sofern sie eine entsprechende Zu-
ständigkeit haben: Richter, Staatsanwälte, Angehörige von Polizeidiensten, 
Beamte, Angehörige von öffentlichen Dienststellen, die für die Einwanderung und 
Grenzkontrollen, das Sozialrecht, die Verhütung oder Bekämpfung des 
Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung von Kindern, die Betreuung der 
Opfer oder die Behandlung der Täter zuständig sind  

STOP II: 2000 – 2002  

Das Programm soll die Prävention des Kinderhandels, der Kinderpornographie und die 
Gewalt gegen Kinder unterstützen und Opferhilfe fördern. 

Ziele 

• Ausarbeitung, Umsetzung und Bewertung einer europäischen Politik in o. g. 
Bereich 

• Förderung der Vernetzung und Verbreitung von Informationen, Verbesserung der 
wissenschaftlichen und technischen Forschung 

• Förderung der Beteiligung der Beitrittsländer an den einzelnen Maßnahmen 

• Förderung der Zusammenarbeit mit Drittländern und den zuständigen inter-
nationalen Organisationen 
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Projekt: 2000/STOP/128 

Titel:  

Trafficking in Human Beings and Sexual Exploitation of Women and Child 

Projektlaufzeit:   

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Comisaria General de Extranjeria y Documentation 

Land: ES Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt setzte sich mit dem Problem des Menschenhandels aus den Regionen 
Lateinamerika, Osteuropa und Subsahara-Afrika nach Spanien auseinander. Zur besseren 
Kooperation sollten die Teilnehmer des Projektes die gegenwärtige Situation im Bereich 
Gesetzgebung, sozialen Probleme etc. untersuchen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

 

Programm: 

STOP 

2000 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 

 
 



 MENSCHENHANDEL ZUM ZWECK SEXUELLER AUSBEUTUNG 

 

Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009)   77 

 

 

 

 

 

 

 



PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

78    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

Projekt: 2000/STOP/137 

Titel:  

MON – EU – TRAF – A Pilot Study on the Three European Union Key 
Immigration Points for Monitoring the Trafficking of Human Beings, for The 
Purpose of Sexual Exploitation Across the European Union 

Projektlaufzeit: 2000 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime 

Land: IT Beteiligte Länder: ES, FI 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Entwicklungen / Trends 

 Lagebeschreibung - Hellfeld 

 Rechtsgrundlagen 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt diente der Entwicklung eines Instruments zur Verbesserung der statistischen 
Datenlage und Informationsquelle im Bereich Menschenhandel, um das Phänomen des 
Menschenhandels zum Zweck sexueller Ausbeutung zu quantifizieren.  

Es eine Methode dar, mit der bessere, qualitativ und quantitativ vergleichbarere Informa-
tionen über Menschenhändlerringe gesammelt werden sollen (Rekrutierer bzw. 
Anwerber, Transporteur, Ausbeuter, sonstige Mittelsmänner und Klienten), um 
Empfehlungen für Präventivmaßnahmen geben zu können.  

Programm: 

STOP 

2000 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 

Literatur: 

siehe: 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Das vorliegende Projekt wurde in fünf Phasen durchgeführt:  

Phase 1: Entwicklung der drei Datenerfassungsmodellen („Model Spreadsheets“). 
Modell 1 soll Besonderheiten der nationalen Strafgesetzgebung ermitteln, indem es 
strafrechtliche Sanktionen in den jeweiligen Ländern untersucht. Modell 2 dient der 
Sammlung von Informationen über die Verfügbarkeit und Eignung existierender 
statistischer Informationen in den jeweiligen Ländern und Modell 3 dient der Erfassung 
von möglichst homogenen und vergleichbaren qualitativer und quantitativen Daten aus 
Fällen polizeilicher Ermittlungen, gerichtlicher Verfahren und aus Fällen im Bereich der 
NRO. 

Phase 2: Sammlung relevanter Informationen zur Erstellung der drei „Model 
Spreadsheets“. Hierbei wurden sowohl Primärquellen (z.B. nationale Gesetzgebung 
bezüglich Menschenhandel, Ermittlungsverfahren und juristische Fälle mit Menschen-
handelsbezug), als auch Sekundärquellen (öffentliche und nicht-öffentliche Datenbanken 
zu Menschenhandel, Experteninterviews und sonstige veröffentlichte und unveröffent-
lichte Dokumente zum Thema) genutzt. 

Phase 3: Anwendung der entwickelten Erfassungsmasken („Spreadsheets“) auf Daten 
aus den drei Testländerm Italien, Spanien und Finnland, durchgeführt durch das jeweils 
beteiligte wissenschaftliche Institut. 

Phase 4: Konzipierung der drei Länderberichte durch die jeweiligen wissenschaftlichen 
Institutionen.  

Phase 5: Konzipierung des Endberichts, in dem die drei Länderberichte, die Haupt-
ergebnisse des Projektes und die vorläufigen Handlungsempfehlungen zur Verbesserung 
bei der Generierung von quantitativen und qualitativen Daten und der effektiven 
Prävention des Phänomens dargestellt werden. 

Inhalt des Projektes: 

Unter der Leitung von Transcrime (Research Centre of the University of Trento, Italien), 
und seinen Kooperationspartnern (National Research Institute of Legal Policy, Finnland; 
Research Centre on Criminology University of Castilla – La Mancha, Spanien) wurde 
ein Instrument zur Datenerhebung im Bereich des Menschenhandels (Three Model 
Spreadsheets) entwickelt und auf die Länder Spanien, Italien und Finnland angewandt.  

Nach einer Danksagung, einem zusammenfassenden Bericht über die Studie und einer 
kurzen Einführung, folgt in Kapitel 4 zunächst ein Überblick über die EU-Initiativen zur 
Bekämpfung von Menschenhandel. Näher eingegangen wird hierbei u. a. auf den 
„Vorschlag für einen Gesamtplan zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des 
Menschenhandels in der Europäischen Union“ vom 28. Februar 2002. Dieser stellte zum 
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Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie eine der neuesten Initiativen in diesem Bereich 
dar. 

Kapitel 5 stellt ein Plädoyer für eine einheitliche Erfassung von Daten im Bereich 
Menschenhandel dar. Ziel sollte es sein, länderübergreifende Daten (sowohl quantitativ 
als auch qualitativ) zu ermitteln.  

Kapitel 6 stellt die Studie und ihre Ziele vor. Zu Anfang der Studie wurden die drei 
Modelle der Datenerhebungsraster („Model Spreadheets“) entwickelt, die die Erhebung 
verschiedener Datentypen ermöglichen sollen. Die einzelnen Erhebungsraster („Spread-
sheets“) sind im Anhang der Studie einsehbar und werden im nachfolgenden Kapitel 
näher beschrieben.  

Kapitel 7 beschreibt die Methodik der Datensammlung. 

Dabei liegt der Fokus in Kapitel 7.1 vornehmlich auf dem Prozess der Entwicklung der 
drei Modelle der Erhebungsraster („Model Spreadsheets“) und ihrer Anwendung auf die 
drei Länder Spanien, Italien und Finnland.  

Kapitel 7.2 definiert eine Reihe von zentralen Begriffen, die im Rahmen der Entwicklung 
der Studie wichtig waren:  

• Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung (gemäß Palermo-Protokoll 
und EU Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des Menschenhandels) 

• Organisierte kriminelle Gruppen  

• Schweres Verbrechen (serious crime) 

• Indirekte Indikatoren 

• Datenbank  

• NRO - Fall (NGO case) 

Kapitel 8 stellt die Hauptergebnisse des Projektes vor, u. a. werden in den Unterkapiteln 
die Ergebnisse der Anwendung der drei Modelle der Datenerhebungsraster („Model 
Spreadsheets“) auf die drei Länder dargestellt. Dafür wurden die wichtigsten 
Informationen aus den jeweiligen Länderberichten extrahiert und in komprimierter Form 
wiedergegeben. 

Kapitel 8.1 behandelt die mit dem ersten Erhebungsraster („Model Spreadsheet 1“) 
durchgeführte Analyse der strafrechtlichen Bestimmungen der Länder Italien, Finnland 
und Spanien für den Menschenhandel und konzentriert sich dabei besonders auf 
Probleme, die eine effektive Datensammlung und den Informationsaustausch in diesem 
Bereich behindern könnten. Dabei werden der Mangel an homogenen Daten über 
Straftaten innerhalb des jeweiligen Staates im Bereich des Menschenhandels zum Zweck 
sexueller Ausbeutung und die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen kritisiert, welche 
nicht zwangsläufig an die vereinbarten internationalen Standards angepasst sind.  
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Kapitel 8.2 behandelt die mit dem zweiten Erhebungsraster („Model Spreadsheet 2“) 
durchgeführte Analyse der Organisation vorhandener Informationsquellen in den 
jeweiligen Ländern und arbeitet die länderspezifischen Datenbanken zur quantitativen 
Informationsgenerierung über Opfer und Täter heraus. Am Ende des Kapitels werden 
Probleme in der Organisation vorhandener Datenbanken aufgelistet, welche die 
Datenerhebung und den Datenaustausch über Menschenhandel erschweren könnten und 
„best practice“ im Bereich der Datenerhebung aufgelistet. Es werden u. a. folgende 
Probleme genannt: Die Daten werden von einer Vielzahl unterschiedlicher Behörden 
gesammelt, die gesammelten Daten sind unterschiedlich, Informationen von NRO 
werden nicht genutzt. 

Kapitel 8.3 behandelt die mit dem dritten Erhebungsraster („Model Spreadsheet 3“) 
erfassten qualitativen (befassen sich mit Kennzahlen) und quantitativen Daten (befassen 
sich mit den Besonderheiten des Phänomens) über das Phänomen „Menschenhandel“ 
allgemein und Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung im Speziellen. Die 
Daten stammen aus Fällen polizeilicher Ermittlungen sowie aus gerichtlichen Verfahren 
der verschiedenen Länder. Abschließend werden in diesem Kapitel die aus den 
qualitativen Informationen gewonnenen Hauptergebnisse aufgelistet. 

• Untersuchungen über die Herkunft von Opfern des Menschenhandels zeigen, 
dass die Haupt-Rekrutierungspunkte sich immer in unterentwickelten Ländern 
befinden, in denen die Menschen in schlechten sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen leben. 

• Handelsrouten unterscheiden sich je nach Ausgangspunkt, jedoch gibt es immer 
einen bestimmten Grund für die Auswahl der Route: Schlupflöcher. Diese 
können geographischer, institutioneller bzw. bürokratischer Natur sein. 

• Der Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung stellt keinen isolierten 
Tatbestand dar, sondern steht immer mit weiteren Straftaten wie z. B. 
Korruption, Urkundenfälschung etc. in Verbindung.  

• Bei der Mehrheit der involvierten Akteure handelt es sich nicht um Individuen 
sondern um kriminelle Vereinigungen bzw. Netzwerke die oftmals auf 
transnationaler Basis operieren. 

• Die Dauer der Ausbeutung ist abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit der 
Beteiligten. Die Ausbeutung kann unbegrenzt andauern oder mit der 
vollständigen Rückzahlung der Schulden enden. Es liegen außerdem Hinweise 
vor, dass sich Prostituierte nur sehr selten spontan an die Polizei wenden. 
Vielmehr müssen sie hierzu von Sozialarbeitern und Angehörigen der Polizei 
erst überzeugt werden, auszusagen. 

• Die verfügbaren Informationen bezüglich der Orte an denen Ausbeutung 
stattfindet, lassen auf unterschiedliche Situation in den drei untersuchten 
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Ländern schließen. Allen Ländern gemein ist dabei, dass die Nachfrage 
offensichtlich die Lokalisation bestimmt. 

Kapitel 9 beschreibt die Schätzung der Größenordnung des Ausmaßes des 
Menschenhandels sowie des erzielten Umsatzes.  

Als Basis dienen die quantitativen Daten, die mit den entwickelten Erhebungsrastern 2 
und 3 („Model Spreadsheet 2 + 3“) erhoben wurden.  

Die resultierenden Schätzungen betreffen  

1. jährliche Opferzahlen 

2. den jährlichen Höchstumsatz durch den Verkauf gehandelter Menschen, d. h. 
Gewinne der Menschenhändler, die die Opfer von Herkunfts- in die Zielländer 
bringen, um sie den Ausbeutern zuzuführen 

3. Schätzung des jährlichen Höchstumsatz durch die sexuelle Ausbeutung der 
Opfer. 

Mit Hilfe der oben genannten Datenquellen wurde in diesem Kapitel eine Schätzung der 
beschriebenen Kennzahlen zum Menschenhandel und des monetären Umsatzes der 
Menschenhändler in den Ländern Italien, Spanien und Finnland vorgenommen. 

Kapitel 10 gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Datenerhebung und der Prävention.  

In Kapitel 10.1 werden Empfehlungen zu Leitlinien für eine verbesserte quantitative und 
qualitative Datensammlung (Straftaten und Datenbanken, zentrale Instanz für 
Datensammlung, Organisation der Datenbank, Monitoring System bezüglich Rechts-
sprechungsstatistiken, Informationen bezüglich Opfer, Informationen von NRO) gegeben.  

In Kapitel 10.2 werden Empfehlungen für eine effektivere Prävention des Menschen-
handels genannt (Methoden der Prävention, Interventionsbereich). 

Der Anhang der Studie besteht zum einen aus den drei Datenerhebungsrastern („Model 
Spreadsheets“), zum anderen werden die durch Anwendung der drei Erhebungsraster in 
den drei Länderstudien erzielten Ergebnisse ausführlich zusammengefasst. Dabei sind alle 
Länderberichte strukturell ähnlich aufgebaut: nach einer kurzen Einführung wird zunächst 
auf die Strafjustiz im jeweiligen Land eingegangen (u. a. Straftatbestand Menschen-
handel, Straftatbestand Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung und weitere 
verwandte Straftatbestände). Danach werden die vorhandenen öffentlichen und nicht -
öffentlichen Sekundärquellen des Phänomenbereichs aufgelistet. Anschließend wird der 
Prozess des Menschenhandels in den jeweiligen Ländern beschrieben (u. a. Phänomen, 
Opfer, Täter). Abschließend werden zu einigen Ländern zusätzlich Kommentare und 
Empfehlungen zur Methode der Datensammlung und zu Schätzungen der Kennzahlen zu 
Opfern von Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung im jeweiligen Land 
gegeben. 
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Literatur: 

• Savona, E. U., Di Nicola, A. & Decarli, S. (Hrsg). (2002). MON-EU-TRAF - A Pilot 
Study on the three European Union Key Immigration Points for Monitoring the 
Trafficking of Human Beings, for the Purpose of Sexual Exploitation across the 
European Union (Transcrime Reports No. 3). Trento.  
Verfügbar unter: http://transcrime.cs.unitn.it/tc/fso/transcrime_reports/03_MON-EU-
TRAF.pdf, Online Zugriff am: 09. 09. 2009. 
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Projekt: 2000/STOP/148 

Titel:  

Projecto de Rua em Rua 

Projektlaufzeit: 2000 bis 2001 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Faculdade de Psicologia de Ciencias da Educacao da Universidade do Porto 

Land: PT Beteiligte Länder: 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
 (Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Schutz der Opfer des MH: Bedenkzeit (4- Wochen-Frist) 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war es, die aktuelle Situation der Prostitution und den Stand des 
Menschenhandels in Porto und Matasinhos zu erfassen und somit Rückschlüsse auf die 
sozialen Probleme zu ziehen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Die Daten wurden mittels Fragebögen, Interviews und persönlichen Erzählungen der 
Betroffenen gesammelt.  

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Programm: 

STOP 

2000 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 NRO / FBS 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

• Manita, C. & Oliveira, A. (2002). Estudo de caracterizacao da Prostitucao de Rua no 
Porto e Matosinhos. Porto. 
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Projekt: 2001/STOP/104 

Titel:  

Preventing the Organised Sexual Exploitation of Women and Children – A 
Practitioners Response 

Projektlaufzeit: 2002 bis 2003 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
An Garda Siochana 

Land: IE Beteiligte Länder: NL, DE, UK 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Gegenstand des Projektes war ein praxisbezogenes Austauschprogramm und ein Seminar 
bzw. eine Konferenz zum Phänomen „Menschenhandel zum Zweck sexueller 
Ausbeutung“. Ziel war es, den Austausch von „best practice” zu fördern und Netzwerke 
aufzubauen.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Vorgehen: Austausch von „best practice“ durch gegenseitige Besuche und eine 
Konferenz. Zudem fand eine Evaluation der Konferenz statt. Die Evaluation erfolgte mit 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
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Hilfe der in Anhang A (pre-conference questionnaire form) und Anhang B (post-
conference questionnaire form) angehängten Fragebögen durchgeführt.  

Inhalt des Projektes:  

Der Evaluationsbericht des Projektes ist in drei Kapitel unterteilt, wobei Kapitel 1 
zunächst eine kurze Einführung bezüglich des Projektes gibt, um in einem weiteren 
Schritt die Hintergründe, Programmziele und die erwarteten Ergebnisse des Projektes 
darzustellen.  

In Kapitel 2 wird die Evaluation der Konferenz beschrieben. Teilnehmer der Konferenz 
waren sieben Polizeibeamte, zehn Repräsentanten irischer NRO, ein Sozialarbeiter und 
ein Politikberater aus den Ländern Irland, Vereinigtes Königreich, Niederlande und 
Deutschland. Die Evaluation basierte auf den 19 ausgewerteten Fragebögen (pre-
conference questionnaire form bzw. post-conference questionnaire form) der Konferenz-
teilnehmer.  

Kapitel 3 ist der Abschlussbericht zur Konferenz. Er enthält neben grundlegenden 
Informationen zum Projekt u. a. eine Teilnehmerliste der Konferenz. Der Abschluss-
bereicht setzt sich vorrangig mit der Evaluation der praktischen Umsetzung des 
Projektes auseinander. 

Anhang C präsentiert eine detaillierte Darstellung über den Programmablauf der 
Besuche von Mitarbeitern der Garda Siochana in den Niederlanden, im Vereinigten 
Königreich und in Deutschland. Darauf folgt der Programmablauf des Hauptseminars, 
zu welchem Teilnehmer aus Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten 
Königreich nach Dublin eingeladen wurden. 

Literatur: 

• An Garda Siochana (Hg.). (o. J.). Final Report - Preventing the Organised Sexual 
Exploitation of Women and Children - A Practitioners Response. Dublin. 

 

 

 

 



PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

88    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

Projekt: 2001/STOP/106 

Titel:  

Seminar on Exchange of Information and Best Practices Regarding Protection 
Schemes for Victims of Trafficking in the EU Member States and Selective 
Candidate and Third Countries 

Projektlaufzeit: 2002  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Organization for Migration (IOM) 

Land: BE Beteiligte Länder: SE, AL, AT, CZ, GE, HU, IT, NL, ES, UA 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Phänomenbereich - Entwicklungen / Trends 

 Lagebeschreibung - Hellfeld 

 Rechtsgrundlagen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Bildung / Ausbildung von Opfern 

 Schutz der Opfer des MH: Opferentschädigung 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH  
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Schutz der Opfer des MH: Bedenkzeit (4- Wochen-Frist) 

 Strafverfahren 

 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 



 MENSCHENHANDEL ZUM ZWECK SEXUELLER AUSBEUTUNG 

Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009)   89 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Bei dem Projekt handelt es sich um ein zweitägiges Seminar, das im Dezember 2002 in 
Madrid durchgeführt wurde. Vorrausgegangen war dem Seminar eine Länder-
vergleichsstudie im Bereich Hilfe und Schutz von Opfern des Menschenhandels. Ziel 
des Projektes war die Förderung des Erfahrungsaustauschs und des Dialogs sowie der 
Kooperation der wesentlichen Akteure im Bereich Bekämpfung des Menschenhandels. 
Neben der Ländervergleichsstudie liegt der Fokus auf den gesetzlichen Regelungen auf 
VN und EU Ebene. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Für die Ländervergleichsstudie wurden von IOM Brüssel insgesamt zehn Staaten 
ausgewählt. Davon sechs EU-Mitgliedsländer (Österreich, Belgien, Deutschland, 
Italien, Spanien und die Niederlande), zwei Anwärterstaaten (Republik Tschechien, 
Ungarn) und zwei Drittländer (Albanien, Ukraine).  

Die Studie basiert auf  

1. der Analyse von vorhergehenden Berichten und Studien  

2. der Analyse von Informationen im Bereich der Schutzmechanismen für Opfer , 
welche in den untersuchten Staaten zu Verfügung stehen und  

3. der Analyse von gesammelten Informationen zu „good practices“ im Bereich 
des Opferschutzes in den untersuchten Ländern.  

Der Analyse wurden primär schriftliche Quellen zugrunde gelegt. 

Inhalt des Projektes: 

Resultat ist der vorliegende Projektbericht, der in 5 Kapiteln die Inhalte und Resultate 
der durchgeführten Studie bzw. des Seminars präsentiert. 

Kapitel 1 gibt eine Einführung in die Studie, die Untersuchungsgegenstände und Ziele, 
den methodischen Ansatz und die Struktur der Studie. Für die Ländervergleichsstudie 
wurden von IOM Brüssel insgesamt zehn Staaten ausgewählt.  
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Kapitel 2 beschäftigt sich mit verschiedenen Konzepten und Definitionen des 
Phänomenbereichs Menschenhandel. Dabei werden, ausgehend von der VN-Ebene 
(Palermo-Protokoll), die Definitionen des Begriffs Menschenhandel der International 
Organization of Migration (IOM), der International Labour Organization (ILO), der 
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), der Global Alliance 
Against Trafficking in Women, der Europäischen Union und Europol kommentiert. 
Zudem werden die Definitionen bzw. gesetzlichen Regelungen zum Menschenhandel in 
den zehn Untersuchungsländern vorgestellt. Zuletzt stellt das Kapitel die für die Studie, 
wesentlichen Arbeitsdefinitionen vor (z. B. „Kind“, „Opfer des Menschenhandels“). 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Lagebewertung in den zehn Untersuchungsstaaten 
hinsichtlich des Rechtssystems und der rechtlichen Grundlagen im Bereich der Opfer 
des Menschenhandels. Hierbei werden die Definitionen des Begriffs „Opfer des 
Menschenhandels“ der einzelnen Länder mit den zuvor in Kapitel 2 genannten inter-
nationalen Definitionen verglichen und kommentiert. Um dem Leser eine bessere 
Vergleichsmöglichkeit zu bieten, wird die allgemeine Situation des Phänomenbereichs 
Menschenhandel in den jeweiligen Ländern sowie eine opferzentrierte Lagebewertung 
dargestellt. Anschließend werden in Form von Tabellen die wesentlichen gesetzlichen 
Bestimmungen, Implementation bzw. Strafverfolgung, Opferschutz und Opferhilfe, 
Infrastruktur, gegenwärtige politische Initiativen und wichtige Institutionen im Bereich 
Opferschutz und Opferhilfe aufgelistet. 

Kapitel 4 beschäftigt sich mit einer allgemeinen Beschreibung der Lage des Opfer-
schutzes. Dabei betonen die Autoren, dass die gegenwärtigen Modelle im Bereich 
Opferschutz vor allem die Bedürfnisse der Strafverfolgung priorisieren. Mit dem 
Hinweis, dass Opferschutz nicht per se den Schutz der Menschenrechte und der Würde 
eines Opfers bedeutet, wird eine Redefinition des Opferschutzes verlangt. 
Diesbezüglich wird die Stellung des Opfers anhand des Palermo-Protokolls und der 
EU-Rahmenvereinbarung diskutiert. Abschließend wird in dem Text für die 
Institutionalisierung einer „good practice“ des Opferschutzes und der Opferhilfe 
insbesondere im Hinblick auf die Themenbereiche „Aufenthaltsgenehmigung“, 
„Bedenkzeit“, „Zeugenschutzprogramm“ und „Strafverfahren“ plädiert. 

Kapitel 5 enthält Schlussfolgerungen und Empfehlungen auf Basis der durchgeführten 
Studie und der Ergebnisse des zweitägigen Seminars, das im Jahre 2002 durchgeführt 
worden ist. Dabei wird allgemein festgestellt, dass durch den Schutz der 
Menschenrechte der größte Nutzen in der Opferhilfe und dem Opferschutz erzielt 
werden kann. Dementsprechend wird für die Sensibilisierung der Gesellschaft durch die 
jeweilige Regierung, und zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen 
plädiert. Zudem werden drei Bereiche genannt und erläutert, die untrennbar mit einem 
effektiven und nachhaltigen Opferschutz verbunden sind: 

• Sozialhilfe 
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• Gesetzesvollzug – Die Strafverfolgung der Täter und Schutz der Opfer von 
Menschenhandel 

• Integration bzw. Reintegration der Opfer des Menschenhandel 

Des Weiteren wird gefordert die systematische Erhebung und Sammlung von 
Statistiken, die systematische Erfassung von Neugeborenen, die Errichtung von 
Netzwerken und überbehördliche Zusammenarbeit sowie die Durchführung einer 
Pilotstudie zur Machbarkeitsprüfung der Errichtung einer europäischen Datenbank in 
Zusammenarbeit mit Europol und Interpol. 

Literatur: 

• Apap, J. & Medved, F. (2003). Protection Schemes for Victims of Trafficking in 
Selected EU Member Countries, Candidate and Third Countries. Genf. 
Verfügbar unter: http://www.iom.hu/PDFs/Protection%20Schemes%20for 
%20VoT%20in%20EU%20Candidate%20and%20Third%20Countries.pdf,  
Online Zugriff  am: 22. 07. 2009. 

 

 

http://www.iom.hu/PDFs/Protection%20Schemes%20for%20VoT%20in%20EU%20Candidate%20and%20Third%20Countries.pdf
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Projekt: 2001/STOP/107 

Titel:  

Polizia e Traffico di Esseri Umani – Sistema dei Controlli e Protezione delle Viitime 

Projektlaufzeit: 2002  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Associazione IRENE 

Land: IT Beteiligte Länder: BE, UK, RO, CZ, MD, SK, AL 

Schlagworte: 
 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Aus- und Fortbildung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Bei dem Projekt: „Police and Traffic of People. Control System and Victim Protection“ 
handelte es sich um eine internationale Konferenz, die von der Associazione IRENE im 
Jahre 2002 organisiert wurde. Die vorliegende Publikation präsentiert die wesentlichen 
Ergebnisse des Konferenz. Ziel des Projektes war die Verbreitung der während des 
Seminars gewonnen Erkenntnisse, in Form eines Austauschs von Informationen und „best 
practices“ zwischen Polizei und Nichtregierungsorganisationen (NRO). 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

1. Durchführung einer Expertenkonferenz.  

2. Erstellung von Länderberichten und Abschlussbericht. Die Materialien stellen das 
Ergebnis einer Expertenkonferenz dar. 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 Polizei 
 NRO / FBS 

 

Literatur: 

siehe: 
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Inhalt des Projektes: 

Das vorliegende Dokument ist hauptsächlich in italienischer Sprache verfasst und  
präsentiert die wesentlichen Ergebnisse der Konferenz. Es findet sich zu jedem 
Themenbereich eine kurze Zusammenfassung in englischer Sprache. 

Der erste Teil beschäftigt sich mit der Verbrechensbekämpfung auf EU-Ebene und 
fokussiert hierbei insbesondere auf Gesetzesänderungen, Reorganisation der nationalen 
und internationalen Polizeikräfte und der implementierten Ermittlungsmethoden und -
verfahren. Der zweite Teil präsentiert die Erfahrungen der einzelnen Teilnehmerländer 
hinsichtlich der Aktivitäten von Polizei und NRO.  

Maria Paola Colombo Svevo beschreibt zusammenfassend die „good practice“ auf Basis 
der während des Seminars präsentierten Erfahrungen der Teilnehmerländer. Hierbei ist 
es Ziel, einen möglichen Ansatz zur Schulung von Einsatzkräften und beteiligten 
Organisationen zu skizzieren. Demnach lassen sich nach Analyse der Erfahrungen der 
Projektpartner drei Maßnahmen identifizieren: 

• Maßnahmen, die darauf abzielen Opfern zu helfen, indem sie die temporäre 
bzw. dauerhafte Integration in die Zielländer oder eine freiwillige Rückführung 
unter sicheren Umständen ermöglicht 

• Maßnahmen, die auf eine finanzielle Entschädigung des Opfers abzielen 

• Maßnahmen zum Schutz von Opfern, die als Zeugen fungieren 

Bezüglich möglicher Trainings- und Schulungsmaßnahmen wird die überbehördliche 
bzw. interdisziplinäre Zusammenarbeit betont. Trainings- und Schulungsmaßnahmen für 
Einsatzkräfte sollten beinhalten: 

• Wissensvermittlung über die bestehenden gesetzlichen Regelungen zum 
Phänomenbereich Menschenhandel 

• Eine Methodik, welche einen multidisziplinären Ansatz unterstützt 

• Analyse und Studium von „best practic“ und verschieden Ermittlungs-
methoden, wie z. B. Kreuzprüfungen und „proaktive“ Ermittlungsverfahren 

Maurizio Bernado stellt die die allgemeine Situation in der Lombardei (Italien) dar und 
betont die wichtige Rolle der lokalen Administration bei der Bekämpfung des 
Menschenhandels. Um effektiver gegen Menschenhandel vorgehen zu können, plädiert 
der Redner für spezielle Trainings- und Schulungenmaßnahmen, insbesondere für 
kommunale Einsatzkräfte. 

Teil 1: „Systems of controls and victims protection“: 

Daniela Rofi (Employment and Social Affairs Division, European Commision) 
beschreibt die Bemühungen der Europäischen Union bei der Bekämpfung des 
Phänomens Menschenhandel. Betont wird die Entwicklung eines globalen, integrierten 
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und interdisziplinären Ansatzes. Es wird hervorgehoben, dass eine Zusammenarbeit 
zwischen dem „Employment and Social Affairs Division“ und der „Justice and Internal 
Affairs Division“ unerlässlich sind. Etliche Programme zur Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz der Opfer wurden, laut Rofi, initiiert, z. B. Antrag auf 
Angleichung der Definitionen und Strafgesetzbücher in Bezug auf Menschenhandel 
innerhalb der EU. 

Willy Bruggeman (Deputy Director, Europol) betont die Bedeutung der internationalen 
Zusammenarbeit aufgrund des transnationalen Charakters des Phänomens Menschen-
handel. 

Diesbezüglich plädiert er dafür, die Bemühungen auf drei Schlüsselaspekte zu konzen-
trieren: 

• Alle involvierten Akteure sollten so eng wie möglich zusammenarbeiten. 

• Das Vertrauen sollte sowohl zwischen den nationalen und internationalen 
Kontrollbehörden als auch zwischen Einsatzkräften und Opfern gestärkt werden. 

• Methoden und Verfahren sollten transnational angeglichen werden. 

Maria Luisa Pellizari (Central Operating Service State Police, Italy) beschreibt die 
strukturellen und operationellen Veränderungen der Polizeikräfte in Italien, die als 
Reaktion auf die zunehmende Bedeutung Italiens als Ziel- und Transitland des Menschen-
handels, vorgenommen worden sind. Insbesondere das „Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza“ (Public Safety Department) hat seine zentrale und periphere Organisations-
struktur verändert. Der „Central Operating Service“ übernimmt hierbei die Koordination 
und Organisation aller Einsatzkräfte im Zuständigkeitsbereich. Zudem wurden innerhalb 
der mobilen Einsatzkräfte (Squadre Mobili) spezielle Abteilungen gegründet, die für 
Staatsbürger von Drittländern bzw. Nicht-EU Ländern zuständig sind. Des Weiteren 
wurden Arbeitsabläufe, Ermittlungsverfahren und Methoden standardisiert. 

Luigi Iandoli (Immigration Service and Border Police, Italy) beschäftigt sich mit den 
Regulationsmaßnahmen und gesetzlichen Instrumenten zur Kontrolle und Überwachung 
der Migrationsströme in Italien. Im Fokus stehen hierbei Artikel 12 und Artikel 18 des 
Immigrationsgesetz D. Lgs. 286 / 98. Artikel 12 regelt strafrechtliche Maßnahmen, 
während sich Artikel 18 auf Opferschutz und Opferhilfe bezieht. Letzterer ermöglicht die 
Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung für die Dauer von sechs Monaten, die bei 
Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses oder Aufnahme eines Studiums verlängert 
werden kann, unabhängig von der Kooperationsbereitschaft des Opfers. 

• Marie Anne Franquinet (Deputy General Attorney of the Court of Appeal of 
Liège, Belgium) berichtet über die implementierten Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Menschenhandels in Belgien. Demnach verfolgt Belgien einen 
multidisziplinären Ansatz, wobei die überbehördliche Zusammenarbeit und der 
Austausch von Informationen und Erfahrungen im Vordergrund stehen. 
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• Francoise de Bels (Federal Police, Belgium) beschäftigt sich mit den Kontroll-
maßnahmen im Zusammenhang mit Menschenhandel, wie sie von der 
belgischen Polizei ausgeübt werden. Hierbei konzentriert sich die belgische 
Polizei auf die Überwachung von Aktivitäten innerhalb öffentlicher Plätze und 
Privathaushalten, insbesondere durch die Kontrolle von Aufenthaltsgenehmi-
gungen. Mängel bestehen sowohl hinsichtlich der Schulung bzw. Training von 
Personal bezüglich rechtlicher Aspekte als auch der Fähigkeit Vertrauens-
verhältnisse zwischen Einsatzkräften und Opfern und anderen potentiellen 
Kooperationspartnern aufzubauen. 

• Paul Holmes (Metropolitan Police’ Club and Vice Unit, United Kingdom, 
MPCVU) berichtet über die Methoden und Erfahrungen der MPCVU in 
London. Aufgrund fehlender Regelungen im Bereich Menschenhandel im 
Vereinigten Königreich, wurde das sog. „proaktive“ Ermittlungsverfahren von 
der MPCVU entwickelt. Ermittlungsverfahren werden demnach nicht als 
Reaktion auf eine Anzeige, sondern auf Eigeninitiative eingeleitet. Daher ist 
das Sammeln und Verarbeiten von Informationen, die einen Rückschluss auf 
kriminelle Aktivitäten erlauben, notwendig. Die positiven Ergebnisse, die laut 
MPCVU erzielt wurden sprechen für ein „proaktives“ Vorgehen. 

Cristina Bagloni (Equal Opportunities Department, Italy) beschreibt die Rolle der 
italienischen Regierung bei der Bekämpfung des Menschenhandels. Demnach versucht 
die italienische Regierung dem Phänomenbereich Menschenhandel mit einem inter-
disziplinären Ansatz zu begegnen. Dieser sieht neben der Kontrolle und Strafverfolgung 
krimineller Aktivitäten auch den Schutz und die Hilfe für Opfer vor.  

Teil 2: „Collected Experiences" 

Die Länderberichte liegen ausschließlich in italienischer Sprache vor. Behandelt werden 
Albanien, Belgien, Italien, Vereinigtes Königreich, Tschechische Republik, Republik 
Moldawien, Rumänien und Slowakei. Zu jedem Länderbericht liegt jedoch eine 
Übersichtstabelle in englischer Sprache zur Kriminalisierung, zuständigen Institutionen, 
Opferschutz und Opferhilfe sowie Koordinierungsaktivitäten vor. 

Als Anhang liegt dem Dokument bei: 

• Council Framework Decision of July 2002 on combating trafficking in human 
beings (2002/629/JHA) 

• Art. 18 D. Lgs 286 / 98 Residence Permits for social protection grounds 

• Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, especially 
Women and Children, supplementing The United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, United Nations 2000 
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Literatur: 

• Colombo Svevo, M. P., Garavaglia, E., & D`Amico, M. (2002). Polizia e traffico degli 
esseri umani sistema dei controlli e protezione delle vittime – Police and trafficking in 
human beings. System of controls and victims protection. Milano.  
Verfügbar unter: http://www.irene.mi.it/irene/download/pubblicazioni/ 
2002_polizia&traffico.pdf.zip, Online Zugriff am: 07. 07. 2009. 
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Projekt: 2001/STOP/108 

Titel:  

Information to Raise the Awareness of the Public Opinion to Prevent and Fight the 
Trafficking of Human Beings – Dissemination of European Approaches to Care and 
Support for Victims Trough Seminars and a Web Portal 

Projektlaufzeit: 2001 bis 2002 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Caritas Diocesana di Roma 

Land: IT Beteiligte Länder: LT, ES, BG, EE, SE, FR, RO, 

Schlagworte: 
 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Bedenkzeit (4- Wochen-Frist) 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielte auf eine Verbesserung der Kooperation zwischen öffentlichen 
Institutionen und NRO im Bereich des Opferschutzes. Darüber hinaus sollten 
Opferschutzprogramme für ehemalige Opfer des Menschenhandels beschlossen werden, 
um eine Reintegration für diese zu vereinfachen.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Konferenzen, Seminare in den Projektländern, Plenarsitzungen mit Experten, 
Repräsentanten von Massenmedien und Politikern. Die Einrichtung eines Webportals soll 
die Kooperation zwischen Institutionen erleichtern. 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: 2001/STOP/109 

Titel:  

Conference on Human Trafficking 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Crown Prosecution Service - CPS 

Land: UK Beteiligte Länder: BE, DE, FR, NL, HU, CZ, RO, PL 

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Vorbereitung und Durchführung einer dreitätigen Konferenz bezüglich Menschenhandel. 
Dazu sollte im Nachgang ein Tagungsband erstellt werden, in dem die Reden der 
Konferenz, die gesetzlichen und administrativen Praktiken der jeweiligen Teilnehmer-
länder, eine Beschreibung der Hauptprobleme und Handlungsempfehlungen festgehalten 
werden sollten. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Projekt: 2001/STOP/112 

Titel:  

EVROPI: Seminar on Victimisation of Women Involved in Illicit Trafficking 
Networks with View their Sexual Exploitation 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Greek Ministry of Public Order - Department of International Police Cooperation 

Land: GR Beteiligte Länder: DE, DK,ES, EL, IT, NL, PT, CY, AL, BA, BG, HR, GE, 
MD, MK, YU, UA, RO, RU, SI 

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Seminar zur Vertiefung des Wissens über Menschenhandel zum Zweck sexueller 
Ausbeutung. Dabei sollten Erfahrungen und „best practice“ mit Fokus auf die 
Viktimisierung von Frauen ausgetauscht werden, um das Phänomen effektiver zu 
bekämpfen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Literatur: 
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Projekt: 2001/STOP/113 

Titel:  

Best practice Study of Inter - Agency Cooperation in Combating Traffic in Women 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
HANGE - International Reports Women and Society 

Land: L Beteiligte Länder: IT, CZ, RO, UK 

Schlagworte: 
 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Strafverfahren 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt hatte zum Ziel, internationale Informationen zu erfolgreichen Maßnahmen, 
„best practice“ und Hindernissen bei der überbehördlichen Zusammenarbeit im Bereich 
der Bekämpfung des Frauenhandels und der Unterstützung der Opfer zu sammeln und zu 
koordinieren, um einen „Best Practice Study Guide“ zu entwickeln. Zusätzlich sollten ein 
Verzeichnis der Organisationen, welches sich mit Frauenhandel in der Welt beschäftigen 
und ein Bericht mit dem Titel „Trafficking in Women in the World Today" veröffentlicht 
werden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Die „best practice" Studie wird mit Hilfe von Interviews von Opfern des Menschen-
handels sowie Experten, zuständigen Behörden und Organisationen aus den Bereichen 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Opferschutz, Strafverfolgung, Immigration, Kulturmediation, und Konsulate der Ziel- 
und Herkunftsländer erstellt. In Zusammenarbeit mit Organisationen, die im Bereich 
Opferhilfe und Opferunterstützung tätig sind, sollen die Ergebnisse der Studie in Italien, 
Griechenland, Republik Tschechien und Rumänien implementiert werden. 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: 2001/STOP/115 

Titel:  

Combining Forces Against Trafficking in 2001: A Capacity - Building Programme 
with 2 Regional Workshops, 4 Exchange Programmes, a Policy Conference, and a 
Web Site 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Caritasverband für das Bistum Essen e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder: ES, LT, I, UA 

Schlagworte: 
 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Websites 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war die Entwicklung von Kooperationsprogrammen und der Aufbau 
von Kapazitäten (capacity building) von lokalen und regionalen Regierungsvertretern, 
Sozialarbeitern und NRO, die im Bereich Bekämpfung von Menschenhandel tätig sind. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Im Rahmen des Projektes wurden zwei regionale Workshops, vier Austauschprogramme 
sowie eine Konferenz durchgeführt. 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
 Politik 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: 2001/STOP/122 

Titel:  

Networking – Exchange - Seminar, Sécu cités femmes; Victimes de la Traite à des 
Fins d’Exploitation Sexuelle et Coopération Transfrontalière – Échanges Suivi d’un 
Séminaire de Dissémination 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Forum Europeen pour la Sécurité Urbaine 

Land: Beteiligte Länder: FR, BE, DE, IT, NL, AL, CZ, LT, UA, BG, HU 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Rückführung der Opfer des MH 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war die Verbesserung der Unterstützung für Opfer des Menschen-
handels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, insbesondere im Rahmen der Opfer-
rückführung. Hierzu sollte ein Austauschprogramm zwischen Ziel- und Herkunftsländern 
etabliert werden. Basierend auf den resultierenden Erfahrungen, sollte ein Seminar 
veranstaltet werden. Die Ergebnisse des Seminars sollten in Form eines Berichtes 
veröffentlich werden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: 2001/STOP/128 

Titel:  

Prevention of and Fighting Against Trafficking in Human Beings with Particular 
Focus on Enhancing Co - operation in the Process to Enlarge the European Union 

Projektlaufzeit: 2002  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Internationale Organisation für Migration 

Land:  Beteiligte Länder: 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH  
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Oberstes Ziel der Konferenz war es, Gelegenheit zu einer Bestandsaufnahme der 
Entwicklungstrends des Menschenhandels sowie zur Erarbeitung politischer Maßnahmen 
für die Sicherung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu geben. 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 

 

Literatur: 

siehe: 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

An der Konferenz nahmen ca. 500 ausgewählte Teilnehmer aus den EU-Mitgliedstaaten, 
EU-Kandidatenländern und aus wichtigen Drittländern teil. Zudem wurden Experten 
und Wissenschaftler von unterschiedlichen Regierungen sowie internationalen und 
nationalen Organisationen, einschließlich NRO, eingeladen, um sich an der Entwicklung 
von Empfehlungen für eine neue europäische Politik zur Bekämpfung des 
Menschenhandels in einem erweiterten Europa einzubringen.  

Inhalt des Projektes: 

Die europäische Konferenz „Preventing and Combating Trafficking in Human Beings – 
Global Challenge for the 21st Century” brachte vom 18. - 20. September 2002 mehr als 
1000 Repräsentanten der EU-Mitgliedsstaaten, Beitrittsländer, Nachbarländer sowie der 
USA, Kanada, China, Internationaler Organisationen, intergouvernementaler 
Organisationen, NRO und Institutionen der Europäischen Union in Brüssel zusammen.  

Ziel der Konferenz war eine Bestandsaufnahme des Menschenhandels und der 
europäischen Bekämpfungsmaßnahmen. 

Die Brüsseler Erklärung ist das Resultat der dreitägigen Konferenz. Ziel derselben ist, 
die Zusammenarbeit auf europäischer und internationaler Ebene, die konkreten 
Maßnahmen, Standards, nachahmenswerten Verfahren und Mechanismen zur Verhütung 
und Bekämpfung des Menschenhandels weiterzuentwickeln.  

Folgende Punkte sind vor dem Hintergrund der Bekämpfung des Menschenhandels in 
der Brüsseler Erklärung enthalten: 

Kooperations- und Koordinationsmechanismen 

1. Koordinierung und Informationsaustausch 

• Intensivierung des internationalen Informationsaustauschs 
• Bereitstellung der notwendigen Ressourcen durch die Regierungen für die 

Bekämpfung des Menschenhandels 
• Anwendung der vorhandenen internationalen Instrumente in der Praxis 
• Integration der Kandidatenländer in die Kooperationsstrukturen zur 

Bekämpfung des Menschenhandels 
• Förderung der direkten Kontakte in der Zusammenarbeit zwischen Justiz- und 

Strafverfolgungsbehörden 

2. Europäische Sachverständigengruppe und nationale Strukturen  

• Einsetzung einer Sachverständigengruppe zur Konsolidierung und 
Weiterentwicklung der Gültigkeit und Wirksamkeit der im Rahmen der Politik 
zur Bekämpfung des Menschenhandels angewandten Standards und bewährten 
Verfahren  
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• Einsetzung einer Sachverständigengruppe durch die Kommission auf 
europäischer Ebene 

• Einsetzung nationale Berichterstatter auf nationaler Ebene 

 

3. Europäisches Forum zur Prävention der organisierten Kriminalität 

• Intensivierung des Dialogs zwischen staatlichen Akteuren und NRO und 
Schaffung eines Konsolidierungsmechanismus 

4. Stärkere Vernetzung im Bereich Opferhilfe auf europäischer Ebene 

• Entwicklung eines Selbstbewertungsrahmens im Rahmen des Europäischen 
Forums zur Bekämpfung des Menschenhandels als Qualitätssicherung für in der 
Opferhilfe engagierte Akteure  

5. Europäische Vermisstendatei 

• Durchführung einer Machbarkeitsstudie über den Aufbau einer europäischen 
Vermisstendatei  

6. Mobilisierung des EU-Instrumentariums 

• Entwicklung von Instrumenten zur Unterstützung lokaler NRO und der 
Zivilgesellschaft in Herkunfts-, Transit- und Zielländern 

• Durchführung gemeinsamer Informationskampagnen zwischen EU und USA 
• Aufnahme der Bekämpfung des Menschenhandels in die sozialpolitische 

Agenda Europas 

Verhütung des Menschenhandels 

7. Grundlegende Ursachen 

• Ausrichtung der europäischen Strategie zur Bekämpfung des Menschenhandels 
auch gegen geschlechtsbezogene Gewalt 

• Entgegenwirken der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
• Erstellung von Förderprogrammen für die Stärkung von Frauen in der jeweiligen 

Gesellschaft, v. a. im Bildungswesen und Wirtschaftsleben 
• Einbettung der Förderprogramme in ein globales Konzept der Migrations-

steuerung 
• Verringerung der Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen und billigen 

Arbeitskräften  

8. Forschung 

• Entwicklung einer Methodik zur Erkennung der neuen Formen des 
Menschenhandels und der Erforschung des Phänomens auf europäischer Ebene 
im Rahmen des 6. Forschungsprogramms 
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• Austausch von strategischen, anonymisierten, qualitativen und quantitativen 
Daten auf bi- und multilateraler Ebene 

• Vertiefung der Erforschung und Analyse der „Nachfrageseite“ und Unter-
suchung der Möglichkeiten der Verringerung der Kundennachfrage 

• Forschung zu speziellen Bedürfnissen und der Gefährdung von Kindern 

9. Schulung 

• Durchführung spezialisierter gemeinsamer Schulungen für polizeiliche 
Ermittler, Anklagevertreter, Mitarbeiter internationaler, zwischenstaatlicher und 
Nichtregierungsorganisationen  

• Entwicklung proaktiver, auf Informationsgewinnung gestützte Ermittlungs-
taktiken 

• Spezialisierte Schulungsmodule zum Kinderhandel 
• Entwicklung allgemeiner, interdisziplinärer und menschenrechtsorientierter 

Schulungsmaßnahmen für betroffene Berufszweige 
• Entwicklung von Schulungsprogrammen für Polizei und Grenzschutz zur 

Opfererkennung 
• Schulung des militärischen und polizeilichen Personals internationaler 

Friedensmissionen zu Fragen des Menschenhandels 
• Integration von Unterrichtsmodulen zu Menschenhandel in Lehrpläne von 

Schulen und Hochschulen 

10. Sensibilisierung 

• Kontinuierliche Sensibilisierungs- und Aufklärungskampagnen 
• Ausrichtung der Sensibilisierungskampagnen an relevante Zielgruppen: poten-

tielle Opfer, politische Entscheidungsträger, Strafverfolgungsbehörden etc. 
• Realitäts- und tatsachenbezogene Kampagnen, hinsichtlich der Möglichkeiten 

der legalen Zuwanderung und Beschäftigung im Ausland, potentiellen Risiken 
der illegalen Einwanderung etc.  

• Einschließen einer klaren Erklärung des Phänomens bei der Darstellung des 
Problems in den Medien 

• Ausrichtung der Sensibilisierungskampagnen an „Nachfrageseite“ des 
Menschenhandels 

• Einrichtung von Telefonhotlines in Herkunfts-, Transit- und Zielländern 

11. Administrative Kontrollmechanismen 

• Schaffung von Systemen und Verfahren zur Reglementierung und 
Überwachung von Agenturen, die häufig am Menschenhandel beteiligt sind 
(Heirats- und Arbeitsvermittlungen etc.) 

• Schulung des Personals und Verbesserung der Ausrüstung zur Feststellung 
gefälschter oder manipulierter Dokumente 
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• Entwicklung eines behördenübergreifenden Programms zur Überwachung, 
administrativen Kontrolle und Informationsgewinnung auf den Sex- und 
Arbeitsmärkten in den Zielländern 

• Bildung weiterer Partnerschaften des öffentlichen und privaten Sektors mit 
Internet-Providern 

• Eindämmung des illegalen Arbeitsmarktes und Förderung besserer Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in Herkunfts- und Zielländern 

12. Spezifische Empfehlungen zur Verhütung des Kinderhandels 

• Verbesserung der Kontrolle von Ausweis- und Reisedokumenten von Kindern 
• Einführung von Systemen zur Registrierung von Kindern 

Schutz und Hilfe für die Opfer 

13. Soforthilfe für die Opfer 

• Entwicklung einer Matrix von Schlüsselindikatoren des Menschenhandels 
anhand welcher zwischen Opfern des Menschenhandels und illegalen 
Einwanderern unterschieden werden kann 

• Sicherstellung des Zugangs zu Unterstützungsmaßnahmen für Opfer des 
Menschenhandels 

• Aufklärung der Opfer über die Nutzung von sexualmedizinischen Kontrollunter-
suchungen 

• Anpassung der Hilfsangebote an die speziellen Bedürfnisse von kindlichen 
Opfern des Menschenhandels 

• Rasche Bereitstellung der Finanzierung von Zufluchtsstätten sowie Schutz und 
Beistand für die Opfer  

• Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs in Herkunfts -, Transit - 
und Zielländern für den Bereich der Opferhilfe 

• Vermeidung der Sekundärviktimisierung 
• Recht auf Asylantrag der Opfer 
• Behandlung der Opfer nach Artikel 14 des VN-Protokolls über den 

Menschenhandel 
• Erarbeitung von Protokollen (gemeinsam von Strafverfolgungsbehörden, 

internationalen Organisationen und NRO) mit Mindeststandards für die 
Sofortbehandlung von Opfern 

14. Opfer als Zeugen 

• Keine Rückführung der Opfer, wenn ihr Schutz dies verlangt oder sie zu den 
Ermittlungen gegen Menschenhändlern beitragen können 

• Erarbeitung von Protokollen zur Regelung der Bedingungen, unter denen 
Strafverfolgungsbehörden Zugang zu Opfern, die in Schutzhäusern 
untergebracht sind,  gewährt werden kann 
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• Entwicklung vorbildlicher Verfahren, die die Anwesenheit eines unabhängigen 
Beraters in jeder Phase der Ermittlungs- und Strafverfahren vorsehen 

• Möglichkeiten der Aussage von Opfern per Video- oder Audioaufzeichnungen 
• Ergreifen von Zeugenschutzmaßnahmen für das als Zeuge auftretende Opfer 
• Erteilung einer kurzfristigen Sonderaufenthaltserlaubnis für Opfer, die zur 

Zusammenarbeit mit der Strafgerichtsbarkeit eines Landes bereit sind 
• Entwicklung einer kontinuierlichen Risikobewertung, die zu dem Zeitpunkt 

durchgeführt werden sollte, wenn das Opfer sich entscheidet, ob es sich als 
Zeuge oder Informant zur Verfügung stellt 

• Erforschung alternativer oder besserer Formen des bestehenden Zeugen-
schutzes 

• Erforschung und Entwicklung regionaler Zeugenschutzprogramme 
• Gründliche Risikobewertung vor der Rückkehr eines Opfers 

15. Wiedereingliederung der Opfer 

• Bereitstellung des gesamten Spektrums an Wiedereingliederungsmaßnahmen 
für das Opfer 

• Ausstattung der Opfer mit ordentlichen Ausweispapieren 
• Förderung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Opfern durch Hilfen zur 

Existenzgründung, Berufsbildung oder Beschäftigung 
• Verstärkung der Vernetzung internationaler, zwischenstaatlicher und 

regierungsunabhängiger Organisationen in Herkunfts-, Transit- und Zielländern 
zur Erleichterung der Wiedereingliederung 

Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit  

16. Empfehlungen für gesetzgeberische Maßnahmen 

• Umsetzung internationaler Abkommen zur Bekämpfung des Menschenhandels 
• Aufnahme eines angemessenen Strafmaßes in die nationalen Rechtsvorschriften 

für Verbrechen des Menschenhandels 
• Weiterentwicklung gesetzlicher Bestimmungen für die Ermittlung, 

Beschlagnahme und Einziehung des durch Straftaten erworbenen Vermögens 
und der Erträge von Menschenhändlern  

• Intensivierung von Kooperation und Informationsaustausch über Verfahren und 
Kanäle für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zwischen den 
Zentralbehören 

• Schaffung von spezifischen Straftatbeständen für jedwede Einschüchterung von 
Zeugen oder sonstige Formen der Rechtsbeugung oder Behinderung der Justiz 
in den Menschenhandel betreffenden Strafsachen 

• Gewährleistung der Entschädigung für erlittenen Schaden der Opfer durch 
nationale Rechtsvorschriften 

• Umsetzung der Bestimmungen der Rahmenbeschlüsse zur Bekämpfung des 
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Menschenhandels und über die Stellung der Opfer 

17. Spezialisierung und Austausch 

• Volle Ausschöpfung der auf europäischer und internationaler Ebene 
vorhandenen Instrumente zur Unterstützung der alltäglichen praktischen 
Zusammenarbeit zwischen Ermittlungsrichtern, Staatsanwälten und 
Polizeibeamten 

• Bildung von gemeinsamen Spezialteams aus Ermittlungs- und Strafverfolgungs-
beamten in jedem Land 

• Verstärkung der Verbindung zwischen Polizei und Richterschaft 
• Entwicklung eines Programms zur „gemeinsamen Nutzung von 

Verbindungsbeamten“ v.a. in Herkunftsländern 
• Schaffung eines europäischen Kompetenzzentrums von Ermittlungs- und Straf-

verfolgungsexperten, die als Berater „vor Ort“ in komplexen Fällen von 
Menschenhandel zur Verfügung gestellt werden könnten 

• Förderung des bilateralen und multilateralen Austauschs von Ermittlungskräften 

18. Ermittlungsmethoden 

• Entwicklung von proaktiven Ermittlungstechniken 
• Entwicklung des Modells der gemeinsamen Ermittlungsteams 
• Schulung von Ermittlungs- und Strafverfolgungsbeamten in der Verwendung 

von DANN - Daten 
• Erwerb geeigneter Technologien für Strafverfolgungsbehörden, um die Ver-

folgung Krimineller, die sich im Zusammenhang mit Menschenhandel der 
Computertechnologie bedienen, sicherzustellen 

19. Korruption 

• Entwicklung wirksamer gesetzgeberischer und ordnungspolitischer Standards 
zur Korruptionsbekämpfung 

Förderung der Ratifizierung und Umsetzung internationaler Übereinkommen, wie von 
OECD und Europarat entwickelt 

Literatur: 

• Europäische Union. (2002). Brüsseler Erklärung zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels. Brüssel.  
Verfügbar unter:http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/ 
conference_trafficking/documents/bruesseler_erklaerung.pdf, Online Zugriff am: 
03. 09. 2009. 

•  

 

http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/conference_trafficking/documents/bruesseler_erklaerung.pdf
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Projekt: 2001/STOP/132 

Titel:  

Training – Networking - Seminar: Building Counter - Trafficking Networking in 
Europe, Linking Counter - Trafficking Trainers Across the Balkans and Involving 
them in Training for Trainers in EU Destination Countries 

Projektlaufzeit: 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
University of North London - Child and Women Abuse Studies Unit - CWASU 

Land: UK Beteiligte Länder: IN, IT, BG 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich – Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war der Aufbau eines Trainingprogramms für Lehrkräfte im Bereich 
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung in den Balkanländern. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 

 Lehrende 
(A&F) 
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Projekt: 2001/STOP/135 

Titel:  

Study & Conference. Institutional Developments Against Trafficking (REFTRA) 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung 

Land: DE Beteiligte Länder:IT, UK 

Schlagworte: 
 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war die Identifikation, die Zusammenarbeit und die Evaluation der 
Kooperation von Organisationen in allen Mitgliedsstaaten der europäischen Union, die im 
Bereich der Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels aktiv sind. Hierzu sollten 
drei Länderstudien (Deutschland, Italien und Großbritannien) durchgeführt werden. 
Behandelt wurden gegenwärtige Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung von 
Menschenhandel und der Prozess der Institutionalisierung in Politik und Verwaltung. Den 
drei Länderstudien sind Länderberichte von 12 weiteren EU-Staaten beigefügt, die sich 
mit dem Prozess der Institutionalisierung beschäftigen. Die Ergebnisse der Studien 
wurden auf einer Konferenz in Brüssel präsentiert und anschließend publiziert. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Programm: 

STOP 

2001 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 

 Politik 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

 

 

 

 

 



PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

122    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

Projekt: 2002/STOP/104 

Titel:  

Exchange Programmes and Networking – Training and Dissemination of 
Information 

Projektlaufzeit: 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Churches' Commission for Migrants in Europe (CCME) 

Land: BE Beteiligte Länder: CZ, FR, DE, GR, IT, LT, RO, RU, CH 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Expertentreffen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Bei dem Projekt „Christian Action and Networking against Trafficking“ (CAT) handelte 
es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der CCME (Kommission der Kirchen und 
Migranten in Europa) und Caritas Europa in Zusammenarbeit mit diversen 
Partnerorganisationen, deren Aktivitäten sich auf den Bereich Menschenhandel 
konzentrieren. Dabei wurden in zwei Workshops mögliche Themengebiete (z. B. 
Kooperation mit der Polizei) erörtert, Erfahrungen ausgetauscht und Materialien 
erarbeitet mit dem Ziel, die besten Methoden zwecks „awareness raising“ und 
Hilfsmaßnahmen bezüglich Menschenhandel herauszuarbeiten. Ziel war, die besten 
Methoden für eine Sensibilisierung und Hilfsmaßnahmen bezüglich Menschenhandel 
herauszuarbeiten. Neben den Workshops standen die beteiligten Organisationen über das 
COATNET (Christian Organisations Against Trafficking – Net, www.coatnet.org), einer 
Internet-Plattform, in ständigem Kontakt.  

Programm: 

STOP 

2002 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 
 NRO / FBS 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 Allgemeine  
Öffentlichkeit 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt ist der englische Abschlussbericht sowie die deutsche Übersetzung verfügbar. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zum englischen Originaltext wechseln. 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Die Materialien sind das Ergebnis eines Erfahrungsaustausches von europäischen 
Organisationen und wurden im Rahmen von Expertenworkshops erstellt. 

Inhalt des Projektes: 

Resultat ist vorliegende Broschüre, in welcher die im Seminar erarbeiteten „best 
practice“ zur Sensibilisierung und Hilfsmaßnahmen präsentiert werden. Adressaten sind 
alle Organisationen und die interessierte Öffentlichkeit, welche sich mit dem 
Phänomenbereich Menschenhandel auseinandersetzen. 

Nach einem Vorwort und der Präsentation des Projekthintergrundes, gibt Kapitel 3 
zunächst eine Einführung in den Phänomenbereich Menschenhandel. Dabei werden 
neben der groben Darstellung der sozio-ökonomischen Ursache für Menschenhandel, der 
Begriff Menschenhandel auf Basis des Palermo-Protokolls definiert und die rechtlichen 
Rahmenwerke zur Bekämpfung des Menschenhandels präsentiert (UNO, ILO, OSZE, 
EU). Zuletzt wird die Rolle der NRO bei der Bekämpfung des Phänomens 
Menschenhandel kurz dargestellt. 

Kapitel 4 präsentiert die „best practice“ für Sensibilisierungs- und Hilfsmaßnahmen im 
Bereich Menschenhandel. Zunächst werden Aktivitäten vorgestellt, die von verschie-
denen Organisationen bei der Bekämpfung des Menschenhandels eingesetzt werden. Es 
werden praktische Vorschläge für Organisationen gegeben, die in der Bekämpfung des 
Menschenhandels tätig werden wollen. Die Schwierigkeiten, Methoden und 
Verhaltensweisen bei einer Kontaktaufnahme mit potentiellen weiblichen Opfern 
werden erörtert. Auch auf Hilfsangebote und mögliche Problembereiche wird 
eingegangen. Fünf Kategorien von Hilfsangebote werden unterschieden: 

• Hilfsmaßnahmen bezüglich der Arbeitsumstände von Frauen 

• Hilfsmaßnahmen für eine Befreiung aus Ausbeutungssituation 

• Psychosoziale Hilfsmaßnahmen für Opfer des Menschenhandels 

• Hilfsmaßnahmen zur Rückführung 

• Hilfsmaßnahmen für die Resozialisierung nach erfolgter Rückkehr 

Anschließend werden in weiteren Unterkapiteln Teilbereiche vorgestellt, die sich 
während des Projektes als wichtig herausgestellt haben: 

• Standards für Hilfeleistungen 

• Zusammenarbeit mit den Behörden 

• Prävention und Arbeit mit den Kirchen 

Kapitel 5 enthält Literaturvorschläge, Links, Websites und Adressen zu wichtigen 
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Organisationen im Bereich Menschenhandel. 

In Kapitel 6 werden zehn Empfehlungen der CCME und CARITAS auf praktischer und 
strategischer Ebene zur Prävention, Kampf und Abschaffung des Menschenhandels 
genannt und diskutiert:  

• Um die Grundursachen von Menschenhandel zu bekämpfen, müssen die 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebensverhältnisse von Frauen 
verändert werden 

• Minimierung des Risikos, Menschenhändlern zum Opfer zu fallen 

• Prävention: Ermöglichung legaler Migration und Hilfe bei der Erkenntnis 
eigener Fähigkeiten und Alternativen 

• Identifizierung missbrauchter Frauen: Sensibilisierung und Training für 
öffentliche Ämter und staatliche Gesellschaften 

• Hilfe für missbrauchte Mädchen bzw. Frauen: Gesetzliche Anerkennung der 
unterstützenden Rolle von NRO; Durchsetzung des NRO-Gesetzes zur 
Verstärkung der Kooperation 

• Rehabilitation missbrauchter Frauen: Straffreiheit und Aufenthaltsrecht 

• Langfristige Hilfe: Finanzielle Unterstützung und Hilfsorganisationen 

• Opferentschädigung 

• Anerkennung der Menschenrechte von missbrauchten Frauen: Bindende 
Standards für Hilfe, Rückkehr und soziale (Re-) Integration 

• Wiederaufbau des eigenen Lebens: Dauerhafte Integration im Herkunfts- oder 
Zielland 

 

Kapitel 7 enthält Danksagungen, Kapitel 8 Namen und Kontaktadressen der am Projekt 
beteiligten Organisationen. 

Literatur: 

• Christian Action and Networking against Trafficking in Women (Hg.). (2003). Ein 
handlungsorientiertes Handbuch zur Bewusstseinsförderung und zur sozialen Hilfe. 
Brüssel. 
Verfügbar unter: http://www.ccme.be/archive/2003/index.htm (Dokument nicht mehr 
online verfügbar!), Online Zugriff am: 22. 07. 2009. 

 

 

http://www.ccme.be/archive/2003/index.htm
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Projekt: 2002/STOP/115 

Titel:  

MON – EU - TRAF - A Study For Monitoring The Trafficking In Human Beings 
For The Purpose Of Sexual Exploitation In The EU Member States 

Projektlaufzeit: 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime 

Land: IT Beteiligte Länder: AT, BE, DK, FR, DE, GR, IE, LU, PT, SE, NL, GB, FI, 
ES 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Entwicklungen / Trends 

 Lagebeschreibung - Hellfeld 

 Rechtsgrundlagen 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Anwendung eines zuvor entwickelten Instrumentes zur Datenerhebung im Bereich des 
Menschenhandels (Drei „Model Spreadsheets“) auf Daten der Länder Österreich, 
Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Luxemburg, 
Portugal, Schweden, Niederlande und des Vereinigte Königreichs. Ziel war es, die 
statistische Datenlage und verschiedene qualitative Quellen der 15 „originären“ EU 
Staaten im Bereich Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung zu verbessern, 
Menschenhandel zu quantifizieren (z.B. Opferzahlen, finanzieller Umsatz der Täter) und 
Empfehlungen zu geben, in welchen Bereichen interveniert werden sollte, um 
Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung vorzubeugen. 

Programm: 

STOP 

2002 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 

Literatur: 

siehe: 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Das vorliegende Projekt wurde in fünf Phasen entwickelt.  

In Phase 1 wurden die methodischen Instrumente, welche für die qualitative und 
quantitative Datenerhebung in der Studie verwendet wurden, definiert. Grundlage für die 
Datenerhebung sind drei „Model Spreadsheet". Modell 1 Spreadsheet soll 
Besonderheiten der nationalen Strafgesetzgebung ermitteln, indem es strafrechtliche 
Sanktionen in den EU Mitgliedsstaaten überwacht und analysiert. Modell 2 dient der 
Sammlung von Informationen bezüglich Verfügbarkeit und Eignung existierender 
statistischer Informationen und Modell 3 dient der Sammlung quantitativer und 
qualitativer Informationen aus Fällen polizeilicher Ermittlungen und gerichtlicher 
Verfahren.  

In Phase 2 erfolgte die Anwendung des entwickelten Modells zur Erfassung und 
Beurteilung des Phänomens Menschenhandel mit Daten aus zwölf Ländern (Österreich, 
Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Luxemburg, 
Portugal, Schweden, Niederlande und das Vereinigte Königreich) durch zwölf 
Länderexperten, die abschließend einen Länderbericht verfassten.  

Basierend auf den insgesamt 15 Länderberichten (inklusive der drei in dem Vorläufer-
Projekt erstellten Länderberichten) wurden ein Zwischenbericht verfasst, der die 
verschiedenen nationalen Lagen im Phänomenbereich „Menschenhandel“ zusammen-
fassend darstellt. 

Phase 3: Der Zwischenbericht war Gegenstand eines zweitägigen Seminares, an dem die 
jeweiligen nationalen Experten der 15 Länder teilnahmen, in denen das Verfahren 
durchgeführt worden war. Die wesentlichen Ergebnisse des Seminars waren: 
Einschätzung der Experten zur bestehenden qualitativen und quantitativen Datenlage, 
eine länderübergreifende Analyse der Organisation der existierenden Datenbanken, 
Vorschläge wie quantitative und qualitative Datensammlung optimiert werden könnte 
(vorläufige Handlungsempfehlungen) und Vorschläge über Einsatzgebiete zur 
Prävention von Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung in der EU. 

Phase 4: Zielumsetzung der Studie und Verbreitung der Ergebnisse. Der Endbericht der 
Studie fasst die Ergebnisse des Seminars zusammen und beschreibt u. a. die Situation in 
den 15 Mitgliedstaaten und gibt des Weiteren eine Einschätzung über das Phänomen in 
der EU. Zusätzlich fasst er Überlegungen über die Generierung verlässlicherer 
Schätzungen zusammen und gibt Empfehlungen mit denen die qualitative wie auch die 
qualitative Datenlage im Bereich Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung 
verbessert werden kann. 

Phase 5: Evaluation der Studienergebnisse durch Bewertungsbögen, die an die zwölf 
Länderexperten geschickt worden waren. Ziel war ein Abgleich der Erwartungen und 
der Projektergebnisse. 
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Inhalt des Projektes: 

Nach einer Danksagung, einer Inhaltsübersicht über die Studie und einer kurzen 
Einführung, folgt in Kapitel 4 zunächst ein Überblick über die EU-Initiativen zur 
Bekämpfung von Menschenhandel. Näher eingegangen wird hierbei u. a. auf den 
„Vorschlag für einen Gesamtplan zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des 
Menschenhandels in der Europäischen Union“ vom 28. Februar 2002, welcher das letzte 
Glied in einer Reihe von Initiativen in diesem Bereich darstellt. Auch auf die Aktivitäten 
und Strategien der EU zur der Bekämpfung und Prävention von Menschenhandel und 
Opferschutz wird eingegangen. Dabei wird besonders der Rahmenbeschluss des Rates 
vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschenhandels erläutert. Des Weiteren wird 
auf die Richtlinien der EU zur der Prävention von Delikten und der Hilfeleistungen für 
Opfer eingegangen. Dafür wird zunächst die Entwicklung der Prävention von 
organisierter Kriminalität näher erläutert, um danach sowohl auf die Präventions-
maßnahmen im Kampf gegen illegale Immigration und Menschenhandel in der EU als 
auch auf die Strategien der EU zur Bekämpfung des Handels mit Frauen und zur Hilfe für 
Opfer einzugehen. 

Kapitel 5 stellt ein Plädoyer für eine einheitliche Erfassung von Daten im Bereich 
Menschenhandel dar. Ziel ist, vergleichbare Daten zu ermitteln (sowohl quantitativ als 
auch qualitativ), welche länderübergreifend verglichen werden können.  

Kapitel 6 stellt die Studie, ihre Hintergründe und ihre Ziele vor. Das Projekt „A Study for 
Monitoring the Trafficking in Human Beings for the Purpose of Sexual Exploitation in 
the EU Member States” baut auf dem Projekt „MON-EU-TRAF - A Pilot Study on three 
European Union Immigration Points for Monitoring the International Trafficking in 
Human Beings for the Purpose of Sexual Exploitation across the European Union” auf. 
Im Verlauf dieser Studie wurde ein Modell für drei Erhebungsraster entwickelt (Three 
Model Spreadsheets), mit dem verschiedene Daten zum Phänomenbereich 
Menshcnehandel erhoben werden sollen:  

Erhebungsraster 1 soll Besonderheiten der nationalen Strafgesetzgebung ermitteln, indem 
es strafrechtliche Sanktionen in den EU Mitgliedstaaten erfasst und analysiert.  

Erhebungsraster 2 dient der Sammlung von Informationen zur Verfügbarkeit und 
Eignung existierender statistischer Informationen  

Erhebungsraster 3 dient der Sammlung von quantitativen und qualitativen Informationen 
aus Fällen polizeilicher Ermittlungen sowie aus gerichtlichen Verfahren.  

Die Erhebungsraster sind im Anhang der Studie dargestellt. 

Kapitel 7 beschreibt die Methodik und der Vorgehensweise bei der Datenerhebung. 

Dabei fokussiert Paragraph 7.1 vornehmlich auf den Zweck und die Organisation der drei 
„Model Spreadsheets" und auf die angewandte Methodik. 
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In Kapitel 7.2 werden zentrale Begriffen definiert, die im Zusammenhang mit der Studie 
wichtig waren. Diese sind: 

• Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung (gemäß Palermo Protokoll 
und EU Rahmenbeschluss des Rates vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des 
Menschenhandels) 

• Organisierte Kriminalität (organised crime groups) 

• Schweres Verbrechen (serious crime) 

• Datenbank  

Kapitel 8 stellt die Hauptergebnisse des MON-EU-TRAF II Projektes dar, die 
Anwendung der drei entwickelten Erhebungsraster („Model Spreadsheets“) auf Daten 
der 15 Länder. Dabei wurden die wichtigsten Informationen aus den jeweiligen 
Länderberichten in komprimierter Form aufgearbeitet. 

Kapitel 8.1 behandelt die mit Model Spreadsheet 1 durchgeführte ländervergleichende 
Analyse der strafrechtlichen Bestimmungen der 15 Länder zu Menschenhandel generell 
und die Bestimmungen bezüglich Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung im 
Speziellen. Hierbei wird zusammenfassend festgestellt: 

• In den 15 Ländern zeigte sich ein genereller Trend zur Einführung von 
spezifischen Straftatbeständen im Bereich Menschenhandel und Menschen-
handel zum Zweck sexueller Ausbeutung.  

• Generell ließen sich drei Strafrechtsmodelle in den Ländern identifizieren:  

1. Es gibt separate Tatbestände für Menschenhandel im Allgemeinen und 
Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung („Separate offence 
model“) 

2. Sexuelle Ausbeutung ist Teil oder erschwerendes Tatbestandsmerkmal 
eines umfassenden Menschenhandelsstraftatbestandes („All inclusive 
model“) 

3. Nur Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung ist strafrechtlich 
erfasst („only trafficking for sexual exploitation model“). 

Die drei Modelle werden in dem Kapitel ausführlicher dargestellt.  

Abschließend werden Probleme im Bereich der Strafverfolgung aufgelistet, die die 
Datenerhebung erschweren können.  

Kapitel 8.2 behandelt die mit Model 2 Spreadsheet durchgeführte Analyse der 
Organisation vorhandener Informationsquellen in den jeweiligen Ländern und arbeitet 
die länderspezifischen Datenbanken zur quantitativen Informationsgenerierung 
bezüglich Opfer und Täter heraus. Am Ende des Paragraphen werden Probleme im 
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Bereich der Organisation vorhandener Datenbanken aufgelistet, welche die 
Datenerhebung und den Datenaustausch bezüglich Menschenhandel erschweren. Des 
Weiteren werden „best practices“ im Bereich der Datenerhebung aufgelistet. 

• Die Datensammlung proaktiver Polizeiaktivitäten der spanischen Guardia Civil  

• Die Datenbank der belgischen Polizei   

• Das juristische Monitoring System der italienischen Direzione Nationale 
Antimafia  

• Datenbank der niedeländischen NRO "Foundation against Trafficking in 
Women" (STV) 

Kapitel 8.3 behandelt die mit dem Erhebungsraster 3 („Model 3 Spreadsheet“) erfassten 
qualitativen (Kennzahlen) und quantitativen (Besonderheiten des Phänomens) Daten zum 
Phänomen „Menschenhandel“ bzw. „Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung“ 
aus Fällen polizeilicher Ermittlungen und gerichtlicher Verfahren der verschiedenen 
Länder. Qualitative wie auch quantitative länderübergreifende Trends in den jeweiligen 
einzelnen nationalen Länderberichten wurden einzeln aufgelistet und tabellarisch 
verglichen. 

Wichtige Ergebnisse sind: 

• Haupt-Herkunftsländer der Opfer sind Schwellen- und Entwicklungsländer, in 
denen die Menschen in schlechten sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
leben (Osteuropa, Südamerika). 

• Handelsrouten unterscheiden sich je nach Ausgangspunkt, jedoch gibt es immer 
einen bestimmten Grund für die Auswahl der Route: Schlupflöcher. Diese 
können geographischer, institutioneller bzw. bürokratischer Natur sein. 

• Der Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung stellt keinen isolierten 
Tatbestand dar, sondern steht immer mit weiteren Straftaten wie z. B. 
Korruption, Urkundenfälschung etc. in Verbindung.  

• Bei der Mehrheit der involvierten Akteure handelt es sich nicht um Individuen 
sondern um kriminelle Vereinigungen bzw. Netzwerke, die oftmals auf 
transnationaler Basis operieren. 

• Die Dauer der Ausbeutung ist abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit der 
Beteiligten. Die Ausbeutung kann unbegrenzt andauern oder mit der 
vollständigen Rückzahlung der Schulden enden. Es liegen außerdem Hinweise 
vor, dass sich Prostituierte nur sehr selten spontan an die Polizei wenden. 
Vielmehr müssen sie hierzu von Sozialarbeitern und Angehörigen der Polizei 
erst überzeugt werden, auszusagen. 
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• Die Involvierung „legaler" Akteure wie Taxifahrer, Hotelbesitzer und 
Vermittlungsbüros vereinfachen die Ausbeutung der Prostitution. 

• Die verfügbaren Informationen über Orte, an denen Ausbeutung stattfindet, 
lassen auf unterschiedliche Situation in den untersuchten Ländern schließen. 
Allen Ländern gemein ist dabei, dass die Nachfrage und die geltenden 
Prostitutionsbestimmungen offensichtlich die Lokalisation bestimmt. 

• Die Organisierte Kriminalität nutzt Hilfsmittel um die eigentliche Ausbeutung 
zu tarnen. 

• Korruption ausländischer Beamten ist häufig. 

• Straßen-Prostituierte werden, um den Ausbeuter zu schützen, nicht an Orten 
ausgebeutet in denen sie leben. 

• Häufig wird Bargeld durch Vermittler oder durch Geldtransfer-Dienstleister in 
die Ursprungsländer überwiesen. 

 

Kapitel 9 setzt sich mit einer Methode auseinander, mit der das Ausmaß von 
Menschenhandel und der monetäre Umsatz der Menschenhändler realistisch 
eingeschätzt werden können. Laut dieser Methode sind offizielle Informationen zu 
Zahlen von Opfern des Menschenhandels, welche mit NRO oder polizeilichen bzw. 
juristsichen Behörden in Kontakt gekommen sind, eine wichtige Quelle. In Verbindung 
mit z. B. Opferbefragungen ist es dann laut Studie möglich eine Schätzung über die 
Opfer abzugeben, welche sich nicht an eine Institution wenden, um Hilfe zu bekommen, 
obwohl sie berechtigt und bedürftig wären. Auf diesem Weg könnte eine realistische 
jährliche Anzahl an Opfern geschätzt werden, eine Einschätzung des jährlichen 
Umsatzes der Menschenhändler durch den Handel mit Personen und eine Einschätzung 
zu dem Umsatz durch den Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung 
vorgenommen werden. 

Unter anderem aufgrund der momentan noch vorherrschenden Heterogenität offizieller 
Datenquellen wurden allerdings im Bericht keine Schätzungen der Kennzahlen des 
Menschenhandels erwähnt. 

Kapitel 10 gibt Empfehlungen zu Leitlinien für eine verbesserte quantitative und 
qualitative Datenerhebung: 

• Harmonisierung der Gesetzgebung in den EU-Mitgliedsstaaten für die 
Straftatbestände Schleusung, Menschenhandel zum Zweck sexueller Aus-
beutung und Menschenhandel zu anderen Zwecken 

• Genauere Definition von Delikten bzw. besseres System um vergleichbare 
Daten im Bereich Menschenhandel bzw. Schleusung zu generieren 
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• Einrichtung von nationalen zentralen Instanzen für die Datensammlung, und die 
Harmonisierung der Statistiken zu Menschenhandel 

• Einheitliche Organisation der Datenbank 

• Einrichtung einer Datensammlung zu Opfern des Menschenhandels 

• Zusammenarbeit zwischen NRO und nationalen bzw. zentralen EU-Behörden 
zum Informationsaustausch 

• Auf Grundlage der gewonnenen Informationen durch die Datensammlung 
sollten Methoden für die Prävention entwickelt werden 

• Generelle Verbesserung der Wirtschaftslage in den Herkunftsländern der Opfer 
und Sensibilisierung für das Phänomen Menschenhandel 

• Effenktive Überwachung zur Feststellung der Beteiligung „legaler" Akteure wie 
Taxifahrer, Hotelbesitzer und Vermittlungsbüros 

• EU-weiter einheitlicher Ansatz in Bezug auf Prostitution 

 

Die Kapitel 11 (Österreich), 12 (Belgien), 13 (Dänemark), 14 (Finnland), 15 (Frankreich), 
16 (Deutschland), 17 (Griechenland), 18 (Irland), 19 (Italien), 20 (Luxemburg), 21 
(Portugal), 22 (Spanien), 23 (Schweden), 24 (Niederlande) und 25 (Vereinigtes 
Königreich) fassen die Ergebnisse der Anwendung der drei „Model Spreadsheets“ auf die 
jeweiligen Länder ausführlich zusammen. Dabei sind alle Länderberichte schematisch 
ähnlich aufgebaut: nach einer kurzen Einführung wird zunächst auf die Strafjustiz im 
jeweiligen Land eingegangen (u. a. der Tatbestand Menschenhandel, Tatbestand 
Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung und weitere verwandte Tatbestände), 
danach werden die vorhandenen öffentlichen und nicht-öffentlichen Sekundärquellen des 
Phänomenbereichs gelistet. Anschließend werden die verschiedenen Phasen des 
Menschenhandels in den jeweiligen Ländern (u. a. Phänomen, Opfer, Täter) beschrieben. 
Abschließend werden Kommentare und Empfehlungen zur Methode der Datensammlung 
und zu Schätzungen zum Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung gegeben. 

Literatur: 

• Di Nicola, A. (Hg.). (2004). MON-EU-TRAF II - A Study For Monitoring The 
Trafficking In Human Beings For The Purpose Of Sexual Exploitation In The EU 
Member States (Transcrime Report No. 9). Trento. 
Verfügbar unter: http://transcrime.cs.unitn.it/tc/fso/transcrime_reports/09-MON-EU-
TRAF_II.pdf, Online Zugriff am: 22. 07. 2009. 

 

 

http://transcrime.cs.unitn.it/tc/fso/transcrime_reports/09-MON-EU-TRAF_II.pdf
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Projekt: 2002/STOP/126 

Titel:  

Research and Networking: Trafficking in Human Beings and its Interlinks with 
Illegal Immigration from / through Selected Candidate Countries to the EU Member 
States 

Projektlaufzeit: 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Organization for Migration (IOM) 

Land: AT Beteiligte Länder: BE, IT, HU, SK, SI, PO, CZ 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war die Beschreibung des Zusammenhangs von Menschenhandel und 
illegaler Einwanderung mit Fokus auf die EU-Beitrittskandidaten (Bulgarien, Republik 
Tschechien, Slowakei, Slowenien und Polen) und den europäischen Zielländern (Italien, 
Österreich, Deutschland und Griechenland). 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Die Studie wurde anhand einer Dokumenten- und Datenanalyse erstellt. 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Programm: 

STOP 

2002 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 

 Polizei 
 NGO / FBS 
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Projekt: 2002/STOP/128 

Titel:  

Awareness Training For the Police – Trafficking in Human Beings 

Projektlaufzeit: 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Center for Migration Policy Development - ICMPD 

Land: AT Beteiligte Länder: AL, BG, BA, HR, ME, RS, Kosovo, MK, MD, RO, 
HU, SI, TR,  

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Rechtsgrundlagen 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Aus- und Fortbildung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Trainingsmaterialien 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Übergeordnete Ziele des Projektes waren zum einen die nationale Polizei in Südosteuropa  
(SEE) in Bezug auf Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung zu sensibilisieren, 
damit diese ein besseres Verständnis für das Phänomen entwickeln, Menschenhandel 
infolgedessen einfacher identifizieren und angemessen reagieren kann und zum anderen 
sollte die (nationale und lokale) Kooperation zwischen Polizei und NRO gestärkt werden.  

Das dafür entwickelte Trainingsmaterial wurde für Strafverfolgungsbeamte zusammen 
gestellt, die keine spezialisierten Ermittler im Bereich des Menschenhandels sind, denen 
dieser jedoch gelegentlich bei ihrer täglichen Arbeit begegnen könnte.  

Programm: 

STOP 

2002 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Lehrende 
(A&F) 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Erster Schritt war die Erstellung eines Basis-Trainingmoduls durch eine behörden-
übergreifende Projektgruppe auf Grundlage „best practice“ der SEE Region. Daraufhin 
wurden zwei Trainer-Gruppen jedes teilnehmenden Landes, bestehend aus Polizei und 
NRO, zu einem regionalen Validierungsseminar nach Österreich eingeladen. Die 
nationalen Teams, bestehend aus Polizeivermittlern, Trainer der Polizeiakademie und 
NRO-Repräsentanten der teilnehmenden Länder, sollten gemeinsam das Trainings-
material evaluieren, abstimmen und auf die jeweiligen nationalen Gegebenheiten 
anpassen. Die beiden einwöchigen Seminare wurden durch internationale Experten 
geleitet. 

Im zweiten Schritt sollte jedes teilnehmende Land das Handbuch an die nationalen 
Gegebenheiten anpassen und in Kooperation mit relevanten Partnern auf nationaler 
Ebene drei Pilot-Trainingskurse entwickeln.  

In Schritt drei kamen die Trainer-Gruppen wieder zusammen um Erfahrungen zu teilen, 
„best practice“ weiterzugeben und Vorschläge zu machen, die in die endgültige Fassung 
des Handbuch eingingen. Darüber hinaus wurde eine Fortsetzung der Maßnahmen 
vereinbart, um die Nachhaltigkeit der Initiative zu gewährleisten und darauf aufbauend 
Mechanismen für den weiteren Austausch von Erfahrungen zu etablieren. Zusätzlich 
einigte man sich, das Handbuchs regelmäßig zu aktualisieren.  

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde vom International Center for Migration Policy Development 
(ICMPD) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres (Österreich) 
durchgeführt. 

Um nachhaltige Strukturen für ein allgemeines Polizeitraining im Bereich Menschen-
handel zum Zweck sexueller Ausbeutung in 13 Ländern Südosteuropas (Albanien, 
Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Montenegro, 
Kosovo, Ungarn, Moldawien und Rumänien, Slowenien und die Türkei) zu entwickeln, 
wurde eine Reihe von Trainingsmaterialien ausgearbeitet. Diese bestehen aus einem 
Handbuch, einem Lehrplan und zusätzlichen Unterrichtshilfen in Form von Powerpoint-
Folien. Entwickelt wurde das Material für einen Kurs von drei Tagen, der von einem 
multidisziplinären Team aus spezialisierten polizeilichen Ermittlern, Polizeitrainern, 
Staatsanwälten, Trauma-Experten und Vertretern spezialisierter NRO, die in der 
Bekämpfung des Menschenhandels tätig sind, gelehrt werden sollte. 

Das vorliegende Handbuch wird durch ein fortgeschrittenes Trainingshandbuch ergänzt 
(The Best Practice: Law Enforcement Manual for Fighting Against Trafficking in 
Human Beings), welches von UNDP entwickelt wurde, um die Kapazität und 
Ermittlungskompetenz spezialisierter Beamter zu fördern, die direkte Verantwortung im 
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Umgang mit der Bekämpfung des Menschenhandels haben. Unterlagen dazu sind online 
Verfügbar unter:  

 http://www.undp.ro/governance/Best%20Practice%20Manuals/     und  

 http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/trainer_s_manual_final.pdf  

Inhaltlich sind das Trainingshandbuch, der Lehrplan und die Folien aufeinander 
abgestimmt. 

Das Trainingshandbuch stellt die Grundlagenliteratur und das zu vermittelnde Wissen dar, 
während der Lehrplan Vorgaben über die Art und den Zeitrahmen der Vermittlung macht 
(Ziel der Unterrichtseinheit, Methode, zu verwendendes Material, Zeitrahmen). Auch der 
Zeitpunkt für den Einsatz der Folien ist im Lehrplan geregelt. An dieser Stelle wird aus 
diesem Grund nur das Handbuch vorgestellt. 

Das Trainingshandbuch ist inhaltlich in sechs Kapitel aufgeteilt. 

Kapitel 1 beschäftigt sich mit dem eigentlichen Prozess des Menschenhandels, indem es 
auf die drei Phasen des Menschenhandelsprozesses (Anwerbungs-, Transport- und 
Ausbeutungsphase) eingeht. Dazu werden die Definitionen des Palermo-Protokolls 
zugrunde gelegt und näher auf die Ursachen von Menschenhandel eingegangen.  

• Push-Faktoren: Arbeitslosigkeit, Armut, mangelnde Bildung, geschlechtliche 
Diskriminierung und Gewalt 

• Pull-Faktoren: Hoffnung auf Arbeit und finanzielle Entlohnung, für 
Prostituierte: Hoffnung auf höhere Löhne, Zugang zu materiellem Wohlstand, 
welcher mit dem Westen assoziiert wird, verbesserte soziale Stellung und 
bessere Behandlung, empfundener westlicher „Glamour“ Lifestyle, Nachfrage 
nach weiblicher Hausarbeit, Kindern, „exotischen“ Prostituierten und billigen 
Arbeitskräften 

In der Anwerbungsphase werden vier grundlegende Szenarien besprochen, wie Personen 
dem Menschenhandel zum Opfer fallen. 

• Zwang, z. B. durch Entführung  

• Täuschung durch Versprechungen von legalem Aufenthalt und Beschäftigung 

• Täuschung durch Halbwahrheiten, indem den potenziellen Opfern glaubhaft 
vermittelt wird, dass sie in Bars oder Tanzlokalen arbeiten werden 

• Frauen, die bereits in der Prostitution arbeiten, wird das Ausmaß 
verschwiegen in welchem sie verschuldet, eingeschüchtert, ausgebeutet und 
kontrolliert werden 

Für die Transitphase, also den Transport (national bzw. international) eines Opfers des 
Menschenhandels werden die Hauptschleusungs-Routen (gemäß Europol) und die 

http://www.undp.ro/governance/Best%20Practice%20Manuals/
http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/trainer_s_manual_final.pdf
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verschiedenen Möglichkeiten bezüglich der Transportmittel beschrieben.  

Bezüglich der Ausbeutungsphase geht das Handbuch zunächst auf die Formen der 
Ausbeutung ein. Hierbei werden alle Formen von Menschenhandel angesprochen: 
Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung (inklusive Kinderhandel), Organ-
handel, Ausbeutung der Arbeitskraft, Sklaverei, militärische Einheiten, Knechtschaft 
und kriminelle Vereinigungen. Danach werden die Methoden aufgezählt, mit welchen 
das Opfer unter Kontrolle gehalten wird: 

• Schuldknechtschaft 

• Isolation durch Entzug der persönlichen oder Reisedokumente 

• Sprachliche und soziale Isolation 

• Gewaltanwendung und Angst 

• Androhung von Gewalt gegen die Familie 

• Psychische Folter 

Des Weiteren geht das Kapitel ausführlich auf das „Post Traumatische Stress Syndrom“ 
(PTSD) ein, auf die Überlebensstrategien der Opfers während einer traumatischen Phase 
(Meidung, Identifizierung mit dem Menschenhändler und Gefühllosigkeit) und auf die 
Implikationen des PTSD für die Strafverfolgungsbeamten, inklusive Handlungs-
anweisungen für den Umgang mit traumatisierten Opfern. 

Der letzte Teil des Kapitels ist eine Analyse des Phänomens „Menschenhandel“. Diese 
beschäftigt sich mit den Fragen: 

• Wer sind die Menschenhändler? 

• Wer sind die Opfer? 

• Was sind die Verbrechen? 

In Kapitel 2 werden die internationalen rechtlichen Definitionen von Menschenhandel 
dargestellt. Ausführlicher eingegangen wird dabei auf die Definition der VN (Palermo-
Protokoll). Im Kontext des Palermo-Protokolls wird zusätzlich auf die Definition von 
Ausbeutung, Ausbeutung der Arbeitskraft, Sklaverei oder Sklaverei- ähnlichen 
Praktiken, Knechtschaft und Ausbeutung von Kindern eingegangen.  

Zudem wird auf weitere Definitionen des Menschenhandels eingegangen: 

• Definition von Menschenhandel gemäß der Europol Konvention 

• Definition von Frauenhandel (und erzwungener Prostitution) des Europarates 

• Definition von Menschenhandel der Global Alliance Against Traffic in Women 
(GAATW) 

Zusätzlich werden Menschenhändler (gemäß GAATW) und Opfer des Menschenhandels 
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gemäß „Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of 
Power“ definiert. 

Ein weiterer Teil des Kapitels beschäftigt sich mit Maßnahmen, die Opfer des 
Menschenhandels vor einer Sekundärviktimisierung schützen sollen. Zusätzlich zum VN-
Protokoll, wird auf die UNHCHR „Recommended Principles and Guidelines on Human 
Rights and Human Trafficking“ verwiesen. Der Inhalt der UNHCHR Schrift gibt 
Anweisungen bezüglich eines adäquaten Umgangs mit Opfern, um weiteres Leid zu 
verhindern. 

Auch wird auf den Unterschied zwischen Schleusung und Menschenhandel gemäß dem 
„Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land -, See- und 
Luftweg“ eingegangen. Abschließend wird transnationales organisiertes Verbrechen 
definiert und erläutert. 

Kapitel 3 stellt die wesentlichen gesetzlichen Regelungen und verfahrensrechtlichen 
Rahmenbedingungen des Menschenhandels dar. Zunächst werden die wesentlichen 
internationalen Protokolle und Konventionen aufgelistet. Die spezifischen nationalen 
Gesetzgebungen sollen an dieser Stelle von den jeweiligen nationalen Trainern gesondert 
aufgearbeitet werden. 

Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels. 
Dafür werden zunächst die Prinzipien demokratischer Polizeipraxis aufgelistet und deren 
Wichtigkeit für Polizeibeamte erörtert: 

• Rechtmäßigkeit 

• Nicht-Diskriminierung 

• Notwendigkeit 

• Verhältnismäßigkeit 

• Verantwortung 

• Fairness 

• Menschlichkeit 

Des Weiteren geht das Kapitel auf Opferhilfe und Opferschutz durch internationale 
Organisationen und bzw. oder NRO und auf die Kooperation zwischen Polizei und NRO 
ein. Dabei wird im Kontext von Opferhilfe und Opferschutz zunächst auf die 
verschiedenen Arten der Operhilfe in den Herkunfts -, Transit- und Zielländern 
eingegangen, um danach die Notwendigkeit der Gewährung einer befristeten Aufenthalts-
genehmigung näher zu beleuchten. Bezüglich der Kooperation zwischen Polizei und NRO 
werden zunächst eine Reihe grundlegender Prinzipien aufgezählt, auf denen gute 
Zusammenarbeit basieren sollte. Zudem wird auf die Notwendigkeit vertrauensbildender 
Maßnahmen seitens der Strafverfolgungsbehörde eingegangen, um Opfer des Menschen-
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handels zur Kooperation zu bewegen.  

Darüber hinaus wird im Kapitel auf die Thematik der Reintegration der Opfer einge-
gangen. Beschrieben werden zunächst generelle Probleme im Zusammenhang mit der 
Rückführung von Opfern des Menschenhandels in das Herkunftsland. Zusätzlich wird 
eine Reihe von Fragen aufgelistet, welche vor der Umsiedlung eines Opfers bedacht 
werden sollten, sowie Maßnahmen für die Gestaltung und Unterstützung bei der 
Wiedereingliederung des Opfers in seinem Heimatland genannt. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Kapitels ist der Polizeikontakt mit dem Opfer. Hier 
werden u. a. „best practice“ Grundsätze aufgelistet, die unmittelbaren Bedürfnisse des 
Opfers beschreiben, näher auf den Opferstatus eingegangen und ausführliche Hilfen zur 
Identifikation „echter“ Opfer gegeben. Des Weiteren beschäftigt sich das Kapitel mit 
einer Bedenkzeit für Opfer, „best practice“, um Opfer zu einer Aussage zu bewegen, die 
Befragung des Opfers und die Wahl des Interviewers, die Methodik der Befragung und 
das Format, mit dem das Gespräch aufgezeichnet wird. Als Zusatz werden zudem drei 
Checklisten als Interviewleitfäden bereitgestellt (gesamte Geschichte bzw. spezifische 
Details und physischer, psychologischer und sexueller Missbrach). Darüber hinaus 
werden die weiteren Schritte erörtert, die nach einer Opferbefragung beachtet werden 
sollten.  

Weitere Themenschwerpunkte sind: die unmittelbare Festnahme, die Tatortsicherung 
und die Beweissammlung und Beweissicherung. In diesem Teil wird ausführlich 
beschrieben, welche Faktoren im Fall einer unmittelbaren Festnahme zu berücksichtigen 
sind, welche Entscheidungen zu den drei Punkten getroffen werden müssen und welche 
Problemen auftreten können. Zu allen drei Punkten werden „best practice“ Anweisungen 
gegeben. 

Abschließend geht das Kapitel auf die Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Menschen-
handel ein. Besonders der „Multi-Agency-Approach“, die proaktiven Methoden der 
Informationssammlung und die Bedeutung der Polizeibeamten vor Ort (Front Line 
Personal) werden dabei hervorgehoben. Des Weiteren wird eine große Bandbreite von 
Informationsquellen aufgelistet sowie spezielle Anregungen, die es bei der Sammlung 
von Daten besonders zu beachten gilt und Hinweise, wie man an bestimmte 
Informationen herankommt, gegeben.  

Kapitel 5 nennt eine Webseite (www.anti-trafficking.net), auf welcher die wichtigsten 
internationalen Organisationen und NRO, die in der Region tätig sind ausfindig gemacht 
werden können. Zudem sollen an dieser Stelle die jeweiligen nationalen Trainerteams 
einen Überblick über die relevanten Organisationen oder Behörden geben, die in dem 
Land tätig sind. 

Kapitel 6 beinhaltet eine Liste von Referenzmaterial, das für die Umsetzung der 
Schulung empfohlen werde sollte. 

http://www.anti-trafficking.net
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6.2.2 HIPPOKRATES 

HIPPOKRATES ist ein Mehrjahresprogramm für die Förderung, den Austausch, die Aus- 
und Fortbildung sowie die Zusammenarbeit im Bereich der Kriminalprävention. Generell 
trägt das Programm HIPPOKRATES dazu bei, im Einklang mit Artikel 29 des Vertrags 
von Amsterdam den Bürgern in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten soll vor 
diesem Hintergrund im Bereich der Kriminalprävention mittels HIPPOKRATES gefördert 
werden. Generell müssen die Schwerpunktthemen des Programms im Einklang mit den 
politischen Prioritäten der EU stehen, die vom Europäischen Rat in Tampere festgelegt 
wurden. 

Ziele 

Untersuchung krimineller Phänomene unter zwei Gesichtspunkten: 

• Ausbau des Wissensstands: Datenerhebungsmethoden, Aufstellung 
vergleichbarer Statistiken, Analyse der Logistik der organisierten Kriminalität; 

• Analyse und Einsatz bisheriger Erkenntnisse: Durchführbarkeitsstudien und 
Vorarbeiten zur Umsetzung eines zweigleisigen Ansatzes (Nutzung von 
Informationen, die im Zuge von Ermittlungen bekannt werden, zu 
Präventivzwecken). 

Partnerschaften zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen (einschließlich NRO) 
mit folgenden Prioritäten: 

• Festlegung von Schwerpunktbereichen für Partnerschaften mit europäischer 
Ausrichtung 

• Förderung und Organisation des Informationsaustauschs 

• Konzeption und Entwicklung von Aus- bzw. Fortbildungsmaßnahmen 

• Rolle von Berufsvereinigungen und wirtschaftlichen Interessenverbänden bei 
der Prävention organisierter Kriminalität und Bewertung der Bedeutung 
freiwilliger Instrumente wie Verhaltenskodizes und „Memoranda of 
Understanding“ 

• Sensibilisierung und Entwicklung einer Präventionskultur 

Einsatz von Sicherungsmethoden zur Prävention organisierter Kriminalität: 

• Zusammenarbeit zwischen Behörden und Sicherheitsdiensten von 
Privatunternehmen 

• Durchführbarkeit des „Crime–proofing–Ansatzes“ im Rechtsetzungsprozess 
 (Bewertung von Rechtsvorschriften unter dem Gesichtspunkt ihrer Sicherheit 
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vor kriminellen Handlungen) 

• Risikobewertung in Bezug auf wirtschaftliche, soziale und technologische 
Entwicklungen. 

Projekte zu folgenden Themen werden gefördert: 

Im Bereich der organisierten Kriminalität werden im Rahmen des Programms 
HIPPOKRATES Projekte in Bezug auf die Strategie der Europäischen Union zur 
Prävention organisierter Kriminalität gefördert, die in dem entsprechenden Bericht der 
Europäischen Kommission und von Europol erläutert wird. Des Weiteren werden Projekte 
im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Europäischen Forums für die Prävention 
organisierter Kriminalität unterstützt.  

Folgende Projektarten werden unterstützt: 

• Aus- und Fortbildung einschließlich Sprachausbildung, Austausch und Praktika 

• Forschungsarbeiten und Studien  

• Konferenzen, Seminare  

• Begegnungen und Kolloquien  

• Verbreitung im Rahmen des Programms erzielter Ergebnisse 

Zielgruppe 

Das Programm richtet sich sowohl an öffentliche als auch private Einrichtungen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die an der Kriminalprävention beteiligt sind. Zur 
Vorbereitung auf den EU–Beitritt können an den Projekten Verantwortliche aus 
beitrittswilligen Ländern partizipieren. Ebenso können sich Verantwortliche aus sonstigen 
Drittländern beteiligen, sofern dies den Zielen der Projekte dient. 
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Projekt: 2001/HIP/023 

Titel:  

Research Based on Case Studies of Victims of Trafficking in Human Beings in 3 EU 
Member States, i. e. Belgium, Italy and The Netherlands 

Projektlaufzeit: 2001 bis 2002 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Payoke 

Land: BE Beteiligte Länder: IT, NL 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
  (Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Lagebeschreibung - Hellfeld 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielte darauf ab die Methoden und Mechanismen von transnationalem 
Verbrechen in Zusammenhang mit Menschenhandel sichtbar zu machen. Des Weiteren 
sollten in dem Projekt Strategieansätze entwickeln werden, die nachhaltige Lösungen zur 

Programm: 

HIPPOKRATES 

2001 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 

Literatur: 

siehe: 
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Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels ermöglichen. Die Studie wurde in 
drei EU-Mitgliedsländern durchgeführt: Belgien, Italien und den Niederlanden.  

Die Studie basiert hauptsächlich auf der Analyse von 481 Fallakten von Opfern des 
Menschenhandels, im Rahmen von Zeugen-Kooperations-Programmen und Ermittlungs-
verfahren. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Die Studie wurde in drei EU-Mitgliedsländern durchgeführt: Belgien, Italien, und den 
Niederlanden. Die Studie basiert hauptsächlich auf der Analyse von 481 Fallakten von 
Opfern des Menschenhandels, die mit Hilfe eines strukturierten Fragebogens mit vor-
definierten Antwortkategorien ausgewertet wurden. Ausgewertet wurden hierbei 
Informationen zu Personaldaten, Stand des Gerichtsverfahrens, Ausmaß der Integration 
des Opfers, Sozialer Hintergrund im Herkunftsland, Motive des Opfers, auf die 
Anwerbung einzugehen sowie die Art des Angebotes, Charakteristika der Anwerbung, 
Druck, Zwang und Gewaltausübung in der Phase der Ausbeutung sowie Charakteristika 
beteiligter krimineller Netzwerke.  

Belgien: Es wurden 128 Fallakten für den Zeitraum 1999 bis 2000 der Opferhilfe-
Organisation „Pak-Asa“ (Brüssel) untersucht. Des Weiteren wurden 193 Fallakten für 
den Zeitraum 1999 bis 2001 von der Organisation „Payoke“ (Antwerpen) zur Verfügung 
gestellt. Zusätzlich wurden zwischen April und Mai 2007 mit Hilfe von Payoke, sieben 
Interviews mit Opfern geführt.  

Italien: Insgesamt wurden, von der Organisation „On the Road“ Daten aus 80 Fallakten 
erhoben und zusätzlich zehn Interviews mit Opfern geführt.  

Niederlande: Von der Organisation „De Rode Draad“ in Kooperation mit der Universität 
Groningen wurden 68 Fallakten analysiert und 15 Interviews mit Opfern geführt. 
Zusätzlich wurden 27 Interviews mit Experten im Bereich der Bekämpfung des 
Menschenhandels geführt. 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde von der Organisation „Payoke“ (Belgien), in Zusammenarbeit mit 
„On the Road“ (Italien) und „De Rode Draad“ (Niederlande) durchgeführt. 

Wesentliche Ergebnisse der Studie sind: 

• Polizeibeamte sind die wichtigsten Vermittler, die Opfer an Opferhilfe-Zentren 
vermitteln. 

• Die meisten Opfer haben das Herkunftsland im Alter zwischen 18 und 25 
Jahren verlassen. Ein beträchtlicher Teil hat eine Ausbildung und Arbeits-
erfahrung vorzuweisen. Die Hauptmotive auf Angebote von Menschenhändlern 
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einzugehen, bestehen in einer Verbesserung der finanziellen Lage und der 
Lebensumstände. 

• Lediglich die Opferhilfemaßnahmen in Italien ermöglichen es den Opfern, einer 
legalen Tätigkeit nachzugehen. 

• In den meisten Fällen, ist der Anwerber den Opfern unbekannt. Dieser besorgt 
die Reisedokumente und kommt für die Reisekosten der Opfer auf, welches 
letztendlich zu einem Schuldknechtschafts-Verhältnis führt. 

• Die Initiative zur Kontaktaufnahme geht in der Regel von den Anwerbern aus. 
Unter Vorgabe von Zeitdruck wird das Einverständnis zum Transport des Opfers 
erlangt. 

• Es existiert nur sehr wenig Kontakt zwischen den Opfern und den Tätern 
während der Phasen des Menschenhandels. 

• Die Nationalität der Opfer und der Täter korreliert am meisten bei den 
Anwerbern, weniger bei den Schleusern und am wenigsten bei den Ausbeutern. 
Albaner und Nigerianer scheinen am häufigsten von der eigenen ethnischen 
Gruppe angeworben, geschleust und ausgebeutet zu werden. 

• Die Opfer des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung erfuhren 
ausnahmslos physischen und psychischen Missbrauch, wurden ihrer Personal-
dokumente beraubt, erhielten keine Bezahlung, erhielten keinerlei Freiheiten und 
wurden kontinuierlich bedroht. 

• Ein wichtige Erkenntnis ist, dass signifikante Unterschiede in den Täter und 
Opferprofilen bestehen hinsichtlich der sexuellen Ausbeutung, Ausbeutung der 
Arbeitskraft und Schleusung. 

• Im Bereich der Schleusung finden sich deutlich mehr Opfer in der Alters-
kategorie über 30 Jahre. 

• Im Bereich der sexuellen Ausbeutung sind fast 60% der Opfer der Alters-
kategorie 18 – 24 Jahre zuzuordnen. 

• Im Bereich der Ausbeutung der Arbeitskraft sind knapp die Hälfte der Opfer im 
Alter von 18 – 24 Jahren. 

• Opfer der sexuellen Ausbeutung sind ausschließlich weiblichen Geschlechts, im 
Bereich der Schleusung sind die Anteile der Geschlechter gleich verteilt und im 
Bereich der Ausbeutung der Arbeitskraft sind zwei Drittel der Opfer Männer. 

• Hervorstechend sind im Bereich der Schleusung die Opfer mit (Ehe-)Partner, 
während dieser Anteil viel niedriger im Bereich der sexuellen Ausbeutung und 
Ausbeutung der Arbeitskraft liegt. 
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• Die Opfer der Ausbeutung der Arbeitskraft geben als Hauptmotiv politische 
Instabilität im Ursprungsland an sowie die Verbesserung der eigenen finan-
ziellen Situation. 

In 14 Clustern werden allgemeine Empfehlungen präsentiert und zusätzlich finden sich 
in jedem Länderbericht spezifische Empfehlungen bezüglich der Gesetzgebung, 
Verfahrensweisen und Opferhilfe. Allgemein wird für ein übergreifendes Opferschutz- 
und Opferhilfe-Konzept auf europäischer Ebene plädiert, sowie für die kontinuierliche 
Angleichung der Regelwerke bezüglich des Menschenhandels innerhalb der EU. 

 

Länderbericht Belgien: 

Kapitel 1 präsentiert eine kurze Einführung in die Maßnahmen und Regelwerke Belgiens 
bezüglich des Menschenhandels. In einem historischen Abriss werden dabei auch die 
relevanten Paragraphen des Strafgesetzbuches (Art. 77 bis §§ 1 - 3, Art. 379. Art. 380 
bis §§ 1 - 6) erwähnt. 

Kapitel 2 stellt einen kurzen Überblick über das Ausmaß des Phänomens 
Menschenhandel in Belgien dar. Dabei wird festgestellt, dass ein klarer Mangel an 
zuverlässigen Daten bezüglich des Phänomens besteht. 

Kapitel 3 stellt die Befunde der Untersuchung vor. Es wurden 128 Fallakten für den 
Zeitraum 1999 bis 2000 der Opferhilfe-Organisation „Pak-Asa“ (Brüssel) untersucht. 
Des Weiteren wurden 193 Fallakten für den Zeitraum 1999 bis 2001 von der 
Organisation „Payoke“ (Antwerpen) zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden 
zwischen April und Mai 2007 mit Hilfe von „Payoke“ sieben Interviews mit Opfern 
durchgeführt. Die erhobenen Daten wurden unter Verwendung von 125 Variablen 
statistisch ausgewertet. Die Befunde der Untersuchung wurden sodann drei Gruppen 
zugeteilt: Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Menschenhandel zum 
Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft und Schleusung. 

Der erste Teil der Untersuchung widmet sich dem Menschenhandel zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung und fokussiert hierbei auf weibliche Opfer (> 18 Jahre). Im 
Einzelnen werden Ergebnisse zu folgenden Kategorien vorgestellt: 

• Individuelle Charakteristika (Personaldaten) 

• Opferregistrierung und Strafverfolgung 

• Integrationsgrad der Opfer 

• Sozialer Hintergrund in den Herkunftsländern der Opfer 

• Opfer-Motive bezüglich Rekrutierung und Art der Rekrutierung 

• Anwerber und Prozess der Rekrutierung 
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• Angewandte Methoden in den Phasen des Menschenhandels (Druck, List, 
Täuschung, Gewalt) 

• Kriminelle Netzwerke (albanische Route, nigerianische Route, moldawische 
Route, russisch-ukrainische Route) 

• Länderprofile (Albanien, Nigeria, Moldawien, Ukraine, Russland, Rumänien) 

Der zweite Teil stellt Resultate der Untersuchung über Menschenhandel zum Zweck 
der Ausbeutung der Arbeitskraft zu den o. g. Kategorien vor. Kriminelle Netzwerke 
werden hierbei für drei Routen beschrieben: die nigerianische Route, die chinesische 
Route sowie die ecuadorianische Route. Länderprofile werden dargestellt für Nigeria, 
China und Ecuador.  

Im dritten Teil werden die Ergebnisse zu den o. g. Kriterien für den Bereich der 
Schleusung dargestellt. Hierbei werden kriminelle Netzwerke für die albanische Route, 
die chinesische Route, die ekuadorianische Route sowie die iranisch-irakische Route 
beschrieben. Länderprofile werden für Albanien, China, Ecuador, Iran und Irak 
dargestellt.  

Kapitel 4 gibt Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu den erhobenen Kategorien 
wieder. Des Weiteren wird betont, dass für eine effektive Bekämpfung von kriminellen 
Netzwerken im Bereich des Menschenhandels die Überwachung und Kontrolle der 
finanziellen Ressourcen und die Bekämpfung der Geldwäsche unerlässlich sind. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Dokumenten- und Urkundenfälschung zwar das 
Leitmotiv einer ganzen Reihe von Vergehen bzw. Verbrechen darstellt, dem jedoch in der 
Praxis relativ wenig Beachtung geschenkt wird.  

 

Länderbericht Italien: 

Kapitel 1 beschäftigt sich mit dem gesetzlichen Rahmenwerk in Italien zur Opferhilfe und 
der Bekämpfung des Menschenhandels. Es werden die wichtigsten Regelungen des 
Strafgesetzbuches und gesetzlichen Erlasse genannt, darunter auch Artikel 18 des 
Gesetzes Nr. 286 / 98. Zudem wird mittels Statistiken auf die Struktur der Opferhilfe und 
Opferunterstützung in Italien eingegangen. Der Fokus liegt hierbei auf den NRO sowie 
auf der Umsetzung des Artikels 18, wobei detailliert die Zusammenarbeit von Behörden 
und NRO anhand von Statistiken und Beispielen dargestellt wird. Abschließend werden 
weitere wichtige Maßnahmen und Initiativen vorgestellt. Darunter die „Numero Verde 
Nazionale contro la Tratta 800-290.290“ (kostenlose Beratungsnummer bzw. Hotline), 
die „Azioni di sistema“ (Initiative eines systematischen Ansatzes zur Bekämpfung des 
Menschenhandels), sowie in der Praxis eingesetzte Werkzeuge des Gesetzesvollzugs. 

Kapitel 2 präsentiert Zahlen und Fakten zum Phänomen „Menschenhandel“. Zunächst 
wird auf die Transformation Italiens von einem Ursprungsland zu einem Zielland 
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eingegangen und grob die gegenwärtige Situation dargestellt. Demnach erfährt Italien 
eine Art „ethnische Spezialisierung“ bezüglich bestimmter Segmente des Arbeitsmarktes 
(Landwirtschaft, Bau etc.) in welchen der Menschenhandel floriert. 

Anschließend werden die verschiedenen Ausbeutungsformen und die hauptsächlich 
betroffenen Gruppen (Ethnien, Geschlecht) beschrieben. Des Weiteren werden Struktur 
und Methoden krimineller, organisierter Vereinigungen besprochen. Diesbezüglich 
werden auch die verschiedenen ethnischen Gruppierungen vorgestellt (Albaner, 
Nigerianer, Osteuropäer, Chinesen und andere). Abschließend werden die wichtigsten 
Routen des Menschenhandels in Italien aufgezeigt. 

Kapitel 3 stellt die Befunde der Untersuchung vor. Insgesamt wurden Daten von 80 
Opfern des Menschenhandels erhoben, bei denen es sich um Frauen (über 18 Jahre) 
handelte. 

Im Einzelnen werden Befunde zu folgenden Kategorien vorgestellt: 

• Individuelle Charakteristika (Personaldaten) 

• Opferregistrierung und Strafverfolgung 

• Integrationsgrad der Opfer 

• Sozialer Hintergrund in den Herkunftsländern der Opfer 

• Opfer-Motive bezüglich Rekrutierung und Art des Angebots 

• Anwerbungsprozess 

• Angewandte Methoden in den Phasen des Menschenhandels (Druck, List, 
Täuschung, Gewalt) und der Ausbeutung 

• Kriminelle Netzwerke  

• Routen des Menschenhandels 

Kapitel 4 stellt die Schlussfolgerungen bezüglich der Ergebnisse der Studie vor. Im 
Fokus stehen hierbei Opferhilfe und Opferschutzprogramme im Rahmen des Artikel 18, 
das gesetzliche Rahmenwerk, die internationale Zusammenarbeit und der gegenwärtige 
Diskurs in der Wissenschaft und der Öffentlichkeit. Im Rahmen des gesetzlichen 
Rahmenwerks werden Gesetz no. 1255 (Maßnahmen gegen Menschenhandel), no. 
189 / 2002 („Bossi-Fini Gesetz), no. 75 / 1958 („Merlin-Gesetz“), no. 45 / 2001 
(Zeugenschutzprogramm) und die Repatriierungsvereinbarungen als problematisch 
angesehen und entsprechende Verbesserungsvorschläge gemacht. 

Kapitel 5 präsentiert Empfehlungen bezüglich der internationalen und nationalen 
Institutionen, der italienischen Behörden des Gesetzesvollzugs und der öffentlichen 
sowie privaten Sozialeinrichtungen welche im Bereich Menschenhandel tätig sind. 
Betont wird u. a. die Bedeutung eines weitreichenden und systemischen Ansatzes zur 
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Bekämpfung des Phänomens Menschenhandel und die Unterzeichnung und Ratifizierung 
des Palermo-Protokolls. 

 

Länderbericht Niederlande: 

Kapitel 1 präsentiert eine kurze Einführung und stellt die wichtigsten Definitionen auf 
Basis des Palermo Protokolls und des niederländischen Strafgesetzbuches (Art. 250a), 
sowie den Maßstab der Studie vor. Darauf folgt eine Vorstellung des theoretischen 
Rahmenwerks der Studie und der Ziele und des Aufbaues des Berichts.  

Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem gesetzlichen Rahmenwerk zum Menschenhandel in 
den Niederlanden. Ausgehend von Art. 250a des niederländischen Strafgesetzbuches 
werden die wichtigsten gesetzlichen Instrumente zur Bekämpfung des Menschenhandels 
in den Niederlanden vorgestellt. Des Weiteren werden auf Basis der sog. „B-9 
Entscheidung“, Möglichkeiten der Opferhilfe und des Opferschutzes, sowie wichtige 
Nichtregierungsorganisationen (z. B. „De Stichting Tegen Vrouwenhandel“) dargestellt.  

Im zweiten Teil des Kapitels wird die allgemeine Situation in den Niederlanden zum 
Phänomen „Menschenhandel“ anhand von konkreten Zahlen und Statistiken ausführlich 
dargestellt. Die präsentierten Fakten beziehen sich auf die Opfer des Menschenhandels, 
die Täter, Routen des Menschenhandels und die Methoden von kriminellen Netzwerken. 

Kapitel 3 stellt die Befunde der Untersuchung vor. Insgesamt wurden Daten von 80 
Opfern des Menschenhandels erhoben, bei denen es sich allesamt um Frauen (über 18 
Jahre) handelte. 

Die Opferdaten stammen aus 64 Fallakten und 15 Interviews, die statistisch ausgewertet 
wurden. Es werden Befunde zu den o. g. Kategorien vorgestellt.  

Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Problembereichen im Rahmen der Bekämpfung des 
Menschenhandels in den Niederlanden auf Basis des Jahresberichts des Nationalen 
Berichterstatters zum Menschenhandel (National Rapporteur on Human Trafficking, 
NRT). Dabei folgen die behandelten Abschnitte der folgenden Struktur: Zuerst wird der 
Problembereich laut NRT benannt. Danach werden die Anmerkungen und Vorschläge der 
Adressaten formuliert. Abschließend wird die offizielle Position der Regierung bezüglich 
des Jahresberichts, wie sie in den Kabinettsitzungen beschlossen worden ist, präsentiert. 
Eine Liste der Adressaten bzw. Beklagten findet sich im Anhang wieder. Die Problem-
bereiche beziehen sich auf die Kategorien polizeiliche Untersuchung, Aufnahme und 
Opferhilfe (B9-Entscheidung), Legalisierung der Prostitution bzw. Aufhebung des 
Bordellverbots und Gesetzesvollzug. 

Kapitel 5 präsentiert Empfehlungen bezogen auf den Prozes der Anwerbung von Opfern, 
den Transport von Opfern, die Ausbeutung in den Niederlanden, der Registrierung bzw. 
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Aufnahme von Opfern und den gerichtlichen Prozes und die Rückführung bzw. 
Rückkehr der Opfer in das Ursprungsland. 

Literatur: 

• Vandekerckhove, W., Pari, Z., Moens, B., Orfano, I., Hopkins, R., & Nijboer, J. 
(2003). Research based on case studies of victims of trafficking in human beings in 3 
EU Member States, i.e. Belgium, Italy and The Netherlands. Antwerpen. 
Verfügbar unter: http://www.ontheroadonlus.it/images/stories/file/RapIppocra.pdf,  
Online Zugriff am: 08. 07. 2009. 

 

 

 

 

 

http://www.ontheroadonlus.it/images/stories/file/RapIppocra.pdf


PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

154    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

Projekt: 2001/HIP/028 

Titel:  

Together Against Crime 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Caritasverband für das Bistum Essen e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder:IT, PL 

Schlagworte: 
 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Im Rahmen des Projekts wurde ein Koordinations-Workshop, eine Strategie-Konferenz 
mit Fokus auf „best practice“ Methoden und zwei fünf–Tages Austauschprogramme 
organisiert. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Programm: 

HIPPOKRATES 

2001 

Projektstatus: 

 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
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Literatur: 
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Projekt: 2002/HIP/002 

Titel:  

Research on Infiltration by Trafficking Networks into Organisations Working to 
Combat Trafficking / Working with Victims of Trafficking – Networking and 
Co - operation Between International Organisations, Public Bodies, Private Sector 
and NGOs 

Projektlaufzeit: 2002 bis 2003 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Organization for Migration (IOM) 

Land:  Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 neue multi-disziplinäre Netzwerke 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Gegenstand des Projekts war die Untersuchung der Infiltration von Organisationen im 
Bereich der Bekämpfung des Menschenhandels durch Menschenhändler.  

Ziel war es, eine Plattform für Internationale Organisationen, NRO, öffentliche 
Institutionen und Institutionen aus dem Privatsektor zu generieren, die der Diskussion der 
Untersuchungsergebnisse und der Entwicklung von konkreten Vorschlägen zur 
Bekämpfung der Infitration durch Menschenhändler dienen sollte. 

Programm: 

HIPPOKRATES 

2002 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NGO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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6.2.3 AGIS 

AGIS soll die Zusammenarbeit der Polizei-, Zoll- und Justizbehörden in Strafsachen fördern 
und die mit der Weiterentwicklung der einschlägigen europäischen Politik in der Praxis 
befassten Personen unterstützen. Das Programm dient der finanziellen Unterstützung von 
Projekten, die darauf abzielen, die berufliche Kompetenz von in Rechtsberufen tätigen 
Personen zu erhöhen, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden und 
Einrichtungen, die an der Bekämpfung und Prävention von grenzüberschreitenden schweren 
Verbrechen beteiligt sind, zu verstärken sowie den Schutz der Rechte von Opfern in 
Strafverfahren und die Kriminalitätsprävention zu verbessern. Unter bestimmten Umständen 
können im Rahmen des Programms AGIS auch Organisationen unterstützt werden, die diese 
Zusammenarbeit fördern. 

Ziele 

• den europäischen Bürgern in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten 

• europäische Politiken in diesem Bereich auszuarbeiten, umzusetzen und zu 
bewerten 

• den Aufbau von Netzen, die gegenseitige Zusammenarbeit bei allgemeinen 
Themen, die für die Mitgliedstaaten von gemeinsamem Interesse sind, den Aus-
tausch und die Verbreitung von Informationen, Erfahrungen und bewährten 
Praktiken sowie die lokale und regionale Kooperation zu fördern und zu 
verstärken, die Aus- und Fortbildung weiter zu verbessern sowie die wissenschaft-
liche und technische Forschung voranzutreiben 

• die Mitgliedstaaten zur intensiveren Zusammenarbeit mit den Beitritts- und 
Kandidatenländern, sonstigen Drittstaaten und zuständigen regionalen und 
internationalen Organisationen anzuhalten 

Projekte in folgenden Bereichen mit einer Laufzeit von max. zwei Jahren werden unterstützt: 

• justizielle Zusammenarbeit generell sowie in Strafsachen, einschließlich Aus- und 
Fortbildung; 

• Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden oder anderen öffentlichen 
oder privaten Organisationen in den Mitgliedstaaten, die an der Prävention und 
Bekämpfung organisierter sowie nicht organisierter Kriminalität beteiligt sind; 

• Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, um einen wirksamen Schutz der 
Interessen der Opfer in Strafverfahren zu erreichen. 

Folgende Projektarten werden gefördert: 

• Aus- und Fortbildung; 
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• Konzeption und Einleitung von Programmen für Austauschmaßnahmen und 
Praktika; 

• Studien und Forschungsarbeiten (einschließlich der angewandten Forschung zur 
Unterstützung von politischen Entwicklungen); 

• Verbreitung der im Rahmen des Programms erzielten Ergebnisse; 

• Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungs- und Justiz-
behörden oder anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitglied-
staaten, die an der Prävention und Bekämpfung der Kriminalität beteiligt sind, 
beispielsweise durch Unterstützung beim Aufbau von Netzen; 

• Konferenzen und Seminare 

Folgende Maßnahmen werden unterstützt 

• Aus- und Fortbildung 

• Austausch und Praktika 

• Forschungsarbeiten und Studien 

• die Verbreitung der im Rahmen des Programms erzielten Ergebnisse 

• Konferenzen und Seminare zwecks engerer Zusammenarbeit der Angehörigen der 
Rechtsberufe und der für die Kriminalitätsprävention und -bekämpfung 
organisierter sowie nicht organisierter Kriminalität zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten 

• Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Partnern 

Zielgruppe 

• Angehörige der Rechtsberufe: Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Justiz- und 
Kriminalbeamte, Gerichtsvollzieher, Sachverständige, Gerichtsdolmetscher und 
sonstige an der Rechtspflege beteiligte Personen 

• Beamte und Bedienstete der Strafverfolgungsbehörden: öffentliche Stellen in den 
Mitgliedstaaten, die nach innerstaatlichem Recht für die Prävention, Aufdeckung 
und Bekämpfung von Straftaten zuständig sind 

• Beamte sonstiger Behörden sowie Vertreter von Vereinigungen, Berufsverbänden, 
der Forschung und der Wirtschaft, deren Aufgabe die Bekämpfung und 
Prävention organisierter sowie nicht organisierter Kriminalität ist 

• Vertreter von Stellen, die mit der Betreuung von Opfern befasst sind, ein-
schließlich Einwanderungs- und Sozialbehörden 

Antragsberechtigte 

Die Finanzhilfen können vergeben werden an öffentliche oder private Einrichtungen der 
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nationalen, regionalen oder lokalen Ebene, private Wirtschaftsteilnehmer, Vereinigungen, 
Wirtschafts- und Berufsverbände, Einrichtungen ohne Erwerbszweck sowie an Ausbildungs- 
oder Forschungsinstitute, die Rechtspersönlichkeit besitzen und ihren Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Union oder in einem der Beitrittsländer haben, sowie an Eurojust und 
Europol. Natürliche Personen sind nicht antragsberechtigt. 

Das Programm richtet sich nicht an Studenten; teilnahmeberechtigt sind dagegen Berufs-
anfänger, die ein Praktikum ablegen. Die Projekte sind grenzüberschreitend; mindestens drei 
Organisationen (der Antragsteller plus zwei Partner) aus drei verschiedenen Mitgliedstaaten 
(oder aus zwei Mitgliedstaaten und einem Beitritts- oder Kandidatenland) müssen beteiligt 
sein. Die Projektteilnehmer können aus den Mitgliedstaaten, aus den Beitritts- und 
Kandidatenländern oder aus anderen Drittländern kommen, wenn dies durch das Projekt 
gerechtfertigt ist. 
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Projekt: JAI/2003/AGIS/064 

Titel:  

Working for Assistance to Victims in Europe. A European Model of Services and 
Srofessional Profiles for Crime Victims Support 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Centro studi investimenti sociali (Censis) 

Land: IT Beteiligte Länder: FR, SE, ES 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Rückführung der Opfer des MH 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel der Studie war die Analyse und Beschreibung von Organisationen und Dienst-
leistungen im Bereich Opferhilfe und Opferunterstützung in den Ländern Frankreich, 
Italien, Schweden und Spanien. Dies soll zudem die Formulierung von europäischen 
Richtlinien unterstützen. Resultat des Projektes ist die Erstellung eines Handbuchs 
(Manual) für Fachkräfte, die in diesem Sektor tätig sind.  

Programm: 

AGIS 

2003 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Das methodische Vorgehen der Studie basiert auf drei wesentliche Aktivitäten: 
Sekundäranalysen, Fallstudien und Interviews. 

Inhalt des Projektes: 

Das W.A.V.E. – Projekt (Working for Assistance to Victims in Europe) wurde 
durchgeführt von Censis (Centro studi investimenti sociali - Italien) in Zusammenarbeit 
mit INAVEM (Institute National d`Aide aux Victimes et de Mediation – Frankreich), 
Brottsoffermyndigheten (The Crime Victim Compensation and Support Authority – 
Schweden) und Institudo de EstudIO de Policia (Ministerio del Interior – Spanien).  

Der Vergleich der gesammelten Erfahrungen in den vier Untersuchungsländern hat 
einige allgemeine Elemente vorgebracht, auf die sich Organisationen, die im Bereich der 
Opferhilfe tätig sind, konzentrieren sollten: 

• Ausbildung von Personal in den Bereichen der psychologischen, technischen 
und juristischen Opferhilfe 

• Gewährleistung beständiger, durchgehender bzw. nachhaltiger Opferhilfe 

• Sichtbarkeit und Zugang zu Hilfsleistungen 

• Internationale Netzwerke  

In einer Einführung werden die Partnerorganisationen, deren Zusammenarbeit und die 
Methode der Studie vorgestellt. Die Methodik der Studie basiert auf drei wesentliche: 
Sekundäranalysen, Fallstudien und Interviews. 

Das eigentliche Handbuch ist in zwei Teile gegliedert. 

Teil 1 beleuchtet kurz Kriminalitätsdaten und Entwicklungen in den vier Untersuchungs-
ländern. Erwähnenswert ist, dass Schweden im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl die 
meisten Straftaten der vier Untersuchungsländer vorzuweisen hat (Stand: 2003). 
Anschließend werden die unterschiedlichen Systeme der Opferhilfe sowie deren wesent-
liche Akteure vorgestellt. Diesbezüglich werden auch die Charakteristiken der einzelnen 
Länder aufgezeigt. 

• Nur in Italien gibt es keine umfassenden nationalen Strategien und Regelwerke 
zur Opferunterstützung, stattdessen werden lediglich Opfer von „speziellen“ 
Straftaten berücksichtigt. Die Opferhilfe stützt sich überwiegend auf NRO und 
Initiativen der Lokalregierungen. 

• In Schweden existiert sogar ein eigenes Ministerium (Authority for 
compensation and assistance to crime victims), das für Opferentschädigung und 
Opferhilfe zuständig ist. 

• In Frankreich stützt sich das System der Opferhilfe auf zwei Säulen: 
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Institutionen des öffentlichen Sektors und nationale Organisationen 

• Spanien ist geprägt durch seine drei administrativen Ebenen: Zentral, autonom 
und lokal. Jede Ebene hat ihre eigenen Kompetenzen und Verfahren, welches 
sich auch im Bereich der Opferhilfe ausdrückt. 

Abschließend werden lokale „best practices“ aus den verschiedenen Ländern vorgestellt. 

Teil 2 des Handbuchs widmet sich, auf Basis der Praxis in den Untersuchungsländern, auf 
die notwendigen Fähigkeiten und Ausbildungsmaßnahmen von Mitarbeitern im Bereich 
der Opferhilfe. Im darauffolgenden Kapitel werden Überlegungen bezüglich der Ent-
wicklung eines europäischen Systems der Opferhilfe vorgestellt. Vor diesem Hintergrund 
werden verschiedene Problembereiche angesprochen: Finanzierung, zentrale 
Koordination, Organisationsstruktur, Beurteilung von Projekten, intersektorale 
Zusammenarbeit, internationales Netzwerk und Bekanntmachung von Hilfsleistungen. 

Der Anhang A enthält Datenblätter zu den rechtlichen Rahmenwerken für die vier 
Untersuchungsländer.  

Anhang B präsentiert eine Auflistung der verschiedenen Organisationen.  

Anhang C enthält eine Systemanalyse für die jeweiligen Untersuchungsländer zu 

• Kriminalitätsdaten 

• Rechtlichem Rahmenwerk 

• Kompensationsregelungen 

• System der Opferhilfe und Opferunterstützung 

• Öffentlichen und privaten Organisationen 

• Problematik von Opfern anderer Nationalität 

• Schulung von Mitarbeitern im Bereich Opferhilfe und Opferunterstützung 

• Kooperations- und Koordinierungsmaßnahmen 

• Informations- und Kommunikationsmaßnahmen 

Anhang D präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Umfrage unter Mitarbeitern von 
Opferhilfeorganisationen und Institutionen. 

Literatur: 

• Centro studi investimenti sociali (Censis) (2004). W.A.V.E. - Working for Assistance 
to Victims in Europe. The Handbook for Operators. Rom. 
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Projekt: JAI/2003/AGIS/066 

Titel:  

Transnational Networking: Co - operation Among Judicial and Police Authorities, 
NGOs and Civil Society for Prevention and Fight Against Trafficking 

Projektlaufzeit: 2003 bis 2004 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Caritas di Roma – Settore Studi, Documentazione e Ricera 

Land: IT Beteiligte Länder: GR, EE, LV, LT 

Schlagworte: 
 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 neue transnationale Netzwerke 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielte auf eine Verbesserung des Informations- und Erfahrungsaustauschs 
zwischen öffentlichen Einrichtungen und NRO. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Jedes Land verfasste einen Bericht über die Kooperation von NRO mit öffentlichen 
Institutionen. In einer Abschlusskonferenz wurden die Ergebnisse präsentiert. 

Programm: 

AGIS 

2003 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 NRO / FBS 
 Politik 
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Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde in Kooperation von Caritas die Roma (Italien), Caritas Hellas 
(Griechenland), AIDS Information and Support Centre (Estland), Latvian Gender 
Problem Centre „Genders” (Lettland) und Missing Persons’ Families Support Centre 
(Litauen) durchgeführt.  

Der vorliegende Abschlussbericht ist das Resultat des Projektes und gibt die 
wesentlichen Ergebnisse und Erfahrungen wieder. 

Im 1. Teil des Abschlussberichts wird auf das Projekt selbst eingegangen. In diesem 
Zusammenhang werden die wichtigsten Schritte des Projektes beschrieben und erläutert: 

Das erste Treffen der Projektpartner: Einigung auf Zeitplan und Methode  

Seminare: Jede Partnerorganisation führte im jeweiligen Land Seminare für den 
Informationsaustausch durch. Daran beteiligt waren Vertreter von Strafverfolgungs-
behörden, Ministerien, Botschaften, Opferhilfeeinrichtungen, NRO und Massenmedien. 

Transnationale Konferenz: Die Ergebnisse des Projektes wurden unter Teilnahmen der 
von Vertretern der Partnerländer, Institutionen, politischen Entscheidungsträgern und 
NRO diskutiert. 

www.caritasroma.it:  Die Website soll den Austausch und die Verbreitung von 
Informationen und „good practice“ auf europäischer Ebene fördern. 

Im 2. Teil des Abschlussberichts werden die Erfahrungen und die Maßnahmen des 
Projektes, die in den Partnerländern durchgeführt wurden, dargelegt. Diese Maßnahmen 
wurden von jedem Projektpartner nach einer gemeinsamen Vorlage beschrieben. Die 
Berichte der lokalen Projektkoordinatoren sind demnach alle wie nachfolgend 
beschrieben aufgebaut und enthalten Informationen zu: 

• Jeweiligen Organisation und der Situation des Landes 

• Projektmitarbeitern 

• Umgesetzten Aktivitäten 

• Nicht umgesetzten Aktivitäten 

• Ergebnissen und Auswertung der Auswirkungen 

• Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Aktivitäten und die Lösungen 

• Sichtbarkeit der finanziellen Unterstützung durch die EU 

• Weiterführenden Maßnahmen nach Ende des Projektes 

• Maßnahmen zur Verbreitung der Ergebnisse in alten und neuen Netzwerken 

• Möglicher Übertragbarkeit des Projektes auf andere Bereiche 

http://www.caritasroma.it
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• Übereinstimmung der Ziele mit den Resultaten 

• Weiteren nützlichen Informationen für die Evaluation des Projektes und das 
Management des Programms 

Im 2. Teil der Berichte wird auf die durchgeführten Seminare eingegangen: 

• Beschreibung des Seminars 

• Anzahl der Seminarteilnehmer und ihr Profil 

• Name und Position der Referenten 

• Themen der Beiträge 

• Probleme bei der Vorbereitung des Seminars 

• Ergebnisse 

• Unerwartete Ergebnisse 

• Weitergabe der Ergebnisse 

• Übereinstimmung der Ziele des Seminars mit den Ergebnissen 

• Empfehlungen und Angebote an die Europäische Kommission 

Der Abschlussbericht endet mit einer ausgewählten Bibliographie zu den behandelten 
Themen. 

Literatur: 

• Clemente A., & Mannino A. (Hg.). (2004). Final Report: Transnational Networking - 
cooperation among judicial and police authorities, NGOs and civil society for 
prevention and fight against trafficking. Rom.  
Verfügbar unter: http://www.caritasroma.it/primopiano/AGIS/REPORT%20 
COMPLETO%20ingl2.pdf,Online Zugriff am: 28. 09. 2009. 
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Projekt: JAI/2003/AGIS/083 

Titel:  

Identifying Rights: Towards a Standard Protocol for Identification and Assistance 
of Trafficked Women 

Projektlaufzeit: 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Anti – Slavery International 

Land: UK Beteiligte Länder: IT, NL 

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt „Protocol for Identification and Assistance to Trafficked persons and 
Training Kit” wurde durchgeführt von “Anti – Slavery International” in Kooperation mit 
„The Police Academy in the Netherlands” (Niederlande), „On The Road” (Italien), 
„Eaves Housing for Women” (Großbritannien) und „STV" (Niederlande). Resultat ist ein 
Handbuch und Training Kit zur Opferidentifikation und Opferunterstützung. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Das Handbuch richtet sich an Praktiker, welche mit dem Phänomenbereich Menschen-
handel konfrontiert werden (Einsatzkräfte vor Ort, Einreisebehörden, Haftanstalten und 
Dienstleister). Das Handbuch präsentiert Basisinformationen mit dem Ziel, die 
Erkennung von Opfern zu erleichtern und die Zusammenarbeit mit den Opfern effizienter 
zu gestalten. 

Programm: 

AGIS 

2003 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 NRO / FBS 

 

Literatur: 

siehe: 
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Kapitel 1 liefert Hintergrundinformationen zu den bestehenden internationalen 
Regelungen und deren Relevanz für Strafverfolgungsbehörden. Des Weiteren werden 
ausgehend vom Palermo Protokoll die Phänomenbereiche Menschenhandel, Sklaverei-
ähnliche Praktiken und Arbeitsknechtschaft definiert, deren Charakteristiken vorgestellt 
und vom Tatbestand Schleusung abgegrenzt. 

Kapitel 2 liefert eine Liste von Indikatoren und Check-Listen zur Erkennung von Opfern 
und bietet Hilfestellung für Fragen die bei der Vernehmung von Opfern des 
Menschenhandels angewandt werden sollten. Diesbezüglich wird der Erkennungs-
prozess in drei Phasen untergliedert: 

• Erstkontakt (inklusive Beobachtung) 

• Befragung (Gespräch) 

• Formale Vernehmung 

Kapitel 3 stellt ein Trainings Kit dar und ist in zwei Teile untergliedert: 

• Teil A: Kommunikation mit den Opfern des Menschenhandels 

• Teil B: notwendige Fähigkeiten für die Vernehmung von Opfern des 
Menschenhandels 

Das Kapitel beginnt mit einem Wissenstest zur Überprüfung des eigenen Wissens zum 
Thema „Menschenhandel“. Anschließend wird das Thema Kommunikation theoretisch 
anhand von verschiedenen Modellen und praktisch anhand von Leitfäden und Übungen 
in Form von Rollenspielen behandelt. Abschließend wird in insgesamt sieben Schritten 
eine detaillierte Anleitung zur Vernehmung von Opfern des Menschenhandel und der 
Verarbeitung der erhaltenen Informationen gegeben. Ergänzt wird die Anleitung durch 
Übungen und Check-Listen. 

Kapitel 4 stellt Informationsmaterial zu nationaler Gesetzgebung (Großbritannien, 
Italien und die Niederlande) und Möglichkeiten der Rückführung zusammen. Zusätzlich 
werden in diesem Kapitel Vorschläge und Handlungsbeispiele zum Themenbereich 
„Opferhilfe“ gegeben. 

Literatur: 

• Anti-Slavery International (2005). Protocol for Identification and Assistance to 
Trafficked Persons and Training Kit. London.  
Verfügbar unter: http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2009/p/ 
protocoltraffickedpersonskit2005.pdf, Online Zugriff am: 28. 09. 2009. 

 

 

http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2009/p/protocoltraffickedpersonskit2005.pdf
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Projekt: JAI/2003/AGIS/131 

Titel:  

Trafficking in Persons in Peacekeeping Operations: Building Up Knowledge and 
Strategies for Awareness and Training 

Projektlaufzeit: 2006  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 

Land: IT Beteiligte Länder: UK, FI 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Rechtsgrundlagen 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Aus- und Fortbildung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Trainingsmaterialien 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt hat zum Ziel organisierte Kriminalität und kriminelle Netzwerke im Bereich 
Menschenhandel in Gebieten mit laufenden Friedensmissionen zu bekämpfen, indem das 
Personal der Friedensmissionen (nationale und internationale Akteure) informiert und für 
das Thema sensibilisiert werden. Dazu sollen Trainingsmaterialen für ein ganzheitliches 
Training konzipiert werden.  

Programm: 

AGIS 

2003 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde vom United Nations Interregional Crime and Justice Research 
Institute in Kooperation mit den Universiäten von Turin und Essex und dem European 
Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI) durchgeführt.  

Das Trainingshandbuch ist unter dem EU geförderten Projekt JLS/2005/AGIS/101 
„Trafficking in Human Beings and Peace-Support Operations: Pre-deployment / In-
service Training Programme for International Law enforcement Personnel” bereits in der 
zweiten Auflage verfügbar.  

Diese aktualisierte Version wird unter der o. g. Projektnummer näher dargestellt. 

Literatur: 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

174    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

Projekt: JAI/2003/AGIS/159 

Titel:  

Conference Eurojustice 2003 for the Head of Prosecution Services in the EU and the 
candidate countries 

Projektlaufzeit: 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Eurojustice Weimar 

Land: DE Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Dreitägige Konferenz für Vertreter von Strafverfolgungsbehörden, zum Austausch von 
Erfahrungen mit Organisation, Strukturen, Ermittlungsmethoden und „best practice" 
Methoden zur Bekämpfung von transnationaler, organisierter Kriminalität. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Programm: 

AGIS 

2003 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
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Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: JAI/2003/AGIS/164 

Titel:  

Establishment of the Network of and a Joint Training for Operational Law 
Enforcement Officers, NGO's  and IO's in Fighting Human Trafficking into the EU 
Member States from EU Accession Countries and Countries Bordering the EU after 
Enlargement 

Projektlaufzeit: 2003 bis 2005 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Organization for Migration (IOM) 

Land: BE Beteiligte Länder: AL, BY, BG, FR, GR, HU, IT, MD, RO, RU, TR, UA 

Schlagworte: 
 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Aus- und Fortbildung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Trainingsmaterialien 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Bei dem Projekt handelte es sich um ein von der International Organization for Migration 
(IOM) initiiertes Programm zu Networking und Trainingsmaßnahmen zur Bekämpfung 
von Menschenhandel in ausgewählten EU-Mitgliedsländern, Beitritts- und Kandidaten-

Programm: 

AGIS 

2003 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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länderm und Drittländern. Das Projekt wurde im Zeitraum 2004 bis 2005 durchgeführt 
und bestand aus drei multidisziplinären Expertenseminaren.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Es nahmen insgesamt 13 Staaten teil: Weißrussland, Belgien, Bulgarien, Frankreich, 
Griechenland, Ungarn, Italien, Moldawien, Rumänien, Russland, Türkei, Ukraine und 
Albanien. 

Ziel des Projektes war zum einen die Stärkung der Kooperation und des Austauschs von 
Methoden (practices) unter und innerhalb der Teilnehmerländer. Zum anderen soll das 
Projekt Fachkräften zur Wissensvermehrung und zum Verständnis bezüglich Prävention 
und Opferschutz dienen. Als übergeordnetes Ziel steht die Entwicklung und Unter-
stützung von EU weiten Standards und Verhaltensnormen (Code of Conduct). 

Resultat ist die Veröffentlichung von Trainingsmaterialen (Guides on Best Practices in 
Combating Trafficking in Persons,) in Form zweier Handbücher für Trainer und 
Studenten. 

A Guide for Members of Law Enforcement, Judiciary and NGOs/IO on Best 
Practices in Combating Trafficking in Persons – Student Manual 

Der thematische Schwerpunkt des Handbuches liegt auf dem Themenbereich „Opfer des 
Menschenhandels“. In dem Handbuch werden nur solche Themen präsentiert, die für 
Vollzugsbeamte und Mitglieder von Internationalen Organisationen (IO) und NRO 
gleichermaßen von Interesse sind.  

Die einzelnen Module beinhalten keine Gesetzestexte oder Vorschriften, sondern 
konzentrieren sich vielmehr auf praktische Handlungsempfehlungen, die als Basis für 
einen allgemeinen Verhaltenskodex und Normen dienen sollen. 

Das Handbuch untergliedert sich in drei Module: 

• Modul 1 – Erkennung von Opfern des Menschenhandels und Opferschutz und 
Opferhilfe 

• Modul 2 – Zusammenarbeit von internationalen Organisationen, NRO und 
Vollzugsbehörden 

• Modul 3 – Zeugenschutz 

Modul 1 beschäftigt sich in zwei Teilen zum einen mit Methoden zum Zweck der 
Erkennung von Opfern des Menschenhandels und zum anderen mit den Opfern im 
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Kontext des Opferschutzes und der Opferhilfe. 

Teil 1 behandelt folgende Maßnahmen: 

• „pro-aktives Monitoring“: Spezialisierung, Multi-Agency-Ansatz, Austausch 
von Informationen, Opfer-Profiling  

• Opfererkennung: Erkennungsprozess im Kontext gesetzlicher Regelungen, Täter 
und Opfer 

• Methoden der Opfererkennung: Indikatoren, Methoden und Leitfaden zur 
Vernehmung  

Teil 2 beschäftigt sich eingehender mit den Opfern im Kontext des Opferschutzes und der 
Opferhilfe. Auf Basis der internationalen Menschenrechte werden zunächst allgemeine 
Prinzipien des „best practice“ für den Umgang mit Opfern des Menschenhandels erörtert. 
Anschließend wird detailliert auf den Prozess der Risikoeinschätzung (risk assessment) 
eingegangen und in diesem Zusammenhang ein Vier-Stufen-Modell präsentiert: 

• Stufe 1: Identifikation und Einschätzung von Risikobereichen 

• Stufe 2: Angemessene Reaktion bzw. Problemlösungsstrategie 

• Stufe 3: Identifikation und Einschätzung von bestehenden Risiken bzw. neuer 
Risikobereiche, als Resultat der zuvor angewandten Problemlösungsstrategie 

• Stufe 4: Entscheidung für die Anwendung einer Problemlösungsstrategie und 
Risiko-Management 

Darauffolgend beschäftigt sich das Kapitel mit den möglichen Reaktionen des Opfers, 
den unmittelbaren Bedürfnissen, der Reviktimisierung und Kriminalisierung und der 
Reintegration und Rückführung von Opfern. Im Kontext der Funktion als Zeuge wird das 
Posttraumatische Stresssyndrom, die Reflektionsperiode bzw. Bedenkzeit und die 
temporäre Aufenthaltsgenehmigung näher beleuchtet, sowie die Rechte und Optionen der 
Opfer in der Strafjustiz. Ein weiteres Hauptaugenmerk des Kapitels liegt auf der Ver-
nehmung von Opfern des Menschenhandels. Diesbezüglich wird auf die Rolle der ver-
schiedenen Akteure eingegangen, sowie Handlungsanweisungen und Leitfäden 
präsentiert. Abschließend wird auf den Themenbereich der gerichtsmedizinischen 
Untersuchung (forensic medical examination) von Opfern eingegangen. 

Modul 2 beschäftigt sich in drei Abschnitten mit der Zusammenarbeit von internationalen 
Organisationen, NRO und Vollzugsbehörden. 

Abschnitt 1 liefert allgemeine Informationen über die Zusammenarbeit und Kommuni-
kationsnetzwerke auf nationaler und internationaler Ebene. Hier werden verschiedene 
Anbieter von Netzwerk-Verzeichnissen (z. B. Interpol, UNDOC) genannt. 

Abschnitt 2 behandelt den Themenbereich der Absichtserklärung (Memorandum of 
Understanding). 
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Abschnitt 3 behandelt den Umgang und den Austausch von Informationen und 
präsentiert Leitfäden und Handlungsanweisungen. 

Modul 3 fokussiert auf den Themenbereich des Zeugenschutzes. In zwei Abschnitten 
wird der Zeugenschutz im Kontext des physischen Schutzes und des juristischen 
Schutzes von Opfern des Menschenhandels behandelt. Es werden verschiedene Arten 
von Zeugenschutzprogrammen, Methoden und Risikoevaluation, Rückführung, 
Absichtserklärungen (MoU), Zeugenaussage und die verschiedenen Phasen des 
Gerichtsprozesses dargestellt. 

 

A Guide for Members of Law Enforcement, Judiciary and NGOs/IO on Best 
Practices in Combating Trafficking in Persons – Trainer Manual 

Das Trainer-Manual folgt dem gleichen modularen Aufbau und behandelt dieselben 
Themenbereiche wie das oben behandelte „Student Manual”: 

• Modul 1 - Zusammenarbeit mit den Opfern erleichtern und effizienter gestalten. 
Erkennung von Opfern des Menschenhandels und Opferschutz und Opferhilfe 

• Modul 2 - Zusammenarbeit von internationalen Organisationen, NRO und 
Vollzugsbehörden 

• Modul 3 – Zeugenschutz 

Zusätzlich enthält jedes Modul: 

• Zielvorgaben 

• Unterrichtspläne 

• Spezielle Lernaktivitäten und Pläne 

• Referenzmaterialien 

• Drei Fallstudien bezüglich Opfererkennung in Modul 1, Teil 1 

• Dreiteilige Fallstudie welche sich auf die Inhalte aller Module bezieht 

• Anmerkungen und Notizen für Lehrkräfte 

 

Establishment of the Network of and Joint Training for Operational Law 
Enforcement Officers, NGOs and IO in Fighting Human Trafficking into the EU 
Member States from EU Accession Countries and Countries Bordering the EU 
after Enlargement – First Training Workshop, Rome, September 27 – 29, 2004 / 
Second Workshop, November 22 – 24, 2004, Tirana / Third Workshop, 13 – 15 
December, 2004, Nanterre, Paris 

Ziel dieser Workshops war es eine Reihe von Fachkräften aus Strafverfolgung, Justiz, 
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Internationalen Organisationen und NRO zusammenzubringen und ein Netzwerk zu 
etablieren. Die Aufgabe der einzelnen Workshops betsand darin, „best practice“-
Materialien aus allen Teilnehmerländern zu den drei Themengebieten:  

1. Opfererkennung und Opferhilfe 

2. Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden, Justiz, Internationalen 
Organisationen und NRO  

3. Zeugenschutz  

zu überprüfen und anhand interaktiver Diskussionsrunden zu überarbeiten und zu 
verbessern und eine Auswahl der Themen, die in die Handbücher aufgenommen werden 
sollten, festzulegen. 

Literatur: 

• International Organization for Migration (2005). A Guide for Members of Law 
Enforcement, Judiciary and NGOs/IOs on Best Practices in Combating Trafficking in 
Persons: Student Manual. 
Verfügbar unter: http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGIS%20I%20-
%20Guides/EnglishStudent.pdf, Online Zugriff am: 04. 08. 2009.  

• International Organization for Migration (2005). EU/IOM AGIS Programme 2003 
“Establishment of the Network of and Joint Training for Operational Law 
Enforcement Officers, NGOs and IOs in Fighting Human Trafficking into the EU 
Member States from EU Accession Countries and Countries Bordering the EU after 
Enlargement” - Third Workshop, December, 13 - 15, 2004, Nanterre, Paris. 

• International Organization for Migration (2005). A Guide for Members of Law 
Enforcement, Judiciary and NGOs/IOs on Best Practices in Combating Trafficking in 
Persons: Trainer Manual. 
Verfügbar unter: http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGIS%20I%20-
%20Guides/EnglishTrainer.pdf, Online Zugriff am: 03. 09. 2009. 

• International Organization for Migration (2005). EU/IOM AGIS Programme 2003 
“Establishment of the Network of and Joint Training for Operational Law 
Enforcement Officers, NGOs and IOs in Fighting Human Trafficking into the EU 
Member States from EU Accession Countries and Countries Bordering the EU after 
Enlargement" - First Training Workshop, September 27 - 29, 2004, Rome.  
Verfügbar unter: http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIReports/ 
Rome_ReportBestPracticeRecommendations.pdf, Online Zugriff am: 03. 09. 2009. 

• International Organization for Migration (IOM) (2005). EU/IOM AGIS Programme 
2003 "Establishment of the Network of and Joint Training for Operational Law 
Enforcement Officers, NGOs and IOs in Fighting Human Trafficking into the EU 

http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGIS%20I%20-%20Guides/EnglishStudent.pdf
http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGIS%20I%20-%20Guides/EnglishTrainer.pdf
http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIReports/Rome_ReportBestPracticeRecommendations.pdf
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Member States from EU Accession Countries and Countries Bordering the EU after 
Enlargement" - Second Training Workshop, November 22 - 24, 2004, Tirana. 
Verfügbar unter: http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIReports/ 
Tirana_ReportBestPracticeRecommendations.pdf, Online Zugriff am: 03. 09. 2009. 

 

 

 

http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIReports/Tirana_ReportBestPracticeRecommendations.pdf
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Projekt: JAI/2003/AGIS/195 

Titel:  

Christian Action and Networking against Trafficking in Women II (CAT II) - a 
Joint Initiative of CCME and Caritas Europa 

Projektlaufzeit: 2003  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Churches' Commission for Migrants´in Europe (CCME) 

Land: BE Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Flyer / Broschüren 

 Expertentreffen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Bei dem Projekt CAT II handelte es sich um das Nachfolgeprojekt des 2002 initiierten 
Gemeinschaftsprojektes CAT I der CCME (Kommission der Kirchen und Migranten in 
Europa) und Caritas Europa. Die in CAT I präsentierten „best practice“ im Bereich 
„awareness raising“, Opferhilfe und Opferunterstützung in Verbindung mit einem multi-
disziplinären Ansatz, werden in CAT II weiter ausgeführt. Insofern fokussiert vorliegende 
Broschüre weniger auf Grundlagen sondern versucht die in CAT I präsentierten 
Richtlinien in konkrete Handlungsmaßnahmen und Anweisungen umzusetzen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Erfahrungsaustausch im Rahmen von zwei Expertenworkshops. 

Programm: 

AGIS 

2003 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 
 NRO / FBS 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 Allgemeine  
Öffentlichkeit 
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Inhalt des Projektes: 

Die Autoren raten die CAT II Broschüre in Verbindung mit der CAT I Broschüre 
(2002/STOP/104) zu lesen. 

Diese Broschüre ist als eine Referenz für Personen gedacht, welche bereits über 
Grundkenntnisse bezüglich des Phänomenbereiches Menschenhandel verfügen oder 
aktiv in diesem Bereich arbeiten. Adressaten sind Regierungs- und NRO, insbesondere 
Polizei, NRO und Kirchen, sowie die interessierte Öffentlichkeit, welche sich mit dem 
Phänomenbereich Menschenhandel auseinandersetzen. 

Nach einem Vorwort und der Präsentation des Projekthintergrundes, werden in Kapitel 3 
praktische Vorschläge gemacht, welche eine Kooperation zwischen den verschiedenen 
Akteuren im Bereich Menschenhandel begünstigen bzw. ermöglichen sollen. Der Fokus 
liegt hierbei auf der Zusammenarbeit von Polizei, NRO und Kirchen. Es werden 
Vorschläge zur Kontaktaufnahme mit potentiellen Kooperationspartnern, Einrichtung 
eines Diskussionsforums („runder Tisch“) und Evaluation der Kooperation gemacht. Zur 
Verdeutlichung wird eine Fallstudie dargestellt. 

Kapitel 4 beleuchtet Standards (Maßnahmen bzw. Methoden) für die Opferhilfe und 
Opferunterstützung und bietet konkrete Vorschläge zur Implementierung. Bemängelt 
wird, dass auf allgemein-theoretischer Ebene bereits etliche Richtlinien zur Opferhilfe 
und Opferunterstützung verabschiedet wurden (VN, EU, OSZE), es jedoch an 
praktischen Handlungsanweisungen fehlt. Diese Lücke wollen die Autoren schließen 
und diskutieren hierzu einen urteilsfreien Ansatz:  

Urteilsfreier Ansatz-Opferhilfe und Opferunterstützung sollte in erster Linie auf 
der Achtung der Menschenrechte und Menschenwürde basieren 

• Personal: Jeder Mitarbeiter muss adäquat vorbereitet, geschult und ausgebildet 
werden, sowohl in Theorie als in der Praxis 

• Standards in der Organisation: Es müssen zum einen Klarheit über die 
Aufgabenstellung und die Mission und zum anderen klar definierte und 
verständliche Regelungen innerhalb der Organisation bestehen 

• Multidisziplinärer Ansatz 

• Finanzierung und Beschaffung von Geldmitteln  

Kapitel 5 fokussiert auf die Rolle der verschiedenen Akteure hinsichtlich der Sicherheit 
der Opfer und gibt Handlungsanweisungen, durch die die größtmögliche Sicherheit für 
Opfer des Menschenhandels gewährleistet werden soll. Es werden die Themen 
„Bedeutung von Sicherheit“, „Risikoanalyse“, „Standortwechsel und Unterbringung des 
Opfers“, „Datenschutz“, die „Sicherheitsproblematik in der Öffentlichkeit“, „Umgang 
mit Medien“, „Sicherheit während der Rückführung“ und „Sicherheit der 
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Hilfsorganisation“ behandelt. 

Kapitel 6 beschäftigt sich mit den Problembereichen und Herausforderungen, die im 
Zusammenhang mit der Rückführung eines Opfers entstehen können. In diesem 
Zusammenhang werden verschiedene Punkte benannt, die es zu berücksichtigen gilt: 

• Korrekte Identifikation des Opfers und Anerkennung als Opfer des Menschen-
handels 

• Umfassende Hilfsmaßnahmen und Unterstützung (juristisch, psychologisch, 
medizinisch) 

• Garantie einer Rückkehr in Sicherheit 

• Umfassende Information des Opfers über Dienstleistungen, Unterstützungs-
maßnahmen und finanzielle Unterstützung für Opfer des Menschenhandels 
innerhalb des Ursprungslandes 

• Achtung des Rechte des Opfers auf „individuelle Entwicklung“ und 
Berücksichtigung seines Genesungsprozesses 

• Ganzheitlicher Ansatz der Fallbearbeitung 

• Schaffung eines Umfeldes in welchem das Opfer ein Gefühl von physischer 
Sicherheit („Zuhause-Gefühl“) entwickeln kann 

• Optionen, welche dem Opfer auf lange Sicht finanzielle Sicherheit und 
Unabhängigkeit in Aussicht stellen 

• Wiederherstellung der „emotionalen Sicherheit bzw. Stabilität“ 

• Langzeittherapie und psychologische Unterstützung 

Kapitel 7 enthält Literaturvorschläge, Links, Websites und Adressen zu wichtigen 
Organisationen im Bereich Menschenhandel 

Kapitel 8 enthält Danksagungen und nennt Namen und Kontaktadressen der am Projekt 
beteiligten Organisationen 

Literatur: 

• Christian Action and Networking against Trafficking in Women (Hg.). (2005). 
Christian Action and Networking against Trafficking in Women II (CAT II) - a joint 
initiative of CCME and Caritas Europa. Brüssel.  
Verfügbar unter: http://www.ccme.be/archive/2005/index.htm (Dokument nicht mehr 
online verfügbar), Online Zugriff am: 24. 08. 2009. 

 

 

http://www.ccme.be/archive/2005/index.htm
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Projekt: JAI/2003/AGIS/199 

Titel:  

Improving Criminal Investigation, Collaboration and Network building against 
Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe 

Projektlaufzeit: 2003 bis 2005 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Deutschen Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder: RO, HU, RS, NL, AT 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
(Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Rechtsgrundlagen 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Bedenkzeit (4- Wochen-Frist) 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Aus- und Fortbildung 

 Strafverfahren 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Flyer / Broschüren 

 Trainingsmaterialien 

 neue trans-nationale Netzwerke 

 neue multi-disziplinäre Netzwerke 

Programm: 

AGIS 

2003 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Vor dem Hintergrund des rumänischen Gesetzes Nr. 678 / 2001 zur Prävention und 
Bekämpfung von Menschenhandel und dessen Umsetzung, zielt das Projekt auf die 
Entwicklung von Kooperationen zwischen Vollzugsbeörden in Grenzregionen, Training 
und Sensibilisierung von Staatsanwälten für das Thema „Menschenhandel“ und die 
Stärkung von Netzwerken zwischen NRO und den Behörden ab. Fokus ist Rumänien.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

1. Praktika für rumänische, serbische, ungarische und deutsche Staatsanwälte, die das 
Verständnis für die Situation in den jeweiligen Ländern fördern und zu 
Kooperationsnetzwerken zwischen den Strafverfolgungs- bzw. Vollzugsbehörden 
der einzelnen Länder führen sollten. 

2. Trainingsseminar für rumänische Staatsanwälte der nordwestlichen rumänischen 
Grenzregion. Den Teilnehmern wurde dabei Wissen für eine erfolgreiche 
Bekämpfung von Menschenhandel vermittelt. Weitere Themenschwerpunkte waren 
die Bedeutung internationaler Kooperation, Ermittlungsinstrumente, notwendige 
Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden, NRO und Opfer des 
Menschenhandels. Ein besonderer Schwerpunkt im Training wurde dabei auf die 
Einstellung der Staatsanwälte gegenüber den Opfern gelegt. 

3. Drei Workshops um Netzwerke für Strafverfolgungs- bzw. Justizbehörden und NRO 
in drei nordwestlichen bzw. nordöstlichen rumänischen Grenzregionen aufzubauen. 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde von der deutschen Stiftung für internationale rechtliche Zusammen-
arbeit e. V. (Bonn) in Kooperation mit dem Center for legal Cooperation (Den Haag), 
Budapester Forum (Budapest), Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights (Wien), 
General Prosecutor Serbia (Belgrad), General Prosecutor Romania (Bukarest) und dem 
Center for legal Resources (Bukarest) durchgeführt. 

Aufgrund seiner Rolle als Herkunfts-, Transit- und Zielland, sowie als „Menschen-
handelszentrum“ umliegender Länder ist Rumänien der Fokus des Projektes.  

Vor dem Hintergrund des neuen rumänischen Gesetzes Nr. 678 / 2001 zur Prävention 
und Bekämpfung von Menschenhandel war das übergeordnete Ziel des Projektes, durch 
Schulung von Staatsanwälten die Umsetzung des neuen Rechtes zu fördern. 

Unterziele waren:  

• Verbesserung der Kooperation lokaler spezialisierter Strafverfolgungsbehörden 
an den Grenzregionen Rumäniens-Serbiens und Rumänien-Ungarns. 

• Schulung rumänischer Staatsanwälte, um die internationale Zusammenarbeit zu 
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verbessern und das Niveau der Ermittlungsmethoden zu heben. 

• Stärkung der Kooperationsnetzwerke zwischen NRO und Strafverfolgungs-
behörden auf lokaler Ebene mit dem Ziel, ein Schutzsystem für die Opfer von 
Menschenhandel zu etablieren. 

Zur Umsetzung der Ziele wurden folgende Aktivitäten durchgeführt: 

• Praktika für rumänische, serbische, ungarische und deutsche Staatsanwälte 

• Trainingsseminar für rumänische Staatsanwälte der nordwestlichen rumänischen 
Grenzregion 

• Drei Workshops zum Aufbau von Netzwerken für Strafverfolgungsbehörden 
bzw. Vollzugsbehörden und NRO in drei nordwestlichen-nordöstlichen 
rumänischen Grenzregionen 

Eingebettet waren die drei Aktivitäten in eine Auftakt-Veranstaltung und einen 
Abschluss-Workshop.  

1. Kick-off meeting, Budapest, 6. - 9. Mai 2004 

Inhalte des ersten Tages der Konferenz waren die spezifischen Probleme von Menschen-
handel in Südosteuropa mit besonderem Fokus auf Rumänien. Es wurde auf das neue 
rumänische Gesetz Nr. 678 / 2001 zur Prävention und Bekämpfung von Menschenhandel, 
die Folgen, sowie auf die existierenden gesetzlichen Regelungen anderer Länder wie 
Deutschland, Ungarn und Österreich eingegangen. Als weiterer Schwerpunkt wurde die 
Notwendigkeit der Etablierung eines Opferschutz- bzw. Opferhilfe-Netzwerkes für Opfer 
des Menschenhandels besprochen und die Wichtigkeit der Rolle der NRO in diesen 
Netzwerken behandelt.  

Inhalt des zweiten Tages waren drei Workshops, die dazu dienen sollten, konkrete 
Details bezüglich der drei geplanten Projektaktivitäten zu entwickeln.  

Informationen über die gehaltenen Vorträge und Reden der Plenarsitzung oder Ergebnisse 
der Workshops können Anhang I 3 des Projektberichtes entnommen werden. 

 

2. Workshops für NRO and Strafverfolgungsbehörden in Rumänien  
(Oradea, 15. - 16. November 2004, Bistrita, 18. - 19. November 2004  
und Iasi, 22. – 23. November 2004) 

Die Workshops hatten zum Ziel, eine ganzheitliche Opferhilfe und die erfolgreiche 
strafrechtliche Verfolgung durch verstärkte Kooperation aller an den Ermittlungen von 
Menschenhandel beteiligten relevanten Institutionen zu stärken. 
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Inhaltlich waren die drei Workshops ähnlich aufgebaut. Am ersten Tag wurden Vorträge 
über Opferpsychologie, Opferrechte, rumänische Gesetzgebung in Theorie und Praxis 
und zu den verschiedenen Phasen des Menschenhandels gehalten.  

Der zweite Tag war den Kooperationsmöglichkeiten zwischen staatlichen Behörden und 
der Zivilgesellschaft gewidmet. Zusätzlich wurden bereits existierende Initiativen 
vorgestellt und Fallstudien analysiert. 

Detaillierte Informationen über die durchgeführten Workshops können Anhang II 1 und 
II 3 des Projektberichtes entnommen werden. 

 

3. Trainingsseminar für Staatsanwälte 
(Satu Mare, RO, 29. November  - 4. Dezember 2004) 

Ziel des Trainings war zum einen, bessere Ermittlungs-Methoden zu fördern und zum 
anderen, die rumänischen Staatsanwälte für die Situation und die Probleme der Opfer 
des Menschenhandels zu sensibilisieren. Ein besonderer Schwerpunkt im Training 
wurde dabei auf die Einstellung der Staatsanwälte gegenüber den Opfern gelegt, da diese 
eine maßgebliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Bekämpfung von 
Menschenhandel ist und sich besonders in den Ländern Rumänien und Serbien als 
schwierig darstellt. Zusätzlich waren mögliche Kooperationen zwischen NRO und 
Staatsanwaltschaften und die Frage nach der Möglichkeit zur Einbeziehung anderer 
Vollzugsbehörden Thema des Seminars. 

 

4. Praktika für Staatsanwälte in den Grenzregionen 
(Serbien /Rumänien in Pancevo und Novi Sad, Arad und Timisoara, 22. – 29. 
Mai 2005, Ungarn, Rumänien in Debrecen und Nyiregyhaza / Satu Mare und 
Oradea, 29. Mai – 4. Juni 2005) 

Hauptziele der Praktika waren: 

• Einführung in die jeweilige Gesetzgebung, Ermittlungsmethoden, Struktur der 
Exekutivorgane der jeweiligen Länder und Kooperationen mit NRO, inter-
nationalen Partnern und internationaler gegenseitiger Hilfe 

• Einführung in das Thema „Menschenhandel“ durch Vorstellung aktueller Fälle 
und Erfahrungen zuzüglich Statistiken, Fallmanagement, Ermittlungs- Taktiken 
und Diskussion bezüglich möglicher Lösungen 

• Etablierung persönlicher Netzwerke 

• Detaillierte Programminformationen zu den Praktika können dem Anhang IV 1. 
des Projektberichtes entnommen werden. 
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5. Abschluss Workshop, Bukarest, 27. – 28. Oktober 2005 

Ziel des Workshops war, die Ergebnisse der Aktivitäten zusammenzutragen und die 
Teilnehmer der verschiedenen Projekte zusammenzubringen. Auch wurde der Workshop 
für eine Evaluation des Gesamtprojektes genutzt. Zusätzlich wurden die Teilnehmer über 
die Entwicklung der Bekämpfung des Menschenhandels in den vorangegangenen zwei 
Jahren in den teilnehmenden Ländern informiert 

Literatur: 

• Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V. (2004). 
Improving Criminal Investigation, Collaboration and Network-building against 
Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe. Bonn.  

• Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V. (2005). Final 
Report: Improving Criminal Investigation, Collaboration and Network-building 
against Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe. Bonn.  
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Projekt: JAI/2004/AGIS/031 

Titel:  

Training of Border Guards, Border Police and Customs Officials in Identifying of 
and Providing Assistance to Victims of Trafficking 

Projektlaufzeit: 2004 bis 2005 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Organisation of Migration (IOM) 

Land: BE Beteiligte Länder: BG, EE, FN, HU, IE, LT, MD, NL, RO, SI, UA, GB 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
(Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Opferentschädigung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Schutz der Opfer des MH: Bedenkzeit (4- Wochen-Frist) 

 Rückführung der Opfer des MH 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Bekämpfungsstrategien 

 

Programm: 

AGIS 

2004 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 Lehrende 
(A&F) 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt wurde von der IOM-Brüssel geleitet und zielte auf die Verbesserung der 
Kooperation zwischen Grenzbeamten, Zollbeamten und Verbindungsbeamten für 
Immigration in diesen Ländern. Außerdem folgte das Projekt den Zielen der neuen 
European Border Management Agency, indem es zur Entwicklung eines „Common Core 
Curriculum for Border Guards Training“, wie im Artikel 5 des Council Regulation 
2003 / 0273 (CNS) vom November 2003 festgelegt, einen Beitrag leistete. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Die vorliegenden Länderstudien sind das Ergebnis von Forschungsaufenthalten 
zwischen April und Juni 2005 in den Projektländern. Die IOM-Büros in jedem Land 
waren dabei die Anlaufstelle. Im Vorfeld zu den Interviews wurde in den unter-
schiedlichen nationalen IOM-Büros Berichte, Artikel, Studien, Gesetze und Dokumente, 
die mit Menschenhandel in Verbindung stehen, gesammelt. Auch die IOM Counter 
Trafficking Survey Database und die Counter Trafficking Module Database sowie die 
Berichte von NRO stellten eine wichtige Grundlage für die Länderstudien dar. Auf der 
Basis dieser Daten wurde mit Hilfe eines Fragebogens eine qualitative Umfrage mit der 
Zielgruppe durchgeführt. Mitarbeiter der IOM Büros vor Ort führten persönliche oder 
telefonische Interviews mit Personen, die in direktem oder indirektem Kontakt mit 
Opfern von Menschenhandel stehen durch: Grenzbeamte, Strafvollzugsbeamte, 
Polizisten, Richter, Ermittler, Zollbeamte und Verbindungsbeamte für die Immigration. 
Darüber hinaus wurden Mitarbeiter von NRO, Arbeitsplatzinspekteure und Sozial-
arbeiter befragt. Wenn vorhanden, wurden auch Mitarbeiter von nationalen 
Koordinationseinheiten und nationale Berichterstatter zu Menschenhandel interviewt. 
Die Ergebnisse der Länderstudien bildeten die Grundlage für drei Trainingskonferenzen, 
an denen je 68, 63 und 68 Vertreter von Justiz und Polizei teilnahmen.  

Inhalt des Projektes: 

Ziel des Projektes war die Kooperation zwischen Grenz-, Zoll- und Verbindungs-
beamten im Bereich der Immigration in diesen Ländern zu fördern und damit Opfer-
erkennung und Opferschutz zu verbessern. Im Folgenden werden die Inhalte des 
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Leitfadens „Identification and Protection Schemes for Victims of Trafficking in Persons 
in Europe“ vorgestellt, der die wesentlichen Ergebnisse des Projektes wiedergibt. 

Kapitel 1 behandelt die europäischen Maßnahmen und Gesetzgebungen bezüglich der 
Opfererkennung und des Opferschutzes in den 13 Partnerländern. Dieser Überblick 
basiert auf den Ergebnissen der Länderstudien, die in Kapitel 4 vorgestellt werden. Dabei 
werden fünf Aspekte näher behandelt: 

• Analyse von Ausmaß und Art des Menschenhandels in Europa: Es wird das 
Fehlen eines Instrumentes zur EU-weiten Datensammlung bemängelt. In den 
meisten Fällen handelt es sich um Menschenhandel zum Zweck sexueller 
Ausbeutung. Der Handel mit Minderjährigen hat zugenommen, ebenso die 
Anzahl männlicher Opfer im Bereich der Ausbeutung der Arbeitskraft.  

• Gesetzgebungen und Maßnahmen zur Opfererkennung 

• Vergleich und Analyse des Opferschutzes 

• Behördenübergreifende Kooperation und Informationsaustausch auf nationaler 
und internationaler Ebene 

• Fortbildungsbedarf für Strafverfolgungsbehörden im Bereich der Bekämpfung 
von Menschenhandel, die bei den Länderforschungen identifiziert wurden  

Des Weiteren wird die Kooperation auf nationaler und internationaler Ebene zwischen 
den Projektländern untersucht. Das Kapitel schließt mit einer Übersicht der Mängel in 
Ausbildungseinrichtungen, die für eine erfolgreiche Bekämpfung des Menschenhandels 
beseitigt werden müssen. 

Kapitel 2 „Tools and Best Practice to Counter Trafficking in Persons in Europe“ ist in 
drei Teile gegliedert, die sich an den Themen von drei durchgeführten Trainingskon-
ferenzen orientieren. Anhand der Auswertung der Beiträge und der Resultate der 
interaktiven Länderarbeitsgruppen während der Konferenzen, wurden Empfehlungen 
abgeleitet, die die Bekämpfung des Menschenhandels unterstützen sollten.  

Die Empfehlungen aus der 1. Trainingskonferenz (12.  - 14. 09. 2005) “Identification and 
Treatment of Victims of Trafficking” betreffen folgende Themengebiete:  

• Methoden zur Erkennung von Opfern des Menschenhandels 

• Erkennung von Kindern, die Opfer des Menschenhandels geworden sind 

• Gefahrenanalyse 

Die Empfehlungen aus der 2. Trainingskonferenz (27. - 28. 10. 2005) „Investigation 
Methods for Trafficking Cases“ behandeln folgende Themengebiete: 

• Ermittlungsmethoden 

• Nationale und internationale behördenübergreifende Kooperation 
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• Datensammlung und Datenverbreitung 

Die Empfehlungen aus der 3. Trainingskonferenz (23. - 24. 11. 2005) „ Protection of 
Trafficking in Persons“ betreffen folgende Themengebiete: 

• Opferschutzmethoden 

• Opferschutz für Kinder 

• Opfervernehmung 

• Reintegration 

In Kapitel 3 werden die Empfehlungen, die aus den Diskussionen und Beiträgen der 
Teilnehmer der Trainingskonferenzen abgeleitet wurden, dargestellt:  

• „awareness-raising“ 

• Opfererkennung 

• Ermittlungsverfahren 

• Opferschutz und Opferhilfe, Rückkehr und Reintegration 

• Nationale und internationale Kooperation 

• Training 

Beginnend mit methodischen Kommentaren, strukturiert sich Kapitel 4 nach dem Status 
der Projektländer: Mitgliedsstaat, Beitrittsland und Nachbarland der EU und stellt die 
Ergebnisse der Länderstudien vor. Alle Studien haben denselben Aufbau und behandeln 
folgende Themen:  

• Die Charakteristika bzw. Ausprägung des Menschenhandels im jeweiligen 
Land 

• Opfererkennung: Gesetzliche Rahmenbestimmungen, nationale Methoden zur 
Opfererkennung  

• Opferschutz: Gesetzliche Rahmenbedingungen, Maßnahmen der nationalen 
Rückführungsprogramme 

• Nationale und internationale Kooperation 

Diese Berichte bildeten die Grundlage für die drei Trainingskonferenzen. 

Das Dokument endet mit einem Glossar zur Bekämpfung des Menschenhandels und 
einer Kontaktliste von nationalen Ansprechpartnern und Internationalen Organisationen, 
die den Einsatzkräften vor Ort, die im Bereich Menschenhandel tätig sind, von Nutzen 
sein kann. 



PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

196    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

Literatur: 

• International Organization for Migration (Hg.). (2005). First training conference, 
Dublin, 12 - 14 September 2005. Identification and Treatment of Victims of 
Trafficking: Report and Recommendations. 
Verfügbar unter: http://www.belgium.iom.int/AGIS2004/PDF/Report%20and%20 
recommendations%201st%20AGIS%20Training%20Dublin.pdf, Online Zugriff am: 
15. 10. 2009.  

• International Organization for Migration (Hg.). (2005). Identification and Protection 
Schemes for Victims of Trafficking in Persons in Europe:Tools and Best Practice. 
Brüssel.  

• International Organization for Migration (Hg.). (2005). Third and final training 
conference, Brussels, 22 - 23 November 2005, Victims' Protection: Draft Agenda. 
Verfügbar unter: http://www.belgium.iom.int/AGIS2004/PDF/DRAFT%20 
AGENDA_Brussels.pdf, Online Zugriff am: 15. 10. 2009.  

• International Organization for Migration (Hg.). (2005). Guideline for Groupe 
Activities: Investigation Methods for Trafficking Cases. Brüssel. 

• International Organization for Migration (Hg.). (2005). Identification and Protection 
Schemes for Victims of Trafficking: Summary of the Country Reserearch Reports. 
Brüssel. 
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Projekt: JAI/2004/AGIS/091 

Titel:  

Combining Forces against Trafficking – Setting up inter-European Training 
Modules for Practitioners of the Juridical, Police and NGO Sector Involved in the 
Fight Against Trafficking in Human Beings 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Caritasverband für das Bistum Essen e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder: IT, PL, UA 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Aus- und Fortbildung 

 Strafverfahren 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 

Programm: 

AGIS 

2004 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Lehrende 
(A&F) 

 

Literatur: 

siehe: 
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(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 Expertentreffen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Der Schwerpunkt des Projektes lag in der Entwicklung einer innovativen Methode der 
Fortbildung, die den besonderen Anforderungen einer interprofessionellen und 
transnationalen Verständigung und Kooperation zwischen den an der Bekämpfung des 
Menschenhandels beteiligten Berufsgruppen gerecht werden soll.  Als Methode wurde 
die szenische Arbeit gewählt. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Die Entwicklung der Bildungsmodule erfolgte in vier Schritten: 

1. Vorbereitung der Konferenz 

Zum einen wurden die Akteure in den jeweiligen Ländern ausfindig gemacht, die an 
maßgeblichen Stellen mit der Aufgabe der Bekämpfung des Menschenhandels 
beauftragt sind. Dies geschah durch die Unterstützung der Projektpartner Caritas 
Ukraine, Polizeihochschule Szczytno und das Sozialministerium der Region Emilia 
Romagna, durch umfangreiche institutionelle Kontakte, durch Unterstützung von 
Regierungsstellen und Berufsverbänden und durch Recherchen vor Ort. Die 
ausgewählten Teilnehmer setzten sich aus erfahrenen Spezialisten der Polizei, Justiz und 
NRO zusammen. Zum anderen wurden Recherchen über die rechtlichen Vorgaben und 
institutionellen Rahmenbedingungen in den beteiligten Staaten durchgeführt. Die 
Ergebnisse wurden in einem Reader allen Teilnehmern vorab zur Verfügung gestellt, 
um über eine angemessene Faktenkenntnis als Grundlage der weiteren Arbeit zu 
verfügen. 

2. Die Entwicklungskonferenz  

Gemeinsam mit den Teilnehmern wurde ein methodisches Vorgehen ausgearbeitet, 
welches den Projektaufgaben entsprach. Für diese anspruchsvolle Gestaltungsaufgabe 
war eine geringe Teilnehmerzahl erforderlich, die gleichzeitig alle beteiligten Länder 
und alle Berufsgruppen umfasste. Die Evaluation der Konferenz bekam hier einen 
besonderen Stellenwert, sie erfolgte in Form von Einzelinterviews mit jedem 
Teilnehmer. 
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3. Die Erprobungskonferenz 

Die Ergebnisse der Entwicklungskonferenz sollten in zwei Erprobungskonferenzen 
unter Beteiligung von jeweils nur zwei der beteiligten Länder mit einer größeren Gruppe 
umgesetzt werden. Es wurden jeweils Gruppen von sechs Vertretern jeder Berufsgruppe 
aus den beiden beteiligten Staaten einbezogen. Die erste Erprobungskonferenz führte die 
Teilnehmer aus Polen und Deutschland im Mai 2005 in der Polizeischule Szczytno in 
Polen zusammen, die zweite Entwicklungskonferenz die Teilnehmer aus der Ukraine 
und Italien in die Nähe von Ravenna in Italien. Auch diese Konferenzen wurden 
sorgfältig evaluiert; es wurde das Instrument der Fokus-Gruppe eingesetzt. 

4. Die Evaluationskonferenz 

Die Erfahrung und die Auswertung der drei vorangegangenen Konferenzen wurden mit 
Vertretern aller Berufsgruppen aus allen beteiligten Ländern diskutiert, ihre Einsatz-
möglichkeiten ermittelt und Weiterentwicklungen sowie Übertragungsmöglichkeiten auf 
andere Politikbereiche erörtert. Hierzu wurden zusätzlich auch Vertreter von Bildungs-
institutionen, internationalen Organisationen und den Medien einbezogen. 

Inhalt des Projektes: 

Die Arbeit „Methoden des Theaters für die interprofessionelle Zusammenarbeit – 
Praxisbeispiel: Mit vereinten Kräften gegen den Menschenhandel“ ist das Ergebnis des 
Projektes „Combining Forces against Trafficking – Setting up inter-European training 
modules for practitioners of the juridical, police and NGO sector involved in the fight 
against trafficking in human beings“. Durchgeführt wurde das Projekt von der Caritas 
Essen in Kooperation mit der Polizei Essen, der Hochschule Niederrhein, der Caritas 
Ukraine, der Polizeihochschule Szczyno (Polen) und dem Sozialministerium der Region 
Emilia Romagna (Italien). 

Ziel war ein neues interprofessionelles und transnationales Fortbildungskonzept zu 
erproben. Dies wurde beispielhaft mit unterschiedlichen Akteuren aus Polizei, Justiz, 
Sozialarbeiter/Innen und Vertretern aus Deutschland, Italien, Polen, Ukraine mit 
unterschiedlichen rechtlichen, sozialen und gesellschaftlichen Hintergründen anhand des 
Themas Bekämpfung des Menschenhandels umgesetzt. Das Konzept wurde für Arbeits-
felder entwickelt, in denen unterschiedliche Berufsgruppen auf eine funktionierende 
Kooperation angewiesen sind und / oder in denen eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen Experten verschiedener Nationen notwendig ist. Als 
Methode wurde dafür die theatralische Gestaltung gewählt.  

Gegliedert ist die Studie in vier Kapitel. 

Kapitel 1: Die Methode in Konzeption und Darstellung 
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Zur Konzeption der Bildungsmodule war die zentrale Aufgabenstellung zunächst die 
Identifizierung von Schlüsselprozessen der jeweiligen beruflichen Handlungsabläufe der 
Teilnehmer, die durch den Einsatz szenischer Methoden verständlich gemacht werden 
sollen. Die Entwicklung der Bildungsmodule erfolgte in vier Schritten: 

Vorbereitung der Konferenz 

• Zum einen wurden die Akteure in den jeweiligen Ländern ausfindig gemacht, 
die mit der Aufgabe der Bekämpfung des Menschenhandels beauftragt sind. 
Diese setzten sich aus erfahrenen Spezialisten der Polizei, Justiz und NRO 
zusammen. Zum anderen mussten Recherchen über die rechtlichen Vorgaben 
und institutionellen Rahmenbedingungen in den beteiligten Staaten 
durchgeführt werden. 

Die Entwicklungskonferenz 

• Gemeinsam mit den Teilnehmern wurde ein methodisches Vorgehen 
ausgearbeitet, welches den Projektaufgaben entsprach. 

Die Erprobungskonferenz 

• Hier wurden die Ergebnisse der Entwicklungskonferenz in zwei 
Erprobungskonferenzen in Polen und Italien umgesetzt. 

Die Evaluationskonferenz 

• Die drei vorangegangenen Konferenzen werden ausgewertet. 

• Abschließend wird näher auf den Aufbau und den Ablauf der Konferenzen 
eingegangen. Die Konferenzen beinhalteten drei Workshops, die aufeinander 
aufbauen. 

Workshop I brachte die unterschiedlichen Berufsgruppen eines Landes zusammen und 
untersuchte zunächst die unterschiedlichen professionellen Perspektiven auf nationaler 
Ebene, indem sich die Teilnehmer gegenseitig befragten. 

Workshop II brachte die Vertreter einer Berufsgruppe aus den unterschiedlichen 
Ländern zusammen und fokussierte damit auf die länderspezifischen Perspektiven bei 
der jeweiligen Berufsausübung, die in Rundgesprächen erarbeitet wurden. Dadurch 
wurde ein transnationaler Vergleich innerhalb der jeweiligen Berufsgruppen möglich.  

Workshop III brachte alle Professionen und alle Länder zusammen und ermöglichte 
sowohl den professionellen als auch den kulturspezifischen Perspektivwechsel. Dieser 
Workshop baute auf die Methodik der szenischen Arbeit auf. 

In Kapitel 2 wird zunächst der zentrale Ansatz des spezifischen Konzepts szenischer 
Arbeit des Projektes vorgestellt. Dieser Ansatz bezieht seine Methoden und Arbeits-
verfahren aus dem Medium des Theaters. Durch die Simulation von Situationen sollen 
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berufs- und kulturbedingte Grenzen wahrgenommen und die Beteiligten für erweiterte, 
transkulturelle und interprofessionelle Sichtweisen sensibilisiert werden.  

Des Weiteren geht das Kapitel auf die Rechtsgestaltung der EU auf dem Gebiet des 
Menschenhandels ein: 

• Das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des 
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels der VN 

• Palermo-Protokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land -, See- 
und Luftweg in Ergänzung des Übereinkommens der VN gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 

• Konvention des Europarats gegen den Menschenhandel 

• Programm des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

Explizit wird außerdem auf den Tatbestand des Menschenhandels eingegangen, 
besonders auf den Rahmenbeschluss des Rates vom 19. 07. 2002 zur Bekämpfung des 
Menschenhandels (2002 / 629 / JI), den alle Staaten der europäischen Gemeinschaft 
einschließlich der Beitrittsstaaten bis zum 01. August 2004 in nationales Recht 
umsetzen mussten.  

Auch auf die Bekämpfung des Menschenhandels auf polizeilicher und justizieller Ebene 
und die Stellung der Opfer wird eingegangen. Diesbezüglich trat am 06. 08 .2004 die 
Richtlinie 2004 / 81 / EG des Rates über die Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel für 
Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, die mit den 
zuständigen Behörden kooperieren in Kraft. Bis zum 06. August 2006 muss diese 
Richtlinie von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden.  

Abschließend wird auf die Bekämpfung des Menschenhandels in Italien, Deutschland, 
Polen und der Ukraine eingegangen und Kooperationen im Bereich des 
Menschenhandels in den jeweiligen Ländern vorgestellt. 

Kapitel III: Die Evaluation der Methode 

Dieses Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit der Evaluation des Projektes, d. h. mit 
der systematischen datenbasierten Beschreibung und Bewertung der entwickelten 
Bildungsmethode. Dabei entschieden die unmittelbar Beteiligten darüber, wo es 
Veränderungen und Weiterentwicklungen geben sollte. 

Kapitel IV: Erfahrungen mit Act 

Dieses Kapitel gibt Interviews mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Programms 
und die Beobachtungen einer szenischen Trainerin des Projektes wieder. 
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Literatur: 

• Frings, D, Keine, B. Krahe, U. Noll, C. & Römer, E. (2006). Methoden des Theaters 
für die interprofessionelle Zusammenarbeit. Essen.  

• Verfügbar unter: http://www.osce.org/item/25045.html?ch=893&lc=DE, Online 
Zugriff am: 11. 09. 2009. 
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Projekt: JAI/2004/AGIS/098 

Titel:  

La Coopération Multidisciplinaire entre le Secteur Privé et le Secteur Public pour la 
Protection des victimes de la Traite des êtres Humains 

Projektlaufzeit: 2004  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Association Lieux d'Acceuil 

Land: FR Beteiligte Länder: BG, IT, SK, PT, RO 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Bedenkzeit (4- Wochen-Frist) 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Strafverfahren 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Audio-visuelles Material 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt „Copyrights“ zielte auf die Erkennung, den Austausch, den Vergleich und die 
Analyse der „best practice“ im Bereich der multidisziplinären Kooperation im 
Opferschutz, wie sie unter den verschiedenen rechtlichen und sozialen Bedingungen in 
Frankreich, Italien, Bulgarien, der Slovakei, Rumänien und Portugal umgesetzt werden. 
Projektpartner waren On the Road in Italien, Accompagnement Lieux d’acceuil in 
Frankreich, La fondation Nadja in Bulgarien, L’Union DAFNE in der Slowakei, Caritas 
Rumänien, la Commission égalité des chances et droits des femmes, unter dem 
Ministerrat in Portugal, die Stadt Paris und das Office Central pour la Répression de la 
Traite des Etres Humains (OCRTEH). 

Programm: 

AGIS 

2004 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 Allgemeine  
Öffentlichkeit 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Das Projekt endete mit einer Konferenz in der die Ergebnisse der Arbeit, die im Laufe 
des Projektes gesammelt wurden präsentiert wurden. Gemeinsam mit der Öffentlichkeit 
wurde die Analyse und der Vergleich der lokalen, nationalen und europäischen 
Kooperationsmodelle der verschiedenen Projektpartner in den 6 beteiligten Ländern 
diskutiert. Neben der Konferenz wurden 2000 Exemplare der CD-ROM 
„COPYRIGHTS - Traite: coopération et protection des victimes“ in englischer und 
französischer Sprache herausgegeben.  

Inhalt des Projektes: 

Resultat des Projektes ist neben dem Tagungsbericht die CD-ROM „COPYRIGHTS – 
Traite: coopération et protection des victimes“, die den nationalen und internationalen 
rechtlichen Rahmen in Bezug auf Menschenhandel darstellt und die professionellen 
Praktiken und behördenübergreifende Kooperationsmodelle zum besseren Schutz der 
Opfer beschreibt.  

Die Beiträge der Abschluss-Konferenz vom 03. Juni 2005 in Paris behandelten 
folgenden Themen:   

„Die Initiativen der Europäischen Union“ beschreibt die Arbeit der Expertengruppe, die 
von der Europäischen Kommission 2002 einberufen wurde, um Präventivmaßnahmen 
gegen den Menschenhandel zu erarbeiten.  

 „Copyrights: le projet et le CD-ROM“ gibt die wesentlichen Projektinhalte wieder. 

„Programme italien pour l’assistance et l’intégration sociale“ stellt das genannte 
Programm und die darin für Opfer von Menschenhandel zugänglichen Dienste vor. Das 
Programm ermöglicht Opfern von Menschenhandel den Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Kritisiert wird, dass das Programm landesweit nicht einheitlich umgesetzt wird und dass 
kein effektiver behördenübergreifender Informationsaustausch stattfiindet. 

„Aspects juridiques de l’art. 18 et coopération entre la Police et les associations“ geht 
auf die Besonderheiten des Artikels 18 in Italien ein und plädiert für eine intensivierte 
Kooperation zwischen Fachberatungsstellen und Polizei. 

„Réseaux d’acceuil et de protéction de victimes en France et aide au retour dans les pays 
d’origine-Le dispositif national d’acceuil et de protection des victimes de la traite 
«Ac.Sé.»“ stellt in erster Linie die Arbeit der Fachberatungssstelle Ac.Sé. im Bereich 
Opferschutz vor und geht auf die nationalen und internationalen Kooperationen mit 
anderen NRO ein. 

• „L’accord franco-bulgare pour le retour volontaire et l’acceuil des victimes en 
Bulgarie“ stellt die Arbeit der bulgarischen NRO „Nadja“ vor und geht auf das 
Phänomen Menschenhandel in Bulgarien ein. Des Weiteren werden die 
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staatlichen Initiativen zur Bekämpfung des Menschenhandels genannt, und in 
diesem Zusammenhang die Funktion der nationalen Interventionsgruppe, die 
u. a. den behördenübergreifenden Informationsaustausch koordiniert, 
beschrieben. Abschließend wird auf das freiwillige Rückführungsprogramm 
bzw. Rückkehrprogramm nach Bulgarien von in Frankreich ausgebeuteten 
Opfern des Menschenhandels eingegangen, das 2003 zwischen „Nadja“ und dem 
Office des Migrations Internationales unterzeichnet wurde. 

• „L’implication de la police dans la lutte contre la traite“ beschreibt die Arbeit 
der bulgarischen Grenzpolizei und deren Kooperation mit Polizeibehörden in 
anderen Ländern.  

• „L’assistance aux victimes en Roumanie: des modèles de coopération“ stellt ein 
Pilot Programm für die Prävention von Menschenhandel in Rumänien vor. Dabei 
geht es insbesondere um Maßnahmen, die in den Schulen des Landes angesiedelt 
sind. 

•  „Les actions d’AIDROM“ stellt das Programm „AIDROM“ vor, das sich 
vorrangig mit der Prävention und der Sensibilisierung/awareness raising 
beschäftigt. Ziel des Programms ist die Ausbildung von Fachpersonal im 
Bereich der Ursachen von Menschenhandel. 

• „Coopération policière et lutte contre les réseaux : l’action de l’OCRTEH“ stellt 
die Arbeit von OCRETH (Office central pour la répression de la traite des êtres 
humains) vor. Das Büro ist für die Aufdeckung von Prostitutionsringen und die 
regelmäßige Überprüfung von Zuhältern zuständig.  

• Die Beiträge zur „Coopération multidisciplinaire en Slovaquie“ plädieren zum 
einen für den Ausbau der multidisziplinären Kooperation, zum anderen wird die 
Arbeit der slowakischen Polizei im Bereich Menschenhandel beschrieben. 

• „Coopération entre le secteur privé et le secteur public au Portugal - La 
législation portugaise et la Commission pour l’Egalité des chances et les 
Activités liées aux droits des femmes“ stellt die Ziele und die Arbeit der 
genannten Kommission und die gesetzlichen Grundlagen für Opfer von 
Menschenhandel in Portugal dar.  

• In „Etudes de cas“ werden Fallbeispiele von Menschenhandel in Portugal 
beschrieben. 

• „Les actions de l’Espaço Pessoa“ beschreibt die Arbeit des Projektes und geht 
auf die Kooperation mit der Commission pour l’Egalité et pour les Droits des 
Femmes ein. 
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„L’engagement des collectivités territoriales au côté du monde associatif : l’exemple de 
la Ville de Paris“ beschreibt die Kooperation zwischen Gebietskörperschaften und 
Verbänden in Paris. 

Literatur: 

• Accompagnement Lieux d'accueil (Hg.). (2005). Copyrights: Coopération 
multidisciplinaire entre le secteur public et privé pour la protection des victimes de la 
traite des êtres humains. Nizza. 
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Projekt: JAI/2004/AGIS/115 

Titel:  

Forum to Improve Best practice in Prevention, Detection and the Investigation of 
Trafficking in Humans. Examination of Best Practices Aimed at Fighting and 
Preventing the Corruption of Public Officials in the Administrating of Immigration 
Regulations 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Garda Síochána (Irish Police Servive) 

Land: IE Beteiligte Länder: NL, GB, HU 

Schlagworte: 
 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Programm: 

AGIS 

2004 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 

 Polizei 
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Literatur: 

• An Garda Siochana (2005). EU AGIS Conference, 17th-18th November, 2005: 
Forum to Improve Best Practice in the Prevention, Detection, & Investigation of 
Trafficking in Human Beings and Examine Best Practice in Fighting & Preventing 
Corruption of Public Figures in the Administration of Immigration Regulations: 
Improvement of Best Practice in the Prevention, Detection, & Investigation of 
Trafficking of Human Beings. Dublin. 

• An Garda Siochana (2005). EU AGIS Conference, 17th-18th November, 2005: 
Forum to Improve Best Practice in the Prevention, Detection, & Investigation of 
Trafficking in Human Beings and Examine Best Practice in Fighting & Preventing 
Corruption of Public Figures in the Administration of Immigration Regulations. An 
Examination of Best Practice in Fighting & Preventing the Corruption of Public 
Figures involved in the Administration of Immigration Regulations. Dublin. 
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Projekt: JAI/2004/AGIS/120 

Titel:  

European Network of Cooperation for Women and Children Victims of Trafficking 
and Sexual Exploitation 

Projektlaufzeit: 2004 bis 2005 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Ente Provincia di Lecce 

Land: IT Beteiligte Länder: ES, AL, SI 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Rechtsgrundlagen 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 neue trans-nationale Netzwerke 

 neue multi-disziplinäre Netzwerke 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt „European Network of Cooperation for Women and Children victims of 
trafficking and sexual exploitation“ sollte der Kooperation zwischen Personen dienen, 
welche mit der Anwendung von Gesetzen beauftragt sind. Gemäß der Studie sind dies 

Programm: 

AGIS 

2004 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 

 

Literatur: 

siehe: 
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Richter, Polizei, private sowie öffentliche Institutionen, die sowohl im Bereich der 
Prävention und im Kampf gegen Kriminalität tätig sind, als auch an der Bekämpfung 
von Menschenhandel und sexuellem Missbrauch von Frauen und Kindern. Im 
Abschlussbericht werden u. a. Leitfäden für eine Systematik im Bereich Opferschutz 
und Opferhilfe genannt. Durchgeführt wurde das Projekt unter Beteiligung von vier 
Ländern: Italien, Spanien, Slowenien und Albanien. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Das Projekt setzt sich aus zwei internationalen Expertentreffen und zwei Konferenzen 
zusammen auf deren Grundlage u. a. die „best practice" Leitfäden entwickelt wurden. 
Dazu wurde eine Gruppe von Experten des Bereiches Menschenhandel zusammen-
gestellt, die sich aus Repräsentanten des Sozialbereichs, der Richterämter und der 
Polizei zusammensetzte. Ergebnis dieses Treffens war die Aufteilung der Experten in 
sechs Ländergruppen: Puglia, Venezia, Triest, Barcelona, Albanien und Slowenien. 
Diese verglichen in einer nächsten Tagung die aktuelle territoriale Kooperationspraxis 
der sechs Länder nach einem vorher ausgearbeiteten Konzept miteinander, bevor die 
Konferenz evaluiert und die dort erarbeiteten Ergebnisse verteilt wurden. Hier wurden 
u. a. auch die Grundsteine für die Veröffentlichung der Leitlinien gesetzt. 

Inhalt des Projektes: 

Kapitel 1 und 2 geben allgemeine Grundlageninformationen zum E. N. a. T. Projekt 
(European Network against Trafficking). In den Kapiteln werden die Hintergründe der 
Studie erläutert, die Projektpartner und Projektteilnehmer aufgelistet, eine Übersicht 
über die Gesamtaktivitäten des Projektes gegeben, die verschiedenen Phasen der 
Projektumsetzung beschrieben, das methodische Vorgehen erklärt und die Projektziele 
erläutert.  
Das Projekt setzt sich aus zwei internationalen Experten-Treffen und zwei Konferenzen 
zusammen, auf deren Grundlage u. a. die „best practice“ Leitfäden entwickelt wurden, 
welche in Kapitel 6 näher erläutert werden. Die Treffen setzten sich aus jeweils 44 
Experten des Bereiches Menschenhandel der vier Projektländer zusammen (Richter, 
hohe Polizeibeamte, Experten des öffentlichen Dienstes und NRO).  

Ziel der Studie war zum einen, die Identifizierung von „best practice“ im Bereich der 
Individuation der Opfer, die Sammlung von Aussagen und fortlaufenden Ermittlungen, 
die Sicherheit und der Schutz von Opfern welche in Gerichtsverfahren mit den Richtern 
zusammenarbeiten und die Hilfe und soziale Absicherung der Opfer in Italien (Triest, 
Venezia, Lecce, Bari, Foggia), Spanien, Albanien und Slowenien. Zum anderen eine 
Ausarbeitung von Protokollen über Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des 
Netzwerkes bezüglich der Umsetzung der Leitfäden.  
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Methodisch sollte dabei ein Instrument entwickelt werden, mit welchem durch 
gemeinsame Planung Menschenhandel wirkungsvoll bekämpft werden kann. Dazu 
wurden in einem ersten Schritt die bereits abgeschlossenen oder aktuell durchgeführten 
Maßnahmen untersucht um diese in einem nächsten Schritt zu evaluieren.  

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Übertragbarkeit des italienischen Artikel 18 des 
„Legislative Decree Nr. 286 / 98“. In den nationalen Gesetzgebungen wird die Bewilli-
gung einer Aufenthaltsgenehmigung meistens an die Bedingung einer Klage oder eine 
Aussage des Opfers geknüpft. In Italien steht durch Artikel 18 der Schutz des Opfers 
während des Strafverfahrens im Vordergrund, wodurch der Erhalt einer Aufenthalts-
genehmigung nicht an diese Bedingung geknüpft ist.  

Laut einer Untersuchung der „National Anti-Mafia Direction“ hat die Anwendung von 
Artikel 18 in Italien einen positiven Effekt auf den Strafprozess. Mehrheitlich haben die 
Frauen nicht nur den Täter als Zeugen belastet, sie demonstrierten auch einen starken und 
offenen Willen den Täter bestrafen zu wollen.  

Daraus werden drei Empfehlungen abgleitet:  

• Vorbehaltlos den Opfern schon zu Beginn des Verfahrens ein Bleiberecht zu 
bewilligen, unabhängig von der Bereitschaft den Täter zu denunzieren oder als 
Zeuge zu belasten 

• Unterstützung des Opfers durch Sozialhilfe und Integrationsprogramme für den 
Fall, dass es sich dazu entscheidet, gegen den Täter vorzugehen 

• Die Staatsbürgerschaft des Opfers in Italien reglementieren, unabhängig der 
Ergebnisse des Verfahrens, selbst wenn das Verfahren eingestellt oder mit einem 
Freispruch abgeschlossen wurde 

Zusätzlich zu den „best practice“ Leitfäden und dem Kooperationsprotokoll, wird in 
Kapitel 4 die Methodik des Projektes als Modell für andere Länder dargestellt. Dazu wird 
zunächst näher auf die Formulare (schedules) zur Sammlung von Daten eingegangen. 
Diese sollen Praxis, Verfahrensweisen und Verhaltenskodi bezüglich Unterstützung und 
Schutz für Opfer des Menschenhandels in den vier Ländern herausarbeiten und 
vergleichen. 

Kapitel 5 gibt das von allen Projektpartnern unterzeichnete „Co-operation Protocol of 
Venice“ wieder. Hauptpunkte, zu welchen sich alle Unterzeichner verpflichtet haben, 
sind:  

• Stärkung der Kooperation und Koordination 

• Erleichterung des Austausches von Erfahrungen und Informationen  

• Förderung eines gemeinsamen, nachhaltigen Trainings 

• Forschung betreiben  
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• Das vorhandene Netzwerk vergrößern, fördern und erweitern 

Kapitel 6 beschäftigt sich mit Leitfäden für eine Systematik im Bereich Opferschutz und 
Opferhilfe welche sich zu drei übergeordnete Punkte zusammenfassen lassen:  

• Identifikation der Opfer des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung 

• Intervention und Opferunterstützung 

• Schutz und Sicherheit der Menschenrechte der Opfer und des Opfers während 
des Verfahrens 

Kapitel 7 beschäftigt sich mit den albanischen, slowenischen und spanischen rechtlichen 
Bestimmungen im Bereich Menschenhandel, wobei letztere nur in spanischer Sprache 
vorliegen und nicht übersetzt wurden. 

Literatur: 

• European Network against Trafficking (2006). Final Report: .European Network of 
Cooperation for Women and Children victims of trafficking and sexual exploitation. 
Verfügbar unter: http://www.agis-enat.it/OLD/impaginato_eng.pdf, Online Zugriff 
am: 09. 06. 2009. 
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Projekt: JAI/2004/AGIS/193 

Titel:  

Awareness-Raising of Judicial Authorities concerning Trafficking in Human 
Beings 

Projektlaufzeit: 2004 bis 2005 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Organization for Migration (IOM) 

Land: BE Beteiligte Länder:  NL, DE, HU, CZ, BG 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Opferentschädigung 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Schutz der Opfer des MH: Bedenkzeit (4- Wochen-Frist) 

 Rückführung der Opfer des MH 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Aus- und Fortbildung 

 Strafverfahren 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

Programm: 

AGIS 

2004 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Justiz 
 Lehrende 
(A&F) 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Trainingsmaterialien 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt „Awareness - Raising of Judicial Authorities Concerning Trafficking in 
Human Beings“ soll duch die Erstellung eines Handbuchs zur Sensibilisierung von 
Personen dienen, welche im Rechtswesen oder als Staatsanwälte im Bereich 
Menschenhandel tätig sind. Das Gesamtprojekt setzt sich aus Untersuchungen der 
rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich Menschenhandel der Länder Belgien, 
Bulgarien, Tschechien, Deutschland, Ungarn, Niederlande und Polen, einer Analyse des 
„European Legal Framework to Fight Trafficking in Human Beings“ und Ergebnissen 
aus dem Treffen des Steering Commitee im Juni 2005 in Den Haag zusammen.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Methodisch setzt sich das Gesamtprojekt aus Untersuchungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen im Bereich Menschenhandel der Projektländer, einer Analyse des 
„European Legal Framework to Fight Trafficking in Human Beings“ und Ergebnissen 
aus dem Treffen des Steering Commitee im Juni 2005 in Den Haag zusammen.  

Inhalt des Projektes: 

Ziel war die Erstellung eines Handbuchs für Justizbehörden. Die gewonnenen Angaben 
bilden die Grundlage für das Handbuch, das als solches eine 
Sensibilisierungsmaßnahme für Personen darstellt, welche im Rechtswesen oder als 
Staatsanwälte im Bereich Menschenhandel tätig sind. 

Handbuch 

Inhaltlich ist das Handbuch in zwei Teile gegliedert: 

Der erste Teil, gliedert sich in fünf Kapitel und vermittelt Hintergrundinformationen 
zum Phänomen Menschenhandel. Dabei bezieht sich Menschenhandel im Handbuch 
nicht nur auf den Tatbestand Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung, 
sondern schließt explizit auch Ausbeutung der Arbeitskraft, Knechtschaft und 
Organhandel mit ein. Gesondert wird auf die einseitige Datenlage im Bereich 
Menschenhandel hingewiesen, welche sich vornehmlich auf den Bereich 
Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung konzentriert. Des Weiteren werden 
generelle Ursachen und Merkmale des Menschenhandels erörtert. Darüber hinaus 
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werden grundlegende Informationen zu den Opfern und Täter gegeben. In ausgewählten 
Kapiteln wird zusätzlich auf Beispiele und aktuelle Diskussionen eingegangen, sowie 
Handlungsempfehlungen formuliert.  

Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Gesetzgebung der sieben Länder im 
Bereich Menschenhandel und vergleicht die gesetzlichen Regulierungen (u. a. Unter-
scheidung Menschenhandel bzw. Schleusung, Rolle der organisierten Kriminalität). Die 
wesentlichen Ergebnisse werden in nachfolgender Tabelle wiedergegeben.  

Tabelle 1. 

Quelle: International Organization of Migration (Ed.) 2005, Awareness-Raising of Judicial 
Authorities Concerning Trafficking in Human Beings, Handbook, Volume 1, International 
Organization of Migration, Netherlands, S. 18. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten:  

Alle sieben Länder definieren Menschenhandel entsprechend dem Palermo Protokoll, 
d. h. einschließlich zum Zweck sexueller wie auch wirtschaftlicher Ausbeutung. 

Alle untersuchten Länder unterscheiden zwischen Menschenhandel und Schleusung. 

Prostitution wird in keinem der Länder als Straftat angesehen. 

In keinem der Länder gibt es Belege für Fälle von Organhandel. 
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Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit nationaler und internationaler Kooperation. 
Exemplarisch für die internationale Kooperation wird Eurojust sowie ein Beispiel aus 
der Praxis grenzübergreifender Zusammenarbeit aufgeführt. Abschließend werden 
Handlungsempfehlungen bezüglich der internationalen Kooperation gegeben und 
potenzielle Hindernisse für Kooperation in diesem Bereich aufgelistet. 

Bezüglich der nationalen Kooperation im Bereich Menschenhandel werden ebenfalls 
Beispiele guter Kooperation aufgeführt und abschließend verschiedene Punkte zur 
Diskussion gestellt. 

Das dritte Kapitel vergleicht die gesetzlichen Regulierungen der sieben Länder in Bezug 
auf Opferschutz und Opferhilfe. Die Ergebnisse werden in zusammengefasster Form in 
der nachfolgenden Tabelle 2. wiedergegeben.  

Tabelle 2. 

Quelle: International Organization of Migration (Ed.) 2005, Awareness-Raising of Judicial 
Authorities Concerning Trafficking in Human Beings, Handbook, Volume 1, International 
Organization of Migration, Netherlands, S. 30. 

 

Des Weiteren werden in diesem Kapitel die Organisationen IOM und La Strada 
vorgestellt, welche in unterschiedlicher Form Unterstützungsmaßnahmen für Opfer des 
Menschenhandels anbieten. Abschließend wird auf die Problematik eingegangen, die 
resultiert, wenn ein Opfer als Zeuge in einem Strafverfahren fungiert (u. a. Abhängigkeit 
des Verfahrens von der Zeugenaussage und Beweis vs. Opferschutz). Diese werden 
anhand von Maßnahmen einzelner teilnehmender Ländern veranschaulicht und im 
Anschluss werden offene Diskussionspunkte dargelegt und Handlungsempfehlungen 
aufgelistet. 
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In Kapitel vier werden Hintergrundinformationen zur Psychologie der Opfer gegeben. 
Dabei wird der Rekrutierungsprozess (dept bonding, lover boy method), die 
verschiedenen Techniken, mit denen Menschenhändler ihr potenzielles Opfer für sich 
gewinnen (grooming) und die verschiedenen Arten der Einführung in die Prostitution 
beschrieben (Täuschung, Vergewaltigung oder Erpressung). Schließlich wird sowohl 
auf die Umstände eingegangen, warum sich junge Frauen aus ihrer Situation nicht selbst 
„befreien“ können, als auch auf die Methoden mit denen Täter die Opfer in der 
Prostitution halten. 

Kapitel fünf stellt ein Plädoyer dar, den finanziellen Aspekt in die Beurteilung von 
Menschenhandel mit einzubeziehen. 

Der zweite Teil soll gerichtlichen Instanzen als praktische Quelle für Informations-
material dienen. Dort werden u. a. Adressen und Kontaktpersonen der sieben beteiligten 
Länder aufgezählt und Informationen zu spezialisierten Polizei- und Strafverfolgungs-
abteilungen gegeben. Des Weiteren werden Zentralstellen genannt, welche sich mit 
internationalen Kooperationsanfragen beschäftigen und Eurojust einschließlich der 
Kontaktdaten vorgestellt. Zusätzlich werden spezielle Ermittlungsmethoden der 
einzelnen Länder verglichen. Diese werden in zusammengefasster Form in der 
nachfolgenden Tabelle 3. wiedergegeben. 

Tabelle 3. 

 
Quelle: International Organization of Migration (Ed.) 2005, Awareness-Raising of Judicial 
Authorities Concerning Trafficking in Human Beings, Handbook, Volume 1, International 
Organization of Migration, Netherlands, S. 68. 
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Zusätzlich werden Kontaktdaten der Verbindungsbeamten (wenn vorhanden) der 
teilnehmenden Länder genannt und abschließend die Adressen von Zufluchtsstätten für 
Opfer in den jeweiligen Ländern aufgelistet.  

The European Legal Framework to Fight Trafficking in Human Beings 

„The European Legal Framework to Fight Trafficking in Human Beings“ stellt eine 
Übersicht über die aktuellen europäischen Instrumente und Entwicklungen der 
Bekämpfung des Menschenhandels dar. Das Dokument setzt sich aus zwei Teilen 
zusammen: 

Der erste Teil beschäftigt sich nach einer kurzen Einführung (Kapitel 1) mit den 
(rechtlichen) Bestimmungen zur Bekämpfung des Menschenhandels der Europäischen 
Union, des Europarates sowie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (Kapitel 2, 3 und 4). Im zweiten Teil (Kapitel 5, 6 und 7) werden die 
Bestimmungen der EU und des Europarates bezüglich strafrechtlicher Zusammenarbeit 
im Bereich des Menschenhandels besprochen und evaluiert. Dabei konzentriert sich der 
Bericht hauptsächlich auf rechtsverbindliche Instrumente. 

Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem „Council Framework Decision on Combating 
Trafficking in Human Beings“ (Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung des 
Menschenhandels), der „Council Directive 2004 / 81 on resident permit“ (Richtlinie 
2004 / 81 des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln) und dem „Report of the 
Expert Group on Trafficking in Human Beings 22 December 2004“. 

Im Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung des Menschenhandels wird der Begriff 
des Menschenhandels zunächst definiert, bevor im Text auf die genaueren Inhalte des 
Beschlusses eingegangen wird, einschließlich der Definition von „abuse“ und 
„exploitation“. Außerdem werden sowohl die Übereinstimmungen als auch die 
Abweichungen des Rahmenbeschlusses zum „Trafficking Protocol to the United 
Nations Convention on Transnational Organised Crime“ erläutert. Abschließend werden 
einige Punkte des Beschlusses kritisch hinterfragt und evaluiert (u. a. das Fehlen von 
Maßnahmen, die Menschenhandel verhindern, Opfer unterstützen oder Kooperation mit 
Drittländern erleichtern sollen).  

Der Zweck der Richtlinie 2004 / 81 des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln 
ist die Festlegung von Bedingungen, aufgrund welcher Personen von Drittländern 
begrenzte Erteilung von Aufenthaltstiteln bewilligt werden können, wenn diese sich 
kooperativ bei der Bekämpfung des Menschenhandels oder der illegalen Einwanderung 
zeigen. Zunächst wird im Text auf die genaueren Inhalte des Beschlusses eingegangen 
(u. a. Bedenkzeit bezüglich eigener Aussage oder welche Art von Schutz bzw. Hilfe das 
Opfer erhalten soll), bevor auch in diesem Abschnitt einige Punkte der Richtlinie 
kritisch hinterfragt und evaluiert werden. 
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Der „Report of the Expert Group on Trafficking in Human Beings 22 December 2004” 
enthält konkrete Vorschläge zur Implementierung der Empfehlungen der „Brussels 
Declaration on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings“. In diesem 
Abschnitt setzt sich der Text mit den wichtigsten Empfehlungen des Reports 
auseinander: der Definition von Handel, dem Menschenrechtsansatz (human rights 
approach) und dem Opferschutz und- hilfe. 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit den juristischen Bestimmungen des Europarates zum 
Menschenhandel. Nach einer kurzen Einführung über die Hintergründe der 
Vereinbarung, geht der Text auf die genaueren Inhalte der „Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings“ (CAHTEH) ein. Diese stützt sich im 
Allgemeinen auf bereits existierende internationale Instrumente, ergänzt diese jedoch 
durch einige Punkte, welche im Text näher erläutert werden.  

Kapitel 4 gibt einen Überblick über die vielfältigen Bemühungen der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Bereich Menschenhandel (u. a. OSCE 
Action Plan to Combat THB, Special Representative on Combating Trafficking in 
Human Beings). 

Kapitel 5 geht auf die rechtlichen Instrumente justitzieller Kooperation der EU ein, 
welche die Bekämpfung des Menschenhandels erleichtern sollen. Dabei wird im Text 
auf die dritte Säule der EU berücksichtigt, welche die Polizei und die justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen umfasst. Dazu werden die derzeitigen Instrumente 
(Gemeinsame Standpunkte, Rahmenbeschlüsse, Beschlüsse und Abkommen) gemäß 
Artikel 34 Paragraph 2 des EU Vertrags erläutert. Des Weiteren werden Europol und 
Eurojust vorgestellt. Außerdem wird auf den Verfassungsvertrag für die Europäische 
Union eingegangen (The Constitutional Treaty for the EU) und neue Instrumente der 
europäischen justiziellen Zusammenarbeit aufgelistet und erläutert. Diese sind: 

• The Convention on Simplified Extradition Procedure between Member States 
of the EU 

• The Convention Relating to Extradition between the Member States of the EU,  

• The European Arrest Warrant (EAW) 

• The European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between 
the Member States of the European Union 

• The Council Framework Decision on Joint Investigation Teams 

• The Schengen Convention applying the Schengen Agreement 

Kapitel 6 geht auf die rechtlichen Instrumente justizieller Kooperation des Europarates 
ein, welche den Kampf gegen den Menschenhandel erleichtern sollen. Diese sind: 

• The European Convention on Extradition 
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• The European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 

• The Convention on the Transfer of Sentenced Persons 

• The Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the 
Proceeds from Crime 

• The European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters 

• The European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports 
between the Member Countries of the Council of Europe 

• The European Convention on the International Validity of Criminal 
Judgements 

Kapitel 7 des Dokuments analysiert die Probleme justizieller Zusammenarbeit auf EU 
Ebene welche für eine effiziente Strafverfolgung potenzieller Täter hinderlich sein 
könnten. Nach der Identifizierung der Probleme (wesentlichen Probleme, Verfahrens-
probleme, organisatorische Probleme, Resourcenknappheit, spezifische Probleme im 
Zusammenhang mit Menschenhandel) wird in diesem Kapitel am Beispiel einer JIT-
Initiative das Modell der Joint Investigation Teams als mögliche Lösung für die 
länderübergreifenden Probleme diskutiert. 

Country Reports (Zusammenfassung) 

Die Länderberichte dienen als Grundlage für das Handbuch und untersuchen die 
rechtlichen Rahmenbedingungen der Länder Belgien, Bulgarien, Tschechien, 
Deutschland, Ungarn, Niederlande und Polen im Bereich Menschenhandel.  

Inhaltlich sind alle Länderberichte in drei Teile gegliedert. Der erste Teil beschäftigt 
sich mit den jeweils geltenden nationalen Rechtsvorschriften im Bereich 
Menschenhandel (u. a. Definition, Unterscheidung Menschenhandel bzw. Schleusung, 
Rolle der organisierten Kriminalität) und ggf. mit dem Bereich der strafrechtlichen 
Zusammenarbeit. In einem zweiten Teil wird auf die länderspezifische Strafverfolgung 
von Menschenhandel eingegangen und im dritten Teil wird die Rolle der Opfer im 
Strafverfahren im jeweiligen Land beschrieben (u. a. Reflektionszeit, befristetes 
Aufenthaltsrecht, Arbeitserlaubnis, spezielle Maßnahmen für Minderjährige).  

Die wichtigsten Ergebnisse der Ländervergleiche sind im Handbuch wiedergegeben.  

Literatur: 

• Rijken, C. (2005). Awareness-Raising of Judicial Authorities concerning Trafficking 
in Human Beings: The European Legal Framework to Fight Trafficking in Human 
Beings. Den Haag.  
Verfügbar unter: http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=667&type=org, 
Online Zugriff am: 16. 06. 2009. 

http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=667&type=org


PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

222    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

• Nuyts, G. (2005). Awareness-Raising of Judicial Authorities concerning Trafficking 
in Human Beings: Country Report Belgium. Den Haag.  
Verfügbar unter: http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=664&type=org,  
Online Zugriff am: 08. 07. 2009. 

• Gozdzik, M. (2005). Awareness-Raising of Judicial Authorities concerning 
Trafficking in Human Beings: Country Report Poland.  Den Haag.  
Verfügbar unter: http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=670&type=org,  
Online Zugriff am: 13. 07. 2009. 

• Feher, L. (2005). Awareness-Raising of Judicial Authorities concerning Trafficking 
in Human Beings:  Country Report Hungary. Den Haag.  
Verfügbar unter: http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=669&type=org,  
Online Zugriff am: 09. 07. 2009.  

• Dorn, A. & Rijken, C. (2005). Awareness-Raising of Judicial Authorities concerning 
Trafficking in Human Beings: Country Report. Den Haag.  
Verfügbar unter: http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=671&type=org,  
Online Zugriff am: 13. 07. 2009. 

• Benbow, M. A. J. (2005). Awareness-Raising of Judicial Authorities concerning 
Trafficking in Human Beings: Country Report Germany. Den Haag.  
Verfügbar unter: http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=668&type=org,  
Online Zugriff am: 28. 09. 2009. 

• International Organization for Migration (Hg.). (2005). Awareness-Raising of 
Judicial Authorities concerning Trafficking in Human Beings: Handbook (vol. 1). 
Den Haag.  
Verfügbar unter: http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=672&type=org,  
Online Zugriff am: 28. 09. 2009. 

• International Organization for Migration (Hg.). (2005). Awareness-Raising of 
Judicial Authorities concerning Trafficking in Human Beings: Country Report 
Bulgaria. Den Haag.  
Verfügbar unter: http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=665&type=org,  
Online Zugriff am: 28. 09. 2009. 

• International Organization for Migration (Hg.). (2005). Awareness-Raising of 
Judicial Authorities concerning Trafficking in Human Beings: Country Report Czech 
Republic (2005). Den Haag.  
Verfügbar unter: http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=666&type=org,  
Online Zugriff am: 28. 09. 2009. 

 

 

http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=664&type=org
http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=670&type=org
http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=669&type=org
http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=671&type=org
http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=668&type=org
http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=672&type=org
http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=665&type=org
http://www.iom-nederland.nl/dsresource?objectid=666&type=org


 MENSCHENHANDEL ZUM ZWECK SEXUELLER AUSBEUTUNG 

Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009)   223 

 

 

 



PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

224    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

Projekt: JAI/2004/AGIS/203 

Titel:  

Awareness Training on Trafficking in Human Beings for Police, Border Guards and 
Customs Officials in EU Member States, Accession and Candidate Countries-
Development of a European Curriculum 

Projektlaufzeit: 2004 bis 2005 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) 

Land: AT Beteiligte Länder: CZ, IT 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Struktur des Deliktbereiches - Täterstrukturen (OK) 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Trainingsmaterialien 

 Websites 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt soll der Sensibilisierung der Polizei, Grenz- und Zollbeamten der EU 
Mitgliedstaaten, der Beitrittsländer und der Beitrittskandidaten im Bereich des Menschen-
handels dienen. Der Fokus liegt hierbei auf der Opfererkennung, des Erstkontaktes und 
dem Umgang mit Opfern. Resultat ist ein Trainigsmodul welches sich aus einem 
Handbuch und einem Trainigsguide zusammensetzt. 

Programm: 

AGIS 

2004 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Lehrende 
(A&F) 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Es wurde ein multidisziplinärer, interaktiver und partizipativer Ansatz verfolgt. Zunächst 
wurde von vier Experten aus den Bereichen Gesetzesvollzug und Zivilgesellschaft ein 
Basismodul entwickelt, welches anschließend von nationalen Delegationen (bestehend 
aus je einem Polizisten mit Fachkenntnissen im Bereich Menschenhandel, einem 
Grenzbeamten, einem Vertreter der Polizeischule und einem NRO-Vertreter aus dem 
Bereich Menschenhandel) der Teilnehmerländer evaluiert. Anschließend wurden, nach 
einer Pilotphase auf nationaler Ebene, die gesammelten Erkenntnisse und 
Verbesserungsvorschläge verarbeitet.  

Inhalt des Projektes: 

Ziel des Projektes war die Erstellung eines europäischen Standards für ein 
Sensibilisierungstraining, das sich an den relevanten EU- und UN-Standards orientiert. 

Anti-Trafficking Training for Frontline Law Enforcement Officers-Training Guide 

Unterteilt in fünf Kapitel stellt der Training Guide gemeinsam mit dem Background 
Reader ein Lehrbuch und Nachschlagewerk im Bereich Menschenhandel dar. Angelehnt 
an die neuesten internationalen rechtlichen Standards von UN und EU im Bereich 
Menschenhandel, sind beide Werke besonders für Einsatzkräfte vor Ort verfasst worden, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit während ihrer täglichen Arbeit mit Menschenhandel 
konfrontiert werden. 

Die in Kapitel 1 dargestellten Informationen sollen Einsatzkräfte befähigen, 
Menschenhandel zu definieren, die Rolle der Einsatzkräfte vor Ort verdeutlichen und 
den Menschenhandel in den jeweiligen nationalen Kontext setzen. Zusätzlich soll ein 
Überblick über die Hintergründe und Faktoren gegeben werden, die ausschlaggebend für 
eine fortschreitende Verbreitung des Phänomens „Menschenhandel“ sind. 

Um dies zu erreichen werden zu Beginn u. a. die Inhalte der wichtigsten internationalen 
rechtlichen Instrumente auf dem Gebiet des Menschenhandels vermittelt:  

• UN Convention against Transnational Organized Crime and its supplementing 
protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and children (Palermo Protocol) 2000 

• UN Convention on the Rights of the Child (1989) 

• Optional Protocol to the UN Convention on the Right of the Child on the sale 
of children, child prostitution and child pornography (2000) 

• Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
(2005) 

Bei der Vermittlung der europäischen Rahmenbedingungen wird besonders auf die 
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Council Directive 2004 / 81 / EC eingegangen, welche sich mit dem Aufenthaltsrecht für 
Opfer des Menschenhandels beschäftigt. Auch auf die Problematik der Direktive wird 
eingegangen. 

Menschenhandel wird anschließend auf Grundlage des Palermo-Protokolls definiert. 

Kapitel 2 soll die Einsatzkräfte zunächst mit den verschiedenen Phasen des Prozesses von 
Menschenhandel vertraut machen. Dazu wird im Lehrbuch auf den Prozess der 
Gewinnung des Opfers eingegangen (unterschieden wird hierbei zwischen Zwang, 
Täuschung bzw. List und Täuschung über Arbeitsbedingungen), den Transport und der 
eigentlichen Ausbeutung. Außerdem werden die verschiedenen Formen des Menschen-
handels und die gängigen Praktiken aufgezeigt, mit welchen Opfer von Menschen-
händlern kontrolliert werden. Bei den Ausbeutungsformen wird, ausgehend vom UN 
Trafficking Protocol, u. a. auf den Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung, 
auf Zwangsarbeit bzw. Knechtschaft, Sklaverei bzw. Schuldknechtschaft und Organ-
handel eingegangen. Abschließend werden die grundsätzlichen Unterschiede zwischen 
Menschenhandel und Schleusung dargestellt. 

Kapitel 3 soll den Einsatzkräften den Stellenwert interdisziplinärer Kooperation (multi-
agency approach) und seine Wichtigkeit bei der Prävention, beim Schutz und der 
Verfolgung von Menschenhandel verdeutlichen. Gesondert wird hierbei auch auf den 
speziellen Schutz von Kindern eingegangen. Erwähnt werden zudem die verschiedenen 
möglichen Institutionen, welche in dem Konzept eingeschlossen werden sollten (inter-
nationale, staatliche und private). Außerdem soll das Kapitel einen Überblick über die 
verschiedenen Maßnahmen bieten, welche von Dienstleistern und NRO angeboten 
werden, welche zunehmend zentrale Aufgaben im Bereich Opferschutz wahrnehmen. Des 
Weiteren soll das Konzept der nationalen Rückführungsmechanismen erläutert werden, 
welche sicherstellen sollen, dass Opfern des Menschenhandels Zugang zu umfassenden 
Betreuungs- und Schutzmaßnahmen haben.  

Kapitel 4 möchte den Einsatzkräften Indikatoren aufzeigen, anhand derer Menschen-
handel leichter zu ermitteln ist. Dazu werden eine Reihe genereller und spezifischer 
Indikatoren aufgezählt. Unterschieden wird bei den spezifischen Indikatoren zwischen 
Indikatoren zum Zweck sexueller Ausbeutung, Ausbeutung der Arbeitskraft und häus-
liche Knechtschaft. Auch wird genauer auf die besonderen Herausforderungen von 
Grenzbeamten im Bereich Menschenhandel eingegangen. Auch hier wird ein Set ver-
schiedener Indikatoren aufgezählt, welche die Identifizierung von Opfern erleichtern 
sollen. 

Des Weiteren soll dieses Kapitel Einatzkräften helfen, nach dem ersten Kontakt mit 
einem potenziellen Opfer die richtigen Maßnahmen einzuleiten, welche im Lehrbuch 
aufgezählt werden. Auch soll den Einsatzkräften ein Überblick über die Regeln und 
Voraussetzungen für die Erstbefragung eines potenziellen Opfers gegeben werden. Dafür 
werden Leitfäden für die Durchführung von Befragungen durch Einsatzkräfte zur 
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Verfügung gestellt. Ein gesonderter Teil geht dabei auf spezielle Regeln im Interview 
mit Kindern ein. Ein weiteres wichtiges Ziel dieses Kapitels ist die Sensibilisierung der 
Einsatzkräfte bezüglich Opfertraumatas. Dazu wird detailliert sowohl auf die psychische 
Verfassung der Opfer eingegangen als auch auf ihre möglichen „untypischen“ 
Reaktionen bei einem „Hilfsangebot“. So sollten Einsatzkräfte nach diesem Kapitel in 
der Lage sein auf anfängliches Zögern bezüglich einer Kooperation mit der 
Strafverfolgung vorbereitet zu sein und entsprechend zu reagieren. Auch sollen die 
Einsatzkräfte auf Besonderheiten im Umgang mit Kindern sensibilisiert werden. 
Abschließend werden Indikatoren zur Identifizierung von Menschenhändlern aufgezählt.  

Kapitel 5 möchte den Einsatzkräften vor Ort ihre Rolle bei der Erfassung von 
Informationen verdeutlichen. Diese können durch aktives Monitoring erheblich zum 
Erfolg der Aufdeckung von Menschenhandel beitragen. Hierzu wird eine Reihe von 
Punkten aufgelistet, welche Einsatzkräfte für mögliche Hinweise im Bereich Menschen-
handel sensibilisieren sollen. Zudem wird allgemein auf die Rolle von formellen und 
informellen Gesprächen bei der Informationsgenerierung eingegangen. Gesondert wird 
zudem ein Leitfaden mit Regeln für das Gespräch mit einem potenziellen Menschen-
händler geben, u. a. wird dabei auch auf die Bedeutung des Umfeldes eingegangen, in 
dem das Gespräch geführt wird. Am Ende dieses Kapitels sollen Einsatzkräfte anhand 
einer Liste von festgelegten Punkten befähigt werden, einen umfassenden Bericht zu 
schreiben, welcher alle nötigen Informationen enthalten sollte, um potenzielle 
Menschenhändler zu identifizieren. 

 

Anti-Trafficking Training for Frontline Law Enforcement Officers - Background 
Reader 

Der Background Reader ist ein ergänzendes Dokument zum Training Guide und ist in 
fünf Kapitel unterteilt. 

Kapitel 1 gibt eine kurze, grundlegende Einführung in den Phänomenbereich des 
Menschenhandels. Dabei wird zu Anfang auf die Rolle der Beamten vor Ort (frontline 
officers) eingegangen, denen eine Schlüsselposition in der Bekämpfung des Menschen-
handels zugeschrieben wird. Abgeleitet von den wichtigsten internationalen Konven-
tionen und Protokollen auf EU- und VN-Ebene, werden die grundlegenden rechtlichen 
Instrumente gegen den Menschenhandel darstellt. Abschließend wird der Begriff 
Menschenhandel auf Basis des Palermo Protokolls definiert.  

Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem eigentlichen Prozess des Menschenhandels zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung der Arbeitskraft und mit dem 
Phänomen der Schleusung. Eingegangen wird auf den Prozess der Rekrutierung des 
Opfers (unterschieden wird zwischen Zwang, List oder Täuschung über Arbeits-
bedingungen), den Transport (sowohl innerstaatlich wie auch international) und der 
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eigentlichen Ausbeutung. Bei den Ausbeutungsformen unterscheidet der Reader zwischen 
Zwangsarbeit bzw. Knechtschaft, Sklaverei oder Praktiken welche der Sklaverei ähneln 
(z. B. Schuldknechtschaft), Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung, Zwangs-
heirat und Organhandel. Zusätzlich wird im Reader gesondert auf den Bereich des 
Handels mit Kindern eingegangen. Anschließend wird in diesem Kapitel, auf Basis der 
VN bzw. Konvention, auf die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Menschenhandel 
und Schleusung eingegangen. Am Ende des Kapitels werden die Auswirkungen des 
Menschenhandels auf die Gesellschaft näher erläutert. 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der notwendigen behördenübergreifende Zusammenarbeit 
(multi-agency approach) für eine erfolgreiche Bekämpfung des Menschenhandels in allen 
Phasen, inklusive der Prävention. Eingegangen wird auf Maßnahmen zur Prävention 
(Monitoring, Sensibilisierung (awareness raising), Schulung bzw. Training), Maßnahmen 
zum Schutz der Opfer (psychosoziale und medizinische Versorgung, Unterbringung, 
soziale Beratung, juristischer Beistand, Ausbildungsangebote, interkulturelle Mediation), 
Maßnahmen im Ermittlungsbereich sowie bei der Strafverfolgung. Für beide letztere wird 
auf die Wichtigkeit der nationalen/internationalen Koordination hingewiesen und genauer 
auf die in Bukarest angesiedelte SECI Zentrale (South-East European Cooperation 
Initiative) eingegangen. Im Rahmen der Rechtstellung des Opfers wird des Weiteren noch 
detailliert auf die Regelungen eingegangen, die nach der Identifizierung eines Opfers des 
Menschenhandels greifen. Erwähnenswert wäre hier u. a. die EU-weite Bedenkzeit von 
mindestens 30 Tagen in denen sich ein Opfer in aller Ruhe für oder gegen eine Aussage 
entscheiden kann. 

Erwähnt werden in diesem Kapitel auch die „National Referral Mechanisms“. Diese 
sollen zur Bildung formalisierter Kooperationen zwischen Regierungsbehörden und 
anderen Einrichtungen animieren, welche im Bereich des Menschenhandels tätig sind. 
Gesondert wird im Kapitel zudem auf die Kooperationskonzepte im Bereich des Handels 
mit Kindern sowie auf die Wichtigkeit von Datenaustausch und Absichtserklärungen 
gegenüber anderen Regierungsagenturen und NRO zum Zwecke besserer institutions-
übergreifender Kooperation eingegangen. Am Ende des dritten Kapitels wird die Rolle 
von Interpol, Europol sowie die Rolle der Verbindungsbeamten im Bereich Menschen-
handel näher beleuchtet. 

Teil 4 beschäftigt sich mit dem Prozess der Opfererkennung des Menschenhandels. Dabei 
wird zu Anfang auf die Schwierigkeit der allgemeinen Identifizierung von Opfern durch 
die Strafverfolgung eingegangen, was u. a. daraus resultiert, das es aufgrund des weiten 
„Ausbeutungsfeldes“ weder einen klassischen Opfertyp noch ein klassisches Opfer-
verhalten gibt, an denen man diesen Personkreis erkennen könnte. Als Schwerpunkte 
werden zunächst Opferverhalten und psychische Verfassung der Opfer (Traumata) 
behandelt. Dabei werden zunächst die Bewältigungsstrategien der Opfer dargestellt. 
Genannt werden in diesem Zusammenhang die Meidung, Identifikation mit dem Täter 
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und Abstumpfung. Deshalb wird empfohlen, in Fällen von Menschenhandel möglichst 
früh spezialisiertes Fachpersonal einzubeziehen. Zusätzlich wird auf die verschiedenen 
Stadien der psychischen Gesundung von ehemaligen Opfern des Menschenhandels 
eingegangen und über die Gefahr einer „Sekundärviktimisierung“ aufgeklärt. Nach 
einem Überblick über die verschiedenen Methoden mit denen Opfer gefügig gemacht 
werden (breites Spektrum von Gewalt bis hin zum Missbrauch von religiösem Glauben), 
wird eine Reihe von allgemeinen Indikatoren aufgelistet, welche bei der Erkennung von 
Opfern des Menschenhandels dienlich sein sollen. Zusätzlich werden spezielle Indi-
katoren zur Erkennung von Opfern zum Zweck sexueller Ausbeutung, Ausbeutung der 
Arbeitskraft und Schuldknechtschaft aufgelistet. Eingegangen wird auch auf die be-
sonderen Herausforderungen der Grenzbeamten im Erkennen von Menschenhandel. 
Auch hierfür wird eine Reihe von Indikatoren vorgestellt, die das Erkennen eines Opfers 
vereinfachen sollen. Zusätzlich werden in diesem Kapitel Orientierungshilfen gegeben, 
welche im Falle eines Verdachtes auf Menschenhandel weiterhelfen sollen. Diese 
Orientierungshilfen beinhalten Verhaltensweisen für den ersten Kontakt mit dem Opfer 
(u. a. wurden diese von der WHO entwickelt), Interviewleitfäden, Verhaltenweisen 
gegenüber potenziellen minderjährigen Opfern des Menschenhandels. Zusätzlich werden 
die notwendigen Informationen, welche den Opfern zuteil werden sollten, thematisiert. 
Abschließend wird auf die Täter und die Struktur des Deliktsbereichs eingegangen. Wie 
schon bei den Opfern gibt es den „typischen“ Menschhändler nicht und auch die Täter-
strukturen reichen von organisierten Gruppen (hier wird grundsätzlich zwischen hohem, 
mittlerem und niedrigem Organisationsgrad unterschieden) bis hin zu unabhängigen 
Menschenhändlern die nur lose an Menschenhändler- Netzwerke gekoppelt sind. 
Zusätzlich wird eine Reihe von Indikatoren zur Erkennung potenzieller Täter aufgelistet. 

Teil 5 beschäftigt sich mit der Rolle der Einsatzkräfte vor Ort beim Erfassen von 
Informationen und bei Befragungen von potenziellen Menschenhändlern. Unterschieden 
wird zwischen strategischen (geeignet für weitreichende, längerfristige Ziele) und takti-
schen Informationen (geeignet für unmittelbare oder kurzfristige Ziele, bei operativem 
Bedarf in kleinem Umfang). Zusätzlich wird auf den Informationsursprung eingegangen 
(Rohdaten, detaillierte Informationen), auf die Problematik unterschiedlicher Daten-
erhebung, Klassifikation, Evaluation und Verbreitung des Informationsmaterials und die 
Möglichkeiten der Optimierung der Datenerfassung durch Sensibilisierung und Netz-
werke. Abschließend wird die Bedeutung von Interviews im Rahmen der Informations-
erfassung zur Identifikation von Orten, Opfern und Tätern des MH behandelt.  

Besonders hervorgehoben werden dabei die Vernehmungen und die besondere Rolle der 
Umgebung bei der Befragung eines potenziellen Täters. 
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Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt soll der Sensibilisierung von Staatsanwälten und Richtern der EU-
Mitgliedsstaaten, der Beitrittsländer und Beitrittskandidaten im Bereich des 
Menschenhandels dienen. Ziel ist die Erstellung eines europäischen Standards für ein 
Sensibilisierungstraining, welches sich an relevanten VN- und EU-Standards orientiert. 
Resultat des Projektes ist ein Trainigspaket, das aus drei Komponenten besteht: Einem 
„Background Reader“, einem „Handbook“ und einem „Curriculum-Training Guide“. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Die Materialien wurden mit Hilfe eines multidisziplinären Expertenteams aus neun 
europäsichen Ländern erstellt. Das Lehrmaterial wurde in zwei Workshops von den 
Experten getestet und überarbeitet. 

Inhalt des Projektes: 

Der Background-Reader behandelt alle Themenbereiche ausführlich und liefert in sechs 
Kapiteln die nötigen Hintergrundinformationen. Es wird hierbei ein modularer Ansatz 
verfolgt. Jedes Kapitel wird von Zielvorgaben eingeleitet, die hervorheben, was der 
Leser am Ende des Kapitels gelernt haben sollte. Dies gibt dem Nutzer die Möglichkeit 
für ihn relevante Themenbereiche herauszufiltern. 

Das Handbook folgt der Struktur des Background Readers und stellt eine Kurzfassung 
und Schlagwortkatalog dar. 

Der Curriculum-Training Guide geht mit dem Handbook und Background Reader 
einher. Er wurde speziell für Lehrpersonal entworfen. Der Curriculum-Training Guide 
wurde in Module und Untersektionen eingeteilt welche den Kapiteln im Background-
Reader entsprechen.  

Background Reader: 

Kapitel 1 stellt eine allgemeine Einführung in den Phänomenbereich Menschenhandel 
dar. In diesem Kontext werden näher behandelt: Die Phasen des Menschenhandel, die 
internationalen Definitionen von Menschenhandel, der Unterschied zwischen Menschen-
handel und Schmuggel, die Ursachen für Menschenhandel, die verschiedenen Erschei-
nungsformen und das Ausmaß des Phänomens Menschenhandel auf globaler Ebene. 
Nach einer kurzen Einführung wird auf Basis des Palermoprotokolls die Definition des 
Phänomens Menschenhandel beleuchtet und anschließend auf die unterschiedlichen 
Merkmale im Vergleich zum Menschenschmuggel aufmerksam gemacht. Dabei werden 
nach diversen Erläuterungen die wichtigsten Merkmale in Tabellenform komprimiert 
dargestellt. Anschließend werden die Ursachen für Menschenhandel näher betrachtet. 
Fokussiert wird hierbei auf die sog. „Push- und Pull-Faktoren“, sowie auf restriktive 
Migrations- und Beschäftigungsregelungen. Darauf folgend werden die Themenbereiche 
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organisiertes Verbrechen und Phasen des Menschenhandels (trafficking process) 
eingehend beleuchtet. Insbesondere die Merkmale der sexuellen Ausbeutung und 
Ausbeutung der Arbeitskraft werden hervorgehoben und durch Beispiele und den 
gängigen VN-Definitionen unterlegt. In diesem Zusammenhang werden auch die 
Charakteristiken der in Europa aktiven Gruppierungen (Albaner, Nigerianer, Osteuropäer, 
Südamerikaner und Asiaten) kurz dargestellt. Neben den verschiedenen Erscheinungs-
formen und Risiken des Menschenhandels wird zum Ende des Kapitels die Situation auf 
globaler Ebene in komprimierter Form dargestellt. 

Kapitel 2 liefert Hintergrundwissen zum Themenbereich traumatische Ereignisse und 
deren Wirkung auf Personen, insbesondere mit Bezug auf Opfer von Menschenhandel. 
Nach der Definition des Begriffs Trauma wird zunächst auf die Wirkung von Gewalt und 
Langzeitausbeutung auf Opfer und deren Bewältigungsstrategien (Vermeidung, Stock-
holm- Syndrom und Abstumpfen) eingegangen. Darauf folgend werden die möglichen 
Reaktionen auf traumatische Ereignisse behandelt, mit besonderem Augenmerk auf dem 
Posttraumatischen Stresssyndrom (PTSD). In diesem Zusammenhang werden die 
verschiedenen Formen und Phasen des PTSD sowie die Symptome einer Störung durch 
nicht anderweitig spezifizierter Extrembelastung, sog. unspezifische Stresssymptome 
(disorder of extreme stress not otherwise specified, DESNOS) dargestellt. Anschließend 
werden die möglichen Reaktionen traumatisierter Opfer (Dissoziierung) während eines 
traumatischen Ereignisses und die Notwendigkeit von Stabilisierungsmaßnahmen für 
Opfer im Kontext von PTSD erläutert. Des Weiteren werden die Vernehmung von 
traumatisierten Opfern und die Gefahr der Sekundär-Viktimisierung thematisiert. 
Abschließend wird auf die besonderen Bedürfnisse von traumatisierten Minderjährigen 
eingegangen. 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit den internationalen Instrumenten zur Ermittlung, 
strafrechtlichen Verfolgung und Rechtsprechung im Bereich des Menschenhandels. Des 
Weiteren werden spezifische nationale Gesetze bezüglich Menschenhandels, die im 
Strafgesetzbuch der EU-Mitgliedsstaaten verankert sind, aufgegriffen. Zunächst wird das 
Übereinkommen der VN gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
(Palermo-Protokoll, 2000) sowie die Zusatzprotokolle gegen Menschenhandel und 
Schleusung ausführlich behandelt. Zudem werden die vier wesentlichen Straftatbestände 
erläutert, die jedes Vertragsland verpflichtend in das jeweilige Strafgesetzbuch aufzu-
nehmen hat:  

• Art. 5 Beteiligung an einer organisierten kriminellen Gruppe 

• Art. 6 Geldwäsche 

• Art. 8 Korruption 

• Art. 23 Behinderung der Justiz 
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• Zusätzlich werden weitere Artikel diskutiert und Begriffe erläutert, welche mit 
den oben genannten 4 Straftatbeständen in Zusammenhang stehen.  

• Im Kontext der Zusatzprotokolle werden Zweck und Begriffsbestimmungen 
anhand von Art. 2 und 3 behandelt und anschließend folgende Themenbereiche 
anhand der entsprechen Artikel erläutert: 

• Menschenhandel als Straftatbestand (Art. 5) 

• Hilfe und Schutz für die Opfer des Menschenhandels (Art. 6 - 8) 

• Verhütung des Menschenhandels  

• Im Anschluss werden die, neben den bereits genannten, wichtigsten 
internationalen VN-Abkommen mit Bezug auf Menschenrechte und 
Menschenhandel erläutert: 

• Erklärung zu den Menschenrechten (1948) 

• Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Art.8, 1966) 

• Convention for the Supression of the Traffic in Persons and on the Exploitation 
of the Prostitution of Others (Art. 1 und 2, 1949) 

• Übereinkommen zur Abschaffung der Sklaverei (Art. 1 und 2, 1926) 

• Zusatzübereinkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels 
und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken (Art. 1 und 2, 1956) 

• Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(Art.6) 

• Vereinbarung und Zusatzprotokoll über die Rechte aller Wanderarbeiter und 
ihrer Familienangehörigen (1990) 

Im Bereich des Menschenhandels zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft werden 
die wichtigsten Übereinkommen der International Labour Organization (ILO) betrachtet: 

• ILO Konvention Nr. 29 

• ILO Konvention Nr. 105 

• ILO Konvention 138 

• ILO Konvention 182 

• ILO Konvention 143 

• ILO Konvention 190 

Des Weiteren werden die wichtigsten Regelwerke bezüglich der Menschenrechte und 
Menschenhandel auf EU-Ebene behandelt. Darunter die Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (Art. 4 EHCR) und die Konvention des Europa-
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rates zum Aktionsplan gegen Menschenhandel (Kapitel I-X, 2005). Abschließend werden 
verschiedene Straftatbestände im Bereich Menschenhandel aufgegriffen und Vorschläge 
zum Verfahren und Umsetzung in nationales Recht gemacht. 

Kapitel 4 stellt die Menschenrechte bei der Prävention und Bekämpfung des 
Menschenhandels und die Hilfe und Entschädigung der Opfer in den Vordergrund. Die 
Erholung, Wiederherstellung und Rehabilitation der Opfer stellen wichtige Elemente 
einer umfassenden Bekämpfungsstrategie bezüglich des Menschenhandels dar. Ein 
solcher umfassender Umsatz sollte demnach mindestens folgende Komponenten 
enthalten:  

• Opfererkennung 

• Aufenthaltsgenehmigung bzw. Reflektionsphase 

• Opferhilfe 

• Entschädigung bzw. Zugang zur Justiz 

Die Erkennung der Opfer des Menschenhandels ist von Bedeutung sowohl um 
Menschenhandel aufzudecken und Strafverfahren einzuleiten als auch um Ansprüche 
anzuerkennen und Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Eine Nichterkennung könnte demnach 
dazu führen, dass einem Opfer des Menschenhandels der Anspruch auf Hilfe und 
Entschädigung verweigert wird und im ungünstigsten Fall ein Strafverfahren gegen das 
Opfer eingeleitet wird. Aus diesem Grund sind die Schulung der beteiligten Akteure und 
die überbehördliche Zusammenarbeit von absoluter Bedeutung. Bezüglich der 
Reflektionsphase plädieren die Autoren dafür, ein mögliches Strafverfahren nicht zu früh 
einzuleiten um eine Sekundär-Traumatisierung zu verhindern. Zudem ist die Wahr-
scheinlichkeit der Kooperationsbereitschaft der Opfer nach vollem Ausschöpfen der 
Reflektionszeit wesentlich erhöht. In diesem Zusammenhang wird auch die Erteilung von 
Aufenthaltsgenehmigungen für Opfer des Menschenhandels angeraten. Die Autoren 
weisen daraufhin, dass die rechtliche Stellung der Opfer nicht an deren Kooperations-
bereitschaft gebunden sein sollte, dar dies eine Ausbeutung zum Zweck der Straf-
verfolgung darstellen würde. Des Weiteren kann eine Aufenthaltsgenehmigung, unter 
Berücksichtigung des Prinzips der Nicht-Zurückweisung (Non-refoulment), auch auf 
Basis des Anspruchs auf Asyl (Genfer Konventionen) erteilt werden. Ausgehend von Art. 
6 des Palermo-Protokolls und der Empfehlung Europarates (2001) beschäftigt sich das 
Kapitel mit der - Opferhilfe und den Ansprüchen der Opfer. Gesondert wird auf die 
Rechtsansprüche und den Umgang mit minderjährigen Opfern des Menschenhandels, 
sowie auf Risiken der Sekundär-Viktimisierung eingegangen. 

Der anschließende Themenbereich beschäftigt sich mit notwendigen Kooperations- und 
Koordinationsmechanismen (Task Force, Nationaler Rapporteur, Rückführungs-
mechanismen, NRO) und unterstreicht die Bedeutung der überbehördlichen Zusammen-
arbeit an einem konkreten Beispiel und Richtlinien zur Erstellung eines Memorandum of 
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Understanding (MoU). Beim Thema Prävention stehen, ausgehend vom Palermo 
Protokoll und den UNHCHR Prinzipien und Guidelines, die Ursachenbekämpfung, die 
Möglichkeiten zur legalen Einreise und die Sensibilisierungsmaßnahmen im Vorder-
grund. Zum Abschluss werden Rückkehr, Reintegration und Social Inclusion unter 
Verwendung der UNHCHR Richtlinien und am Beispiel der 
Nichtregierungsorganisation SOLWODI behandelt. 

Kapitel 5 beschreibt das Strafverfahren mit Schwerpunkt auf die Rechtsstellung der 
Opfer. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzgebungen der EU-Mitglieds-
länder soll dem Leser sog. „good practice“ im Bereich der Strafverfolgung, in Form 
eines einheitlichen Ansatzes und Richtlinien zur Auslegung des nationalen Rechts, 
vermittelt werden. Dabei werden folgende Themenbereiche behandelt: Das Recht bzw. 
Anspruch auf ein effizientes Strafverfahren, der Anspruch auf Genesung, der Anspruch 
auf Sicherheit, Recht auf Privatsphäre, das Recht auf Information, Anspruch auf 
(legalen) Aufenthalt und der Anspruch auf Schadensersatz. Zudem wird die Freistellung 
des Opfers vom Verfahren und die Verurteilung der Täter thematisiert. Die behandelten 
Themenbereiche werden mit konkreten Rechtsfällen und Handlungsanweisungen 
untermauert. 

Kapitel 6 beschäftigt sich mit der internationalen Zusammenarbeit der Justiz bei der 
Bekämpfung des Menschenhandels mit Fokus auf die EU. Dazu werden die wesent-
lichen gesetzlichen Instrumente vorgestellt die für eine Zusammenarbeit auf justizieller 
Ebene notwendig sind. Unter Berücksichtigung des Geltungsbereichs der einzelnen 
Konventionen, Vereinbarungen und (Rahmen -)Entscheidungen werden die einzelnen 
Rechtsvorschriften bzw. Regelungen beschrieben und Informationen bezüglich ihres 
Inkrafttretens genannt. Unterlegt werden die behandelten Themenbereiche mit 
Rechtsfällen in welchen die entsprechende Regelung zur Anwendung kam. Folgende 
Themenbereiche werden im Einzelnen behandelt, grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
und Koordination, Auslieferung, Personentransfer, Doppelbestrafung (ne bis in idem), 
Transfer von Strafverfahren, Anerkennung und Transfer von Rechtsurteilen, Geldwäsche 
und Datenschutz. Zum Ende des Kapitels werden zudem Instrumente der polizeilichen 
Kooperation näher betrachtet, mit besonderem Fokus auf die Institutionen Europol und 
Eurojust. 

Anhang I enthält Fragen und Antworten zu den gesetzlichen Regelungen im Bereich 
„Menschenhändel“ in Österreich, Bulgarien, Estland, Deutschland, Italien, Polen und 
Portugal. 

Anhang II listet Kontaktadressen (Dienstleister, Österreich, Bulgarien, Estland, 
Deutschland, Italien, Polen und Portugal, auf. 

In Anhang III finden sich die UNICEF Richtlinien zum Schutz der Rechte von 
minderjähigen Opfern von Menschenhandel in Südost-Europa. 
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Anhang IV enthält eine Liste der wesentlichen Konventionen, Vereinbarungen und 
Rahmenentscheidungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit. 

Anhang V stellt Referenzmaterial zur Verfügung. 

Handbuch: 

Kapitel 1 führt allgemein in den Phänomenbereich Menschenhandel ein. Auf Basis des 
Palermo-Protokolls wird die Definition des Begriffs Menschenhandel erläutert und in 
einer übersichtlichen Tabelle die wesentliche Unterschiede zwischen Menschenhandel 
und Menschenschmuggel dargestellt. Weiterhin wird kurz auf die wesentlichen Ursachen 
des Menschenhandels und auf die verschiedenen Phasen des Menschenhandels 
eingegangen. Dabei werden die wichtigsten Begriffe mit den entsprechenden 
Konventionen auf VN-Ebene unterlegt. Abschließend wird schlagwortartig auf die 
Auswirkungen und Risiken des Menschenhandels und auf das Ausmaß auf globaler 
Ebene eingegangen. 

Kapitel 2 konzentriert sich auf die Auswirkungen des Menschenhandels auf die Opfer 
und behandelt die Themenbereiche Traumatisierung und Bedürfnisse der Opfer. Die 
Definition von Trauma wird präsentiert und anschließend ein kurzer Überblick über die 
wichtigsten Formen und Phasen eines Traumata gegeben, mit Fokus auf das PTSD. 
Abschließend werden kurze Handlungsanweisungen bezüglich der Vernehmung von 
traumatisierten Opfern und zum Umgang mit Minderjährigen gegeben. 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem normativen Rahmenwerk und stellt überblicksartig die 
wesentlichen gesetzlichen Regelungen auf VN- und EU-Ebene vor. 

Kapitel 4 fokussiert auf die Menschenrechte und auf die Opferhilfe bzw. Entschädigung. 
Es konzentriert sich hierbei auf die wichtigsten Bereiche in diesem Kontext: Erkennung 
eines Opfers, Aufenthaltsgenehmigung bzw. Reflektionsphase, Opferhilfe und 
Schadenersatz bzw. Zugang zur Justiz. Diesbezüglich werden in kurzer Form die 
wichtigsten Schlagworte genannt und kurz erläutert. 

Kapitel 5 behandelt das Strafverfahren und die Rechtsstellung der Opfer des 
Menschenhandels. Anhand der wichtigsten gesetzlichen Regelungen und kurzen 
Erläuterungen werden folgende Themenbereiche behandelt: Das Recht bzw. Anspruch 
auf ein effizientes Strafverfahren, der Anspruch auf Genesung, der Anspruch auf 
Sicherheit, Recht auf Privatsphäre, das Recht auf Information, Anspruch auf (legalen) 
Aufenthalt und der Anspruch auf Schadensersatz. 

Kapitel 6 thematisiert die internationale Zusammenarbeit im Bereich Justiz. Dazu werden 
kurz die wichtigsten gesetzlichen Regelungen auf VN- und EU-Ebene, sowie die 
Institutionen Europol und Eurojust dargestellt. 

Curriculum-Training Guide: 

Kapitel 1 Einführung in den Phänomenbereich Menschenhandel 
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Kapitel 2 Traumata und Bedürfnisse der Opfer des Menschenhandels 

Kapitel 3 Der normative Rahmen 

Kapitel 4 Menschenrechte 

Kapitel 5 Strafverfahren und Rechtsstellung der Opfer des Menschenhandels 

Kapitel 6 Internationale Zusammenarbeit 

Die verschiedenen Module sind hierbei thematisch in Sektionen aufgeteilt, wobei jede 
Sektion tabellarisch die Ziele, Lehrtechnik, Gruppenaktivitäten, weiterführendes bzw. 
unterstützendes Material, Dauer und mögliche Fragen der Teilnehmer auflistet. 
Zusätzlich findet sich in den Anhängen umfangreiches Material zur Gestaltung der 
Lehreinheit und Unterstützung des Lehrpersonals: 

Anhang A Fallbeispiele 

Anhang B Unterstützendes Material für Lehrpersonal 

Anhang C Evaluationsbögen 

Anhang D Tipps und Hilfestellungen für Lehrpersonal 

Literatur: 

• International Centre for Migration Policy Development (Hg.). (2006). Anti-
Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States and 
Accession and Candidate Countries: Curriculum-Training Guide. Wien.  
Verfügbar unter: http://www.icmpd.org/typo3conf/ext/icmpd/secure.php?u=0&file 
=1645&t=1247656168&hash=ee8a298fdfcf374e63e0c06e4ab67bd8, Online Zugriff 
am: 04. 08. 2009.  

• International Centre for Migration Policy Development (Hg.). (2006). Anti-
Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States and 
Accession and Candidate Countries: Handbook. Wien.  
Verfügbar unter: http://www.icmpd.org/typo3conf/ext/icmpd/secure.php?u=0&file 
=1646&t=1247656168&hash=69a7a185b3c25169796610a7fcb53abf, Online Zugriff 
am: 09. 06. 2009. 

• International Centre for Migration Policy Development (Hg.). (2006). Anti-
Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States and 
Accession and Candidate Countries: Background Reader. Wien.  
Verfügbar unter: http://www.icmpd.org/typo3conf/ext/icmpd/secure.php?u=0&file 
=1644&t=1247656168&hash=3f83f6dc984c15bbefbc454e134ae1ed, Online Zugriff 
am: 09. 06. 2009. 

 

http://www.icmpd.org/typo3conf/ext/icmpd/secure.php?u=0&file=1645&t=1247656168&hash=ee8a298fdfcf374e63e0c06e4ab67bd8
http://www.icmpd.org/typo3conf/ext/icmpd/secure.php?u=0&file=1646&t=1247656168&hash=69a7a185b3c25169796610a7fcb53abf
http://www.icmpd.org/typo3conf/ext/icmpd/secure.php?u=0&file=1644&t=1247656168&hash=3f83f6dc984c15bbefbc454e134ae1ed
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Projekt: JLS/2005/AGIS/044 

Titel:  

Strengthening of Operational Network and Co-operation Mechanisms through Joint 
Multidisciplinary Training Process for Judicial, Law Enforcement, NGOs and IO, in 
Fighting Trafficking in Human Beings into the EU from EU Accession and 
Neighbouring Countries 

Projektlaufzeit: 2006  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Organization for Migration (IOM) 

Land:  Beteiligte Länder: BY, BE, BG, FR, GR, HU, IT, MD, RO, RU, TR, UA 

Schlagworte: 
 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Aus- und Fortbildung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Bei diesem Projekt handelt es sich um Phase II des 2003 initiierten Projektes 
JAI/2003/AGIS/164. Hauptaktivitäten waren die Implementierung von drei 
Schulungsseminaren für Lehrkräfte auf Basis der in Phase I erarbeiteten 
Schulungsmaterialien. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Durchführung von Schulungsseminaren für Lehrkräfte 

 

Programm: 

AGIS 

2005 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Inhalt des Projektes: 

Bei dem Projekt handelt es sich um Phase II des 2003 von der International Organization 
for Migration (IOM) initiierten Programms (JAI/2003/AGIS/164) bezüglich Networking 
und Trainingsmaßnahmen zur Bekämpfung von Menschenhandel in ausgewählten EU 
Mitgliedsländern, Aufnahmekandidaten bzw. -staaten und Drittländern. 

Hauptaktivitäten waren die Implementierung von drei Schulungsseminaren für Lehr-
kräfte auf Basis der in Phase I erarbeiteten Schulungsmaterialien: 

• First Joint Training in Fighting Human Trafficking – Training of Trainers 
Course – 27 – 31 March 2006 in Budapest 

• Second Joint Training in Fighting Human Trafficking – Training of Trainers 
Course – 25 – 28 April 2006 in Kiev 

• Third Joint Training in Fighting Human Trafficking – Training of Trainers 
Course – 13 – 16 June 2006 in Athens 

Es nahmen Gruppen aus zwölf Teilnehmerländern teil (Weißrussland, Belgien, 
Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Moldawien, Rumänien, Russland, 
Türkei, Ukraine), bestehend aus Fachkräften der Bereiche Strafverfolgung, Justiz, 
internationale Organisationen und dem NRO-Sektor.  

Resultat ist die Publikation eines Seminarberichts für das jeweilige Schulungsseminar. 

Literatur: 

• International Organization for Migration (2006). Strengthening of Operational 
Network and Cooperation Mechanism through Joint Multidisciplinary Training 
Process for Judicial, Law Enforcement, NGOs and IOs in Fighting Trafficking in 
Human Beings into the EU from EU Accession and Neighbouring Countries: First 
Joint Training in Fighting Human Trafficking - Training of Trainers Course - 27 - 31 
March 2006 in Budapest.  
Verfügbar unter: http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIIReports/ 
Budapest_SeminarReport.pdf, Online Zugriff am: 03. 09. 2009. 

• International Organization for Migration (2006). Strengthening of Operational 
Network and Cooperation Mechanism through Joint Multidisciplinary Training 
Process for Judicial, Law Enforcement, NGOs and IOs in Fighting Trafficking in 
Human Beings into the EU from EU Accession and Neighbouring Countries: Second 
Joint Training in Fighting Human Trafficking - Training of Trainers Course - 25 - 28 
April 2006 in Kiev.  
Verfügbar unter: http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIIReports/ 
Kiev_SeminarReport.pdfOnline Zugriff am: 03. 09. 2009. 

http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIIReports/Budapest_SeminarReport.pdf
http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIIReports/Kiev_SeminarReport.pdf
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• International Organization for Migration (2006). Strengthening of Operational 
Network and Cooperation Mechanism through Joint Multidisciplinary Training 
Process for Judicial, Law Enforcement, NGOs and IOs in Fighting Trafficking in 
Human Beings into the EU from EU Accession and Neighbouring Countries: Third 
Joint Training in Fighting Human Trafficking - Training of Trainers Course - 13 - 16 
June 2006 in Athens.  
Verfügbar unter: http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIIReports/ 
Athens_SeminarReport.pdf, Online Zugriff am: 14. 08. 2009. 

• International Organization for Migration (2006). Fighting Trafficking in Human 
Beings into the EU from EU Accession and Neighbouring Countries: Operational 
Network and Multidisciplinary Training Process. Brüssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIIReports/Athens_SeminarReport.pdf
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Projekt: JLS/2005/AGIS/056 

Titel:  

Trafficking in Human Beings: New Challenges, New Partnerships - Christian Action 
and Networking against Trafficking in Women (CAT) 

Projektlaufzeit: 2005  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Churches' Commission for Migrants in Europe (CCME) 

Land: BE Beteiligte Länder: RO, CZ, LT, DE, NL, UK, CS, GR 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Flyer / Broschüren 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Bei dem Projekt „Trafficking in Human Beings: New Challenges, New Partnerships – 
Christian Action and Networking against Trafficking in Women” handelt es sich um ein 
Nachfolgeprojekt der 2001 und 2003 initiierten Gemeinschaftsprojekte CAT I und CAT 
II der CCME (Churches Commission for Migrants in Europe) und Caritas Europa.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Erfahrungsaustausch im Rahmen eines Expertennetzwerkes (CATNET) 

Programm: 

AGIS 

2005 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 Allgemeine  
Öffentlichkeit 

 

Literatur: 

siehe: 
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Inhalt des Projektes: 

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Nachfolgeprojekt der 2001 und 2003 initiierten 
Gemeinschaftsprojekte CAT I und CAT II der CCME (Churches Commission for 
Migrants in Europe) und Caritas Europa. 

Während die Projekte CAT I und CAT II „best practice“ und „awareness-raising“ im 
Bereich Opferhilfe und Opferunterstützung in Verbindung mit einem multidisziplinären 
Ansatz behandelten, fokussiert CAT III auf neue Formen des Menschenhandels und den 
daraus entstandenen Anforderungen und Herausforderungen. Zudem soll die 
Kooperation zwischen NRO, Kirchen, öffentlichen Institutionen und Gesetzesvollzug 
gefördert werden. 

Ziel des Projektes war es neue Herausforderungen im Bereich Menschenhandel zu 
erkennen und zu verstehen und diesen vom Standpunkt der Praxis zu begegnen. Resultat 
ist vorliegende Broschüre, welche Praktikern und Interessierten Handlungsvorschläge 
zur praktischen Umsetzung und Strategieentwicklung im Bereich Bekämpfung von 
Menschenhandel liefern soll. 

Kapitel 1 beschäftigt sich mit den neuen Herausforderungen und Strukturen bzw. Muster 
im Phänomenbereich Menschenhandel. Zunächst werden die Bedeutung von Indikatoren 
und die Entwicklung solcher, zum Zweck der Erkennung von Menschenhandel betont. 
Diesbezüglich werden auf Basis der ILO „Forced Labor Convention“ von 1930 einige 
Indikatoren genannt und näher erläutert. 

Danach wird auf die Veränderungen im „modus operandi“ von kriminellen 
Organisationen im Bereich Menschenhandel eingegangen.  

Die Veränderungen betreffen: 

• Kontaktaufnahme bzw. Anwerbung von Opfern 

• Zunahme der weiblichen Täter 

• Täuschung und List 

• Umstände der Ausbeutung 

• Formen der Gewalt 

Anschließend werden Veränderungen in der Struktur von kriminellen Netzwerken im 
Bereich Menschenhandel näher beleuchtet: 

• Netzwerke operieren an verschiedenen Orten sowohl national als auch 
international 

• Zunehmende Diversifizierung bezüglich des sozialen und geographischen 
Hintergrundes ihrer Opfer 

• Menschenhandel in Gestalt einer „Unternehmung bzw. Business“ 
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• Veränderte Anforderungen an Gesetzgeber und Organisationen bezüglich der 
Bekämpfung des Menschenhandels 

Kapitel 2 untersucht die Rolle der Geschlechter hinsichtlich des Phänomenbereichs 
„Menschenhandel“ am Beispiel der Prostitution und der sexuellen Ausbeutung. Dabei 
wird zunächst festgestellt, dass Menschenhandel per se nicht „geschlechtsneutral“ 
charakterisiert ist, sondern vornehmlich Frauen Opfer des Menschenhandels zum Zweck 
der sexuellen Ausbeutung sind, während Männer überwiegend zu den Freiern zählen. 

Das Kapitel beschreibt zwei Ansätze von Präventionsmaßnahmen, welche auf den 
männlichen „Kunden“ von Prostituierten abzielen: 

• Kriminalisierung von Freiern (schwedisches Modell) 

• Einbeziehung der Freier in die Bekämpfungsstrategie mit Hilfe von von 
Sensibilisierungsmaßnahmen 

Beide Ansätze werden anhand von Erfahrungen aus Schweden, Dänemark und 
Deutschland diskutiert. 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit weiteren Formen des Menschenhandels am Beispiel des 
Menschenhandels zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft. Nach einer allgemeinen 
Einführung und Diskussion auf Basis der Menschenrechte, werden Vorschläge bzw. 
Handlungsempfehlungen zur Prävention, Opfererkennung, Opferhilfe und rechtlichen 
Regelungen diskutiert. 

Prävention: 

• Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

• Regulierung und Verantwortlichkeit von Mittelsleuten, Arbeitsagenturen, 
Arbeitgebern und sonstigen Akteuren im Bereich Anwerbung und Anstellung 

• Etablierung von Standards für Arbeitsvermittlungen und Arbeitgebern 

Beispielhaft wird das portugiesische „social responsibility“ Gesetz von 1998 angeführt. 

Erkennung und Opferhilfe: 

• Aufbau von Kapazitäten im Bereich Opferhilfe bei NRO 

• Integration von staatlichen Arbeitsagenturen in die Präventionsstrategie 

• Einrichtung von Sammelstellen für Beschwerden 

• Kontaktaufnahme mit Migranten (Organisationen, Orte etc.) 

• Sensibilisierung von staatlichen Agenturen 

• Sensibilisierung von Personal 

Rechtliche Regelungen: 
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• Strafrecht und Strafverfolgung kann nur ein kleiner Teil der allgemeinen 
Bekämpfungsstrategie sein 

• Absicherungs- und Schadensersatzregelungen für Migranten 

• Analyse der Negativfolgen des Strafrechtssystems im Kontext Menschenhandel 

Des Weiteren wird der Austausch von „good practice“ auf internationaler Ebene 
empfohlen. 

Kapitel 4 beschäftigt sich mit der externen und internen Kommunikation als wichtigen 
Teil einer Bekämpfungsstrategie im Bereich Menschenhandel. Dabei werden zum einen 
Vorschläge zur Nutzung und Initiierung von öffentlichen Kampagnen und den Umgang 
mit den Medien und zum anderen zur Organisation der internen Organisations-
kommunikation gemacht. 

Literatur: 

• Christian Action and Networking against Trafficking in Women (2007). Christian 
Action and Networking Against Trafficking: Action oriented guide for awareness-
raising and social assistance - Volume III: Trafficking in human beings - new 
challenges, new partnerships. Brüssel.  
Verfügbar unter: http://www.ccme.be/secretary/2007/CAT%20III%20brochure% 
20final.pdf, Online Zugriff am: 24. 08. 2009. 

 

 

 

 

http://www.ccme.be/secretary/2007/CAT%20III%20brochure%20final.pdf
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Projekt: JLS/2005/AGIS/063 

Titel:  

Development of European Quality Standards and Feasability Study of Introducing 
European Quality Labels for Employment Organisations, Marriage Bureaux, 
Travel, Escort, Au-pair, or Adoption Agencies and Service or Telecommunication 
Providers 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Institute for International Research on Criminal Policy Ghent University 

Land: BE Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt sollte zum einen Qualitätsstandards auf europäischer Ebene für die 
Marktsektoren und darin agierenden privaten Organisationen entwickeln, die eine 
Plattform für Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung darstellen können und zum 
anderen eine Machbarkeitsstudie zur Einführung von europäischen Qualitätsstandards 
und Labels in ausgewählten Marktsektoren durchführen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

In einer ersten Phase wurde eine Literaturrecherche durchgeführt um geeignete 
Qualitätslabel zu identifizieren. Die zweite Phase des Projektes bestand aus einer 
empirischen Machbarkeitsstudie, in der die verschiedenen Sektoren analysiert wurden. 
Hierzu wurden wesentliche Akteure interviewt. 

Programm: 

AGIS 

2005 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 Politik 
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Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde vom „Institute for Interntional Research on Criminal Policy" der 
Universität Ghent (Belgien) in Kooperation mit dem „Legal for Institute Sciences" der 
Ungarischen "Academy of Sciences", dem „Department for European and International 
Public Law" der Universität Tilburg (Niederlande) und dem "Federal Service for 
Criminal Policy of the Ministry of Justice" (Belgien) durchgeführt. 

Das Projekt verfolgte zwei unterschiedliche, jedoch im Zusammenhang stehende, 
Zielrichtungen. Zum einen sollten Qualitätsstandards auf europäischer Ebene für die 
Marktsektoren und darin agierenden privaten Organisationen entwickelt werden, die eine 
Plattform für Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung darstellen können. 

Zum anderen zielte das Projekt darauf auf ab eine Machbarkeitsstudie zur Einführung 
von europäischen Qualitätsstandards und Labels für bestimmte bzw. selektive 
Marktsektoren durchzuführen. Ziel der Machbarkeitsstudie war die Erhebung der 
potenziellen Nachfrage und Unterstützung für europäische Qualitätsstandards in den 
verschiedenen Sektoren und Organisationen. 

Als Qualitätslabel wird demnach ein Label bezeichnet das Akteuren verliehen wird, die 
vorgeschriebene Qualitätsstandards erfüllen und welches Qualität, Sicherheit, Verläss-
lichkeit, Effizienz und Austauschbarkeit der Produkte und Dienstleistungen garantiert. 

Teil I der durchgeführten Studie behandelt den Kontext, das Ziel und die Methodologie 
der Studie. 

Teil II diskutiert den theoretischen Rahmen der Entwicklung eines Qualitätslabels.  

Neben der Beschreibung, Bedenken und Vorraussetzungen eines Qualitätslabels wird in 
diesem Zusammenhang auch die Rolle der Regierung und der Justiz diskutiert.  

Teil III stellt die Machbarkeitsstudien und deren Ergebnisse zur Einführung von EU-
Qualitätslabeln für die verschiedenen Sektoren und Organisationen vor. Vor diesem 
Hintergrund wird für jeden Sektor eine Einführung und Kontext der Studie gegeben, der 
gesetzliche Rahmen für den jeweiligen Sektor präsentiert, Voraussetzung und 
Rahmenbedingungen für das Qualitätsmanagement vorgestellt und die Bewilligung und 
Überwachung von Qualitätslabeln diskutiert. 

Machbarkeitsstudien wurden für folgende Bereiche durchgeführt: 

• Heiratsagenturen 

• Reiseagenturen:  

• Telekommunikations-  und Internetdienstleister 

• Private Arbeitsagenturen  

• Adoptionssektor 
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• Au-pair-Sektor 

• Pornographie-Sektor 

Zusätzlich wird eine Pilotstudie zur Entwicklung und Machbarkeit der Einführung von 
Qualitätslabeln für den Prostitutionssektor in Niederlanden vorgestellt. 

Teil IV stellt die Schlussfolgerungen und Empfehlungen ausgehend von den durch-
geführten Studien für die behandelten Sektoren vor. 

Teil V listet nochmals in komprimierter Form die Qualitätsstandards für die behandelten 
Sektoren auf und stellt diese neben englischer auch niederländischer und französischer 
Sprache vor. 

Teil VI präsentiert eine Zusammenfassung der Studie in englischer, niederländischer und 
französischer Sprache. 

Die Studie kommt zu der allgemeinen Schlussfolgerung: 

Die Einführung von Qualitätslabeln für Sektoren, die potentiell anfällig für Menschen-
handel und sexuelle Ausbeutung sind, kann einen zusätzlichen Nutzen in der 
Bekämpfung dieser Phänomenbereiche liefern. Qualitätslabel wurden mit zunehmendem 
Erfolg bereits in anderen Bereichen eingeführt wie z. B. im Bankensektor, bei 
Reinigungsfirmen oder im Zeitarbeitssektor.  

Die wichtigste Vorraussetzung zur Einführung eines europäischen Qualitätsstandards ist 
die Unterstützung durch die jeweiligen Sektoren selbst und deren Akteure (Organisa-
tionen, Kunden, Arbeitgeber, Strafverfolgungsbehörden und alle sonstigen involvierten 
Akteure des Sektors). 

Laut Studie genießt die Einführung von Qualitätsstandards eine gewisse Unterstützung in 
den untersuchten Sektoren, vor allem von Kunden und Arbeitgebern, weniger jedoch von 
den betroffenen Organisationen. Vor allem in Sektoren, die bereits stark reguliert sind, 
wird befürchtet, dass die zusätzliche Einführung von Labels das effiziente Arbeiten in 
diesen Sektoren erschwert. Jedoch kann dem entgegnet werden, dass es sich bei 
Qualitätslabeln eher um moralische Verpflichtungen der Akteure handelt, welche ohne 
weiteres neben der gesetzlichen Regulation erfüllt werden können. 

Sektoren, die wenig reguliert sind, sprechen sich in der Regel für die Einführung von EU-
Qualitätsstandards aus, da diese helfen können, den Mangel an Durchsichtigkeit zu 
beseitigen und das Image des jeweiligen Sektors anzuheben. 

Bezüglich der Bewilligung und Überwachung von EU-Qualitätslabeln muss unter-
schieden werden zwischen legalisierten und illegalen Sektoren, wie sie z. B in Folge 
unterschiedlicher Regulierung bzw. Legalisierung der Prostitutionsausübung resultieren 
können, wie am Beispiel der Bordellprostitution in den Niederlanden aufgezeigt wurde. 
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Diskutiert wird die Frage, ob eine derartiges Label im Rahmen der Selbstverpflichtung 
durch den Markt kontrolliert werden solle oder als offizielles Label durch eine unab-
hängige Instanz überwacht werden müsste. Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass in den 
legalen Sektoren die Meinungen zur Bewilligung und Überwachung ziemlich aus-
einandergehen. Einige sind der Ansicht, dass die Regierung diese Aufgabe übernehmen 
sollte, da ansonsten das Risiko von Günstlingswirtschaft und Interessenskonflikten 
besteht. Andere waren jedoch der Meinung, dass der Sektor geeigneter wäre, die 
Aufgabe der Bewilligung und Überwachung zu übernehmen, da hier über die 
notwendige Einsicht verfügt wird. 

Demnach scheint die beste Lösung in einer Kombination beider Systeme zu liegen, da 
sich so Unabhängigkeit der Kontrollinstanzen und Einsicht der Anbieter ergänzen 
können. 

Für den illegalen Sektor gibt es keine Alternative zur Selbstregulierung und Über-
wachung, da ansonsten der Staat im illegalen Bereich agieren würde. 

Literatur: 

• Vermeulen, G. (Hg.). (2007). EU quality standards in support of the fight against 
trafficking in human beings and sexual exploitation of children: Exploratory study of 
the potential and feasibility of self-regulation or public-private co-operation. 
Antwerpen. 
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Projekt: JLS/2005/AGIS/069 

Titel:  

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort und 
Sozialarbeit in den Bereichen Zwangsprostitution, Frauenhandel und sexuelle 
Ausbeutung von Kindern im Kontext von Prävention, Forschung, Sensibilisierung, 
Schulung und Netzwerkarbeit 

Projektlaufzeit: 2005 bis 2007 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
KARO e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder: CZ, AT 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Struktur des Deliktbereiches - Täterstrukturen (OK) 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
(Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Rückführung der Opfer des MH 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

Programm: 

AGIS 

2005 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 Freier 
 Lehrende 
(A&F) 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Forschung / Studie 

 Poster 

 Flyer / Broschüren 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Trainingsmaterialien 

 Websites 

 Unterstützung (Opferschutz) 

 neue trans-nationale Netzwerke 

 neue multi-disziplinäre Netzwerke 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielt auf die Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und 
Jugendlichen, der Zwangsprostitution und Frauen- und Kinderhandel in den deutsch-
tschechisch-österreichischen Grenzregionen sowie in Prag mit Hilfe von Sensibili-
sierungs- und Schulungsmaßnahmen zum Opferschutz und durch transnational 
wirksame Sozialarbeit. In diesem Bereich sollte das Projekt ein „Best-practice“ Beispiel 
für andere EU-Grenzregionen werden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Zur Durchführung, Vor- und Nachbereitung des Projektes fanden 21 Workshops 
zwischen den drei Partnern statt.  

Es fanden 179 Arbeits- und Kooperationstreffen mit Mitarbeitern von Behörden, NRO 
und Universitäten, Schulen und Kindergärten statt. Einmal monatlich wurde im Projekt-
zeitraum der Arbeitskreis „Sexueller Missbrauch und Gewalt gegen Kinder in Plauen 
und im Vogtlandkreis“ durchgeführt.  

Die Bestandsaufnahme der Situation in den deutsch-tschechischen und österreichisch-
tschechischen Grenzregionen wurde mittels qualitativer Feldforschung in Form teil-
nehmender Beobachtung und Szeneanalyse durchgeführt. Während der Szeneanalyse 
wurde mit Hilfe eines Dokumentationsbogens die Anzahl und ein geschätztes bzw. 
bekanntes Alter der gesehenen und kontaktierten Frauen und Kinder im Prostitutions-
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milieu erfasst. Ebenso wurden Kontaktstellen und Plätze sowie die Häufigkeit und 
Anzahl der dort anzutreffenden Frauen dokumentiert.  

In den deutsch-tschechischen Grenzregionen sowie in Prag und Umgebung wurden 
3234 Erwachsene und 471 Kinder als Klientinnen der FBS befragt. Ebenfalls in der 
deutsch-tschechischen Grenzregion wurde telefonisch, persönlich oder digital Kontakt 
zu 538 Sextouristen aufgenommen.  

Darüber hinaus wurden in der österreichisch-tschechischen Grenzregion die Sicht-
kontakte zu Sextouristen eruiert. Dabei ergaben sich mit Erwachsenen 3753 in der 
deutsch-tschechischen Grenzregion, 1135 in der österreichisch-tschechischen Grenz-
region und 775 Sichtkontakte in Prag und Umgebung. 695 Kinder wurden in der 
deutsch-tschechischen Grenzregion und 246 in Prag und Umgebung gesichtet. 786 
Sextouristen wurden in der österreichisch-deutschen Grenzregion gesehen. 

In Plauen und im Vogtlandkreis wurden Modellwohnungen und bordellähnliche 
Einrichtungen aufgesucht und Kontakte zu Frauen, die in der Prostitution arbeiten 
aufgenommen.  

Es entstanden 3234 Präventionskontakte mit Erwachsenen und 471 mit Kindern. Mit 
538 Sextouristen fanden Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen mittels 
telefonischer, persönlicher Kontakte und per Email statt. Mittels der Methoden wie 
anonyme telefonische und persönliche Beratungszeiten, Informationen in speziellen 
Foren im Internet sowie einem Stammtisch in der Tschechischen Republik, konnten die 
Sextouristen sich über HIV bzw. AIDS, sexuell übertragbare Krankheiten und 
verschiedene Problemfelder im Kontext von Prostitution allgemein informieren.  

Des Weiteren wurde eine Bestandsaufnahme der fach- und sachkompetenten Behörden 
sowie öffentlichen Einrichtungen gemacht, da für Mitarbeiter dieser Behörden und 
Einrichtungen gezielt Fortbildungen stattfinden sollten. Hierbei wurde besonders Wert 
auf die staatlichen Institutionen, Polizeidienststellen, Ämter, Behörden, Schulen und 
Kindergärten innerhalb des Projektbereiches gelegt.  

Die fachspezifischen, statistischen Erhebungsmaterialien bildeten die Grundlage für 
eine qualitätsgerechte Durchführung der Schulungen. Zweisprachige Powerpoint-
präsentationen und Handouts bildeten die Grundlage für binationale Konferenzen und 
Schulungen. Das mehrsprachige Informations- und Präventionsmaterial für Klientinnen 
und Behörden wurde in großer Zahl zur Anwendung gebracht und beeinflusste 
erheblich die Multiplikatorenarbeit. Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen 
wurden durch Fragebögen (offene sowie gebundene Fragen), Feedbackbögen und 
Multiple Choice bewertet. Diese Instrumente wurden gemeinsam von allen 
Projektpartnern erarbeitet und durch die interne Evaluation wissenschaftlich 
ausgewertet.  
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Qualitätssicherungsmaßnahmen wurden durch Teilnahme der MitarbeiterInnen an 
Fortbildungsveranstaltungen, Dokumentation und Fachaustausch, Team- und Selbst-
reflexion, Evaluation, Coaching, Supervision (13), externe Begleitung durch 
ehrenamtlich tätige Unternehmensberatung (9) und Sicherheitstraining (20) 
gewährleistet 

Es fanden drei Konferenzen statt, in die wichtige Inputs von externen Expertinnen, die 
als Referentinnen oder TeilnehmerInnen mitwirkten, einflossen.  

Es wurde eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit geleistet durch ein breites Spektrum 
gezielter Maßnahmen, durch Ausstellungen, Lesungen, Konferenzen, in Schulen. Für 
die Öffentlichkeitsarbeit wurden Flyer, ein Filmbeitrag von KARO e. V. und die 
Gestaltung der Website entwickelt.  

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde von KARO e. V. (Plauen) in Kooperation mit dem Projekt Sance 
o.s. (Prag) und dem interdisziplinären Wissenschaftsinstitut für psychosoziale Fragen 
zur Erforschung, Aufarbeitung und Prävention sexuellen Kindermissbrauchs aus 
(Wien) durchgeführt.  

Die Ziele des Projektes sind die  

• Sensibilisierung von Beamten, um (potentielle) Opfer schneller zu identifi-
zieren und so zur Verbesserung des Opferschutzes beizutragen 

• Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch Vermittlung von Kenntnissen über 
Ablauf und Formen der kommerziellen sexuellen Ausbeutung von Kindern 
sowie Zwangsprostitution 

• Schaffung neuer Interventionsmöglichkeiten durch vernetzte Behörden-
strukturen auf beiden Seiten der Grenze 

• Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation von Kindern, die 
Opfer von Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung geworden sind 

Für die Umsetzung der Ziele lag der Schwerpunkt in der Durchführung auf Schulungs- 
und Sensibilisierungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen Frauenhandel 
und Zwangsprostitution sowie kommerzieller sexueller Ausbeutung von Kindern. Das 
Schulungsmaterial für die Fortbildungsveranstaltungen wurde von den 3 
Projektpartnern gemeinsam entwickelt.  

Ein weiteres Resultat des Projektes ist der „Entwurf eines grenzüberschreitenden 
Kooperationskonzeptes zwischen Ermittlungsbehörden und NRO für die Problemfelder 
Zwangsprostitution, Frauen- und Kinderhandel sowie sexuelle Ausbeutung von 
Kindern“. Die Idee basierte auf dem Kooperationskonzept der Bund-Länder Arbeits-
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gruppe „Frauenhandel“, die beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend angesiedelt ist. 

Nach einer Einleitung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die Delikte Zwangsprostitution, 
Kinder- und Frauenhandel sowie die sexuelle Ausbeutung von Kindern an der deutsch-
österreichisch-tschechischen Grenze beschrieben.  

Kapitel 3 geht auf die Zielsetzungen des Konzeptes ein. Dazu gehören in Deutschland, 
Tschechien und Österreich u. a. die Verbesserung der allgemeinen Transparenz in 
Bezug auf den Phänomenbereich Menschenhandel, die mediale Beachtung der 
Problemfelder und die umfassende Sensibilisierung der Bevölkerung. 

In Kapitel 4 wird die Methodik für die Umsetzung des Konzeptes vorgestellt. 

Kapitel 5 beschreibt die Sicht der NRO auf den Menschenhandel und plädiert für eine 
Aufnahme von Opferzeuginnen in ein Zeugenschutzprogramm oder in ein Schutz-
programm der Fachberatungsstellen. Des Weiteren geht das Kapitel auf die Bedeutung 
der NRO bei der Entscheidung über die Aufnahme der Opfer in ein Schutzprogramm 
ein.  

Der Entwurf des Kooperationskonzeptes bildet die Grundlage für die AGIS-
Abschlusskonferenz 2007.  

Folgende Beiträge waren Gegenstand der Sachkonferenz: „Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit mit Behörden vor Ort und Sozialarbeit in den Bereichen Zwangs-
prostitution, Frauenhandel und sezuelle Ausbeutung von Kindern im Kontext von 
Prävention, Forschung, Sensibilisierung, Schulung und Netzwerkarbeit“: 

• Sümegh, László: „Zusammenarbeit der NGO’s und Ermittlungsbehörden-
Theorie und Praxis“ 

• Mag. Dr. Rainer-Hollerwöge König: „Qualitative Feldforschung in der 
österreichisch-tschechischen Grenzregion“ 

• Dr. Christine Arwanakis: „ Resümee und Ergebnisse des AGIS Projektes 
„Grenzübeschreitende Zusammenarbeit mit den behörden vor Ort und 
Sozialarbeit in den Bereichen Zwangsprostitution, Frauenhandel und sexuelle 
Ausbeutung von Kindern“ 

• Schauer, Cathrin: „Vorstellung der Ergebnisse des AGIS Projektes Grenz-
überschreitende Zusammenarbeit mit Behörden vor Ort und Sozialarbeit in 
den Bereichen Zwangsprostitution, Frauenhandel und sezuelle Ausbeutung 
von Kindern im Kontext von Prävention, Forschung, Sensibilisierung, 
Schulung und Netzwerkarbeit“ 
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• Istvanik, Jiri: „Bedeutung eines grenzüberschreitenden konzeptentwurfs zur 
Kooperation zwischen Ermittlungsbehörden und NRO aus Sicht eines 
Polizeibeamten der Tschechischen Republik“ 

• Paulus, Manfred: „Bedeutung einer Kooperation zwischen 
Ermittlungsbehörden und NRO aus der Sicht eines Ermittlers in Deutschland“ 

• Gjuricová, Jitka: „Präsentation des nationalen Koordinierungsplanes mit 
Bezug auf das Programm für die Unterstützung und den Opferschutz bei 
Menschenhandel“ 

• Krpalková, Jindriska: „Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
Ermittlungsbehörden aus Sicht einer tschechischen NRO“ 

• Hofman, Renate: „Umsetzung eines Kooperationskonzeptes zwischen NRO 
und Ermittlungsbehörden an einem Fallbeispiel“ 

• Wolf, Birgit: „Perspektiven zur Zusammenarbeit von NRO und Behörden“ 

• Eine betroffenen Frau: „Bericht über persönliche Erfahrungen mit 
Ermittlungsbehörden bei einer Anzeige“ 

• Prof. Adolf Gallwitz: „Polizei und NRO im System von Menschen- und 
Frauenhandel“ 

• Vanicková, Eva: „Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern aus Sicht 
einer Studie“ 

Im Rahmen des Projektes wurden des Weiteren  

• mehrsprachige Informations- und Präventionsmaterialien für Klientinnen und 
Behörden entwickelt, 

• Plakate und Flyer in zehn Sprachen für die Präventionsarbeit in den 
Herkunftsländern angefertigt und eine  

• Notfallkarte (Deutsch, Tschechisch) für Frauen, Kinder und Jugendliche in der 
Prostitutionsszene verteilt. 

Literatur: 

• KARO e. V. (2007). Abschlusskonferenz: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
mit den Behörden vor Ort und Sozialarbeit in den Bereichen Zwangsprostitution, 
Frauenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern im Kontext von Prävention, 
Forschung, Sensibilisierung, Schulung und Netzwerkarbeit. Plauen. 

 

 



PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

258    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

Projekt: JLS/2005/AGIS/077 

Titel:  

Cross-Border Sex-Industry Related Crime Prevention – Poland, Czech Republic, 
Germany 

Projektlaufzeit: 2006 bis 2007 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Universität Leipzig 

Land: DE Beteiligte Länder: PL, CZ 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 neue trans-nationale Netzwerke 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Die Universität Leipzig untersuchte gemeinsam mit der Universität Warschau und der 
Karls-Universität Prag die Ursachen der Schwierigkeiten der transnationalen Kooperation 
von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden und zeigt Lösungsvorschläge auf. Fokus liegt 
hierbei auf Straftaten im Umfeld der „Sexindustrie“. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Programm: 

AGIS 

2005 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
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Literatur: 
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Projekt: JLS/2005/AGIS/094 

Titel:  

In-Depth Applied Research to Better Understand the Demand Side of Trafficking in 
Persons 

Projektlaufzeit: 2005 bis 2006 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
IOM Mission with Regional Functions Budapest 

Land: HU Beteiligte Länder: SL, PL, SI 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielt auf die Untersuchung der Nachfrageseite nach Opfern von Menschen-
handel und erzwungener Prostitution. Das Projekt will einen Beitrag zum besseren 
Verständnis der Freier leisten, indem Profile und Motivationen derselben untersucht 
werden.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

Programm: 

AGIS 

2005 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Freier 
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Projekt: JLS/2005/AGIS/101 

Titel:  

Trafficking in Human Beings and Peace-Support Operations: Predeployment / In-
Service Training Programme for International Law Enforcement Personnel 

Projektlaufzeit: 2005 bis 2006 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
United Nations Interregional Crime and Justice - UNICRI 

Land: IT Beteiligte Länder: FI, NL 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Struktur des Deliktbereiches - Täterstrukturen (OK) 

 Rechtsgrundlagen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Aus- und Fortbildung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Trainingsmaterialien 

Programm: 

AGIS 

2005 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Gegenstand des Projektes war die Entwicklung eines Trainingshandbuches, welches sich 
an das Verwaltungspersonal der internationalen Polizei und Justiz wendet, die sich in 
einer Friedensmission befinden oder in naher Zukunft dafür eingesetzt werden. Ziel war 
es, das Verwaltungspersonal in Ausübung seiner Aktivitäten für das Thema 
„Menschenhandel“ zu sensibilisieren und so die Fähigkeit zu stärken, Menschenhandel 
in Friedenseinsätzen adäquat zu begegnen.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Das Trainingshandbuch “Trafficking in Human Beings and Peace-Support Operations: 
Pre-deployment / In-service Training Programme for International Law enforcement 
Personnel” ist das Ergebnis eines vom United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute in Kooperation mit der Universität von Turin, dem European Institute 
for Crime Prevention and Control (HEUNI) und dem Dutch Centre for International 
Police Cooperation durchgeführten Projektes. Ursprünglich für Friedensmissionen in der 
Region Südosteuropa konzipiert, ist es auch für Friedensmissionen in anderen Regionen 
anwendbar. Die erste Auflage des Handbuchs wurde 2003 durch das EU finanzierte 
AGIS Projekt: „Trafficking in Persons in Peacekeeping Operations: building up 
knowledge and strategies for awareness and training“ (JAI/2003/AGIS/131) entwickelt.  

Das Handbuch ist in zwei Module unterteilt: Ein Hauptmodul (Core Module), welches 
den Teilnehmern die Grundlagen des Phänomens Menschenhandel vermittelt und ein 
Modul (Module on Law Enforcement Specificities), welches spezielle Informationen für 
Ermittlungen im Bereich des Menschenhandels und der Strafverfolgung präsentiert.  

Das Handbuch ist als Trainingskurs von drei Tagen zu je sechs Unterrichtsstunden 
konzipiert worden und beinhaltet eine detaillierte Lehranleitung für den Ausbilder. Die 
Unterrichtseinheiten beider Module sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut: 

• Lernziele 

• Vorschlag zur Lehrmethode inkl. verschiedener Aktivitäten und genauen 
Zeitangaben 

• Zusammenfassung des zu vermittelnden Wissens 

• Materialien zu den relevanten Lehrinhalten  

• Quellenangaben 

• ggf. Rechtsvorschriften und Charts (ppt) mit Lehrinhalten zur Visualisierung 
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der Lehrinhalte 

• ggf. zusätzliches Material: Handout(s) bzw. Karten  bzw. Rollenspiele bzw. 
Poster 

 

I. Das Hauptmodul (Core Module) 

Das Hauptmodul ist in sechs Abschnitte gegliedert: 

Abschnitt 1 gibt eine Einführung in den Bereich Menschenhandel. Hier wird zunächst auf 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende Kriminalität 
sowie auf dessen Zusatzprotokolle eingegangen. Des Weiteren wird die VN-Definition 
von Menschenhandel, die einzelnen Tatbestandsmerkmale des Menschenhandels, (Tat, 
Mittel, Zweck), der Unterschied zwischen Menschenhandel, illegaler Migration und 
Schleusung und abschließend der Unterschied zwischen Menschenhandel zum Zweck 
sexueller Handlung und freiwilliger Prostitution behandelt. 

Abschnitt 2 beschäftigt sich mit den Ursachen für Menschenhandel und geht dabei 
besonders auf Frauen- und Kinderhandel ein. Zudem werden die Zusammenhänge 
zwischen Menschenhandel in bewaffneten Konflikten, bzw. in Postkonfliktsituationen 
dargestellt. 

Abschnitt 3 setzt sich mit Menschenhandel in Form von transnationaler organisierter 
Kriminalität auseinander. Dazu wird u. a. auf die Verbindungen zwischen Menschen-
handel und anderen Formen organisierter Kriminalität eingegangen. 

Abschnitt 4 beschäftigt sich mit der Identifikation von Opfern des Menschenhandels. 
Dazu geht das Handbuch zunächst näher auf die Maßnahmen ein, welche eine Sekundär-
viktimisierung der Opfer des Menschenhandels vermeiden können. Zusätzlich werden 
Indikatoren genannt, die bereits vor der eigentlichen Vernehmung mit einem potenziellen 
Opfer hilfreich für eine Einschätzung bezüglich der Sachlage sein können. Abschließend 
werden grundsätzliche Richtlinien für die Durchführung einer Vernehmung gegeben und 
Musterfragen bereitgestellt. 

Abschnitt 5 vermittelt zunächst die grundlegenden Prinzipien des Opferschutzes und der 
Opferhilfe. Zudem wird in diesem Abschnitt ein opferzentrierter Ansatz diskutiert. 
Gesondert wird des Weiteren sowohl auf die Rechte der Opfer in Kontext internationaler 
Dokumente eingegangen, als auch auf die Rechte der Opfer im Kontext des Straf-
rechtssystems. 

Abschnitt 6 stellt zunächst generell den Zusammenhang zwischen Menschenhandel und 
Friedenseinsätze (PSO) dar, bevor im Lehrbuch genauer auf die Verantwortung des für 
Friedenseinsätze entsandten Personals eingegangen wird. Abschließend werden 
Maßnahmen beschrieben, welche die Bekämpfung des Menschenhandels in Friedens-
missionen unterstützen sollen. 
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II. Modul bezüglich Besonderheiten der Strafverfolgung (Module on Law 
Enforcement Specificities) 

Abschnitt 1 erörtert zunächst den Opferschutz und den Aufenthaltsstatus von Opfern des 
Menschenhandels. Dabei wird zunächst auf die Kooperation zwischen NRO und 
Strafverfolgungsbehörden eingegangen. Des Weiteren wird für die Ausarbeitung eines 
angemessenen Schutzprogramms auf die Bedeutung einer Risikoeinschätzung für alle 
beteiligten Akteure (Opfer, Informanten, Internationale Organisationen bzw. NRO 
Personal und Strafverfolgungsbehörden) hingewiesen. Abschließend wird auf die 
Probleme des Aufenthaltsstatus von Opfern eingegangen. 

Abschnitt 2 behandelt reaktive Ermittlungsmethoden („reactive investigative options“) 
im Bereich Menschenhandel. Dazu wird zunächst auf die Bedeutung der Kooperation 
des Opfers eingegangen und darauf wie Vertrauen zwischen Polizei und Opfer aufgebaut 
werden. Des Weiteren geht der Abschnitt auf die Bedeutung der Erwirkung einer 
Aussage des Opfers ein, da diese oft die wichtigsten Beweise in einem Menschen-
handelsfall darstellen. Auch auf die Wahl des Vernehmungsbeamten bei der Befragung 
eines Opfers und auf die Methodik der Befragung wird eingegangen. Abschließend wird 
ein Leitfaden bzw. eine Checkliste für die Durchführung einer Befragung vorgestellt. 

Abschnitt 3 beschäftigt sich zunächst mit den Aspekten proaktiver Ermittlungsmethoden 
(„pro-active investigative options“), bevor er auf die Nachrichtengewinnung und deren 
Verbreitung eingeht. Zudem geht der Abschnitt auf die Sammlung von Beweisen vor, 
während und nach der Festnahme potenzieller Täter ein. 

Abschnitt 4 beschreibt eine spezielle Methode („disruptive technique“), welche hilfreich 
ist, wenn die Option reaktiver und proaktiver Ermittlung nicht angebracht oder nicht 
möglich ist. Das Ziel dieser Methode ist es, Informationen in der Art und Weise zu 
analysieren, dass Schwachstellen ausfindig gemacht und angegangen werden können. 
Auf diese Schwachstellen wird zusätzlich näher eingegangen. Auch wird die Möglich-
keit offener Polizeimaßnahmen als hilfreiches Mittel gegen Menschenhandel zum 
Zweck sexueller Ausbeutung beschrieben. 

Abschließend wird, wie zuvor in Modul I, eine kurze Anweisung für den Inhalt einer 
Abschlusssitzung und zusätzlich eine Vorlage für die direkte Evaluation, sowie eine 
Vorlage für die Evaluation des Kurses nach vier Monaten gegeben. 

Neben einem Glossar, weiterführende Literatur und einer Liste der relevanten 
Gesetzgebung befinden sich im Anhang detaillierte Länderprofile bezüglich des 
Phänomens Menschenhandel der Friedensmissionsgebiete in Südosteuropa (Bosnien und 
Herzegowina, ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, Kosovo). 
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Literatur: 

• United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (2007). Trafficking 
in Human Beings and Peace-Support Operations: Pre-deployment / In-service Training 
Programme for International Law- enforcement Personnel - Trainers Guide. 
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Projekt: JLS/2005/AGIS/111 

Titel:  

Traffic of human beings: A new frontier in European Judicial Cooperation in the 
fight against cross-border organized crime 

Projektlaufzeit: 2005 bis 2006 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Consiglio superiore della magistratura - IT 

Land: IT Beteiligte Länder: ES, BE, DE 

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Bei dem Projekt handelte es sich um ein zweieinhalb-tägiges, theoretisch-praktisches 
Seminar für Richter, Staatsanwälte und Polizeikräfte. Das Seminar zielt auf die 
Wissensvermehrung und Wissensverbreitung im Bereich der gesetzlichen Rahmenwerke 
und Abkommen auf EU-Ebene ab. Zudem sollen die effizientesten Methoden der 
einzelnen Mitgliedsländer präsentiert, verglichen und implementiert werden. Weiterhin 
sollen die Zusammenarbeit der Justizbehörden auf internationaler Ebene und die 
Verwendung von Institutionen, wie Eurojust, gefördert werden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Es wurde ein Expertentreffen in Form eines Seminares durchgeführt. 

 

Inhalt des Projektes: 

Vorliegendes Papier präsentiert die wesentlichen Vorträge des Seminars.  

Programm: 

AGIS 

2005 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
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Titel: „Coordination of investigation and the role of Eurojust in international cooperation 
for the fight against the trafficking of human beings“. 

Sprecher: Dr. Cataldo Motta, Public Prosecutor at the Courts of Lecce 

Abschnitt 1 beschäftigt sich mit der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität 
und der Sicherheit der Europäischen Union. Zunächst wird ansatzweise das Phänomen 
der Globalisierung und seine Auswirkungen auf die organisierte Kriminalität 
thematisiert. Anhand des Beispiels der Balkanländer werden dann geopolitische 
Faktoren vorgestellt, welche das Phänomen Menschenhandel begünstigen können.  

Abschnitt 2 evaluiert die Methoden der Erfassung des Phänomens Menschenhandel in 
der EU und beschäftigt sich zudem mit den gegenwärtigen Diskursen und den Routen 
des Menschenhandels in Osteuropa und den Balkanländern. Zum Erfassen von Ausmaß, 
Tragweite und Hauptmerkmalen des Menschenhandels in der EU, wurden zwei Gruppen 
von Indikatoren verwendet. Einerseits opferbezogene Indikatoren, die Anzahl, Nationa-
lität und Alter der Opfer erfassen. Andererseits behördenbezogene Indikatoren, welche 
auf die Resultate der Behörden bezüglich der Bekämpfung Menschenhandels 
fokussieren. Der Autor kommt zum Ergebnis das die Kombination beider Methoden 
unter Einbeziehung von u. a. geopolitischen Faktoren (z. B. internationale Beziehungen, 
geographische Lage) höchstwahrscheinlich eine größere Aussagekraft vorzuweisen hat.  

Anschließend werden zwei in der Wissenschaft gegenwärtig vorherrschende Meinungen 
diskutiert. Zum einen die Meinung, das Phänomen Menschenhandel befindet sich im 
Abschwung und zum anderen, das Phänomen Menschenhandel befindet sich im Wandel. 

Abschließend wird die Rolle der osteuropäischen Länder und der Balkanländer im 
Rahmen des Menschenhandels angesprochen. 

Abschnitt 3 thematisiert die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität in der EU, 
die wesentlichen gesetzlichen Instrumente und Initiativen auf EU-Ebene, die 
Zusammenarbeit der Polizei und Erfolge bzw. Resultate im Rahmen der Bekämpfung 
länderübergreifender organisierter Kriminalität. Zunächst wird der in Abschnitt 1 bereits 
angesprochene Einfluss der Globalisierung auf die organisierte Kriminalität und die 
Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit der Polizei weiter ausgeführt. Aus-
gehend vom Abkommen von Amsterdam (1999) beleuchtet der Autor die wesentlichen 
Instrumente und Initiativen auf EU-Ebene zur Bekämpfung grenzüberschreitender 
Kriminalität. Aufgeführt wird zudem eine Linkliste (Stand: 2004) zu den wichtigsten 
EU-Berichten über organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Wirtschaftskriminalität 
und Drogenhandel. 

Abschließend werden die wichtigsten Resultate auf EU-Ebene im Rahmen der 
Bekämpfung von transnationaler Kriminalität beleuchtet. Schwerpunkt bilden hierbei die 
gemeinsame Ermittlungsgruppe („Joint Investigation Teams“, JIT) und das Konzept der 
europäischen Beweisanordnung („European Evidence Warrant“). 
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Abschnitt 4 beschäftigt sich mit den Instrumenten auf juristischer Ebene im Rahmen der 
Bekämpfung von Menschenhandel. Nach einem Überblick, ausgehend vom Palermo 
Protokoll, geht der Autor näher auf Bemühungen ein, die Regelungen bezüglich der 
Auslieferung (von potentiellen Tätern) zwischen EU-Mitgliedern zu vereinfachen.  

Zunächst werden die wichtigsten gesetzlichen Übereinkommen auf EU-Ebene genannt 
und auf die Regelungen bezüglich bilateraler Auslieferungsabkommen aufmerksam 
gemacht. Danach wird auf Basis des Prinzips der gegenseitigen Annerkennung („mutual 
recognition“) das Auslieferungs- und Übergabeverfahren behandelt. Neben dem gesetz-
lichen Rahmen werden die Vorraussetzungen und Zweck eines europäischen Haftbefehls, 
dessen Vorteile, die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten und das Verfahren eines 
europäischen Haftbefehls erläutert. 

Im Anschluss werden die Themenbereiche „Opferschutz und Opferhilfe“ aufgegriffen.  

Neben den gesetzlichen Regelungen werden die wichtigsten Rechte und Ansprüche von 
Opfer des Menschenhandels genannt. Schwerpunkte bilden hier die Vermeidung der 
Viktimisierung und die Stellung der Opfer im Strafverfahren. 

Des Weiteren werden die von EUROJUST bezeichneten Problembereiche der justiziellen 
Zusammenarbeit auf EU-Ebene erörtert. Schwerpunkte sind in diesem Zusammenhang 
Schadensersatzregelungen und die Einziehung von Vermögenswerten und Beweismitteln. 

Die gegenseitige Amtshilfe der Mitgliedsstaaten in Strafsachen wird anschließend 
thematisiert. Themenbereiche sind das Amtshilfeersuchen, spezifische Formen der gegen-
seitigen Amtshilfe (übertragene Untersuchungshandlung, Einsatz von Videokonferenzen, 
gemeinsame Ermittlungsgruppe, verdeckte Ermittlungen), das Abhören von Telekommu-
nikation, der Schutz persönlicher Daten sowie das Abhören und Überwachen von privater 
Kommunikation. 

Zum Ende des Kapitels folgt eine Abhandlung über das SIS II - System und Visa 
Informationssystem (VIS). 

 

Titel: „Governing Migration Flows, Between Combating Illegal Immigration and 
the Opportunities for Integration – An Economic View of Trafficking in Human 
Beings and Recycling Channels”. 

Sprecher: Dr. Alessandro Pansa, Head of Immigration Department and Border Police 

Abschnitt 1 beschäftigt sich mit den Phänomenen Menschenhandel und illegale 
Einwanderung und stellt die Verbindung zwischen beiden Phänomenbereichen kurz dar. 
Dabei wird festgehalten, dass Menschenhandel immer in Verbindung mit illegaler 
Einwanderung steht, umgekehrt dies aber nicht der Fall sein muss. Zudem befinden sich 
kriminelle organisierte Gruppierungen des Menschenhandels vor allem in Armutsländern 
mit schwachen Institutionen. 
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Kapitel 2 beleuchtet die Struktur von kriminellen Organisationen im Bereich des 
Menschenschmuggels und Menschenhandels. Organisierte kriminelle Gruppierungen 
können demnach in drei Gruppen unterschieden werden: 

• OK - Gruppen hohen Grades – Dazu zählen die sog. ethnischen Gruppierungen, 
welche interkontinental vernetzt sind und Menschenhandel auf globaler Ebene 
betreiben. 

• OK -  Gruppen mittleren Grades – Diese operieren meist auf regionaler Ebene 
und sind in der Lage alle Phasen des Menschenhandels (Korruption, 
Dokumente, Schmuggel, etc.) zu organisieren und durchzuführen.  

• OK - Gruppen niedrigen Grades – Diese operieren in der Regel auf lokaler 
Ebene und sind meist Auftragsempfänger. 

Abschnitt 3 beschäftigt sich mit dem Operations- bzw. Arbeitsmodell, welches von 
kriminell organisierten Gruppierungen im Bereich Menschenhandel und Menschen-
schmuggel angewandt wird. Laut Text kann das „Arbeitsmodell“ der OK - Gruppen als 
„gemischt“ (mixed) bezeichnet werden. Des Weiteren werden die Eigenschaften der in 
Italien tätigen „ethnischen Gruppierungen“ (Albaner, Chinesen, Marokkaner, Ost-
europäer) beschrieben. 

Weiterhin werden auch die allgemeinen Eigenschaften der organisierten Gruppierungen 
im Bereich Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft kurz dar-
gestellt. Hierbei handelt es sich um wesentlich heterogenere Gruppierungen. 

Abschnitt 4 beschäftigt sich mit den Strömen illegaler Migration, mit Fokus auf die See-
wege. Die exponierte Lage Italiens macht das Land besonders anfällig für illegale 
Immigration über die Seewege. Die Autoren betonen, dass die Mehrzahl der illegalen 
Einwanderer über Mitgliedsländer des Schengen-Abkommens nach Italien gelangen, der 
mediale Fokus und die öffentliche Aufmerksamkeit jedoch auf illegaler Einwanderung 
über die Seewege gerichtet ist. 

Abschnitt 5 beleuchtet ansatzweise die Rolle Italiens bei Präventionsmaßnahmen auf 
internationaler und europäischer Ebene. Die nationale Strategie zur Sicherung der 
Grenzen beruht auf drei Säulen: 

• Integriertes Management der europäischen Land -, Luft- und Seegrenzen und 
Bekämpfung krimineller Organisationen im Bereich illegaler Einwanderung 

• Unterstützung von Herkunfts- und Transitländern 

• Regulation der legalen Migration durch Übereinkünfte mit Herkunfts-, Transit- 
und Zielländern 

Außerdem wird die besonders hohe Belastung Italiens durch Migrationsströme und die 
die finanzielle Belastung betont. 
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Abschnitt 6 beschäftigt sich mit der Bekämpfung der illegalen Einwanderung im Rahmen 
der internationalen Zusammenarbeit Italiens. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf der 
Zusammenarbeit mit Drittländern. Beispielhaft werden die polizeiliche Zusammenarbeit 
mit den EU-Mitgliedsstaaten und sieben Nicht-EU-Ländern erwähnt. Die Zusammen-
arbeit mit Herkunftsländern konzentriert sich vor allem auf technische Unterstützung, 
Ausbildung von Fachkräften, Austausch von Fachkräften, Austausch von strategischen, 
operativen und investigativen Informationen, gemeinsame Überwachungsapparate und 
Unterstützung bei der Rückführung.  

Mit den afrikanischen Partnern wird an einem globalen Ansatz gearbeitet. 

Abschnitt 7 behandelt die Kooperation mit Lybien als konkretes Beispiel der 
Zusammenarbeit Italiens mit Drittländern. 

Abschnitt 8 nennt als Schlussfolgerung die Notwendigkeit der internationalen Koope-
ration, die Bedeutung der Präventionsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Herkunfts-
ländern und die Notwendigkeit eines verstärkten Engagements der Europäischen Union. 

 

Titel: „The fight against human trafficking in Italy: Regulations and the state of 
legitimate law”. 

Sprecher: Dott. Elisabetta Rosi, Judge at the Collection of Maxims Office at the Italian 
Supreme Court and Italian Member of the group of experts on the trafficking of human 
beings appointed by European Commission 

Abschnitt 1 beschäftigt sich mit den gesetzlichen Regelungen zum Menschenhandel vor 
dem Jahre 2003 und dem anschließend in Italien Kraft getretenen Gesetz Nr. 228, 
welches laut Autor, die wichtigsten Regelungen des Palermo-Protokolls und des EU-
Rahmenbeschlusses vereint. 

Abschnitt 2 widmet sich dem Gesetz Nr.228. Hierbei wird das Gesetz zunächst bezüglich 
einzelner Tatbestände wie der Sklaverei, sklavereiähnlicher Praktiken, Schuldknecht-
schaft und Zwang diskutiert. Danach wird auf den Tatbestand Menschenhandel insgesamt 
eingegangen sowie auf kriminelle Vereinigungen und die Haftung von Unternehmen.  

Abschnitt 3 beschäftigt sich mit Prozeduren und Problemen bei der Umsetzung von 
Gesetz Nr. 228. Behandelt werden in diesem Kontext die Rolle des Staatsanwaltes, des 
Ermittlungsverfahrens, die Einziehung von Vermögenswerten und der Kronzeugen-
regelung. 

Abschnitt 4 behandelt den Opferschutz und geht näher auf den Art. 18 des 
Einwanderungsgesetzes ein. Ein weiterer Scherpunkt ist diesem Kapitel ist die Stellung 
des Opfers im Strafverfahren. 

Abschnitt 5 formuliert im Wesentlichen drei Empfehlungen: 



 MENSCHENHANDEL ZUM ZWECK SEXUELLER AUSBEUTUNG 

Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009)   273 

• Etablierung eines informationsbasierten Ansatz im Rahmen eines Ermittlungs-
protokolls, das die Beweisnahme nicht einzig auf die Aussagen der Opfer und 
zusätzliche Beweise beschränkt, sondern weitere spezifische Ermittlungs-
strategien vorsieht 

• Schutz der Opfer in allen Phasen des Strafverfahrens 

• Schadenersatz und Rechtsbehelf für die Opfer des Menschenhandels 

 

Titel: „Judicial cooperation instruments in the European Union for fighting crimes 
connected to immigration and the trafficking of human beings”. 

Sprecher: Dr. Giusto Sciachitano 

Abschnitt 1 beschäftigt sich mit den Charakteristiken des Phänomens Menschenhandel 
und der Situation Italiens. Es wird zunächst auf die Problematik der Unterscheidung von 
Menschenhandel und Menschenschmuggel in der Praxis eingegangen. Danach wird auf 
die strategische Position der Provinz Puglien (Italien) bezüglich der organisierten Krimi-
nalität in Albanien und eine kurze Analyse organisierter Kriminalität in Albanien vorge-
nommen, mit Fokus auf Menschenhandel und illegaler Einwanderung. Zudem wird auf 
den Wandel von illegaler Einwanderung nach Italien bezüglich der Herkunfts- und 
Transitländer eingegangen. 

Abschnitt 2 beschäftigt sich mit den wichtigsten Regelwerken zu Menschenhandel auf 
VN und EU-Ebene. Betont werden in diesem Zusammenhang die Angleichung der 
Regewerke der europäischen Mitgliedsländer und die überbehördliche Zusammenarbeit 
in den Bereichen Polizei und Justiz auf internationaler Ebene. Des Weiteren wird auf die 
Menschrechte im Kontext der Regelungen sowie auf die Bedeutung von NRO 
eingegangen. 

Abschnitt 3 beleuchtet die Rolle von Eurojust. Es werden die Bedeutung, Kompetenzen 
und die Zusammenarbeit mit Europol angesprochen. Weiterhin wird die Problematik des 
europäischen Ratifizierungsprozesses im Hinblick auf Eurojust thematisiert. 

Abschnitt 4 beleuchtet die italienische Gesetzgebung mit besonderem Fokus auf Artikel 
18 des Einwanderungsgesetzes, welcher den Aufenthaltstatus von potentiellen Opfern 

des Menschenhandels regelt. Eine Besonderheit hierbei ist die zentrierte Stellung des 
Opfers, für das eine Aufenthaltsgenehmigung nicht an die Bedingung einer 
Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz geknüpft wird. Zudem werden zwei weitere 
Charakteristiken als Novum bezeichnet. Zum einen eröffnet das Gesetz die Möglichkeit 
der sozialen Integration der Opfer, zum anderen haben die Opfer die Möglichkeit, den 
Erstkontakt über NRO und Institutionen herzustellen. Das Gesetz zielt auf den Aufbau 
von Vertrauen und die Erhöhung der Kooperationsbereitschaft ohne Druck auf die Opfer 
auszuüben. Es wird auf das Gesetz Nr. 228 eingegangen, welches zum einen den 
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Menschenhandel unter Strafe stellt und zum anderen den Behörden einen größeren 
Spielraum bei der Ermittlung und Strafverfolgung einräumt. Abschließend werden 
weitere Gesetze vorgestellt, die zur effektiveren Bekämpfung von kriminellen 
Organisationen, insbesondere der „Mafia“, erlassen worden sind. 

 

Titel: „Emerging trends in European countries’ criminal legislation on trafficking of 
human beimgs and prospects fort he harmonisation of laws“. 

Sprecher: Dr. Dagmar Freudenberg, Staatsanwaltschaft Göttingen 

Abschnitt 1 beschäftigt sich mit den Zielen im Kontext der Gesetzesänderung des 
deutschen Strafgesetzbuches bezüglich der Straftatbestände zum Menschenhandel. Die 
Änderung im Strafgesetzbuch waren notwendig, um einerseits das deutsche Strafrecht mit 
den internationalen und europäischen Regelungen in Einklang zu bringen und 
andererseits, um die Strafverfolgung des Menschenhandels zu vereinfachen.  

Anschließend werden die Grundlagen des neuen Gesetzes behandelt. Menschenhandel 
lässt sich dem Gesetz folgend nun in zwei grundlegende Gruppen einteilen: 
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und Menschenhandel zum Zweck 
der Ausbeutung der Arbeitskraft. Letzteres war in Deutschland vor der Gesetzesänderung 
nicht strafrechtlich erfasst.  

Im dritten Abschnitt bezieht sich das Kapitel auf ausgewählte Statistiken des Lageberichts 
(2004) des Bundeskriminalamt (BKA). Präsentiert und kommentiert werden Statistiken 
zu: Anzahl der Ermittlungsverfahren (EV) 1995 - 2004, Nationalität der Opfer 2004, 
Altersstruktur der Opfer, Nationalität der Tatverdächtigen und Anwerbung der Opfer. Der 
Lagebericht wurde vor der Gesetzesänderung herausgegeben.  

Abschnitt 4 greift gegenwärtige Diskussionspunkte in Deutschland auf. Dabei wird 
festgehalten, dass die Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung nicht das Verbot der Prostitution im Allgemeinen zum Ziel hat. Es wird 
zurzeit diskutiert, ob die Nachfrage durch die Bestrafung von Klienten bzw. Kunden von 
Prostituierten, die Opfer des Menschenhandels sind, vermindert werden kann.  

Zuletzt wird die Bedeutung der überbehördlichen Zusammenarbeit him Hinblick auf die 
erwartete Nachfragesteigerung während der Fußballweltmeisterschaft eingegangen. 

Abschnitt 5 beschäftigt sich in mit der Implementation des neuen Gesetzes im Alltag der 
Polizeikräfte, Staatsanwälte und Richter. Zunächst werden die Probleme in der Straf-
verfolgung des Menschenhandels diskutiert. Als zentrales Problem der Strafverfolgung 
von Fällen im Bereich Menschenhandel wird die Beweisbarkeit einer Straftat genannt. 
Deshalb nehmen die Aussagen der Opfer eine zentrale Stellung ein. In diesem 
Zusammenhang wird die Notwendigkeit der überbehördlichen Zusammenarbeit betont, 
insbesondere mit NRO, da diese die besonderen Bedürfnisse der Opfer des 
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Menschenhandels befriedigen können. Diese Art der Kooperation ist aber noch nicht in 
allen Regionen in Deutschland gegeben. 

Anschließend werden die Maßnahmen zur Implementation des neuen Gesetzes im 
Bereich der Strafverfolgung und der Justiz behandelt. Es werden genannt die 
allgemeinen Rechte der Opfer des Menschenhandels im Strafverfahren, Zeugenaussagen 
in Abwesenheit des Täters, Aufenthaltsstatus des Opfers von Menschenhandel während 
des Strafverfahrens, Netzwerke und überbehördliche Kooperation am Beispiel von 
SOLWODI und die Schulung von Fachkräften. 

Abschnitt 6 gibt einen Ausblick auf die Angleichung der Gesetzgebung in den EU 
Mitgliedsländern. 

 

Titel: „Judicial cooperation instruments in the European Union for fighting crimes 
connected to immigration and the trafficking of human beings”. 

Sprecher: Dr. Rosario Salvatore Aitala, Head of Criminal Justice Dept, Pameca, Albania 

Nach einer kurzen Einführung, thematisiert Abschnitt 1 die Ermittlungen auf nationaler 
Ebene (Italien). Schwerpunkte bilden hierbei das Gesetz Nr. 228 / 2003 und die 
Zusatzartikel 600, 601 und 602 des italienischen Strafgesetzbuchs. Hierbei handelt es 
sich um „Anti-Mafia“ Gesetze, welche den Straftatbestand „Menschenhandel“ 
einschließen und die Kompetenzen der Behörden im Ermittlungsverfahren erweitern. 
Anschließend wird nach einer kurzen Beschreibung der Situation in Italien auf Probleme 
beim Ermittlungsverfahren aufmerksam gemacht und diesbezüglich Verbesserungen 
vorgeschlagen: Die Schaffung einer spezialisierten Staatsanwaltschaft, die Schaffung 
von spezialisierten Arbeitsgruppen innerhalb der Staatsanwaltschaft, Errichtung einer 
zentralen Sammelstelle zur Datenverarbeitung, die Intensivierung der Kontrollen von 
Einwanderern und eine aktive, internationale Zusammenarbeit. 

Abschnitt 2 beschäftigt sich mit der internationalen Zusammenarbeit. Schwerpunkte 
bilden hierbei das internationale Rechtshilfeersuchen und der europäische Haftbefehl. 
Der Autor geht auf die Implementierung des europäischen Haftbefehls und auf 
Entscheidungen des italienischen obersten Gerichtshofes ein. 

Abschnitt 3 behandelt multilaterale und internationale Ermittlungsverfahren in Italien. 
Es werden Beispiele genannt und die Rolle der „Anti-Mafia Direction“ angesprochen. 

Abschnitt 4 behandelt den Opferschutz. Schwerpunkt ist hierbei der Artikel 18 und die 
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. In Bezug auf Art. 18 wurden von 
den NRO einige Kritikpunkte hervorgehoben:  

• Obwohl bedingungslose Opferhilfe vorgesehen ist, wird in der Praxis Art. 18 
oftmals als „Belohnung“ angewandt. 
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• Staatsanwälte sind im Umgang mit Opfern mangelhaft geschult. 

• Opfer benötigen und haben Anspruch auf kostenfreien Rechtsbeistand, müssen 
aber beweisen, dass sie mittellos sind. 

 

Titel: „International law for fighting the trafficking of human beings - the United 
Nations Convention against trans-national organised crime (Palermo, 12 – 15 
December 2000); - The European Council’s Framework Decision (220 / 629 / GAI 
dated 19. July 2002) – The Agreement adopted by the European Council’s 
Ministerial Committee – open for signature to Member States during Warsaw 
meeting, May 16th 2005”. 

Sprecher: Dr. Filippo Spiezia, Deputy Public Prosecutor at the Courts of Salerno 

Abschnitt 1 unterstreicht die Notwendigkeit der Kenntnis über den Phänomenbereich 
Menschenhandel. Dieses Wissen ist insbesondere von Bedeutung für die Zusammenarbeit 
der Justiz im Bereich „Menschenhandel“. 

Abschnitt 2 gibt einen Überblick über die Entwicklung von Menschenhandel und 
Faktoren, die Menschenhandel begünstigen. Zudem wird die Problematik des politischen 
Asyls angesprochen. 

Abschnitt 3 beschäftigt sich mit der globalen Situation bezüglich Menschenhandel und 
den Mangel an zuverlässigen, quantitativen Daten. Des Weiteren wird kurz auf die 
Situation in Italien eingegangen. 

Abschnitt 4 beschäftigt sich mit Menschhandel als grenzüberschreitender Straftat. Das 
transnationale Element der Straftat wird ist gekennzeichnet zum einen durch die Handels-
ware „Mensch“ welche von den Produktionsländern in die Zielländer exportiert wird, zum 
anderen durch die Internationalisierung der organisierten Kriminalität aufgrund der 
Globalisierung und fortschreitender technologischer Entwicklung.  

Um dem transnationalen Element gerecht zu werden, wurde eine Klassifikationen 
strafbarer Handlungen vorgeschlagen: 

• Strafbare Handlungen auf nationaler Ebene 

• Strafbare Handlungen auf internationaler Ebene: Die strafbaren Handlungen sind 
auf einen Nationalstaat begrenzt, haben jedoch juristische Auswirkungen auf 
andere Staaten. 

• Strafbare Handlungen auf transnationaler Ebene: Strafbare Handlungen, die in 
mehreren Ländern simultan vorbereitet und ausgeführt werden 

Neben der Klassifikation findet sich in Art. 3 des Palermo-Protokolls eine klare 
gesetzliche Basis für die Definition einer transnationalen Straftat. Auch innerhalb der 
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Regelungen der EU bezieht sich Art. 271 (European Constitutional Treaty) auf 
Straftaten von transnationaler Dimension. 

Abschnitt 5 widmet sich dem Phänomen organisierte Kriminalität. Dieses kann als 
„integriertes kriminelles System“ bezeichnet werden, dass sich durch drei Ebenen 
auszeichnet. 

• Obere Ebene: Organisationen, welche zumeist auf ethnischen Hintergrund 
basieren und den Menschenhandel vom Ursprungsland zu den Zielländern 
planen, organisieren und durchführen. Die Spitzen der Organisation kommen 
dabei kaum mit dem Schleusungsprozess in Berührung. 

• Mittlere Ebene: Hierunter fallen Organisationen, die in strategischen Grenz-
zonen operieren. Sie sind zumeist für den operationellen Ablauf verantwortlich. 

• Untere Ebene: Hierzu gehören kleinere Organisationen, die in der Regel 
Auftragsnehmer sind und Vorbereitungsmaßnahmen treffen. 

Abschnitt 6 fasst die zuvor genannten Überlegungen bezüglich organisierter Kriminalität 
zusammen und betont die Bedeutung von einheitlichen Definitionen. 

Abschnitt 7 beleuchtet die Unterschiede zwischen den Tatbeständen Menschenhandel 
und Schleusung und die daraus entstehenden Implikationen für Zuständigkeit, 
Strafverfolgung und Politik. Es werden die einschlägigen Paragraphen des italienischen 
Strafgesetzbuches genannt. 

Abschnitt 8 behandelt den historischen Kontext des Palermo-Protokolls. Es werden 
ausgehend von der „Paris Convention on trafficking and exploitation of prostitution of 
women and children" (1910) in einem geschichtlichen Abriss die wichtigsten 
Regelungen bis hin zum Palermo-Protokoll genannt. 

Abschnitt 9 und 10 behandeln das Palermo-Protokoll und stellt die maßgeblichen 
Richtlinien vor. Es handelt sich hierbei um das erste multilaterale Abkommen zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität und gibt Richtlinien vor zu Definitionen, 
Kriminalisierung, Zusammenarbeit der Justiz und zu Präventions- und Schulungs-
maßnahmen. 

Abschnitt 11 beschreibt die Unterschieden zwischen Menschenhandel und Schleusung 
auf der Basis der Definitionen des Palermo-Protokolls und diskutiert diese anhand der 
entsprechenden Gesetzestextauszüge. 

Abschnitt 12 behandelt den Teil des Palermo-Protokolls, der sich ausschließlich der 
Schleusung widmet. 

Abschnitt 14 gibt einen Überblick über Art. 6 des Palermo-Protokolls, der Opferhilfe 
und Opferschutz behandelt. 

Abschnitt 15 befasst sich mit der italienischen Haltung gegenüber dem Palermo-
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Protokoll. Es wird festgehalten, dass Italien die VN-Konvention von 2000 noch nicht 
ratifiziert hat, aber mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 228 von 2003 neue 
gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels initiiert hat.  

Abschnitt 16 beleuchtet die Anwendungsbereiche des Palermo-Protokolls. Im Fokus 
stehen die Artikel 5, 6, 8 und 23. Zudem werden Vergleiche zu Art. 18 des italienischen 
Einwanderungsgesetzes gezogen. So kann Rechtshilfe im Sinne von Art.18 bereits dann 
gewährt werden, wenn ein Verdacht auf transnationale organisierte Kriminalität besteht 
und sich potentielle Täter, Opfer, Zeuge oder Beweismittel im jeweiligen Land befinden. 

Abschnitt 17 beleuchtet die Definitionen von organisierter Kriminalität anhand des 
Palermo-Protokolls. Näher betrachtet werden in diesem Zusammenhang Art. 2 und Art. 5 
der VN-Konvention. In Art. 2 wird der Begriff „Organisierte Kriminalität“ anhand von 
Merkmalen definiert, während in Art. 5 die Straftatbestände im Mittepunkt der Definition 
stehen. 

Abschnitt 18 beschäftigt sich mit den in der VN-Konvention genannten Maßnahmen zur 
Rechtshilfe.  

Abschnitt 19 behandelt die behördlichen und operationalen Instrumente auf VN- und EU-
Ebene zur Bekämpfung von Menschenhandel. 

Abschnitt 20 beschäftigt sich ausführlicher mit der Definition von Menschenhandel im 
Rahmen des Palermo-Protokolls. 

Abschnitt 21 liefert einen Überblick über den Umsetzungsprozess des Palermo-Protokolls 
in den 25 EU-Mitgliedsländern. 
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Projekt: JLS/2005/AGIS/123 

Titel:  

Demand of Stolen Lives. Researching the Demand Side of Trafficking 

Projektlaufzeit: 2005 bis 2007 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Integration Centre for Migrant Workers (KSPM) 

Land: GR Beteiligte Länder: DE, CY 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt besteht aus einer Vergleichsstudie, welche von den verschiedenen Projekt-
partnern in den Ländern Griechenland, Zypern und Deutschland durchgeführt wurde. Die 
Veröffentlichung der Ergebnisse wurde von CCME Brüssel übernommen. Ziel des 
Projektes ist, die Nachfrage nach weiblichen Opfern des Menschenhandels zum Zweck 
der sexuellen Ausbeutung zu untersuchen. Des Weiteren sollen Verhaltensweisen, Ein-
stellungen, Werte und das „interpretative understanding“ („Verstehen“ nach Weber) von 
„Freiern, Klienten, Kunden, Käufer, Konsumenten“ in unterschiedlichem soziokulturellen 
Kontext untersucht und verglichen werden.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Es wurde zunächst eine Literaturrecherche zu rechtlichen und institutionellen Rahmen-
bedingungen und der allgemeinen Situation des Phänomenbereichs „Menschenhandel“ in 
den beteiligten Ländern, durchgeführt. Anschließend wurde eine empirische, qualitative 
Untersuchung mit Hilfe von halbstrukturierten Interviews mit Freiern und „Key-
Informants“ durchgeführt. 

Programm: 

AGIS 

2005 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 
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Inhalt des Projektes: 

Bei dem Projekt handelt es sich um eine länderübergreifendes Gemeinschaftsprojekt des 
Integration Centre for Migrant Workers-KSPM in Athen (Griechenland) und vier 
weiteren Projektpartnern aus Griechenland, Zypern, Deutschland und Belgien („Institute 
of Criminological Studies“ of Democritus University of Thrace-Greece, „SymfilIOis“ 
Nicosia-Cyprus, „Context e. V. Frankfurt bzw. Berlin - Germany, „Churches’ 
Commision for Migrants in Europe-CCME“ Brussels-Belgium).  

Kapitel 1 gibt einen Überblick über den Hintergrund der Studie und erörtert die 
Problemstellung. Zunächst werden auf Basis des Palermo-Protokolls Schwierigkeiten 
der Definition von Menschenhandel diskutiert. Des Weiteren werden die Begriffe 
„Nachfrage“ und „Konsument“ (Freier) im Rahmen der Studie näher beleuchtet.  

Die Studie untersuchte die folgenden Fragestellungen zu Freiern und Nachfrage von 
Prostitution: 

• Wer sind „diese“ Freier? 

• Was motiviert heterosexuelle Freier Prostituierte, inklusive Opfer des 
Menschenhandels, aufzusuchen? 

• Was möchte der Konsument „erwerben“ und was „bekommt“ er tatsächlich? 

• Welche Bedeutung bzw. Sinn und Fantasien stehen mit der Nachfrage im 
Zusammenhang? 

• Welche Bedeutung kommt der Beziehung zwischen Freier und Prostituierte zu? 

• Welche Auswirkungen hat die Veränderung der Geschlechterrollen seit den 
sechziger Jahren? 

• Welchen Einfluss hat die Globalisierung und das Konsumdenken auf die 
Nachfrage und auf Menschenhandel? 

Kapitel 2 beschäftigt sich in ausführlicher Weise mit der Methodologie der Studie. 

Zunächst wird die Studie in den Kontext der qualitativen Forschung gestellt und auf die 
Problematiken bei der Durchführung der Studie eingegangen. Anschließend wird das 
Verfahren der Probenahme vorgestellt und diskutiert. Vor diesem Hintergrund haben 
sich die Autoren zur Durchführung ihrer Studie für eine Mischung aus „zielgerichteter 
Strichpobe“ und „Schneeballverfahren“ entschieden. Abschließend wird die Vorgehens-
weise bei der Durchführung der Feldstudien in Deutschland, Griechenland und Zypern. 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Nachfrage als Schwerpunkt der Studie. Zunächst wird 
die Nachfrage im sozio-kulturellen Kontext diskutiert. Die Autoren kommen zu der 
Überzeugung, dass ein systembedingter Zusammenhang zwischen Nachfrage, 
Menschenhandel und einer neo -libreal, marktwirtschaftlich und kulturell gesteuerten 
Globalisierung existiert, die sich gesellschaftlich in einer Krise der Beziehungen 
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zwischen den Geschlechtern (Identitätskrise), im Primat des Konsumdenkens und der 
Sexualisierung der Kultur ausdrückt. Dabei geht aus dem transnationalen Vergleich der 
Freier in der Studie hervor, dass gewisse Elemente bezüglich der Nachfrage 
hervorstechen: 

• Ähnlichkeiten in der Wahrnehmung und dem Verhalten: In allen 
Untersuchungsländern weisen Freier die gleichen Motive auf. 

• Die Allgemeingültigkeit der Charakteristiken der Nachfrage basiert nicht auf der 
universellen Natur des Menschen, sondern auf allgemeingültige Ausdrucks-
formen von gegenwärtiger Kultur (Motivation in sozialem, kulturellem, 
psychologischem Kontext). 

• Die Einstellungen und Wahrnehmungen bezüglich Sexualität, Frauen und 
Nachfrage der Freier spiegeln traditionelle und moderne Blickwinkel 
gleichermaßen wider. 

• Es finden Globalisierungsprozesse bezüglich der Nachfrage statt, die sich selbst 
in kleineren Ortschaften in Form von „glokalisierten“ Prozessen ausdrücken, 
d. h. globalisierte Prozesse passen sich den spezifischen lokalen Gegebenheiten 
an. Menschen wollen an globalisierten Prozessen teilnehmen oder werden durch 
globalisierte Prozesse beeinflusst, so z. B durch medial vermittelte Versprechun-
gen, wie dem Recht jedes Menschen auf Konsum oder dem Versprechen 
uneingeschränkten Vergnügens. 

Abschließend wird die Nachfrage als Prozess beleuchtet (Entwicklung und Manifestation 
der Nachfrage). Dabei fokussiert der Text auf südeuropäische Länder (Griechenland, 
Zypern).  

Kapitel 4 diskutiert anhand der Ergebnisse der Studie die Nachfrage nach Prostitution und 
beschäftigt sich mit den verschiedenen unterschiedlichen Motiven der Freier: 

• Geschlechtsverkehr 

• Beziehungsersatz 

• „Spannendes“ Erlebnis  

• Rollenspiel und Illusion 

• Kompensation im Rahmen der Frustration über Veränderung der 
Geschlechterrollen 

• Vergnügung, Ablenkung und Entspannung 

Kapitel 5 stellt die Frage nach der allgemeinen Wahrnehmung der Prostituierten aus Sicht 
der Bevölkerung bzw. der Freier. Laut Text ist dabei zunächst überraschend, dass in den 
meisten Fällen in Zypern und Griechenland, die Frauen (Prostituierte) inklusive Opfer des 
Menschenhandels legal nach Europa eingereist sind. Ermöglicht wird dieses mit Hilfe der 
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Behörden in Form von Touristen- und Künstlervisen. In Griechenland und Zypern und 
zum Teil auch in Deutschland nehmen die Freier die Prostituierten überwiegend als 
Migranten war, die wussten, zu welchem Zweck sie ins Land gebracht wurden. Dies 
liegt teilweise an einem Unverständnis bezüglich der Bedeutung von Menschenhandel 
aber auch an der Negation des Phänomens selbst.  

Als Hindernisse für die Wahrnehmung von Menschenhandel seitens der Freier werden 
genannt: 

• Die Erfahrung der Freier ist begrenzt. 

• Opfer von Menschenhandel sind nicht immer eindeutig zu identifizieren. 

• Freier sind in der Regel nur wenig an der Lebenssituation einer Prostituierten 
interessiert. 

• Freier sind oftmals nicht an Unterhaltungen mit Prostituierten interessiert. 

Die schwierigen Lebensumstände von Prostituierten werden von Freiern wahr-
genommen, jedoch eher mit dem „Beruf“ der Prostitution als mit Menschenhandel in 
Verbindung gebracht. Hinsichtlich der Verantwortlichkeit herrscht die Auffassung, dass 
es sich hierbei nicht um Opfer von Tätern bzw. Personen, sondern um Opfer von 
ökonomischen, politischen, kulturellen und sozialen Umständen handelt. Dabei sind sich 
die Freier durchaus über die Abhängigkeit der Prostituierten von ihren Arbeitgebern und 
der Schutzlosigkeit aufgrund ihres Status als irreguläre Migranten bewusst. Zudem 
herrscht die Auffassung, dass Freier bzw. die Nachfrageseite zur Verbesserung der 
ökonomischen Situation der Prostituierten beitragen. 

Kapitel 6 behandelt die Wahrnehmung der Beziehung zu einer Prostituierten aus Sicht 
der Freier. Freier verstehen sich als Konsumenten einer marktbasierten Transaktion und 
betonen ihr Recht auf sexuelle Dienstleistungen.  

Dabei rationalisieren sie das eigene Verhalten: 

• Frauen prostituieren sich freiwillig 

• Der Konsument hat keine Verantwortung bezüglich des Produktes 

Des Weiteren untersucht der Text das Freierverhalten im direkten Kontakt mit 
Prostituierten bzw. Opfern des Menschenhandels 

Kapitel 7 beschäftigt sich mit der Nachfrage nach Opfern des Menschenhandels. 
Generell lässt sich nach Auswertung der Studie feststellen, dass eine spezifische Nach-
frage bezüglich Opfern des Menschenhandels seitens der Freier nicht besteht, jedoch 
besteht den Prostituierten gegenüber eine Indifferenz bezüglich ihrer Situation und die, 
z. T. kompromisslose, Forderung nach sexuellen Dienstleistungen. Dementsprechend 
existiert kein spezifischer Markt für Opfer des Menschenhandels zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung aus Perspektive der Freier, jedoch ein „indirekter“ Markt 



PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

286    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

aufgrund der indifferenten Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen. 

Kapitel 8 präsentiert die Schlussfolgerungen der Studie.  

• Die Gruppe der Freier ist groß, unsichtbar, heterogen und enthält Männer aller 
Altersstufen, unabhängig von Beruf und Bildung 

• Motive und Motivationen der Freier sind heterogen 

• Gemeinsamer Nenner, der sonst heterogenen Motive, scheint in einer 
unbefriedigenden sexuellen Beziehung oder in einer gestörten Kommunikation 
mit dem Partner zu liegen 

• Es findet eine globale Sexualisierung der Kultur und Normalisierung sexuellen 
Konsums als Freizeitaktivität statt 

• Auf Freier abzielende europäische Sensibilisierungskampagnen scheinen auf die 
untersuchte Gruppe (speziell Griechenland und Zypern) wenig bis keinen Effekt 
zu zeigen. 

Auf Freier abzielende Sensibilisierungskampagnen sollten berücksichtigen: 

• Misstrauen gegenüber der Prostituierten 

• Misstrauen gegenüber der Polizei 

• Bedenken auf Hilfegesuche zu reagieren oder Initiative zu ergreifen 

• Angst vor Vergeltung aufgrund der Beziehungen von Prostitution und 
organisierter Kriminalität 

• Auffassung alle Prostituierten arbeiten freiwillig und sind sich der Umstände 
bewusst 

Literatur: 

• Papantoniu, A. & Papantoniu-Frangoli, M. (2008). Demand of Stolen Lives: 
Researching the Demand Side of Trafficking: Final Transnational Comparative 
Report. Athen. 
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Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

An dem Projekt „The Co-operation of Law Enforcement Agencies and NGOs in the 
Prevention of and Support for Victims of Trafficking in Persons for the Purpose of 
sexual Exploitation” waren acht Partner aus Spanien, Italien, Portugal und Polen 
beteiligt. Resultat des Projektes ist ein „best practice” Handbuch, das die besten 
Beispiele aus den vier Ländern in den Bereichen Prävention von Menschenhandel und 
soziale Integration der Opfer von Menschenhandel zusammenfasst.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Ein allgemeiner Fragebogen wurde an alle Partnerländer gesandt mit Fragen zu 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, Datenbanken zu Opfern von Menschenhandel und 
Tätern, Präventionsstrategien, der aktuellen Formen der Kooperation zwischen Polizei, 
juristischen Institutionen und NRO im Umgang mit den Opfern. Die Ergebnisse wurden 
in einzelnen Länderberichten zusammengefasst. 

In jedem Land wurden zwei Fokus-Gruppen gebildet. Die erste umfasste die Prävention 
von Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung und die zweite konzentrierte 
sich auf Schutz und Hilfe für Opfer von Menschenhandel zum Zweck sexueller 
Ausbeutung.  

Die Fokus-Gruppen hatten zwei Themenschwerpunkte:  

1. Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen für existierende Präventions-
strategien und Förderung einer besseren Kooperation zwischen justiziellen 
Institutionen, Strafverfolgungsbehörden und NRO  

2. Erarbeitung neuer Wege und Strategien zur Förderung der Prävention, deren 
Umsetzung und zur Klärung der Frage, wie viele Institutionen daran beteiligt 
sein sollten 

Empfehlungen und „best practice“ Beispiele wurden in einem Länderabschlussbericht 
zusammengefügt. 

Inhalt des Projektes: 

An dem Projekt waren das Centro de Investigación en Criminología – Universidad de 
Castilla - La Mancha, die NRO Proyect Esperanza, Cuerpo Nacional de Policía und die 
Guradia Civil aus Spanien, das Insituto Nacional de Policia e Ciencias Criminaes aus 
Portugal, La Strada Foundation und die Universität Warschau aus Polen und On the 
Road aus Italien beteiligt. Resultat des Projektes ist ein „best practice” Handbuch, das 
die besten Beispiele aus den vier Ländern in den Bereichen Prävention und soziale 
Integration der Opfer von Menschenhandel zusammenfasst.  

Im Rahmen von Länderstudien wurden mittels Fragenbogen Befragungen in den vier 
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genannten Ländern zu folgenden Themen durchgeführt:  

Menschenhandel im nationalen Rechtssystem: 

Alle untersuchten Länder erkennen Menschenhandel im Strafgesetzbuch als Verbrechen 
an, das mit Freiheitsstrafen von drei bis 20 Jahren geahndet wird. Hervorzuheben ist seit 
2003 die spezifische Gesetzgebung Italiens, die mit den wichtigsten Punkten des 
Palermo-Protokolls übereinstimmt und alle Formen von Menschenhandel, Sklaverei und 
Knechtschaft als Verbrechen erachtet. Nationale Aktionspläne existieren nur in Polen und 
Portugal. In allen Ländern gilt das abolitionistische Modell für die Prostitution, d. h. der 
Staat geht nicht gegen Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter vor, verbietet allerdings die 
Existenz von Bordellen. 

Datenbanken zu Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung: 

Alle Länder sammeln Informationen zu Opfern von Menschenhandel und Menschen-
händlern. Allerdings verfügt nur Portugal mit dem Integrated System of Criminal 
Investigation über eine Datenbank, in der Angaben zu den Straftätern zentral gesammelt 
werden. Spanien hat zwar eine zentralisierte Datenbank mit Angaben zu Straftätern und 
Opfern, führt jedoch die Angaben zu Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung 
nicht getrennt auf.  

Präventionsstrategien (soziale Prävention, Prävention in der Strafverfolgung und 
justizielle Prävention): 

Soziale Präventionskampagnen wurden mit Ausnahme von Spanien von allen Ländern 
durchgeführt. Gesetzliche Strategien zur Früherkennung von Opfern des Menschen-
handels wurden in keinem Land ausgearbeitet. Bezüglich der justiziellen Prävention hat 
jedes Land ein System der Kooperation zwischen justiziellen Institutionen etabliert. 
Zusätzlich haben Polen, Italien und Spanien gesetzliche Regelungen zur Umsetzung des 
Zeugenschutzes für Opfer von Menschenhandel erlassen. Portugal soll zukünftig ein 
neues Opferschutzprogramm entwickeln, das die Unterstützung der Familie des Opfers 
im Herkunftsland einschließt. In allen Ländern fehlen Fortbildungsprogramme für 
Amtspersonen und es mangelt an Fachpersonal.  

Opferschutz und Opferhilfe: 

Alle Länder verfügen über langfristige und kurzfristige Opferschutz- und Opferhilfe-
Programme. Polen ist das einzige Land, das den Opfern explizit eine Bedenkzeit von zwei 
Monaten gewährt. Italien verfügt über eine informelle und in der Praxis häufig erteilte 
Bedenkzeit. Eine Aufenthaltserlaubnis wird in Portugal ohne die Bedingung der 
Kooperation mit den Ermittlungsbehörden zuerkannt. In Italien und Spanien hingegen ist 
die Kooperation erforderlich. Anwendbare Entschädigungsprogramme für die Opfer gibt 
es in keinem Land. 



 MENSCHENHANDEL ZUM ZWECK SEXUELLER AUSBEUTUNG 

Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009)   291 

Kooperation mit den Herkunftsländern: 

Polen, Italien und Spanien verfügen über Rückführungsprogramme für Opfer von 
Menschenhandel in ihr Heimatland. Allerdings verfügen nur Italien und Spanien über 
Gefahrenanalyseprogramme. Mit der Ausnahme von Italien kooperieren alle Länder mit 
Institutionen der Herkunftsländer in Fragen der Koordination von Opferschutz- und 
Opferhilfe-Programmen.  

Im Anschluss werden die nationalen Eigenschaften jedes Landes in Bezug auf 
Menschenhandel dargestellt und nach den verschiedenen thematischen Punkten durch 
Verbesserungsvorschläge ergänzt. 

In Italien haben sich neben der Tatsache, dass kriminelle Organisationen weniger 
aggressiv geworden sind, auch wichtige strukturelle Veränderungen in der Beziehung 
zwischen Opfer und Täter vollzogen. Es handele es sich um eine „ausgehandelte 
Ausbeutung“, d. h. Opfer und Täter teilen sich die „erwirtschafteten“ Gewinne. Darüber 
hinaus hat sich die Prostitution vom Außenbereich in den Innenbereich verlagert, was 
die Kontrolle der Prostitution erheblich erschwert. Der gesetzliche Rahmen zur 
Bekämpfung des Menschenhandels ist sehr gut definiert und stimmt in großen Teilen 
mit dem Palermo-Protokoll überein. Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz der 
Opfer sind ausreichend eingeleitet worden. Allerdings sollten die proaktiven Maß-
nahmen von Ermittlerseite weiter ausgebaut werden. Bezüglich des Opferschutzes 
verfolgt Italien einen institutionenübergreifenden Ansatz, der die Arbeit von Straf-
verfolgungsbehörden, Rechtsanwälten, öffentlichen Institutionen und NRO auf 
regionaler und nationaler Ebene einschließt. Das Modell besteht aus zwei Programmen: 
dem kurzfristigen Programm (Art. 13 des Programms) über drei Monate, das Unterkunft, 
soziale und medizinische Unterstützung bietet; nach dessen Beendigung können die 
Opfer das langfristige Programm in Anspruch nehmen (Art. 18 des Programms). Um 
eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, biete Artikel 18 zwei Möglichkeiten: der 
justizielle Weg bedeutet, dass das Opfer zur Kooperation mit den Ermittlungsbehörden 
bereit ist und Strafanzeige gegen den Täter erstattet; der soziale Weg erfordert zwar 
keine Strafanzeige, allerdings wird erwartet, dass das Opfer umfassende Informationen 
über den Täter weitergibt.  

Die Besonderheit bei Polen liegt darin, dass es zugleich Ursprungs-, Transit- und 
Zielland ist. Bezüglich der Prostitution gilt in Polen das abolitionistische Modell. Der 
gesetzliche Rahmen hinsichtlich des Menschenhandels zum Zweck sexueller Aus-
beutung wird von zwei Gesetzgebungen gesetzt: die nationale und die europäische. 
Polen hat das Palermo-Protokoll unterschrieben, hat es jedoch in der Strafgesetzgebung 
nicht exakt umgesetzt. Auf nationaler Ebene sieht das neue Strafgesetz eine härtere 
Bestrafung für am Menschenhandel beteiligte Straftäter vor. In Polen sind die 
Präventionsstrategien gut ausgereift, so führt die NRO La Strada u. a. Präventions-
kampagnen in der Bevölkerung und unter potentiellen Opfern durch und bietet 
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Trainingsprogramme für Strafverfolgungsbehörden an. Dennoch sollten standardisierte 
Opfererkennungsmechanismen ausgearbeitet werden.  

Portugal ist ein Zielland für Opfer von Menschhandel aus Brasilien und osteuropäischen 
Ländern. Auch in Portugal gilt das abolitionistische Modell hinsichtlich der Prostitution. 
Die Gesetzgebung beinhaltet keinen Paragraphen, der sich ausschließlich auf Menschen-
handel bezieht, allerdings gehen Art. 169 und 176 des Strafgesetzbuches direkt auf 
Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung ein. Im März 2007 hat die 
portugiesische Regierung einem nationalen Plan gegen Menschenhandel zugestimmt, der 
Themen wie „Bedenkzeit“, „Opferschutz- und Opferhilfeprogramme“, „Aufenthalts-
genehmigung“ etc. klären soll.  

Spanien ist ein Zielland für Opfer aus Lateinamerika, Afrika und Osteuropa. Prostitution 
findet vermehrt im Innenbereich statt, was die Opfererkennung für Polizei und NRO 
erschwert. Auch hier gilt das abolitionistische Modell. Was die Gesetzgebung bezüglich 
Menschenhandel angeht, werden in Spanien internationale Abkommen nicht umgesetzt. 
Artikel 59 von Gesetz 8 / 2000 bietet den Opfern eine Aufenthalterlaubnis, wenn diese 
zur Kooperation mit den Ermittlern bereit sind. Präventionsmaßnahmen sind sehr gut 
entwickelt und seit 2000 werden von einer Spezialeinheit proaktive Maßnahmen für die 
Bekämpfung von Menschenhandel entwickelt. Dennoch sind „awareness raising“ Maß-
nahmen ausbaufähig. Was Opferschutz und Opferhilfe anbelangt werden diese vorrangig 
von NRO geleistet, die jedoch landesweit keine einheitlichen Dienste anbieten. Zudem 
gibt es keinen nationalen Aktionsplan der Regierung.  

Nach den Länderstudien folgen „best practice“ Beispiele der einzelnen Länder: 

„Best practice“ in Italien: 

• Hotline „Numero Verde“: Opfer von Menschenhandel erhalten Informationen zu 
ihren Rechten und werden auf Wunsch an eine Fachberatungsstelle 
weitergeleitet. 

• Teramo-Protokoll: Leitfaden zum Umgang mit Opfern beim Erstkontakt und zur 
Regulation der Kooperation zwischen Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwalt-
schaft, weiteren öffentlichen Akteuren und zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen. Das Protokoll plädiert für sozialen, finanziellen und rechtlichen Beistand, 
unabhängig von der Kooperationsbereitschaft des Opfers mit den Ermittlungs-
behörden. „On-the-job-training“ für weibliche Opfer von Menschenhandel zum 
Zweck sexueller Ausbeutung: Einbindung in den Arbeitmarkt. Es werden 
Schulungen für ehemalige Opfer, zukünftige Arbeitgeber und Fachberatungs-
stellen zum angemessenen Umgang mit der Situation angeboten.  

„Best practice“ in Polen:  

• Nationaler Aktionsplan zur Vermeidung und Bekämpfung des Menschenhandels 
2005 - 2006  
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• Umfassender Opferschutz und Opferhilfe für Opfer von Menschenhandel, die 
zur Kooperation mit den Ermittlungsbehörden bereit sind 

• „IRIS - Social and Vocational Reintegration of Women - Victims of 
Trafficking in Persons“ (2005-2006) unterstützt von der EQUAL - Initiative bot 
ehemaligen Opfern u. a. Workshops zur Jobsuche an, um den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt zu vereinfachen 

• Nationale und internationale Kooperation: Basiert sehr stark auf gegenseitigem 
Vertrauen und persönlichen Kontakten, verfügt jedoch nicht über eine Strategie 
zum strukturierten Ausbau eines Netzwerkes. Die Kooperation mit neuen EU-
Ländern und Anwärterstaaten ist besser als die Zusammenarbeit mit alten EU-
Ländern. 

„Best practice“ in Portugal: 

• Nationaler Plan gegen Menschenhandel, März 2007: Der Plan ist der erste 
Schritt zur Entwicklung eines Programms zu Opferschutz und Opferhilfe. Er 
sieht den Ausbau der internationalen Kooperation zwischen Strafverfolgungs-
behörden vor.  

• Plan zur Integration von Immigranten, März 2007: Maßnahmen zur Aufnahme 
und Integration von Immigranten und zur Beteiligung der Zivilbevölkerung bei 
der Bekämpfung des Menschenhandels.  

„Best practice“ in Spanien: 

• Prävention von Menschenhandel durch: Arbeitsplatzkontrollen, Informations-
austausch zwischen Strafverfolgungsbehörden in Ursprungs- und Zielländern, 
präventive Inspektionen durch die Guardia Civil seit 2000, die die Opfer über 
ihre Rechte und die Möglichkeiten des Opferschutzes informiert, gemeinsame 
Ermittlungseinheiten der Ursprungs- und Zielländer. 

Der Anhang umfasst den Fragebogen an die Partnerländer und den polnischen 
nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels.  

Literatur: 

• Rechea Alberola, C., Gimenez-Salinas Framis, A., Buchowska, S., Gruszczynska, B., 
Koss, M., Soeiro, C. et al. (2007). The Cooperation of Law Enforcement Agencies 
and NGOs in the Prevention of and Support for Victims of Trafficking in Persons for 
the Purpose of Sexual Exploitation. Ciudad Real.  
Verfügbar unter: http://www.mvcr.cz/soubor/associazione-on-the-road-italian-report-
08.aspx, Online Zugriff am: 03. 09. 2009. 
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Projekt: JLS/2005/AGIS/185 

Titel:  

A Pilot Study on Four Key Member Candidate Countries on the Demand for 
Trafficked Prostitution 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
ISMU Foundation (Foundation for Initiatives and Studies on Multiethnicity) 
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 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war es, die Nachfrage nach Prostitution im Kontext von Menschen-
handel und seine treibenden Faktoren in den Ländern Italien, Niederlande, Schweden und 
Rumänien zu untersuchen.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Methodisch wurde in der Studie wie folgt vorgegangen:  

1. Der virtuelle ethnographische Ansatz sah vor, spezielle Webforen bzw. Chats zu 
beobachten und zu analysieren, welche hauptsächlich von männlichen Freiern genutzt 
werden. 

Programm: 
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Projektstatus: 

abgeschlossen 
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2. Ein anonymer Fragebogen für das Internet wurde auf ausgewählte Websites 
eingestellt. Dieser Fragebogen erlaubte den Wissenschaftlern, ein erstes Profil der 
Freier zu skizzieren, welche „gehandelte“ Prostituierte aufsuchen.  

3. Um die zuvor gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen und verstärkt die nationalen 
Besonderheiten der einzelnen Länder zu untersuchen, wurden in einem weiteren 
Schritt Freier, Prostituierte, Polizeibeamte, NRO und nationale Experten zum Thema 
befragt. 

Inhalt des Projektes: 

Die Studie „Prostitution and Human Trafficking – Focus on Clients” ist das Ergebnis des 
Projektes „A Pilot Study on Four Key member Candidate Countries on the Demand for 
Trafficked Prostitution". Ausgeführt wurde das Projekt von der ISMU Foundation-
Initiatives and Studies on Multiethnicity (Italien) in Zusammenarbeit mit Wissen-
schaftlern von Transcrime - Joint Research Centre on Transnational Crime, Bra - The 
Swedish National Council for Crime Prevention (Schweden), Department of 
Criminology, Erasmus University of Rotterdam (Niederlande) und dem National 
Institute of Criminology (Rumänien). 

Teil I: Erforschung der Nachfrageseite für von Menschenhandel betroffene Frauen 

Nach einer Einführung gibt Kapitel 2 einen Überblick über den Stand der wissen-
schaftlichen Forschung über die Nachfrageseite von Prostitution in der EU und darüber 
hinaus. Zunächst wird dafür die vorhandene Literatur hinsichtlich Untersuchungen zu 
Freiern aufgearbeitet, die Dienste „normaler“ Prostituierter in Anspruch nehmen. 
Anschließend bereitet die Studie die vorhandene Literatur über Untersuchungen zu 
Freiern auf, welche die Dienste „gehandelter“ Prostituierter (Opfer von Menschenhandel 
zum Zweck sexueller Ausbeutung) in Anspruch nehmen. Dazu wird zunächst die 
vorhandene Literatur über die Nachfrage nach „normaler“ Prostitution und über die 
Nachfrage nach „gehandelter“ Prostitution aufgelistet.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten dass, während die Literatur zur Nachfrageseite 
nach „normaler“ Prostitution, besonders in Großbritannien und in den USA gut erforscht 
ist, die Nachfrageseite nach „gehandelter“ Prostitution in der wissenschaftlichen 
Literatur ein unterrepräsentiertes Themenfeld ist. 

Kapitel 3 geht auf die Ziele der Studie und ihre methodische Umsetzung ein. Ein erstes 
Set an Fragen soll dabei dem Ziel dienen, die Freier und ihre Charakteristika näher zu 
untersuchen (Wer ist der Freier, der Dienste „gehandelter“ Prostituierter in Anspruch 
nimmt?), während ein zweites Fragenset die Dynamik untersuchen soll, die Freier zu 
einer „gehandelten“ Prostituierten treibt (Warum nehmen Freier die Dienste 
„gehandelter“ Prostituierter in Anspruch?). Unterschieden wird dabei zwischen: 

• Individuellen Faktoren (Privat- und Persönlichkeitssphäre des Freiers, wie z. B. 
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Präferenzen, sexuelle Trends, sexuelle Probleme), 

• Netzwerk Faktoren (z. B. Verwandten-, Bekannten-, oder Freundeskreis, 
Wohnort) oder 

• umgebungsbedingten Faktoren (z. B. nationale Gesetzgebung zur Prostitution, 
Polizeikontrollen, Einfluss der Medien). 

Ein drittes Fragenset beschäftigt sich mit politischen Implikationen, d. h. mit der Frage, 
welcher Ansatz für die Bekämpfung der Nachfrageseite nach „gehandelter“ Prostitution 
empfehlenswert ist. 

Teil II: Ergebnisse der Feldforschung in Italien, Niederlande, Rumänien und 
Schweden 

Dieser Teil ist in vier Länder-Kapitel unterteilt (Italien, Rumänien, Schweden, 
Niederlande)  

Für jedes der vier Länder wird zunächst eine generelle Übersicht über das Phänomen des 
Menschenhandels, die Politik sowie die rechtlichen Regelungen der Prostitution im 
jeweiligen Land gegeben. Diese unterscheiden sich in den untersuchten Ländern deutlich 
voneinander:  

• Abolitionistisches Modell in Italien 

• Regulierungsmodell (Prostitutionserlaubnis mit Kontrollregeln) in den 
Niederlanden 

• Verschiedene Formen von Verbotsmodellen in Schweden und Rumänien 

Danach geht jedes Kapitel auf die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung aus 
Interviews mit Freiern, Polizeibeamten, NRO und Experten im jeweiligen Land ein.  

Italien 

Aufgrund der Unterschiede in den Ergebnissen der Auswertungen zwischen den 
befragten Freiern (regelmäßige Kunden und nicht-regelmäßige Kunden von sexuellen 
Dienstleistungen) und den Antworten der Internetbefragung, werden diese im Kapitel 
separat aufgearbeitet. 

Bezüglich der Charakteristika lassen sich auf Grundlage der Auswertung von Interviews 
mit 16 Männern folgende Aussagen treffen: Die Klienten sind zwischen 20 - 58 Jahre alt 
und kommen mehrheitlich aus Süditalien und arbeiten in kleinen Bauunternehmen in 
Norditalien. Die Männer benutzen keine Informationstechnologie und haben einen 
niedrigen bis sehr niedrigen Bildungsstand. Einige der Männer sind regelmäßig Freier 
von Prostituierten, andere haben eher sporadische Kontakte zu Prostituierten (besonders 
jüngere Männer). Die regelmäßigen Besucher sind mehrheitlich verheiratet und einige 
haben Kinder. Durchschnittlich suchen sie zwei Mal im Monat eine Prostituierte auf, die 
sie auf der Straße ansprechen und dann in private Unterkünfte mitnehmen.  



 MENSCHENHANDEL ZUM ZWECK SEXUELLER AUSBEUTUNG 

Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009)   297 

Individuellen Faktoren für das Aufsuchen einer „gehandelten“ Prostituierten sind in 
Italien laut der Untersuchung folgende Gründe:  

• Die Möglichkeit etwas exotisches zu erleben 

• Physiologisches Bedürfnis nach Sex 

• Die „gehandelten“ Prostituierten sind preislich billiger als „normale“ 
Prostituierte 

Im Bereich der Netzwerkfaktoren spielt die Zugehörigkeit zu einer Gruppe eine große 
Rolle.  

Im Bereich der umgebungsbedingten Faktoren wurde in Italien am häufigsten die 
Emanzipation der Frau genannt. 

Auf Grundlage der Internetbefragung lassen sich folgende Aussagen zu italienischen 
Freiern machen: Mehrheitlich gehört der CAW (clients active on the web) der 
Arbeiterklasse bzw. Mittelschicht an. Er hat ein stabiles Arbeitsverhältnis, ist aber mit 
seinem Vermögen und seinem Lebensstil nicht besonders zufrieden. CAW haben 
meistens eine Sekundarschulbildung und sind zwischen 20 und 35 Jahre alt. CAW sind 
mehrheitlich nicht verheiratet und haben keine stabile Beziehung mit einer Frau. CAW 
haben oft große Schwierigkeiten in ihren interpersonellen Beziehungen. Bezüglich ihrer 
Einstellung zu „gehandelter“ Prostitution lassen sich die CAW in zwei Gruppen 
unterteilen. Gruppe 1 ist der Ansicht dass es keine „gehandelte“ Prostitution gibt und 
Gruppe 2 ist sich der illegalen Prostitution bewusst und äußert ihre Vorliebe für legale 
Prostitution.  

Als Gründe für das Aufsuchen einer „gehandelten“ Prostituierten nennt die Studie bei 
den CAW mehrheitlich den Bedarf an Zuneigung, das physiologische Bedürfnis nach 
Sex und der billigere Preis einer „gehandelten Prostituierten.  

Im Bereich der Netzwerkfaktoren spielt die Gruppe eine große Rolle, im Bereich der 
umgebungsbedingten Faktoren sind es die Emanzipation der Frau und ein Dominanz-
bedürfnis des Freiers.  

Niederlande 

In den Niederlanden wurden insgesamt 47 Personen befragt (Freier, Polizeibeamte, 
NRO und Experten), darunter 26 Freier im Alter zwischen 24 und 61 Jahren. Diese 
lebten mehrheitlich im Zentrum oder im Süden der Niederlande. Mehr als die Hälfte 
waren zum Zeitpunkt des Interviews unverheiratet und Single, insgesamt 2/3 der Freier 
hatte keine stabile partnerschaftliche Beziehung. Die befragten Personen hatten unter-
schiedliche Bildungshintergründe und verschiedenste Berufe. Monatliche Ausgaben für 
die Dienste von Prostituierten lagen zwischen 50 Euro und 700 Euro. 

Die über das Internet in den Niederlanden (u. a. auf der Website hookers.nl) gesammelten 
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Informationen aus ca. 250 Mitteilungen von ca. 40 Klienten lassen, aufgrund der Anonymität 
des Internets, keine Schlüsse auf Hintergrundinformationen der Kunden potenzieller 
„gehandelter“ Prostitution zu. Die Mehrheit der Online-Klienten verwarf das Bild der 
„gehandelten“ weiblichen Prostituierten als Opfer, ebenso wie die Mehrheit den 
Menschenhandel in der Prostitutionsszene herunterspielte. Die Online-Klienten lassen sich in 
drei Typen einteilen:  

• Der unbekümmerte Konsument (Unconcerned Consumer)  

• Der Blinde aber bewusste Konsument (Blind Concious Client) 

• Der moralische Konsument (Moral Crusader) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es keine Hinweis gibt, dass Männer in den 
Niederlanden gezielt nach „gehandelten“ Prostituierten suchen. Auch hinsichtlich des 
Problems „gehandelter“ Prostitution ist bei der Mehrheit der untersuchten Klienten 
zumindest ein gewisses Maß an Bewusstsein für das Problem vorhanden. 

Rumänien 

Zum jetzigen Zeitpunkt stellt Rumänien ein Transitland und kein Zielland für ausländische 
„gehandelte“ Prostituierte dar. Aus diesem Grund beschäftigte sich die Untersuchung mit 
dem generellen Profil des Freiers und nicht speziell mit dem des Freiers der „gehandelten“ 
Prostitution. 

In Rumänien konnten nur vier Freier für Interviews gewonnen werden; Interviews mit neun 
Sexarbeiterinnen, 11 Menschenhändlern und 21 Polizeibeamten rundes das Bild des Freiers 
ab. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten dass sich kein konkretes Bild des rumänischen Freiers 
konstruieren lässt. Besonders die Charakteristika wie Alter, Beruf und Familienstand sind 
sehr unterschiedlich. Anders verhält es sich dagegen bei den individuellen Gründen für das 
Aufsuchen einer Prostituierten. Einheitlich werden hier der Wunsch nach Oralsex, der 
einfache Zugang zu Prostituierten, der Preis, das Fehlen von Nähe, Abenteuerlust und der 
Bedarf an Vielfalt genannt. 

Als individuelle Gründe, die Freier davon abhalten Prostituierte aufzusuchen werden u. a. 
Scham, das schlechte Gewissen dem Partner gegenüber, die Angst vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten, Polizeikontrollen und der Preis genannt. 

Netzwerkfaktoren, die die Nachfrage nach Prostitution vereinfachen sind laut Studie in 
Rumänien u. a. das Internet, die Presse und Annoncen, Discos, Strip Clubs, Bars und 
Taxifahrer. Ein Netzwerkfaktor, der die Nachfrage nach Prostitution verhindert, ist das 
Bewusstsein um den Zusammenhang zwischen der Prostitution und der organisierten 
Kriminalität. 
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Umgebungsbedingte Faktoren, die die Nachfrage nach Prostitution vereinfachen, sind die 
Kommunikation über das Internet und spezielle virtuelle Gemeinschaften, die Auflösung 
moralischer Standards, Armut, Medien und schlechte Vorbilder. 

Schweden 

Die 13 interviewten Freier in Schweden waren zwischen 28 und 54 Jahre alt, viele von 
ihnen hatten bereits in sehr jungen Jahren Kontakt zu Prostituierten. Die Mehrheit der Freier 
hat einen Universitätsabschluss und keiner der Befragten würde vor Freunden oder der 
Familie erzählen, dass er die Dienste von Prostituierten in Anspruch nimmt.  

Als Gründe für die Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen werden u. a. genannt: 

• Spezielle sexuelle Wünsche (z. B. Oralsex) 

• Der Wunsch nach Sex mit einer Person mit einem bestimmten Image oder speziellen 
physischen Attributen 

• Umgehung der emotionalen Bindungen oder der mit einer Beziehung verbundenen 
Verpflichtungen 

• Die Schwierigkeit einen Partner für eine „richtige“ Beziehung zu finden 

Individuelle Faktoren, die Klienten dazu bewegen, „gehandelte“ Prostituierte aufzusuchen 
sind in Schweden u. a. der Preis, die ethnische Zugehörigkeit, das Alter, Rassismus, ein 
geringes Risiko,die Frau wieder zu treffen, das Fehlen eines Bewusstseins über 
Menschenhandel und eine nachsichtige Einstellung gegen Prostitution und Prostituierte. 

Individuelle Faktoren, die Freier dazu bewegen, „gehandelte“ Prostituierte nicht 
aufzusuchen, sind der Preis, die Bedeutung der Unabhängigkeit einer Frau, die Möglichkeit 
der Kommunikation, Schuldgefühle oder die Ausbeutung von Frauen, Unverständnis 
seitens der Freunde oder Familie und die Gesetzgebung oder Polizeikontrollen. 

Netzwerkfaktoren, die die Nachfrage nach Prostitution vereinfachen, sind u. a. das Internet, 
verschiedene Annoncen, Restaurants und Bars, Taxifahrer, Apartments und Hotels, Sex 
Clubs und Strip Clubs. Als Netzwerkfaktor, der die Nachfrage nach Prostitution verhindert, 
werden die Gesetzgebung und die Überwachung durch die Polizei genannt. 

Umgebungsbedingte Faktoren, die die Nachfrage nach Prostitution vereinfachen, sind das 
Internet, die geographische Nähe zu Osteuropa, kulturelle Aspekte und der Preis. Umge-
bungsbedingte Faktoren, die die Freier dazu bewegen keine „gehandelten“ Prostitution 
aufzusuchen, sind das Internet, negative Einstellung zu Prostitution und Menschenhandel, 
Gleichstellung von Männern und Frauen, Gesetzgebung, polizeiliche Überwachung und der 
Preis. 

Teil III: Perspektiven auf die Freier durch die Internetbefragung 

Kapitel 8 beschäftigt sich detailliert mit dem Internet-Fragebogen (Aufbau, Inhalt, etc.) 
und dessen Analyse nach Beendigung der Onlinebefragung. Der Fragebogen war erstellt 
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worden mit dem Ziel, den Wissenschaftlern detaillierte Informationen zu Profilen der 
Freier und Faktoren, die Männer dazu bewegen eine „gehandelte“ Prostituierte 
aufzusuchen, zu gewinnen.  

Teil IV: Fazit  

Kapitel 9 fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gibt Vorschläge für neue 
Vorgehensweisen, mit denen Menschenhandel wirksam begegnet werden soll. Zentraler 
Vorschlag in diesem Zusammenhang ist eine gezielte Sensibilisierungs-Kampagne, die 
auf Grundlage der vorliegenden Studie folgendes berücksichtigen sollte: 

a) Kampagnen, die nur den Freier davon überzeugen sollen Dienste von Prostituierten 
nicht mehr in Anspruch zu nehmen, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, 
besonders wenn sie sich an Freier mit Erfahrungen im Bereich der Prostitution 
richten. Dieser Personenkreis steht Sanktionen indifferent gegenüber und ist nicht 
gewillt seinen Lebensstil zu ändern.  

b) Die Ausarbeitung von Kampagnen sollte auf Studien zur Nachfrageseite basieren, 
damit sie genau auf die Zielgruppe zugeschnitten werden können.  

c) Kampagnen sollten ermöglichen in Neutralisationstechniken zu intervenieren, um sie 
ineffektiv zu machen und somit den Klienten „gehandelter“ Prostitution keine Alibis 
zu liefern. 

d) Kampagnen sollten Indikatoren für die Identifikation „gehandelter“ Prostitution aus-
arbeiten, um Freier zu befähigen den legalen und den „illegalen“ Sexmarkt zu 
unterscheiden. 

e) Da auch Freier sensibel auf das Thema Sicherheit reagieren, sollten Kampagnen 
darauf abzielen das Wissen um die Verbindung von Organisierte Kriminalität und 
Menschenhandel zu fördern 

f) Kampagnen sollten zudem auch für Minderjährige entwickelt werden, gemäß dem 
„invest early“ Prinzip. 

Literatur: 

• Cauduro, A., Di Nicola, A., Lombardi, M. & Ruspini, P. (2009). Prostitution and 
Human Trafficking - Focus on Clients. New York. 
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Projekt: JLS/2006/AGIS/019 

Titel:  

Mapping Organised Crime - a Market Perspective on Trafficking in Persons for the 
Purpose of Sexual Exploitation 

Projektlaufzeit: 2007 bis 2008 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Swedish National Council for Crime Prevention (Bra) 

Land: SE Beteiligte Länder: FI, EE 

Schlagworte: 
 

 Struktur des Deliktbereiches - Täterstrukturen (OK) 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
(Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Phänomenbereich - Entwicklungen / Trends 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel der Studie ist die Untersuchung und Beschreibung von Strukturen von kriminellen 
Netzwerken und Organisationen im Bereich des Menschenhandels zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung. Des Weiteren sollen Faktoren und Bedingungen von Markt 
(Nachfrage) und Handel in Finnland, Schweden und Estland untersucht werden. 
Zusätzlich wurden die Phasen des Menschenhandels, von der Anwerbung im 
Ursprungsland bis zum Transport der Opfer in die Zielländer, untersucht. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Es wurden hauptsächlich qualitative Methoden benutzt: Analyse von polizeilichen Unter-
suchungen, gerichtlichen Urteilen und Durchführung von Interviews. Insgesamt wurden 
53 Interviews in den drei Untersuchungsländern durchgeführt, darunter: Professionals 

Programm: 

AGIS 

2006 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 

Literatur: 

siehe: 
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von Regierungsinstitutionen und NRO aus dem Bereich Menschenhandel, Polizei, 
Sozialdienste, Täter und Mittelmänner wie Taxifahrer und Hotelbesitzer. 

Inhalt des Projektes: 

Bei der Studie handelt es sich um ein Projekt des „Swedish National Council for Crime 
Prevention (bra)" in Zusammenarbeit mit dem „European Institute for Crime Prevention 
and Control (HEUNI)" und dem "Institute of Law - University of Tarty, Estonia".  

Die Studie umfasst insgesamt neun Kapitel. Nach einer Zusammenfassung und einer 
Einführung wird in Kapitel 3 der Hintergrund des Untersuchungsgegenstandes erläutert. 
Neben einer Einführung in die Phänomenbereiche „Menschenhandel“ und „Organisierte 
Kriminalität“ werden auch die wichtigsten nationalen und internationalen gesetzlichen 
Regelungen kurz beleuchtet. 

Kapitel 4 präsentiert internationale Definitionen, ausgehend vom Palermo-Protokoll, zu 
Menschenhandel und Organisierte Kriminalität. 

Kapitel 5 erklärt die angewandten Methoden der Studie. Hierzu gehören Interviews, 
Untersuchung von Strafprozessen, Medienberichte, Seminare und Selektions-
mechanismen. 

Kapitel 6 beschäftigt sich mit den verschiedenen Phasen, Mitteln und Methoden der 
Anwerbung im Bereich des Menschenhandels. 

Kapitel 7 beschäftigt sich mit der Phase des Transports. Behandelt werden 
geographische Routen, Transit, Orte, Methoden und Faktoren. 

Kapitel 8 behandelt den Prozess der Beschaffung im Bereich des Menschenhandels. 
Themenbereiche sind Zielländer, Marketing, Methoden und Handelsfaktoren. 

Kapitel 9 beleuchtet Netzwerke und Organisationsformen im Phänomenbereich 
Menschenhandel. 

Kapitel 10 präsentiert Diskussionspunkte und Empfehlungen. 

 

Prozess der Anwerbung 

Laut Studie werden die meisten Opfer aus den unmittelbar anliegenden Nachbarländern 
angeworben. Menschenhandel findet demnach innerhalb einer geographischen Region 
statt. Im Fall der Untersuchungsländer stammten die meisten Opfer aus Russland, den 
baltischen Ländern und Osteuropa. In wenigen Fällen stammten die Opfer aus Asien 
oder Afrika. Vor allem Estland stellt vor diesem Hintergrund ein Herkunftsland dar, 
während Schweden und Finnland Zielländer darstellen. Die Mehrheit der weiblichen 
Opfer ist älter als 20 Jahre, während relativ wenige zwischen 15 und 18 Jahre alt waren. 
Dabei spielen vor allem Armut und Diskriminierung als Schlüsselfaktoren im Anwerbe-
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prozess eine tragende Rolle. Viele der angeworbenen Frauen gehörten Minderheiten in 
den Ursprungsländern an, z. B. die russische Minderheit in den baltischen Ländern oder 
die Roma in Ost-Europa. 

Es existieren verschiedene Ebenen der Viktimisierung im Anwerbeprozess, jedoch 
werden dabei vor subtilere Formen (List, Täuschung) benutzt. Nur in seltenen Fällen wird 
Gewalt oder absoluter Zwang angewandt. Des Weiteren zeigt die Studie dass die meisten 
Opfer freiwillig und offen angeworben wurden. Der Anwerbung erfolgte in vielen Fällen 
innerhalb des Bekannten- und Familienkreisen. In vielen Fällen waren die Anwerber 
weiblich und die Anwerbung erfolgte in Strip-Bars und Bordellen. 

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, das Geld auf verschiedene Weise in der 
Anwerbephase verwendet wird, hauptsächlich zur Kontrolle. 

Transport 

Die Studie kommt zum Ergebnis das Menschenhändler größtenteils einfache und billige 
Transportmöglichleiten und Routen wählen. Im Falle der Untersuchungsländer kommt 
hierbei hauptsächlich die baltisch-russische Route in Frage. Diesbezüglich waren die 
Fähre und der Bustransport die meistgenutzten Transportmittel. Der Transit ist hierbei 
nicht von Bedeutung. Lediglich Finnland kam in wenigen Fällen als Transitland in Frage, 
vor allem aufgrund von Einwanderungsbestimmungen. 

Die meisten Transporte nutzten einfache Verkehrsmittel (PKW, Bus) und die einzelnen 
Phasen werden von den Menschenhändlern persönlich organisiert. Lediglich professio-
nellere und komplexere Netzwerke nutzten teurere Transportmittel (z. B. Luftverkehr).  

Beschaffung 

Das Internet ist zum bedeutendsten Marketinginstrument für den Phänomenbereich 
„Menschenhandel“ avanciert. Lediglich in Estland werden sexuelle Dienstleistungen 
teilweise noch in Magazinen und Zeitungen inseriert.  

Die Studie kommt zudem zum Schluss, dass die Professionalität und Komplexität der 
Marketing- und Handelsinstrumente mit der Höhe des Organisationsgrades eines 
Netzwerkes steigt. Dies gilt im selben Maße für die mit dem Menschenhandel erzielten 
Profite. 

Empfehlungen 

Anwerbung: Die Studie kommt zu dem Schluss, dass weiterer Forschungsbedarf besteht 
und betont die Bedeutung der Zusammenarbeit von Institutionen und Organisationen in 
Kombination mit Sensibilisierungskampagnen zur Bekämpfung des Menschenhandels. 

Transport: Die Zusammenarbeit zwischen Grenschutzbehörden, Reiseveranstaltern, 
Transportdienstleistern und Fluglinien sollte verbessert werden. Außerdem werden 
Schulungsmaßnahmen zur Erkennung von Menschenhandel und Opfern empfohlen. 
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Beschaffung: Diesbezüglich besteht laut Studie weiterer Forschungsbedarf.  

Organisation: Es besteht weiterer Forschungsbedarf bezüglich der legalen und illegalen 
Akteure. Insbesondere sollten alle Netzwerke, die mit Menschenhandel und 
Beschaffungsmaßnahmen in Verbindung gebracht werden können gleichermaßen 
überwacht und bekämpft werden. 

Literatur: 

• Swedish National Council for Crime Prevention (Brå) (2008). The Organisation of 
Human Trafficking: A Study of Criminal Involvement in Sexual Exploitation in 
Sweden, Finland and Estonia. Stockholm.  
Verfügbar unter: http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name= 
00_afficking_eng_webbanpassad.pdf&url=/dynamaster/file_archive/081212/fa94c51
4133100cd11428ac55382c7a9/00%255fafficking%255feng%255fwebbanpassad.pdf,  
Online Zugriff am: 09. 09. 2009. 

 

 

 

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=00_afficking_eng_webbanpassad.pdf&url=/dynamaster/file_archive/081212/fa94c514133100cd11428ac55382c7a9/00%255fafficking%255feng%255fwebbanpassad.pdf
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Projekt: JLS/2006/AGIS/086 

Titel:  

Operational Networking and Cooperation and Joint Multidisciplinary Training 
Process for Judicial, Law Enforcement, NGOs and International Organisation 
Specialists in Fighting Trafficking in Human Beings 

Projektlaufzeit: 2007  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Organization for Migration (IOM) 

Land: BE Beteiligte Länder: AL, BY, BG, FR, GR, HU, IT, MD, RO, RU, TR, UA 

Schlagworte: 
 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Aus- und Fortbildung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 neue trans-nationale Netzwerke 

 neue multi-disziplinäre Netzwerke 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Bei dem Projekt „Establishment and Strengthening of an Operational Network, Co-
operation and Joint Multi-disciplinary Training Process in Fighting Human Trafficking 
within and into the EU for Judicial, Law Enforcement, NGO and International 
Organization Specialists” handelt es sich um die dritte Projektphase eines von der 
International Organization for Migration (IOM) initiierten Programmes bezüglich 

Programm: 

AGIS 

2006 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Networking und Trainingsmaßnahmen zur Bekämpfung von Menschenhandel in 
ausgewählten EU Mitgliedsländern, Aufnahmekanditaten bzw. - staaten und 
Drittländern.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Das Gesamtprojektprojekt gliedert sich in drei Phasen, von denen Projektphase 1 im 
Zeitraum 2003 - 2005 und Projektphase 2 im Zeitraum 2005 - 2006 implementiert 
wurde. 

Die hier behandelte Projektphase 3 stellt die Abschlussphase des Gesamtprojektes dar 
und wurde 2007 beendet. 

Es nahmen insgesamt zwölf Staaten am Projekt teil: Weißrussland, Belgien, Bulgarien, 
Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Moldawien, Rumänien, Russland, Türkei, 
Ukraine. 

Ziel des Projektes war die Stärkung der Kooperation und des Austauschs von „best 
practice“ im Bereich Bekämpfung von Menschenhandel unter und innerhalb der 
Teilnehmerländer. Des Weiteren soll das Projekt Fachkräften zur Wissensvermehrung 
und zum Verständnis bezüglich Prävention und Opferschutz dienen. 

Adressaten sind Fachkräfte aus der Verwaltung, Strafverfolgung, Justiz, NRO, 
Sozialarbeiter und Lehrkräfte.  

Überblick – Projektphasen I und II 

Phase I (JAI/2003/AGIS/164) wurde 2005 abgeschlossen und bestand aus einer Reihe 
von multidisziplinären Expertenseminaren. Resultat war die Veröffentlichung von 
Trainingsmaterialien (Guides on Best Practices in Combating Trafficking in Persons,) in 
Form eines Handbuchs jeweils für Trainer und Studenten. Diese Trainingsmaterialien 
stellen die Grundlage für die anschließenden Projektphasen. 

Phase II (JLS/2005/AGIS/044) wurde 2006 abgeschlossen. Hauptaktivität war die 
Implementierung von Schulungsseminaren für Lehrkräfte auf Basis der in Phase 1 
erarbeiteten Schulungsmaterialien. Es nahmen Gruppen bestehend aus Fachkräften der 
Bereiche Gesetzesvollzug, Justiz und dem NRO-Sektor teil.  

 

Projektphase III 

Phase III wurde 2007 abgeschlossen und beinhaltete eine Reihe von Trainingsseminaren 
auf nationaler Ebene, sowie eine Abschlusskonferenz. Diese Seminare sollten den in 
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Phase 2 geschulten Lehrkräften zur praktischen Umsetzung von erworbenen Fähigkeiten 
und Wissen dienen. Abschließend wurde das Projekt anhand der Konferenz „Enhancing 
Networking in Europe in the Fight against Human Trafficking: Challenges and 
Perspectives“ in Brüssel evaluiert.  

Vorliegendes Papier behandelt im Wesentlichen die Publikationen aus Phase III: 

• Networking to Fight Human Trafficking in Europe-Programme Report 2008  

• Report – 1st National Training Workshop Rom, May 2007 

• Report – 2nd National Training Workshop Sofia, July 2007 

• Report – 3rd National Training Workshop Chisinau, August 2007 

• Report – 4th National Training Workshop Antalya, November 2007 

• Länderinformation Menschenhandel (Weißrussland, Bulgarien, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Moldawien, Rumänien, Türkei, Ukraine) 

 

1. Networking to Fight Human Trafficking in Europe-Programme Report 2008 

Der „Programme Report“ gibt einen Überblick über das Gesamtprojekt. Nach einem 
Vorwort und einer Einführung wird in Abschnitt 3 eine Zusammenfassung des Projektes, 
einschließlich der einzelnen Phasen bzw. Subprojekte, präsentiert. 

Abschnitt 4 beschäftigt sich mit den zwölf Teilnehmerländern (da Albanien nur an Phase 
I teilnahm, wird das 13. Teilnehmerland nicht berücksichtigt). Es werden die wichtigsten 
Errungenschaften und Aktivitäten der Länder während der Projektphase kurz dargestellt. 

Abschnitt 5 nennt die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtprojektes und unternimmt eine 
Kurzevaluation.  

Abschnitt 6 beschäftigt sich mit der Abschlusskonferenz 2007. 

Abschnitt 7 und 8 nennt Schlussfolgerungen in Form von den auf der Abschlusskonferenz 
2007 erarbeiteten Schlüsselprinzipien und Richtlinien: 

• Allgemeine Schlüsselprinzipien: 

• Multidisziplinärer Ansatz 

• Interaktive Schulungsmethoden 

• Schlüsselrolle der „National Training Teams“ 

• Unterstützung durch Institutionen 

• Mehr-Schichten Evaluation (multi-layered evaluation) 

• Vernetzung (networking) 
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• Synergien mit anderen Projekten nutzen 

• Schlüsselprinzipien auf operationaler und politischer Ebene: 

• Spezialisierung von Fachkräften 

• Kooperationsprotokolle 

• Notwendigkeit des Zusammenschlusses von der gesellschaftlichen Basis und 
der politischen Ebene 

• Verbesserung der Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene 

• Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung von Indikatoren zur Erkennung 
von Opfern des Menschenhandels 

• Kontinuierliches Training bzw. Ausbildung  bzw. Schulung 

• Sensibilisierung („awareness raising“) 

• Berücksichtigung von weniger Bekannten Formen der Ausbeutung bezüglich 
einer allgemeinen Bekämpfungsstrategie  

• Sammlung von Daten 

• Evaluation von Interventionsprogrammen und Bekämpfungsstrategien 

• Implementierung von internationalen Kooperationsmechanismen 

Abschnitt 9 nennt wichtige Kontaktpersonen der Projektbeteiligten von IOM und den 
einzelnen Teilnehmerländern.  

Abschnitt 10 nennt die Kooperationspartner in den verschiedenen Teilnehmerländern. 

Abschnitt 11 nennt wichtige Gesetzestexte, Handbücher und Publikationen im Bereich 
Menschenhandel. 

Anhang I präsentiert eine Zusammenfassung der wesentlichen Ereignisse der Abschluss-
konferenz „Enhancing Networking in Europe against Human Trafficking: Challenges 
and Perspectives“ in Brüssel (2007). 

Anhang II präsentiert eine Liste von Indikatoren zur Erkennung von Opfern von 
Menschenhandel, Tätern und Menschenhandel im Allgemeinen, welche während des 
Trainingsseminars in Rom (14. – 16. Mai, 2007) ausgearbeitet wurden. 

Anhang III präsentiert die Evaluationsfragebögen für das Gesamtprojekt. 

 

2. Report – 1st National Training Workshop Rome, May 2007 

Ziel dieses Workshops war die gemeinsame Erarbeitung einer Reihe von Indikatoren zur 
Erkennung von Opfern des Menschenhandels und Straftaten im Bereich Menschen-
handel. Das Ergebnis des Workshops findet sich in Anhang II der Programmübersicht 
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bzw. dem Abschlußbericht “Networking to Fight Human Trafficking in Europe-
Programme Report 2008“. 

 

3. Report – 2nd National Training Workshop Sofia, July 2007 

Ziel dieses Workshops war es, die in Phase I (JAI/2003/AGIS/164) erarbeiteten 
Trainingsmaterialien auf Bulgarien anzuwenden und lokalen Fachkräften näher zu 
bringen. Neben lokalen Fachkräften, nahmen auch Gruppen aus Griechenland, Türkei und 
Frankreich teil. 

 

4. Report – 3rd National Training Workshop Chisinau, August 2007 

Ziel dieses Workshops war es, auf Basis der in Phase I (JAI/2003/AGIS/164) erarbeiteten 
Trainingsmaterialien „capacity building“ und die Zusammenarbeit zwischen Justiz, 
Vollzugsbeamten und Sozialeinrichtungen in Moldawien zu fördern, welche im Bereich 
der kürzlich eingerichteten nationalen Rückführungsmechanismen (National Referral 
System) tätig sind. Neben lokalen Fachkräften nahmen auch Gruppen aus Belgien, 
Ukraine und Weißrussland teil. 

 

5. Report – 4th National Training Workshop Antalya, November 2007 

Ziel dieses Workshops war, neben dem Ausbau und der Verstärkung der Zusammenarbeit 
und Kooperationsmechanismen der Teilnehmer, vor allem das „capacity building“ und 
die Wissensvermittlung zu Opfererkennung und Opferschutz auf Basis der in Phase I 
(JAI/2003/AGIS/164) erarbeiteten Trainingsmaterialien. 

 

6. Länderinformation Menschenhandel (Weißrussland, Bulgarien, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Moldawien, Rumänien, Türkei, Ukraine) 

Die Länderinformationen Menschenhandel geben in tabellarischer Form die wichtigsten 
Informationen zum Menschenhandel in den jeweiligen Teilnehmerländern wieder. Nicht 
verfügbar sind diese für: Belgien, Russland, Albanien und Ungarn. 

Folgende Informationen (sofern vorhanden) werden dargestellt: 

• Rechtliche Instrumente 

• Definitionen Menschenhandel, Opfer von Menschenhandel 

• Typologie der mit MH in Verbindung stehenden Straftaten 

• Regierungsprogramme und Initiativen 

• Regierungsinstitutionen und Behörden 
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• Nichtregierungsorganisationen 

• Internationale Organisationen 

• Weitere Akteure im Bereich Bekämpfung von Menschenhandel 

• Trends 

• Internationale Kooperation 

Literatur: 

• International Organization for Migration (2008). Operational Networking, 
Cooperation and Joint Multidisciplinary Training Process for Judicial, Law 
Enforcement, NGO and International Organisation Specialists in Fighting Trafficking 
in Human Beings - 1st  National Training Workshop Rome – 14 / 16 May 2007.  

• International Organization for Migration (2008). Operational Networking, 
Cooperation and Joint Multidisciplinary Training Process for Judicial, Law 
Enforcement, NGO and International Organisation Specialists in Fighting Trafficking 
in Human Beings - 2nd  National Training Workshop Sofia – 4 / 6 July 2007. 
Verfügbar unter: http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIIIReports/ 
REPORT_SofiaWorkshop_FINAL_consolidated.pdf, Online Zugriff am: 
14. 08. 2009. 

• International Organization for Migration (2008). Operational Networking, 
Cooperation and Joint Multidisciplinary Training Process for Judicial, Law 
Enforcement, NGO and International Organisation Specialists in Fighting Trafficking 
in Human Beings - 3rd  National Training Workshop Chisinau – 28 / 30 August 2007.  

• International Organization for Migration (2008). Operational Networking, 
Cooperation and Joint Multidisciplinary Training Process for Judicial, Law 
Enforcement, NGO and International Organisation Specialists in Fighting Trafficking 
in Human Beings - 4th  National Training Workshop Antalya – 6 / 8November 2007.   

• International Organization for Migration (2008). Networking to Fight Human 
Trafficking in Europe: Programme Report. Belgien.  
Verfügbar unter: http://www.iom.int/france/pdf/NetworkingFightHuman 
Trafficking.pdf, Online Zugriff am: 14. 08. 2009. 

 

 

http://www.belgium.iom.int/AGIS2003/pdf/AGISIIIReports/REPORT_SofiaWorkshop_FINAL_consolidated.pdf
http://www.iom.int/france/pdf/NetworkingFightHumanTrafficking.pdf
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Projekt: JLS/2006/AGIS/169 

Titel:  

European Network against Trafficking – 2 (E.N.a.T.) 

Projektlaufzeit: 2007 bis 2008 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Provincia di Lecce 

Land: IT Beteiligte Länder:  ES, AL, RO, FR, HR, SI 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 Datenbanken 

 Websites 

 neue trans-nationale Netzwerke 

 neue multi-disziplinäre Netzwerke 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Programm: 

AGIS 

2006 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Identifizierung von „best practice“ im Bereich  

a) Identifikation der Opfer des Menschenhandels, Sammlung von Zeugenaussagen und 
weiteren  Ermittlungen  

b) Unterstützung und soziale Absicherung für die Opfer und  

c) Sicherheit und Schutz für die Opfer, die während eines Verfahrens mit der Justiz 
kooperieren. Zusätzlich sollen auf lokaler Ebene und unter den Mitgliedern des 
Netzwerkes Kooperationsprotokolle aufgesetzt und ratifiziert werden.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Konferenzen, Tagungen und Workshops zum Austausch von „best practices“  

Inhalt des Projektes: 

Die vorliegende Studie „European Network against Trafficking – 2 (E.N.a.T)“ stellt eine 
Erweiterung des 2004 / 2005 durchgeführten Projektes „European Network of 
Cooperation for Women and Children victims of trafficking and sexual exploitation“ 
dar. Die Studie soll sowohl die bessere Kooperation zwischen Justizbehörden und der 
Polizei fördern, die den Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung bekämpfen, 
als auch die öffentlichen und privaten Institutionen, die Opfer unterstützen und ihre 
Rechte schützen. Projektnehmer ist die Provincia di Lecce. Insgesamt waren an dem 
Projekt sieben Länder beteiligt: Italien, Spanien, Frankreich Slowenien, Rumänien, 
Kroatien und Albanien.  

Ziel der Studie war die Identifizierung von „good practice“ in den Bereichen: 

• Identifikation der Opfer des Menschenhandels, Gewinnung von Zeugenaussagen 
und weiteren Ermittlungen 

• Unterstützung und soziale Absicherung für die Opfer  

• Sicherheit und Schutz für die Opfer, die während eines Verfahrens mit der Justiz 
kooperieren 

Zum anderen hat das Projekt zum Ziel, auf lokaler Ebene oder unter den Mitgliedern des 
Netzwerkes Kooperationsprotokolle zu formulieren und zu ratifizieren. Hierzu wurden 
sieben lokale Gruppen gebildet (Italien – Spanien – Slowenien – Kroatien –
Rumänien - Albanien), welche aus Repräsentanten von Sozialeinrichtungen, Justiz und 
Polizei der jeweiligen Länder zusammengesetzt waren. Diese waren im Projekt ent-
scheidende Bezugspunkte bezüglich der nationalen Rückführungsmechanismen und des 
europäischen Netzwerkes.  

Nach einer knappen Übersicht über das Gesamtprojekt in Kapitel 1, geht Kapitel 2 auf 
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die Konferenzen, Tagungen und Workshops ein, die während der Projektlaufzeit durch-
geführt wurden. Dabei werden die teilnehmenden Organe, Agenturen und Institutionen 
aufgezählt und im Anschluss eine knappe Zusammenfassung dessen gegeben, was Inhalt 
des jeweiligen Treffens war.  

In Kapitel 3 geht es um die Entwicklung eines Musterbeispiels („ideal-type paradigm“), 
um Menschenhandel der lokalen Ebene zu bekämpfen. Grundlagen hierfür sind die 
Ergebnisse der E.N.a.T. Netzwerk-Treffen (Konferenzen, Tagungen und Workshops) und 
die Erfahrungen im Bereich überbehördlicher Zusammenarbeit von lokalen und 
nationalen Agenturen im Bereich Menschenhandel und Opferschutz, welche im Rahmen 
der Kooperationsprotokolle zwischen der Polizei, den Richtern und den Sozialein-
richtungen gemacht wurden. Um ein effektives Aktionsprogramm gegen Menschenhandel 
zu entwickeln sind dabei zwei Elemente als besonders wichtig eingestuft worden:  

1. einheitliches und koordiniertes Vorgehen in einem System überbehördlicher 
Zusammenarbeit (multi-agency system) 

2. einheitliches Training für die Personen, die an der Bekämpfung des Menschenhandels 
beteiligt sind 

Als wesentliche Punkte zur Bekämpfung von Menschenhandel auf der lokalen Ebene 
werden die folgenden näher erläutert: Monitoring des Phänomenbereichs 
Menschenhandel, Identifizierung und erste Hilfe, soziale Einbindung und Entschädigung 
des Opfers, Monitoring und Projektevaluation anhand der verschiedenen involvierten 
Parteien.  

Kapitel 4 geht auf das von allen Projektpartnern unterzeichnete „Cooperation Protocol of 
Venice“ ein. Hauptpunkte darin sind die Stärkung der Kooperation und Koordination auf 
lokaler, nationaler und internationaler Ebene, die Erleichterung des Austausches von 
Erfahrungen und Informationen, die Förderung eines gemeinsamen dauerhaften 
Trainings, eine vermehrte Forschung auf dem Gebiet, Vergrößerung, Förderung und 
Erweiterung des Netzwerkes und die Entwicklung eines stärkeren Bewusstseins für das 
Phänomen „Menschenhandel“. 

Kapitel 5 erläutert den Aufbau der „E.N.a.T. Projekt Datenbank (www.agis-
enat.it/bancadati) und deren Handhabung. Die Datenbank besteht aus fünf Bereichen 
(Gesetzgebung, Daten zum Thema „Menschenhandel“, Aktivitäten zur Opfererkennung, 
Aktivitäten zur Betreuung und Unterstützung von Opfern und Aktivitäten bezüglich des 
Schutzes und der Sicherheit der Opfer im Gerichtsverfahren), in denen Berichte und 
Unterlagen der Projektteilnehmer gesammelt wurden. Diese Daten wurden dann anhand 
festgelegten Kriterien und Methoden von der Arbeitsgruppe evaluiert. 

Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Harmonisierung von Strafrechtsmaßnahmen im Bereich 
Menschenhandel. Ausgehend von der Erkenntnis, dass die Bekämpfung des 
Menschenhandels nur erfolgreich sein, kann wenn internationale Strategien entwickelt 

http://www.agis-enat.it/bancadati
http://www.agis-enat.it/bancadati
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werden können, die sowohl die Ursprungsländer, die Transitländer als auch die 
Zielländer mit einbeziehen, geht das Kapitel zunächst auf die internationalen 
Instrumente zur Harmonisierung des Strafrechts auf EU- und VN-Ebene ein (Protokoll 
zur Verhütung, Unterdrückung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels, Protokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem 
Land-, See- und Luftweg - beide in Ergänzung der UN Konvention gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität). Trotz der Tatsache, dass alle E.N.a.T. 
Länder die internationalen Verpflichtungen anerkennen und ihre Strafgesetzbücher 
sukzessive daran angepasst haben, ist es augenblicklich nicht möglich von einem 
harmonisierten Strafrecht zu sprechen; es lassen sich vielmehr zwei Modelle 
strafrechtlicher Regulierung des Menschenhandels unterscheiden. Im ersten Modell ist 
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung stark an den Aspekt der fehlenden 
Einwilligung des Opfers gekoppelt. Dieses Modell hat sich z. B. in Italien, Rumänien 
und Albanien durchgesetzt, worauf im Text näher eingegangen wird. 

Im zweiten Modell, welches u. a. in Spanien, Frankreich und Kroatien anzutreffen ist, ist 
Menschenhandel unabhängig von der Frage der Einwilligung des Opfers kodifiziert. 
Somit ist Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung eine kriminelle 
Handlung, selbst wenn die Ausbeutung mit der Zustimmung des Opfers erfolgt.  

Auch in Bezug auf die Stellung des Opfers lassen sich Unterschiede feststellen. Italien, 
Frankreich, Kroatien, Albanien, Rumänien und Slowenien betonen vorrangig die 
Situation der sexuellen Ausbeutung, während die Nationalität des Opfers und dies-
bezügliche Grenzüberschreitungen nur nachrangig behandelt werden. Die Opferfrage 
gestaltet sich damit unabhängig von Nationalität und Wohnsitz.  

In Spanien dagegen ist die Gruppe der Opfer auf Ausländer limitiert, was dazu führt das 
Spanier oder EU-Mitglieder im allgemeinen nicht als Menschenhandelsopfer angesehen 
werden können.  

Weiterhin wird in diesem Kapitel auf die Konsequenzen eingegangen, die aus dem 
Harmonisierungsprozess resultieren. Erläutert werden Konsequenzen auf a) kultureller 
Ebene, b) auf Ebene der Wirksamkeit des Strafrechts und c) auf Ebene des Respekts für 
Verfahrensgarantien im Strafverfahren. Abschließend widmet sich das Kapitel den 
Grenzen einer internationalen Harmonisierung. Erwähnt werden dabei u. a. „European 
arrest warrant and surrender procedures“. 

Kapitel 7 beschäftigt sich mit „good practice“ und den Schwierigkeiten beim 
Opferschutz und der Bekämpfung kriminellen Aktivitäten, welche in direktem 
Zusammenhang mit Menschenhandel stehen. Unter anderem werden bei der 
Bekämpfung von Menschenhandel die größten Probleme in der Opfererkennung gesehen 
und darin, dass Opfer nach wie vor für Straftaten belangt werden, welche unmittelbar 
mit ihrer Situation als Opfer des Menschenhandels zusammenhängen, wie z. B. illegale 
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Einwanderung und Prostitution. 

 

Anthologie: Drei Abhandlungen zum Thema: 

Vortrag Nr. 1 von Paola Degani (Universität di Padova) handelt vom Schutz und der 
Förderung der Rechte von Opfern des Menschenhandels auf internationaler Ebene.  

Dazu gibt Frau Degani zunächst einen historischen Abriss über die rechtliche 
Entwicklung des Menschenhandels um darauf folgend auf die Bedeutung der 
Menschenrechte einzugehen und die Rolle des Staates darin zu beleuchten. Frau Degani 
plädiert dafür, Opfer und Opferrechte in das Zentrum eines jeden Ermittlungsverfahrens 
und Rechtsprozesses zu rücken. Des Weiteren geht sie auf die (internationalen) 
rechtlichen Initiativen der letzten Jahre ein, welche eine Harmonisierung der staatlichen 
Regelungen im Bereich des Menschenhandels erreichen sollen. Sie folgert, dass sich der 
Sachverhalt bezüglich der Opfer von Menschenhandel im Zentrum der Debatte 
inzwischen in einem institutionellen Kontext bewegt. Abschließend berichtet sie über die 
2002 vom OHCHR entwickelten Richtlinien und Maßnahmen für den Aufbau einer 
nationalen Gesetzgebung im Bereich Menschenhandel und die vielfältigen Initiativen des 
UNHCR zur Bewilligung eines Flüchtlingsstatus für Opfer des Menschenhandels.  

Vortrag Nr. 2 von Dr. Cataldo Motta (Staatsanwalt in Lecce) lautete: Bekämpfung des 
Menschenhandels: Bestimmungen, Ermittlungen und die Notwendigkeit eines integralen 
Vorgehens. Dabei geht Motta zunächst auf die Charakteristika des Phänomens 
Menschenhandels ein (z. B. auf die Schwierigkeit der Trennung von Menschenhandel und 
Schleusung in der Praxis) bevor er auf die internationalen rechtlichen Rahmenvor-
schriften zu sprechen kommt. Auch geht er auf die italienische Gesetzgebung ein. 
Genauer beleuchtet wird Artikel 18 des „Legislative Decree Nr. 286 / 98“, das Gesetz 
gegen Menschenhandel des Jahres 2003 und weitere Möglichkeiten für ein Vorgehen im 
Rahmen der Legislative. Abschließend berichtet er über die Notwendigkeit eines 
integralen Vorgehens bei der Bekämpfung des Menschenhandels. 

Vortrag Nr. 3 von Roberto Della Rocca (Polizeihauptquartier von Venice) und Paola 
Degani (Universität di Padova) thematisiert Menschenrechte, investigative Ansätze zur 
Identifikation von Opfern und Rückführungsmechanismen. 

Literatur: 

• European Network against Trafficking (2008). Final Conference European Network 
against Trafficking: Cooperation Protocol. Lecce. Verfügbar unter:  
http://www.agis-enat.it/enat2/download/cooperation_protocol.pdf,  
Online Zugriff am: 09. 06. 2009. 

http://www.agis-enat.it/enat2/download/cooperation_protocol.pdf
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• European Network against Trafficking (2009). European Network against Trafficking 
- 2 (E.N.a.T) - Anthology. Lecce. 
Verfügbar unter: http://www.agis-enat.it/enat2/antologia.php, Online Zugriff am: 
09. 06. 2009. 

• European Network against Trafficking (2009). Final Report: European Network 
against Trafficking - 2 (E.N.a.T). Lecce.  
Verfügbar unter: http://www.agis-enat.it/enat2/download/rapporto_finale/ 
Rapporto%20finale.pdf, Online Zugriff am: 09. 06. 2009. 
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Projekt: JLS/2006/AGIS/235 

Titel:  

Trafficking in Persons: Protection of Victims´ Rights in Criminal Proceedings and 
Beyond 

Projektlaufzeit: 2007 bis 2008 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 

Land: AT Beteiligte Länder: DE, RO 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: Bedenkzeit (4- Wochen-Frist) 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war die Schulung von Richtern, Staatsanwälten und Polizeibeamten im 
Zusammenhang mit den Rechten und Bedürfnissen von Opfern von Menschenhandel in 
Rumänien. Außerdem sollten Kenntnisse zu den wichtigsten europäischen und 
internationalen Standards vertieft und die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern 
gefördert werden.    

Programm: 

AGIS 

2006 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Lehrende 
(A&F) 

 

Literatur: 

siehe: 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Es wurden Trainingsseminare zu Menschenhandel in Rumänien durchgeführt, an denen 
ca. 80 Polizei- und Justizbeamte teilnahmen. 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt des Ludwig Boltzmann Institute of Human 
Rights, der German Foundation for Legal Cooperation (IRZ), La Strada International 
(LSI), Generalstaatsanwaltschaft Rumänien (GPO) und Reaching Out (Rumänien). 

Ziel dieses Projektes war die Sensibilisierung von Richtern, Staatsanwälten und Polizei-
beamten in Rumänien, die sich mit Organisierter Kriminalität beschäftigen. Erreicht 
werden sollte dies durch eine Reihe von Seminaren die von internationalen und 
nationalen Experten geleitet wurden.  

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein Handbuch entwickelt, welches Polizei, Staats-
anwälten und Richtern bei der Bekämpfung von Menschenhandel als Leitfaden dienen 
soll. Anhand von fünf Kapiteln gewährt das Handbuch einen Überblick über die in den 
Seminaren behandelten Themenbereiche. Es beinhaltet zudem praktische Tipps zu den 
jeweiligen Themenstellungen, basierend auf den Diskussionen, die während der 
Trainingseinheiten erfolgten und auf den Erfahrungen der Teilnehmer und Trainer 
begründen. Im Handbuch werden Übungen und Fälle, die im Seminar als praktische 
Beispiele dargestellt werden sowie Handlungsempfehlungen zur Erkennung und 
Befragung von potentiellen Opfern bereit gestellt. 

Kapitel 1 gibt eine Einführung in den Phänomenbereich des Menschenhandels. Auf 
Basis des VN- Protokolls von 2000 und der „UN Convention Against Transnational 
Organised Crime“ wird zunächst der Begriff des Menschenhandels definiert. 
Erwähnenswert ist, das Rumänien beiden Regelwerken beigetreten ist. Anschließend 
werden die verschiedenen Phasen und die potentiellen Opfer des Menschenhandels 
beschrieben.  

Kapitel 2 beschäftigt sich mit den wichtigsten internationalen und europäischen 
rechtlichen Instrumenten gegen den Menschenhandel. Um zu einem besseren 
Verständnis der Regelwerke beizutragen, werden ausgehend vom Palermo- Protokoll, 
Menschenhandel und Schleusung, Menschenhandel und Prostitution, Ziele von 
Menschenhandel und Ausbeutung der Arbeitskraft erläutert und abgegrenzt. 

Abschließend werden die wichtigsten gesetzlichen Regelungen zum Opferschutz und die 
Rolle der Polizeikräfte bzw. Einsatzkräfte im Bereich des Opferschutzes vorgestellt. 

Kapitel 3 behandelt die Indikatoren, die zu einer erfolgreichen Erkennung von Opfern 
des Menschenhandels führen. Zunächst wird auf die Bedeutung des Erkennungs-
prozesses und die Problematik, die sich aufgrund einer falschen Zuordnung von 
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potentiellen Opfern ergeben kannen, eingegangen. In diesem Zusammenhang ist 
erwähnenswert, dass die Prostitution in Rumänien einen Straftatbestand darstellt. Es folgt 
eine Aufzählung von Informationsquellen (NRO, Familienmitglieder, Schulen etc.), die 
wichtige Anhaltspunkte bei der Bekämpfung des Menschenhandels geben können. In 
direktem Zusammenhang mit den Opfern können Aussagen von Freunden oder 
Familienangehörigen, aber auch das Verhalten oder das Erscheinungsbild einer Person 
Hinweise auf Menschenhandel geben. Für Polizisten und Grenzbeamte können außerdem 
folgende Faktoren Anzeichen für Menschenhandel sein: die Person verfügt nicht selbst 
über ihre Personaldokumente oder kann sich nicht frei bewegen. Des Weiteren können 
Arbeitsbedingungen und Lebensumstände einer Person auf einen Fall von 
Menschenhandel hinweisen. Gesondert werden spezifische Indikatoren vorgestellt, die 
auf Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung hinweisen, so z. B. „Das 
Opfer hat keine Kontrolle über die Anzahl ihrer Freier und ändert sehr häufig den 
’Arbeitsplatz’“. 

Unmittelbar auf die Opfer bezogene Indikatoren können beispielsweise unübliche 
Aktivitäten und Besucher in der Nähe eines bestimmten Gebäudes sein. In Fällen von 
Menschenhandel muss beachtet werden, dass obwohl die meisten Opfer sich illegal in 
einem Land aufhalten, sie in einigen Fällen auch über legale Papiere verfügen können. 

Das Kapitel schließt mit einem Leitfaden für die Erkennung von Opfern von 
Menschenhandel. 

Kapitel 4 evaluiert die Ansprüche und Rechte der Opfer des Menschenhandels im 
Rahmen der Strafverfolgung auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen im 
rumänischen Strafgesetzbuch und europäischen Gesetzen, die den Opfern während der 
polizeilichen und gerichtlichen Verfahren zustehen. Zum besseren Verständnis werden 
für jeden Anspruch und jedes Recht die entsprechenden Paragraphen im jeweiligen 
Regelwerk genannt. Neben den rechtlichen Grundlagen werden die zentralen Rechte der 
Opfer von Menschenhandel in der „Information brochure on protection of victims“ 
zusammengefasst. Nach der Nennung der jeweiligen gesetzlichen Paragraphen werden 
Handlungsanweisungen zur Wahrung der Rechte von Opfern gegeben.  

In diesem Zusammenhang werden genannt:  

• Anspruch auf Information 

• Anspruch auf Opferschutz und Opferhilfe 

• Anspruch auf Rechtsbeistand 

• Anspruch auf Privatsphäre 

• Anspruch auf körperliche Unversehrtheit 

• Anspruch auf Zeugenschutz 
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• Recht auf ein faires Gerichtverfahren 

• Anspruch auf Schadensersatz 

• Anspruch auf Ausschluss der Presse im Gerichtssaal 

• Recht auf Verweigerung der Kooperation, das allerdings im Falle der 
Inanspruchnahme den Anspruch auf alle vorher genannten Rechte außer Kraft 
setzt. 

Um die Opfer von Menschenhandel zu einer Aussage zu bewegen, fallen Sie unter die 
„non- punishment clause“, die besagt, dass auch wenn die Opfer sich mit gefälschten 
Papieren in einem Land aufhalten, sie für diese Tatsache nicht belangt werden können.  

Kapitel 5 nennt die Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Opfern, abhängig von 
den jeweiligen individuellen Erfahrungen.  

Einschränkungen für die Aussagebereitschaft von Opfern ergeben sich demnach 
aufgrund von: 

• Angst vor Repressalien 

• Angst vor Stigmatisierung und sozialem Ausschluss 

• Angst vor Anwendung von Gewalt 

• fehlendem Vertrauen in die Polizei 

• Angst vor der Rückführung in das Herkunftsland 

• Opfer – Täter – Beziehung (z. B. Stockholm- Sydrom) 

• Traumata 

• physischem und psychischem Gesundungsprozess.  

Bei der Vernehmung von Opfern ist es daher wichtig, diese Faktoren zu berücksichtigen. 
Für den Erstkontakt gilt daher, den respektvollen Umgang mit den Opfern in Hinsicht 
auf ihre Rechte und ihre legitimen Interessen und ihrer Bedürfnisse zu berücksichtigen. 

Das Kapitel liefert die Hintergrundinformationen zu den genannten Faktoren und gibt 
Handlungsanweisungen, die beim Erstkontakt mit dem Opfer umzusetzen sind. Die 
Themen „Strafanzeige“ und „Vernehmung von Opfern“ werden aufgegriffen. Ein 
Leitfaden sowie Handlungsempfehlungen sollen bei der Umsetzung behilflich sein. 

Literatur: 

• Wijers, M. (2008). Handbook – Trafficking in human beings for police, prosecutors 
and judges: Protection off victim's rights in criminal proceedings and beyond. 
Verfügbar unter: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=1074, Online 
Zugriff am: 27 07. 2009. 

http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=1074
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6.2.4 DAPHNE 

DAPHNE Initiative: 1997 – 1999 

Das Programm zielt auf die Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern zu 
kommerziellen Zwecken und auf die Prävention von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und 
Frauen in Europa. 

DAPHNE: 2000 – 2003 + DAPHNE II: 2004 – 2007 

Das Programm zielt auf die Sicherstellung eines hohen Schutzes der körperlichen und 
psychischen Gesundheit. Außerdem unterstützt es den Schutz von Kindern, Jugendlichen 
und Frauen vor Gewalt in Form sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs und die 
Bekäpfung von Gewalt und die Unterstützung der Opfer, um zu verhindern, dass künftig 
Gewalt erlitten wird. 

DAPHNE III: 2008 – 2013  

Das spezifische Ziel des Programms ist es, zur Verhütung und Bekämpfung jeglicher Form 
von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen im öffentlichen oder privaten Bereich, 
einschließlich der sexuellen Ausbeutung und des Menschenhandels, durch Präventions-
maßnahmen sowie zur Unterstützung und zum Schutz von Opfern und gefährdeten Gruppen 
beizutragen.  

Ziele 

• Unterstützung und Förderung von Nichtregierungsorganisationen (NRO) und 
anderen in diesem Bereich tätigen Organisationen 

• Entwicklung und Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen für bestimmte 
Personengruppen, wie z. B. Angehörige bestimmter Berufe, zuständige Behörden, 
bestimmte Kreise der breiten Öffentlichkeit und gefährdete Gruppen, zum besseren 
Verständnis der Problematik der Gewalt und zur Förderung der vollständigen 
Ächtung der Gewalt, zur Förderung der Unterstützung der Opfer und des 
Anzeigens von Gewalttaten bei den zuständigen Behörden 

• Auswahl und Verstärkung von Maßnahmen, die dazu beitragen, dass gewalt-
gefährdete Personen eine positive Behandlung erfahren, insbesondere dadurch, 
dass ein Ansatz verfolgt wird, diesen Personen Achtung entgegen zu bringen sowie 
ihr Wohlergehen und ihre Selbstverwirklichung zu fördern 

• Errichtung und Unterstützung multidisziplinärer Netze zur Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen NRO und anderen in diesem Bereich tätigen 
Organisationen 

• Gewährleistung der Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der 
Wissensgrundlage, des Austauschs, der Ermittlung und der Verbreitung von 
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Informationen und bewährten Praktiken, auch durch Forschung, Schulungs-
maßnahmen, Studienbesuche und Personalaustausch 

• Konzeption und Prüfung von Material zur Sensibilisierung und Schulung zur 
Verhütung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen sowie Ergänzung 
und Anpassung bereits vorhandenen Materials zur Nutzung in anderen 
geographischen Gebieten oder für andere Zielgruppen 

• Untersuchung von Gewaltphänomenen und ihren Auswirkungen sowohl auf die 
Opfer als auch auf die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, einschließlich der Kosten 
für das Gesundheitswesen sowie der sozialen und wirtschaftlichen Kosten, zur 
Bekämpfung der Ursachen von Gewalt auf allen Ebenen der Gesellschaft 

• Entwicklung und Durchführung von Unterstützungsprogrammen für Opfer und 
gefährdete Personen und von Interventionsprogrammen für Täter unter Wahrung 
der Sicherheit der Opfer 

Projekte in folgenden Breichen werden unterstützt: 

• spezifische Maßnahmen der Kommission, unter anderem Studien und 
Forschungs-arbeiten, Meinungsumfragen und Erhebungen, Ausarbeitung von 
Indikatoren und Methoden, Sammlung, Auswertung und Verbreitung von Daten 
und Statistiken, Seminare, Konferenzen und Sachverständigensitzungen, Organi-
sation von öffentlichen Kampagnen und Veranstaltungen, Einrichtung und Pflege 
eines Informationsschalters und von Websites, Ausarbeitung und Verbreitung von 
Informationsmaterial (wie IT–Anwendungen und Schulungsmittel), Einrichtung 
und Förderung einer Denkfabrik der interessierten Kreise, die fachliche Beratung 
in Gewaltfragen anbietet, Unterstützung anderer Netze nationaler Sach-
verständiger und Analyse, Überwachung und Bewertung 

• spezifische grenzübergreifende Projekte von gemeinschaftlichem Interesse, an 
denen mindestens zwei Mitgliedstaaten 

• Unterstützung der Tätigkeiten von NRO oder anderen Organisationen, die im 
Rahmen der allgemeinen Ziele des Programms ein Ziel von allgemeinem 
europäischem Interesse verfolgen 

Zielgruppe 

• Kindern, Jugendlichen und Frauen, die Opfer von Gewalt oder durch Gewalt 
gefährdet sind 

• Familien, Lehrer und pädagogische Fachkräfte, Sozialarbeiter, Polizei- und 
Grenzschutzbeamte, Mitarbeiter lokaler, nationaler und militärischer Behörden, 
medizinisches und paramedizinisches Personal, Justizbedienstete, NRO, Gewerk-
schaften und Religionsgemeinschaften 

Antragsberechtigte 
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An dem Programm können private oder öffentliche Organisationen und Einrichtungen 
(lokale Behörden auf geeigneter Ebene, Hochschulfakultäten und Forschungszentren) 
teilnehmen, die im Bereich der Verhütung und Bekämpfung von und des Schutzes vor 
Gewalt gegen Kindern, Jugendliche und Frauen oder im Bereich der Unterstützung von 
Opfern tätig oder mit der Umsetzung gezielter Maßnahmen betraut sind, durch die die 
Ablehnung solcher Gewalt gefördert oder eine Änderung der Haltung und des Verhaltens 
gegenüber gefährdeten Gruppen und Gewaltopfern angeregt werden soll. 
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Projekt: 1998-057-W 

Titel:  

Against Trafficking in Women in the Nordic and Baltic Countries. Survey and 
Networking 

Projektlaufzeit: 1998 bis 1999 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Kvinnoforum 

Land: SE Beteiligte Länder: LV, FI  

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Datenbanken 

 Websites 

 neue trans-nationale Netzwerke 

 neue multi-disziplinäre Netzwerke 

 Expertentreffen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Inhalt dieses Projektes war sowohl der Aufbau eines Netzwerkes als auch einer 
Datenbank zum Thema „Menschenhandel“. 

Programm: 

DAPHNE 

1998 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Allgemeine  
Öffentlichkeit 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Methodisch wurde die Effektivität der Informationstechnologie mit der Qualität 
persönlicher Treffen kombiniert. Eine Expertengruppe reiste in die baltischen und 
nordischen Staaten, unterstützte dort das „capacity building", knüpfte neue Kontakte und 
baute ein Netzwerk von NRO und anderen Akteuren auf. Die auf der Reise gesammelten 
Informationen wurden in die Datenbank eingearbeitet.  

Inhalt des Projektes: 

Das vorliegende Handbuch ist das Ergebnis des Projektes „Crossing Borders Against 
Trafficking in Women and Girls”. Grundlage des Projektes ist eine 1998 von 
Kvinnoforum durchgeführten Bestandsaufnahme in den baltischen und nordischen 
Staaten, Russland und Weisrussland bezüglich der zivilgesellschaftlichen Beteiligung an 
der Bekämpfung des Handels mit Frauen und Mädchen. Das Ergebnis der Studie, das 
„Resource Book on NGOs, Research Institutions and Government Organisations 
Working with Trafficking in Women and / or Prostitution in the Baltic and Nordic 
States, Russia and Belarus“, offenbarte sowohl einen großen Mangel an Kooperation in 
diesem Bereich sowie ein großes Interesse an einem europäischen Netzwerk für den 
Austausch von Erfahrungen und Wissen über Menschenhandel. Ziel dieses Projektes 
war daher der Aufbau eines Netzwerkes, sowie eine Datenbank zum Thema 
„Menschenhandel“, die im Internet unter www.qweb.kinnoforum.se/trafficking/ 
zugänglich war (Website ist nicht mehr online!). 

Nach einer kurzen Einführung in den Bereich des Handels mit Frauen, einem kurzen 
Abriss über die Wichtigkeit einer psychologischen Betreuung von Opfern des 
Menschenhandels und einer Liste von Regeln, die Frauen beachten sollten, bevor sie 
zum Arbeiten ins Ausland gehen, werden im Handbuch zunächst allgemeine Referenzen 
zum Thema „Handel von Frauen und Mädchen“ aufgelistet. Darauf folgen eine 
Auflistung der Webseiten von Organisationen, die sich an der Bekämpfung von Frauen- 
und Mädchenhandel beteiligen, sowie eine Auflistung von Webseiten der Netzwerke in 
der Ostseeregion und Eurasien. Auf den folgenden 59 Seiten sind in detaillierter Form 
(Adresse, Kontaktdaten, Kontaktperson und Aktivitäten bzw. Projekte) Organisationen 
der Ostseeregion aufgelistet (Weisrussland, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, 
Lettland, Litauen, Norwegen, Schweden, Russland, Bulgarien und Niederlande, 
inklusive regionale Netzwerke).  

Auf die zweite Auflage folgte im Februar 2002 eine dritte und im August 2005 eine 
vierte. Beide Auflagen wurden nicht mehr aus EU-Mitteln finanziert, sollten jedoch der 
Vollständigkeit wegen an dieser Stelle erwähnt werden.  

Die dritte Auflage ist unterteilt in drei Abschnitte, wobei der erste Abschnitt eine 
Einführung in das Phänomen des Menschenhandels gibt. Ziel ist die Beschreibung der 
Ursachen und Konsequenzen von Menschenhandel und eine Einsicht in die Abläufe. 
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Des Weiteren wird sowohl auf die internationale geführte Diskussion bezüglich 
Menschenhandel eingegangen, die VN-Definition von Menschenhandel erläutert und die 
früheren internationalen Instrumente gegen Menschenhandel aufgelistet. 

Abschnitt zwei stellt das Netzwerkprojekt von Kvinnoforum und seinen sechs 
Partnerorganisationen der Länder Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen und 
Schweden in der Ostseeregion vor und berichtet in länderspezifischen Situationsanalysen 
über den Phänomenbereich des Menschenhandels in den sechs Ländern. Des Weiteren 
werden Ansätze und Methoden des Projektes präsentiert und aktualisierte Listen von 
Organisationen und Aktivitäten bereitgestellt. 

Abschnitt drei stellt u. a. die Kontaktdaten und die Arbeit von Organisationen und 
behördlichen Institutionen in den sechs Ländern dar. Auch stellt es eine Liste von 
Referenzen und online-Material zum Thema „Menschenhandel“ zur Verfügung. Fokus 
hierbei ist die Ostseeregion. 

Auch die vierte Auflage von August 2005 stellt Kontaktinformationen und Beschrei-
bungen wichtiger NRO aus dem Bereich der Bekämpfung des Menschenhandels 
zusammen. Das Handbuch ist als Instrument für die Zusammenarbeit gegen Menschen-
handel in der GUS- und der Ostseeregion konzipiert, mit speziellem Fokus auf Rück-
führung und Rehabilitierung der Opfer. Hauptaugenmerk sind in dieser Auflage die 
Länder Schweden und Russland. Ziel dieses Projektes war ein Netzwerk zwischen 
Russland, Schweden und den baltischen Staaten aufzubauen, um in den russischen NRO 
„capacity building“ zu betreiben und die Formulierung eines Protokolls für die sichere 
Rückkehr und Rehabilitierung von Frauen und Kindern, welche Opfer von 
Menschenhandel waren, zu erreichen. Dementsprechend beinhaltet das Handbuch neben 
den allgemeinen Kontaktinformationen der wichtigsten NRO in der GUS Region für 
soziale Unterstützung und psychologische Behandlung auch Kontaktinformationen 
wichtiger staatlicher russischer Behörden und Beamten, welche im Bereich des 
Menschenhandels tätig sind. Zusätzlich listet die vierte Auflage die Kontaktinformationen 
wichtiger schwedischer Regierungsstellen und gesellschaftlicher Akteure auf, die mit dem 
Thema „Menschenhandel“ und der Unterstützung der Opfer betraut wurden.  

Literatur: 

• Strandberg, N. (1998). Crossing Borders Against Trafficking in Women:  Final 
Report. Stockholm.  
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
1998_057/00_final_report_crossing_borders_1998_057.pdf, Online Zugriff am 
15. 04. 2009. 

• Kvinnoforum (1999). Crossing Borders Against Trafficking in Women and Girls: A 
Resource Book for Working Against Trafficking in the Baltic Sea Region (2 ed.). 
Stockholm.  

http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/1998_057/00_final_report_crossing_borders_1998_057.pdf
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Verfügbar unter: http://www.kvinnoforum.se/Documents/Literature/Pdf/ 
crossing99.pdf, Online Zugriff am: 23. 06. 2009.  

• Kvinnoforum (2002). A Resource Book for working against Trafficking in Women 
and Girls Baltic Sea Region (3 ed.). Stockholm.  
Verfügbar unter: http://www.kvinnoforum.se/Documents/Literature/Pdf/ 
resurs2002x.pdf, Online Zugriff am: 04. 08. 2009. 

• Kvinnoforum & Angel Coalition (2005). Resource Book for Working Against 
Trafficking in Human Beings in the CIS and the Baltic Sea Region: Save Return and 
Recovery. Stockholm.  
Verfügbar unter: http://www.angelcoalition.org/pdf/2005ResourceBookENG.pdf, 
Online Zugriff am: 04. 08. 2009. 

 

 

http://www.kvinnoforum.se/Documents/Literature/Pdf/crossing99.pdf
http://www.kvinnoforum.se/Documents/Literature/Pdf/resurs2002x.pdf
http://www.angelcoalition.org/pdf/2005ResourceBookENG.pdf
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Projekt: 1999-093-W 

Titel:  

Victims of Human Trafficking for Sexual Exploitation-Assistance of Women-
Perspective of the Violation of Human Rights 

Projektlaufzeit: 1999 bis 2001 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
R.R. Adoratrices Esclavas del Smo. Sacramento y de la Caridad (AASC) Madrid, Spain – 
Esperanza project 

Land: ES Beteiligte Länder: IT, FR, PT, NL 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
(Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Bildung / Ausbildung von Opfern 

 Rückführung der Opfer des MH 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Forschung / Studie 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Audio-visuelles Material 

 Unterstützung (Opferschutz) 

Programm: 

DAPHNE 

1999 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
 Lehrende 
(A&F) 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Hauptinhalt des Projektes war, weiblichen Opfern des Menschenhandels eine sichere 
Unterkunft, psychologische, medizinische und rechtliche Hilfe und sozialen Beistand 
zukommen zu lassen. Zudem sollte den Frauen bei Bedarf geholfen werden, sicher in 
ihre Herkunftsländer zurückzukehren oder, wenn dies nicht möglich oder gewollt war, 
ihnen bei der sozialen Integration im Aufnahmeland behilflich zu sein. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde von der Organisation R.R. Adoratrices Esclavas del Smo. 
Sacramento y de la Caridad (AASC) Madrid, Spanien – Esperanza Project in 
Kooperation mit der Organisation Comunidad de RR. Adoratrices in Granada, Burgos, 
Seville, Almeria, Orense, Barcelona, Palma de Mallorca (Spanien), Bergamo (Italien), 
Paris (Frankreich), Lissabon (Portugal) und der Fundacion Esperanza in den 
Niederlanden durchgeführt.  

Der Abschlussbericht des Projektes „Pilot Project for the Comprehensive Assistance of 
Women who are Victims of Human Trafficking for Sexual Exploitation“ ist wie folgt 
gegliedert.  

Der erste Teil der Studie erläutert das Projekt und die dazugehörigen Aktivitäten, die 
zwischen Dezember 1999 und Dezember 2000 entwickelt und durchgeführt wurden. 
Vier Arbeitsbereiche wurden für das Projekt priorisiert: Medien, Netzwerke, direkte 
Interventionen und Schulungen. Im Bereich der Medien wurde ein Monitoring-System 
für die Auswertung von Medienberichten zu den Themen Menschenhandel zum Zweck 
sexueller Ausbeutung, Prostitution, Immigration, sexuelle Gewalt etc. eingeführt. 
Zusätzlich wurde ein Dokumentationszentrum aufgebaut. 

Die Etablierung eines Netzwerkes sollte ein direktes Eingreifen zum Schutz weiblicher 
Opfer des Menschenhandels zum Zweck sexueller Ausbeutung, möglich und effektiv 
machen. Dazu wurde zu zentralen Akteuren (z.B. Polizei, NRO, Behörden) Kontakt 
aufgenommen. Zusätzlich sollte durch einen engen Austausch innerhalb des Netzwerkes 
ein umfangreiches Wissen und eine Sensibilisierung für das Thema entwickelt werden. 
Hinsichtlich der direkten Interventionen, wurden u. a. sichere Unterkünfte, psycholo-
gische, medizinische, rechtliche Hilfe und sozialer Beistand gewährleistet, bei der 
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Rückführung des Opfers und bei der Eingliederung in das Aufnahmeland geholfen. Zur 
Umsetzung der Schulungen, wurden Trainingsmaterialien entwickelt und interne wie 
auch externe Schulungen durchgeführt. 

Der zweite Teil des Berichts beschreibt ausführlich die Erfolge und die Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung des Projektes. Als Erfolge wurden u. a. die Telefonhotline, durch 
welche die Opfer die Organisation kontaktieren konnten, die Unterbringung in den 
organisationseigenen Unterkünften und die Schulungen gewertet. Als Probleme im 
Projekt wurden u. a. genannt: Sprachbarrieren, Personalmangel und Probleme finanzieller 
Art. 

Der statistische Teil gibt die wichtigsten Daten bezüglich der am Projekt teilnehmenden 
Frauen wieder. 

• Die Anzahl von Fällen, in denen Unterstützung geleistet wurde 

• Herkunftsländer der Frauen 

• Daten bezüglich der Anzahl von Frauen, die in ihre Herkunftsländer 
zurückgekehrt sind und Zahlen zu den Frauen, die in Spanien geblieben sind 

• Alter und Familienstatus 

• Art des Arbeitsangebotes, weshalb die Frauen nach Spanien gekommen sind 

• Aktuelle Arbeitssituation der Frauen in Spanien 

• Anzahl der Frauen, die Anzeige erstattet haben 

Insgesamt spiegelt der Bericht vergangene Erfahrungen und die daraus gezogenen Lehren 
wider und bietet eine Reihe von allgemeinen Empfehlungen und Anregungen zu 
Prävention, Strafverfolgung, Operschutz und Opferhilfe, die am Ende des Dokumentes 
aufgelistet sind. 

Literatur: 

• R.R. Adoratrices Esclavas del Smo. Sacramento y de la Caridad (AASC) Madrid, 
Spain - Esperanza project (2001). Final Report: Pilot Project for the Comprehensive 
Assistance of Women who are Victims of Human Trafficking for Sexual Exploitation. 
Madrid.  
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
1999_093/final_report_esperanza_1999_093.pdf, Online Zugriff am: 24. 08. 2009. 
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Projekt: 1999-105-W 

Titel:  

Verbesserung und Koordinierung der Hilfemaßnahmen für Frauen die Opfer der 
Gewalt und des Menschenhandels mit Prostitutionszwecken 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
SPI-Forschungs gGmbH 

Land: DE Beteiligte Länder:  FI, AT 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt „Solitaire-Improvement and Co-ordination of Assistance to the Victims of 
Violence and Trafficking in Women in the Area of Prostitution" war ein Gemein-
schaftsprojekt von SPI - Forschung gGmbH (Deutschland), Monika (Finland), LEFÖ 
(Österreich) und Belladonna (Deutschland). Das Projekt wurde in drei Ländern 
durchgeführt: Deutschland, Österreich und Finland). Übergeordnetes Ziel des Projektes 
war es, Hilfsleistungen und Unterstützung für weibliche Prostituierte und Opfer des 
Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung zu verbessern.  

Programm: 

DAPHNE 

1999 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Ein wesentlicher Bestandteil des Solitaire Projektes war die Anwendung des "Case 
Managements". Das in den USA für den Bereich der Sozialarbeit entwickelte Verfahren 
hat die Unterstützung von Personen mit schwierigen und komplexen Problemen zum 
Ziel. Es handelt sich hierbei um eine Methode der Organisation und Koordination von 
Hilfsleistungen für die genannte Zielgruppe, die zusätzlich die Autonomie der 
Betroffenen fördert. Die einzelnen Arbeitsphasen im „Case Management" gliedern sich 
wie folgt: 

1. Erstkontakt: Analyse der sozialen und gesundheitlichen Situation des Klienten und 
Organisation bzw. Arranging der Art und des Umfanges der benötigten Hilfs- und 
Unterstützungsleistungen durch den „Case Manager" 

2. Planen des Unterstützungsprozesses 

3. Implementation und Koordination 

4. Evaluation 

Inhalt des Projektes: 

Ziele von Solitaire waren: 

• Förderung der Zusammenarbeit zwischen Projekten zur Bekämpfung des 
Menschenhandels im Bereich des Gesundheitssektors und staatlichen 
Institutionen im Gesundheits- und Sozialsektor 

• Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen allen Beteiligten 

• "Pilot support channel" für Opfer des Menschenhandels insbesondere aus 
Mittel- und Osteuropa, sowie Lateinamerika auf Basis der Dokumentation 
anonymisierter Fallberichte 

• Sammeln und Verwalten von Spenden zur Opferunterstützung 

Dazu wurden in den drei Ländern Koordinationszentren eingerichtet, die von erfahrenen 
NRO betreut wurden. Zu den Aufgaben der Koordinationszentren gehörten 
Hilfsleistungen sowie ein Unterstützungsangebot für Prostituierte und weibliche Opfer 
des Menschenhandels, das vor Ort erfolgte.  

Ein wesentlicher Bestandteil des Solitaire Projektes war die Anwendung des „Case 
Managements". Das in den USA für den Bereich der Sozialarbeit entwickelte Verfahren 
hat die Unterstützung von Personen mit schwierigen und komplexen Problemen zum 
Ziel. Es handelt sich hierbei um eine Methode der Organisation und Koordination von 
Hilfsleistungen für die genannte Zielgruppe, die zusätzlich die Autonomie der 
Betroffenen fördert. Die einzelnen Arbeitsphasen im „Case Management" gliedern sich 
wie folgt: 
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Erstkontakt: Analyse der sozialen und gesundheitlichen Situation des Klienten und 
Organisation der Art und des Umfanges der benötigten Hilfs- und Unterstützungs-
leistungen durch den „Case Manager". 

Planen des Unterstützungsprozesses 

Implementation und Koordination 

Evaluation 

Des Weiteren wurden zwei Instrumente zur Dokumentation des Gesamtprojektes 
entwickelt.  

Ergebnis der Solitaire Studie: 

• Bei fast allen kontaktierten Prostituierten in Finnland handelte es sich um 
Migranten aus Osteuropa. 

• In Österreich handelte es sich bei den Frauen die der Prostitution nachgingen um 
Frauen aus Mittel- und Südamerika 

• Fast 50 % der Frauen hatten einen illegalen Aufenthaltsstatus 

• Beinahe die Hälfte der Frauen hatten Kinder 

• Die Hälfte der Frauen gab an „nicht freiwillig“ als Prostituierte zu arbeiten 

Ergebnis der Dokumentation: 

• In allen Teilnehmerländern fokussierte die Polizei auf Überwachung und 
Implementierung der gesetzlichen Aufenthaltsregelungen, weniger auf 
Menschenhandel und Gewalt. 

• Alle Teilnehmerländer sind weit von einem regulierenden Netwerk entfernt, das 
für individuelle Hilfsleistungen für spezielle Fälle zur Verfügung steht. Das 
Fehlen eines derartigen Systems macht jeden Fall zu einem Einzelfall. 

Schlussfolgerungen: 

Die meisten Opfer des Menschenhandels und Gewaltopfer, die im Laufe des Projektes 
unterstützt wurden, sind ohne Zeugenvernehmung oder Anerkennung als Opfer von 
Gewalt und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung in ihre Heimatländer 
abgeschoben worden. 

Die Erfahrung zeigt, dass in keinem der Teilnehmerländer die nötige Infrastruktur und die 
benötigten Ressourcen vorhanden sind, um Menschenhandel und Gewalt im Bereich der 
Prostitution zu bekämpfen. 
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Literatur: 

• SPI-Forschung gGmbH (2000). Solitaire: Improvement and Co-ordination of 
Assistance to the Victims of Violence and Trafficking in Women in the Area of 
Prostitution. Berlin.  
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
1999_105/en_solitaire_umbrella_network_study_1999_105.pdf, Online Zugriff am: 
24. 08. 2009. 
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Projekt: 1999-210-W 

Titel:  

Trafficking in Women and Girls in the Baltic Sea Region - Training, Creation of 
National Focal Points 

Projektlaufzeit: 1999 bis 2000 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Kvinnoforum (The Foundation of Women's Forum) 

Land: SE Beteiligte Länder: FI, DK, EE, LT, LV 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Aus- und Fortbildung 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielte auf die Stärkung der Kooperation zwischen NRO in den Baltischen 
Staaten durch Trainingsprogramme für Mitglieder von NRO zur Bekämpfung des 
Menschenhandels. Darüber hinaus sollte die Kooperation zwischen den Herkunftsländern 
Lettland, Estland und Litauen und den Zielländern Schweden, Finnland und Dänemark 
verbessert werden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Zunächst wurden Nationale Anlaufstellen in jedem der Partnerländer errichtet, die die 
nationale Arbeit von NRO zur Bekämpfung des Menschenhandels koordinierten, mit 
anderen nationalen Anlaufstellen zusammenarbeiteten und Ansprechpartner für Medien 

Programm: 

DAPHNE 

1999 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 

Literatur: 

siehe: 
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und Öffentlichkeit waren. Zudem wurde ein Trainingsprogramm entworfen, das in 
jedem Partnerland umgesetzt wurde.  

Danach wurde in jedem Projektland ein Task Force gegründet, die die Arbeit der NRO 
vor Ort unterstützte. Darüber hinaus wurde ein elektronisches Diskussionsforum und 
eine E-Mailliste zu speziellen Themen zu Menschenhandel eingerichtet. In jedem Land 
wurden außerdem Artikel geschrieben, Interviews geführt und Netzwerktreffen und 
Workshops durchgeführt.  

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde unter der Führung von Kvinnoforum, (Schweden) in Zusammenarbeit 
mit Monica (Multicultural Women’s Association, Finnland), dem Latvian Gender 
Problem Centre (Lettland), dem Aids Information and Prevention Centre (Estland), dem 
PRO-Centre (Dänemark) und Praities Pedos (Litauen) durchgeführt. Das Projekt baut 
auf den Erkenntnissen des Vorgängerprojektes „Crossing Borders against Trafficking“ 
(1998 - 057 - W) auf. 

Ziel des Nachfolgeprojektes war die Stärkung der Zivilbevölkerung in der Ostseeregion 
durch die Schaffung von National Focal Points (NFP) und Netzwerken zwischen NRO, 
die mit Opfern von Menschenhandel arbeiten. Bestehende strukturelle Probleme bei der 
Bekämpfung des Menschenhandels in der Ostseeregion sollten ebenfalls mit dem 
Projekt behoben werden.  

Bei vorliegendem Dokument handelt es sich um den Abschlussbericht des Projektes, der 
die wesentlichen Ergebnisse des Projektes zusammenfasst.  

Die Hauptaktivität des Projektes war die Durchführung von nationalen Workshops, zu 
welchen jede NRO die Schlüsselakteure der Bekämpfung des Menschenhandels des 
jeweiligen Landes einlud. Aus den Diskussionen wurden Strategien und Empfehlungen 
zur Bekämpfung des Menschenhandels abgeleitet. Die Ergebnisse des Projektes sind 
nationale Netzwerke in den sechs Partnerländern des Projektes. Darüber hinaus trugen 
die Workshops zu einer Sensibilisierung der Teilnehmer zum Thema „Menschenhandel“ 
bei. Durch das Projekt wurde die nationale Zusammenarbeit zwischen NRO der 
Partnerländer verstärkt, insbesondere in den baltischen Ländern. Auf den Workshops 
wurden Empfehlungen für neue Strategien und Aktivitäten gegeben. 

Literatur: 

• Kvinnoforum (2000). Final Report: Training and Capacity Building against 
Trafficking in Women and Girls in the Baltic Sea Region. Kungsgatan.  
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
1999_210/final_report_1999_210.pdf, Online Zugriff am: 04. 08. 2009.  

http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/1999_210/final_report_1999_210.pdf
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Projekt: 2000-014-W 

Titel:  

FemMigration 1 - Legal Agenda Online for Migrant Prostitutes and Trafficked 
Women 

Projektlaufzeit: 2000 bis 2001 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder: AT, IT, NL 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Opferentschädigung 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Strafverfahren 

 Prävention 

 
 
 
 
 

Programm: 

DAPHNE 

2000 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 
 NRO / FBS 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 

Literatur: 

siehe: 
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(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Websites 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielte auf eine Verbesserung der Beratungsqualität und Präventionsarbeit 
der Hilfsorganisationen und Beratungsstellen in den Herkunfts-, Transit- und 
Zielländern ab. Zu diesem Zweck wurde die Internetseite www.femmigration.net 
erstellt, die in leicht verständlicher Form Informationen über die rechtlichen und 
tatsächlichen Bedingungen, welche Migrantinnen und von Menschenhandel (potentiell) 
betroffene Frauen in den Hauptzielländern des Frauenhandels in der EU vorfinden.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

• Erstellung eines Fragebogens 

• Erstellung einer Website mit Informationen zu „Migration“, „Sexarbeit“, 
„Verbrechensopfer“, „Strafverfolgung“, „Sozialversicherung“ und „Nützlichen 
Adressen“.  

• Öffentlichkeitsarbeit: Verbreitung der Webadresse durch Visitenkarten 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt „FemMigration - Legal Agenda for Migrant Prostitutes and Trafficked 
Women on the Internet“ ist ein Kooperationsprojekt der LEFÖ, dem Comitato per I 
Diritti Delle Prostitute und der TAMPEP International Foundation, das unter der Leitung 
von Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. durchgeführt wurde. Das Projekt 
zielte auf eine Verbesserung der Beratungsqualität und Präventionsarbeit der Hilfs-
organisationen und Beratungsstellen in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern. Zu 
diesem Zweck wurde die Internetseite www.FemMigration.net erstellt. Die Internetseite 
beinhaltete Informationen über rechtliche Bedingungen und klärte über die tatsächlichen 
Arbeitsbedingungen von Migrantinnen und (potentiellen) weiblichen Opfern von 
Menschenhandel in den Hauptzielländern des Frauenhandels in der EU auf. Darüber 
hinaus sollte die Internetseite als europäische Informationsquelle dienen, die einen 
Rechtsvergleich und europäische Erkenntnisse für den Umgang mit Frauenhandel 
ermöglichte. Die Finanzierung für FemMigration wurde zwischen 2000 bis 2004 von der 
Europäischen Kommission für Justiz, Freiheit und Sicherheit innerhalb des 
DAPHNE - Programms drei Mal bewilligt. Im Jahr 2004 wurde die Projektförderung 
nicht mehr verlängert. Daraufhin wurde die Website entfernt, damit keine falschen 

http://www.FemMigration.net
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und / oder alten Informationen verbreiten werden.  

Die aktuellen Inhalte der Website www.FemMigration.net haben mit Amnesty for 
Women e. V. und den Partnerorganisationen nichts zu tun. 

Im Laufe von FemMigration I (2001) wurde ein umfassender Fragebogen angefertigt, 
durch den Informationen zum rechtlichen Status von Sexarbeit in der jeweiligen 
nationalen Gesetzgebung, die Ausländergesetzgebung in Deutschland, die Stellung von 
Sexarbeiterinnen im Zivil-, Arbeits- und Strafrecht, die soziale Situation von Sex-
arbeiterinnen, die Sozialversicherung für Prostituierte, die Adressen von Hilfsorgani-
sationen und Gesundheitsdiensten und deren Dienste für migrierte Sexarbeiterinnen 
eingeholt wurden. Die Ergebnisse dieser Umfrage bildeten die Grundlage für die Inhalte, 
die auf der Internetseite präsentiert wurden. Zum Zeitpunkt von FemMigration I waren 
Informationen zu Deutschland, Österreich, Italien und den Niederlanden erhältlich. Für 
FemMigration II (2002) wurde der ausführliche Fragebogen sowie die bestehenden 
Angaben auf der Internetseite aktualisiert und neue Informationen über Frankreich, 
Finnland und Spanien hinzugefügt. In der Laufzeit von FemMigration III (2003) wurden 
vorhandene Daten erneut aktualisiert und durch Informationen zu Belgien, Groß-
britannien und Griechenland ergänzt. In FemMigration IV (2004) wurde die Website um 
Daten zu Irland, Portugal und Dänemark erweitert. 

Literatur: 

• Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. (2001). Final Report: Legal Agenda 
for Migrant Prostitutes and Trafficked Women on the Internet. Hamburg. 
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
2000_014/final_report_2000_014.pdf, Online Zugriff am: 07. 07. 2009. 
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Projekt: 2000-017-WC 

Titel:  

Assistance to Victims of Trafficking in Human Beings - Integration of Victims in 
Countries of Destination – EU 6 

Projektlaufzeit: 2001 bis 2003 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Comité Contre l'Esclavage Moderne 

Land: FR Beteiligte Länder: BE, IT, DE, AT, GR 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Bildung / Ausbildung von Opfern 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Rückführung der Opfer des MH 

 Aus- und Fortbildung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Flyer / Broschüren 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

Programm: 

DAPHNE 

2000 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Hauptanliegen des Projektes war es, Beispiele von „best practice“ im Bereich der 
Begleitmaßnahmen für Opfer des Menschenhandels bei der Integration in den 
Zielländern (Gastländern) sowie bei der Rückführung bzw. der Re-Integration in den 
Heimatländern zu identifizieren. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

In der Studie „Provisions for Victims of Trafficking in Bonded Sexual Labour, i. e. 
Prostitution – in Six European Countries“ erfolgte die Auswertung auf der Grundlage 
von bestehenden Studien, eigener Recherche, Informations-Websites und 
Telefoninterviews.  

Die zweite Studie „Good Practice on (Re -) Integration of Victims of Trafficking in 
Human Beings in Six European Countries“ baut auf den Ergebnissen der ersten Studie 
auf. Aufgrund dieser Kenntnisse wurden Organisationen in den genannten sechs 
Ländern besucht und zu „good practice“ mit Hinblick auf Integration und Reintegration 
von Menschenhandelsopfern befragt. 

Die Organisation Change identifizierte weltweit 300 Organisationen, die direkte 
Opferhilfe gewähren. In einer ersten Umfrage wurden hiervon 60 Organisationen in 
Heimat-, Transit- und Zielländern zu ihren Aktivitäten im Bereich „Integration und 
Reintegration von weiblichen Menschenhandelsopfern“ befragt. 

Es wurden sechs thematische Fragebögen entwickelt, die die Bereiche der Opferhilfe 
von NRO abdeckten: Gesundheitsversorgung, Unterbringung, Bildung, Fachausbildung, 
Anstellung und Reintegration. 

Ausgehend von den Informationen aus der ersten Umfrage, wurden einige NRO in der 
EU für eine detaillierte Recherche zu „Integration“ ausgewählt. Die Situation in Italien 
wurde besonders ausführlich untersucht, da sich das dortige Opferschutzprogramm stark 
von dem der übrigen Länder unterscheidet. Darüber hinaus wurden weibliche 
Menschenhandelsopfer selbst zu ihrer Einschätzung der Opferhilfeprogramme befragt.  

Ein erster Entwurf der Ergebnisse der Studie war die Grundlage für ein Internationales 
Seminar mit 20 Repräsentanten der besuchten Organisationen im April 2003. In dem 
Seminar wurden „good practices“ weiter diskutiert und einige konkrete Empfehlungen 
formuliert. 

Inhalt des Projektes: 

Das Daphne - Projekt „Bessere Betreuung und Schutz von Opfern des Menschen-
handels“ wurde unter der Leitung des Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) in 
Frankreich gemeinsam mit der IOM - Brüssel, den NRO Payoke und Pag - Asa in 
Belgien, der Association On the Road, Differenza Donna und dem Servizio Pastorale 
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Migranti - Caritas in Italien durchgeführt.  

Im Rahmen des Projektes wurde das Handbuch „Menschenhandel – Leitfaden für die 
Unterstützung und Betreuung von Opfern“ (erhältlich in FR, EN, IT, DE) und die 
Broschüre „Perspectives on Trafficking in Human Beings“ (erhältlich in FR, EN, IT) 
veröffentlicht.  

Menschenhandel – Leitfaden für die Unterstützung und Betreuung von Opfern 

In Kapitel 1 werden die Formen des Erstkontaktes mit Opfern von Menschenhandel 
dargestellt und Beispiele von „best practice“ zu den einzelnen Fällen beschrieben. Der 
Erstkontakt kann über gebührenfreie Telefonnummern (z. B. Italien), eine Polizeidienst-
stelle, nicht spezialisierte Institutionen, wie Krankenhäuser, soziale Einrichtungen und 
Organisationen, Streetworkerteams usw. erfolgen. Der Kontakt zwischen Opfern und 
spezialisierten NRO kommt entweder durch direkte Hinweise von Privatpersonen, oder 
durch die Vermittlung anderer Stellen zustande. Für das erste Gespräch zwischen NRO 
und Opfer muss die nationale Gesetzgebung des Ziellandes beachtet werden: Länder, in 
denen Opfer von Menschenhandel oder Sklaverei als solche per Gesetz anerkannt werden, 
werden die Gespräche gewöhnlich mit JuristInnen geführt; in Ländern, die über keine 
spezifische Gesetzgebung verfügen, ist die Anwesenheit von Juristinnen nicht 
erforderlich (z. B. „Drop in Center“).  

Kapitel 2 des Leitfadens geht auf die Betreuung von Opfern von Menschenhandel durch 
eine spezialisierte NRO ein. Im Zusammenhang mit der rechtlichen Betreuung wird die 
Rolle der spezialisierten NRO und des Opfers betrachtet. Hinsichtlich der sozialen 
Betreuung muss ein auf das Opfer individuell abgestimmtes Programm ausgearbeitet 
werden. Dabei sind die Art der Ausbeutung, das Herkunftsland, Alter und Geschlecht, die 
erlittenen Gewalttaten etc. zu berücksichtigen. Anhand der Arbeit von „On the Road“ in 
Italien werden mögliche Vorgehensweisen bei der Integration von Opfern von 
Menschenhandel durch eine Ausbildung im Aufenthaltsland vorgestellt. Darüber hinaus 
zeigt das Beispiel der Arbeit des Uffizio Pastoral Migranti in Italien die konkrete 
Umsetzung der Finanzierung einer praktischen Ausbildung. In Hinsicht auf die Reinte-
gration von Opfern des Menschenhandels werden die weltweit von der IOM durchge-
führten Programme als „best practice“ vorgestellt. Die soziale Betreuung umfasst auch 
die Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten für die Opfer in geschützten 
Wohnungen, spezialisierten Wohnheimen, Gastfamilien, Übergangswohnungen oder 
nicht-spezialiserten Wohnheimen. Im Anschluss wird auf die Zusammenarbeit zwischen 
NRO, Ärzten, Psychologen und Opfern bei der ärztlichen und psychologischen Betreuung 
eingegangen. Das Kapitel schließt mit allgemeinen Überlegungen zu Kooperation und 
Informationsaustausch zwischen Mitarbeitern staatlicher und nichtstaatlicher Einrich-
tungen, die sich mit der Sozialarbeit und der Rechtshilfe befassen.  

Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, die gesetzlichen Maßnahmen der 
einzelnen Länder gegen den Straftatbestand Menschenhandel, um eine landesweite 
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Koordination der Behörden und eine multidisziplinäre Zusammenarbeit zu ergänzen. 
Dem Beispiel der belgischen Bundespolizei folgend, wird der Aufbau von spezialisierten 
Polizeieinheiten nahegelegt, die Schulungsprogramme für Polizeibeamte entwickeln. 
Eine zentrale Koordinierungsstelle soll demnach u. a. für die Koordination der 
strafrechtlichen Ermittlungen zuständig sein. Es empfiehlt sich, in den einzelnen 
Staatsanwaltschaften Spezialisten für den Bereich Menschenhandel auszubilden sowie 
eine spezialisierte Generalstaatsanwaltschaft einzurichten. Des Weiteren wird zur 
Gründung einer unabhängigen nationalen Institution, nach dem Vorbild der 
niederländischen National Rapporteur und dem belgischen Zentrum für 
Chancengleichheit und Kampf gegen den Rassismus, geraten. Darüber hinaus sollen sich 
die Mitgliedsstaaten der EU dazu verpflichten, nationale Aktionspläne für die 
Bekämpfung von Menschenhandel auszuarbeiten und umzusetzen. Als Beispiel wird der 
Aktionsplan genannt, der von der Nationalen Abteilung für Verbrechensbekämpfung 
1997 in Schweden vorgelegt wurde. Für einen multidisziplinären Lösungsansatz werden 
Beispiele aus Italien (Komitee für nationale Koordination, Regionale Beobachtungsstelle 
für Menschenhandel und Prostitution) und Deutschland (Berliner Fachkommission 
Frauenhandel, Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im 
Migrationsprozess e. V. (KOK e. V.) herangezogen. Des Weiteren sollte beachtet 
werden, dass eine wirksame Zusammenarbeit auch in den Bereichen Kontrolle und 
Entwicklung der Methoden bei der Bekämpfung des Menschenhandels, Schutz der 
Menschenrechte, Opfererkennung, etc. eine wichtige Rolle spielen.  

Der Leitfaden schließt mit einer Adressenliste von NRO in Deutschland, Österreich, 
Belgien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Portugal und Spanien.  

„Perspectives on trafficking in human beings“  

Teil 1 der Broschüre beschreibt den Menschenhandelsprozess und belegt die einzelnen 
Phasen mit Fallbeispielen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die unter-
schiedlichen Strukturen der Menschenhändlerringe eingegangen und zwischen strikt 
hierarchisch und flexibel bzw. lose strukturierten Netzwerken unterschieden. Darüber 
hinaus wird auf die Formen der Ausbeutung in den Zielländern eingegangen. Bei 
Betrachtung der sexuellen Ausbeutung wird darauf hingewiesen, dass diese, abhängig 
vom kulturellen Hintergrund des Opfers, unterschiedliche Formen annehmen kann. 
Demnach stehen Frauen in Menschenhändlerringen aus Osteuropa unter ständiger 
Überwachung im Gegensatz zu Frauen afrikanischer Herkunft, die selten einer strengen 
Überwachung unterstellt sind. Im Falle der wirtschaftlichen Ausbeutung wird zwischen 
häuslicher Sklaverei, Ausbeuterbetrieben (z. B. im Textilsektor), Ausbeutung in der 
Gastronomie, Betteln, Hausieren und Ausbeutung im Sport unterschieden.  

Teil 2 der Broschüre geht auf die unterschiedlichen Definitionen von Menschenhandel 
ein. Erwähnung finden das Palermo-Protokoll, der Rahmenbeschluss der Europäischen 
Kommission vom Dezember 2000 zur Bekämpfung des Menschenhandels und die 
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sexuelle Ausbeutung von Kindern, das Europol-Abkommen von 1995, die OSZE, die 
IOM und der gemeinsam von der Global Alliance Against Trafficking in Women, der 
International Human Rights Law Group und der Foundation Against Trafficking Women 
erarbeiteten Definition.  

Teil 3 der Broschüre beschreibt die Möglichkeiten der Prävention in den Ursprungs-
ländern. In diesem Zusammenhang werden die Informationskampagnen als wichtiges 
Instrument für die Aufklärung der potentiellen Migranten über die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen im Zielland betrachtet. Da insbesondere Frauen Opfer von 
Menschenhandel werden, müssen in den Herkunftsländern Strategien zur Förderung der 
Gleichberechtigung auf nationaler Ebene und Projekte entwickelt werden, die die 
berufliche Ausbildung oder Mikrofinanzierungsprojekte fördern. 

Teil 4 der Broschüre stellt die strafrechtliche Verfolgung von Menschenhändlern in 
Belgien, Italien und Österreich dar.  

Teil 5 der Broschüre geht auf die Opferschutzprogramme in Belgien und Italien ein. Für 
Belgien werden die Bedingungen und die einzelnen Schritte zum Erhalt einer 
Aufenthaltserlaubnis, einer Arbeitserlaubnis und von Sozialhilfe beschrieben. In Italien 
wird auf Artikel 18 hingewiesen und die Bedingungen, unter welchen eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt wird. Darüber hinaus wird auf die freiwillige Rückkehr eines Opfer und 
die Reintegration im Heimatland eingegangen. Nach dem Palermo-Protokoll sind alle 
Unterzeichnerstaaten dazu verpflichtet, die Rückkehr eines Opfers ohne Verzögerung zu 
akzeptieren und zu vereinfachen. Da Opfer von Menschenhandel nur selten über eigene 
Ressourcen verfügen, sollte der Heimatstaat das Opfer bei der Reintegration finanziell 
unterstützen. In diesem Zusammenhang wird das REAG- Programm (Reintegration and 
Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany) der IOM näher erläutert. 

Teil 6 stellt die EU- Initiativen DAPHNE und STOP zur Bekämpfung des Menschen-
handels vor. Die Broschüre schließt mit der Empfehlung, einen multidisziplinären Ansatz 
und die behördenübergreifende Kooperation zu fördern und plädiert für eine Erhöhung 
der Strafen für Menschenhandel. 

Neben den beiden Publikationen wurde eine Website aufgebaut, die jedoch unter dem im 
Projekt angegeben Link nicht mehr verfügbar ist. Stattdessen ist der folgende Link 
aktuell: http://victimsoftrafficking.esclavagemoderne.org.  

Außerdem wurde ein Video zu den Methoden der Opferhilfe in englischer Sprache mit 
französischen Untertiteln produziert. Eine Sensibilisierungskampagne sollte sich sowohl 
an Frauen in Ursprungsländern, als auch an die männlichen Klienten in den Zielländern 
richten.  

http://victimsoftrafficking.esclavagemoderne.org
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Literatur: 

• Comité Contre l'Esclavage Moderne (2002). Menschenhandel: Leitfaden für die 
Unterstützung und Betreuung von Opfern. Paris.  
Verfügbar unter: http://victimsoftrafficking.esclavagemoderne.org/pdf/ 
Guide_DAPHNE_DE.pdf, Online Zugriff am: 16. 06. 2009.  

• Comité Contre l'Esclavage Moderne (2003). Final Report: Towards improved 
assistance and protection for victims of trafficking in human beings. Paris.  
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
2000_017/01_en_final_report_2000_017.pdf, Online Zugriff am: 16. 06. 2009. 

• Comité Contre l'Esclavage Moderne. (2003). Perspectives on Trafficking in Human 
Beings. Paris.  
Verfügbar unter: http://www.esclavagemoderne.org/publications.php?position=2, 
Online Zugriff am: 16. 06. 2009. 
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Projekt: 2000-265-WC 

Titel:  

Identifying the Health Needs of Trafficked Women and Adolescents - Ethical 
Guidelines for Interviewing Women Victims of Trafficking 

Projektlaufzeit: 2001 bis 2003 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
London School of Hygiene and Tropical Medicine 

Land: GB Beteiligte Länder: IT, NL, AL 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Inhalt des Projektes war es, Daten von weiblichen Opfern des Menschenhandels, 
Ausbeutern, Dienstleistungsanbietern und den Personen zu sammeln, die in Herkunfts- 
und Zielländern mit bzw. für weibliche Opfer des Menschenhandels arbeiten. Ziel war 
dabei die gesundheitlichen Bedürfnisse von Frauen und Jugendlichen Opfern des 
Menschenhandels zu identifizieren und die verfügbaren Dienstleistungen für diesen 
Personenkreis genauer zu untersuchen.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Programm: 

DAPHNE 

2000 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
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Inhalt des Projektes: 

Das Manual „WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked 
Women“ ist eine WHO Empfehlung zur sicheren und ethischen Befragung von 
weiblichen Opfern des Menschenhandels. Die Empfehlungen bestehen aus zehn 
Standard-Leitlinien für die Befragung von Frauen, die zum Zeitpunkt der Befragung 
entweder aktuell Opfer von Menschenhandel sind oder dies in der Vergangenheit waren. 

Die zehn Leitsätze werden in der Studie zunächst aufgelistet:  

1. Richte keinen Schaden an. 

Behandle jede Frau und die Situation so, als ob das Potenzial für Schaden extrem 
hoch ist, bis das Gegenteil bewiesen werden kann. Führe keine Befragung durch, 
die sich auf kurze oder lange Sicht schädlich für die Situation der Frau erweisen 
könnte.   

2. Sei mit dem Phänomenbereich vertraut und schätze die Risiken ein. 

Lerne über die Risiken des Menschenhandels und setzte dich vor einer Befragung 
gründlich mit dem Fall des Opfers auseinander. 

3. Bereite Informationsmaterial zur eventuellen Überweisung vor – Mache keine 
Versprechen, die nicht eingehalten werden können 

Bereite dich darauf vor, dem Opfer Informationen über angemessenen Rechts-
beistand, medizinische Versorgung, Unterbringungsmöglichkeiten und soziale 
Hilfsleistungen und Hilfsmaßnahmen in seiner Muttersprache und der 
Landessprache (falls benötigt) zukommen zu lassen und überweise das Opfer, falls 
gewünscht, an eine solche Stelle weiter. 

4. Wähle Übersetzer und Mitarbeiter sorgfältig aus und bereite sie angemessen vor. 

Wäge die Risiken und Vorteile eines Übersetzers, eines Mitarbeiters und anderer 
Personen bei der Befragung sorgfältig ab und entwickle angemessene Auswahl-
kriterien und Schulungen. 

5. Gewährleiste Anonymität und Vertraulichkeit. 

Schütze die Identität und die vertraulichen Informationen des Befragten durch den 
gesamten Befragungs-Prozess hindurch – vom ersten Kontakt bis zum Zeitpunkt an 
dem Details über den Fall öffentlich gemacht werden.   

6. Erlange einen informierten Konsens. 

Stelle sicher dass die Befragte zu jeder Zeit den Inhalt und den Sinn der Befragung 
versteht. Dazu gehört, dass dem Opfer erklärt wird, wozu die Informationen 
gebraucht werden und das es über seine Rechte informiert wird (das Recht auf 
Fragen nicht antworten zu müssen, die Befragung zu jedem Zeitpunkt zu 
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unterbrechen und ggf. restriktiv über die gegebenen Informationen verfügen zu 
können).  

7. Höre jeder Frau zu und respektiere ihre eigene Beurteilung der Situation bezüglich 
der Risiken, die sie für ihre Sicherheit sieht.  

Erkenne dass jede Frau unterschiedliche Sorgen hat und dass ihre Sicht auf die 
Dinge nicht unbedingt mit denen von anderen Personen übereinstimmen muss. 

8. Vermeide unter allen Umständen eine Sekundärviktimisierung.  

Stelle keine Fragen welche eine emotional aufgeladene Antwort provozieren sollen. 
Sei vorbereitet auf die Verzweiflung der Frau angemessen zu reagieren und hebe ihre 
Stärken hervor. 

9. Sei auf ein sofortiges Eingreifen vorbereitet. 

Sei vorbereitet augenblicklich reagieren zu können wenn eine Frau behauptet dass 
sie sich in unmittelbarer Gefahr befindet. 

10. Benutze die gesammelten Informationen sinnvoll. 

Nutze die Informationen auf die Art, dass sie der jeweiligen Frau helfen oder zur  
Entwicklung von „good policies“ und Interventionen genutzt werden, welche 
generell weiblichen Opfern des Menschenhandels zu Gute kommen. 

 

Im Anschluss wird genauer auf die Bedeutung der einzelnen Leitlinien eingegangen, 
indem Risiken und weitere Empfehlungen beschrieben werden. Zusätzlich werden 
Beispiele und Tipps für die Befragung von weiblichen Opfern des Menschenhandels 
gegeben.  

Literatur: 

• Zimmerman, C. & Watts, C. (2003). WHO Ethical and Safety Recommendations for 
Interviewing Trafficked Women. United Kingdom.  
Verfügbar unter: http://www.who.int/gender/documents/en/final%20 
recommendations%2023%20oct.pdf,, Online Zugriff am: 20. 09. 2009. 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/gender/documents/en/final%20recommendations%2023%20oct.pdf
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Projekt: 2001-010-W 

Titel:  

Integration issues for Victims of Forced Labour (Including Forced Prostitution) and 
Human Traffic 

Projektlaufzeit: 2001 bis 2003 

Projektverantwortung / Antragsteller:  

NOVIB 

Land: NL Beteiligte Länder: GB 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Bildung / Ausbildung von Opfern 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Rückführung der Opfer des MH 

 Aus- und Fortbildung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Programm: 

DAPHNE 

2001 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 
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Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt behandelte die rechtliche Situation von Opfern bzw. Überlebenden der 
Zwangsprostitution und des Frauenhandels in Belgien, Deutschland, Italien, den 
Niederlanden, Spanien und Großbritannien. Ziel des Projektes war die Schaffung eines 
informellen Netzwerkes zwischen NRO, die im Bereich Menschenhandel arbeiten sowie 
die Entwicklung eines kohärenten Ansatzes zur (Re-)Integration in Ziel-, Transit- und 
Heimatländern. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Bei dem Projekt handelte es sich um ein Kooperationsprojekt der NOVIB / OXFAM 
Netherlands, Humanitas (NL) und Change und Oxfam - GB (GB). Im Vordergrund steht 
die rechtliche Situation von Opfern bzw. Überlebenden der Zwangsprostitution und des 
Frauenhandels in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien und 
Großbritannien. Ziel des Projektes war die Schaffung eines informellen Netzwerkes 
zwischen NRO, die im Bereich Menschenhandel arbeiten und einen kohärenten Ansatz 
zur (Re-) Integration in Ziel-, Transit- und Heimatländern zu entwickeln.  

Resultat des Projektes sind zwei aufeinander aufbauende Studien. In „Provisions for 
Victims of Trafficking in Bonded Sexual Labour, i. e. Prostitution“ werden die be-
stehenden gesetzlichen und politischen Bestimmungen zu Opferschutz und - hilfe auf 
internationaler, europäischer und nationaler Ebene dargestellt. Die Studie „Good 
practices on (Re-)Integration of Victims of Trafficking in Human Beings in six 
European Countries“, bietet einen Überblick über die „best practices“ im Bereich der 
Integration und Reintegration in den sechs europäischen Ländern. 

 

„Provisions for Victims of Trafficking in Bonded Sexual Labour, i.e. Prostitution“  

Kapitel 1 geht auf die internationalen und europäischen Bestimmungen in Bezug auf 
Menschenhandel allgemein und im Besonderen auf den Status der Opfer (Opferschutz, 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis etc.) ein. Genannt und erläutert werden in diesem 
Zusammenhang folgende Institutionen: das Palermo-Protokoll, die EU, der Europarat, 
die OSZE, der ODIHR, Europol, Eurojust und The European Forum on Prevention of 
Organised Crime. Hinsichtlich des Palermo-Protokolls wird der Opferschutz als zu 
wenig umfassend kritisiert. 

In Kapitel 2 wird die methodische Vorgehensweise in der Studie dargelegt. Es wird auf 
die definitorischen Unterschiede zwischen Menschenhandel und Schleusung und die 
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fehlende einheitliche Definition von Menschenhandel in europäischen Ländern ein-
gegangen. Ausgehend von der Definition des Menschenhandels im Palermo-Protokoll, 
beschränkt sich die Studie auf weibliche Opfer von Menschenhandel über 18 Jahre. Des 
Weiteren geht das Kapitel auf die Bedeutung von Opferschutzprogrammen ein und die 
Notwendigkeit, den Opfern von Menschenhandel den Zugang zu Erwerbsarbeit und 
Bildung zu gewähren. Darüber hinaus wird die Rolle der Polizei, der NRO und des 
Staates mit Hinblick auf den Opferschutz näher beleuchtet. Das Kapitel endet mit einer 
tabellarischen Aufstellung der Bestimmungen zum Opferschutz in Belgien, Deutschland, 
Italien, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien. 

In Kapitel 3 werden die jeweiligen Bestimmungen zu Opferhilfe und Opferschutz für 
Belgien, Deutschland, Italien und die Niederlande behandelt. Dabei wird zunächst auf die 
Gesetzgebung und die Schritte eingegangen, die eingeleitet werden, wenn ein Opfer von 
Menschenhandel als solches identifiziert wurde. Daran schließt die Beschreibung der 
Bestimmungen und der Möglichkeiten, die sich für Menschenhandelsopfer während und 
nach der Prozessphase ergeben: sozialer und rechtlicher Beistand und das Recht des 
Opfers auf Bildung und Arbeit. Abschließend werden für die genannten Länder die 
Zukunftsperspektiven für die Opfer während und nach einem Strafprozess beschrieben. 
Mit der Ausnahme von Spanien, endet jedes Länderbeispiel mit einer Bestandsaufnahme 
der umgesetzten Praktiken von Opferschutz und Opferhilfe.  

Zusammenfassend ist festzuhalten: 

• Artikel 18 des Migrationsgesetzes in Italien 

• In Belgien haben Opfer, die an einem behördenübergreifenden Opferschutz- und 
Opferhilfeprogramm teilnehmen, das Recht, für unterschiedliche Zeiträume in 
Belgien zu bleiben. 

• In den Niederlanden haben Opfer mit legalem Status nicht die Möglichkeit, einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. 

• Deutschland und Spanien gewähren Opferschutz und Opferhilfe, wenn das 
Opfer zu einer Aussage gegen den Täter bereit ist. 

• Großbritannien verfügt weder über eine gesetzliche Festlegung zur Bekämpfung 
des Menschenhandels, noch wird den Opfern von Menschenhandel ein legaler 
Status nach deren Identifikation als solche verliehen. 

Kapitel 4 stellt zunächst das Recht auf Rückkehr auf internationaler und europäischer 
Ebene wie es von den VN, dem Europarat und der OSZE festgelegt wurden, vor. Im 
Anschluss werden die Maßnahmen und Programme der VN, der EU, dem Europarat, den 
einzelnen Staaten, der IOM und NRO für die Unterstützung von Opfern bei der Heimkehr 
dargestellt.  
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In der Schlussfolgerung des Berichts werden die positiven und negativen Aspekte der 
nationalen Gesetzgebung hinsichtlich des Opferschutzes und der Opferhilfe genannt.  

Der umfangreiche Anhang stellt in Auszügen die rechtlichen Bestimmungen der 
einzelnen Länder in Bezug auf Menschenhandel und Opferschutz und Opferilfe dar. 

Good practices on (Re)Integration of Victims of Trafficking in Human Beings in 
Six European Countries 

Ausgehend von der im ersten Teil wiedergegebenen Studie zu den rechtlichen 
Grundlagen für Menschenhandelsopfer in den sechs europäischen Ländern, baut der 
folgende Text auf diesen Erkenntnissen auf und identifiziert vor diesem Hintergrund die 
„best practices“ von Integration und Reintegration von Menschenhandelsopfern in 
verschiedenen Organisationen dieser Länder. Der Fokus lag dabei auf der praktischen 
Arbeit der Organisationen, wobei Themen wie Gesundheitsversorgung, Unterbringung, 
Bildung, Fachausbildung, Beschäftigung und Reintegration besonders hervorgehoben 
wurden:  

Kapitel 1 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Studie. Dazu wurden 
staatliche und nicht-staatliche Organisationen zu den direkten Diensten und Aktivitäten, 
die für die Integration und Reintegration von Opfern von Menschenhandel bereitgestellt 
werden, befragt.  

In Kapitel 2 werden die Definition des Integrationsprozesses und von „empowerment“- 
Befähigung, wie sie vom European Council on Refugees and Exiles (ECRE) festgelegt 
wurde, dargestellt. Daran anschließend wird auf die den Integrationsprozess beein-
flussenden Faktoren eingegangen: die gesetzlichen Bestimmungen des Gastlandes 
hinsichtlich Menschenhandel und Opferschutz, eine tolerante Gesellschaft, zivil-
gesellschaftliche Gruppen und die Medien des Gastlandes.  

Im Anschluss werden die Dienste, die Menschenhandelsopfern zur Verfügung stehen 
dargestellt. Zu den Diensten und Institutionen vor dem Prozess der Integration gehören 
die „Streetworker“, oft ehemalige Menschenhandelsopfer, die neuen Opfern bei der 
Integration helfen, Stellen, die die kulturelle Vermittlung übernehmen, sog. „drop-in 
Center“ und Übersetzungsdienste. Zum Thema der gesundheitlichen Versorgung wird 
nach einer Auflistung der Folgeschäden von Opfern des Menschenhandels auf die 
gesundheitlichen Dienste für Frauen, die in der Prostitution leben, grundlegende 
Gesundheitsdienste, Drogentherapie, Aufklärungsseminare, Familienplanung, Unter-
stützung in Krisen, Workshops für Selbstachtung und Befähigung, psychologische 
Unterstützung während des Verhandlungsprozesses, Selbsthilfegruppen und Beratung 
eingegangen.  

Im Hinblick auf die Unterstützung bei der Unterbringung von Opfern, wird auf 
Programme der dezentralisierten Unterbringung, Notunterkünfte, Spezialunterkünfte, 
Übergangswohnungen, Gastfamilien und die Unterstützung für das unabhängige 
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Wohnen hingewiesen. Im Rahmen der Fachausbildung werden „on the job training“ und 
speziell an Frauen gerichtete Berufsbildungsprogramme durchgeführt. Auch für den 
Zugang zum Arbeitsmarkt werden Opfer von Menschenhandel durch „work pools“ und 
beim Aufbau von Einzelhandelsgenossenschaften unterstützt. Darüber hinaus werden 
Arbeitgeber über die Bedingungen bei der Einstellung von ehemaligen Menschenhandels-
opfern informiert.  

In Kapitel 3 werden die bestehenden Dienste und Aktivitäten vorgestellt, die weiblichen 
Menschenhandelsopfern die Integration in Belgien, Deutschland, Italien, den Nieder-
landen, Spanien und Großbritannien erleichtern sollen. Der Fokus liegt dabei auf der 
Bereitstellung von Diensten in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Unterbringung, 
Bildung, Fachausbildung, Beschäftigung und Reintegration. Am Ende jeder Sektion 
werden „good practice“ Beispiele sowie die Schwierigkeiten in jedem der sechs Bereiche 
genannt. Jede Länderstudie schließt mit der Nennung von laufenden Initiativen in den 
Gastländern, die die Rückkehr und die Reintegration im Heimatland unterstützen.  

In Kapitel 4 wird der Reintegrationsprozess behandelt. Nach einer Definition des 
Reintegrationsprozesses werden die Faktoren genannt, die den Reintegrationsprozess 
beeinflussen: die Regierung des Heimatlandes, die Bedingungen der Rückkehr, die 
ökonomischen Bedingungen im Heimatland, die Familienstruktur, die Gesellschaft und 
eine mögliche Stigmatisierung und der gesundheitliche Zustand des Opfers. Auch wird 
auf die Formen der Opferhilfe für die Reintegration eingegangen und es werden für 
bestimmte Bereiche spezialisierte NRO genannt. Zunächst müssen die Opfer über die 
Möglichkeiten der Unterstützung bei der Reintegration im Heimatland informiert werden. 
Im Rahmen der Vorbereitung für die Heimkehr wird die Situation jedes Opfers als 
Individuum und im Zusammenhang mit der Situation im Heimatland analysiert. 
Außerdem gibt es Hilfe bei der Vorbereitung im Gastland und der Nachbereitung im 
Heimatland. Die Arbeit von Organisationen, die eine Gesundheitsversorgung bieten, 
informieren Betroffene über Geschlechtskrankheiten und medizinische Behandlung, 
bieten Programme für HIV- infizierte Opfer, psychologische Unterstützung, 
Selbsthilfegruppen, ethno-kulturelle Therapien, Familienberatung, Selbsthilfegruppen für 
Frauen, die in der Prostitution arbeiten. Im Bereich der Unterbringung werden Name und 
Ort von NRO (La Strada, International Catholic Migration Committee (ICMC), IOM, 
OSZE) genannt, die Schutzunterkünfte für heimkehrende Opfer bieten. Neben der 
Möglichkeit Anleihen oder Kredite bei NRO in den Heimatländern aufzunehmen, können 
in wenigen Fällen auch NRO für anfallende Kosten aufkommen. Die Möglichkeit für eine 
Fachausbildung wird in manchen Ländern durch die Partnerschaft zwischen NRO 
(International Research and Exchange Board (IREX), ICMC und Winrock International 
bzw. Women for Women Centres) und privaten Berufsschulen ermöglicht. Außerdem 
werden Business -, Computer -, Büroleitungs- und Touristenführerkurse angeboten. Auch 
Ausbildungen im handwerklichen oder industriellen Bereich werden von NRO 
angeboten. Beim Zugang zum Arbeitsmarkt sind NRO behilflich, durch Informationen zu 
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Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsagenturen. Außerdem bieten sie Hilfe beim Aufbau 
von kleinen Unternehmen und Geschäften. Die Nachbetreuung ist bei der Reintegration 
sehr schwierig, dennoch gibt es die Möglichkeit für die Opfer über Telefonhotlines 
weiterhin Hilfe zu bekommen. Des Weiteren gibt es Organisationen, die lokalen NRO, 
Sozialarbeitern und Dienstleistern effektive Maßnahmen für die Reintegration von 
Opfern des Menschenhandels beibringen. Für Mitarbeiter von Polizei und NRO werden 
Seminare u. a. zur psychologischen Betreuung angeboten. Das Kapitel schließt mit der 
Erörterung der Probleme, die die rechtliche Situation, die Gesundheitsversorgung, die 
Unterbringung, die Fachausbildung und Nachbetreuung im Heimatland mit sich bringt.  

Kapitel 5 gibt die Ergebnisse eines zweitägigen internationalen Seminars wieder, das 
zum Abschluss beider Studien und unter der Teilnahme von 20 Vertretern der befragten 
NRO, abgehalten wurde. Ziel des Seminars war die Erfahrung von Organisationen in 
den sechs Ländern zusammenzutragen. Inhaltlich wurden die nationalen rechtlichen 
Grundlagen und die „best practice“ Beispiele aus den Bereichen Gesundheitsversorgung, 
Unterbringung, Bildung, Fachausbildung und Reintegration diskutiert. Eine über-
greifende Empfehlung des Seminars war, dass jede Opferhilfe die Befähigung der Opfer 
unterstützen sollte. In der Schlussfolgerung der Studie werden Vorschläge präsentiert, 
die in den untersuchten Bereichen zu einer Verbesserung von Opferschutz und 
Opferhilfe führen können.  

Im Anhang finden sich die Adressen der befragten Organisationen der sechs Länder. 

Literatur: 

• NOVIB (2003). Final Report: (re)integration of victims of trafficking in persons from 
an empowerment perspective: analysis of good practices and development of new 
models. Den Haag.  
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
2001_010/01_final_report_novib_2001_010.pdf, Online Zugriff am: 07. 08. 2009. 

• Talens, C. & Landman, C. (2003). Good Practices on (Re)Integration of Victims of 
Trafficking in Human Beings in Six European Countries. Amsterdam. 
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
2001_010/int_reintegration_of_victims_of_trafficking_good_practices_2003.pdf,  
Online Zugriff am: 22. 07. 2009. 

• van der Kleij, A. (2002). Provisions for Victims of Trafficking in Bonded Sexual 
Labour, i.e. Prostitution: in six European Countries (Belgium, Germany, Italy, the 
Netherlands, Spain and the United Kingdom). Amsterdam.  
Verfügbar unter: http://lastradainternational.org/?main=documentation& 
document=1338, Online Zugriff am: 20. 09. 2009. 
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Projekt: 2001-021-W 

Titel:  

Femmigration 2 - Legal Agenda Online for Migrant Prostitutes and Trafficked 
Women 

Projektlaufzeit: 2001  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder: NL, IT, AT, FR, FI, ES 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Opferentschädigung 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Strafverfahren 

 Prävention 

 

Programm: 

DAPHNE 

2001 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 
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(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Websites 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielt auf eine Verbesserung der Beratungsqualität und Präventionsarbeit 
der Hilfsorganisationen und Beratungsstellen in den Herkunfts-, Transit- und 
Zielländern ab. Zu diesem Zweck wurde die Internetseite www.femmigration.net 
erstellt, die in leicht verständlicher Form Informationen über die rechtlichen und 
tatsächlichen Bedingungen, welche Migrantinnen und (potentiell) von 
Menschenhandel betroffene Frauen in den Hauptzielländern des Frauenhandels in der 
EU vorfinden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

• Erstellung eines Fragebogens 

• Erstellung einer Website mit Informationen zu „Migration“, „Sexarbeit“, 
„Verbrechensopfer“, „Strafverfolgung“, „Sozialversicherung“ und 
„Nützlichen Adressen“.  

• Öffentlichkeitsarbeit: Verbreitung der Webadresse durch Visitenkarten 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt „FemMigration - Legal Agenda for Migrant Prostitutes and Trafficked 
Women on the Internet“ ist ein Kooperationsprojekt der LEFÖ, dem Comitato per I 
Diritti Delle Prostitute und der TAMPEP International Foundation, das unter der 
Leitung von Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. durchgeführt wurde. 
Das Projekt zielt auf eine Verbesserung der Beratungsqualität und Präventionsarbeit 
der Hilfsorganisationen und 

Beratungsstellen in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern. Zu diesem Zweck wurde 
die Internetseite www.FemMigration.net erstellt. Die Internetseite beinhaltet Informa-
tionen über rechtliche Bedingungen und klärt über die tatsächlichen Arbeits-
bedingungen von Migrantinnen und (potentiellen) weiblichen Opfern von Menschen-
handel in den Hauptzielländern des Frauenhandels in der EU auf. Darüber hinaus soll 
die Internetseite als europäische Informationsquelle dienen, die einen Rechtsvergleich 
und europäische Erkenntnisse für den Umgang mit Frauenhandel ermöglicht. Die 
Finanzierung für FemMigration wurde zwischen 2000 bis 2004 von der Europäischen 
Kommission für Justiz, Freiheit und Sicherheit innerhalb des DAPHNE - Programms 

http://www.FemMigration.net
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drei Mal bewilligt. Im Jahr 2004 wurde das Projekt nicht mehr verlängert woraufhin 
die Seite, um keine falschen und / oder alten Informationen zu verbreiten, aus dem 
Netz genommen wurde. Die aktuellen Inhalte der Website www.FemMigration.net 
haben mit Amnesty for Women e. V. und den Partnerorganisationen nichts zu tun. 

Im Laufe von FemMigration I (2001) wurde ein umfassender Fragebogen angefertigt, 
durch den Informationen zum rechtlichen Status von Sexarbeit in der jeweiligen 
nationalen Gesetzgebung, die Ausländergesetzgebung in Deutschland, die Stellung von 
Sexarbeiterinnen im Zivil-, Arbeits- und Strafrecht, die soziale Situation von 
Sexarbeiterinnen, die Sozialversicherung für Prostituierte, die Adressen von Hilfs-
organisationen und Gesundheitsdiensten und deren Dienste für migrierte 
Sexarbeiterinnen eingeholt wurden. Die Ergebnisse dieser Umfrage bildeten die 
Grundlage für die Inhalte, die auf der Internetseite präsentiert wurden. Zum Zeitpunkt 
von FemMigration I waren Informationen zu Deutschland, Österreich, Italien und den 
Niederlanden erhältlich. Für FemMigration II (2002) wurde der ausführliche 
Fragebogen sowie die bestehenden Angaben auf der Internetseite aktualisiert und neue 
Informationen über Frankreich, Finnland und Spanien hinzugefügt. In der Laufzeit von 
FemMigration III (2003) wurden vorhandene Daten erneut aktualisiert und durch 
Informationen zu Belgien, Großbritannien und Griechenland ergänzt. In 
FemMigration IV (2004) wurde die Website um Daten zu Irland, Portugal und 
Dänemark erweitert.    

Literatur: 
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Projekt: 2001-169-W 

Titel:  

Trafficked Women - Assistance to Victims through Reception Centres 

Projektlaufzeit:   

Projektverantwortung / Antragsteller:  
ASSC - Congregation of Adoring Sisters 

Land: ES Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Poster 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Trainingsmaterialien 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war es zum einen, die im Vorläuferprojekt erarbeiteten "best practice" 
Methoden zum Opferschutz und Opferhilfe weiterzuentwickeln, zum anderen die 
gewonnen Erkenntnisse innerhalb des Netzwerkes von Partnerorganisationen zu verteilen 
sowie regionale und internationale Tagungen zum Thema auszurichten. Die Ergebnisse 
sollen in Form eines Handbuchs, Postern und eines Abschlussberichts veröffentlicht 
werden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Programm: 

DAPHNE 

2001 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: 2001-211-WYC 

Titel:  

Schutz, Beratung und Pflege der Gewaltopfer und der Gewaltzeuge im Falle der 
Menschenhandel 

Projektlaufzeit: 2001 bis 2003 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Solidarity with women in distress - Solwodi e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder: FR, LU 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
(Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Opferentschädigung 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 

Programm: 

DAPHNE 

2001 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Forschung / Studie 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Durch Interviews wurden Informationen über die Verbreitung von Gewaltdelikten gegen 
Frauen, die juristische Verfolgung von Gewalt- und Menschenhandelsdelikten und den 
Umgang mit den Opfern eingeholt. Zusätzlich wurde der Weiterbildungsbedarf der 
interviewten PolizistInnen, StaatsanwältInnen, RichterInnen und MitarbeiterInnen von 
Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern erfragt. Ziel des Projekts war die Sensibili-
sierung aller beteiligten Stellen für das Problem der Gewalt an Frauen in allen Formen 
sowie die Förderung der transnationalen und interdisziplinären Zusammenarbeit von 
Polizei, Justiz und NRO bei Menschenhandelsfällen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

In einer Reihe von Interviews wurden Informationen zu Verbreitung von Gewaltdelikten 
gegen Frauen, der juristische Verfolgung von Gewalt- und Menschenhandelsdelikten 
und dem Umgang mit den Opfern eingeholt. Zusätzlich erfragt wurde der Weiter-
bildungsbedarf der interviewten PolizistInnen, StaatsanwältInnen, RichterInnen und 
Mitarbeiterinnen von Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern. Befragt wurden 20 
StaatsanwältInnen, 21 RichterInnen, 21 PolizistInnen und 19 Mitarbeiterinnen von 
Fachberatungsstellen in Deutschland, Frankreich und Luxemburg.  

Aufbauend auf dieser Befragung wurden Seminarkonzepte, die auf die Bedürfnisse der 
verschiedenen Länder und Berufsgruppen zugeschnitten waren, entworfen und eine 
Reihe von Konferenzen und Seminaren durchgeführt. 

Inhalt des Projektes: 

Bei vorliegendem Projekt handelt es sich um eine deutsch-französisch-luxemburgische 
Kooperation, die von der deutschen Organisation Solwodi e. V., der französischen 
Organisation „Le Nid“ und der luxemburgischen Organisation „Fondation Maison de la 
Porte ouverte“ (FMPO) im Rahmen des DAPHNE - Projektes durchgeführt wurde. 
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Das Resultat ist ein Handbuch, das sich an MitarbeiterInnen von Strafverfolgungs-
behörden und Fachberatungsstellen und politische Vertreter richtet. Die Bereiche 
„häusliche Gewalt“ und „Menschenhandel“ stehen im Mittelpunkt des Handbuches. 

Kapitel 1 des Handbuches geht nach einer Beschreibung der Arbeitsweise von Solwodi 
e. V.-Beratungsstellen bei der Betreuung von Opferzeuginnen auf die methodische 
Vorgehensweise bei der Datenerhebung des Projektes ein. Es handelt sich um eine 
Reihe von Interviews, die Informationen zu der Verbreitung von Gewaltdelikten gegen 
Frauen, zu der juristischen Verfolgung von Gewalt- und Menschenhandelsdelikten und 
zum Umgang mit Opfern lieferten. Auf dieser Grundlage werden die Problemfelder, die 
beim Schutz und der Betreuung von Opfern von Gewalt und Menschenhandel auftreten, 
lokalisiert.  

Kapitel 2 stellt die Ergebnisse der Befragung von MitarbeiterInnen von NRO, 
PolizistInnen und StaatsanwältInnen zur Einschätzung des Grades der Kooperation mit 
den anderen Berufsgruppen dar. Im Anschluss wird in einer theoretischen Abhandlung 
auf die Rolle der Frau in der Migrationsforschung, die kulturellen und Migrations-
hintergründe eingegangen. Es wird betont, dass Frauen häufiger strukturellen Zwängen 
unterliegen und daher viel geringere Handlungsspielräume als Männer haben. 
Außerdem erhöht die Beschränkung der legalen Zuwanderung die irreguläre 
Zuwanderung in Europa. Die in diesem Zusammenhang entstandenen für Europa 
spezifischen Migrationsformen sind die Heiratsmigration und die Arbeit von 
Migrantinnen ohne legalen Status im privaten Sektor. Im Anschluss wird die 
Migrationsentscheidung als Prozess, der eng mit den Push-und Pull-Faktoren der 
Herkunfts- bzw. Zielländern, aber auch mit der Familienstruktur und der 
Verantwortlichkeit für die Familie zusammen hängt, thematisiert. Es schließen sich 
Informationen zu den Hauptherkunftsländern (insbesondere MOE - Staaten) der 
Migrantinnen in Deutschland, Frankreich und Luxemburg an. Die Definition von 
Menschenhandel, wie sie von der IOM festgelegt wurde, wird dargestellt und erläutert. 
Nach der Beschreibung der Anwerbung durch meist inländische Mittelsmänner oder –
frauen und der Arbeits-und Lebensbedingungen in der Prostitution werden die 
wichtigsten internationalen Initiativen zur Bekämpfung des Menschenhandels genannt: 
Europol, Rahmenbeschlüsse der Europäischen Kommission 2000, DAPHNE- und 
STOP-Programm der EU, Zusatzprotokoll zur OK-Konvention der VN, Southeast 
European Cooperative Initiative (SECI) und Baltic Sea Task-Force on Organized Crime. 
Als Lösungsansatz wird vorgeschlagen, die Lebensverhältnisse in den Herkunftsländern 
durch Entwicklungsprojekte, die sich speziell an Frauen in diesen Ländern richten, zu 
verbessern. Der sich anschließende Beitrag widmet sich den Formen der häuslichen 
Gewalt und dem ihr innewohnenden Gewaltkreislauf. An die Beschreibung der 
Erfahrungen mit Gewalt in der Prostitution der Organisation „Le Nid“, schließt sich die 
Kritik an, dass von der französischen Justiz noch immer kein Zeugenschutz für Opfer 
von Gewalt übernommen wird (Stand: 2002). Es werden stichwortartig die Grundlagen 
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einer gemeinsamen Politik genannt, die Vorraussetzung für eine effektive transnationale 
Zusammenarbeit zwischen NRO, Vertretern von Justiz und Polizei ist. So wird u. a. 
gefordert, die Prostitution unter die Gewaltformen zu subsumieren.  

Der dritte Teil des Kapitels geht auf den Straftatbestand des Menschenhandels in 
Deutschland, Frankreich und Luxemburg ein. In Deutschland wird Menschenhandel als 
Kontrolldelikt bezeichnet, das meist durch die Kontrolle der Behörden in den Bordellen 
aufgedeckt wird. Aufgrund der zeitaufwendigen und personalintensiven Ermittlungs-
verfahren in Menschenhandelsprozessen werden häufig Strafprozesse auch durch sog. 
Prozessabsprachen oder Deals zwischen den beteiligten Prozessparteien beendet. Ist dies 
der Fall, wird dem Genugtuungsanspruch des Opfers damit nur selten Rechnung 
getragen und die zu beurteilende Tat wird aus der Sicht der Opfer zur bloßen 
Verhandlungssache degradiert. Es folgt eine ausführliche Beschreibung des Straftat-
bestandes für die Delikte Menschenhandel und schwerer Menschenhandel unter Angabe 
des jeweils relevanten Artikels im Strafgesetzbuch. Bei ersterem handelt es sich um ein 
Vergehen (Mindeststrafmaß unter einem Jahr, auch Geldstrafe ist möglich), bei 
letzterem um ein Verbrechen (Mindeststrafmaß: ein Jahr Freiheitsstrafe). Kann ein Fall 
von Menschenhandel nicht bewiesen werden, greift der Auffangtatbestand und es 
kommt zu einer Verurteilung wegen Ausbeutung der Prostitution oder der Zuhälterei. 
Im Einzelnen werden die Strafmaße der Delikte Menschenhandel, schwerer Menschen-
handel, Ausbeutung der Prostitution und Zuhälterei aufgeführt. Des Weiteren wird kurz 
auf die Norm des Menschenhandels gemäß § 180 des Strafgesetzbuches eingegangen, 
die dem Schutz der sexuellen Selbstbestimmung des Opfers dient. Im folgenden Teil des 
Kapitels wird auf die Rechte und Pflichten der Opfer von Menschenhandel als Zeugin 
und Nebenklägerin (unter Angabe der entsprechenden Artikel der Strafprozessordnung) 
eingegangen. Darüber hinaus werden die Schutz– und Unterstützungsmaßnahmen für 
Zeuginnen genannt und die Möglichkeiten, eine kompetente Betreuung zu gewähr-
leisten, bestmöglichen Schutz zu bieten und Maßnahmen zur Beseitigung ihres illegalen 
Status in Deutschland zu ergreifen. Für die Bereiche „Vernehmung“, „Kooperation“ und 
„Beratung bzw. Betreuung“ werden konkrete Hilfestellungen bei der Arbeit mit den 
Opfern gegeben. In Zusammenhang mit der Verhinderung des Menschenhandels, 
werden konkrete Forderungen formuliert, u. a. dass Freier sensibilisiert werden müssen 
und dass über das Aufenthaltsrecht der Opfer unabhängig von ihrer Bereitschaft im 
Strafverfahren mitzuwirken, entschieden werden sollte.  

Im Fall von Frankreich wird im Rahmen der Gesetzeslage auf die Begriffe Prostitution, 
Kundenwerbung und Zuhälterei und auf den Status der Freier eingegangen. Bezüglich 
der Zuhälterei wird in Auszügen das französische Strafgesetzbuch zitiert und die 
verschiedenen in Zusammenhang mit Zuhälterei stehenden Straftaten beschrieben. Des 
Weiteren wird auf das Menschenhandelsopfer als Zeugin eingegangen, ihre Pflichten, 
ihre Rechte und die Anonymität der Zeugenaussage, die nicht das verfahrensent-
scheidende Element für den Schuldspruch sein kann. Im Anschluss werden praktische 
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Schutz- und Begleitmaßnahmen seitens der Staatsanwaltschaft, des Untersuchungs-
richters und des Haftrichters genannt. In diesem Kontext ist das Fehlen eines besonderen 
Schutzstatus für Prostituierte zu erwähnen, die bei der Aufdeckung von Netzen 
kooperiert haben. Nach französischem Recht genießen sie keinerlei Vorzugsbehandlung 
wie z. B. die Regelung ihrer aufenthaltsrechtlichen Fragen bei Ausländerinnen ohne 
Aufenthaltserlaubnis. Im Anschluss wird auf die Bedingungen für eine Nebenklage und 
die Rechte der Nebenklägerin eingegangen.  

In Luxemburg stellt die Verfolgung von Menschenhandel und erzwungener Prostitution 
und der Schutz von Opferzeuginnen ein Problem dar. Aus Mangel an Beweisen kam es 
noch zu keiner Verurteilung (Stand: 2001) und die möglichen Zeuginnen (i. d. R. aus 
der Ukraine, Weißrussland, den baltischen Ländern, Afrika und der Karibik) gehen aus 
Angst nicht vor Gericht. Nach luxemburgischem Recht ist Prostitution verboten und 
alles, was zum Umfeld der Prostitution gehört. 

Kapitel 3 widmet sich dem Schutz und der Beratung von Gewalt- und Menschen-
handels-Opfern. Am Beispiel von deutschen Zeugenschutzprogrammen wird auf die 
Möglichkeiten des Opferschutzes eingegangen. Aufgenommen werden Zeugen und 
Zeuginnen, die in den Bereichen Terrorismus und Organisierte Kriminalität Aussagen 
sowohl über den Tathergang als auch über die Strukturen einer kriminellen Organisation 
machen können.  

Hinsichtlich der Aufnahmekriterien bestehen Unterschiede in den verschiedenen 
Bundesländern. Opferzeuginnen konnten häufig keine Strukturaussagen machen und 
wurden nur selten in Zeugenschutzprogramme aufgenommen. Daher wurde in 
Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und Vertretern von Fachberatungsstellen in der „Arbeitsgruppe Frauenhandel“ 
an einer Verbesserung der Situation der betroffenen Frauen gearbeitet und ein 
Kooperationskonzept erstellt. Der Grad der Umsetzung des Kooperationskonzeptes des 
Opferschutzes in den Bundesländern Rheinland Pfalz, Niedersachsen und Bayern wird 
beschreiben. In der Schlussbemerkung wird darauf hingewiesen, dass das Hauptproblem 
der Umsetzung des Kooperationskonzeptes in den fehlenden finanziellen und 
personellen Ressourcen liegt.  

Dasselbe Kapitel geht auf die allgemeinen Aspekte der Vernehmungssituation ein. Der 
Erstkontakt zwischen Opfer und Polizei kann durch eine freiwillige Aussage der Frau, 
im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung auf Menschenhandelsopfer oder im Zuge 
einer geplanten Razzia entstehen. Dabei wird auf die Doppelrolle der Frauen hinge-
wiesen, da sie Opfer im strafrechtlichen Sinn und Täterin bzw. Beschuldigte im 
ausländerrechtlichen Sinne sind. Die Vernehmung sollte nur von sensibilisierten und, im 
Falle von Sexualopfern, von gleichgeschlechtlichen Beamten durchgeführt werden, die 
über ein Mindestmaß an interkultureller Kompetenz verfügen. Das Versprechen von 
gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteilen gehört u. a. zu den verbotenen Vernehmungs-
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methoden. In Hinsicht auf die Schutzmaßnahme ist grundsätzlich von einer delikt-
immanenten Gefährdung der Opferzeugin auszugehen und daher ist der Schutz vor, 
während und nach Vernehmungs-, Orts- und Gerichtsterminen zu gewährleisten. Mit 
Hinblick auf die psychosozialen Aspekte bei der Vernehmung von Menschenhandels-
opfern besteht die Problematik darin, dass die üblichen Anforderungen wie präzise, 
lückenlose, detaillierte Darstellung von Sachverhalten, die zur Glaubwürdigkeit der 
Zeugin beitragen, nicht gegeben sind.  

Im Anschluss werden die juristischen Aspekte der polizeilichen und staatsanwaltlichen 
Vernehmung und den entsprechenden Ablauf der Vernehmung genannt. Daran 
anschließend wird auf die Opferschutzregeln bei der richterlichen Vernehmung und die 
Vorraussetzungen einer Videovernehmung unter Nennung der entsprechenden Artikel in 
der Strafprozessordnung eingegangen. Ebenso werden die Grundsätze einer Zeuginnen-
befragung im Prozess genannt: unter anderem gilt, dass die Vernehmung nie ohne 
Nebenklagevertreterin erfolgen und vorübergehend die Entfernung des Angeklagten 
angeordnet werden sollte.  

Der dritte Teil des Kapitels befasst sich eingehend mit der Kooperation zwischen Fach-
beratungsstellen und Strafverfolgungsbehörden bei Schutz und Betreuung von 
Opferzeuginnen. Dabei wird auf die Wege der Kontaktaufnahme zwischen Opfer und 
Polizei sowie auf die konkrete Kooperation zwischen Fachberatungsstellen und Polizei 
eingegangen. Eine Einbeziehung der Fachberatungsstelle zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verfahrens wird aus Sicht der Fachberater als sehr sinnvoll erachtet, da sich ein 
vertrauliches Gespräch zwischen potentieller Zeugin und Beraterin positiv auf die 
Aussage- und Kooperationsbereitschaft der Frau auswirken kann. So kann eine 
Beraterin an der Razzia selbst teilnehmen, bei der Vorbereitung einer Razzia mitwirken 
oder aber von der geplanten Razzia in Kenntnis gesetzt werden ohne daran 
teilzunehmen und direkt im Anschluss Kontakt mit potentiellen Zeuginnen aufnehmen. 
In vielen Fällen jedoch werden Beraterinnen erst sehr spät von der Polizei 
hinzugezogen, d. h. nach der Vernehmung oder wenn die Frauen sich schon in 
Abschiebehaft befinden. Diese Praxis wird kritisiert, da sie weder zur Stabilisierung des 
Opfers führt noch einen angemessenen Zeitrahmen für eine entsprechende Vorbereitung 
der Fachberatungsstelle bietet.  

In sehr seltenen Fällen wenden sich die Opfer von Menschenhandel selbst an die 
Beratungsstelle. Gilt die Frau als potentielle Zeugin, kann mit Unterstützung der Polizei 
eine vierwöchige Duldung beim Ausländeramt erwirkt werden. In diesen Fällen kann 
die Einbeziehung einer „etablierten“ Zeugin als Co-Beraterin und Kulturmittlerin als 
vertrauensbildende Maßnahme sinnvoll sein. Gründe für den Verbleib der Opfer-
zeuginnen sind zum einen die Erreichbarkeit für Nachvermittlungen und zum anderen 
die fehlende adäquate psychosoziale Unterstützung in den meisten Herkunftsländern. 
Beim Erstgespräch zwischen Beraterin und Menschenhandelsopfer muss die Frau 
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darüber informiert werden, dass Prostitution in Deutschland nicht strafbar ist. Im 
Anschluss werden übersichtlich die Möglichkeiten, die sich der Fachberatungsstelle 
nach Abschluss der Erstgespräche bieten, dargestellt. Darüber hinaus wird auf die 
Möglichkeiten der Unterbringung der Opferzeugin, für die in erster Linie die 
Fachberatungsstelle zuständig ist, eingegangen. Sollte die Klientin längerfristig in einem 
anderen Frauenhaus und nicht in einem Solwodi-Schutzhaus untergebracht werden, 
muss die Aufgabenteilung zwischen Frauenhaus und Fachberatungsstelle deutlich 
formuliert werden. Das Frauenhaus ist für die Integration in ihrem neuen sozialen 
Umfeld zuständig, während Solwodi-Mitarbeiter als Ansprechpartner der Zeugen-
schützer und Rechtsanwälte fungieren. Im Anschluss werden die Kriterien genannt, 
anhand welcher Zeugenschützer entscheiden, ob eine Opferzeugin in ein Schutz-
programm aufgenommen werden kann. Ist eine Opferzeugin in ein Zeugenschutz-
programm aufgenommen worden, müssen die meist nicht unproblematische 
Finanzierung und der Schutz der Opferzeugin gewährleistet werden. Bei dem Treffen 
mit der Rechtanwältin als Rechtsbeistand und Nebenklagevertreterin sollte darauf 
geachtet werden, eine Sekundärviktimisierung der Opferzeugin zu vermeiden und die 
psychosoziale Betreuung der Klientin muss durch regelmäßige Betreuungsgespräche 
gewährleistet werden. Ein Fragenkatalog kann der Beraterin als Orientierungshilfe 
dienen, um einen Gesamteindruck der Klientin zu bekommen. Daran anschließend 
werden die möglicherweise auftretenden Probleme im Verhalten der Klientin genannt, 
aber auch psychosomatische Schäden oder Alkohol- und Drogenmissbrauch können 
Schwierigkeiten bereiten. Es schließt sich die Darstellung der 
Verhandlungsprozessphase an. Zu Beginn sollte die Klientin durch die Betreuung 
psychisch stabil sein, um die Anwesenheit des Täters ertragen zu können. Tritt die 
Betreuerin als Bezugsperson der Klientin auf, weil sie neben ihr sitzt oder sie offen in 
den Gerichtssaal begleitet, besteht die Möglichkeit, dass die Betreuerin in den 
Zeugenstand gerufen wird und eventuell Aussagen über die Klientin machen muss. Für 
die Nebenklagevertreterin gilt, dass sie gründlich den Ausschluss des Angeklagten 
erörtern sollte, da damit der Verteidigung ein Revisionsgrund geboten werden kann. Die 
Vorbereitung der Hauptverhandlung durch den Zeugenschutz konzentriert sich vor 
allem auf die Sicherheitsvorkehrungen während der Verhandlungstage.  

Nach Abschluss der Gerichtverhandlung hält sich die Zeugin im Durchschnitt bereits 
zwei Jahre in Deutschland auf. Wenn eine nachhaltige Stabilisierung erreicht werden 
konnte, ist die Klientin zu diesem Zeitpunkt beruflich und sozial gut integriert oder aber 
sie bleibt aufgrund des Grades der Traumatisierung weiterhin therapiebedürftig. Der 
Zeugenschutz informiert die Ausländerämter über den Abschluss des Verfahrens und 
dass die Klientin nicht mehr als Zeugin benötigt wird. Bei Zeuginnen, die noch keine 
Befugnis erhalten haben, entfällt damit der Aufenthaltszweck und die Ausreise steht an. 
Besteht jedoch eine konkrete Gefahr für Leib und Leben bei der Rückkehr ins 
Heimatland, beantragt der Zeugenschutz eine Befugnis. Für Klientinnen, die nicht im 
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Zeugenschutzprogramm sind, kann durch die Beratungsstelle eine Befugnis aus 
humanitären Gründen beantragt werden. Was die Reintegration der Zeuginnen im 
Heimatland betrifft, wird darauf hingewiesen, dass für die Rückkehrprogramme in 
Menschenhandelsverfahren bislang (Stand: 2001) die Finanzierung nachhaltiger 
Reintegrationsprojekte fehlt. Häufig kann nur das REAG-Programm (Reintegration and 
Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany) der IOM in Anspruch 
genommen werden. Die Problematik besteht meist darin, dass in den Herkunftsländern 
noch kein etabliertes Netzwerk von Beratungsstellen existiert.  

Der vierte Teil des Kapitels geht auf die Beratung und Betreuung von Gewaltopfern und 
Opferzeuginnen ein. Auch auf die ausländerrechtlichen Aspekte wird eingegangen, 
wobei eher geschildert wird, in welcher Weise vorgegangen werden sollte und nicht 
einzelne Gesetzestexte zitiert werden. Behandelt werden der Status von Gewaltopfern 
und der illegale Aufenthalt, der Aufenthaltsstatus von Ehefrauen und im Zusammenhang 
damit die Thematik der Kinder und der Schwangerschaft, aber auch die Rückkehr in die 
Beziehung.  

Für die Vorbereitung der Rückkehr von ausländischen Opfern, denen kein 
Aufenthaltstitel verliehen wurde, sollte den Opfern, um eine erneute Verschleppung zu 
verhindern, deutlich gemacht werden, dass die Vermittlung eines legalen Aufenthalts-
status meist nicht möglich ist.  

Im Anschluss wird auf die unterschiedliche rechtliche Situation bei Menschen-
handelopfern und Opferzeuginnen hingewiesen. Während erstere nach dem Aufgreifen 
Deutschland verlassen müssen, da sie keine Angaben zu Tätern machen können und es 
zu keinen weiteren Ermittlungen kommt, kann für letztere, da sie der Staatsanwaltschaft 
als Zeuginnen dienen, eine Duldung, eine daran gekoppelte Arbeitserlaubnis und evtl. 
das Ausstellen von Ausweispapieren erwirkt werden. Des Weiteren wird zwischen der 
Finanzierung und Unterbringung in Fällen häuslicher Gewalt und in Fällen von 
Menschenhandel unterschieden.  

Der darauffolgende Abschnitt geht auf die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen aus, 
wobei dieser der Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe zugrunde liegt. Beim Erstkontakt ist 
sehr bewusstes Handeln der Betreuerin äußerst notwendig, um nicht Gefahr zu laufen, 
dass die Betroffene diese Phase ähnlich erlebt, wie zuvor die Kennenlernphase mit dem 
Täter. Eine von Beginn an für die Betroffene transparente Aufgabenteilung zwischen 
Beraterin, Frauenhausmitarbeiterin, Ermittler und Zeugenschützer ist unverzichtbar, um 
einer Fixierung entgegenzuwirken. Sollte eine Therapie in Betracht gezogen werden, 
muss beachtet werden, dass eine Therapie der Glaubwürdigkeit vor Gericht entgegen 
wirken oder das Opfer als psychisch krank erachtet werden kann. In diesem Zusammen-
hang wird auch auf die Möglichkeiten der Finanzierung einer Therapie eingegangen. 
Die Beziehung zwischen Beraterin und Opfer kann durch Übertragung und Gegen-
übertragung der Täter- bzw. Opferrolle seitens der Betroffenen beeinflusst und 
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erschwert werden. Eine besondere Herausforderung an die Beratung stellen Krisen der 
Betroffen dar, die beispielsweise durch Nachrichten aus der Heimat oder jegliche 
Veränderung im Rahmen der gewonnenen Sicherheiten ausgelöst werden können. Eine 
besonders gute Vorbereitung durch die Beraterin gilt den Gerichtsterminen selbst und 
der Zeit davor und danach. 

In Kapitel 4 wird im ersten Teil auf die transnationale Kooperation aus Sicht von 
Mitarbeitern von Fachberatungsstellen und Strafverfolgungsbehörden eingegangen. Es 
werden die Ergebnisse der Befragung von Vertretern der verschiedenen Institutionen 
u. a. auch zu ihren Erfahrungen und Wünschen bezüglich der transnationalen 
Kooperation dargestellt. Dabei werden die häufigsten Probleme in der Zusammenarbeit 
mit ausländischen Polizeidienststellen gesehen. Ein weiteres Problem aller beteiligten 
Berufsgruppen ist die chronische Überlastung und mangelnde personelle Kapazitäten. 
Das Handbuch endet mit Möglichkeiten und Perspektiven einer transnationalen 
Zusammenarbeit zwischen Verfolgungsbehörden europäischer Länder. Genannt werden 
in diesem Zusammenhang die Arbeitsweisen von Interpol und Europol und das in 
Deutschland für den internationalen polizeilichen Informationsaustausch 
verantwortliche Bundeskriminalamt.  

Im letzten Teil wird auf die Möglichkeiten und Perspektiven einer transnationalen 
Zusammenarbeit zwischen Verfolgungsbehörden europäischer Länder eingegangen. 
Dabei wird insbesondere auf die bisherigen Fortschritte in diesen Bereichen auf EU-
Ebene hingewiesen.  

Der umfangreiche Anhang umfasst u. a. einen Überblick zu Adressen von 
Fachberatungsstellen in Deutschland und Luxemburg, den Entwurf des 
Kooperationskonzeptes zwischen Fachberatungsstellen und Polizei für den Schutz von 
Opferzeugen bzw. Opferzeuginnen, die Annahmeregelungen für den Arbeitsmarkt, eine 
Darstellung des deutschen und luxemburgischen Polizeisystems, die Indikatorenliste für 
Fälle des Menschenhandels und das REAG- bzw. GARP- (Government Assisted 
Repatriation Programme) Informationsblatt. 

Literatur: 

• Solwodi e. V. (Hg). (2003).Grenzüberschreitendes Verbrechen - 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Schutz und Betreuung von Gewalt- und 
Menschenhandelsopfern. Ein Handbuch für die Praxis. Boppard.  
Verfügbar unter: http://www.solwodi.de/fileadmin/_medias/pdf/ein-handbuch-fuer-
die-praxis.pdf, , Online Zugriff am: 16. 06. 2009 

• Solwodi e. V. (2003). Final Report: Schutz, Beratung und Betreuung von Gewalt- 
und Menschenhandelsopfern. Boppard-Hirzenach.  
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
2001_211/01_211_wyc_final_report_de.doc, Online Zugriff am: 16. 06. 2009. 
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Projekt: 2002-009-WY 

Titel:  

Migrant Women Prostitutes Connected with the Slave Trade in Women - 
Empowerment of Defence Strategies 

Projektlaufzeit: 2003 bis 2004 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
CABIRIA 

Land: FR Beteiligte Länder: AT, ES, IT, BG 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
(Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt hatte zum Ziel, weibliche Opfer des Menschenhandels in ihrem Kampf gegen 
Gewalt und zu bestärken und weiterer Gewaltausübung zu entkommen. Die Recherche 
basierte auf der Erfahrung von sechs NRO in Österreich, Spanien, Italien, Frankreich und 
Bulgarien mit Frauen aus Osteuropa, dem Balkan, Lateinamerika, dem Maghreb und 
Subsahara-Afrika, die in Europa leben.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Die Datenerhebung fand mittels eines Fragenbogens zu Gewalt, einer demographischen 
Datensammlung, einigen persönlichen Erzählungen (récits de vie) bei Interviews und 
direkter Beobachtung (journal de terrain) statt.  

Programm: 

DAPHNE 

2002 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

• Cabiria (2004). Final Report: Strengthening empowerment strategies of migrant 
women engaged in prostitution to combat violence associated with trafficking in 
women. Lyon.  
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
2002_009/01_en_final_report_2002_009.pdf, Online Zugriff am: 12. 05. 2009. 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/2002_009/01_en_final_report_2002_009.pdf
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Projekt: 2002-010-W 

Titel:  

Femmigration 3 - Legal Agenda Online for Migrant Prostitutes and Trafficked 
Women 

Projektlaufzeit: 2002 bis 2003 

Projektverantwortung / Antragsteller:  

Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder: IT, NL, AT, ES, FI, FR, GB, BE, GR, 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Opferentschädigung 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Strafverfahren 

 Prävention 

 

Programm: 

DAPHNE 

2002 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt ist der englische Abschlussbericht sowie die deutsche Übersetzung verfügbar. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zum englischen Originaltext wechseln. 
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(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Websites 

 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielt auf eine Verbesserung der Beratungsqualität und Präventionsarbeit 
der Hilfsorganisationen und Beratungsstellen in den Herkunfts-, Transit- und 
Zielländern ab. Zu diesem Zweck wurde die Internetseite www.femmigration.net 
erstellt, die in leicht verständlicher Form Informationen über die rechtlichen und 
tatsächlichen Bedingungen, welche Migrantinnen und (potentiell) von 
Menschenhandel betroffene Frauen in den Hauptzielländern des Frauenhandels in der 
EU vorfinden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

• Erstellung eines Fragebogens 

• Erstellung einer Website mit Informationen zu „Migration“, „Sexarbeit“, 
„Verbrechensopfer“, „Strafverfolgung“, „Sozialversicherung“ und 
„Nützlichen Adressen“.  

• Öffentlichkeitsarbeit: Verbreitung der Webadresse durch Visitenkarten 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt „FemMigration - Legal Agenda for Migrant Prostitutes and Trafficked 
Women on the Internet“ ist ein Kooperationsprojekt der LEFÖ, dem Comitato per I 
Diritti Delle Prostitute und der TAMPEP International Foundation, das unter der 
Leitung von Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. durchgeführt wurde. 
Das Projekt zielt auf eine Verbesserung der Beratungsqualität und Präventionsarbeit 
der Hilfsorganisationen und Beratungsstellen in den Herkunfts-, Transit- und 
Zielländern. Zu diesem Zweck wurde die Internetseite www.FemMigration.net erstellt. 
Die Internetseite beinhaltet Informationen über rechtliche Bedingungen und klärt über 
die tatsächlichen Arbeitsbedingungen von Migrantinnen und (potentiellen) weiblichen 
Opfern von Menschenhandel in den Hauptzielländern des Frauenhandels in der EU 
auf. Darüber hinaus soll die Internetseite als europäische Informationsquelle dienen, 
die einen Rechtsvergleich und europäische Erkenntnisse für den Umgang mit 
Frauenhandel ermöglicht. Die Finanzierung für FemMigration wurde zwischen 2000 
bis 2004 von der Europäischen Kommission für Justiz, Freiheit und Sicherheit 

http://www.FemMigration.net
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innerhalb des DAPHNE-Programms drei Mal bewilligt. Im Jahr 2004 wurde das 
Projekt nicht mehr verlängert woraufhin die Seite, um keine falschen und / oder alten 
Informationen zu verbreiten, aus dem Netz genommen wurde.  

Die aktuellen Inhalte der Website www.FemMigration.net haben mit Amnesty for 
Women e. V. und den Partnerorganisationen nichts zu tun. 

Im Laufe von FemMigration I (2001) wurde ein umfassender Fragebogen angefertigt, 
durch den Informationen zum rechtlichen Status von Sexarbeit in der jeweiligen 
nationalen Gesetzgebung, die Ausländergesetzgebung in Deutschland, die Stellung von 
Sexarbeiterinnen im Zivil-, Arbeits- und Strafrecht, die soziale Situation von 
Sexarbeiterinnen, die Sozialversicherung für Prostituierte, die Adressen von Hilfs-
organisationen und Gesundheitsdiensten und deren Dienste für migrierte 
Sexarbeiterinnen eingeholt wurden. Die Ergebnisse dieser Umfrage bildeten die 
Grundlage für die Inhalte, die auf der Internetseite präsentiert wurden. Zum Zeitpunkt 
von FemMigration I waren Informationen zu Deutschland, Österreich, Italien und den 
Niederlanden erhältlich. Für FemMigration II (2002) wurde der ausführliche 
Fragebogen sowie die bestehenden Angaben auf der Internetseite aktualisiert und neue 
Informationen über Frankreich, Finnland und Spanien hinzugefügt. In der Laufzeit von 
FemMigration III (2003) wurden vorhandene Daten erneut aktualisiert und durch 
Informationen zu Belgien, Großbritannien und Griechenland ergänzt. In 
FemMigration IV (2004) wurde die Website um Daten zu Irland, Portugal und 
Dänemark erweitert.    

Literatur: 

• Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. (2003). Final Report: Legal 
Agenda for Migrant Prostitutes and Trafficked Women on the Internet - 
femMigration. Hamburg.  
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
2002_010/07_de_final_report_femmigration_2002_010.pdf, Online Zugriff am: 
22. 07. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.FemMigration.net
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/2002_010/07_de_final_report_femmigration_2002_010.pdf
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Projekt: 2002-082-WY 

Titel:  

Health Needs of Women and Adolescents who have been 
Trafficked - Epidemiological Data, Network, Lessons Learned 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  

London School of Hygiene & Tropical Medicine 

Land: UK Beteiligte Länder: IT, UA 

Schlagworte: 
 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale / medizinische Versorgung der 
  Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel der zweijährigen Studie war die Untersuchung der gesundheitlichen Risiken und 
Folgen für weibliche Opfer des Menschenhandels. Zudem war Ziel auf die Bedürfnisse 
von weiblichen Opfern des Menschenhandels aufmerksam zu machen. Die Studie richtet 
sich an Strafvollzugsbehörden, Politik, Dienstleistern aus dem Gesunheitsbereich und 
Hilforganisationen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Neben Literaturrechereche wurden Interviews sowohl mit Opfern in verschiedenen 
Ländern (Italien, Großbritannien, Ukraine, Niederlande, Albanien und Thailand), als auch 
mit Schlüsselinformanten aus verschieden Sektoren (Gesetzesvollzug, NRO, 
Regierungen, Gesundheitssektor) durchgeführt. 

Programm: 

DAPHNE 

2002 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 
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Inhalt des Projektes: 

Bei der Studie „The health risks and consequences of trafficking in women and 
adolescents. Findings from a European study” handelt es sich um ein Gemeinschafts-
projekt der „London School of Hygiene & Tropical Medicine” (Großbritannien), „La 
Strada Ukraine”, „LSV” (Die Niederlande), „University of Padua” (Italien), “Global 
Alliance against Trafficking in Women” (Großbritannien) und der „London 
Metropolitan University” (Großbritannien)”. 

Die Studie wurde in einem Zeitraum von zwei Jahren in verschiedenen Ländern 
durchgeführt. Es wurden Interviews mit Opfern des Menschenhandels, Vertretern von 
NRO, Gesetzesvollzugsbehörden und Dienstleistern im Gesundheitswesen in Albanien, 
Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Thailand geführt. 

Die Studie richtet sich an wesentliche Akteure aus Politik, Gesetzesvollzug, NRO und 
dem Gesundheitswesen und ist insgesamt in zehn Kapitel unterteilt. 

Nach einer Einführung (Zusammenfassung, Definitionen, Ziel und Methode) behandelt 
Kapitel 1 den allgemeinen sozio-ökonomischen Hintergrund der Opfer in den 
Ursprungsländern. 

Kapitel 2 stellt die Phase des Transports und des Transits von Opfern des 
Menschenhandels dar. 

Kapitel 3 behandelt den gesundheitlichen Zustand der Opfer bei Ankunft im Zielland. 

Kapitel 4 fokussiert auf den gesundheitlichen Zustand während der Haft, der 
Abschiebung und der Strafverfolgung. 

Kapitel 5 beschreibt die Phase der Integration und Re-Integration der Opfer. 

Kapitel 6 diskutiert Zusammenhänge von Menschenrechten, Gesundheit und 
Menschenhandel. 

Kapitel 7 stellt Prinzipien zur Promotion des Rechts auf körperliche Unversehrtheit von 
weiblichen Opfern des Menschenhandels vor. 

Kapitel 8 und 9 präsentieren Schlussfolgerungen und Empfehlungen. 

Kapitel 10 listet die Referenzen auf. 

In Anhang 1 werden die Forschungspartner und Kontaktinformationen gelistet. 

Aus der Studie ergeben sich die folgenden Ergebnisse: 

• Gesundheitlichen Risiken und Folgen sowie Hindernisse im Zugang zu 
Hilfsleistungen bestehen für weibliche Opfer des Menschenhandels und andere 
marginalisierte Gruppen wie: Migrantinnen, sexuell missbrauchte Frauen und 
Opfer häuslicher Gewalt, Prostituierte und weibliche Opfern von Arbeits-
ausbeutung. 
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• Menschenhandel hat oftmals eine umfassende Wirkung auf den physischen und 
psychischen Gesundheitszustand der betroffenen Frauen. 

• Die Art der benötigten Hilfsleistungen lässt sich am besten ermitteln, wenn die 
verschiedenen Phasen des Menschenhandels berücksichtigt werden. 

1. Phase vor der Abreise 
2. Reise- und Transit- Phase 
3. Zielland - Phase 
4. Haft-, Abschiebe-  und Strafverfahrens - Phase 
5. Integrations -  und Reintegrations - Phase 

• Der Gesundheitszustand und das Wissen über Gesundheit vor Verlassen des 
Ursprungslandes wirken sich auf die Gesundheit während der verschieden 
Phasen des Menschenhandels aus. 

• Während der Reise- und Transit - Phase sehen sich die Frauen dem Risiko der 
Verhaftung, der Erkrankung, der Verletzung und des Todes aufgrund gefähr-
licher Transportmethoden, gefährlicher Grenzüberquerungen und Gewalt aus-
gesetzt. 

• Gewalt und psychologischer Stress prägt die Arbeit und das Privatleben im 
Zielland und wirkt sich wesentlich auf den Gesundheitszustand der Frauen aus. 

• Während der Phase der Haft, Abschiebung oder des Strafverfahrens hatten die 
betroffenen Frauen kaum Zugang zu Dienstleistungen im Gesundheitswesen. 

• Die Phase der Integration bzw. Re-Integration kann sowohl positive wie auch 
negative Effekte auf den Gesundheitszustand von betroffenen Frauen haben. 
Dies ist abhängig von der Qualität und Quantität der Opferhilfe- und 
Opferunterstützungsmaßnahmen. 

Hieraus werden folgende Allgemeine Empfehlungen abgeleitet: 

1. Die negative Auswirkung von Menschenhandel auf die Gesundheit sollte 
anerkannt werden. 

2. Das Recht auf Gesundheit von weiblichen Opfern des Menschenhandels sollte als 
Teil der gesetzlichen Rechte und Menschenrechte anerkannt werden. 

3. Staaten sollten das Palermo-Protokoll annehmen. 

4. Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Gesundheitsbereich für weibliche 
Opfer auf Basis bestehender "good practices" sollten entwickelt werden. 

5. Sensibilisierung der Akteure aus Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen 
bezüglich der gesundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit Menschenhandel. 



 MENSCHENHANDEL ZUM ZWECK SEXUELLER AUSBEUTUNG 

Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009)   385 

6. Gründung, Entwicklung und Implementierung von Trainingsprogrammen für 
Dienstleister im Bereich des Gesundheitswesens. 

7. Verringern der politischen, sozialen, rechtlichen und finanziellen Barrieren. 

8. Förderung von aufsuchender Sozialarbeit. 

9. Förderung „Opfer-freundlicher“ Prozeduren bei Gestzesvollzugsbehörden. 

10. Verteilung von Informations- und Aufklärungsmaterial für Migranten und 
Reisende aus bekannten Ursprungsländern mit Hilfe von EU und WHO. 

11. Anwendung der im „Good Practice Guide on the Integration of Refugees in the 
European Union” des „European Council on Refugees & Exiles“ (ECRE) 
festgelegten Prinzipien. 

12. Förderung weiterer Forschung. 

Literatur: 

• Zimmerman, C. & Adams, B. (2003). The Health Risks and Consequences of 
Trafficking in Women and Adolescents. Findings from a European Study. London. 
Verfügbar unter: http://www.oas.org/atip/Global%20Reports/Zimmerman%20 
TIP%20HEALTH.pdf, Online Zugriff am: 20. 09. 2009. 
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Projekt: 2003-025-W 

Titel:  

Femmigration 4 - Legal Agenda nline for Migrant Prostitutes and Trafficked 
Women 

Projektlaufzeit: 2003 bis 2004 

Projektverantwortung / Antragsteller:  

Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder: AT, DK, FI, FR, GR, IE, IT, NL, PT, ES, GB, 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Opferentschädigung 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Strafverfahren 

 Prävention 

 

Programm: 

DAPHNE 

2003 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 

Literatur: 

siehe: 
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(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Websites 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielt auf eine Verbesserung der Beratungsqualität und Präventionsarbeit der 
Hilfsorganisationen und Beratungsstellen in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern 
ab. Zu diesem Zweck wurde die Internetseite www.femmigration.net erstellt, die in 
leicht verständlicher Form Informationen über die rechtlichen und tatsächlichen 
Bedingungen, welche Migrantinnen und (potentiell) von Menschenhandel betroffene 
Frauen in den Hauptzielländern des Frauenhandels in der EU vorfinden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

• Erstellung eines Fragebogens 

• Erstellung einer Website mit Informationen zu „Migration“, „Sexarbeit“, 
„Verbrechensopfer“, „Strafverfolgung“, „Sozialversicherung“ und 
„Nützlichen Adressen“.  

• Öffentlichkeitsarbeit: Verbreitung der Webadresse durch Visitenkarten 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt „FemMigration - Legal Agenda for Migrant Prostitutes and Trafficked 
Women on the Internet“ ist ein Kooperationsprojekt der LEFÖ, dem Comitato per I 
Diritti Delle Prostitute und der TAMPEP International Foundation, das unter der 
Leitung von Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. durchgeführt wurde. 
Das Projekt zielt auf eine Verbesserung der Beratungsqualität und Präventionsarbeit der 
Hilfsorganisationen und Beratungsstellen in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern. 
Zu diesem Zweck wurde die Internetseite www.FemMigration.net erstellt. Die 
Internetseite beinhaltet Informationen über rechtliche Bedingungen und klärt über die 
tatsächlichen Arbeitsbedingungen von Migrantinnen und (potentiellen) weiblichen 
Opfern von Menschenhandel in den Hauptzielländern des Frauenhandels in der EU auf. 
Darüber hinaus soll die Internetseite als europäische Informationsquelle dienen, die 
einen Rechtsvergleich und europäische Erkenntnisse für den Umgang mit Frauenhandel 
ermöglicht. Die Finanzierung für FemMigration wurde zwischen 2000 bis 2004 von der 
Europäischen Kommission für Justiz, Freiheit und Sicherheit innerhalb des DAPHNE-
Programms drei Mal bewilligt. Im Jahr 2004 wurde das Projekt nicht mehr verlängert 

http://www.FemMigration.net
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woraufhin die Seite, um keine falschen und / oder alten Informationen zu verbreiten, 
aus dem Netz genommen wurde.  

Die aktuellen Inhalte der Website www.FemMigration.net haben mit Amnesty for 
Women e. V. und den Partnerorganisationen nichts zu tun. 

Im Laufe von FemMigration I (2001) wurde ein umfassender Fragebogen angefertigt, 
durch den Informationen zum rechtlichen Status von Sexarbeit in der jeweiligen 
nationalen Gesetzgebung, die Ausländergesetzgebung in Deutschland, die Stellung von 
Sexarbeiterinnen im Zivil-, Arbeits- und Strafrecht, die soziale Situation von 
Sexarbeiterinnen, die Sozialversicherung für Prostituierte, die Adressen von Hilfs-
organisationen und Gesundheitsdiensten und deren Dienste für migrierte 
Sexarbeiterinnen eingeholt wurden. Die Ergebnisse dieser Umfrage bildeten die 
Grundlage für die Inhalte, die auf der Internetseite präsentiert wurden. Zum Zeitpunkt 
von FemMigration I waren Informationen zu Deutschland, Österreich, Italien und den 
Niederlanden erhältlich. Für FemMigration II (2002) wurde der ausführliche 
Fragebogen sowie die bestehenden Angaben auf der Internetseite aktualisiert und neue 
Informationen über Frankreich, Finnland und Spanien hinzugefügt. In der Laufzeit von 
FemMigration III (2003) wurden vorhandene Daten erneut aktualisiert und durch 
Informationen zu Belgien, Großbritannien und Griechenland ergänzt. In FemMigration 
IV (2004) wurde die Website um Daten zu Irland, Portugal und Dänemark erweitert.    

Literatur: 

• Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e. V. (2003). Final Report: 
FEMMIGRATION Legal Agenda for Migrant Prostitutes and Trafficked Women on 
the Internet. Hamburg. 
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Projekt: 2004-1/075/WY 

Titel:  

Trilateral Initiative to Prevent and Combat Trafficking in Women within Roma 
Communities in CEE 

Projektlaufzeit: 2005 bis 2006 

Projektverantwortung / Antragsteller:  

La Strada Foundation against Trafficking in Women 

Land: PL Beteiligte Länder: SK, CZ 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
(Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Aus- und Fortbildung 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Trainingsmaterialien 

 Unterstützung (Opferschutz) 

 neue trans-nationale Netzwerke 

 neue multi-disziplinäre Netzwerke 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war der Aufbau eines trilateralen Netzwerkes zwischen La Strada 
Tschechien, La Strada Polen and einer slowakischen Nichtregierungsorganisation, in dem 
ein Präventionstraining umgesetzt und effektive Trainingsinstrumente für die Arbeit mit 
Angehörigen der Roma-Gemeinschaften entwickelt werden sollten. 

Programm: 

DAPHNE 

2004 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
 

Literatur: 

siehe: 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde von der La Strada Foundation against trafficking in women (Polen) in 
Kooperation mit La Starda the Czech Republic (Tschechien) und Aliancia zien 
Slovenska Slovakia (slowakische NRO) durchgeführt.  

Dazu wurde im Laufe des Projektes eine Reihe von Treffen, Schulungen und Seminaren 
mit Dienstleistungsanbietern, Nichtregierungsorganisationen, Repräsentanten von 
Roma-Gemeinschaften, Entscheidungsträgern, Lehrern und Ausbildern aus Roma-
Gemeinschaften, Personal aus Kinderheimen und Sozialarbeitern durchgeführt. Im 
Rahmen dieser Aktivitäten wurden u. a. ein Handbuch zur Präventions- und Erziehungs-
arbeit im Bereich des Menschenhandels in Roma-Gemeinschaften und T-Shirts 
entworfen, die mit Comic-Aufdrucken vor Menschenhandel warnen. Diese Materialien 
wurden von Sozialarbeitern im Rahmen einer Präventionsmaßnahme gegen Menschen-
handel verteilt. Zusätzlich wurden über 2500 Mädchen und Frauen, die Roma-
Gemeinschaften angehören, über Menschenhandel und Möglichkeiten, sich davor zu 
schützen, aufgeklärt. 

Literatur: 

• La Strada Foundation against Trafficking in Women (2006). Final Report: Trilateral 
Initiative to Combat and prevent trafficking in persons within Roma communities in 
CEE. Warschau.  
Verfügbar unter: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/ 
2004_1_075/2004_1_075_final_report_en.doc, Online Zugriff am: 24. 08. 2009. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/2004_1_075/2004_1_075_final_report_en.doc
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Projekt: 2004-1/163/WY 

Titel:  

New Forms of Trafficking Problems - Safe Return to Mother Land in the Enlarged 
Europe 

Projektlaufzeit: 2005  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Youth Organisation 'Genders' 

Land: LV Beteiligte Länder: IT, NO, DE 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Bekämpfungsstrategien 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt sollte einen Beitrag zum „capacity building" in Lettland, Italien, Deutschland 
und Norwegen leisten, um die neuen Form des Menschenhandels nach der EU-
Erweiterung zu bekämpfen.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Studienreisen in jedes Partnerland und eine Abschlusskonferenz in Lettland. 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Programm: 

DAPHNE 

2004 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
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Literatur: 
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Projekt: 2004-2/014/WYC 

Titel:  

SIAMSECT - Elaboration of a EU Template and Collection Plan for Statistical 
Information and Analysis on Missing and Sexually Exploited Children and 
Trafficking in Human Beings 

Projektlaufzeit: 2005 bis 2006 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) of Ghent University 

Land: BE Beteiligte Länder: IT 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Lagebeschreibung - Hellfeld 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war es, EU-Vorlagen (templates) und einen EU-Plan für die Sammlung 
standardisierter statistischer Informationen und strategischer Analysen bezüglich 
vermissten und sexuell ausgebeuteten Kindern und Menschenhandel auszuarbeiten, um 
sowohl in den einzelnen EU-Ländern, als auch auf EU-Ebene zu gewährleisten, dass 
vergleichbare Daten gesammelt werden können und somit die Durchführung strategischer 
Analysen bezüglich des Phänomens zu ermöglichen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Zur Entwicklung der „templates“ und des Planes für Datensammlung wurden im Verlauf 
der Studie verschiedene wissenschaftliche Methoden angewendet: 

Programm: 

DAPHNE 

2004 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 
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1. Durchführung einer Sekundäranalyse (relevante Literatur, Gesetze und die 
Ergebnisse früherer Studien) zur Identifizierung der größten Probleme bei der 
Datenerhebung und der Unzulänglichkeiten des erhobenen Datenmaterials. 

2. Arbeitsbesuche bei internationalen Organisationen (ILO, IOM, UNODOC, 
Interpol, Europol, Eurojust) und zwei EU-Überwachungszentren (EUMC und 
EMCDDA) zur Identifizierung des Systems der Datensammlung und ihrer 
Indikatoren. 

3. Ausarbeitung einer ersten Version der „templates“ und des Plans für eine Daten-
sammlung, welche von nationalen Experten der 25 EU-Mitgliedsländer 
kommentiert wurde. 

4. Auf Grundlagen erneuter Empfehlungen und Änderungsvorschlage der Experten 
Ausarbeitung der zweiten Version. 

5. Zusätzlich wurde eine Lenkungsgruppe (bestehend aus Repräsentanten verschie-
dener internationaler Organisationen) eingerichtet, welche im Projekt sowohl als 
externes Evaluationsgremium als auch als Beratungsorgan fungierte. 

Inhalt des Projektes: 

„ The SIAMSECT files – Standardised templates and blueprint for EU-wide collection 
of statistical information and analysis on missing and sexually exploited children and 
trafficking in human beings” ist das Ergebnis des Projektes „SIAMSECT - Elaboration 
of a EU template and collection plan for statistical information and analysis on missing 
and sexually exploited children and trafficking in human beings“.  

Durchgeführt wurde das Projekt vom Institute for International Research on Criminal 
Policy der Ghent Universität - ICRP (Belgien), in Kooperation mit Transcrime - Joint 
Research Centre on Transnational Crime, Università degli Studi di Trento/Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Italien). Die Studie richtet sich an politische Entscheidungs-
träger, Repräsentanten von Regierungs- und Nichtregierungs-Organisationen, Justiz- und 
Strafverfolgungsbehörden und internationale Wissenschaftler, welche sich mit dem 
Phänomenbereichen vermisster bzw. sexuell ausgebeuteter Kinder und Menschenhandel 
beschäftigen. 

Die Studie ist wie folgt aufgebaut: 

Kapitel I.: (A) Einführung, (B) Zielsetzung, (C) Kontext und (D) Methodik der 
Studie  

B. Zielsetzung: 

Es sollten Datenerhebungsschemata („templates“) entwickelt werden, mit deren Hilfe es 
ermöglicht werden soll, EU-weit vergleichbare Daten zum Phänomenbereich 
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„Menschenhandel“ zu erfassen.  

Die „templates“ sollen dazu dienen  

• ein Instrument zu entwickelt, das einen direkten Vergleich von Daten er-
möglicht, um ein realitätsnahes Bild der Phänomene vermisster bzw. sexuell 
ausgebeuteter Kinder und Menschenhandel wiederzugeben; 

• eine generelle Übersicht über das Phänomen durch die EU-Mitgliedsstaaten und 
die Zentralstellen („Focal Points“) zu erlangen. Diese Zentrallenstellen sollten 
als Informationsnetzwerk im Bereich vermisster bzw. sexuell ausgebeuteter 
Kinder und Menschenhandel in allen Mitgliedstaaten eröffnet werden. 

• die Kooperation und Koordination zwischen der EU, einzelner EU-Institutionen 
und Drittorganisationen zu erleichtern. 

Auf EU-Ebene sollen die „templates“ zudem die Verbindungen zwischen vermissten 
bzw. sexuell ausgebeuteten Kindern und Menschenhandel verdeutlichen, Beziehungen 
zwischen einzelnen Fällen aufzeigen und die Überwachung des Strafrechtssystems 
vereinfachen. Auch sollen sie ermöglichen, Verbindungen zwischen dem Fallbearbeiter, 
d. h. der Person die den Fall in die „templates“ aufnimmt (author) und dem Opfer zu 
machen. 

Auf internationaler Ebene sollten die „templates“ Zusammenhänge zwischen EU-Daten-
sammlungen und den Datensammlungen der Internationalen Organisationen wie IOM, 
ILO, UNODC, etc. geben. 

Abschließend wird der Plan für die Sammlung von Daten erwähnt, welcher als Leitfaden 
für die Anwendung der „templates“ dienen und zusätzlich die aktuelle Situation der 
Datensammlung in den 25 EU-Mitgliedsstaaten aufzeigt. Das Dokument ist als Anhang 
am Ende der Studie einsehbar. 

C. Kontext: 

In diesem Abschnitt werden die Studien genannt, welche die Grundlage für das 
vorliegende Projekt lieferten: 

• “Research into the opportunity and feasibility of the systematic gathering and 
administration of data concerning missing minors, minor victims of sexual 
offences and perpetrators of these offences” (1996/STOP/003) 

• “Feasibility study on the further elaboration and international implementation of 
the recommendations resulting from research project N° 96/STOP/003 on the 
systematic gathering and administration of data concerning missing minors, 
minor victims of human trafficking or sexual exploitation of children and 
perpetrators of sexual offences against minors” (2000/STOP/116) 
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• “Research based on case studies of victims of trafficking in human beings in 
three EU Member States: Belgium, Italy and the Netherlands” 
(JAI/2001/HIP/015) 

• Follow-up of the Council Resolution of 21 September 2001 on the Contribution 
of Civil Society in Finding Missing and Sexually Exploited Children 
“Childscope” (2002/STOP/108) 

• “Study on the actual extent of the phenomenon of missing or sexually exploited 
children in the 10 new EU member states” (JAI/2004/AGIS/008) 

• “MON-EU-TRAF – A pilot study on three European Union immigration points 
for monitoring the international trafficking of human beings for the purpose of 
sexual exploitation across the European Union” (2000/STOP/137) 

• “MON – EU - TRAF II: A Study for monitoring the international trafficking in 
human beings for the purpose of sexual exploitation in the EU member States” 
(2002/STOP/104)  

Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse der o. g. Studien zu folgenden Themen 
erörtert: 

• Verfügbarkeit von Daten 

• Mangelnde Zentralisierung und Koordination der Datenerfassung 

• Einheitliche Definition des Gegenstandsbereiches 

• Heterogenität der Daten 

• Bezugsjahr 

• Zähleinheit 

D. Methodik 

Zur Entwicklung der „templates“ und des Planes für die Datensammlung wurden im 
Verlauf der Studie verschiedene Methoden angewandt: 

• Durchführung von Sekundäranalysen von relevanter Literatur, Gesetzen und 
die Ergebnissen vorliegender Studien, zur Identifizierung der größten Probleme 
bei der Sammlung von Daten und von Unzulänglichkeiten der Daten selbst 

• Arbeitsbesuche bei Internationalen Organisationen (ILO, IOM, UNODOC, 
Interpol, Europol, Eurojust) und zwei EU-Überwachungszentren (EUMC und 
EMCDDA) zur Identifizierung des Systems der Datensammlung und ihrer 
Indikatoren 

• Ausarbeitung einer ersten Version der „templates“ und des Plans für eine 
Datensammlung, welche von nationalen Experten der 25 EU-Mitgliedsländer 
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kommentiert wurde 

• Modifikation des ersten Entwurfs unter Berücksichtigung der Empfehlungen und 
Änderungsvorschläge der Experten 

Zusätzlich wurde eine Lenkungsgruppe (bestehend aus Repräsentanten verschiedener 
internationaler Organisationen) eingerichtet, welche im Projekt sowohl als externes 
Evaluationsgremium als auch als Beratungsorgan fungierte. 

II. Europäische und Internationale Organisationen oder Gremien und 
Datensammlung 

Kapitel II der Studie gibt eine Übersicht über die verschiedenen Datensammlungssysteme 
zu vermissten bzw. sexuell ausgebeuteten Kindern und Menschenhandel, die auf Ebene 
der Internationalen Organisationen bestehen.  

Zu Beginn der Studie wurden von Forschern des vorliegenden Projektes Arbeitsbesuche 
bei IOM - Genf, UNODC - Wien, ILO - Genf, Eurojust - Den Haag, Europol - Den Haag, 
Interpol – Lyon und den europäischen Überwachungszentren EUMC in Wien und 
EMCDDA in Lissabon gemacht. Besondere Beachtung fanden dabei die verwandten 
Variablen, die Mechanismen für die Datensammlung, die Definition des Phänomens und 
die Probleme bei der Datensammlung in der jeweiligen Internationalen Organisation.  

III. Entwicklung von Datenerfassungsschemata („templates“) zu „vermissten 
Kindern“, „sexueller Ausbeutung von Kindern“ und „Menschenhandel“ 

In diesem Kapitel erfolgt zunächst die Definitionen der Kategorien zu „sexueller 
Ausbeutung von Kindern“, „Menschenhandel“ bzw. „vermissten Kindern“: 

• Sexuelle Ausbeutung von Kindern 

o Vergewaltigung 
o Kinderprostitution 
o Kinderpornographie 
o Sextourismus 
o Handel mit Kindern zum Zweck sexueller Ausbeutung 

• Menschenhandel 

• Klassifikationen vermisster Kindern 

o Ausreißer 
o Entführung durch eine dritten Person 
o Entführung durch die Eltern 
o Verloren, verletzt oder anderweitig vermisst 
o Vermisste, unbegleitete minderjährige Migranten 

Um für die EU relevante Informationen von Internationalen Organisationen und NRO mit 
EU-Statistiken vergleichbar zu machen, wurden spezielle, von den Internationalen 
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Organisationen bzw. NRO verwendete Indikatoren in die „templates“ mit aufgenommen, 
die im Kapitel aufgezählt und näher erläutert werden.  

Des Weiteren geht das Kapitel auf die Entwicklung der drei Erhebungsschemata 
(„templates“) ein. Dabei decken die drei Schemata („templates“) die Phänomenbereiche 
„vermisste Kinder“, „sexuelle Ausbeutung von Kindern“ und „Menschenhandel“ ab. 
Auch die Adressaten der „templates“ und Vorgaben, wann die jeweiligen „templates“ 
anzuwenden sind, werden genauer erklärt.  

Abschließend geht das Kapitel auf die Struktur der „templates“ ein. Zusammengesetzt 
ist ein „template“ aus drei Teilen: Fallbeschreibung, Opferbeschreibung und Informa-
tionen zu dem Fallbearbeiter. Dabei wird u. a. auf die „New Entry Form“, die im 
Anhang beigefügt ist, eingegangen, anhand derer auf jedem „template“ administrative 
Informationen vermerkt werden sollen, um Verbindungen zwischen Fällen identifizieren 
zu können. 

Um eine Verbindung zwischen dem Opfer und dem Fallbearbeiter zu gewährleisten, 
werden in den „templates“ Informationen zu Opfern und Fallbearbeitern vermerkt. 

IV. Mögliche Wege zur Verbesserung und Organisation der Datensammlung über 
„vermisste Kinder“, „sexuelle Ausbeutung von Kindern“ und „Menschenhandel“  

In Teil A dieses Kapitels wird anhand eines Beispiels auf die Organisation der 
Datensammlung eingegangen. Erwähnt werden hierbei die nationalen Zentralstellen 
(„National Focal Points“), welchen in diesem Zusammenhang eine tragende Rolle 
zukommen würde. Zudem werden „best practice“ anderer Organisationen bezüglich der 
Datensammlung genannt. 

Teil B geht auf die Datensicherheit ein und stellt verschiedene Möglichkeiten vor, wie 
diese am besten gewährleistet werden kann („single or double key system“). 

Literatur: 

• Vermeulen, G., Balcaen, A., Di Nicola, A., & Cauduro, A. (2006). The SIAMSECT 
files: Standardised templates and blueprint for EU-wide collection of statistical 
information and analysis on missing and sexually exploited children and trafficking 
in human beings. Antwerpen. 
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Projekt: 2004-2/069/WY 

Titel:  

Health of Trafficked Women and Adolescents - Policy, Advocacy and Good Practice 
Recommendations 

Projektlaufzeit: 2004 bis 2005 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
The London School of Hygiene & Tropical Medicine 

Land: UK Beteiligte Länder: BG, MD, UA, CZ, IT, BE 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Im Rahmen der Studie sollten quantitative und qualitative Daten über die wahrge-
nommenen physischen, sexuellen und psychologischen Gesundheitsfolgen für Frauen 
erhoben werden, die an einem Hilfsprogramm für Opfer von Menschenhandel („Post-
trafficking service“) teilnahmen. Untersucht wurde hierbei der Verlauf der Symptomatik 
vom Zeitpunkt der Aufnahme in das Programm (Krisenintervention) über eine 
Anpassungsphase bis hin zu einer Langzeit-Symptombewältigung. Verlaufsmuster der 
Symptomatik und prioritäre gesundheitliche Bedürfnisse der betroffenen Frauen sollten 
identifiziert werden. Ziel war es, Empfehlungen bzw. Strategien zu entwickeln, die die 
Möglichkeit zur gesundheitlichen Erholung und Wiederherstellung psychischen Wohl-
befindens der Betroffenen Frauen verbessern sollte.  

Programm: 

DAPHNE 

2004 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Grundlage der Studie waren halb-strukturierte Intervies, die mit 207 Frauen (ehemalige 
Opfer des Menschenhandels) geführt wurden, die sich zum Zeitpunkt der Studie in einer 
Integrations- oder Reintegrationsphase in der Obhut einer Hilfsorganisation befanden. 
Interviewt wurden Frauen in Chisinau, Kiev, Sofia, Prag, London, Martinsicuro und 
Brüssel vom Beratungspersonal der jeweiligen NRO gemäß den „WHO Ethical and 
Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women“.  

Die Interviews wurden zu drei Zeitpunkten geführt, um eine längsschnittliche 
Betrachtung des Symptomverlaufs zu ermöglichen:  

Interview Nr. 1 fand üblicherweise 0 – 14 Tage, nachdem die Frau mit dem 
Hilfsprogramm („post-trafficking assistance programme“) begonnen hatte, statt („crisis 
intervention state“). 

Interview Nr. 2 fand mehrheitlich nach 28 – 56 Tage statt („adjustment stage“) 

Interview Nr. 3 wurde üblicherweise 90 Tage oder mehr nach der Aufnahme in das 
Hilfsprogramm durchgeführt („long-term symptom management").  

207 Frauen nahmen an Interview Nr. 1 teil. Davon kamen noch 170 zu Interview Nr. 2 
und 63 zu Interview Nr. 3.  

Der Gesundheitszustand wurde anhand von Selbsteinschätzungen (Symptombeschrei-
bungen) der Frauen bewertet, es lagen hier keine medizinischen Untersuchungen 
zugrunde. Die psychische Verfassung der ehemaligen Opfer des Menschenhandels 
wurde mit dem „Havard Trauma Questionaire“ und des „Brief Symptom Inventory“ 
erhoben.  

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem “Centre for Research on Gender 
Violence and Health at the London School of Hygiene & Tropical Medicine” und NRO 
aus den Ländern Bulgarien (La Strada / Animus Association Foundation), Italien (On the 
Road), Tschechien (La Strada), Moldawien und Ukraine (International Organization for 
Migration Rehabilitaion Centre), Belgien (Pagasa) und dem Vereinigten Königreich 
(Poppy Project), sowie auf Grundlage zweier Studien: „Health implications of 
trafficking in women and adolecents“ (2002–082–WY) und „WHO Ethical and Safety 
Recommendations for Interviewing Trafficked Women“ (2000–265–WC) durchgeführt. 
Beide Studien wurden zu einem früheren Zeitpunkt als Daphne-Projekte von der EU 
gefördert und sollten in 14 europäischen Ländern über die Situation physischer, mentaler 
und sexueller Gewalt im Bereich Menschenhandel aufklären. 

Resultat des Projektes war die vorliegende Studie “Stolen Smiles – The physical and 
psychological health consequences of women and adolecents trafficked in Europe”.  
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Nach einer Einführung (Kapitel 1), in der u. a. die Notwendigkeit von medizinischer Hilfe 
und Gesundheitsversorgung vom Palermo-Protokoll und der Konvention des Europarates 
gegen Menschenhandel abgeleitet wird, geht die Studie in Kapitel 2 auf die Methodik der 
Datenerhebung in der Studie ein. Um einen umfassenden Einblick in die gesundheitlichen 
Bedürfnisse von weiblichen Opfern des Menschenhandels zu bekommen, wurden 207 
Frauen (ehemalige Opfer des Menschenhandels) mittels halbstrukturierter Interviews 
befragt. Der Fragebogen beinhaltet u. a. Fragen nach der Familiensituation vor dem ersten 
Kontakt mit dem Menschenhändlerring, Details über die Dauer und Umstände während 
der Ausbeutungssituation und Fragen nach dem physischen und psychischen 
Gesundheitszustand zum Zeitpunkt des Interviews. Alle Befragten befanden sich zum 
Zeitpunkt der Befragung in einer Integrations- oder Reintegrationsphase eines 
Hilfsprogramms einer spezialisierten Organisation. Interviewt wurden Frauen in 
Chisinau, Kiev, Sofia, Prag, London, Martinsicuro und Brüssel vom Beratungspersonal 
der jeweiligen NRO gemäß den „WHO Ethical and Safety Recommendations for 
Interviewing Trafficked Women“.  

Kapitel 3 beschreibt die Stichprobe und geht näher auf die Angaben zu den befragten 
Frauen ein. Berücksichtigt werden hierbei Informationen über: Herkunftsland, Zielland, 
Alter, Familienstand, Kinder, Wohnort der Frau vor dem Beginn des Menschenhandels-
prozesses, Zeitspanne der Ausbeutung sowie die Überweisung an das Hilfsprogramm für 
Opfer des Menschenhandels. 

Kapitel 4 gibt eine Übersicht über die erlebte physische und sexuelle Gewalt der Frauen, 
bevor sie Opfer des Menschenhandels wurden. 

Kapitel 5 gibt die gesammelten Daten der verschiedenen Formen von Gewalt, Drohungen 
und persönlichen Einschränkungen wieder, welche die Frauen während der Phase der 
Ausbeutung erfahren haben. Zusätzlich informiert das Kapitel über den Alkohol- und 
Drogenkonsum und den Zugang zu medizinischer Versorgung während der Ausbeutungs-
situation.  

Kapitel 6 gibt die gesammelten Daten des physischen Gesundheitszustandes der 
gehandelten Frauen zum Zeitpunkt der Interviews wieder. Eingegangen wird u. a. auf 
Müdigkeit und Gewichtsverlust, neurologische Probleme, Magen-Darm-Probleme, 
Probleme im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, Herz-Kreislauf-
Probleme, Probleme des Bewegungsapparates, Probleme mit Ohren, Nase und Stirn- und 
Nebenhöhlen, Augenprobleme und Hautprobleme. Dabei lässt sich mehrheitlich 
beobachten, dass sich der Gesundheitszustand der Frauen im Zeitraum zwischen den 
durchgeführten Interviews verbesserte.  

Kapitel 7 fasst speziell die sexuellen und reproduktiven Gesundheitsprobleme der Frauen 
zusammen. Die Ergebnisse spiegeln die Bedeutung von schneller und professioneller 
gynäkologischer Hilfe wider. 
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Kapitel 8 geht auf die psychische Verfassung der ehemaligen Opfer des 
Menschenhandels ein. Zur Messung des mentalen Gesundheitszustandes der Frauen 
wurden der „Havard Trauma Questionnaire“ und der „Brief Symptom Inventory“ 
benutzt. 

Kapitel 9 geht erneut auf die psychische Verfassung der Opfer ein. Schwerpunktmäßig 
beschäftigt sich dieses Kapitel mit den persönlichen Veränderungen der einzelnen 
Frauen nach dem Prozess der Ausbeutung und ihrer veränderten Sicht auf das Leben und 
die Welt im Allgemeinen. 

Der letzte Teil des Berichtes gibt Handlungsempfehlungen bezüglich der Bekämpfung 
des Menschenhandels. Adressaten sind der Staat, allgemeine Geldgeber (Staat, inter-
nationale Organisationen und private Geldgeber), Gesundheitsdienstleister sowie 
Institutionen, welche Dienste für Opfer des Menschenhandels anbieten.  

 

Die Hauptergebnisse der Studie waren:  

Gewalterfahrungen und Risiken vor und während des Menschenhandels 

• 60 % der Opfer wurden bereits vor dem Menschenhandel physisch und / oder 
sexuell missbraucht. 

• 95 % der Frauen erlebten physiche und / oder sexuelle Gealt während der 
Ausbeutungssituation. 

• 58 % der Frauen berichten über Verletzungen. 

• 77 % der Frauen konnten sich während der Ausbeutungssituation nicht frei 
bewegen. 

• 89 % der Frauen befanden sich zum Zeitpunkt der Teilnahme an dem 
Hilfsprogramm länger als zwei Monate in der Ausbeutungssituation, 20 % 
länger als ein Jahr. 

• Ca. 20 % der Frauen berichteten, dass ein Verwandter den Täter kannte.  

Physische Symptome 

• 57 % der Frauen berichten zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Hilfsprogramm 
zwischen 12 und 23 gleichzeitig auftretenteden körperlichen Symptomen. Am 
häufigsten genannt wurden hierbei: Kopfschmerzen, Erschöpfungszustände, 
Schwindelgefühle, Rückenschmerzen, Unterleibsschmerzen und Gedächtnis-
störungen. 

• Vom Zeitpunkt der Aufnahme in das Programm bis zum 2. Interviewtermin 
(28 - 56 Tage später) wird eine deutliche Symptomreduktion berichtet. 
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Sexuelle und gynäkologische Symptome 

• Über 60 % der Befragten berichten über Beckenschmerzen, Ausfluss und 
Geschlechtskrankheiten.  

• Im Bereich sexueller und gynäkologischer Symptome zeigte sich die schnellste 
Symptomreduktion, was auf die schnelle gynäkologische Behandlung zurück-
geführt wurde. 

Psychische Symptome 

• Posttraumatische Stress-Symptome zeigen 56 % der Frauen 

• Die Depressivitäts-, Ängstlichkeits- und Feindseligkeitswerte der Frauen waren 
extrem hoch, sie liegen im Bereich der obersten 10 % der Normwerte 
erwachsener Frauen. Diese Werte zeigen erst nach mindestens 90-tägiger Teil-
nahme an dem Hilfsprogramm eine Reduktion.  

• 38 % der Frauen berichten über Suizidgedanken, 95 % berichten eine depressive 
Symptomatik. Diese zeigt auch nach 90-tägiger Teilnahme an dem 
Hilfsprogramm fast keine Verbesserung. 

Literatur: 

• Zimmerman, C., Hossain, M., Yun, K., Roche, B. M. L., & Watts, C. (2006). Stolen 
smiles: a Summary report on the physical and psychological health consequences of 
women and adolescents trafficked in Europe. London.  
Verfügbar unter: http://www.lshtm.ac.uk/hpu/docs/StolenSmiles.pdf, Online Zugriff 
am: 20. 09. 2009. 

• Zimmerman, C., Hossain, M., Yun, K., Roche, B., Morison, L., & Watts, C. (2006). 
Stolen Smiles: The physical and psychological health consequences of women and 
adolescents trafficked in Europe. London.  
Verfügbar unter: http://www.lshtm.ac.uk/hpu/docs/Stolen%20Smiles%20-
%20Trafficking%20and%20Health%20(2006).pdf, Online Zugriff am 20. 09. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lshtm.ac.uk/hpu/docs/StolenSmiles.pdf
http://www.lshtm.ac.uk/hpu/docs/Stolen%20Smiles%20-%20Trafficking%20and%20Health%20(2006).pdf
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Projekt: 2005-1/232/Y 

Titel:  

Prevention of Trafficking in Human Beings Among at Risk Groups with a Special 
Focus on Institutional Care Facilities in CZ and SK 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
La Strada 

Land: CZ Beteiligte Länder:SK 

Schlagworte: 
 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Forschung / Studie 

 Trainingsmaterialien 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projekts war die Entwicklung und Implementierung einer Präventionskampagne 
gegen Menschenhandel in der Republik Tschechien und in der Slowakei, basierend auf 
den Ergebnissen einer Untersuchung unter jungen Menschen, die in Betreuungs-
einrichtungen leben. Des Weiteren zielte das Projekt darauf ab, diese jungen Menschen 
dazu zu befähigen sich gegen Menschenhandel zu schützen. Als Resultat sollten 
Trainingsmaterialien für Personal von Betreuungseinrichtungen entwickelt werden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Programm: 

DAPHNE 

2005 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: 2005-1/286/WY 

Titel:  

Human Rights and Trafficking in Women and Young People. An Educational 
Toolkit for Teachers and Students 

Projektlaufzeit: 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
University of Padua, Interdepartmental Centre on human rights and the rights of peoples 

Land: IT Beteiligte Länder:  PL, AT 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Rechtsgrundlagen 

 Aus- und Fortbildung 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Flyer / Broschüren 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Trainingsmaterialien 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war es, Lehrkräfte und SchülerInnen ab der 9. Schulstufe zu 
informieren und ein weit reichendes Bewusstsein zu wecken für Menschenrechte und die 
Menschenrechtsverletzungen des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung. Resultat des Projekts ist ein Toolkit bestehend aus sogenannten 
"Bausteinen", die als Materialien im Unterricht eingesetzt werden können. Das Toolkit ist 
in vier Sprachen erhältlich (Deutsch, Englisch, Italienisch, Polnisch). Lediglich die 

Programm: 

DAPHNE 

2005 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Lehrende 
(A&F) 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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englische Version gibt im Länderbericht einen Überblick über die Situation aller drei 
Zielländer (Italien, Österreich; Polen) wieder. Bei den übrigen Sprachversionen 
fokussiert der Länderbericht auf die Situation des jeweiligen Landes. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Das Projekt „Der Handel mit Frauen und jungen Menschen – europäische Dimensionen 
einer Menschenrechtsverletzung: Bausteine für den Unterricht" wurde durchgeführt vom 
Zentrum für Menschenrechte und die Rechte der Völker der Universität Padua (Italien) 
in Kooperation mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM) in Wien 
(Österreich), der Assoziation Menschenrechte – menschliche Entwicklung (ADUSU) in 
Padua (Italien) und der La Strada Stiftung (Stiftung gegen Frauenhandel) in Warschau 
(Polen). 

Resultat des Projekts ist ein Toolkit, bestehend aus sogenannten „Bausteinen“, die als 
Materialien im Unterricht eingesetzt werden können. Diese setzen sich zusammen aus: 

Einführung - Bausteine für den Unterricht: 

• Projektbeschreibung und Überblick über die einzelnen „Bausteine“ und 
Gebrauchsanweisung zur Nutzung anhand von Bespielen zur Unterrichts-
gestaltung 

Handbuch für Lehrkräfte: 

• Analysiert aus menschenrechtlicher Perspektive das Phänomen des Handels mit 
Frauen und jungen Menschen, vor allem hinsichtlich des Zwecks der sexuellen 
Ausbeutung in einem europäischen Kontext. Es stellt Bezüge her zu den 
vielfältigen Implikationen, die das Phänomen kennzeichnen, und betont die 
grundlegende Rolle der Europäischen Union bei der Bekämpfung von neuen 
Formen der Ausbeutung. 

Methodenleitfaden: 

• Enthält Vorschläge, die Lehrkräften den Zugang zum Thema mit Jugendlichen 
erleichtern sollen und darüber hinaus Hilfestellungen bieten sollen, wie 
Projekte oder Workshops mit Jugendlichen gestaltet werden können. Der 
Methodenleitfaden lässt sich in Workshops sowie in einzelnen 
Unterrichtseinheiten einsetzen. 

Länderberichte: 

• Analysiert knapp und präzise die Charakteristika von Menschenhandel im 
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jeweiligen Land (Italien, Österreich, Polen) und stellt Bezüge her zu den 
signifikanten Elementen des Phänomens in seinen unterschiedlichen Schritten. 
Ziel ist es, die grundlegenden Elemente von Menschenhandel vorzustellen und 
sie in Beziehung zu setzen mit den bestehenden Politiken und Gesetzen in den 
drei Staaten. Die Ergebnisse der geführten Interviews sind in den jeweiligen 
Länderberichten berücksichtigt. 

Sammlung internationaler Rechtstexte: 

• Enthält die wichtigsten Menschenrechtsinstrumente auf internationaler und 
regionaler Ebene in Bezug auf Menschenhandel, jeweils eingeleitet von einer 
kurzen Einführung. Die Sammlung enthält Rechtstexte mit verbindlichem und 
solche mit empfehlendem Charakter. 

Heft für Schülerinnen und Schüler: 

• Die wichtigsten Begriffe und Schlagworte mit Bezug zu Menschenrechten und 
Menschenhandel werden in Form von kurzen Definitionen und Zeichnungen 
jugendgerecht präsentiert. Dies soll die Kommunikation, in Form von 
Diskussionen und Debatten, fördern und damit die Bewusstseinsbildung von 
jungen Menschen hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Menschenrechten 
und Menschenhandel. 

Broschüre mit Informationen: 

• Enthalten unter anderem Hinweise in 4 Sprachen (Englisch, Deutsch, Italienisch, 
Polnisch) zu Webseiten und weiterführender Literatur 

 

Hinweis der Autoren (persönliche Mitteilung): ab Dezember 2009 wird eine neue 
Webseite zum o. g. Projekt verfügbar sein, auf der die Projektunterlagen in deutscher 
Sprache erhältlich sein werden. 

Literatur: 

• Degani, P. (2006). Der Handel mit jungen Frauen und jungen Menschen - Europäische 
Dimension einer Menschenrechtsverletzung: Handbuch für Lehrkräfte. Padua. 
Verfügbar unter: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=598, Online Zugriff 
am: 09. 07. 2009. 

• Dospial, A. & Garnier, J. (2006). Der Handel mit jungen Frauen und jungen Menschen 
- Europäische Dimension einer Menschenrechtsverletzung: Heft für Schülerinnen und 
Schüler. Padua.  
Verfügbar unter: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=594, Online Zugriff 
am: 24. 07. 2009.  

http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=598
http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=594
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• Nachbaur, D. (2006). Der Handel mit jungen Frauen und jungen Menschen - 
Europäische Dimension einer Menschenrechtsverletzung: Broschüre mit Informa-
tionen. Padua.  
Verfügbar unter: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=593, Online 
Zugriff am: 24. 07. 2009.  

• Nachbaur, D. (2006). Der Handel mit jungen Frauen und jungen Menschen - 
Europäische Dimension einer Menschenrechtsverletzung: Länderbericht Österreich. 
Padua.  
Verfügbar unter: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=596, Online 
Zugriff am: 24. 07. 2009. 

• Nachbaur, D. (2006). Der Handel mit jungen Frauen und jungen Menschen - 
Europäische Dimension einer Menschenrechtsverletzung: Methodenleitfaden. Padua. 
Verfügbar unter: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=597, Online 
Zugriff am: 08. 07. 2009. 

• Nachbaur, D. (2006). Der Handel mit jungen Frauen und jungen Menschen - 
Europäische Dimension einer Menschenrechtsverletzung: Sammlung internationaler 
Rechtstexte. Padua.  
Verfügbar unter: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=595, Online 
Zugriff am: 08. 07. 2009. 

• Nachbaur, D., Garnier, J., Dospial, A., Vietti, F., & Degani, P. (2006). Der Handel 
mit jungen Frauen und jungen Menschen - Europäische Dimension einer 
Menschenrechtsverletzung: Bausteine für den Unterricht. Padua. 
Verfügbar unter: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=599, Online 
Zugriff am: 08. 07. 2009. 

• Nachbaur, D., Degani, P. Garnier, J. & Dospial, A. (2007). Human Rights and 
Trafficking in Women and Young People in Europe: Overview on Austria, Italy, 
Poland. Padua. 
Verfügbar unter: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=603, Online 
Zugriff am: 08. 07. 2009. 

• Nachbaur, D., Degani, P. Vietti, F., Garnier, J. & Dospial, A. (2007). Human Rights 
and Trafficking in Women and Young People in Europe: An Educational Toolkit for 
Teachers and Students. Padua.  
Verfügbar unter: http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_attivita/daphne/ 
brochure_en.pdf, Online Zugriff am: 08. 07. 2009. 

 

 

 

http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=593
http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=596
http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=597
http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=595
http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=599
http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/get.php?id=603
http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_attivita/daphne/brochure_en.pdf
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Projekt: 2006-1/024/WY 

Titel:  

Co-operation against ¨Trafficking¨in South – East Baltic, CATSEB 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Kvinnojouren Friedeborg 

Land:SE  Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

 

 

 

 

Programm: 

DAPHNE 

2006 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Projekt: 2006-1/080/W 

Titel:  

FEED-BACK – La Perception des Modèles d’Assistance et de Protection de la Part 
des Victimes de Traite qui en Bénéficient 

Projektlaufzeit: 2007 bis 2008 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Accompagnement, Lieux d'Acceuil 

Land: FR Beteiligte Länder:LT, ES, IT, BG, RO 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Bildung / Ausbildung von Opfern 

 Schutz der Opfer des MH: Opferentschädigung 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 Tagungen / Konferenzen 

Programm: 

DAPHNE 

2006 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 NRO / FBS 
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Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt hat zum Ziel, die Aktivitäten und Maßnahmen zu Prävention und bzw. oder 
der Bekämpfung der Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen zu unterstützen, 
sowie bestehende Maßnahmen zum Schutz der Opfer und der Risikogruppen zu 
verbessern.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Für das Projekt wurden insgesamt wurden 31 weibliche Opfer von Menschenhandel 
befragt, die Opfer unterschiedlicher Formen von Ausbeutung waren. 26 der befragten 
Frauen waren Opfer von Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung.  

In einem Fragebogen äußerten sich die Frauen zu ihrer aktuellen Situation und ihrem 
Leben im Heimatland. Der Schwerpunkt lag auf den positiven Aspekten sowie auf den 
Schwierigkeiten, die den Frauen bei der Wiedergewinnung der Selbstachtung und der 
sozialen Integration begegnet sind.  

Die Ergebnisse der Datensammlung wurden bei einem Treffen der Partner in den 
sozialen und rechtlichen Kontext eines jeden Partnerlandes gestellt. Die Resultate der 
Interviews bilden die Grundlage für die Studie.    

Inhalt des Projektes: 

Koordinator des Projektes war Accompagnement, Lieux d’acceuil in Frankreich, die mit 
der Stadt Madrid und den NRO On the Road in Italien, Missing Persons Families 
Support Center in Litauern, Caritas Bucarest-Adpare in Rumänien und der Fondation 
Nadja in Bulgarien kooperierte.  

In der vorliegenden Studie wurden ehemalige Opfer des Menschenhandels zu den von 
ihnen in Anspruch genommenen Diensten aus den Bereichen Opferschutz und 
Opferhilfe befragt. Anhand der Aussagen sollen bestehende Maßnahmen gegebenenfalls 
besser an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst werden. 

In Vorwort und Einleitung der Studie wird auf die methodische Vorgehensweise 
eingegangen. Die in der Studie präsentierten Ergebnisse beruhen auf 31 Interviews mit 
ehemaligen (weiblichen) Opfern von Menschenhandel. Der verwandte Fragebogen ist im 
Anhang des Dokumentes einsehbar. 

Kapitel 1 geht zunächst auf die Faktoren ein, die Unterschiede im Verlauf der Inte-
gration eines jeden Opfers bewirken können. Dazu gehören u. a. die Dauer der 
„Gefangenschaft“, die Schwere des Traumas, die Aufenthaltsdauer in der Hilfsein-
richtung und die Sprachkenntnisse des Ziellandes. Aufgrund der Komplexität der 
Faktoren befürworten alle Hilfsorganisationen eine individuell abgestimmte Opferhilfe. 
Im Anschluss wird die Definition von sozialer Integration wiedergegeben, wie sie von 
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der Europäischen Kommission festgelegt wurde. Diese wurde um soziale Komponenten 
ergänzt, wie den Eindruck, akzeptiert zu werden oder eigenständiges Mitglied in einer 
Gruppe zu sein.  

Kapitel 2 geht auf die Schwierigkeiten der Integration von Opfern des Menschenhandels 
ein. Zunächst werden die Hindernisse bei der Widergewinnung der Selbstachtung genannt 
und die unterschiedlichen Stellungnahmen von Aussagen der Betroffenen untermauert. 
Für Frauen, die im Zielland bleiben, besteht die Schwierigkeit der Integration einerseits in 
der fehlenden sozialen Einbindung, andererseits in der ökonomischen Abhängigkeit. Die 
Frauen, die in ihre Heimat zurückkehren wiederum finden sich meist in derselben 
ökonomisch schlechten Situation wieder, wie bevor sie zu einem Opfer von Menschen-
händlern geworden sind. Ein weiteres Hindernis bei der Integration ist das post-
traumatische Stresssyndrom. 

Die Auswertung der Interviews mit den Betroffenen hat ergeben, dass diese ähnliche 
Lebensläufe aufweisen. Davon ausgehend wird auf die Anfangssituation der Opfer im 
Heimatland, die Flucht, die Ausbeutung, die Anwerbung, den Menschenhandelsprozess 
selbst und die Rolle der Personen (Anwerber, Zwischenhändler, ZuhälterIn), die zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten im Menschenhandelsprozess auftreten und auf die 
Lebensbedingungen in „Gefangenschaft“ eingegangen. Im Anschluss daran wird anhand 
der Ergebnisse der Interviews beschrieben, was die Frauen nach dem Menschenhandel 
empfunden haben und wie sie dem Aufbau eines „neuen“ Lebens gegenüberstehen. Der 
Umstand, sich selbst als Opfer zu betrachten und von anderen als solches gesehen zu 
werden, stellt ein großes Hindernis bei der Integration dar. Die Hilfseinrichtungen sollen 
der Betroffenen helfen, sich von ihrer Identität als Opfer zu lösen. Dabei besteht jedoch 
die Gefahr, dass durch das aufgebaute Vertrauen zwischen Fachberatungsstelle und 
Klientin eine große Abhängigkeit der Betroffenen zur Hilfseinrichtung entsteht. Auch das 
Erlebte aus Angst vor einer Stigmatisierung zu verschweigen ist hinderlich bei der 
Integration und lässt jede soziale Beziehung zu einer Belastung werden. Die Hilfs-
einrichtungen stellen in diesem Kontext einen Ort der Stabilität und des Vertrauens dar, 
wo die Opfer offen über das Erlebte sprechen können, ohne dafür verurteilt zu werden.  

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Integration in die Gesellschaft selbst. Wie der Ausbruch 
aus dem Menschenhandelsring mit einer positiven Begegnung beginnt, die z. B. durch 
einen Freier repräsentiert sein kann, der sich in die Frau verliebt hat, so beginnt auch die 
Integration mit einer positiven Begegnung, diesmal verkörpert durch Polizisten oder 
Richter. Die Hilfseinrichtungen werden als Retter und Beschützer empfunden, die 
ökonomische, soziale und psychologische Unterstützung bieten und die Opfer über einen 
langen Zeitraum beim Wideraufbau eines neuen Lebens begleiten. Alle befragten Frauen 
teilen die positive Ansicht über die Hilfseinrichtungen und deren Dienste. Die 
Inanspruchnahme von Hilfeleistungen variiert abhängig davon, ob die Opfer im Zielland 
bleiben oder in die Heimat zurückkehren. Während der Schwerpunkt der Unterstützung 
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im Zielland auf der sozialen und beruflichen Integration liegt, konzentriert sich die 
Opferhilfe im Ausland auf medizinische und psychologische Unterstützung.  

Das Kapitel geht weiterhin auf die Lebensentwürfe der Frauen während und nach der 
Betreuung durch eine Fachberatungsstelle ein. Das Streben nach einem normalen Leben 
steht dabei im Mittelpunkt. Der erste Schritt dorthin besteht im Erhalt einer Aufenthalts-
erlaubnis. Für Frauen, die entscheiden, in ihr Heimatland zurückzukehren, steht die 
Genesung und die Resozialisierung im Vordergrund. Insgesamt besteht die Aufgabe der 
Fachberatungsstellen darin, den Frauen die Motivation für einen neuen Lebensentwurf 
für die Zukunft zu geben. Das Kapitel geht auch auf die Rolle der Fachberatungsstellen 
bei der Vermittlung der sozialen Kompetenz ein. Die Frauen haben meist ein verzerrtes, 
sehr negatives Selbstbild. Die Aufgabe der Sozialarbeiter besteht zunächst darin, den 
Frauen ein realistisches Bild ihrer selbst zu vermitteln. Neben der rechtlichen und 
finanziellen Hilfe vermitteln Mitarbeiter von Fachberatungsstellen den Opfern einen 
Zugang zu einem normalen Alltag, was einen ersten Schritt in ein soziales Leben 
darstellt. Alle Frauen, die an einem Integrationsprogramm teilnehmen, werden ange-
halten, ein Praktikum zu absolvieren und an Sprachkursen und Gesprächsgruppen 
teilzunehmen. Diese Maßnahmen werden von den Betroffenen als sehr hilfreich für den 
Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen erachtet.  

Im Anschluss werden die drei Phasen, durch die die Mitarbeiter der Fachberatungs-
stellen die Betroffenen begleiten, beschrieben. Die erste Phase ist die Trennung vom 
alten Leben. In der zweiten Phase lernen die Betroffenen das Geschehene zu akzeptieren 
und sich auf dieser Basis eine neue Identität zu schaffen. Die dritte Phase schließlich 
besteht darin, dass die Frauen sich beispielsweise durch eine Arbeitsstelle in das soziale 
Leben einfügen. Um ein abruptes Ende der Betreuung zu vermeiden, werden die Treffen 
zwischen Fachberatungsstelle und Klienten langsam seltener, um so den Einstieg in ein 
eigenständiges Leben der Betroffenen zu vereinfachen.  

Das Projekt wurde durch eine internationale Konferenz im Januar 2008 in Paris 
abgeschlossen. Die Beiträge thematisierten u. a. den Entwicklungsprozess des Opfer-
status. Dabei wird auf das Bild von Opfern eingegangen, das durch die Medien 
vermittelt wird. Darüber hinaus wir der Begriff „Opfer“ aus psychologischer und recht-
licher Sicht, sowie aus der Perspektive der Opferforschung analysiert. Ein weiterer 
Beitrag geht auf die Entwicklung des Opferbegriffs auf internationaler Ebene ein. Im 
Anschluss werden Opferschutz und Opferhilfe erörtert. Der darauffolgende Beitrag 
empfiehlt eine Form der Opferhilfe, die die Befähigung der Betroffenen zum Ziel haben 
sollte. Darüber hinaus wird auf das posttraumatische Stresssyndrom und die 
medizinische Hilfe, die Fachberatungsstellen in diesem Zusammenhang leisten können, 
eingegangen. Es werden auch minderjährige Opfer von Menschenhandel thematisiert, 
die einer besonderen Art der Opferhilfe bedürfen. Ein weiterer Beitrag widmet sich dem 
Menschenhandel mit afrikanischen Fußballspielern. Die Konferenz schließt mit drei 
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Beiträgen zu Maßnahmen der Bekämpfung des Menschenhandels in den USA und in 
Japan sowie moderner Sklaverei in Bahrain. 

Literatur: 

• Accompagnement Lieux d'accueil (2008). Feed-Back: Actes de la Conférence Paris, le 
31 Janvier 2008. Nizza. 

• Philippe, P. & Romano, L. (2008). Feed-Back. Nizza. 
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Projekt: JLS/DAP/2007-1/040 

Titel:  

INDOORS – Support and Empowerment of Female Sex Workers and Trafficked 
Women working in Hidden Places 

Projektlaufzeit: 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Autres Regards 

Land: FR Beteiligte Länder: DE, BG, IT, PT 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das übergeordnete Ziel des Projektes „INDOORS“ ist, Personen, die sexuelle Dienste 
gegen Bezahlung anbieten, in privaten Räumlichkeiten oder per Internet arbeiten, sich 
gegen jede Form von Gewalt, sowohl physischer und psychischer, als auch sozialer, zu 
schützen. Ihnen sollen Möglichkeiten geboten werden, sich aus der Isolation zu befreien,  
bewusste Entscheidungen zu treffen, einen besseren Zugang zu ihren Rechten und der 
gesundheitlichen Versorgung zu erhalten und selbständig auf zukünftige Schwierigkeiten 
reagieren zu können. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Programm: 

DAPHNE 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 
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Literatur: 
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Projekt: JLS/DAP/2007-1/058 

Titel:  

A Comparative Analysis of Community Focused Initiatives Aimed at Supporting 
Women, Children and Young People who have been the Focus of Violence, 
Exploitation or Trafficking in three Regions of the United Kingdom, Germany and 
Romania 

Projektlaufzeit: 2007 bis 2009 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Newman University College 

Land: GB Beteiligte Länder: DE, RO 

Schlagworte: 
 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 Trainingsmaterialien 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Es handelt sich hier um ein zwei-jähriges Projekt, welches sich mit Frauen und Kindern 
aus Birmingham beschäftigt, die Opfer von Gewalt, Vernachlässigung oder 
Menschenhandel waren. Ziel des Projektes ist die Verbesserung der Opferhilfe.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

1. Literatur Übersicht, inklusive anderer akademischer Forschung, Politik und 
Gesetzgebung 

2. Abbildung aller Dienstleistungen 

3. Interviews mit Personen, die die Dienstleistungen in Anspruch nehmen (inklusive 
Frauen und Kinder als Opfer), Dienstleister und Politiker 

Programm: 

DAPHNE 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 
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4. Publikation und Veranstaltung zu Verbreitung der Ergebnisse 

5. Vorbereitung von Trainingsmaterialien für Mitarbeiter verschiedener Agenturen 
und Verbesserung der Dienstleistungen 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: JLS/DAP/2007-1/075 

Titel:  

Assessment of the Human Rights Impact of Anti Trafficking Laws and Measures 

Projektlaufzeit: 2009  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Aim for Human Rights 

Land: NL Beteiligte Länder: CZ, GB 

Schlagworte: 
 

 Rechtsgrundlagen 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Datenbanken 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Aufgrund fehlender Instrumente zur Beurteilung der Auswirkung von Interventionen im 
Bereich Menschenhandel auf die Menschenrechte, ist Ziel des Projektes ein solches 
Instrument zu entwickeln. Dieses soll NRO ermöglichen, direkte und indirekte 
Auswirkungen von Gesetzen und Maßnahmen auf die Menschenrechte zu evaluieren, um 
sie dazu zu befähigen, auf Basis der gesammelten Informationen, gegenüber der 
entsprechenden Regierung erfolgreiches „lobbying“ zu betreiben. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Zur Entwicklung des Instruments wird ein partizipativer Ansatz gewählt, welcher sowohl 
die potenziellen Benutzer, wie auch die wesentlichen Vermittlerorganisationen 
einbezieht. 

Zusätzlich wird das Instrument von Organisationen verschiedener Länder getestet 
werden, um die Benutzerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit zu gewährleisten. 

Programm: 

DAPHNE 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 NRO / FBS 
 

Literatur: 

siehe: 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

• Aim for human rights. (2008). Project Summary - Assessment of the human rights 
impact of anti trafficking measures. Utrecht. 
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Projekt: JLS/DAP/2007-1/203 

Titel:  

The Dignity Project: Identification and Replication of Best Practice Inter-Agency 
Models of Service Provision for Victims of Trafficking for Sexual Exploitation and 
Associated Vulnerable Groups 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Dublin Employment Pact 

Land: IE Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

 

 

Programm: 

DAPHNE 

2007 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Projekt: JLS/DAP/2007-1/213 

Titel:  

Trafficking Romani Youth and Women in Easter and Central Europe: Analysing 
the Effectiveness of National Laws and Policies in Prevention and Victim Support 

Projektlaufzeit: 2009 bis 2010 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
European Roma Rights Center (ERRC) 

Land: HU Beteiligte Länder: BG, CZ, RO, SK 

Schlagworte: 
 

 Rechtsgrundlagen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 Tagungen / Konferenzen 

 Websites 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Im Rahmen des Projekts sollen Diskrepanzen zwischen internationalen und regionalen 
Abkommen und deren Umsetzung in nationale Gesetzgebung, Richtlinien und Strukturen 
aufgezeigt werden.  

Es sollen weiterhin Gesetze und Richtlinien in den Zielländern identifiziert werden, die 
indirekt negative Auswirkungen für Opfer oder potenzielle Opfer aus Roma-
Gemeinschaften haben könnten, bzw. diese Opfergruppe unzureichend unterstützen. 

Entwicklungen der Gesetzgebung in den beteiligten Ländern zur Bekämpfung des 
Menschenhandels sowie mögliche negative Trends sollen idenfiziert werden. 

Programm: 

DAPHNE 

2007 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Prevention und Opferschutz für Frauen und Kinder aus Roma-Gemeinschaften der 
beteiligten Länder sollen vorgestellt und Probleme der Implementierung oder unzu-
reichender rechtlicher Rahmenbedingungen sollen aufgezeigt werden.  

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

• Literaturrecherche zu relevanten Rechtsgrundlagen, Datenerhebung, 
Richtlinien, Strukturen, Opferhilfe-Organisationen und Entwicklungen in den 
beteiligten Ländern. 

• Qualitative Studie zur Erhebung von Vulnerabilitätsfaktoren und Hilfs-
angeboten für Jugendliche und Frauen aus Roma-Gemeinschaften, die Opfer 
des Menschenhandels geworden sind. 

• Veröffentlichung des Ergebnissberichts in den Sprachen der beteiligten Länder 

• Durchführung einer Abschlusskonferenz 

• Entwicklung einer Webseite mit Inhalten zum Thema Menschenhandel (mit 
Bezug zu Roma-Gemeinschaften). 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“) sowie ergänzender Informationen 
der Projekt-Homepage des ERRC121. Weitergehende Projektunterlagen lagen bis 
Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
121 Vgl. European Roma Rights Centre (2009). Trafficking Romani youth and women in Eastern and Central 

Europe: Analysing the effecktiveness of national laws and policies in prevention and victim support. Verfügbar 
unter: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3020&archiv=1, Online Zugriff am: 15. 09. 2009. 

http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3020&archiv=1
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6.2.5 ISEC 

Das Programm leistet einen Beitrag dazu, dass den Bürgern durch Verhütung und 
Bekämpfung der – organisierten und nicht organisierten – Kriminalität, insbesondere des 
Terrorismus, des Menschen-handels, der Straftaten gegenüber Kindern, des illegalen 
Drogen- und Waffenhandels, der Bestechung sowie des Betrugs, ein hohes Maß an 
Sicherheit geboten wird.  

Das Programm befasst sich nicht mit justizieller Zusammenarbeit. Maßnahmen, die auf die 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Justiz- und Strafverfolgungsbehörden abzielen, 
können jedoch in den Anwendungsbereich des Programms fallen. 

Schwerpunktthemen 

• Kriminalprävention und Kriminologie 

• Strafverfolgung 

• Schutz und Unterstützung von Zeugen 

• Schutz von Opfern 

Folgende Projekte werden unterstützt: 

• Projekte mit europäischer Dimension, die von der Kommission initiiert und 
verwaltet werden 

• länderübergreifende Projekte, an denen Partner aus mindestens zwei Mitglied-
staaten beteiligt sind 

• nationale Projekte in den Mitgliedstaaten, die zur Vorbereitung von länderüber-
greifenden Projekten dienen, länderübergreifende Projekte ergänzen oder zur 
Entwicklung innovativer Methoden beitragen 

Zielgruppe 

Das Programm richtet sich an Strafverfolgungsbehörden, sonstige öffentliche und bzw. oder 
private Einrichtungen, Institutionen wie kommunale, regionale und nationale Behörden, 
Sozialpartner, Universitäten, statistische Ämter, Nichtregierungsorganisationen sowie 
einschlägige internationale Einrichtungen. 

Antragsberechtigte 

An dem Programm können sich rechtsfähige Einrichtungen und Organisationen mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat beteiligen. Einrichtungen und Organisationen mit Erwerbszweck haben 
nur zusammen mit Organisationen ohne Erwerbszweck oder staatlichen Organisationen 
Zugang zum Programm. Drittländer und internationale Organisationen dürfen als Partner an 
länderübergreifenden Projekten teilnehmen, aber keine eigenen Projektvorschläge einreichen 
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Projekt: JLS/2007/ISEC/411 

Titel:  

Development of Guidelines for the Collection of Data on Trafficking in Human 
Beings, including Comparable Indicators 

Projektlaufzeit: 2007 bis 2009 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
International Organization for Migration / Bundesministerium für Inneres, Republik 
Österreich 

Land: AT Beteiligte Länder: BE, HU, IT, LU, SK, SE 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Struktur des Deliktbereiches - Täterstrukturen (OK) 

 Struktur des Deliktbereiches – Nationalitätenschwerpunkte 
  (Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Phänomenbereich - Entwicklungen / Trends 

 Lagebeschreibung - Hellfeld 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Trainingsmaterialien 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Im Vordergrund stand die Entwicklung umfassender Richtlinien zur Erhebung, 
Austausch, Analyse und zum Schutz von Daten im Bereich Menschenhandel. Ziel des 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekts ist die Standardisierung der Datenerhebung auf EU-Ebene und die Förderung 
des Datenaustausches zwischen den EU-Mitgliedsländern. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Im Rahmen von vier Expertentreffen eines multidisziplinären Expertenteams wurden die 
Empfehlungen für eine standardisierte Datenerhebung entwickelt und diskutiert. 
Mitglieder des Expertenteams waren Vertreter von Organisationen der EU, Strafverfol-
gungsbehörden, Forschungsinstituten, Nichtregierungsorganisationen und Internationa-
len Organisationen. Ein Vorschlag der Empfehlungen wurde im Rahmen einer 
Internationalen Tagung in Brüssel (18. und 19. September 2009) vorgestellt und 
diskutiert. Die Ergebnisse der Tagung wurden bei der Erstellung der Endfassung der 
Empfehlungen berücksichtigt. 

Inhalt des Projektes: 

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Kooperationsprojekt des Bundesministerium für 
Inneres Österreich und der “International Organization for Migration (IOM) in Wien.  

Nach einer Kurzfassung der wesentlichen Projektinhalte und Ergebnisse, werden 
zunächst 17 Richtlinien präsentiert, welche, ihrer Bedeutung und Umsetzbarkeit nach, in 
die Kategorien kurz-, mittel- und langfristige Implementation unterteilt sind. Diese 
sollen den jeweiligen Regierungen und wesentlichen Akteuren in den EU-Mitglieds-
ländern bei Sammlung, Erfassung bzw. Registrierung und Austausch vergleichbarer 
Daten im Bereich Menschenhandel dienlich sein. In den darauffolgenden sieben 
Kapiteln werden die jeweiligen Themenbereiche mit den entsprechenden Richtlinien in 
Beziehung gesetzt und zum Teil anhand von Beispielen und Vorlagen erläutert.  

Kapitel 1 führt ein in die Ziele und Herausforderungen der Datenerhebung, die 
Definition von Menschenhandel und stellt die wesentlichen Akteure vor, die innerhalb 
der EU Mitgliedsländer und auf EU-Ebene verantwortlich für die Datenerhebungen sind. 

Die Wissenslücke (knowledge-gap) bezüglich des Menschenhandels betrifft insbe-
sondere Informationen über die sich verändernden Muster des Menschenhandels, die 
Struktur von kriminellen Organisationen, der komplexen Opfer-Täter Beziehungen, 
Kinderhandel und der Diskrepanz zwischen Schätzungen und tatsächlich erfassten 
Zahlen der Opfer des Menschenhandels. Diesbezüglich ist die Verbesserung der Daten-
qualität und Vergleichbarkeit ausschlaggebend, um Fortschritte registrieren und 
operationelle Fähigkeitslücken, Gesetzeslücken und Lücken in der Politikgestaltung und 
in Programmen gegen Menschenhandel erkennen zu können. Des Weiteren plädieren die 
Autoren sowohl für eine einheitliche Definition des Tatbestandes „Menschenhandel“ als 
auch für eine einheitliche Umsetzung in den Gesetzen. Ausgehend vom Palermo-
Protokoll wird die Definition von Menschenhandel mit den gängigen Definitionen in der 
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EU verglichen und Unterschiede sowie Problembereiche gekennzeichnet. Problematisch 
bei allen Definitionen ist u. a., dass spezifische Formen des Menschenhandels, wie der 
Menschenhandel zum Zweck der Adoption oder Zwangsheirat, nicht erfasst werden. 

Anschließend wird die Notwendigkeit der Datenerhebung auf verschiedenen Ebenen 
(lokal, national und EU-Ebene) behandelt und ein Modell einer Datenverwaltung (Data 
Management Model), welches eine überbehördliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen 
ermöglichen soll, empfohlen. Zum Ende des Kapitels werden zur Vertiefung des 
Verständnisses verschiedene Begriffe und Konzepte vorgestellt. Erläutert werden in 
diesem Zusammenhang das „Monitoring-System“, die Eigenschaften von Personaldaten, 
aggregierten Daten und direkten Daten (direct trafficking data) im Kontext des 
Menschenhandels und die Eigenschaften von Indikatoren bzw. Signalen zur Erkennung 
von Menschenhandel. 

Kapitel 2 informiert über den Mindestumfang der Daten, die von den EU-Mitglieds-
ländern über die Opfer, die Täter, den Menschenhandel und die Maßnahmen der 
Strafjustiz erhoben werden sollten. Zuächst werden die Probleme aufgegriffen welche 
sich mit opferbezogenen Daten ergeben. Als Hauptproblem wird hierbei die Erkennung 
eines Opfers des Menschenhandels angegeben. Darauf folgend beschäftigt sich das 
Kapitel mit den täterbezogenen Daten und dem Begriff, den Eigenschaften und der 
Struktur des Menschenhändler-Netzes (trafficking network) und der organisierten 
Kriminalität im Bereich Menschenhandel. Abschließend werden die Themenbereiche der 
Datenerhebung zu den Phasen des Menschenhandels („trafficking process“) und der 
Strafjustiz aufgegriffen. Zu allen behandelten Themenbereichen werden die minimal zu 
erhebenden Datensätze in Listenform präsentiert und in den Kontext der entsprechenden 
Empfehlungen gesetzt. 

Kapitel 3 präsentiert detaillierte Mustervorlagen zur Erhebung von allgemeinen Daten 
und Zusatzdaten über Opfer, Täter, kriminelle Netzwerke und Organisierte Kriminalität, 
Phasen des Menschenhandels sowie zur Strafjustiz. 

Kapitel 4 stellt verfahrenstechnische Erwägungen zur Diskussion. Hierbei geht es um die 
Frage nach Datenzugang, Datenauswertung, Methodik, Evaluierung und Verbreitung der 
Daten. Ausgehend von der Hager Ministererklärung aus dem Jahre 1997 (Hague 
Ministerial Declaration) beschäftigt sich das Kapitel zuerst mit Frage nach der 
Datenauswertung und diskutiert die Notwendigkeit und Vorteile eines nationalen 
Berichterstatters („National Raporteur“) bzw. eines gleichwertigen Mechanismus zur 
Berichterstattung. Anschließend wird die Frage nach dem Datenzugang aufgegriffen. 
Zum Schutz vor Datenmissbrauch plädieren die Autoren für strikte Zugangskontrollen 
und Datenschutzmechanismen bezüglich der Personaldaten von potentiellen Opfern, wie 
sie in einem System bestehend aus sog. „restricted notes“ und speziell zugewiesenen 
Identifikationsnummern für Dateien vorzufinden sind. Wenn überbehördlich genutzt, 
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würde ein solches System zudem die Möglichkeit bieten den weiteren Weg eines 
potentiellen Opfers, nach der Aufnahme der Personaldaten, zu verfolgen. 

Abschließend wird der Themenbereich der Evaluation der gesammelten Daten 
grundlegend behandelt. In diesem Zusammenhang wird die Notwendigkeit einer 
Einverständniserklärung sowie Aufklärung der Opfer betont. Bezüglich der Daten-
qualität und Genauigkeit wird die Verifikation und Bereinigung von Daten hervor-
gehoben. Des Weiteren wird die Verbreitung der Daten thematisiert. Betont wird hierbei 
die Verschlüsselung („Depersonalisierung“) von Personaldaten und sensitiven 
Informationen und deren Kontextualisierung.  

Als Schlüsselprinzipien der Datenevaluation werden genannt die Beachtung der Vertrau-
lichkeit, die Achtung der Einwilligungserklärung, die Aufrechterhaltung der Daten-
qualität und Genauigkeit und die Implementation geeigneter Datenschutzmechanismen. 

Kapitel 5 ist eine Einführung in das Konzept von Indikatoren zur Unterstützung der 
Akteure bei der Lagebewertung, Erkennung von Risikobereichen und potentiellen 
Opfern des Menschenhandels. Es werden Alternativquellen aufgezeigt, die Auskunft zu 
potenziellem Menschenhandel geben können. Es werden Beispiele von Branchen und 
Märkten genannt, in denen Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung und Ausbeutung der Arbeitskraft häufig anzutreffen sind. Danach werden 
Anhand von Listen allgemeine Indikatoren vorgestellt, die auf Menschenhandel 
hinweisen können. Diese sind in die Kategorien: Täuschung, Zwang, List, illegaler 
Aufenthalt, Schwachstellen, ausbeuterische Lebens- und Arbeitsbedingungen, Isolation, 
Gesundheitszustand und weitere unterteilt. Zusätzlich werden Indikatoren vorgestellt, 
die zum Erkennen von minderjährigen Opfern des Menschenhandels beitragen können. 

Als Alternativquellen zur Erkennung möglicher Opfer des Menschenhandels werden 
zum einen indirekte Indikatoren genannt und zum anderen auf Statistiken verwiesen, 
welche von anderen Organisationen (Einwanderungsbehörde, Gewerkschaften etc.) 
erhoben worden sind. 

Zum Schluss wird die Problematik der Dunkelziffer diskutiert und die Methode des 
„double sampling“ vorgestellt, die von der International Labour Organization (ILO) 
entwickelt wurde. 

Kapitel 6 greift nochmals Schutzmechanismen und ethische Gesichtspunkte bei der 
Sammlung, Aufbewahrung und Benutzung von Opferdaten auf. Auf Basis der 
europäischen Regelungswerke werden die wesentlichen Prinzipien des Datenschutzes 
und ethischen Standards erläutert. In diesem Zusammenhang werden behandelt, der 
Umgang mit Personaldaten, die Datenqualität, das Prinzip der Einwilligung, die Dauer 
der Datenaufbewahrung und der Grundsatz der Datenvermeidung. Abschließend werden 
Handlungsanweisungen bezüglich der zuvor behandelten Themen anhand einer Liste mit 
konkreten Handlungsanweisungen („Do’s and dont’s“) komprimiert dargestellt. 
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Kapitel 7 enthält eine Reihe von Vorschlägen zur Implementation der entwickelten 
Richtlinien und Leitsätze auf EU-Ebene. 

Anhang I des Berichts beschreibt eine Reihe von Vorgehensweisen und Initiativen im 
Bereich Datenerhebung und der Entwicklung von Indikatoren zur Erkennung von Opfer 
des Menschenhandels. 

Anhang II des Berichts stellt zwei Modellvorlagen zur Datenerhebung zur Verfügung: 
eine opferzentrierte Vorlage, wie sie von der International Organization on Migration 
(ILO) verwandt wird sowie eine täterzentrierte Vorlage, welche vom International Centre 
for Migration Policy Development (ICMPD) entwickelt wurde. 

Anhang III des Berichts liefert einen Überblick und eine Beschreibung der gesetzlichen 
Datenschutzregelungen in Europa. 

Literatur: 

• Aronowitz, A. A. (2009). Guidelines for the collection of data on trafficking in human 
beings, including comparable indicators. Vienna.  
Verfügbar unter: http://www.iomvienna.at/files/Upload/IOM_Vienna_AT_MoI_ 
Guidelines_for_the_Collection_of_Data_on_THB.pdf, Online Zugriff am: 
07. 07. 2009. 
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Projekt: JLS/2007/ISEC/458 

Titel:  

Trafficking in Human Beings: Data Collection and Harmonised Information 
Management Systems 

Projektlaufzeit: 2008 bis 2009 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
General Directorate for Internal Affairs, Ministry of Internal Affairs of Portugal, in 
Kooperation mit dem  International Centre for Migration Policy Development - ICMPD 

Land: PT, AT Beteiligte Länder: CZ, PL, SK, NL, IT 

Schlagworte: 
 

 Lagebeschreibung - Hellfeld 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

 Datenbanken 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt soll die Leistungsfähigkeit der teilnehmenden Länder zur systematischen 
Sammlung und Verwaltung von Daten zum Thema „Menschenhandel“ stärken. Dazu soll 
ein transnationales harmonisiertes Informationsmanagementsystem entwickelt werden, 
einschließlich gemeinsam vereinbarter, vergleichbarer Indikatoren, um Daten und 
Informationen zu Opfern des Menschenhandels, Menschenhändlern und der Strafjustiz zu 
sammeln. Basierend auf den vereinbarten Indikatoren, soll den teilnehmenden Staaten 
eine technische Lösung geboten werden, um die entsprechenden Daten zu sammeln, 
indem eine innovative Software entwickelt und in einer Pilotphase getestet wird. Zudem 
soll eine Basis für eine effiziente Datensammlung und -analyse aufgebaut werden, an der 
sich relevante nationale Institutionen und NRO beteiligen, die im Bereich der 
Bekämpfung des Menschenhandels tätig sind. 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 
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Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

1. Sekundäranalyse mit dem Ziel bestehende Datenerhebungen („data initiative“) 
und „good practice“ zu identifizieren, Abbildung der aktuellen Situation 
bezüglich der Datensammlung in den teilnehmenden Ländern.  

2. Diskussion am runden Tisch  

3. Entwurf von Länderberichten auf Grundlage der gesammelten Information 

4. Entwicklung des „Anti-Trafficking Data Collection and Information 
Management in the European Union – a Handbook. The situation in the Czech 
Republic, Poland, Portugal and the Slovak Republic“ und Übersetzung in die 
relevanten Sprachen 

5. Treffen aller teilnehmenden Ländern zur Revision des Handbuchs (Warschau) 

6. Basierend auf den gesammelten Inputs, Überarbeitung des Handbuch-Entwurfs  

7. Entwicklung einer Datenbank und Installation zu Testzwecken in einem 
Teilnehmerland  

8. Entwicklung und Druck des Datenbank Benutzer Handbuchs 

9. Installation und Training bezüglich der Datenbanknutzung im Testland 

10. Bericht über die Testphase, welcher allen teilnehmenden Staaten zugänglich 
gemacht wird.  

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

• International Centre for Migration Policy Development (2008). Project Summary: 
Trafficking in Human Beings: Data Collection and Harmonised Information 
Management Systems (DCIM-EU). Wien. 
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Projekt: JLS/2007/ISEC/469 

Titel:  

Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Enhancing Victims 
Protection through Operational Networking and Co-operation and Joint Multi-
Disciplinary Trainings for Counter-Trafficking Specialists in EU, EU Candidate and 
Neighbouring Countries 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Belgian Federal Police 

Land: BE Beteiligte Länder: IT, AT, BG, CZ, FR, GR, HU, MT, RO, SK, HR, 
FYROM, TR, BY, UA, MD 

Schlagworte: 
 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: (vorübergehendes) Bleiberecht / Duldung 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Trainingsmaterialien 

 neue transnationale Netzwerke 

 neue multidisziplinäre Netzwerke 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt unterstützt und fördert operative Netzwerke und Kooperationen zwischen den 
EU-Mitgliedsstaaten, Beitritts- und Nachbarstaaten. Zudem zielt es darauf ab, die 
nationalen Bekämpfungsstrategien gegen den Menschenhandel in den teilnehmenden 
Ländern zu stärken und den Schutz der Opfer zu erhöhen. Hauptmerkmal des Projektes ist 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 

 

Literatur: 

siehe: 
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eine multidisziplinäre Herangehensweise, mit speziellem Fokus auf die Defizite, die in 
den teilnehmenden Ländern besonders im Bereich der Opferidentifizierung und des 
Opferschutzes zwischen NRO und Strafvervolgungsbehörden zu finden sind. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

• Belgian Federal Police. (2007). Project Summary: Preventing and Combating 
Trafficking in Human Beings and Enhancing Victims Protection through Operational 
Networking and Co-operation and Joint Multi-Disciplinary Trainings for Counter-
Trafficking Specialists in EU Member States, Candidate and Neighbouring 
Countries. Brüssel.  
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Projekt: JLS/2007/ISEC/478 

Titel:  

Reducing the Number of Romanian und Bulgarian Victims Trafficked into Spain 
and Italy 

Projektlaufzeit: 2008 bis 2010 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
National Agency Against Trafficking in Persons  

Land: RO Beteiligte Länder: BG, ES, IT, GB 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: Ausbeutung der Arbeitskraft 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt soll die Kooperation und die Koordination zwischen EU-Zielländern und EU-
Herkunftsländer entlang der Menschenhandelsroute stärken. Darüber hinaus sollen 
Sensibilisierungsmaßnahmen, insbesondere in rumänischen und bulgarischen Gemein-
schaften in Spanien und Italien, zu Risiken des Menschenhandels durchgeführt werden. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 
 NRO / FBS 
 Allgemeine  
Öffentlichkeit 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: JLS/2007/ISEC/486 

Titel:  

Devlopment of Transnational Mechanisms to Fight Against Human Trafficking in 
Romania and in Bulgaria 

Projektlaufzeit: 2008 bis 2011 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Secours Catholique – Caritas France 

Land: FR Beteiligte Länder:RO, BG 

Schlagworte: 
 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 neue transnationale Netzwerke 

 neue multidisziplinäre Netzwerke 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war die Schaffung eines Raumes der Sicherheit auf beiden Seiten der 
Donau. Dies soll vor dem Hintergrund der neuen Situation der Integration in Bulgarien 
und Rumänien mit Hilfe von gemeinsamen Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels geschehen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

• Umfrage unter 50 Schülern in Bulgarien und Rumänien. 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Allgemeine  
Öffentlichkeit 

 Lehrende 
(A&F) 
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• Netzwerke 

• Analyse und horizontale Kooperation 

• Sensibilisierungsmaßnahmen und zivilgesellschaftliche Beteiligung 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: JLS/2007/ISEC/511 

Titel:  

No Human for Sale – Nternational Co-operation in a Field of Combating 
Trafficking in Humans 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Warsaw Metropolitan Police 

Land: PL Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

 

 

 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Projekt: JLS/2007/ISEC/514 

Titel:  

Monitoring Trafficking in Human Beings and Sexual Exploitation of Children 
(MONTRASEC): Benchmarking for Member States and EU Reporting, Turning the 
SIAMSECT Templates into a Userfriendly Interface and Reporting Tool. 

Projektlaufzeit: 2008 bis 2010 

Projektverantwortung / Antragsteller:  

The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) 

Land: BE Beteiligte Länder: IT 

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Struktur des Deliktbereiches - Täterstrukturen (OK) 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
(Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Phänomenbereich - Entwicklungen / Trends 

 Lagebeschreibung - Hellfeld 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt zielt darauf ab in naher Zukunft ein IT-Instrument zu entwickeln, welches 
dazu beitragen soll, das Phänomen des Menschenhandels in einer integrierten und 
multidisziplinären Weise zu interpretieren und zu analysieren. In einem zweiten Schritt 
soll eine Formatvorlage („reporting style sheet“) entwickelt werden, welche nationalen 
Berichterstattern oder ähnlichen Mechanismen zugänglich gemacht werden soll, um die 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
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Einheitlichkeit der Berichterstattung über das Phänomen Menschenhandel zu 
gewährleisten. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

• Vermeulen, G. (2009). MONTRASEC - Monitoring Trafficking in human beings and 
Sexual Exploitation of Children: Benchmarking for member state and EU reporting, 
turning the SIAMSECT templates into a user-friendly interface and reporting tool - 
Slides.  
Verfügbar unter: http://www.iomvienna.at/files/Upload/2009_02_24_Montrasec_ 
Vermeulen__background_document_for_distribution_among_participants_.pdf,  
Online Zugriff am: 22. 07. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iomvienna.at/files/Upload/2009_02_24_Montrasec_Vermeulen__background_document_for_distribution_among_participants_.pdf
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Projekt: JLS/2007/ISEC/534 

Titel:  

General Directors' Immigration Services Conference - Migration & Crime 
Conference 

Projektlaufzeit: 2007 bis 2008 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
General Directors' Immigration Services Conference (GDISC) 

Land: NL Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Konferenz zu Migration und Kriminalität, die sich aus den zuständigen Direktoren der 33 
Länder des GDISC – Netzwerkes zusammensetzte. Während der Konferenz wurde den 
Delegierten die Möglichkeit geboten, an drei Workshops teilzunehmen.  

Workshop 1 beschäftigte sich mit den qualitativen Ergebnissen der ICMPD Studie zur 
behördenübergreifenden Kooperation im Bereich Migration und Sicherheit. Gegenstand 
des 2. Workshops war die zunehmenden Kooperation zwischen Europol und den 
Einwanderungsbehörden. Workshop 3 befasste sich mit dem Austausch von strafrechtlich 
relevanten Informationen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Politik 

 

Literatur: 

siehe: 

 
 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

• General Directors' Immigration Services Conference (2008). General Directors' 
Immigration Services Conference - Summary Conclusions.  
Verfügbar unter: http://www.gdisc.org/uploads/tx_gdiscdb/Conclusions_GDISC_ 
Migration__Crime_Conference_2008.pdf, Online Zugriff am: 26. 05. 2009. 

• General Directors' Immigration Services Conference. (2008). GDISC Migration & 
Crime Conference. Sofia, Bulgaria 18-20 June 2008 - Programme. 
Verfügbar unter: http://www.gdisc.org/uploads/tx_gdiscdb/program_and_agenda.pdf,  
Online Zugriff am: 26. 05. 2009. 

• General Directors' Immigration Services Conference. (2008). Final report: GDISC 
Migration & Crime Conference - with a special focus on inter-agency cooperation. 
London. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdisc.org/uploads/tx_gdiscdb/Conclusions_GDISC_Migration__Crime_Conference_2008.pdf
http://www.gdisc.org/uploads/tx_gdiscdb/program_and_agenda.pdf
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Projekt: JLS/2007/ISEC/542 

Titel:  

Crime Victims Support Network 

Projektlaufzeit:  

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Ministry of Justice Poland 

Land: PL Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

 

 

 

 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Projekt: JLS/2007/ISEC/556 

Titel:  

Combating Trafficking in Human Beings – go beyond! Mapping and Strengthening 
Civil Society Capacity to Protect and Support Victims of Trafficking – Beyond 
Traffiking for Sexual Exploitation 

Projektlaufzeit:   

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) 

Land: BE Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

 

 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 
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Projekt: JLS/2007/ISEC/571 

Titel:  

Transnational Referral Mechanism in EU – TRM – EU 

Projektlaufzeit: 2008 bis 2009 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Department for Rights and Equal Opportunities 

Land: IT Beteiligte Länder: AT, AL, BG, CZ, HU, MK, PT, RO 

Schlagworte: 
 

 Schutz der Opfer des MH: Hilfe und Schutz (Opferschutz / Zeugenschutz) 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Rückführung der Opfer des MH 

 Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

 Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Forschung / Studie 

 Handbücher / Checklisten / Empfehlungen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Das Projekt hat zum Ziel, institutionalisierte, transnationale Rückführungsmechanismen, 
d. h. nationale Opferschutz- und Kooperationsmechanismen („national referral 
mechanisms“) zum Schutz der Opfer von Menschenhandel zwischen EU- und Nicht-EU-
Staaten zu entwickeln, um zu einer effektiveren und nachhaltigeren nationalen und EU-
weiten Bekämpfung des Menschenhandels beizutragen. 

Das Projekt soll ein transnationales Instrument für umfassenden und angemessenen 
Opferschutz bzw.Opferhilfe entwickeln und fördern. Zudem soll es zwischen den teil-
nehmenden Ländern die Effektivität und Harmonisierung bei der Bekämpfung von Fällen 
des Menschenhandesl stärken. Abschließend zielt das Projekt darauf ab „good practice“ 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 
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im Bereich Menschenhandel der verschiedenen Länder weiterzuverbreiten und die 
internationale und nationale Kooperation zwischen staatlichen und nichtstaatlichen 
Einrichtungen zu stärken. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Das Projekt verfolgt einen multi-, interdisziplinären und partizipatorischen Ansatz, 
welcher alle relevanten Akteure einbezieht. Diese Methode wurde von ICMPD im 
„Programme to Support the Development of Transnational Referral Mechnisms (TRM) 
for Trafficked Persons in South-Eastern Europe“ getestet und bestätigt. Zudem ist der 
„national ownership approach“ ein wichtiges Element der Methodik, um standardisierte 
Verfahrensmaßnahmen (SOP) für die Rückführung des Opfers zu entwickeln. Die SOPs 
werden, ausgehend von der Erfahrung und „good practice“ der teilnehmenden Länder 
und den identifizierten Bedürfnissen der Opfer entwickelt, durchgeführt und gebilligt. 
Das Projekt wird auf den Vorgaben von Praktikern der staatlichen Institutionen, NRO, 
internationalen Organisationen und Experten im Bereich Menschenhandel ausgewählter 
Länder basieren.  

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

• International Centre for Migration Policy Development (2009). Project Summary: 
Development of a Transnational Referral Mechanism for victims of trafficking 
between countries of origin and destination (TRM-EU). Wien.   
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Projekt: JLS/2007/ISEC/FPA/C1/034 

Titel:  

Operation Golf – A Joint Investigation (JIT) into Rumanian Roma Organised Crime 
Networks Criminally Exploiting and Trafficking Children from their own 
Community 

Projektlaufzeit:   

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Metropolitan Police Service 

Land: UK Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

 

 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

in Bearbeitung 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 

Programm: 

ISEC 

2007 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Projekt: JLS/2008/ISEC/061 

Titel:  

Towards Global EU Action against Trafficking in Human Beings 

Projektlaufzeit: 2008 bis 2010 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
Ministry of Justice of Sweden 

Land: SE Beteiligte Länder: AT, NL, IT, BE 

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes ist es, die externe Dimension der Bekämpfung des Menschenhandels 
der EU zu verbessern und zu implementieren. Der Fokus des Projektes liegt hierbei auf 
folgenden Bereichen: Prävention, Ermittlung, Strafverfolgung, Strafjustiz, Gesetzgebung, 
Kooperation, Opferschutz und Opferhilfe, „capacity building“, fachliche Unterstützung, 
standardisierte Lagebeurteilung und Monitoring im Rahmen von Bekämpfungsstrategien.  

Als Resultat des Projektes soll, während der schwedischen Ratspräsidentschaft 2009, ein 
„Action Oriented Paper (AOP)“ entwickelt werden, welches ein konsolidiertes 
Rahmenwerk für die EU in Form eines Kompendiums zu externen Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Prävention von Menschenhandel in den Herkunftsländern darstellen 
soll.  

Eine Ministerkonferenz in Brüssel soll den Entwicklungsprozess des AOP unterstützen. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Programm: 

ISEC 

2008 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 
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Projekt: JLS/2008/ISEC/072 

Titel:  

E – NOTES - European NGOs Obsevatory on Trafficking, Exploitation and Slavery 

Projektlaufzeit: 2008 bis 2009 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
On the Road 

Land: IT Beteiligte Länder: NL, ES, FR 

Schlagworte: 
 

 

(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines nationalen und transnationalen Netzwerkes 
für NRO um ein Verfahren zur Dokumentation von Bekämfungsmaßnahmen im Bereich 
Menschenhandel, Ausbeutung und Sklaverei zu implementieren. Dieses Verfahren soll 
auf bereits bestehenden EU-Analysekriterien bzw. Instrumenten basieren. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

 

Inhalt des Projektes: 

Die Projektbeschreibung basiert auf der Dokumentation EU-geförderter Projekte der 
verschiedenen Programme („List of selected projects“).  

Weitergehende Projektunterlagen lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. 

Literatur: 

 

 

Programm: 

ISEC 

2008 

Projektstatus: 

Status unklar 

Adressat(en): 
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Projekt: EQUAL_KARO_2005_2007 

Titel:  

Reintegration von Menschenhandelsopfern. Stärkung nationaler Akteure 

Teilprojekt: Sozialarbeit im Kontext von Zwangsprostitution und Frauenhandel 

Projektlaufzeit: 2005 bis 2007 

Projektverantwortung / Antragsteller:  
KARO e. V. 

Land: DE Beteiligte Länder:  

Schlagworte: 
 

 Phänomenbereich - Ausbeutungsformen: sexuelle Ausbeutung 

 Phänomenbereich - Handel mit Kindern 

 Struktur des Deliktbereiches - Opferseite 

 Struktur des Deliktbereiches - Nationalitätenschwerpunkte 
(Herkunfts- / Transit-/Zielländer) 

 Phänomenbereich - Entwicklungen / Trends 

 Organisationen / Institutionen - Kooperationsformen & -strukturen 

 Schutz der Opfer des MH: psychosoziale /  
  medizinische Versorgung der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Kooperation mit NRO / FBS 

 Schutz der Opfer des MH: Beratung / Information der Opfer 

 Schutz der Opfer des MH: Bildung / Ausbildung von Opfern 

 Schutz der Opfer des MH: finanzielle Unterstützung 

 Schutz der Opfer des MH: Rechtsstellung der Opfer des MH 
  in den Aufnahmestaaten 

 Rückführung der Opfer des MH 

 Aus- und Fortbildung 

 Best Practices / Erfolgsfaktoren der Bekämpfung 

 Bekämpfungsstrategien 

 Prävention 

 

Programm: 

EQUAL 

2005 

Projektstatus: 

abgeschlossen 

Adressat(en): 

 Polizei 
 Justiz 
 NRO / FBS 
 Politik 
 Fachöffent- 
lichkeit, z. B. 
Wissenschaft 

 Freier 
 

Literatur: 

siehe: 
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(unmittelbare) Projektziele/ Output: 
 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Forschung / Studie 

 Poster 

 Flyer / Broschüren 

 Trainingsmaterialien 

 Unterstützung (Opferschutz) 

 neue trans-nationale Netzwerke 

 neue multi-disziplinäre Netzwerke 

 Expertentreffen 

 Tagungen / Konferenzen 

Projektgegenstand (Kurzbeschreibung): 

Ziel des Projektes war es, die Beratung und Betreuung von Opfern des 
Menschenhandels in Deutschland hinsichtlich ihrer sozioökonomischen Integration bzw. 
Reintegration in die Gesellschaft zu optimieren. Schwerpunkte sind die Erprobung 
innovativer Ansätze z. B. in der aufsuchenden Sozialarbeit, Qualifizierung der 
Betroffnen während ihres Aufenthaltes in Deutschland und der Aufbau von 
zuverlässigen Kooperationsstrukturen mit PartnernInnen in den ausgesuchten Herkunfts- 
und Transitländern. KARO e. V. war für die Durchführung des Teilprojektes 
„Sozialarbeit im Kontext von Zwangsprostitution und Frauenhandel“ verantwortlich. 

Methodik (Vorgehen im Gesamtprojekt), ggf. Datenerhebung: 

Mittels Streetwork in Form der aufsuchenden Sozialarbeit wurden Erstkontakte zu 
Opfern von Menschenhandel geknüpft. Im Projektzeitraum fanden 148 Streetwork-
einsätze statt. Mit 256 weiblichen Opfern der Zwangsprostitution wurden Gespräche in 
Hinsicht auf geplante Qualifizierungsmaßnahmen geführt. 

Darüber hinaus wurden Sensibilisierungsmaßnahmen für Ermittlungsbeamte und Mitar-
beiter der involvierten Behörden und MitarbeiterInnen von NRO durchgeführt. Hierzu 
wurde Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zu den Themen „Zwangsprostitution“ und 
„Frauenhandel“ betrieben. Projekttage an Bildungseinrichtungen und Diskussionen 
sowie Referate zu den Problemfeldern trugen zum Abbau von Wissensdefiziten bei. Im 
Projektzeitraum fanden 135 Kooperation- und Fachberatungen statt.  
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Inhalt des Projektes: 

An der EQUAL Projektpartnerschaft „Reintegrationsförderung von Menschenhandels-
opfern – Stärkung nationaler Akteure“ sind acht Institutionen aus sechs Bundesländern 
beteiligt, die sich in einer Entwicklungspartnerschaft (EP) unter dem Namen „MORE“ 
zusammengeschlossen haben. Auf transnationaler Ebene arbeitete die EP MORE mit 
fünf weiteren EQUAL – Entwicklungspartnerschaften aus Italien, Portugal, Litauen, 
Estland und Polen zusammen. Die nationale und transnationale Koordination wurde von 
IOM Deutschland geleitet. 

Bei vorliegendem Dokument handelt es sich um den Abschlussbericht des Teilprojektes 
„Sozialarbeit im Kontext von Zwangsprostitution und Frauenhandel“, das von Karo 
e. V. durchgeführt wurde.  

Kapitel 1 geht zunächst auf die Aufgabenbereiche von KARO e. V. innerhalb des 
Teilprojektes, die Zielgruppe, die Laufzeit und Finanzierung des Projektes ein. Das 
Projekt wurde in der Grenzregion zwischen Deutschland und Tschechien durchgeführt 
und hatte den Schwerpunkt, in Form aufsuchender Sozialarbeit Erstkontakte zu 
potentiellen Opfern des Menschenhandels und Zwangsprostituierten herzustellen sowie 
Vertrauen zur Beratungsstelle aufzubauen.  

Des Weiteren werden die wesentlichen Ergebnisse des Projektes präsentiert. Es wurde 
ein arbeitsfähiges mittel- und osteuropäisches Netzwerk aus NRO, öffentlichen Einrich-
tungen und Ermittlungsbehörden geschaffen. Durch „Streetwork“ wurden Erstkontakte 
geknüpft, Vertrauen aufgebaut und präventive Angebote vermittelt. Psychosoziale 
Hilfen stärkten das Selbstwertgefühl der Betroffenen und erleichterten den Ausstieg aus 
dem Milieu. Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen führten dazu, dass Gefahren 
in Hinsicht auf Zwangsprostitution und Handel mit Frauen besser wahrgenommen und 
bzw. oder Hilfsangebote frühzeitig in Anspruch genommen werden konnten. Durch die 
mittel- und osteuropäische Netzwerkarbeit mit NRO und Behörden in Herkunftsländern 
wurde für Aussteigerinnen die Weiterbetreuung nach der Rückführung in das jeweilige 
Heimatland sichergestellt. Sensibilisierungsmaßnahmen wurden zeitgleich an 
ErmittlungsbeamtInnen, MitarbeiterInnen der involvierten Behörden und NRO 
gerichtet. Für die Bereiche Zwangsprostitution sowie Frauen- und Kinderhandel wurden 
die Erkenntnisse in Form eines Kapitels für das „best practice“-Reintegrations-
Handbuch“ erstellt.  

In Kapitel 2 wird auf die Situation im Arbeitsbereich von KARO e. V. eingegangen. Seit 
der Legalisierung der Ausübung der Prostitution 2001 können viele Frauen aus MOE in 
Deutschland legal der Prostitution nachgehen. Die Prostitution findet fast ausschließlich 
in Wohnungen statt, die bei den jeweiligen Ordnungsämtern registriert sind. Im 
Berichtszeitraum waren im Rahmen der aufsuchenden Sozialarbeit Frauen aus Afrika, 
Lateinamerika und Asien sowie aus MOE-Staaten anzutreffen.  
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Das 3. Kapitel beschreibt die Aktivitäten des Projektes. Die aufsuchende Sozialarbeit im 
Kontext von Verhaltens- und Verhältnisprävention führte gezielt zur Verbesserung der 
gesundheitlichen und sozialen Situation der betroffenen Frauen. In der deutsch-
tschechischen Grenzregion wurden Straßenbereiche, aber auch Bordelle, bordellartige 
Betriebe und Orte, an denen Wohnungsprostitution ausgeübt wurde, aufgesucht. Die 
aufsuchende Arbeit dient vor allem dem Abbau von Hemmschwellen gegenüber 
Beratungsangeboten, der zielgruppenspezifischen Information über Gesundheitsrisiken 
in den Bereichen HIV bzw. AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten, sowie über 
vorhandene Qualifizierungsmaßnahmen. Neben der aufsuchenden Sozialarbeit diente 
das Büro von KARO e. V. in Plauen auch als Beratungsstelle für Opfer von Menschen-
handel und sexueller Gewalt. Betroffene wurden in Form von Einzel- und 
Gruppengesprächen zu allen relevanten Themen beraten. Darüber hinaus wurden 
berufliche Qualifizierungsmaßnahmen wie Deutschkurse, PC-Kurse und Kreativkurse 
bei NRO durchgeführt. 

Kapitel 4 beschreibt die szeneübergreifenden Tätigkeiten von KARO e. V. . Im Rahmen 
des Projektes arbeitete KARO e. V. mit lokalen, regionalen, bundesweiten sowie 
internationalen sozialen Einrichtungen, Fachberatungsstellen und Polizei- und Justiz-
behörden zusammen. Zudem wurden Senisibilisierungsmaßnahmen, Ausstellungen und 
Veranstaltungen zu den Themen Frauenhandel, Zwangsprostitution sowie 
kommerzieller sexueller Ausbeutung von Kindern durchgeführt.  

Kapitel 5 geht auf die Öffentlichkeits- und Medienarbeit ein. Diese diente der 
Sensibilisierung der Zielgruppe für die Problemlagen bezüglich Zwangsprostitution, 
Frauenhandel und kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern. Auf diese Weise 
sollte politischer Handlungsdruck aufgebaut, um angemessene Hilfsangebote durch-
führen zu können.  

Kapitel 6 beschreibt die Qualitätssicherungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstal-
tungen, die durch folgende Maßnahmen gewährleistet wurden:  

• Teilnahme der MitarbeiterInnen an Fortbildungsveranstaltungen 

• Dokumentation und Fachaustausch 

• Team- und Selbstreflexion 

• Evaluation 

• Coaching 

• Supervision 

• Externe Begleitung durch ehrenamtlich tätige Unternehmensberatung 

• Sicherheitstraining 
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Kapitel 7 geht auf die externen Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Projektes ein, 
die sich beispielsweise in der mangelnden Kooperationsbereitschaft der staatlichen 
Stellen in Sachsen mit KARO e. V. zeigen.  

Kapitel 8 schließt mit Anregungen, die die Nachhaltigkeit des Projektes gewährleisten 
können. 

Literatur: 

• KARO e. V. (2008). Projekt EQUAL: Reintegrationsförderung von 
Menschenhandelsopfern - Stärkung nationaler Akteure. Abschlussbericht - 
Teilprojekt: Sozialarbeit im Kontext von Zwangsprostitution und Frauenhandel. 
Plauen. 

 



 MENSCHENHANDEL ZUM ZWECK SEXUELLER AUSBEUTUNG 

Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009)   469 

7 DEUTSCHLAND: AKTIONSPLÄNE 

7.1 Aktionsplan I der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen (1999) 

Mit dem am 01. 12. 1999 in Kraft getretenen Aktionsplan der Bundesregierung zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen122, wurde erstmals ein umfassendes Gesamt-
konzept für alle Ebenen der Gewaltbekämpfung entwickelt. Als Steuerungsgremien zur 
Umsetzung des Aktionsplans wurden Arbeitsgruppen sowohl zur Bekämpfung des 
Frauenhandels als auch zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt eingesetzt. Der 
Aktionsplan beinhaltet Maßnahmen des Bundes im Bereich: 

• Prävention von Gewalt 

• Rechtsetzung durch den Bund 

• Kooperation zwischen staatlichen Institutionen und nicht-staatlichen 
Hilfsorganisationen 

• Bundesweite Vernetzung von Hilfsangeboten 

• Sensibilisierungsmaßnahmen 

• Internationale Zusammenarbeit 

Umsetzung des Aktionsplans zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im 
Bereich Menschenhandel123 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat 1997 die bundes-
weite Arbeitsgruppe Frauenhandel eingerichtet. An dieser sind beteiligt die 
verschiedenen Bundes- und Landesministerien, das Bundeskriminalamt sowie die 
Fachberatungsstellen. Es finden jährlich etwa vier Sitzungen statt (s. Kapitel 5.2, S. 65). 

                                                      
122 Vgl. Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland. (2006). Aktionsplan I der Bundesregierung zur 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (1999). Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) (Hg.): BMFSFJ-Informationen, Berlin. Verfügbar unter: 
http://www.bmfsfj.bund.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=67514.html , 
Online Zugriff am 21. 09. 2009. 

123 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2004). Materialien zur Gleichstellungspolitik. 
Umsetzung des Aktionsplans der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Nr. 99/2004. 
Verfügbar unter: http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gewalt-
umsetzung-aktionplan-gewalt-gegen-frauen,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, Online 
Zugriff am: 10. 08. 2009. 

http://www.bmfsfj.bund.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=67514.html
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gewaltumsetzung-aktionplan-gewalt-gegen-frauen,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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7.2 Aktionsplan II der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen (2007) 

Die Bekämpfung des Phänomenbereichs Menschenhandel auf nationaler Ebene wird, 
unter anderem, im Aktionsplan II zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, im 
Aktionsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und 
Ausbeutung und im Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland berücksichtigt.  

Mit dem Aktionsplan I zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen von 1999 
beschlossen und implementierten die Bundesländer Maßnahmen zur Verbesserung des 
Schutzes betroffener Frauen. Mit dem Aktionsplan II zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen124 sollen die im Aktionsplan I festgelegten Programme zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen weiterentwickelt werden. 

Der Aktionsplan II nennt als Hauptziele eine effizientere Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und Schutz von betroffenen Frauen. 

Der Aktionsplan II orientiert sich an der Struktur des Aktionsplans I. Die Maßnahmen 
konzentrieren sich auf die Bereiche: 

• Prävention 

• Rechtsetzung durch den Bund: Gesetzgebung und Verwaltungsvorschriften 

• Hilfesystem zur Unterstützung und Beratung gewaltbetroffener Frauen 

• Bundesweite Vernetzung im Hilfesystem 

• Kooperationen zwischen staatlichen Institutionen und nichtstaatlichen 
Hilfsangeboten 

• Arbeit mit Tätern und Täterinnen 

• Qualifizierung und Sensibilisierung 

• Forschung 

• Europäische und sonstige internationale Zusammenarbeit 

• Unterstützungsmaßnahmen für Frauen im Ausland 

Das Thema Menschenhandel findet im Aktionsplan II vor allem in den folgenden 
Kapiteln Berücksichtigung: 

                                                      
124 Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland. (2007). Aktionsplan II der Bundesregierung zur 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) (Hg.): BMFSFJ-Informationen, Berlin. Verfügbar unter: 
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/ 
Broschuerenstelle/Pdf-
Anlagen/aktionsplan-II-zur-bek_C3_A4mpfung-von-gewalt-gegen-frauen,property=pdf, 
bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, Online Zugriff am: 25. 03. 2009. 

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/aktionsplan-II-zur-bek_C3_A4mpfung-von-gewalt-gegen-frauen,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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• Rechtsetzung durch den Bund125 (s. Kapitel 7.2.1) 

• Europäische und sonstige internationale Zusammenarbeit126 (s. Kaptitel 7.2.2) 

• Unterstützungsmaßnahmen für Frauen im Ausland127 (s. Kapitel 7.2.3) 

7.2.1 Rechtsetzung durch den Bund  

Deutschland hat die Straftatbestände zum Menschenhandel im Zusammenhang mit der 
Ratifizierung des Zusatzprotokolls „Menschenhandel“ der Vereinten Nationen (VN) 
(Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität) und der Umsetzung 
des EU-Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung des Menschenhandels umfassend 
reformiert. Sowohl der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung als auch 
der Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft sind damit im Straf-
gesetzbuch gleichermaßen unter Strafe gestellt. Gleichzeitig wurde die Zwangsver-
heiratung als besonders schwerer Fall der Nötigung explizit ins Strafgesetzbuch aufge-
nommen. Der Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen des Prostitutions-
gesetzes, der 2007 veröffentlicht wurde, hat verschiedene Handlungsfelder für den 
Gesetzgeber identifiziert und enthält Prüfaufträge, um Mädchen und Frauen vor Gewalt 
und Ausbeutung besser zu schützen:  

 

• Die Bundesregierung wird prüfen, inwieweit der Schutz der Opfer von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution verbessert werden kann. Insbesondere 
wird eine angemessene Lösung zur Regelung der Strafbarkeit der Freier von 
Zwangsprostituierten geschaffen werden müssen.  

• In diesem Zusammenhang wird die Bundesregierung auch prüfen, inwieweit das 
sog. Vermieterprivileg gestrichen werden sollte.  

• Zur Verbesserung des Schutzes von Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch wird 
die Schutzaltersgrenze in § 182 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Strafgesetzbuch (StGB) auf 18 
Jahre angehoben werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregierung 
befindet sich bereits in der parlamentarischen Beratung.  

• Die Bundesregierung wird im Benehmen mit den Bundesländern prüfen, ob und 
gegebenenfalls mit welchen gewerberechtlichen Instrumenten die Kontrolle von 

                                                      
125 Ebd. S. 34 – 38. 
126 Ebd. S. 60 – 65. 
127 Ebd. S. 72. 
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gewerblichen Betätigungen im Zusammenhang mit sexuellen Dienstleistungen 
effizienter gestaltet werden kann. In diesem Zusammenhang wird insbesondere 
die Einführung einer Genehmigungspflicht für Bordelle, bordellartige Betriebe 
und andere Betriebe mit Bezug zu sexuellen Dienstleistungen zu prüfen sein.  

• Die Bundesregierung wird prüfen, wie der Ausstieg aus der Prostitution durch 
Ausstiegshilfen und Ausstiegsprogramme besser unterstützt werden kann und wie 
ggf. modellhafte Ansätze gefördert und der Zugang zu Qualifizierungs- und 
Förderungsmaßnahmen flexibler gestaltet werden können.  

• Prostitution darf rechtlich nicht als zumutbare Option zur Sicherung des Lebens-
unterhalts gelten. Eine Arbeitsvermittlung in die Prostitution durch die Bundes-
agentur für Arbeit muss deshalb ausgeschlossen werden. Die Bundesregierung 
wird daher aufmerksam beobachten, ob auf der Grundlage der gegenwärtigen 
Praxis der Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsvermittlung in Beschäftigungen 
im Bereich der Prostitution auch weiterhin zuverlässig ausgeschlossen bleibt. 

Die Bundesregierung hat mit der Umsetzung dieser Punkte begonnen.  

Die Verfolgung von Menschenhändlern ist davon abhängig, dass die Opfer gut beraten 
und betreut sind und als Zeuginnen für ein Strafverfahren zur Verfügung stehen. Unver-
zichtbar sind daher kompetente Fachberatungsstellen, die die Frauen professionell 
unterstützen.  

Die Europäische Union schreibt in ihrer Richtlinie 81/2004 vom 29. April 2004 über die 
Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des 
Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde 
und die mit den zuständigen Behörden kooperieren (Opferschutz-Richtlinie), den 
besonderen Schutz von kooperationswilligen Opfern von Menschenhandel vor. 

Bei der nationalen Umsetzung spielen sowohl aufenthaltsrechtliche als auch sozialrecht-
liche Bestimmungen eine Rolle. 

Im aufenthaltsrechtlichen Bereich wird diese Richtlinie mit dem Gesetz zur Umsetzung 
aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union umgesetzt. Es 
bringt folgende Änderungen für die Opfer von Menschenhandel: In das 
Aufenthaltsgesetz wird neben einer Bedenkzeit von mindestens einem Monat, während 
der sich die Opfer von den Folgen der Tat(en) erholen und über eine Kooperation mit 
den Strafverfolgungsbehörden entscheiden können, ein befristeter Aufenthaltstitel für 
die Opfer von Menschenhandel eingeführt, die mit den Strafverfolgungsbehörden 
kooperieren und deren Aussagen als Zeuginnen im Strafverfahren erforderlich sind. 
Sowohl während der Bedenkzeit als auch während des anschließenden Aufenthalts wird 
den Opfern eine Versorgung entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. 
Dies schließt Obdach, Verpflegung sowie eine medizinische Versorgung ein. Die 
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Ausländerbehörden unterrichten die Opfer von Amts wegen über die geltenden 
Regelungen, insbesondere über ihre ausländerrechtliche Rechtsstellung, sowie über 
Programme und Maßnahmen für Opfer einschließlich der Betreuung durch 
Fachberatungs-stellen.  

Nach dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes zum 1. Januar 2005 und seiner 
Änderung durch das Gesetz zur Umsetzung Aufenthalts und asylrechtlicher Richtlinien 
der Europäischen Union steht die Erarbeitung der Verwaltungsvorschriften zum 
Aufenthaltsgesetz an. Hierbei wird auch den besonderen Bedürfnissen der Opfer von 
Menschenhandel, Zwangsverheiratung, häuslicher Gewalt und von geschlechtsspezifi-
scher Verfolgung Rechnung getragen werden. 

Viele der Opfer von Menschenhandel sind aufgrund der Gewalterfahrungen 
traumatisiert und daher nicht in der Lage, in die üblichen Zeugenschutzprogramme 
aufgenommen zu werden. Die Bund Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel hat daher ein 
besonderes Schutzprogramm speziell für Opfer von Menschenhandel entwickelt, das auf 
einer Kooperation von Polizei und Fachberatungsstellen beruht. Ohne die professionelle 
Unterstützung durch die Fachberatungsstellen ist es der Polizei nur selten möglich, 
verwertbare Aussagen von den traumatisierten Opfern zu erhalten. Die Fachberatungs-
stellen weisen darauf hin, dass sie dabei darauf angewiesen sind, ein tragfähiges 
Vertrauensverhältnis zu den von ihnen Betreuten aufzubauen. Dies setze voraus, dass sie 
ihrerseits nicht gezwungen seien, vor Gericht über das ihnen Anvertraute auszusagen. 
Die Frage eines Zeugnisverweigerungsrechts aus beruflichen Gründen wird in der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe erörtert. 

7.2.2 Europäische und sonstige internationale Zusammenarbeit   

a) Europäische Union 

Von besonderer Bedeutung innerhalb der EU ist die Bekämpfung des Menschenhandels 
im Bereich Justiz, Freiheit und Sicherheit. Dazu ist der Rahmenbeschluss des Rates der 
Europäischen Union vom 19. Juli 2002 zu erwähnen, der durch das 37. Strafrechts-
änderungsgesetz vom 11. Februar 2005 in deutsches Recht umgesetzt worden ist. 
Dadurch wurden die bisher geltenden Straftatbestände zum Menschenhandel neu gefasst 
und insbesondere um den Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft 
erweitert. Wichtig für die Betroffenen ist die EU-Richtlinie 81/2004 vom 29. April 2004 
über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des 
Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde 
und die mit den zuständigen Behörden kooperieren. Am 2. Dezember 2005 wurde vom 
Rat der Europäischen Union der EU-Aktionsplan über bewährte Vorgehensweisen, 
Normen und Verfahren zur Bekämpfung und Verhütung des Menschenhandels 
verabschiedet, der sowohl von der Europäischen Kommission als auch von den 
Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Die im Rahmen des "Fahrplans für die Gleichstellung 
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von Frauen und Männern 2006 - 2010“ der EU-Kommission zu entwickelnde EU-
Strategie zur Messung von Kriminalität und Strafverfolgung sieht auch die 
Ausarbeitung von Leitlinien zur Messung des Menschenhandels vor.  

Das Bundeskriminalamt führt in Hauptherkunftsstaaten von Opfern und Tätern des 
Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung Speziallehrgänge für polizeili-
che Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter unter regelmäßiger Beteiligung von Mit-
arbeiterinnen von Fachberatungsstellen durch. Diese Ausbildungsmaßnahmen wurden 
bereits in Russland, Litauen, Lettland, Weißrussland und Rumänien abgehalten und 
werden auch in Zukunft weitergeführt.  

b) Europarat 

Der Menschenrechtsbeauftragte des Europarates hat das Thema „Gewalt gegen Frauen“ 
zu einem seiner Schwerpunkte gemacht und steht hierzu im Dialog mit der 
Bundesregierung, einzelnen Bundesländern und deutschen 
Nichtregierungsorganisationen.  

Die Bekämpfung des Menschenhandels ist auch im Europarat ein prioritäres Thema. 
Dies ist vor allem angesichts seiner Mitgliederstruktur von Bedeutung, zu denen 
Herkunfts-, Transit- wie auch Zielländer des Menschenhandels gehören. Die 
Bundesregierung hat daher die Erarbeitung der Europaratskonvention zur Bekämpfung 
des Menschenhandels aktiv unterstützt und sich sehr dafür eingesetzt, dass der 
Opferschutz in ihr eine angemessene Rolle spielt. Derzeit bereitet die Bundesregierung 
die Ratifizierung vor und wird sich auch für ihre Umsetzung engagieren. Dazu gehört, 
dass sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aktiv in den 
Regionalkonferenzen des Europarates zur Bekanntmachung der Konvention einbringt. 

c) Sonstige europäische Kooperationen 

Die Bekämpfung des Menschenhandels beschäftigt auch andere europäische 
Zusammenschlüsse, weil sich die jeweiligen Länder unmittelbar mit diesem 
grenzüberschreitenden Delikt konfrontiert sehen. Dazu gehören vor allem der Ostseerat 
sowie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Zum Teil 
wurden dort spezielle Arbeitsgruppen zur Bekämpfung des Menschenhandels 
eingerichtet bzw. entsprechende Programme aufgelegt. Die Bundesregierung bringt sich 
in diesen Arbeitszusammenhängen aktiv ein und hat mit ihren strukturellen 
Maßnahmen, z. B. der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel, dem Koopera-
tionskonzept für Polizei und Fachberatungsstellen, dem BKA-Lagebild 
Menschenhandel, Maßstäbe setzen können.  

d) Vereinte Nationen 

Die Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen an Frauen, darunter die Gewalt 
gegen Frauen, ist ein wichtiges Thema der Vereinten Nationen (VN) praktisch seit ihrer 
Gründung. Eine Vielzahl von Konventionen, Erklärungen und sonstigen Instrumenten, 
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insbesondere auch zur Bekämpfung des Menschenhandels, ist in den letzten Jahrzehnten 
beschlossen worden. Der Menschenrechtsrat wie auch die Frauenrechtskommission 
befassen sich nahezu ständig mit diesem Themenkomplex; auch spezielle Sonder-
berichterstatterinnen zu Gewalt gegen Frauen sowie zur Bekämpfung des 
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, wurden in 2003 und 
2004 berufen. Schwerpunktthemen der Frauenrechtskommission 2007 waren die 
Beseitigung von Diskriminierung und Gewalt gegen Mädchen und Frauen; hierbei 
wurden verschiedene Formen der Gewalt, insbesondere Zwangsverheiratung, häusliche 
Gewalt, sexualisierte Gewalt sowie Kinder- und Frauenhandel behandelt. Erstmalig 
wurde von der Frauenrechtskommission eine Resolution zu weiblicher 
Genitalverstümmelung angenommen.  

Zentrales Rechtsinstrument aus den letzten Jahren ist das Protokoll zur Verhütung, 
Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität vom 15. November 2000. In diesem Protokoll 
wurde die bisherige Definition des Menschenhandels, die sich auf den Handel in die 
sexuelle Ausbeutung beschränkte, auf die Arbeitsausbeutung erweitert. Die Konvention 
mit ihren Zusatzprotokollen wurde durch Gesetz vom 1. September 2005 für 
Deutschland ratifiziert und trat nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunden für 
Deutschland am 14. Juli 2006 in Kraft.  

7.2.3 Unterstützungsmaßnahmen für Frauen im Ausland 

Auch die Bekämpfung des Menschenhandels ist Thema von Projekten der 
Entwicklungszusammenarbeit. In Albanien beispielsweise unterstützt das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein Vorhaben zur 
Verbesserung der rechtlichen und psychosozialen Situation von Frauen, die durch 
Menschenhandel gefährdet sind. Das Projekt hat das Ziel, die Umsetzung der 
gesetzlichen Grundlagen zur Bekämpfung des Menschenhandels zu verbessern und das 
Angebot an qualifizierter Rechtsberatung für Opfer zu erhöhen; gefährdete Gruppen 
erhalten ein Ausbildungsangebot zur Verbesserung ihrer beruflichen Perspektiven.  

 

Tabelle 12: Identifizierte Handlungsfelder aus der Evaluation des 
Prostitutionsgesetzes und Prüfaufträge aus dem Aktionsplan II 

Gegenstand Resultat 

Strafbarkeit von Freier Diskussion 

Vermieterprivileg Diskussion 

Anhebung der Schutzaltersgrenze Änderungen traten  
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Gegenstand Resultat 

§ 182 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Strafgesetzbuch 

- Schutz von Jugendlichen vor sexuellem 
Missbrauch -  

am 5. November 2008  
in Kraft 

Gewerberechtliche Kontrolle von 
Prostitution 

Diskussion 

Arbeitsvermittlung im Bereich 
Prostitution durch die  
Bundesagentur für Arbeit 

 

Bundessozialgericht (BSG). Urteil 
vom 06.05.09 (Az: B11AL11/08) 128 

Die Vermittlung von Prostituierten 
über das Arbeitsamt ist nicht mit der 
Werteordnung des Grundgesetzes 
vereinbar. 

 

7.3 Menschenhandel – im Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern (2006 - 2010)  

Der Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern für den Zeitraum 2006 - 
2010129 ist am 1. März 2006 beschlossen worden. Der Fahrplan ist eine Kombination aus 
neuen Initiativen und der Stärkung bestehender erfolgreicher Tätigkeiten.130 

Dieser Fahrplan soll die Gleichstellungsagenda voranbringen. Er baut auf der Rahmen-
strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern für den Zeitraum 2001 - 2005 
auf und sieht sowohl den Ausbau bestehender Aktivitäten als auch neue Maßnahmen 
vor. In dem Fahrplan werden sechs Schwerpunktbereiche mit den jeweiligen Zielen und 
den zentralen Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele genannt.  

                                                      
128 Bundessozialgericht, Urteil v. 06. 05. 2009, B 11 AL 11/08. Verfügbar unter: 

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2009& 
Seite=2&nr=11167&pos=78&anz=187, Online Zugriff am: 14. 08. 2009. 

129 Europäische Gemeinschaften (2009). Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung: Fahrplan für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern (2006 - 2010). Verfügbar unter: 
http://europa.eu/legislation_summaries/ 
employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_de.htm. Online Zugriff am: 
21. 08. 2009. 

130 Vgl. Europäische Kommission (2009). Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit. 
Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Verfügbar unter: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=422& 
langId=de, Online Zugriff am: 21. 10. 2009. 

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2009&Seite=2&nr=11167&pos=78&anz=187
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10404_de.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=422&langId=de
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In dem Fahrplan werden bereits bestehende Aktionsbereiche aufgegriffen und völlig 
neue Aktionsbereiche vorgeschlagen. Insgesamt sieht der Fahrplan sechs 
Aktionsschwerpunkte vor:  

1. Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen und Männer 

2. Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

3. Ausgewogene Repräsentanz in Entscheidungsprozessen 

4. Beseitigung aller Formen geschlechterbezogener Gewalt 

Zur Bekämpfung des Frauenhandels schlägt die Kommission die Kriminali-
sierung des Menschenhandels durch geeignete Gesetze und gleichzeitig Maß-
nahmen vor, die die Nachfrage nach Menschen zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung verhindern. Die neue Richtlinie über Aufenthaltstitel für Opfer 
von Menschenhandel bietet ein Instrument zur Reintegration dieser Menschen 
in den Arbeitsmarkt. 

5. Beseitigung von Geschlechterstereotypen 

6. Förderung der Gleichstellung in der Außen- und der Entwicklungspolitik 

Menschenhandel131 

Menschenhandel ist ein Verbrechen und eine Verletzung der Grundrechte der bzw. des 
Einzelnen. Er ist eine Form moderner Sklaverei; besonders gefährdet sind von Armut 
betroffene Frauen und Kinder, vor allem Mädchen. Für den Kampf gegen 
Menschenhandel ist eine Kombination aus Präventivmaßnahmen, Kriminalisierung des 
Handels durch geeignete Gesetze sowie Schutz und Unterstützung der Opfer notwendig. 
Maßnahmen, die die Nachfrage nach Frauen und Kindern zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung verhindern, müssen weiter ausgebaut werden. Der EU-Plan zur 
Bekämpfung des Menschenhandels spiegelt diesen Ansatz wider. 

Die Richtlinie über Aufenthaltstitel für Opfer von Menschenhandel bietet ein neues 
Instrument zur Reintegration von Opfern, indem ihnen Zugang zum Arbeitsmarkt und 
zu (Aus)bildung gewährt wird. Synergien mit dem ESF sollten umfassend genutzt 
werden. Die EU sollte vergleichbares Datenmaterial erstellen, um jährlich das Ausmaß 
des Menschenhandels in den einzelnen Ländern zu bewerten. 

Zentrale Aktionen der Kommission im Fahrplan zur Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen 

Die Kommission wird 

                                                      
131 Vgl. Bundesrats-Drucksache 187/06 vom 19. 05. 2006. Verfügbar unter: https://www.umwelt-

online.de/PDFBR/2006/0187_2D06B.pdf, Online Zugriff am: 30. 09. 2009. 

https://www.umwelt-online.de/PDFBR/2006/0187_2D06B.pdf
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• eine Mitteilung zur Einrichtung eines Systems für vergleichbare statistische Daten 
zu Verbrechen, Opfern und Strafjustiz veröffentlichen und die Fortschritte auf 
EU-Ebene überwachen. 

• die Mitgliedstaaten und Nichtregierungsorganisationen im Kampf gegen ge-
schlechter-bezogene Gewalt unterstützen, indem sie entsprechende bewusstseins-
bildende Kampagnen fördert, Vernetzung, Austausch von „good practice“ und 
Forschung unterstützt. Zudem wird sie Programme für Opfer wie auch 
TäterIinnen umsetzen und die Mitgliedstaaten ermutigen, nationale Aktionspläne 
auszuarbeiten. 

• ein Follow–up zur Mitteilung und zum EU–Aktionsplan gegen Menschenhandel 
durchführen und den Einsatz aller bestehenden Instrumente, darunter der ESF, 
fördern, um Opfer von Gewalt und Menschenhandel wieder in die Gesellschaft zu 
integrieren. 
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8 INTERNATIONALE ORGANISATIONEN UND 
INTERNATIONALE STRAFVERFOLGUNGSEINRICHTUNGEN-
AKTIVITÄTEN ZUR BEKÄMPFUNG DES 
MENSCHENHANDELS ZUM ZWECK SEXUELLER 
AUSBEUTUNG 

8.1 Internationale Organisationen 

8.1.1 UNODC 

Institution:  Büro der Vereinten Nationen für Suchtstoff- und Verbrechens- 
 bekämpfung (UNODC) 

 UNODC ist an der weltweiten Bekämpfung der illegalen Drogen  
 und internationaler Kriminalität beteiligt.  

Hauptarbeitsbereiche des UNODC sind: 

• Analyse- und Forschungsarbeit zu Drogen- und Verbrechensfragen sowie zu 
Grundlagen der Polizeiarbeit 

• Begleitung der Ratifikations- und Umsetzungsprozesse der einschlägigen 
internationalen Abkommen 

• Technische Zusammenarbeit mit Staaten (capacity development) im Kampf 
gegen Drogen, Verbrechen und Terrorismus 

Sitz der Institution: UNODC  

 Vienna International Centre 
 P.O. Box 500 
 Room E1404 
 1400 Wien  
 Österreich 

Homepage / Website:  http://www.unodc.org/ 

Tätigkeitsfelder im Bereich „Menschenhandel“:  

• UN.Gift Initiative:   
Die United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT) 
wurde entwickelt um auf der Basis internationaler UN-Abkommen die globale 
Bekämpfung des Menschenhandels zu fördern. UN.GIFT arbeitet mit allen 
Stakeholder-Regierungen, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und den 
Medien-zusammen, um sich gegenseitig bei der Arbeit zu unterstützen, neue 

http://www.unodc.org/
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Partnerschaften aufzubauen und wirksame Instrumente im Kampf gegen den 
Menschenhandel zu entwickeln.  
 
UN.GIFT zielt darauf ab, staatliche und nicht-staatliche Akteure für die 
Bekämpfung des Menschenhandels zu mobilisieren, um die Verwundbarkeit 
potenzieller Opfer und die Nachfrage nach Menschenhandel in jeglicher Form 
zu reduzieren. Zudem sollen angemessener Schutz und Unterstützung für die 
Opfer gewährleistet, die effiziente Strafverfolgung der involvierten Krimi-
nellen sichergestellt und die grundlegenden Menschenrechte aller Personen 
respektiert werden. 

 Homepage / Website:  http://www.ungift.org/ungift/en/about/index.html 

• Blue Heart Campaign:  
Es handelt sich um eine Kampagne von UNODC zur Bekämpfung des 
Menschenhandels. Die Initiative zielt darauf ab, für das Problem des 
Menschenhandels zu sensibilisieren und diejenigen Personen mit 
Entscheidungskompetenzen zu inspirieren, Veränderungen durchzusetzen. 

 Homepage / Website:  http://www.unodc.org/blueheart/ 

8.1.2 UNICRI 

Institution:  Internationales Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für  
 Kriminalität und Rechtspflege (UNICRI) 

 UNICRI wurde gegründet, um zwischenstaatliche Organisationen, 
 Staatsorganisationen und NROs in der Formulierung und  
 Implementierung von verbesserten Konzepten im Bereich der 
 Verbrechensverhütung und -bekämpfung zu unterstützen.  

Sitz der Institution: UNICRI 

 Viale Maestri del Lavoro, 10 
 10127 Turin 

 Italy 
 Tel.: (+39) 011 6537 111 
 Fax: (+39) 011 6313 368 

 information@unicri.it 

Homepage / Website:  http://www.unicri.it/ 

http://www.ungift.org/ungift/en/about/index.html
http://www.unodc.org/blueheart/
http://www.unicri.it/
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Tätigkeitsfelder im Bereich „Menschenhandel“:  

UNICRI sammelt und evaluiert Informationen im Bereich Menschenhandel, um praktische 
Programme für die Bekämpfung in verschiedenen Ländern zu entwickeln und die inter-
nationale und regionale Kooperation durch Informationsaustausch zu stärken. 

• IRISEM (International Repository of Institutions against Sexual Exploitation 
of Minors) Database   
Die Datenbank enthält die wichtigsten Institutionen und Organisationen, die 
bei der Bekämpfung des Menschenhandels und der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern beteiligt sind. 

8.1.3 UNICEF 

Institution: United Nations Childrens Fund (UNICEF) 

 Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen wurde 1946 gegründet  
 und arbeitet heute in über 150 Ländern. UNICEF versorgt jedes  
 zweite Kind weltweit mit Impfstoffen, baut Brunnen und stellt  
 Schulmaterial für Millionen Kinder bereit. Gleichzeitig setzt sich  
 UNICEF politisch ein, um die Lebenssituation der Kinder  
 nachhaltig zu verbessern. 

Sitz der Institution:  UNICEF House 

 3 United Nations Plaza 
 New York 10017 
 Vereinigte Staaten von Amerika 

Homepage / Website:   http://www.unicef.org/ 

Thematische Schwerpunkte bzw. Arbeitsfelder:  

• In entlegenen Regionen und in Krisengebieten ist UNICEF oft seit Jahren 
präsent. So werden auch Kinder erreicht, die sonst kaum Hilfe erhalten. 

• Auch in Deutschland ist UNICEF eine wichtige Stimme für Kinder - für Betei-
ligung und Bildungschancen, gegen Ausgrenzung und wachsende Kinder-
armut. 

• Ehrenamtliche Helfer verankern mit ihrem Engagement die Arbeit von 
UNICEF in der Bevölkerung. In ganz Deutschland verkaufen 130 Gruppen 
Grußkarten, werben um Spenden und leisten Informations- und 
Bildungsarbeit. 

http://www.unicef.org/
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• Transparenz und Wirksamkeit belegt UNICEF im Geschäftsbericht - mit 
detaillierten Informationen über Finanzen und Projekte. Um Kosten gering zu 
halten, verzichtet UNICEF auf bezahlte Anzeigen und Fernsehspots. 

• Strikte interne Kontrollen sowie Wirtschaftsprüfer und eine Innenrevision 
stellen die korrekte Mittelverwendung in Deutschland sicher. In den Länder-
büros überwachen UNICEF-Mitarbeiter die Projektarbeit und dokumentieren 
die Fortschritte. 

• Klare ethische Grundsätze leiten die Spendenarbeit. UNICEF informiert 
sachlich und übt keinen Druck aus. 

Ausgewählte Projekte zum Thema „Menschenhandel“:  

• „Westafrika: Kinder vor Menschenhändlern schützen“  
Mit einem regionalen Projekt Benin, Burkina Faso und Elfenbeinküste schützt 
UNICEF Kinder vor den Menschenhändlern und betreut verschleppte Kinder. 

8.1.4 UNIAP 

Institution:  United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking  
(UNIAP).  

UNIAP wurde im Jahr 2000 gegründet, um die Bekämpfung des 
Menschenhandels in der Mekong-Region zu vereinfachen und die 
Koordinierung zu verbessern. 

Sitz der Institution:  UNIAP Regional Management Office 

 United Nations Building 7th floor Block B 
 Rajdamnern Nok Ave.  
 Bangkok 10200 
 Thailand 

Homepage / Website:   http.//www.no-trafficking.org/ 

• no-trafficking.org ist das Online Resource Center des Projektes (UNIAP). 

Ausgewählte Projekte zum Thema „Menschenhandel“:  

• Menschenhandel und die globale Wirtschaftskrise  

 Homepage / Website:  http://www.no-trafficking.org/init_gfc.html 

 

 

http://www.no-trafficking.org/init_gfc.html
http://www.no-trafficking.org/
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8.1.5 OSZE 

Institution: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
 
 Die OSZE ist eine verstetigte Staatenkonferenz zur Sicherung des 
 Friedens und des Wiederaufbau nach Konflikten. Mit 56 Staaten in 
 Europa, Zentralasien und Nordamerika ist die OSZE die größte 
 regionale Sicherheitsorganisation der Welt. Die OSZE verfolgt 
 einen umfassenden und kooperativen Sicherheitsansatz, der die 
 menschliche, die politisch-militärische und die ökonomisch-ökolo
 gische Dimension umfasst. 

Sitz der Institution: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 

 Wallnerstrasse 6 
 1010 Wien 
  Österreich 

Homepage / Website:   http://www.osce.org/ 

Struktur und Gremien:  

• Amtierender Vorsitz (Generalsekretär, vorheriger und folgender) 

• Gipfel der Staats- und Regierungschefs 

• Ministerrat (jährliches Treffen) 

• Ständiger Rat (Wien, mindestens eine wöchentliche Tagung) und Komitees 
der drei Dimensionen. 

• Parlamentarische Versammlung 

• Forum für Sicherheitskooperation (kann Beschlüsse im militärisch-politischen 
Bereich fassen, Treffen wöchentlich) 

• OSZE-Missionen und „Field Operations“ 

• Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR, Office on 
Democratic Institutions and Human Rights) 

• Hoher Kommissar für nationale Minderheiten 

• Beauftragter für die Freiheit der Medien (RFOM, Representative on Freedom 
of the Media) 

http://www.osce.org/
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Schwerpunkte im Tätigkeitsfeld „Menschenhandel“:  

• Leitfaden für Aktivitäten der OSZE zur Bekämpfung des Menschenhandels ist 
der „OSZE-Aktionsplan gegen den Menschenhandel“ vom 24. Juli 2003 

8.1.6 IOM 

Institution: International Organization for Migration (IOM) 

Sitz der Institution:  Interntional Organisation for Migration  

 17, Route des Morillons 
 1211 Genf 19 
 Schweiz 

Homepage / Website: http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp 

Thematische Schwerpunkte bzw. Arbeitsfelder:  

Das Prinzip der Internationalen Organisation für Migration ist die geordnete Migration zum 
Wohle von MigrantInnen und Gesellschaft. 

Als die führende internationale Organisation für Migration arbeitet IOM mit der 
Internationalen Gemeinschaft zusammen, um 

• die immer größer werdenden operationellen Herausforderungen zur Gestaltung 
der Migration zu bewältigen 

• mehr Verständnis für Migrationsangelegenheiten aufzubauen oder zu erwirken 

• die soziale und wirtschaftliche Entwicklung durch Migration zu fördern 

• die menschliche Würde und das Wohlergehen der MigrantInnen aufrecht zu 
erhalten oder zu gewährleisten 

IOM sieht Menschenhandel als gravierende Verletzung der elementarsten 
Menschenrechte der betroffenen Individuen an. Menschenhandel ist zugleich 
ein dynamisches Phänomen, das bisher erst in Teilen erforscht ist. Daher 
müssen auch die praktischen und politischen Antworten ständig überprüft, an 
neue Erkenntnisse angepasst und der Rahmen für dessen Bekämpfung 
erweitert werden. 

Projekte zu Menschenhandel in Deutschland 

• Global Human Trafficking Database 

Bis 2011 wird IOM weiterhin die weltweit größte Datenbank mit Primärdaten über 
erfasste Opfer von Menschenhandel ausbauen. Sie enthält Angaben zu über 13.500 

http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
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erfassten Opfern von mehr als 80 Nationalitäten, die in über 90 Ländern gehandelt 
wurden.  

8.1.7 ILO 

Intitution:  International Labour Organisation (ILO) 

 Die internationale Arbeitsorganisation ILO verfolgt das Ziel, die  
 Arbeits- und Sozialstandards weltweit zu erhöhen. 

Sitz der Institution:  International Labour Organisation 

 4 route des Morillons 
 1211 Genf 22 
 Schweiz 

Homepage / Website:  http://www.ilo.org//public/german/region/eurpro/bonn/index.htm  

Struktur:  Die ILO verfügt über eine dreigliedrige Struktur, die im UN-System  
 einzigartig ist: Die 183 Mitgliedsstaaten sind durch Repräsentanten  
 sowohl von Regierungen, als auch von Arbeitnehmern und Arbeit 
 gebern in den Organen der ILO vertreten. 

Thematische Schwerpunkte bzw. Tätigkeitsfelder:  

• Schwerpunkte der Arbeit der ILO sind die Formulierung und Durchsetzung 
international Arbeits- und Sozialnormen, insbesondere der Kernarbeitsnormen, 
die soziale und faire Gestaltung der Globalisierung sowie die Schaffung von 
menschenwürdiger Arbeit als einer zentralen Voraussetzung für die Be-
kämpfung der Armuts. 

Projekte bzw. Publikationen zu Menschenhandel: 

• Preventing Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-Region 
(GMS) 
Im Rahmen des Projektes von 2000 - 2008 wurden „best practice“ zur 
Bekämpfung des Menschenhandels in der GMS angewandt und neu 
entwickelt. 

Homepage / Website: 
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/trafficking/index.htm 

• Globaler Aktionsplan zur Bekämpfung der Kinderarbeit 

Homepage / Website: 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=2419 

http://www.ilo.org//public/german/region/eurpro/bonn/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/trafficking/index.htm
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=2419
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• Training manual to fight trafficking in children for labour, sexual and 
other forms of exploitation (2009) 

8.2 Internationale Strafverfolgungseinrichtungen 

8.2.1 INTERPOL 

Institution:  International Criminal Police Organization – INTERPOL  
 
Die „Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation“ (IKPO-
Interpol), ist der älteste multilaterale Kooperationsrahmen für 
grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit. Nach den 
Vereinten Nationen ist sie die zweitgrößte zwischenstaatliche 
Organisation der Welt. Interpol ist die weltgrößte internationale 
Polizeiorganisation, deren Aufgabe es ist, eine möglichst umfassende 
gegenseitige Unterstützung aller kriminalpolizeilichen Behörden 
sicherzustellen sowie alle Einrichtungen, die zur Verhütung und 
Bekämpfung der Kriminalität wirksam beitragen können, zu schaffen 
und auszubauen.  

Sitz der Institution:  INTERPOL 

 General Secretariat 
 200, quai Charles de Gaulle 
 69006 Lyon 
 Frankreich 

Homepage / Website:  http://www.interpol.int/  

Schwerpunkte im Tätigkeitsfeld „Menschenhandel“:  

Schwerpunktmäßig arbeitet Interpol im Bereich Menschenhandel zu drei Themen: 

• Frauenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung  
• Schleusung 
• Sexuelle Ausbeutung von Kindern 

8.2.2 EUROPOL 

Institution:  Europäisches Polizeiamt (EUROPOL) 
 
 Europol hat die Aufgabe, eine engere und effizientere Zusammen-
arbeit der EU-Mitgliedstaaten bei der Verhütung und Bekämpfung 

http://www.interpol.int/
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von Terrorismus, Drogenhandel und anderen Formen schwerer 
internationaler Kriminalität ermöglichen. 

Sitz der Institution:  Europol 

 P.O. Box 908 50 
 2509 LW The Hague 
 Niederlande 

Homepage/Website:  http://www.europol.europa.eu/ 

Schwerpunkte im Tätigkeitsfeld „Menschenhandel“:  

Europols Aktivitäten im Bereich „Menschenhandel“ beziehen sich hautsächlich auf die 
sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern. Die Aktivitäten von Europol (u. a. zur 
Bekämpfung des Menschenhandels) erfolgen im Kontext der Unterstützung laufender 
polizeilicher Auswertungen sowie Ermittlungsverfahren. Informationen hierüber sind daher 
nicht öffentlich zugünglich. 

Aktuelle Materialien:  

• Trafficking in Human Beings in the European Union: a Europol perspective, 
June 2009132 

8.2.3 EUROJUST 

Institution:  Einheit für justizielle Zusammenarbeit der Europäischen Union  
 (EUROJUST) 

 Eurojust ist eine Einrichtung der Europäischen Union (EU), mit der  
 Aufgabe, bei der Verfolgung schwerer grenzüberschreitender und  
 organisierter Kriminalität die Koordinierung der laufenden  
 Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zwischen den  
 zuständigen Justizbehörden der Mitgliedstaaten der EU zu fördern 
und  
 zu verbessern. 

Sitz der Institution:  EUROJUST 

 Postbox 16183 

                                                      
132 Europol (2009). Trafficking in Human Beings in the European Union: a Europol perspective. Verfügbar 

unter: 
http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews/Trafficking%20in%20Human%20Bei
ngs%20June%202009.pdf, Online Zugriff am: 15. 10. 2009. 

http://www.europol.europa.eu/
http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20June%202009.pdf
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 2500 BD Den Haag 
 Niederlande 

Homepage / Website:  http://www.eurojust.europa.eu/ 

Tätigkeitsfeld Menschenhandel:  

Eurojust nimmt seit seiner Gründung eine aktive Rolle bei der Bekämpfung von Krimina-
lität in Zusammenhang mit Kindern ein, z.B. durch die Zentralstelle für Fragen bezüglich 
des Schutzes der Kinder.  

8.2.4 FRONTEX 

Institution:  Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den  
 Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union  
 (FRONTEX) 
 
 Zu den wesentlichen Aufgaben der Agentur zählen die Koordi- 
 nierung der Zusammenarbeit der Grenzpolizeien der Mitglied- 
 staaten beim Schutz der EU-Außengrenzen sowie die Harmoni- 
 sierung der Aus- und Fortbildung der Grenzpolizeien. In diesem  
 Zusammenhang werden u. a. gemeinsame Einsätze und Rück- 
 führungsmaßnahmen, Personalaustausch- und Personalqualifi- 
 zierungsmaßnahmen sowie die Erstellung von Risikoanalysen zur  
 illegalen Migration durchgeführt. 

Sitz der Institution:  Frontex 

 Rondo ONZ 1 
 00-124 Warschau, Polen 

Homepage / Website:  http://www.frontex.europa.eu/  

 

http://www.eurojust.europa.eu/
http://www.frontex.europa.eu/
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9 EXKURS: ORGANE DER EUROPÄISCHEN UNION UND  
RECHTSETZUNG IM ÜBERBLICK 

9.1 Die Perspektive der Europäischen Union 

Die Europäische Union (EU) ist weder eine Föderation wie die Vereinigten Staaten von 
Amerika noch ein Organ für die Zusammenarbeit von Regierungen wie die Vereinten 
Nationen. Die Länder, aus denen die EU besteht (ihre „Mitgliedstaaten“), bleiben unab-
hängige, souveräne Nationen. Sie bündeln aber ihre Hoheitsrechte, um eine Stärke und 
einen internationalen Einfluss zu erreichen, den keines von ihnen alleine hätte. In der Praxis 
bedeutet dies, dass die Mitgliedstaaten einen Teil ihrer Entscheidungsbefugnisse an die von 
ihnen geschaffenen europäischen Einrichtungen abgeben, damit Entscheidungen zu 
spezifischen Fragen von gemeinsamem Interesse auf europäischer Ebene demokratisch 
getroffen werden können.  

9.1.1 Strukturelle Konstruktion der Verträge 

Drei Säulen symbolisieren die drei Hauptarbeitsfelder der EU: Die erste Säule steht für die 
Europäischen Gemeinschaften, also EG und Euratom: EG- und Euratom-Vertrag beinhalten 
vor allem den europäischen Binnenmarkt und die so genannten internen Politikfelder, zum 
Beispiel Wirtschafts– und Währungspolitik, Agrarpolitik, aber auch Sozial- und 
Beschäftigungspolitik, Bildung und Kultur.133 

Seit 1993 ist das Subsidiaritätsprinzip in Art. 5 EGV verankert. Das Prinzip besagt, dass in 
den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, die Gemeinschaft nur 
tätig wird, „sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene 
der Mitgliedsstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkung besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können“.134 

Die Europäischen Gemeinschaften bilden eine eigene Rechtsgemeinschaft aus, ihre Organe 
setzen für die Mitgliedsstaaten, ihre Bürgerinnen und Bürger (natürliche Personen) sowie 
Körperschaften (juristische Personen) unmittelbar geltendes Recht (Sekundärrecht).135 

Gesetzesnormen in der EG lassen sich wie folgt charakterisieren: 

• Verordnungen gelten unionsweit unmittelbar, sind in allen Teilen verbindlich und 
stehen über nationalem Recht. 

                                                      
133 Piepenschneider, M. (2003). Vertragsgrundlagen und wesentliche Entscheidungsverfahren. In: Bundeszentrale 

für politische Bildung (Hg.). Informationen zur politischen Bildung Nr. 279, Bonn. S. 17 - 26. 
134 Hillenbrand, O. (2006). Europa-ABC. In: Weidenfels, W. & Wessels, W. (Hg.), Europa von A - Z 

(9. Auflage), Bonn. S. 407 – 455. 
135 Vgl. Piepenschneider, M. (2003). S. 17. 
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• Richtlinien müssen von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden, 
ihre Ziele sind verbindlich. 

• Entscheidungen sind für die benannten Empfänger, zum Beispiel Staat oder 
Unternehmen, in allen Teilen verbindlich. 

• Empfehlungen und Stellungnahmen sind unverbindlich. 

Die die 2. Säule beinhaltet die Regelungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP), die 3. Säule Vereinbarungen zur Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit 
(PJZ). 

9.1.2 Die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in der EU 

Da für den Projektkontext, in dem das vorliegende Kompendium entsteht, die Polizeiliche 
und Justizielle Zusammenarbeit von besonderem Interesse ist, soll im Folgenden näher auf 
die Besonderheiten der 3. Säule eingegangen werden.  

Die Mitgliedsstaaten der EU haben durch den Vertrag von Amsterdam (1999) das Ziel in den 
EU-Vertrag aufgenommen, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (Art. 29 
EUV) zu schaffen. Die Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse im Bereich der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen wurden weitgehend 
überarbeitet. Vor allem wurde als neue Handlungsform der so genannte Rahmenbeschluss 
eingeführt, der die Mitgliedsstaaten verpflichtet, Änderungen ihrer Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften hinsichtlich des zu erreichenden Ziels (die hierzu in der Wahl von 
Form und Mittel frei sind) vorzunehmen.136 

Im Unterschied zu anderen Rechtsakten der Europäischen Union unterscheidet sich der 
Rahmenbeschluss insbesondere darin, dass der Rat zwar das Parlament vor der 
Beschlussfassung anhören muss, jedoch an die Stellungnahme des Parlaments nicht 
gebunden ist. Die Entscheidung im Rat muss im Konsens erfolgen. Ein im Kontext des 
Kompendiums relevanter Rahmenbeschluss ist der „Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des 
Menschenhandels“ aus dem Jahre 2002. 

9.1.2.1 Die polizeiliche Zusammenarbeit 

Im Rahmen der polizeilichen Zusammenarbeit zur Verhütung und Verfolgung von Straftaten 
hat Europol eine herausragende Bedeutung. Zu dessen Aufgaben gehören u. a. die 
Bekämpfung von illegalem Drogenhandel, Schleuserkriminalität, Menschenhandel 
einschließlich sexueller Gewalt gegen Kinder und Herstellung und Verbreitung von 
Kinderpornographie. Hierzu stehen der Behörde eine Reihe von Befugnissen zu, 

                                                      
136 Müller-Graff, P.-C. & Kainer, F. (2006). Zuständigkeiten: Instrumente und Kompetenzen. In: Weidenfels, W. 

& Wessels, W. (Hg.), Europa von A - Z (9. Auflage), Bonn. S. 389. 
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insbesondere der Austausch von Informationen, die Bereitstellung von Expertenwissen 
sowie die Zusammenarbeit mit Drittstaaten.137 

9.1.2.2 Die justizielle Zusammenarbeit 

Die justizielle Zusammenarbeit zur Verhütung und Verfolgung von Straftaten besteht aus 
zwei Elementen. Ersten soll durch die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden die 
grenzüberschreitende Verfolgung von Straftaten erleichtert werden. Es geht dabei insbe-
sondere um die Anerkennung von Entscheidungen, der Erleichterung der Auslieferung und, 
allgemeiner, um eine allmähliche Angleichung des Strafverfahrenrechts. Die Zusammen-
arbeit der Justizbehörden wird durch die mit Beschluss von 2002 geschaffene Einrichtung 
„Eurojust“ unterstützt, die bei schweren Straftaten mit grenzüberschreitendem Bezug 
Ermittlung und Strafverfolgung koordiniert und fördert. Zweitens ist auch die Angleichung 
materiellen Strafrechts seit 1993 in Art. 29 und 31 e EUV im Rahmen der GASP thema-
tisiert. Nunmehr ist im EU-Vertrag die Festlegung von Mindestvorschriften für Tat-
bestandsmerkmale strafbarer Handlungen und Strafen für einzelne grenzüberschreitende 
und schwere Deliktsarten ausdrücklich angesprochen. Von diesen Kompetenzen ist mittler-
weile durch verschiedene Rahmenbeschlüsse Gebrauch gemacht worden, vor allem in den 
Bereichen der organisierten Kriminalität, des Terrorismus und des Menschenhandels.138 

9.1.3 Entscheidungsfindung in der Europäischen Union 

Entscheidungen in der Europäischen Union werden in den drei Säulen auf 
unterschiedlichem Wege herbeigeführt: Auf der Ebene der EG (1. Säule) werden 
Entscheidungen vorrangig auf supranationaler, in GASP und PJZ (2. und 3.Säule) 
mehrheitlich auf intergouvernementaler Ebene getroffen.  

 

                                                      
137 Ebd. S. 390f. 
138 Ebd. S. 390. 
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Abbildung 7: Die Säulenkonstruktion der EU 

 

9.1.4 Die supranationale Entscheidungsfindung  

Die Vertragsregeln sehen eine supranationale Beschlussfassung vor, nach der die Organe 
gemeinsam Entscheidungen treffen und somit für die Mitgliedsstaaten.139 Insbesondere die 
EG ist von der supranationalen Beschlussfassung betroffen. Als supranationales Organ gilt 
die Europäische Kommission. 

                                                      
139 Tekin, F. & Wessels, W. (2006). Entscheidungsverfahren. In: Weidenfels, W. & Wessels, W. (Hg.), Europa 
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9.1.5 Die intergouvernementale Entscheidungsfindung  

Starke intergouvernementale Institutionen und Instrumente (Rat der EU, Europäischer Rat, 
Regierungskonferenzen) bestimmen die Entscheidungsverfahren und üben die Kontrolle 
über den Kompetenztransfer von den Mitgliedsstaaten auf die Gemeinschaft sowie über die 
Gemeinschaftsinstitutionen aus.140 Auf intergouvernementaler Ebene werden Beschlüsse 
insbesondere in der Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der 
Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit (PJZ) getroffen.  

Tabelle 13: Gegenüberstellung von intergouvernementaler und supranationaler 
Integrationsmethode141 

 intergouvernemental Supranational 
Methode völkerrechtlich,  

intergouvernemental 
gemeinschaftsrechtlich,  

supranational 
Mittel nationale 

Hoheitsrechtsausübung 
Hoheitsrechtsübertragung auf 

gemeinsame Organe 
gemeinsame 
Organe 

Delegierte bleiben nationalen 
Regierungen verpflichtet 

gemeinsame Organe unabhängig 
von nationaler Regierung 

Instrumente völkerrechtliche Verträge eigene Rechtsakte 
Wirkung erst nach Ratifizierung gültig, 

auf nationales Gebiet beschränkt 
gemeinschaftsweite, unmittelbar 

verbindliche Rechtswirkung 
möglich 

Einigung Konsensprinzip  
(Einstimmigkeit) 

(qualifizierte)  
Mehrheitsbeschlüsse 

demokratische 
Legitimation 

Legitimation durch gewählte 
nationale Volksvertretungen, 

möglich auch Referenden 

Legitimation durch national 
legitimierte Organmitglieder und 

eigenes Repräsentativorgan  
(Parlament) 

Umfang grundsätzlich unbeschränkt, aber 
im Rahmen rechtsstaatlicher und 

völkerrechtlicher Bindungen 

grundsätzlich beschränkt 
(Prinzip der Einzelermächtigung) 

Finanzierung Mitgliederbeiträge eigene Einnahmen 
Rechtsschutz keiner, allenfalls freiwillige 

Unterwerfung unter ein 
Schiedsgericht 

Rechtschutz auch gegen Staaten 
durch eigenen Gerichtshof 

 

 

                                                      
140 Giering, C. & Metz, A. (2006). Integrationstheorien. In: Weidenfels, W. & Wessels, W. (Hg.), Europa von  

A - Z (9. Auflage), Bonn. S. 287. 
141 Mittag, J. (o. J.). Gegenüberstellung der intergouvernementalen und supranationalen Integrationsmethode. 

Verfügbar unter: http://www.ruhr-uni-bochum.de/iga/isb/isb-hauptframe/lehrveranstaltungen/ 
wise0405_komm/supra-inter.pdf, Online Zugriff am: 29. 09. 2009. 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/iga/isb/isb-hauptframe/lehrveranstaltungen/wise0405_komm/supra-inter.pdf


PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

494    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

9.2 Institutionen der Europäischen Union142 

Nachfolgend soll eine kurze Übersicht über die verschiedenen Organe der EU und ihre 
Funktion gegeben werden. 

9.2.1 Der Europäische Rat (ER) 

Der Europäische Rat (engl.: European Council) gibt der EU die für ihre Entwicklung 
erforderlichen Impulse und legt die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Leitlinien für sämtliche Tätigkeitsbereiche der Europäischen Union, und zwar auf 
europäischer und internationaler Ebene gleichermaßen, fest. Bei der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) bestimmt der Europäische Rat die „Grundsätze und 
allgemeinen Leitlinien, und zwar auch mit verteidigungspolitischen Bezügen, (und) 
beschließt gemeinsame Strategien“ (Art. 13 EUV). Bei Fragen der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZ) wird dem Europäischen Rat bisher keine 
explizite Rolle zugeschrieben.143  

Mitglieder:  Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten 
  Außenminister der Mitgliedstaaten 
  Präsident der Europäischen Kommission  
  (Bei Tagungen ggf. vertreten durch ein Mitglied der Kommission) 

Vorsitz: halbjährlicher Wechsel, 2 - 4 Treffen pro Jahr (= "Ratspräsidentschaft") 

Entscheidungsmodalitäten: Konsens 

Aufgaben 

Nach Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten kann der Europäische Rat im Konsens: 

• Leitlinien festlegen, mit denen dem Ministerrat und der Europäischen Kommission 
die Prioritäten des Europäischen Rates bei der Verwaltung der Union und ihrer 
gemeinsamen Politiken mitgeteilt wird. Dies erfolgt häufig in Form allgemeiner 
politischer Leitlinien, eines Zeitplans und konkreter Ziele; 

• Erklärungen oder Entschließungen verabschieden, in denen die Position der Staats- 
oder Regierungschefs zu einem bestimmten Punkt feierlich zum Ausdruck gebracht 
wird. 

                                                      
142 Europäische Gemeinschaften (2009). Institutionen der Europäischen Union und andere Organe. Verfügbar 

unter: http://europa.eu/institutions/index_de.htm, Online Zugriff am: 23. 03. 2009. 
143 Wessels, W. (2006). Europäischer Rat. In: Weidenfels, W. & Wessels, W. (Hg.), Europa von A - Z 

(9. Auflage), Bonn. S. 208. 

http://europa.eu/institutions/index_de.htm
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Rechtliche Verbindlichkeit:  

Der Europäische Rat gibt der EU die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt 
die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leitlinien für sämtliche 
Tätigkeitsbereiche der Europäischen Union, und zwar auf europäischer und internationaler 
Ebene gleichermaßen, fest. Die Leitlinien und Erklärungen des Europäischen Rates haben 
allerdings keinen rechtlichen Wert.  

Damit sie effektiv zur Anwendung kommen, müssen sie dem gängigen Verfahren für 
gemeinschaftliche Rechtstexte folgen: Vorlage eines Vorschlags durch die Europäische 
Kommission, Abstimmungen im Europäischen Parlament und im Rat der Europäischen 
Union und ggf. Umsetzung auf nationaler Ebene.  

Der Europäische Rat spielt eine entscheidende Rolle, die sich deutlich von der des Rates 
der Europäischen Union unterscheidet. Die Mitglieder des Rates der Europäischen Union 
sind die Minister der Mitgliedstaaten; der Rat der Europäischen Union übt die ihm durch 
den Vertrag übertragenen Befugnisse aus. Er unterliegt im Allgemeinen, d. h. auch bei der 
Verabschiedung gemeinschaftlicher Rechtstexte, der Kontrolle durch den Europäischen 
Gerichtshof. 

9.2.2 Der Rat der Europäischen Union / Ministerrat (RAT) 

Der Rat der Europäischen Union (engl.: Council of the European Union) repräsentiert die 
Vertretung der Mitgliedsstaaten im politischen System der EU. Es stellt somit eine direkte 
Verbindung zwischen EU-Ebene und mitgliedstaatlicher Interessenvermittlung her.144 Der 
Rat ist das wichtigste Entscheidungsgremium der Europäischen Union. Er verfügt über eine 
allgemeine „Entscheidungsbefugnis“ (Art. 202 EGV) für verbindliche Beschlüsse, seine 
politische Funktion liegt jedoch insbesondere darin, die Interessen der Mitgliedsstaaten zu 
vertreten. 

Mitglieder: ein Minister aus jedem Mitgliedsstaat 

Vorsitz: wechselt alle sechs Monate. Der Vorsitz im Rat wird als EU-
Ratspräsidentschaft bezeichnet. Die Ratspräsidentschaft wird von einem 
Mitgliedsstaat nach einer auf Jahre festgelegten Reihenfolge für jeweils ein 
halbes Jahr wahrgenommen. Sie bedeutet eine große Belastung für den 
jeweiligen Regierungsapparat - sowohl organisatorisch als auch inhaltlich, 
da jede Ratspräsidentschaft neben dem immensen Tagesgeschäft eine 
eigene Agenda mit selbst gewählten thematischen Schwerpunkten 
abarbeitet.145 

                                                      
144 Hartwig, I. & Umbach, G. (2006). Rat der EU. In: Weidenfels, W. & Wessels, W. (Hg.), Europa von A - Z 

(9. Auflage), Bonn. S. 325. 
145 europa einfach e. V. (2009). euopa-digital.de: Ihr Tor zur Europäischen Union. Das Dschungelbuch. 
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Treffen: finden anlassbezogen statt.  

 "Den Ministerrat" gibt es nicht. Stattdessen tagt er in neun verschiedenen 
 Zusammensetzungen: Die Minister der Mitgliedstaaten tagen im Rahmen 
 des Rates der Europäischen Union. Je nach den Themenbereichen, die auf 
 der Tagesordnung stehen, kann jedes Land dort von einem für den  
 betreffenden Bereich verantwortlichen Minister vertreten werden (äußere 
 Angelegenheiten, Finanzen, Soziales, Verkehr, Landwirtschaft, etc.).  
 Entscheidungsmodalitäten: einfache Mehrheit, qualifizierte Mehrheit,  
 meist Konsens 

Aufgaben: 

• Er übt Legislativgewalt aus und entscheidet im Allgemeinen gemeinsam mit dem 
Europäischen Parlament.  

• Er legt die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik auf der Grundlage der 
allgemeinen vom Europäischen Rat definierten Richtlinien fest. 

• Er gewährleistet die Koordination der allgemeinen Wirtschaftspolitiken der 
Mitgliedstaaten. 

• Der Rat schließt im Namen der Gemeinschaft und der Union internationale 
Abkommen zwischen dieser und einem oder mehreren Staaten oder internationalen 
Organisationen ab. 

• Der Rat gewährleistet die Koordinierung der Aktivitäten der Mitgliedstaaten und 
trifft Maßnahmen im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen. 

• Der Rat und das Europäische Parlament bilden die Haushaltsbehörde, die den 
Haushaltsplan der Gemeinschaft festsetzt. 

Unterstützt wird die Arbeit des Rates durch das Generalsekretariat mit etwa 2500 Beamten, 
den Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) sowie eine Vielzahl von Arbeitsgruppen. Der 
AStV ist das entscheidende Organ für die Vorbereitung von Ratsentscheidungen. Er besteht 
aus zwei Teilen: Der AStV I besteht aus stellvertretenden Ständigen Vertretern der 
Mitgliedsstaaten, der AStV II aus den Ständigen Vertretern. Der AStV II befasst sich mit 
politischen Themen und solchen, die die Bereiche der GASP bzw. Europäische Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik und den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
betreffen. Alle Rechtsakte, über die der Rat entscheidet, durchlaufen entweder den AStV I 
oder II. Damit stellt der AStV eine zentrale Schaltstelle innerhalb der Ratsstruktur dar.146  

                                                                                                                                                      
Verfügbar unter: http://www.europa-digital.de/dschungelbuch/top3/ministerrat/, Online Zugriff am: 
30. 09. 2009. 

146 Hartwig, I. & Umbach, G. (2006). S. 327. 

http://www.europa-digital.de/dschungelbuch/top3/ministerrat/
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Rechtliche Verbindlichkeit:  

Ein großer Teil der europäischen Rechtsvorschriften wird von Rat und Parlament gemein-
sam verabschiedet. In der Regel wird der Rat nur auf Vorschlag der Kommission tätig. 
Nach Annahme von europäischen Rechtsvorschriften ist normalerweise die Kommission 
dafür verantwortlich, dass sie korrekt angewandt werden.147 

9.2.3 Das Europäische Parlament (EP) 

Das Europäische Parlament (engl.: European Parliament) ist das einzige direkt gewählte 
und somit unmittelbar legitimierte Organ der EU.148 Das Europäische Parlament wird von 
den Bürgern der Europäischen Union gewählt, um ihre Interessen zu vertreten.  

Mitglieder: 736 Abgeordnete aus 27 EU-Mitgliedstaaten  
(Mitglieder des Europäischen Parlaments, MEP) 

Vorsitz: Die Amtszeit des Präsidenten beträgt zweieinhalb Jahre, d.h. die Hälfte 
einer Wahlperiode, und kann verlängert werden, Wahlen des EP alle fünf 
Jahre 

Plenarsitzung: monatlich in Strassburg 

Entscheidungsmodalitäten: einfache Mehrheit, Zweidrittelmehrheit, bei Mitentscheidung ist 
die absolute Mehrheit erforderlich 

Aufgaben: 

• Es teilt sich die gesetzgebende Gewalt mit dem Rat in vielen Politikbereichen. 
Durch die direkte Wahl des Parlaments wird die demokratische Legitimierung des 
europäischen Rechts gewährleistet. 

• Es übt eine demokratische Kontrolle über alle Organe der EU und insbesondere 
über die Kommission aus. Es stimmt der Benennung der Kommissionsmitglieder 
zu oder lehnt sie ab und kann einen Misstrauensantrag gegen die gesamte 
Kommission einbringen. 

• Es teilt sich die Haushaltsbefugnis mit dem Rat und kann daher Einfluss auf die 
Ausgaben der EU ausüben. In letzter Instanz nimmt es den Gesamthaushalt an 
oder lehnt ihn ab. 

• Es setzt die Impulse für neue Rechtsvorschriften, zumal es das jährliche 
Arbeitsprogramm der Kommission prüft, wobei es erörtert, welche neuen Rechts-

                                                      
147 Europäische Gemeinschaften (2009). Institutionen der Europäischen Union und andere Organe. Der Rat der 

Europäischen Union. Verfügbar unter: http://europa.eu/institutions/inst/council/index_de.htm,  
Online Zugriff am: 30. 09. 2009. 

148 Hartwig, I. & Umbach, G. (2006). S. 229. 

http://europa.eu/institutions/inst/council/index_de.htm
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vorschriften zweckmäßig wären, und von der Kommission die Vorlage von 
Vorschlägen verlangen kann.  

Rechtliche Verbindlichkeit: 

Das Gesetzgebungsverfahren, das am häufigsten zur Anwendung gelangt, ist das 
"Mitentscheidungsverfahren". Dabei sind das Europäische Parlament und der Rat einander 
gleichgestellt. Dieses Verfahren kommt bei Rechtsvorschriften in einer großen Zahl von 
Bereichen zur Anwendung. 

In einigen Bereichen (beispielsweise Landwirtschaft, Wirtschaftspolitik, Visa- und Ein-
wanderungspolitik) verfügt der Rat über die alleinige Rechtsetzungsbefugnis, muss aber das 
Parlament anhören. Ferner ist die Zustimmung des Parlaments bei bestimmten wichtigen 
Entscheidungen wie dem Beitritt neuer Länder zur EU erforderlich. 

Außerdem setzt das Parlament auch Impulse für neue Rechtsvorschriften, zumal es das 
jährliche Arbeitsprogramm der Kommission prüft, wobei es erörtert, welche neuen Rechts-
vorschriften zweckmäßig wären, und von der Kommission die Vorlage von Vorschlägen 
verlangen kann.  

9.2.4 Die Europäische Kommission (KOM) 

Die Europäische Kommission (engl.: European Commission, COM) ist von den nationalen 
Regierungen unabhängig. Sie vertritt und wahrt die Interessen der gesamten EU. Die 
Kommission erarbeitet Vorschläge für neue europäische Rechtsvorschriften, die sie dem 
Parlament und dem Rat vorlegt. Sie ist auch die Exekutive der EU, d. h. sie ist für die 
Umsetzung der Beschlüsse des Parlaments und des Rates verantwortlich. Dies bedeutet, dass 
sie das Tagesgeschäft der Europäischen Union führt: Umsetzung der politischen 
Maßnahmen, Durchführung der Programme und Verwaltung der Mittel. 

Neben dem Rat der EU und dem Parlament kommt ihr eine zentrale Rolle bei der 
Entscheidungsfindung der EU in vitalen Politikfeldern zu.149 

Mitglieder: 27 Kommissare, je einer pro Mitgliedsstaat  

Amtsperiode:  Fünf Jahre 

Entscheidungsmodalitäten: de jure Mehrheitsprinzip,  
 de facto: Versuch Konsens herzustellen  

                                                      
149 Diedrichs, U. (2006). Europäische Kommission. In: Weidenfels, W. & Wessels, W. (Hg.), Europa von A - Z 

(9. Auflage), Bonn. S. 150. 
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Aufgaben:  

• Sie hat das „Initiativrecht“ und ist allein für die Ausarbeitung von Vorschlägen für 
neue europäische Rechtsvorschriften verantwortlich, die sie dann dem 
Europäischen Parlament und dem Rat vorlegt. 

• Als „Hüterin der Verträge“ ist sie für die Anwendung des Vertrags und die auf 
dieser Grundlage von den Organen getroffenen Bestimmungen zuständig.  

• Sie ist gehalten, Empfehlungen oder Stellungnahmen auf den hierzu vorgesehenen 
Gebieten abzugeben. 

• Sie vertritt die Europäische Union auf internationaler Ebene, zum Beispiel durch 
Aushandeln von Übereinkommen zwischen der EU und anderen Ländern. 

Rechtliche Verbindlichkeit:  

Die Kommission hat das „Initiativrecht“. Mit anderen Worten ist die Kommission alleine 
für die Ausarbeitung von Vorschlägen für neue europäische Rechtsvorschriften verant-
wortlich, die sie dem Parlament und dem Rat vorlegt. Diese Vorschläge zielen auf die 
Wahrung der Interessen der Union und ihrer Bürger und nicht auf die Interessen bestimmter 
Länder oder Industriezweige ab. 

Bevor die Kommission Vorschläge unterbreitet, muss sie sich mit neuen Gegebenheiten und 
Problemen, die sich in Europa entwickeln vertraut machen und überlegen, ob diese am 
besten in EU-Vorschriften behandelt werden sollen. Aus diesem Grund ist die Kommission 
laufend in Kontakt mit einem breiten Spektrum an Interessengruppen und mit zwei 
beratenden Gremien dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 
Ausschuss der Regionen. Ferner holt sie Stellungnahmen von den nationalen Parlamenten 
und Regierungen ein. 

Die Kommission schlägt nur dann Aktionen auf EU-Ebene vor, wenn sie der Ansicht ist, 
dass ein Problem dadurch wirksamer gelöst werden kann als durch nationale, regionale oder 
lokale Maßnahmen. Dieser Grundsatz, nach dem Angelegenheiten auf der niedrigsten 
möglichen Ebene behandelt werden sollen, entspricht dem bereits erwähnten 
„Subsidiaritätsprinzip“. 

Wenn die Kommission jedoch zu dem Schluss kommt, dass europäische Rechtsvorschriften 
notwendig sind, arbeitet sie einen Vorschlag aus, der ihrer Überzeugung nach das Problem 
wirkungsvoll löst und einem möglichst breiten Spektrum von Interessen entspricht. Zur 
richtigen Behandlung der fachlichen Einzelheiten zieht die Kommission die Experten aus 
ihren verschiedenen Ausschüssen und Arbeitsgruppen zu Rate.150 

                                                      
150 Europäische Gemeinschaften (2009). Institutionen der Europäischen Union und andere Organe. Die 

Europäische Kommission. Verfügbar unter: http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_de.htm,  
Online Zugriff am: 30. 09. 2009. 

http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_de.htm


PALERMO – PROTOKOLL UND DIE FOLGEN   

500    Materialsammlung (Stand: 30. 09. 2009) 

9.3 Beschlussfassung der EU 

Am Beschlussfassungsverfahren der EU im Allgemeinen und am Mitentscheidungsverfahren 
im Besonderen sind die drei wichtigsten Organe der EU beteiligt:151 

• das Europäische Parlament (engl. European Parliament, EP), das die euro-
päischen Bürger vertritt und direkt alle fünf Jahre von ihnen gewählt wird.  

• der Rat der Europäischen Union (manchmal auch nur „Rat“ oder „Ministerrat“ 
genannt), der die einzelnen Mitgliedstaaten vertritt (engl. Council of the European 
Union). 

• die Europäische Kommission (auch nur „Kommission“ genannt), die die 
Interessen der EU insgesamt wahrnimmt (engl. European Commission, COM).  

Im Allgemeinen schlägt die Europäische Kommission neue Rechtsvorschriften vor, aber 
angenommen werden sie von Rat und Parlament. In bestimmten Bereichen wirken auch 
andere Einrichtungen mit.  

Das EU-Recht ist hauptsächlich in Richtlinien und Verordnungen gefasst. Die Regeln und 
Verfahren für die Beschlussfassung in der EU sind in den Verträgen festgelegt. Jeder 
Vorschlag für eine neue europäische Rechtsvorschrift stützt sich auf einen bestimmten 
Vertragsartikel, der als „Rechtsgrundlage“ des Vorschlags bezeichnet wird. Hierdurch wird 
das anzuwendende Verfahren festgelegt. Die drei wichtigsten Verfahren für die Annahme 
neuer EU-Rechtsvorschriften sind das Anhörungsverfahren, das Zustimmungsverfahren und 
das Mitentscheidungsverfahren. 

Während der Rat als Gesetzgebungsorgan agiert, werden die Vorschläge von der Euro-
päischen Kommission formuliert. Diese werden im Rat geprüft, der sie vor der Annahme 
abändern kann. 

Das Europäische Parlament nimmt aktiv an diesem gesetzgebenden Prozess teil. Für eine 
breite Palette an Fragen werden die Gesetzgebungsakte gemeinsam vom Parlament und vom 
Rat in einem Mitentscheidungsverfahren verabschiedet. 

In einigen Bereichen (beispielsweise Landwirtschaft, Wirtschaftspolitik, Visa- und 
Einwanderungspolitik) verfügt der Rat über die alleinige Rechtsetzungsbefugnis, muss aber 
das Parlament anhören. Ferner ist die Zustimmung des Parlaments bei bestimmten wichtigen 
Entscheidungen wie dem Beitritt neuer Länder zur EU erforderlich. 

Das Gesetzgebungsverfahren, das am häufigsten zur Anwendung gelangt, ist das „Mit-
entscheidungsverfahren“. Dabei sind das Europäische Parlament und der Rat einander 

                                                      
151 Europäische Gemeinschaften (2009). Institutionen der Europäischen Union und andere Organe. Die 

Beschlussfassung der EU. Verfügbar unter: http://europa.eu/institutions/decision-making/index_de.htm,  
Online Zugriff am: 23. 09. 2009. 

http://europa.eu/institutions/decision-making/index_de.htm
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gleichgestellt. Dieses Verfahren kommt bei Rechtsvorschriften in einer großen Zahl von 
Bereichen zur Anwendung.  
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10 VERZEICHNISSE 

10.1 Übersicht: EU-geförderte Projekte zum Thema „Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung“ 

Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

STOP 2000  

2000/STOP/128  Trafficking in human beings and sexual exploitation of women and child Comisaría General de Extranjería y Documentación   

2000/STOP/137 MON-EU-TRAF - A Pilot Study on the three European Union Key 
Immigration Points for Monitoring the Trafficking of Human Beings, for 
the Purpose of Sexual Exploitation across the European Union 

Transcrime - Joint Research Centre on Transnational 
Crime - University of Trento 

 

2000/STOP/148 Projecto de Rua em Rua Comissão para a igualdade e para os direitos das 
mulheres 

 

STOP II 2001  

2001/STOP/104  Preventing the organised sexual exploitation of women and children – A 
practitioners response 

An Garda Siochana   

2001/STOP/106  Seminar on exchange of information and best practices regarding 
protection schemes for victims of trafficking in the EU member states and 
selective candidate and third countries 

International Organization for Migration (IOM)  

2001/STOP/107  Polizia e traffico di esseri umani – Sistema dei controlli e protezione delle 
viitime 

IRENE- Iniziative-ricerche-esperienze per una nuova 
Europa  

 

2001/STOP/108  Information to raise the awareness of the public opinion to prevent and 
fight the trafficking of human beings – Dissemination of European 
approaches to care and support for victims trough seminars and a web 
portal 

Arciconfraternita del SS. Sacramento, Maria SS. E 
S.G. Taumaturgo Caritas Diocesana Di Roma 

 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

2001/STOP/109 Conference on Human Trafficking Crown Prosecution Service - CPS  

2001/STOP/112  EVROPI: Seminar on victimisation of women involved in illicit 
trafficking networks with view their sexual exploitation 

Greek Ministry of Public Order – Department of 
International Police Cooperation 

 

2001/STOP/113  Best practice study of inter-agency cooperation in combating traffic in 
women 

Change – International Reports Women and Society  

2001/STOP/115  Combining forces against trafficking in 2001: A capacity-building 
programme with 2 regional workshops, 4 exchange programmes, a policy 
conference, and a web site 

Caritasverband für das Bistum Essen e. V.  

2001/STOP/122  Networking-Exchange-Seminar, Sécu cités femmes; Victimes de la traite 
à des fins d’exploitation sexuelle et coopération transfrontalière – 
échanges suivi d’un séminaire de dissémination 

 Forum Européen pour la sécurité urbaine  

2001/STOP/128 Prevention of and fighting against trafficking in human beings with 
particular focus on enhancing co-operation in the process to enlarge the 
European Union 

International Organization for Migration (IOM)  

2001/STOP/132  Training-Networking-Seminar: Building counter-trafficking networking 
in Europe, linking counter-trafficking trainers across the Balkans and 
involving them in training for trainers in EU Destination countries 

The Child and Woman Abuse Studies Unit, London 
Metropolitan University 

 

2001/STOP/135  Study & Conference. Institutional developments against trafficking 
(REFTRA) 

Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung  

STOP II 2002  

2002/STOP/104  Exchange Programmes and Networking – Training and Dissemination of 
Information 

Churches Commission For Migrants In Europe  

Zu diesem Projekt ist der englische Abschlussbericht sowie die deutsche Übersetzung verfügbar. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zum englischen Originaltext wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

2002/STOP/115 A Study For Monitoring The Trafficking In Human Beings For The 
Purpose Of Sexual Exploitation In The EU Member States 

Transcrime - University of Trento  

2002/STOP/126  Research and networking: trafficking in human beings and its interlinks 
with illegal immigration from/through selected candidate countries to the 
EU member states 

International Organization for Migration  – Vienna  

2002/STOP/128  Awareness Training For the Police – Trafficking in Human Beings International Centre For Migration Policy 
Development 

 

    

HIPPOKRATES 2001- 2002  

2001/HIP/023  Research based on case studies of victims of trafficking in human beings 
in 3 EU member states, i.e. Belgium, Italy and The Netherlands 

Payoke  

2001/HIP/028  Together against crime Caritasverband für das Bistum Essen  

2002/HIP/002  Research on infiltration by trafficking networks into organisations 
working to combat trafficking/working with victims of trafficking – 
networking and co-operation between international organisations, public 
bodies, private sector and NGOs 

International Organisation For Migration   

    

DAPHNE INITIATIVE 1997 – 1999  (alle Projektbeschreibungen bis 2005 sind im DAPHNE-Toolkit verfügbar)  

1998-057-W Against trafficking in women in the Nordic and Baltic countries. Survey 
and networking 

Kvinnoforum - Foundation of Women's Forum 
Sweden  

 

1999-093-W Victims of human trafficking for sexual exploitation - Assistance of 
Women - Perspective of the violation of human rights 

ASSC - Congregation of Adoring Sisters  

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

1999-105-W Verbesserung und Koordinierung der Hilfemaßnahmen für Frauen die 
Opfer der Gewalt und des Menschenhandels mit Prostitutionszwecken 

SPI - Sozialpädagogisches Institut Forschung GmbH  

1999-210-W Trafficking in women and girls in the Baltic Sea region - Training, 
creation of National Focal Points 

Kvinnoforum - Foundation of Women's Forum 
Sweden 

 

DAPHNE I 2000- 2003   

2000-014-W FemMigration 1 - Legal Agenda online for Migrant Prostitutes and 
Trafficked Women  

AFW - Amnesty for Women - Germany   

2000-017-WC Assistance to victims of trafficking in human beings - Integration of 
victims in countries of destination - EU6 

France CCEM - Esclavage Moderne - Comity 
antislavery 

 

2000-265-WC Identifying the health needs of trafficked women and adolescents - 
Ethical guidelines for interviewing women victims of trafficking 

London School of Hygiene and Tropical Medicine   

2001-010-W Integration issues for victims of forced labour (including forced 
prostitution) and human traffic 

Novib - Oxfam Netherlands   

2001-021-W Femmigration 2 - Legal Agenda online for Migrant Prostitutes and 
Trafficked Women 

AFW - Amnesty for Women - Germany   

2001-169-W Trafficked women - Assistance to victims through reception centres ASSC - Congregation of Adoring Sisters   

2001-211-WYC Schutz, Beratung und Pflege der Gewaltopfer und der Gewaltzeuge im 
Falle der Menschenhandel 

SOLWODI e.V - Solidarity with Women in Distress  

2002-009-WY Migrant women prostitutes connected with the slave trade in women - 
Empowerment of defence strategies 

CABIRIA - Strengthening migrants sexworkers   

2002-010-W Femmigration 3 - Legal Agenda online for Migrant Prostitutes and 
Trafficked Women 

AFW - Amnesty for Women - Germany  

Zu diesem Projekt ist der englische Abschlussbericht sowie die deutsche Übersetzung verfügbar. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zum englischen Originaltext wechseln. 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

2002-082-WY Health needs of women and adolescents who have been trafficked - 
Epidemiological data, Network, lessons learned 

London School of Hygiene & Tropical Medicine  

2003-025-W Femmigration 4 - Legal Agenda online for Migrant Prostitutes and 
Trafficked Women 

AFW - Amnesty for Women - Germany   

DAPHNE II 2004  

2004-1/075/WY  Trilateral initiative to prevent and combat trafficking in women within 
roma Communities in CEE 

La Strada – Foundation against Trafficking in Women  

2004-1/163/WY New forms of trafficking problems - Safe Return to Mother Land in the 
Enlarged Europe 

Youth organization "Genders"  

2004-2/014/WYC  SIAMSECT - Elaboration of a EU template and collection plan for 
Statistical Information and Analysis on Missing and Sexually Exploited 
Children and Trafficking in human beings 

 Institute for International Research on Criminal 
Policy, Ghent University 

 

2004-2/069/WY  Health of trafficked women and adolescents - Policy, advocacy and good 
practice recommendations 

Eaves Housing for Women  

DAPHNE II 2005  

2005-1/286/WY  Human Rights and Trafficking in Women and Young People. An 
educational toolkit for teachers and students 

 Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui 
diritti della persona e dei popoli, Università degli studi 
di Padova 

 

2005-1/232/Y Prevention of Trafficking in Human Beings Amont at Risk Groups with a 
Special Focus on Institutional Care Facilities in CZ and SK 

La Strada  

DAPHNE II 2006  

2006-1/024/WY Co-operation against ¨Trafficking¨in South-East Baltic, CATSEB Kvinnojouren Frideborg   

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

2006-1/080/W FEED-BACK - La perception des modèles d’assistance et de protection 
de la part des victimes de traite qui en bénéficient 

Association "Accompagnement, Lieux d'accueil, 
Carrefour éducatif et social, Service de Prévention et 
de Réadaptation Sociale" 

 

DAPHNE II 2007  

JLS/DAP/2007-
1/040 

INDOORS – Support and Empowerment of Female Sex Workers and 
Trafficked Women working in Hidden Places 

Autres Regards  

JLS/DAP/2007-
1/058 

A Comparative Analysis of Community Focused Initiatives aimed at 
supporting Women, Children and Young People who have been the 
Focus of Violence, Exploitation or Trafficking in three regions of the 
United Kingdom, Germany and Romania 

Newman University College  

JLS/DAP/2007-
1/075 

Assessment of the human rights impact of anti trafficking laws and 
measures 

Aim for human rights  

JLS/DAP/2007-
1/203 

The Dignity Project: Identification and replication of best practice inter-
agency models of service provision for victims of trafficking for sexual 
exploitation and associated vulnerable groups 

Dublin Employment Pact  

JLS/DAP/2007-
1/213 

Trafficking Romani youth and women in Easter and Central Europe: 
analysing the effectiveness of national laws and policies in prevention 
and victim support 

European Roma Rights Centre  

    

AGIS 2003  

JAI/2003/AGIS/064  Working for Assistance to Victims in Europe. A European model of 
services and professional profiles for crime victims support 

Centro Studi Investimenti Sociali – CENSIS   

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

JAI/2003/AGIS/066  Transnational networking: co-operation among judicial and police 
authorities, NGOs and civil society for prevention and fight against 
trafficking 

Caritas Diocesana Roma – Arciconfraternita Del SS. 
Sacrament  

 

JAI/2003/AGIS/083  Identifying Rights: Towards a standard protocol for identification and 
assistance of trafficked women 

Anti-Slavery International – UK  

JAI/2003/AGIS/131 Trafficking in Persons in Peacekeeping Operations: building up 
knowledge and strategies for awareness and training 

The United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute - UNICRI 

 

JAI/2003/AGIS/159 Conference Eurojustice 2003 for the Head of Prosecution sevices in the 
EU and the candidate countries 

Eurojustice Weimar  

JAI/2003/AGIS/164 Establishment of the Network of and a joint training for Operational Law 
Enforcement officers, NGO's and IO's in Fighting Human Trafficking 
into the EU Member States from EU Accession countries and Countries 
bordering the EU after Enlargement  

International Organisation for Migration (IOM)  

JAI/2003/AGIS/195  Christian Action and Networking against Trafficking in Women II (CAT 
II) - a joint initiative of CCME and Caritas Europa 

Churches For Migrants in Europe   

JAI/2003/AGIS/199  Improving Criminal Investigation, Collaboration and Network building 
against Trafficking in Human Beings in South eastern Europe 

Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche 
Zusammenarbeit  

 

AGIS 2004  

JAI/2004/AGIS/031  Training of border guards, border police and customs officials in 
identifying of and providing assistance to victims of trafficking 

International Organization for Migration   

JAI/2004/AGIS/091  Combining Forces against Trafficking – Setting up inter-European 
training modules for practitioners of the juridical, police and NGO sector 
involved in the fight against trafficking in human beings 

Caritasverband für das Bistum Essen e. V.   

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

JAI/2004/AGIS/098  La coopération multidisciplinaire entre le secteur privé et le secteur 
public pour la protection des victimes de la traite des êtres humains 

Accompagnement Lieux d'accueil Carrefour éducatif 
et social  

 

JAI/2004/AGIS/115  Forum to improve best practice in prevention, detection and the 
investigation of Trafficking in Humans. Examination of best practices 
aimed at fighting and preventing the corruption of public officials in the 
administrating of Immigration regulations 

An Garda Síochána   

JAI/2004/AGIS/120 European Network of Cooperation for Women and Children victims of 
trafficking and sexual exploitation 

Ente Provincia di Lecce   

JAI/2004/AGIS/193 Awareness-Raising of Judicial Authorities concerning Trafficking in 
Human Beings 

International Organization for Migration   

JAI/2004/AGIS/203  Awareness Training on Trafficking in Human Beings for Police, Border 
Guards and Customs Officials in EU Member States, Accession and 
Candidate Countries - Development of a European Curriculum 

International Centre for Migration Policy 
Development 

 

JAI/2004/AGIS/205  Elaboration and Implementation of Anti-Trafficking Training Modules 
for Judges and Prosecutors in EU Member States, Accession and 
Candidate Countries 

International Centre for Migration Policy 
Development  

 

AGIS 2005  

JLS/2005/AGIS/044  Strengthening of Operational Network and Co-operation Mechanisms 
through Joint Multidisciplinary Training Process for Judicial, Law 
Enforcement, NGOs and IOs, in Fighting Trafficking in Human Beings 
into the EU from EU Accession and Neighbouring Countries 

International Organization for Migration   

JLS/2005/AGIS/056  Trafficking in Human Beings: New Challenges, New Partnerships - 
Christian Action and Networking against Trafficking in Women (CAT) 

Churches' Commission for Migrants in Europe – BE  

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

JLS/2005/AGIS/063  Development of European Quality Standards and Feasability study of 
introducing European Quality labels for employment organisations, 
marriage bureaux, travel, escort, au-pair, or adoption agencies and service 
or telecommunication providers 

Institute for Internationale Research on Criminal 
Policy -Ghent University 

 

JLS/2005/AGIS/069  Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort und 
Sozialarbeit in den Bereichen Zwangsprostitution, Frauenhandel und 
sexuelle Ausbeutung von Kindern im Kontext von Prävention, 
Forschung, Sensibilisierung, Schulung und Netzwerkarbeit 

KARO e. V. – Verein zur grenzüberschreitenden 
Sozialarbeit in Prostitutions- und Drogenszenen 

 

JLS/2005/AGIS/077  Cross-border sex-industry related crime prevention – Poland, Czech 
Republic, Germany 

Universität Leipzig   

JLS/2005/AGIS/094  In-Depth Applied Research to Better Understand the Demand Side of 
Trafficking in Persons 

International Organization for Migration  

JLS/2005/AGIS/101  Trafficking in Human Beings and Peace-Support Operations: 
Predeployment / In-service Training Programme for International Law 
enforcement Personnel 

The United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute - UNICRI 

 

JLS/2005/AGIS/111  Traffic of human beings: A new frontier in European Judicial 
Cooperation in the fight against cross-border organized crime 

Consiglio superiore della magistratura   

JLS/2005/AGIS/123  Demand of Stolen Lives. Researching the demand side of trafficking Kentron Symparastaseos Palinnostounton Metanaston   

JLS/2005/AGIS/156  Law enforcement agencies and NGOs co-operation in the prevention and 
victim assistance of trafficking in human beings for the purpose of sexual 
exploitation  

Universidad Castilla – La Mancha – Centro de 
Investigación en Criminología  

 

JLS/2005/AGIS/185  A Pilot Study on Four Key member Candidate Countries on the Demand 
for Trafficked Prostitution 

Fondazione ISMU, Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità  

 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

AGIS 2006  

JLS/2006/AGIS/019 Mapping organised crime- a market perspective on trafficking in persons 
for the purpose of sexual exploitation 

Brottesforebyggande Radet  

JLS/2006/AGIS/086 Operational networking and cooperation and joint multidisciplinary 
training process for judicial, law enforcement, NGOs and international 
organisation specialists in fighting trafficking in human beings 

International Organisation for Migration  

JLS/2006/AGIS/169 European Network against Trafficking – 2  Ente Provincia di Lecce   
JLS/2006/AGIS/235 Trafficking in persons: protection of victims´ rights in criminal 

proceedings and beyond 
Ludwig Boltzmann Gesellschaft/Institut für 
Menschenrechte  

 

    

ISEC 2007  

JLS/2007/ISEC/411 Development of Guidelines for the Collection of Data on Trafficking in 
Human Beings, including Comparable Indicators 

Federal Ministry of the Interior   

JLS/2007/ISEC/458 Trafficking in Human Beings: Data Collection and Harmonised 
Information Management Systems 

General Directorate of Internal Affairs (GDAI)  

JLS/2007/ISEC/469 Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Enhancing 
Victims Protection through Operational Networking and Co-operation 
and Joint Multi-Disciplinary Trainings for Counter-Trafficking 
Specialists in EU, EU Candidate and Neighbouring Countries 

Belgian Police - Integrated Police Service  

JLS/2007/ISEC/478 Reducing the number of Romanian und Bulgarian victims trafficked into 
Spain and Italy 

National Agency against Trafficking in Persons  

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

JLS/2007/ISEC/486 Devlopment of transnational mechanisms to fight against human 
trafficking in Romania and in Bulgaria 

Secours Catholique - Caritas Fance  

JLS/2007/ISEC/511 No Human for Sale - international co-operation in a field of combating 
trafficking in humans 

Warsaw Metropolitan Police  

JLS/2007/ISEC/514 Monitoring Trafficking in human beings and Sexual Exploitation of 
Children (MONTRASEC): Benchmarking for member states and EU 
reporting, turning the SIAMSECT templates into a userfriendly interface 
and reporting tool. 

Institute for Internationale Research on Criminal 
Policy -Ghent University 

 

JLS/2007/ISEC/534 General Directors' Immigration Services Conference - Migration & Crime 
Conference 

Immigration and Naturalization Service of the 
Netherlands 

 

JLS/2007/ISEC/542 Crime Victims Support Network Ministry of Justice Poland  

JLS/2007/ISEC/556 Combating Trafficking in Human Beings - go beyond! Mapping and 
strengthening civil society capacity to protect and support victims of 
trafficking - beyond traffiking for sexual exploitation 

Churches' Commission for Migrants in Europe  

JLS/2007/ISEC/571 Transnational Referral Mechanism in EU - TRM-EU Department for Rights and Equal Opportunities - 
Prime Minister's Office 

 

JLS/2007/ISEC/FPA
/C1/034 

Operation Golf - A joint investigation (JIT) into Rumanian Roma 
Organised Crime Networks criminally exploiting and trafficking children 
from their own community 

Metropolitan Police Service  

ISEC 2008  

JLS/2008/ISEC/061 Towards global EU action against trafficking in human beings Ministry of Justice of Sweden  

JLS/2008/ISEC/072 E-NOTES - European NGOs Observatory on Trafficking, Exploitation 
and Slavery 

On The Road  

Zu diesem Projekt sind mehrere Quellen vorhanden. Sie können über das Menü Ihres Acrobat Readers zu weiteren Quellen in dem Projektverzeichnis wechseln. 
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Projekt Nr. Projektname Projektnehmer  

    

Sonstige  

Projekt EQUAL Reintegrationsförderung von Menschenhandelsopfern Starkung nationaler Akteure -Teilprojekt „Sozialarbeit im Kontext von 
Zwangsprostitution und Frauenhandel“ 
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10.2 Übersicht zu Aus- und Fortbildungsmaterialien aus EU-geförderten 
Projekten zum Thema „Menschenhandel zum Zweck sexueller 
Ausbeutung“ 

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht von Schulungsmaterialien, die im Rahmen EU 
geförderter Projekte zum Thema Menschenhandel entwickelt wurden. Die Aufstellung der 
Materialien soll Praktikern die Möglichkeit geben, notwendige Unterlagen für 
Schulungen / Trainingsseminare zum Thema Menschenhandel schnell und gezielt 
zusammenstellen zu können. 

Um die Übersichtlichkeit der Tabelle zu gewährleisten, wurden nur die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Materialien kategorisiert. Auf die gesonderte Aufzählung von allge-
meinen Einführungen in die Phänomenologie des Menschenhandels wurde verzichtet, da 
dieser Themenbereich in fast allen Materialien behandelt wird. Ebenso verzichtet wurde 
auf Inhalte, die nur oberflächlich thematisiert wurden und keinen eigentlichen 
Schwerpunkt in den Schulungsunterlagen darstellten. 

Neben der Darstellung von grundsätzlichen Projektinformationen wie Projektnummer, 
Projekttitel, Zielgruppe und Zeitumfang des Kurses werden die zur Verfügung gestellten 
Schulungsunterlagen sowie die inhaltliche Schwerpunkte der Maßnahmen kategorisiert. Es 
wurden die folgenden Kategorien verwendet:  

Verfügbare Materialien:  

• Lehrplan 

• Schulungsunterlagen 

• Hintergrundinformationen: Background Reader, Handbuch 

• Präsentationen (PPT-Folien) 

• Audio-visuelles Material 

• Fallbeispiele/Szenarien 

• Rollenspiele 

• Zusätzliches Material  

Thematische Schwerpunktsetzungen:  

• Spezifische Gesetzgebungen (nationales Recht, gesetzliche Rahmen-
bedingungen) 

• Polizeiliches Handeln, Bekämpfungsstrategien 

• Polizeiliche Auswertung 

• Empfehlungen für polizeilichen Umgang mit Opfern (Zeugenvernehmung  
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• Umgang mit traumatisierten Frauen, Kommunikationstraining) 

• Opfererkennung/Indikatoren 

• Opferschutz und Opferhilfe 

• Behördenübergreifende Zusammenarbeit 

• Umgang mit Kindern 

• Prävention 
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Tabelle 14: Übersicht: Zielgruppe und Dauer der geförderten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

Projekt-Nummer Projekttitel Zielgruppe Zeitumfang des 
Kurses 

JAI/2004/AGIS/203 Awareness Training on Trafficking in Human Beings for Police, Border Guards and 
Customs Officials in EU Member States, Accession and Candidate Countries - 

Development of a European Curriculum 

Strafverfolgungsbeamte (Polizei, 
Grenz- und Zollbeamte) 

mind. 2 Tage 

2002/STOP/128 Awareness Training For the Police – Trafficking in Human Beings nicht spezialisierte 
Strafverfolgungsbeamte in 

Südosteuropa 

mind. 3. Tage 

2005-1/286/WY  Human Rights and Trafficking in Women and Young People. An educational toolkit 
for teachers and students 

Lehrkräfte und Schüler(innen) ab der 
9. Jahrgangsstufe 

keine Angabe 

JAI/2003/AGIS/164 Establishment of the Network of and a joint training for Operational Law Enforcement 
officers, NGO's  and IO's in Fighting Human Trafficking into the EU Member States 

from EU Accession countries and Countries bordering the EU after Enlargement  

Strafverfolgungsbeamte,  Justitz, 
NROs und Internationale 

Organisationen 

3 Tage - bis 2 
Wochen 

JAI/2004/AGIS/193 Awareness-Raising of Judicial Authorities concerning Trafficking in Human Beings Justitzbehörden 3 Tage 

JAI/2004/AGIS/205  Elaboration and Implementation of Anti-Trafficking Training Modules for Judges and 
Prosecutors in EU Member States, Accession and Candidate Countries 

Richter und Staatsanwälte 2-3 Tage 

JLS/2005/AGIS/101 Trafficking in Human Beings and Peace-Support Operations: Predeployment / In-
service Training Programme for International Law enforcement Personnel 

Internationale Vollzugsbeamte in / 
vor Einsatz in Friedensmissionen  

3 Tage 

JAI/2003/AGIS/083  Identifying Rights: Towards a standard protocol for identification and assistance of 
trafficked women 

Praktiker mit Kontakt zu Opfern des 
Menschenhandels: Polizei,  

Grenzkontrollbeamte, Angestellte der 
Strafanstalten und Dienstleister 

keine Anagabe 
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Tabelle 15: Übersichtsdarstellung der verfügbaren Schulungsmaterialien aus den geförderten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

Projekt-Nummer Lehrplan 
Schulungs-
unterlagen 

Hintergrundi
nformationen: 
Background 

Reader, 
Handbuch 

Präsen-
tationen 

(PowerPoint, 
Folien) Audio-visuelles Material 

Fallbeispiele, 
Szenarien 

Rollen-
spiele Sonstiges Material 

JAI/2004/AGIS/203 

X   X   

http://www.mtvexit.org/ 
(Zugriff zuletzt am 

20. 10. 2009)  X X   

2002/STOP/128 X   X X   X     

2005-1/286/WY  X   X     X X Heft für Schüler(innen) 

JAI/2003/AGIS/164 

X X   

(X)  
lag zur 

Auswertung 
nicht vor   X     

JAI/2004/AGIS/193     X           

JAI/2004/AGIS/205 X X X     X     

JLS/2005/AGIS/101 

X X     

(X)  
lag zur Auswertung nicht 

vor X X   

JAI/2003/AGIS/083 

    X       X 

Fragebogen 
(„Trafficking 

awareness survey“) 

 

http://www.mtvex.it.org
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Tabelle 16: Übersichtsdarstellung der inhaltlichen Schwerpuntsetzungen der geförderten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

Projekt-Nummer 

spezifische  
Gesetz-

gebung(en) 

Polizeiliches 
Handeln / 

Bekämpfungs-
strategien 

Polizeiliche 
Auswertung 

Empfehlungen 
für (polizeil.) 

Umgang  
mit Opfern 

Opfererken
nung /  

Indikatoren 

Opferschutz 
und 

Opferhilfe 

Behörden- 
übergreifende 
Zusammen-

arbeit 

Umgang  
mit  

Kindern Prävention 

JAI/2004/AGIS/203   X X X  X X  

2002/STOP/128  X X X X     

2005-1/286/WY  X        X 

JAI/2003/AGIS/164    X X X X   

JAI/2004/AGIS/193 X     X X   

JAI/2004/AGIS/205     X X X    

JLS/2005/AGIS/101 X X  X X     

JAI/2003/AGIS/083     X      
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10.3 Glossar 

Akronym Beschreibung Homepage 

AHTU Anti-Human Trafficking Unit of 
the United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC) 

 

ASEAN Association of Southeast Asian 
Nations – (Vereinigung 
Südostasiatischer Staaten) 

http://www.aseansec.org/ 

CAT Christian Action and Networking 
Against Trafficking  

http://www.caritas-europa.org/ 
code/EN/migr.asp?Page=244  

CATW Coalition Against Trafficking in 
Women 

http://www.catwinternational.org 

CCEM Comité Contre l’Esclavage 
Moderne 

 

CCME Churches’ Commission for 
Migrants in Europe 
Kommission der Kirchen und 
Migranten in Europa 

http://www.ccme.be/  

CCPCJ Commission on Crime Prevention 
and Criminal Justice 

 

CEDAW Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination 
Against Women 

 

CEE Central and Eastern Europe  

CICP UN - Center for International 
Crime Prevention 

http://www.uncjin.org/CICP/cicp.
html  

CIDA Canadian International 
Development Agency 

http://www.acdi-cida.gc.ca/home  

CIS Commonwealth of Independent 
States 

 

D.N.A. Direction Natiolane Antimafia  

ECCAS Economic Community of Central 
African States 

 

http://www.aseansec.org/
http://www.caritas-europa.org/code/EN/migr.asp?Page=244
http://www.catwinternational.org
http://www.ccme.be/
http://www.uncjin.org/CICP/cicp.html
http://www.acdi-cida.gc.ca/home
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Akronym Beschreibung Homepage 

ECOSOC United Nations Economic and 
Social Council 

 

ECOWAS Economic Community of West 
African States 

http://www.ecowas.int/  

ECPAT 
International 

End Child Prostitution, 
Pornography and Trafficking of 
Children for Sexual Purposes 

http://www.ecpat.net/EI/index.asp

ECPAT 
Deutschland 
e. V. 

ECPAT - Arbeitsgemeinschaft 
zum Schutz der Kinder vor 
sexueller Ausbeutung 

http://www.ecpat.de/ 

EFOCP European Forum on Organised 
Crime Prevention 

 

 EG / EC Europäische Gemeinschaft(en) / 
European Community 

 

EJN Europäisches Justizielles 
Netzwerk / European Judicial 
Network 

http://www.ejn-
crimjust.europa.eu/  

EMCDDA European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction 

http://www.emcdda.europa.eu  

EP Europäisches Parlament / 
European Parliament 

http://www.europarl.europa.eu/  

ER / CoE Europarat / Council of Europe http://www.coe.int/  

ER / EC Europäischer Rat / European 
Council  

http://europa.eu/european-
council/  

ERCC European Roma Rights Center http://www.errc.org/  

ESC European Social Charter  

ESCAP United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and 
the Pacific 

http://www.unescap.org/  

ESF European Social Fund / 
Europäischer Sozialfonds 

http://ec.europa.eu/employment_s
ocial/esf/  
bzw. http://www.esf.de/ (deutsch) 

http://www.ecowas.int/
http://www.ecpat.net/EI/index.asp
http://www.ecpat.de/
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/
http://www.emcdda.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.coe.int/
http://europa.eu/european-council/
http://www.errc.org/
http://www.unescap.org/
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/
http://www.esf.de/
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Akronym Beschreibung Homepage 

EU Europäische Union / European 
Union 

http://europa.eu/index_de.htm  

EUMC European Monitoring Centre on 
Racism an Xenophobia 

http://www.eumc.europa.eu 

EUROJUST  http://www.eurojust.europa.eu/  

EUROPOL  http://www.europol.europa.eu/  

FIM Frauenrecht ist Menschenrecht 
e. V. 

http://www.fim-frauenrecht.de/  

GAATW Global Alliance Against Traffic 
in Women 

http://www.gaatw.org/ 

GARP Government Assisted 
Repatriation Programme 
(Starthilfe-Programm) 

 

GPAT Global Programme against 
Trafficking in Human Beings 
(UNODC) 

 

GRETA Group of experts against 
trafficking in human beings 

 

HEUNI The European Institute for Crime 
Prevention and Control, affiliated 
with the United Nations 

http://www.heuni.fi/  

IBF (LEFÖ-
IBF) 

Interventionsstelle für Betroffene 
des Frauenhandels 

 

ICMC International Catholic Migration 
Commission 

http://www.icmc.net/  

ICMPD International Center for Migration 
Policy Development  
(Internationales Zentrum für 
Migrationspolitikentwicklung) 

http://www.icmpd.org 

IGO Inter-gouvernemental 
Organization 

 

ILO International Labour 
Organization 

http://www.ilo.org/ 

http://europa.eu/index_de.htm
http://www.emc.europa.eu
http://www.eurojust.europa.eu/
http://www.europol.europa.eu/
http://www.fim-frauenrecht.de/
http://www.gaatw.org/
http://www.heuni.fi/
http://www.icmc.net/
http://www.icmpd.org
http://www.ilo.org/
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Akronym Beschreibung Homepage 

INAVEM Institute National d`aide aux 
Victimes et de Mediation 

http://www.inavem.org/ 

INTERPOL  http://www.interpol.int/  

IOM International Organization for 
Migration 

http://www.iom.int 
http://www.iom.int/jahia/jsp/inde
x.jsp 

IREX International Research and 
Exchange Board 

http://www.irex.org/  

ISMU – 
Foundation 

Foundation for Initiatives and 
Studies on Multi-Ethnicity 

http://www.ismu.org/ISMU_new/
index.php  

KOK e. V.  Bundesweiter 
Koordinierungskreis gegen 
Frauenhandel und Gewalt an 
Frauen im Migrationsprozess 
e. V. 

http://www.kok-buero.de/  

KOM / COM  Europäische Kommission / 
European Commission 

http://europa.eu/index_de.htm  

MOE-
Staaten 

Mittel- und Osteuropäische 
Staaten  

 

NCJRS National Criminal Justice 
Reference Service 

http://www.ncjrs.gov/index.html 
 

NGO Non-gouvernemental 
Organization 

 

NIJ National Institute of Justice http://www.ojp.usdoj.gov/nij/  

NOVIB Nederlandse Organisatie Voor 
Internationale Bijstand   
(Oxfam NOVIB) 

http://www.oxfamnovib.nl/id.htm
l?id=3734&lang=en  

NPA National Plan of Action  

NRM National Referral Mechanism  

NRO Nicht-Regierungsorganisationen  
hier: insbesondere Organisatio-
nen, die in der Betreuung von 
Opfern des MH tätig sind. 

 

http://www.inavem.org/
http://www.interpol.int/
http://www.iom.int
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
http://www.irex.org/
http://www.ismu.org/ISMU_new/index.php
http://www.kok-buero.de/
http://europa.eu/index_de.htm
http://www.ncjrs.gov/index.html
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/
http://www.oxfamnovib.nl/id.html?id=3734&lang=en
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Akronym Beschreibung Homepage 

NRT National Rapporteur on Human 
Trafficking 

 

OAS Organization of American States http://www.oas.org/en/default.asp  

OCRTEH Office Central pour la Répression 
de la Traite des Etres Humains 

 

ODCCP Office for Drug Control and 
Crime Prevention 
heute: UN Office for Drug 
Control and Crime Prevention 

 

ODIHR Office for Democratic Institutions 
and Human Rights 

http://www.osce.org/odihr/  

OHCHR Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

http://www.ohchr.org/  

OMI Office des Migrations 
Internationales 

 

OSCE / CPE OSC Crime Prevention Centre  

OSCE / 
OSZE 

Organization for Security and Co-
operation in Europe 
Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa 

http://www.osce.org 

PNI United Nations Crime Prevention 
and Criminal Justice Programme 
Network 

 

PTSD / 
PTBS 

Post Traumatic Stress Disorder /  
Posttraumatische 
Belastungsstörung 

 

RAT / CoEU Rat der Europäischen Union / 
Council of the European Union 

http://www.consilium.europa.eu/  
bzw.  
http://www.consilium.europa.eu/s
howPage.aspx?lang=DE&id=1 
(deutsch) 

REAG Reintegration and Emigration 
Programme for Asylum-Seekers 
in Germany 
(Reisebeihilfen) 

 

http://www.oas.org/en/default.asp
http://www.osce.org/odihr/
http://www.ohchr.org/
http://www.osce.org
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?lang=DE&id=1
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Akronym Beschreibung Homepage 

SAP-FL ILO:  
Special Action Programme to 
combat Forced Labour  

http://www.ilo.org/sapfl/lang--
en/index.htm 

SEE Southeast Europe http://www.southeasteurope.org/ 

SECI Southeast European Cooperative 
Initiative 

http://www.secinet.info/ 
http://www.secicenter.org/  

SIDA Swedish International 
Development Cooperation 
Agency 

http://www.sida.se/Englisch/  

SOLWODI Solidarity with Women in 
Distress 

http://www.solwodi.de/  

SPTF Stability Pact Task Force for 
Trafficking 

 

SVAW Stop Violence Against Women 
(NGO) � UNIFEM 
A project by The Advocates for 
Human Rights 
University of Minnessota;  

http://www.stopvaw.org/ 
 

TI Transparency International 
Deutschland e. V. 
Transparency International 
(The global coalition against 
corruption) 

http://www.transparency.de/  
http://www.transparency.org/  

TRANSCRI
ME 

Joint Research Centre on 
Transnational Crime 

http://www.transcrime.unitn.it/tc/
664.php 

UN.GIFT Global Initiative to Fight Human 
Trafficking (UN.GIFT) 

http://www.ungift.org 
 

UN_INSTRA
W 

United Nations International 
Research and Training Institute 
for the Advancement of Women 

http://www.un-instraw.org/en/  

UNCHR United Nations Commission on 
Human Rights 

www.ohchr.org 

UNDP United Nations Development 
Programme 

http://www.undp.org/  

http://www.ilo.org/sapfl/lang--en/index.htm
http://www.southeasteurope.org/
http://www.secinet.info/
http://www.secicenter.org/
http://www.sida.se/Englisch/
http://www.solwodi.de/
http://www.stopvaw.org/
http://www.transparency.de/
http://www.transparency.org/
http://www.transcrime.unitn.it/tc/664.php
http://www.ungift.org
http://www.un-instraw.org/en/
http://www.undp.org/
http://www.ohchr.org
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Akronym Beschreibung Homepage 

UNHCHR United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/
WelcomePage.aspx  

UNHCR United Nations High 
Commissioner for Refugees 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/
WelcomePage.aspx 

UNIAP United Nations Inter-Agency 
Project on Human Trafficking 

http://www.no-trafficking.org/ 

UNICEF United Nations Children's Fund http://www.unicef.de/  

UNICEF _ 
IRC 

UNICEF Innocenti Research 
Centre 

http://www.unicef-irc.org/  

UNICRI UN Interregional Crime and 
Justice Research Institute 

http://www.unicri.it/  

UNIFEM Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für die Frau 

http://www.unifem.org 
http://www.unifem.de  

UNODC UN Office on Drugs and Crime  
früher: UN Office for Drug 
Control and Crime Prevention 
(ODCCP) 

http://www.unodc.org/  

UNOHCHR United Nations Office of the High 
Commissioner for Human Rights 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/
WelcomePage.aspx  

UNTOC UN Convention against 
Transnational Organized Crime 

 

USAID United States Agency for 
International Development 

http://www.usaid.gov/  

VAW Violence Against Women  

VN / UN Vereinte Nationen / United 
Nations 

http://www.un.org/en/  

WHO World Health Organization http://www.who.int 

 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.no-trafficking.org/
http://www.unicef.de/
http://www.unicef-irc.org/
http://www.unicri.it/
http://www.unifem.org
http://www.unifem.de
http://www.unodc.org/
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.usaid.gov/
http://www.un.org/en/
http://www.who.int
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10.4 Gebräuchliche Akronyme und Bezeichnungen wichtiger Konventionen 
und Übereinkommen (deutsch – englisch) 

Akronym 
Dt. 

Akronym 
En. 

Bezeichnung Deutsch Bezeichnung Englisch 

ZP AP Zusatzprotokoll Additional Protocol 
FP OP Fakultativprotokoll Optional Protocol 
  UNHRC Menschenrechtsrat der 

Vereinten Nationen (ab 2006) 
United Nations Human 
Rights Council 

  UNCHR Menschenrechtskommission 
der Vereinten Nationen  
(bis 2006) 

United Nations 
Commission on Human 
Rights 

  UNHCHR Hoher Kommissar der 
Vereinten Nationen für 
Menschenrechte 

United Nations High 
Commissioner for Human 
Rights 

AEMR UDHR Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (von 1948) 

Universal Declaration of 
Human Rights 

IPBPR ICCPR Internationaler Pakt über 
bürgerliche und politische 
Rechte (von 1966) 

International Covenant on 
Civil and Political Rights 

IPWSKR ICESCR Internationaler Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (von 1966) 

International Covenant on 
Economic, Social and 
Cultural Rights 

MRA HRC Menschenrechtsausschuss 
(Vertragsorgan des IPBPR) 

Human Rights Committee 

  CESCR Ausschuss für Wirtschaftliche, 
Soziale und Kulturelle Rechte 
(Überwachungsorgan zum 
IPWSKR) 

Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights 

  CAT Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (von 
1979); auch: Ausschuss für die 
Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau 

Convention on the Elimi-
nation of All Forms of 
Discrimination against 
Women; auch: Committee 
on the Elimination of All 
Forms of Discrimination 
against Women 

  ICERD Internationales 
Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form der 
Rassendiskriminierung (von 
1966) 

International Convention 
on the Elimination of All 
Forms of Racial 
Discrimination 

  CERD Ausschuss zur Beseitigung 
jeder Form der Rassen-
diskriminierung 

Committee on the 
Elimination of Racial 
Discrimination 
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Akronym 
Dt. 

Akronym 
En. 

Bezeichnung Deutsch Bezeichnung Englisch 

  CRC Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes (von 1989) 
[UN-Kinderrechtskonvention]; 
auch: Ausschuss für die 
Rechte des Kindes 

Convention on the Rights 
of the Child; auch: 
Comittee on the Rights of 
the Child 

  GRC Abkommen über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(von 1951) [Genfer 
Flüchtlingskonvention] 

Convention relating to the 
Status of Refugees[Geneva 
Refugee Convention] 

  MWC International Convention on 
the Protection of the Rights of 
All Migrant Workers and 
Members of Their Families 

International Convention 
on the Protection of the 
Rights of All Migrant 
Workers and Mem-bers of 
Their Families 

  CMW Ausschuss zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeit-
nehmer und ihrer Familienan-
gehörigen 

Committee on the 
Protection of the Rights of 
All Migrant Workers and 
Members of Their Families 

IStGH ICC Internationaler 
Strafgerichtshof 

International Criminal 
Court 

OSZE OSCE Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in 
Europa 

Organization for Security 
and Cooperation in Europe 

  ECPT Europäisches Übereinkommen 
zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung oder 
Strafe (von 1987) 

European Convention for 
the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment 

  CPT Europäischer Ausschuss zur 
Verhütung von Folter und un-
menschlicher oder 
erniedrigender Behandlung 
oder Strafe 

European Committee for 
the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment 

EGMR ECHR Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte 

European Court of Human 
Rights 

EMRK ECHR Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grund-
freiheiten (von 1950) 
[Europäische Menschenrechts-
konvention] 

Convention for the Pro-
tection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms 
[European Convention on 
Human Rights] 

AMRK ACHR Amerikanische 
Menschenrechtskonvention 
(von 1969) 

American Convention on 
Human Rights 
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Akronym 
Dt. 

Akronym 
En. 

Bezeichnung Deutsch Bezeichnung Englisch 

 ICMPD Internationales Zentrum für 
Migrationspolitikentwicklung 

International Center for 
Migration Policy 
Development  

 UNTOC  United Nations Convention 
against Transnational 
Organized Crime 

 CTOC  Organized Crime Con-
vention –  
United Nations Convention 
against Transnational 
Organized Crime 

 Trafficking 
in Persons 
Protocol 

 Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, 
Especially Women and 
Children, supplementing 
the United Nations 
Convention against 
Transnational Organized 
Crime (General Assembly 
resolution 55/25, annex II) 

  Konvention des Europarates 
gegen Menschenhandel  
(No. 197) 

Council of Europe Con-
vention on Action against 
Trafficking in Human 
Beings 

  Übereinkommen des Euro-
parates zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Aus-
beutung und sexuellem 
Missbrauch (No. 201) 

Council of Europe Con-
vention on the Protection of 
Children against Sexual 
Exploitation and Sexual 
Abuse 

  Europäisches Übereinkommen 
über die Adoption von 
Kindern (revidiert) (No. 202) 

European Convention on 
the Adoption of Children 
(Revised) 
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